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Einleitung.

Nachdem auf Allerhöchste,: Befehl die Insammenbernfnng des zwanzigsten Rheinischen

Provinzial-Lcmdtagcs angeordnet war, wnrde derselbe nach vorangegangenem feierlichem Oottcs-

Dienste in den Hanvtkirchcn beider Cunfessioncn zn Düsseldorf am 20. Juni 1671 von dem

Königlichen Landtags-Conunissarins, wirklichen Geheimen Rathe nnd Ober-Präsidenten der

Nhcinprovinz, von Pommer-Eschc, eröffnet. Seine Eröffnungsrede ward vom Laudtagsmar-

schall, Freihcrrn von Waldbott-Vafscnheim-Bornhcim mit ciucm dreimaligen Hoch anf Se.

Majestät den Kaiser uud König, in das die Versammlung begeistert einstimmte, erwidert.

Zum Vicelandtags-Marschall war ernannt der Freiherr Raitz von Frcutz-Garrath.

Nach mehr als dreiwöchentlichemZnsammeusein wnrde der Landtag am 14. Inli 1871

Von den: königlichen Landtags-Connnissarius geschlossen.





MMags-Mchied
für die im Jahre 1808 versammeltgewesenen stände der Nheiu-Prouiuz.

Mir Wilhelm, von Gottes Gnadm, Ftö'nig von H'rettszen ctc.

entbietenUnsern getreuen Ständen der NheiuprvviuzUnsern gnädigen Gruß und ertheilen hiermit auf
die Uns vorgelegtenGutachten nnd Erklärungen des im Jahre 18l>8 versammeltgewesenen Proviuzial-

Landtages den nachstehende!!Bescheid:

I. Auf die nutachtlichcuEltläruusscllüber die Präpositionen.

>. In Vcrücksichtiguug der vou Uuseru getreuen Stauden in der Adresse vom 2«. Mcd'z
1^68 abgegebenen Erklärung, haben Wir in Gemäßheit des §. U> der Verordnung,

betreffend die Feststellungnnd Untervertheilung der Grundsteuer iu dcu beiden west-
licheu Provinzen vom 12. Dezember I8«!4 (G.-T. T. <^3.)

sscuehmigt, daß der auf Grund der Vorschrift im §. 4 der gedachten Verordnung von dcu Grundsteuer-
Pflichtige» zur Deckung der Kosten der Erhaltung des GruudstcuerkatastcrsaufzudringendeBeischlag zur
Grundsteuer behufs Verstärknng des rheinischen Scvarat-Kataster F̂onds für die Zeit vom I. Januar
1868 ab auf die Dauer von Zehn Jahren vvu 18<!8 bis 1877 einschließlich für die Nheinprovinzvou
cm und einem halben Prozent auf vier und ein halbes Prozent der Grundsteuer erhöht, nud hiervon
ein halbes Prozent, wie bisher so auch künftig zum allgemeinen Katasterfondsfür die Provinzen Rhein¬
land und Westfalen, dagegen der Betrag von vier Prozent dem besonderenFonds für die Nheinprovinz
überwiesen wird.

Insoweit sich im Laufe des gedachten zehnjährigen Zeitraums hcrausstelleu sollte, daß zur
Bestreitung der aus dem Separatfonds für die Nheinprovinz zu leistenden Ausgaben, ein geringerer
Beitrag der Grundsteucrpflichtigenals vier nnd ein halbes Prozent der Grundsteuer genügensollte, ist
derselbe für die betreffenden Jahre entsprechend zu ermäßigeu.

2. lieber die wirtschaftliche '^iisammeuleguugder Gruudstücke iu dem Bezirke des Iusti;-
Smats zu Ehrenbreitstciuist inzwischen das Gesetz vom 5. April 180!» lG.-T. 3. 514 ff,) ergangen.

3. Der Entwurf eines Fischcrei-Polizeigesetzes für den Umfang der Nheinprovinz nnd den
RegierungsbezirkWiesbaden ist den beiden Hänsern des Landtags der Monarchie zur verfassungs¬
mäßigen Beschlußncchmevorgelegt, später aber°zurückgezogcn worden, nachdeminzwischendie unter dcu
Nheinuferstaatengeschlossene llebcreinknnftüber die Negelnngder Fischerei im Nheine, iu seine» Zu- nnd
Abflüssen, die Zustimmung des allgemeinen Landtages gefundenhat.

4. Mit Berücksichtigung der von Unserengetreuen Ständen in der Adressevom 23. März
1868 abgegebenen Erklärungen haben Wir genehmigt, daß ans dem früher ,Mcn-Hombnrg'schen
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Ständische Gesetze,
Selbstverwaltung der
provinzialständischen

Institute,

Verleihung der Nit>
lerguls >Qualität an
mehrere Besitzungen,

Proviuzial-Fmer-
Societät.

Reorganisation des
Irren-Wesens,

Oberamtc Meisenheim, unter Vereinigung desselben mit dein Verwaltungsbezirkeder Rheinprovinz,
beziehungsweise dem Regierungsbezirk Loblenz, ein besonderer landrathlichcr Kreis gebildetund die Stadt
Meisenheimzum Sitze des Landraths bestimmtwerde. Diese Einrichtung ist, nachdem der dazu erfor¬
derliche Mehrbedarf auf den Staatshanshalts-Etat von 18<!I» übernommenworden, ins Leben getreten,
auch die Krcisverfassungbereits eingeführt. Wegen Anschlusses des Greises Meisenheiman den provin-
zialständischen Verband der Rheinprovinzwird dem Landtage der Monarchieeine entsprechendeGcsctzes-
Vorlagc gemacht werden.

II. Auf die ständische» Petitionen.
1. Dem Antrage Unserergetreuen Stände in der Adresse vom 4. April 18«>!

wegen Mittheilung der zu erwartenden ständischen Gesetze an die Prvvinzial-Stände
haben Wir in dieser Allgemeinheit bei der dermaligenLage der betreffenden legislativen Verhandlungen
nicht stattzugeben vermocht, dagegen sind Wir geru geneigt, den Wünschen Unserer getreuen Staude

wegen Gewährung der Selbstverwaltung der provinzialständischen Institute,
soweit eine solche noch nicht besteht, zu entsprechen,nnd wollen Wir den speziellen Anträgen über die
Art und Weise der Organisation der Verwaltung der betreffeudcu Institute entgegensehen.Um die
Aufstellung derartiger Vorschläge zu erlcichteru, ist Unser Eommissariusbeauftragt worden, deu getreuen
Ständen die Gruudzüge eines Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischen
Vermögens und der provinzialständischen Anstalten nebst den erforderlichen Erläuterungen vorzulegen.

2. Dem Antrage der auf dem U>. RheinischenProvinziabLandtage versammelt gewesenen
Stände der Ritterschaft in der Adresse vom 2. April I8U8 entsprechend haben Wir

1. dein im Landkreise Eöln belegenen Gute Godorfcr Burg des Legationsraths Freiherrn von
Steffens,

2. den: im Kreise Iiilich belegenen Gute GucstenerVurg des HeinrichBucrsgens,
3. dem im Kreise Geldern belegenen Gute Gölten des Albert van Aefferden,
4. dem im Kreise Grevenbrvich belegenen Gute Otzenrath des Benjamin Leuffen,
5. dem im Kreise Nees belegenenGute Wvlfersnm des Kammcrhcrru und Schloßhauptmanns von

Brühl, Grafen August Spce,
t>. dem im Kreise Geilenkirchcn belegenen Gute Lovcrich des Gustav von Franten-Wclz,
?. dem im Kreise Grevenbrvich belegenen Gute Oekover-Hofdes Balthasar Herbcrtz und
8, dem im Kreise Nees belegenen Gute Hübsch des Johann Anton Schmitz

die Eigenschaft landtagsfähiger Rittergüter für die Dauer der Besitzet der gegenwärtigenBesitzer und
ihrer ehelichen Descendenz in Gnaden verliehen. Eine gleiche Verleihung haben Wir bei dem Gute
Sinsteder Hvf nicht eintreten lassen können, da dasselbe sich nicht im ausschließlichenBesitze der Wittwe
Brcuer befindet.

3. Die in der Adresse vom 2. April 18U8 beantragte Abänderung des §. 54 des revidirten
Reglements für die Proviuzial-Feuer-Soeietät der Rheinprovinz vom 1. September 1852 haben Wir
mittelst Erlasses vvm 4. Mai 18<>8 - Ges.-Samml. S. 448 ^ genehmigt

4. Die nach der Adresse vom 1. April 18tt8 von Unseren getreuenStänden in Bezug auf
die Reorganisation des Irren-Wesens in der Rhcinprovinz gefaßten Beschlüsse haben Wir genehmigt,
auch durch unsere Minister der Finanzen, der geistlichen :c. Angelegenheiten und des Innern das mit
der Adresse vorgelegte Regulativ über die Leitung und Verwaltung der in jedem Ncgierungs-Bezirke
zu erbauenden,resp, zu erweiterndengemischten Irrcnheil- und Pflege-Anstalten,sowie die von Unseren
getreuen Ständen vollzogenen Wahlen der Mitglieder der zur Ausführung der Bauten niedergesetzten
ständischenKominissionmit der Maaßgabe bestätigen lassen, daß aus dem 8> 19 des Regulativs die
Bestimmung über die Pvrtvfrciheit als unvereinbar mit dem Nundes-Gesetzevom 5. Juni 1869
(Bundes-Ges.-Blatt Seite 141) wegfällt.



5. Dem uou Unsern getreuen Ständen gefaßtenBeschlusse wegen Bestellungeiner ständischen
Kommissionzur Mitwirkung bei der Verwaltung der in der Rhcinprovinzbestehenden Taubstummen-
Anstalten haben Wir Unsere Genehmigungertheilt und gleichzeitig Unsere Minister der geistlichen,
Unterrichts- und Mcdizinal-Angelegenhcitenund des Innern ermächtigt, die Art und Weise der Aus^
Übung der Mitwirkung dieser ständischen Kommissionbei der Verwaltung der mit den Königlichen
Schullchrer-Seminaricn uerbuudeucuvier Taubstummen-Anstaltennach den Uns gemachten Vorschlägen
zu regeln.

6. Die oon Unsern getreuen Ständen in den Petitionen vom 31. März beziehungsweise
2. April 1868 beantragte Aufnahme der Gemcinde-Chanssce von Nenstadt nach Kretzenhans, der Gemeinde-
Chaussee von Vallendar nach Höhr, der Straße von Daadcn uach Nlsdorf und der Aktien-Straße von
Ncuwicdnach Dierdorf iu die Reihe der ostrhcinifchcn Bezirtsstraßcn des RegierungsbezirksCoblenz ist
von Uns genehmigtworden.

?. Ingleichcn haben Wir auf die Petition vom 2. April 18U8 zur Aufnahme der Straße
von Barmen nach Herbertz Lichtenscheid,jedoch mit Ansschlnß der Strecke am rechten Wupperufcr, der
Wuvvcrbrückeund der Eisenbahnbrücke,unter die ostrheinischen Bezirksstraßendes Regierungsbezirks
Düsseldorfdie Genehmigungertheilt.

Was den Antrag betrifft,
zur Uebernahmeder Hombnrg-Broelthaler- und der Werschbachthal-Straßeunter
die ostrheinischcn Bezirksstraßeudes RegierungsbezirksCöln, Unsere Genehmigung
zu ertheilen,

so haben Wir in Betracht der ungünstigen finanziellen Lage des ostrhcinischen Lölner Bezirtsstraßeu-
Fonds Anstand nehmenmüssen, durch Crthcilung der nachgesuchtenGenehmigungdem gedachten Fonds
eine vermehrteUnterhaltnngslast anfyibürde»,

8. Ferner haben Wir die von Unseren getreuenStanden befürworteteAufnahme der Straße
von Würselcn nach Stolberg nebst der Zweigstraßc von der Atsch nach dem Stolbcrgcr Bahnhöfe und
der Straße von der Vrand-Stolbcrger-Vezirksstraßeüber Zweifall nach derLammersdorfSimonscaller-
Bezirtsstraßc bei Iacgcrhaus, der Straße vo» Heinsberg nach Sittard, der Straße von Varaquc-
Michcl über Wcismes nach Amel und von Vlumenthal uach Sistig, der Straße von Wasse,iberguach
Vaal uud der Straße von Geldern über Walbcck nach der Niederländischen Grenze unter die Bezirks¬
straßen des Regierungsbezirks Aachen genehmigt,auch deu bei der letzteren Chanssee bctheiligtcn Ge¬
meindendie erbetenePrämie von 500t! Thalern auf die Meile bewilligt.

9. Auf den Autrag Unserer getreue»Staude in der Petition vom :i. April ,!8l^ haben
Wir den Gemeinden Camp, Nheurdt uud Aldetert zum Ausbau des Communal-Wegesvon Camp nach
Aldctert eine Neubau-Prämie vou 3000 Thalern ans die Meile bewilligt, auch genehmigt, daß die
Straße nach bczirtsstraßenmäßigemAusbau unter die wcstrheinischen Bezirksstraßeudes Ncgicruugs-
Bezirts Düsseldorf aufgenommeuwerde.

10. Dem Antrage Unserer getreuen Stände auf Bcwilliguug einer Ttaalsbcihülfe von
6000 Thalern znm Bau einer Brücke über die Ahr bei dem Bade Neuenahr haben Wir nicht ent¬
sprechen können; dagegen haben Wir die Aufnahme der Gemcindestraßcvon der Ahr-Vczirtsstraße
bei Wadeuheim nach dem Bade Neuenahr nebst den an beiden Seiten der Ahr ausgebauten Dorf-
straßen, jedoch mit Ausschluß der bestehenden Ahrbrücke, unter die Vezirlssiraßen genehmigt.

11. Unsere getreuen Stände haben in der Petition vom 3. April 18Ü8 Uns die Vittc vor¬
der
bis

Tanbstnmmcn-AN'
stallen.

getragen, daß dem ostrhcinischen Bezirtsstrcißen-Fonds des Negicrungsbczirts Cöln zum Zwecke
)arlchcu
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seldorf nnd Cöln.

Wiederherstellung mehrerer i» Verfall geratheuer Nezirksstraßcnstrcckcn ein zinsfreies
znm Betrage von L5,000 Thalern vorgestreckt werde.

Unsere getreuenStände sind hierbei nicht nur von der unzutreffendenVoraussetzung aus¬
gegangen daß die dem ostrheinischen Cölner Bezirtsstraßen-Fonds benöthigtc Hülfe nicht aus den
Mitteln der Provinz oder eines anderen Bezirlsstraßen-Fonds, sondern nur ans Staatsmittel» zu
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Civil-Prozeßordnung
für den Norddntt-

scheu Bund.

entnehmen sei, sondern haben auch unterlassen, über die Art und Weise der Abtragung des erbetenen
Tarlchns Anerbietungen zu machen. Wenn Wir demuugeachtet, in der landcsvätcrlichen Absicht, einen
durch den Verfall seiner wichtigsten Communitationsmittcl hart betroffenen Landestheil unter den
Folgen dieser Verabsäumung nicht leiden zu lassen, Unsere Regierung ermächtigt haben, der Regierung
zu Eöln zu Lnstcn^ihrcs osirhcinischcn Bezirlsstraßen-Fonds, ein zinsfreies^ Darlehn zunächst von
47,000 Thlrn. ans Staatsmitteln vorzustrecken und dieses demnächst, dem weiteren Vedarfe entsprech"nd
um 2?,Ul,2 Thlr., michin bis zum Betrage von 74,L12Thlrn. zn erhöhen, fo erwarten Wir nunmehr'
das; Unsere getreuen stände sich angelegen lassen sein werden, über die Art der Rückzahlung dieses
Darlchns Beschluß zu fassen und ihre dcsfallsigen Vorschläge Unserer Negierung zu unterbreiten.

12. Ans den in der Petition vom 4. April 1868 enthaltenen Antrag Unserer getreuen
Stände, betreffend die mit der Ausarbeitung der Zivilprozeßordnung für deu Norddeutschen Bund
beauftragte Kommission hat, soweit er die Verstärkung dieser Kommission dnrch wenigstens -wei mit
dem Rheinischen Prozeßrechte vertraute Juristen ans dem Rheinischen Nichten und Aduolalenstande
zum Gegenstände hat, nicht eingegangen werden tonnen, weil der Kommission bereits zwei der be- '
zeichneten Iuristcu angehören und seit dem Beginne ihrer Thätiglcil angehört haben, weil ferner nicht
minder irrthümlich vorausgesetzt ist, die Kommission ,'ci von Unserem ^nstizministcr berufen während
sie ihren Auftrag von dem Bundesrathe des Rord^utschen Bundes empfangen, welcher fcincrscits
zehn Mitglieder der Kommission gewählt hat. Anlangend den Antrag, den ans der Berathung der
Kommission hervorgehenden Entwurf zrilig dnrch den Druck bekannt machen zu lassen so ist die
beantragte Veröffentlichung bereits inzwischen erfolgt. Ans die außerdem erbetene Veröffentlich!!,,
der Gutachten des Rheimichen Appcllaiionsgerichtshofes hat schon deshalb nicht eingegangen werde«
können, weil Nicht naher erhellet, welche Gutachten gemeint sind.

Kosten der Orcu;- 1^, Auf den Llutrag Unserer getreuen Stände in der Petition vvm 4. April I8L8 um
sperre gegm die N,n- Uebernahme der dnrch die miliiairische sperre gegen die Rinderpest den Grenzgcmeinden der Regie-

derpest. rungsbezirte Düsseldorf und Aachen erwachsenen Kosten aus Staatsfonds Vermögen Wir nicht ein¬
zugehen.

In der Nheinvrovinz find nicht „nr die Entschädigungen für das in Folge oder zur Unter¬
drückung der Rinderpest auf owglenlichc Anordnung getödtete Vieh aus Staatsfonds' gewährt
sondern auch die Verpflichtungen, welche im Geltungsbereiche des Patents vom 2. April 1803 den
Kreis-Kassen obliegen, auf die Staatskasse übernommen worden. Es ist hierdurch die dortige Proviin
bereits günstiger gestellt worden, als die ostlichen Provinzen des Staats und es liegt kein Grund
vor, hierin »och weiter zn gehen nnd auch die überall von den Eommunen zn tragenden Kosten der
Beschaffung, Einrichtung, Heizung nnd Beleuchtung der Militair-Wachtlolale fowi'e der Einrichtung
uuo Ausstaituug der Tcsinfektious-Budeu und Handhabung der Tcsinfections-Maßregcln aus Staats¬
fonds zu bewilligen. Eine Unbilligkeit für die betreffenden Gemeinden ist hierin nicht zu finden, da
die ungewandten Maßregeln znnächst diese Gemeinden vor Eindringen der Seuche schützte,!, und das
hierdlnch bewirlle Abhalten der Ealamität von dem Hintcrlande durch die von dem Staat bereits
gewahrten Entschädigungen genügend vergütet ist,

Auch dem weiteren Antrage Unserer getreuen Stände, den Gemeinden resp. Quartiergebern
statt des bewilligte,! Verpflegungszuschusses vou 7^ Tgr. einen solchen von 10 Sgr. für Mann und
Tag von Beginn der Einquartieruug bis zur vollständige,! Zurückziehung der Truppen zu gewähren
tonnen Wir nicht willfahren, ra die betreffenden Gemeinden hierin die Lage aller derjenigen Gemeinden
theilen, welche gerade von einer Einquartierung betroffen werden und ihnen die gegen die Gefahr der
Einfchlcpvnng gerichtete militairüche Absperrung in erster Linie zu statten kommt.



Nachdem übrigens das Bundes-Gesetz vom ?. April 18L9 in Kraft getreten ist, haben
Wir Einleitungen treffen lassen, um dicfe Angelegenheit gleichmäßig für alle Unsere Provinzen
zu regeln.

Zu Urtund diefcr Unserer gnädigstenBescheidunghaben Wir den gegenwärtigenLandtags-
Abschied Höchsteigenhändigvollzogenund verbleibenUnseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 8. Juni 1871.

gez. Wilhelm.

;ez. von Vismark, von Noon, von Mühler, von Selchow
„ Graf Cu I enburg, Camphauscn. zugleich für den abwesendenMinister für Handel :c.





H.

Uropositionen,Adressen und Anträge.





Propositionsdekret.

Mir Mlyelm, von Gottes Onaden König von Wreußen etc.

entbieten Unseren zum Provinzial-Landtage versammelten Ständen der RheinprovinzUnseren gnädigsten
Gruß und lassen ihnen folgende Propositionen zur Berathung und Erledigung zugehen:

1. Nach M 27 und 28 des Gesetzes vom 8. März d. Is., betreffend die Ausführung des
Bundesgesetzesüber den Unterstützungs-Wohnsitz,bedarf die Ginrichtung und Verwaltung des Land¬
armenwesensin der Rheinprovinz einer anderweitenRegelung. Wir lassen Unseren getreuenStänden
einen zu diesem Behufe aufgestellten Verordnuugs-Entwurf nebst Motiven zugehen uud sehen der
Aeußerung Unserer getreuen Stände über diesen Entwurf entgegen.

3. In Gcmäßhcit des 8- 35 desselben Gesetzes ist ein für den Betrag der Erstattungs¬
forderungen der ArmenvcrbändemaßgebenderTarif von Unserem Minister des Innern nach Anhörung
der^ Provinzial-Vertretung aufzustellen. Der Entwurf eines solchen Tarifs wird Unseren getreuen
Ständen durch den Landtags-Kommissariuszur Begutachtung vorgelegt werden.

3. Nach §. 41 desselben Gesetzes werden Unsere getreueil Stände die Wahlen von drei
Mitgliedern und eben so vielen Stellvertretern zu der für die Rheinprovinz mit dem Sitze in der
Stadt Cöln zu errichtendenDeputation für das Heimathswescn zu vollziehen haben und werden
Unseren getreuen Standen die näheren Mittheilungen hierüber von Unserem Kommissarius gemacht
Werden.

4. Unsere getreue» Staude werden ferner über die Zahl und Zusammeusetzungder nach
M. 18 resp. 23 desselben Gesetzes zu bildenden Negulirnngs-Kommissionenzu beschließen haben und
wird ihnen hierüber gleichfallseine besondere Vorlage zugchen.

5. NachdemUnsere getreuen Stände durch die finanzielle Vedrängniß des ostrheinischen
Bezirki straßenfonds des Negierungs-Vezirls Cöln sich veranlaßt gesehen haben, in der Petition vom
3- April 1868 an Uns die Bitte zu richten, daß dem gedachten Fonds zur Wiederinstandsetzung
mehrerer zerrütteten Chausscestreckenein zinsfreies Darlehen bis zu «5,0<)U Thalern aus Staatsmitteln
gewährt werde, haben Wir Unserer Staatsregicrung den Auftrag ertheilt, diejenigenMaßnahmen in
Erwägung zu ziehen, welche geeignet sind, die dauernde ordnungsmäßigeUnterhaltung sowohl der
ostrheinischen Bezirksstraßen des Regierungsbezirks Cöln, als auch der RheinischenVezirlsstraßen
überhaupt zu sichern. Für die auf Gruud dieser Prüfung vorgeschlageneVereinigung der in der
Rheittprovinz bestehenden Vezirksstrahcnfondszu einem Provinzialstraßenfonds ist der Entwurf eines
Regulativs uebst Motiven aufgestelltworden, welcher Unseren getreuen Siänden durch den Landtags-
Kommissariuszur Beschlußfassungvorgelegt werden wird.

1, Regelung des
LondarmenMescns.

2 Tarif für die
Erstatlungsfordeiiin-
gen der Armenvcr»

bände.

3. Deputation für
da? Heinmthswesen.

4. Ncgnüruiigs'KoM'
Missionen.

5. Vereinigung der
Bezirtsstlllhcii'Fond«
zu einem Provinzial«

straßcn'FondZ.
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8, Einführung brei¬
ter Radfelgen für die
öffentlichenWege des

Regierungsbezirks
Düsseldorf.

?. Bezirt«°Kommif°
sionen für die klassi-
siciite Einkommen¬

steuer.

8, Ausfchuß wegen
der Kriegsleisnmgen
und deren Vergütung.

9, Rentenbank°K«>
troll.

6. Einen weiteren Gegenstand der Beachtung Unserer getreuen Stande wird der Entwurf
eines Gesetzes,

betreffenddie Einführung breiter Radfelgen für die öffentlichen Wege des Regie¬
rungsbezirks Düsseldorf,

bilden. Wir fchcn der gutachtlichen Aeußerung Unserer getreuen Stände über diesen Gesetz-Entwurf
entgegen.

?. Zu den der Provinz ungehörigenVczirks-Kommissioncnfür die t'lassifizirteEinkommen¬
steuer haben Unsere getreuen Stände neue Mitglieder uud Stellvertreter in Gemäßheit des §. 24 des
Gesetzes vom 1. Mai 1851 zu wählen. Hinsichtlich der Zahl der für die einzelnen Bczirks-Kommifsionen
zu wählenden Mitglieder und Stellvertreter, sowie hinsichtlichder übrigen bei den Wahlen zu beobachtenden
Momente bewendet es bei den Vorschriften,nach welchen die früheren Wahlen stattgefunden haben
und werden Unseren getreuen Ständen die Nachweisungender einkommcnsteucrvflichtigcn Einwohner
der einzelnenBezirkedurch Unseren Koinmissariusmitgetheiltwerden.

8. Unsere getreuen Stände werden ferner, soweit nöthig, die Wahl des Ausschussesin
Gemäßheit des §. 5 Nr. 2 des Gesetzes wegen der Kricgslcistungenund deren Vergütung vom 11.
Mai 1851 unter angemessener Betheiligung der einzelnen Stände zu bewirken haben.

9. Unfere getreuen Stände haben endlich mit Rücksicht ans die durch U. 5 und 4? des
Gesetzes vom 2. März 1850 in den Angelegenheitender Nentenbcmkihnen zugewieseneMitwirkung
und Kontrole, nach den näheren Mittheiluugcn, welche Uuser Koinmissarius machen wird, die Wahl
von Abgeordnetenund Stellvertretcn vorzunehmen.

In Betreff der laufenden ständischenVerwaltung werden Unseren getreuen Ständen die
nöthigen Mittheilungen durch UnserenKoinmissariuszugehen.

Die Dauer des Provinzial-Landtagcs haben Wir auf vier Wochenbestimmt.
Wir verbleiben Unseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 8. Juni 1871.

gez. Wilhelm.

gez. von Bismark, von Noon, von Mühlcr,
Gr. Eulenburg, Camphausen.

von Selchow,
zugleich für den abwesenden Minister für Handel:c.

An
die zum Provinzial-Landtage versammelten

Stände der Nhcinvrovinz.
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Grundzüge"
eines Negulalivs für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischen

Vermögens und der provinzialständischenAnstalten in der Uljeinprovinz.

8- 1. Zum Zwecke der Verwaltung des provinzialständischen Vermögens und der provin¬
zialständischen Anstalten der Rheinprovinz wird ein

ständischer Verwalt ungs -Ausschuß
bestellt.

§, 2. Der Ausschußbesteht aus:
1) dem jedesmaligen Landtagsmarschalle oder in Vchindcningsfällen desselbendem Stellvertreter

des Landtagsmarschallsals Vorsitzenden,
2) dem ersten ständischen Beamten (Landes-Dircctor §. 5 und L),
3) 15 Mitgliedern, welche von dem Provinziallcmdtageaus seiner Mitte unter angemessener Bethei¬

ligung der vier Stände gewählt werden.
Tie Wahl üä 3 erfolgt auf die Dauer von sechs Jahren mit der Maßgabe, daß bei Ab¬

lauf der Wahlperiode die Mitgliedschaftim Ausschusse bis zur Wahl des Nachfolgers fortdauert.
Aus jedem Stande ist eine angemesseneZahl von Stellvertretern zu wählen, welche für den

Fall der Behinderung eines Mitgliedes des betreffenden Standes für die Dauer dieser Behinderung
nach der durch die erhaltene Stimmenzahl und bei Stimmengleichheitdurch das Loos zu bestimmen¬
den Reihenfolgeeintreten.

8. 3. Der Ausschuß hat die Verwaltung des provinzialständischen Vermögens und der pro¬
vinzialständischen Anstalten nach Maßgabe der Beschlüsse des Provinziallandtagcs, insbesondereauch
in Gemäßhcit des von diesem festzustellenden Finanzctals zu führen. In wie weit im Ucbrigcn der
Ausschuß die Verwaltung selbstständigzu führen, oder die Beschlußfassung des Provinziallandtags zu
erwirkenhat, wird, so weit die für die einzelnen Vcrwalningszwcigcbestehenden Reglementsdarüber
keine Bestimmung treffen, durch Beschlußdes Provinziallaudtags festgesetzt.

Der Ausschuß hat über die Ergebnisse der Verwaltung dem Provinziallandtage Icchrcs-Be-
richte zu erstatten.

Seineu Geschäftsgang regelt der Ausschußdurch eine von ihm zu entwerfende, durch Be¬
schluß des Provinzillllllndtllgcsfestzustellende Geschäfts-Ordnung.

§. 4. Der Landtags-Marschallund in dessen Verhinderungder Stellvertreter desselben führt
den Vorsitz im Ausschusse. Er beruft denselben nud leitet die Verhandlungennach Maßgabe der Ge¬
schäftsordnung (§. 3 a, S.). Er ist berechtigt,jeder Zeit, namentlichanch wenn der Ausschußnicht
versammelt ist, Kenntniß von dem Gange der Verwaltung zu nehme» und sind die sämmtlichen stän¬
dischen Beamten verpflichtet,ihm jede verlangte Auskunft zu gewähren.

Maßregeln, welche nach seiner Ansicht die Befugnisseder ständischenBeamten überschreiten,
oder für den provinzialständischenVerband und die Aufgabcu dcsselbeu wesentliche» Nachtheil herbei¬
führen würde», kann er bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses beanstanden.

Auf Verlangen des Landcs-Directors (§. 6) wird er jedoch in diesem Fälle eine außer¬
ordentlicheSitzung des Ausschusses Behufs Entscheidung der Streitfrage ohne Verzug berufen.

*) B°m KöniglichenLandtags-Kommiss«!»« gemäß ". ' des Landtags-AbschiedesnülgeilM.

Ständischer Verwal-
tuugs°Ausschuß.

Zusammensetzung
des Ausschusses.

Wirkungskreis des
Ausschusses.

^andtagsmllischall.
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Ständische obere
Beamte.

Obliegenheiten des
Lande«<T>iiectois.

Ständische Bureau-
Beamte.

Ständische Loca<>
Commissionen.

Ständische
Instituts-Beamte.

Bestallungen.

§. 5. Zur Besorgung der laufenden Verwaltungsgcschaftekann ein besoldeterOberbeamte
angestellt werden, welcher vom Provinzilll-Lllndtage zu wählen und vom Könige zu bestätigen ist.
Er führt den Titel eines Landes-Directors.

Die Anstellung erfolgt auf Zeit. Dem Landes-Director tonnen nach Bedürfniß noch andere
in gleicher Weise zu wählende obere Beamte (Landsyndikns,Directoren einzelner Verwllllungszwcige,
der Feuer-Societät, des Landarmenwcscns, der Hülfskasse :c.) zugeordnetwerden.

Die oberen ständischen Vcamten haben der Regel nach ihren Wohnsitzan dem von dem
Provinzial-Landtagc im Einverständnissemit dem Ober-Präsidenten zu bestimmendenSitze der ständischen
Verwaltung zu nehmen. Sie werden vom Landtagsmarschallin ihre Aemter eingeführt uud vereidigt.

Sofern die Anstellung eines Landes-Directors nicht erfolgt, werden die Funclionen des¬
selben vom Landtags-Marschall bczw. seinem Stellvertreter wahrgenommen.

§. 6. Der Landes-Director führt als erster ständischer Beamter, unter Betheiligung der
etwaigen anderen, ihm zugeordnetenBeamten s§. 5) die laufenden Geschäfte der Verwaltung selbst¬
ständig. Er bereitet die Beschlüssedes Ausschusses vor und trägt für die Ausführung der¬
selben Sorge.

Er vertritt die ständische Verwaltung nach außen, verhandelt Namens derselbenmit Be¬
hörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechselund zeichnet alle Schriftstücke.

Im Uebrigen wird der Umfang der Amtspflichtendes Landes-Directors und der etwaige»
anderen oberen ständischen Beamten, sowie ihre gegenseitigedienstliche Stellung von dem Ausschnssc
durch besondere Geschäfts-Instructionen geregelt, deren Genehmigung dem Provinzial-Landtagc vor¬
behalten bleibt.

Diese Geschäfts-Instructionen bestimmen anch insbesondere,inwieweit die Vefiignisfe des
Landes-Directors für einzelne Verwaltungszweige von den mit der speziellen Bearbeitung derselben
beauftragten Beamten (§. 5) sclbstständig wahrzunehmensind.

8. 7. Die Stellen der zur Besorgung der Bureau-, Kassen, technischen und anderen Ge¬
schäfte des Ausschusses nöthigen Beamten werden nach Zahl, Dicnsteinnahmeund Art der Besetzung
(auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Kündigung) auf Vorschlag des Ausschusses mittelst des Finanzetats
bestimmt.

Die Besetzung dieser Stellen, bei welcher die Bestimmungen des F. 11 des Reglements
über die Civilversorgung der Militairpersonen vom 20. Juni l8U? analoge Anwendung finden,
erfolgt durch den Ausschußselbstständig.

Diese Beamten werden von dem Landes-Director vereidigt und in ihre Aemter eingeführt.
Sie erhalten ihre Geschäfts-Instructionen vom Ausschusse.

Das ständische Kassen- und Rechnungswesenwird durch besonderesReglement geordnet.
F. 8. Für die unmittelbare Verwaltung und Veaufsichtigungeinzelner ständischerAnstalten

tonnen besondere ständische Eominissionenoder Lommissarebestellt werden.
Die Einsetzung, die Begrenzuug der Kompetenz und die An uud Weise der Zusammen¬

setzung derselben hängt vom Beschlusse des Proviuzial-Landtages ab. Die Wahl der Mitglieder
steht dem Ausschussezu, wenn sich der Provinzial-Landtag dieselbe nicht für einzelne Anstalten be¬
sonders vorbehält.

Tie Eommilsioncnoder Commissareempfangenvon dem Ausschüsse ihre Geschäfts-Instruction
und führen ihre Geschäfte unter der Leitung uud Aufsicht des Ausschusses und des Landes-Dnectors.

§. 9. Ueber die au den einzelnenständischen Instituten anzustellenden Beamten, über die
Art der Anstellungderselben, und in wie weit dabei die Bestimmungen des Reglements über die
Eivilversorgung :c. der Militairpersonen vom 20. Juni >8L7 (§. 11 und 12) zur Anwendung kom¬
men, wird dnrch die für diese Institute zu erlassenden Ordnungen bestimmt.

§. 10. Sämmtliche ständische Beamten haben die Rechte und Pflichten mittelbarer
Staatsbeamten. Die besonderen dienstlichen Verhältnisseder ständischen Beamten werden durch ihre
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Bestallungengeregelt, welche für die oberen Beamten (8- 5) vom Landtagsmarschall,für die übrigen
vom Landes-Director ausgefertigt werden.

8- 11. Die staatliche Oberaufsicht über die gcscunmte ständischeVerwaltung führt der Oberaufsicht.
Ober-Präsident.

Derselbe ist befugt, über alle Gegenstände der ständischen Verwaltung Auskunft zu erfor¬
dern und an den Berathungen des Ausschusses entweder selbst oder durch einen zu seiner Vertretung .
abzuordnendenStaatsbeamten Theil zu nehmen.

Er hat 'Beschlüsse des Ausschusses, welche dessen Befugnisse überschreiten oder das
Staatswohl verletzen, zu beanstanden nnd, sofern eine das Vorhandenseindieser Voraussetzungen
begründendeschriftliche Eröffnung an den Ausschußfruchtlos geblieben ist, Behufs Entscheidungüber
deren Ausführung dem betreffendenRessort-Minister einzureichen.

Dem Ober-Präsidenten ist demgemäßvon den Sitzungen des Ausschusses unter Angabe der
Vcrathungs-Gegenstllndedurch den Vorsitzenden zeitig Anzeige zu machen; auch sind ihm auf Erfor¬
dern Ausfertiguugcu der Beschlüsse des Ausschusses zur Kcnntnißnahmemitzutheilen.

Der Ober-Präsident kann, wenn er solches im einzelnen Falle für erforderlicherachtet, den
Lokal-Commissionen G 8) einen Beamten mit gleichen Befugnissen zuordnen. Falls von letzterem
eine Maßregel dieser Commissionbeanstandet werden sollte, so ist die Angelegenheit zunächst an den
ständischen Ausschuß zur weiteren Vcschlußnahme zu bringen.

8- 12. Der Ucbcrgang der in der Provinz vorhandenen dazu geeigneten Fonds, Institute AuMhnmgs-Vestun-
und Stiftungcu i» die nach dem gegcuwärtigcnRegulativ zu ordnende ständische Verwaltung wird munge»,
durch besondere,von dem Provinzial-Landtage im Einverständnissemit der Staats-Negierung aufzu¬
stellende Reglements geordnet, sofern nicht etwa zn diesem Ucbcrgangein Folge der — namentlich
durch die schon besteheuden Reglements begründeten— besonderenRechtsverhältnisseeines solchen
Fonds :c, ein Gesetz erforderlichist.

Motive
Der 19. Rheinische Provinzial-Landtag hat bei des Königs Majestät unter'm 4. April 18L8

u. A. beantragt, daß den Provinzial-Ständeii die Selbstverwaltung der Provinzial-Institute ein¬
geräumt werden möge, ohne jedoch zugleich bestimmte Vorschlägefür die Organisation der ständischen
Selbstverwaltung gemacht zu habcu. Die Staats-Negierung trägt kein Bedenken, dem Antrage des
Provinzial-Landtagcs Folge zu geben und glaubt annehmen zn dürfen, daß eine Verwaltnngs-Ein-
richtung wie solche für die Provinzen Hannover und Schlesieuund für den Regiernngs-BczirkCasscl
nach vorheriger Vereinbarung mit den dortigen Ständen durch die Regulative vom !. November
I8W, 1. November 1869 und 11. November 1868 getroffen worden ist, auch den Wünschender
RheinischenStände entsprechenwerde. Die den Letzterenzur Berathung und Beschlußfassungzu
unterbreitendenGrundzüge stimmendaher im Wesentlichen mit jene,! Regulative,! überein.

Dies vorausgeschickt, wird bemerkt, daß dem vorliegendenEntwürfe der Gedanke zn Grunde
liegt, daß die Versammlung der Proviuzialstände selbst iu die ständische Communal-Verwaltungnicht
weiter eintreten kann, als daß sie die Hanptvrinzipicn derselben bestimmt, die Grenzen der Gcldver-
wendungen durch Feststellungdes Etats normirt, nnd über die Führung der Verwaltung sich Rechen¬
schaft gcbeu läßt. Aber selbst diese Grnudsatzgcbendeund controllircnde Thätigkeit dürfte nur für die
wichtigerenFälle der zahlreichen, in größeren Zwischcnräumenzusammentretenden Plenarveriammlung
vorbehalten werden, für die regelmäßig sich wiederholenden Fälle dagegen auf einen tleinerenAusschuß



übertragen werden müssen,welcher in seiner Zusammensetzungvon dem Provinzial-Landtage gleichartig
zu bilden und vou diesem aus seiner Mitte zu wählen sein wird.

Für die Führung der eigentlichen laufenden Verwaltung stellen sodann die Grundzüge zwei
Systeme als möglich hin.

Nach dem Einen wird der Ausschuß selbst mit der laufenden Verwaltung beauftragt. Dies st tzt
voraus, daß derselbe in kürzeren Zwisch^nräumeusich versammeltund daß die Leitung der Pcrwaltnng
in derZwischcnzeit von dem Vorsitzenden, dem Laudtagsmarschall, besorgt wird. Nach dem andern System
ist außerhalb des Ausschusses ein besonderer ständischerOberbcamterzn bestellen, dem nach Bedürfniß noch
mehrere andere obere Beamte zuzuordnensind. In dieser Spitze werden sich die ständisch u Vcrwal-
tuugsgcschäfleeinheitlich couceutrireumüsse», ohne nach den verschiedenen Geschäftszweigenzersplittert
zu werden. Die für die einzelnen Institute uuentbehrlichenbesonderenVerwaltungen werden daher
jener Ccutralstelleuntcrzuorduen sein. Dadurch wird es ermöglicht werden, für die gcsammtc fort¬
laufende ständische Verwaltung sowohl die Vermitteluug der Beziehungenznm ständischen Ausschusse,
wie auch die vermügensrechtliche Vertretung uach Außeu hin in einer Stelle zn vereinige.:.

Im Falle der Uebcrtraguug der laufenden Verwaltung an einen oder mehrere obere Beamte
wird weiter zu erwägeu feiu, auf welchen Zeitraum dieselben anzustellen sind, ob es ausführbar
erscheint, diese Aemter als Ehrenämter zu constilnir.ü oder ob dafür eine Besoldung zu bestimmen ist.
Es wird der Befchlußnahmedes Provinzial-Landtages zu überlassen sein, nach dem Ergebnisse dieser
Erwägungen die M " und 6 des Negnlativs durch bestimmtformulirte Vorschlägezu ersetze» uud
werden damit die Sätze der §§. 7 und 1U, welche des Landesdirettors erwähnen, eventuell in Einklang
zu bringen sein. Hinsichtlich der Stellung der Staats-Regierung zur ständischen Verwaltung endlich
ist der Standpunkt der Oberaufsicht iuue gehalteu worden, und es ist ihr demgemäß nur diejenige
Eiuwirkuugvorbehalten worden, welche erforderlich ist, um in etwaige gesetzwidrige oder das Wohl des
Staates verletzende Maßnahmen der ständischen Verwaltung mit eigener Leitung einzugreifen.

Nach Darleguug dieser allgemeinen Gesichtspunkte ist zur Motivirung der einzelnen
Bestimmungendes Entwurfs nur noch Folgendes hinzuzufügen.

Die Zahl der vom Provinzial-Landtage zu wählenden Mitglieder des Ausschusses ist im
^. 2 auf 15 angenommen,weil bei dieser Zahl gleichmäßigfür jeden der fünf Regierungsbezirkeaus
den Ständen der vormals unmittelbaren Neichsstände und der Ritterschaft, der Städte und der
Landgemeindenje drei Mitglieder gewählt werden tonnen. Eine derartige Zusammensetzungist von
dem Provinzial-Landtage auch für die zur Errichtung der neuen Irreu-Austalte» niedergesetzte ständische
Bau- und Finanz-Commission beschlossen worden. Dem Landtage bleibt jedoch überlassen, dem
Ausschnssc auch eine geringere Mitgli derzahl zn geben. Ebensowenig würde auch der Ausschließung
des ersten ständischen Beamten, des Landes-Direktors, von der Theilnahme an dem Ausschusse mit
Sitz uud Stimme etwas entgegenstehe»,wen» der Landtag Bedenkentragen sollte, ihm eine solche
einzuräumen.

Die Stellung des Landtags-Marschalls bringt es mit sich, daß ihm vermöge seines Amtes
der Vorsitz auch im Ausschlüsse zufallen muß. Der Laudtags-Marschall wird dadurch iu den Stand
gesetzt, von der g snmmten vrovinzialständischenVerwaltung diejenigeKenntniß zu gewümcn, welche
für das Präsidium d^s Provinzial-Landtages selbst im Interesse einer schnellen und ersprießlichen
Geschäfts-Erledigunghöchst wüuschenswerth,we»n nicht unentbehrlich ist.

Dem Vorsitzenden des Ausschusses ist im §. 4 auch für die Zeit, wo der Ausschuß uicht
versammeltist, eine allgemeine Aufsichtüber die gcsammte von den ständische» Beamten zu führende
Verwaltung vorbehalten nnd sind ihn: die zu einer wirksamenAusübung derselbenerforderlichen
Befugnisse beigelegt. Findet die Anstellung eiues bcsondercuständischen Oberbcamtennicht statt, so
muß dem Landtags-Mnrschall als Vorsitzenden des Ausschusses auch die Leitung der laufende»
Geschäftsführung zufallen (§, L Abs. 4). Dem Landcs-Direltor tonnen nach Maßgabe des
Gcschäftsbcdürfnisscsein oder mehrere ständischeobere Beamte zugeordnet werden (§. 5). Die
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gegenseitige dienstliche Stellung dieser oberen Beamten soll nach §. 6 durch besondere Geschäfts-
Instructionen näher geregelt werden. Für die Ordnung dieses Verhältnisses sind bindendeVorschriften
im Voraus nicht zu ertheilen, jedoch ergibt sich aus den Bestimmungender §§. 5 und 6, daß dasselbe
als ein kollcgilllisches nicht zu gestalten ist, daß vielmehr die Verwaltung in dem Landes-Direktor
als dem Chef ihren Mittelpunkt finden muß.

Es ist jedoch vorbehalten, für gewisse Verwaltungszweige,z. B. für das Fcner-Societäts-
wefcn, den mit der speciellen Bearbeitung derselben beauftragten obern Beamten im Interesse einer
Prompten Geschäftsführungauch nach Außen eine bis zu einem gewissen Grade selbstständige Stellung,
zu geben.

Die im §. 8 vorgesehene Bestellung besonderer ständischerLokal-Commissionenoder Com-
misfare ist eine Einrichtung, welche auch bei der Organisation einer ständischen Central-Vcrwaltung
wohl kaum zu entbehren sein wird, da manche der ständischen Anstalten von dem Sitze der letzteren
zu entfernt sind, um eine fortlaufende Veauffichtiguugvon dort aus zu gestalten.

Nach §. 12 hat der Provinzial-Landtag, wenn er die Organisation einer ständischen Central-
Verwaltung beschließen sollte, demnächst mit Genehmigungder Staats-Regiernng zu bestimmen, welche
provinzielleFonds, Institute und Stiftungen in diese Verwaltung übergehen, wie, wann und uuter
welchen Bedingungeu dieserUcbergaugcrfolgeu, in welcher Art die specielle Verwaltung der einzelnen
Anstalten in Zukunft zu hcmdhaben und welchen Aenderungendie zu diesem Behufe zu rcvidirenden
Reglements und Statuten unterzogen werden sollen. Hierbei werden außer den Bezirtsstraßen-Fonds
und den Bezirls-Landarmen-Verbändcn,hinsichtlichderen Vereinigung zu einem Provinzial-Straßen-
Fonds, resp, zu einem Provinzinl-Landarmen-Verbändeund bezüglich deren künftiger Verwaltung dem
Provinzial-Landtage besondereVorlagen zugehen,vornehmlich in Frage kommen:Die Irren-, Heil-
und Pflege-Anstalten, die Provinzia'l-Feuer-Societät, die Provinzial-Hülfskasfe. der Mcliorations-
Fonds, die Blindenanstalt zu Düren, die mit den Schullchrer-Teminarien verbundenenTaubstummen¬
anstalten zu Kempen, Mocrs, Vrühl und Ncuwied, und die Hebammen-Lehraustalteuzu Cölu und
Trier, bezüglich der Arbcitsanstalt in Brauwciler und des Landarmenhaufcsin Trier sind in der eben
erwähnten Vorlage, betreffend die Gründung eines ProvinziabLandarmen-Verbandes, schon die cnt^
Wrechenden Vestimmnngenvorgesehen worden.

Entwurf
einer UsserPGen Verordnungttl'er die Einrichtungnnd VerwMmgdes

Landarmenwesens in der Rheinprovinz.

Bemerkung
Die in diesemEntwürfe auf der linken Seite befindlichenBcstimmnngcn kommen für den Füll der Einsetzung Einrichtung und Ver-

«Ms ständischenVerwaltunns-Nusschnsses und eine« Landes-Director« zur Anwendung; für den cntgegcugcsetztcnFall Haltung des Land-
treten in deren Stelle die ans der rechten Seite stehendenVorschriften. armenwescns.

Mir Wilhelm, von Oottes Onaoen König von H'reußen etc.,
verordnen auf Grund der U. 27 und 28 des Gesetzes vom 8. März 1871, betreffend die Ausführung
des Vundesgesctzesüber den' Unterstntzungs-Wohnsitz,mit Znstimmung des Provinzial-Landtagcs der
Nhcinprovinz über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesensin derselben, was folgt"3



18

8. 1. Die in der Rheinprovinz bestehendenfünf BezirksLandarmcnverbände werden mit
dem 1. Januar 1872 zu einem Lcmdarmenverbcmde vereinigt, welcher den Namen

Lllndarmeu-Verlmiidder Rheinprovinz
führt und in der Stadt ........ seinen Sitz und Gerichtsstand hat.

Auf diesen Verband gehen von demselben Zeitpunkte ab alle Rechte und Pflichten der vor¬
gedachten fünf Bczirts-Landarnienverbändeüber; er übernimmt die Capitalien und baaren Geldbestände
derselben mit der Verpflichtung, die Zinsen der Capitalien und die baaren Geldbeständebei der Ver-
theilung der Kosteu des Landarmen-Wesensden Kreisen des betreffendenRegierungsbezirks in An¬
rechnung zn bringen.

§, 2. Die Verwaltung der Angelegenheitendes 8- 2. Die Verwaltung der Angelegen-
^cmdarmen-Verbllndesder Rheinprovinz wird dem heilen des Landarmen-Verbandesder Nhein-
Provinzilll-Verbcmdedieser Provinz und seinen Or- Provinz wird unter Aufsicht und nach den
ganen (dem Provinzial-Landtage, dem Verwaltungs- Beschlüssen des Provinzial - Landtages von
Ausschusse und dem Landes-Dircctor) nach Maßgabe einer LandarmeN'Direction geführt, welche
des Regulativs vom . . tc.i ..... 1871 aus einem Landarmen- Director und vier
übertragen. Mitgliedern besteht.

Inwieweit der Verwaltungs-Ausschuß die Ver¬
waltung selbstständigzu führen oder die Beschluß¬
fassung des Provinzilll-Landtages zu erwirken hat,
wird ebenso, wie die Abgrenzung der Befugnissedes
Landes-Directors gegenüber denen des Verwaltungs-
Ausschusses im Einzelnen durch ein besonderes vom
Provinzial-Landtage mit Genehmigungdes Ministers
des Innern zu beschließendes Reglementbestimmt.

8- ^- Der Lanbarmen-Director wird vom Pro¬
vinzial-Landtagegewählt und vom Könige bestätigt.
Seine Anstellung erfolgt auf die Dauer von . . .

Er erhält aus dem Provinzial-Lcmdarmenfondseine
vom Provinzial-Landtage festzusetzende Besoldung.
Er hat seinen Wohnsitz in ....... ,'u
nehmen. Er wird von dem Landtags-Marschall ver¬
eidigt und in sein Amt eingeführt.

In Fallen der Abwesenheit oder Behinderung
wird er durch ein mit Genehmigung des Ober-Prä.
sidenten vom Provinzial - Landtage im Voraus zu
bestimmendesanderes Mitglied der Landarmen-Di-
rection vertreten.

8. 4. Die vier anderen Mitglieder der Land-
armen-Direction und eben so viele Stellvertreter der¬
selben werden gleichfalls von dem Provinzial-Land¬
tage auf die Dauer von ......
gewählt. Die Ausscheidendensind wieder wählbar.
Ist eine Neuwahl vor Ablauf der Wahlperiode nicht
vollzogen, so dauert das Mandat fort, bis die Neu¬
wahl erfolgt ist.



8- 5. Der Landarmen-Director führt die lau¬
fenden Geschäfte der Verwaltung. Er bereitet die
Befchlüffe der Landarmcn-Direction vor und trägt
für, die Ausführung derselben Sorge. Er vertritt
den Landarmen - Verbund nach Außen, verhandelt
Namens desselben mit Behörden und Privatpersonen,
führt den Schriftwechsel und zeichnet alle Schriftstücke
allein. Er führt bei den Berathungen der Land¬
armcn-Direction deu Vorsitz mit vollem Stimmrechte
und gibt bei Stimmengleichheitden Ausschlag.

Zur Beschlußfähigkeitder Landarmen-Direction
ist die Anwesenheitvon wenigstens drei Mitgliedern
mit Einschluß des Vorsitzendenoder dessen Stellver¬
treters erforderlich.

8- 6. Inwieweit die Landarmen-Dircction die
Verwaltung selbstständig zu führen oder die Be¬
schlußfassungdes Provinzial-Landtages zu erwirken
hat, in gleichen die Abgrenzung der Befugnisse des
Landarmen-Dircclorsgegenüber denen des Collegiums
der Landarmen-Dircction im Einzelnen, sowie der
Geschäftsgangund die Bureau-Einrichtung der Land¬
armen-Direction wird durch ein besonderes vom
Provinzial-Landtage mit Genehmigungdes Ministers
des Innern zu beschließendesReglement festgestellt, in
welchemauch das Erforderliche über die den Mit¬
gliedern zu gewahrendeEntschädigungfür Reisekosten
zu bestimmen ist.

8- ?. Die staatliche Oberaufsicht über die ständische
Landarmen-Verwaltung führt der Qbcr - Präsident.
Derselbe ist befugt, über alle Gegenständederselben
Auskunft zn erfordern und an den Vcrathuugeu der
Landcmnen-Directionentweder selbst oder durch einen
zu feiner Vertretung abzuordnendenStaats-Beamten
Theil zu nehmen. Er hat Befchlüffe der Direktion,
welche deren Befugnisse überschreiten, oder das Staats¬
wohl verletzen, zu beanstandenund solche, sofern eine
das Vorhandensein dieser Voraussetzungen begrün¬
dende schriftlicheEröffnung an die Direction fruchtlos
geblieben ist, behufs Entscheidung über deren Aus¬
führung dem Minister des Innern einzureichen.Dem
Ober-Präsidenten ist demgemäßvon den Sitzungen
der Direction unter Angabe der Verathungsgegen-
stände durch den Vorsitzenden zeitig Anzeige zu machen;
auch sind ihm auf Erfordern Ausfertigungen der Be¬
schlüsse der Direction mitzutheilen.

8-3 resp. 8- 8.
Ueber den Umfang und die Bedingungen der Benutzuug des für den Regierungsbezirk Trier
Landarmenhauses in Trier für die Zwecke des Provinzial-Landarmei-wesenswird fürbestehenden Landarmenhauses in
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den Fall, daß dieserhalb eine Vereinigung zwischender Verwaltung des Landarmenhauscsund der
Verwaltung des Provinzial-Landurmen-Verbandesnicht erzielt wird, die Entscheidungdem Provinzial-
Landtage vorbehalten. Derselbehat in gleicher Weise in Betreff dcrVcnutzung der für die Regierungs-
bezirte Aachen,Eoblenz, Cöln und Düsseldorf errichtetenNrbeitsanftalt in Brauweilcr zur Erfüllung
der dem Provinzial-LandarmenvcrbandeobliegendenAufgaben zn beschließen.

Bis zur Beschlußfassungdes Provinzial-Landtages hat hierüber der Oberpräsidcnt, vor¬
behaltlich des Rekurses an den Minister des Innern zu bestimmen.

8- 4 resp. §. 9.
Znr Ordnung der Verwaltung und der innern Einrichtung der im 8- 3 sresp. 8- 8)

gedachten Anstalten werden von dem Provinzial-Landtage mit Genehmigung des Ministers des
Innern die nöthigen Reglements erlassen. Bei den bestehenden Reglements behält es bis zu deren
Abänderung auf dem vorbezeichnetcn Wege fein Bewenden.

8- 5 resp. 8. 10.
Die ständischen Landarmen-Behürdensind befugt, in Angelegenheitenihres Geschäftstreises

die Kreis- nnd Ortsbehörden zu requirircn.
§. 6 resp. 8- 11-

Der Verwaltungs-Ausschuß (die Landarmen-Tirettion) hat alljährlich nach dem Rechnungs-
Abschluß das Ergebniß der Verwaltung in Bezug auf die Landarnicnpflegeund das Korrigenden-

Wesen durch die Amtsblätter zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
8- ? resp. 8- 12.

Mit dem im 8- 1 bezeichneten Zeitpunkte tritt die Verordnung vom 14. Juni 1859
sGes.°S. S. 341) außer Kraft.

Urkundlich :c.

Motive.
Nach 8- 28 des Gesetzes vom 8. März 1871, betreffend die Ausführung des Bundes-

gesctzes über den Untcrstützuugswohusitz,soll die Verwaltung der Angelegenheitender Landarmen-
Nerbände durch KöniglicheVerordnung, soweit es bisher noch nicht geschehen ist, den betreffenden
Provinzial- und tommunalständischenVerbänden und deren Organen nach Maßgabe der für diese
Verbände und deren Organe gültigen Verfassuiigigcsctzeübertragen werden. In der Nheinprovinz
bildet nach der Verordnung vom 14, Juni 1859 — Ges.-S. S. 341 — jeder der fünf Regierungs¬
bezirke für sich einen besonderenLandarmen-Verband und es liegt die Verwaltung des Landarmen¬
wesens, unter Kontrolle ständischer Kommissionen,den betreffenden Vezirls-Negierungen ob. An die
Stelle der Letzteren müssen daher nach der Eingangs angeführten gesetzlichen Vorschrift nunmehr
ständische Behörden treten, welche der Provinzial-Landtag in Gemäßheit des 8- 53, Absatz 2 des
Gesetzes wegen Anordnung der Provinzial-Stände für die Nheinprovinz vom 27. März 1824 —
Ges.-S. S. 101 - zu bestellen haben wird. Bei der Erwägung der Frage, wie diese ständischen
Landarmcn-Behörden zu organisiren sein möchten,trat zunächst die Vorfrage heran, ob die bestehende
Einrichtung, wonach jeder Regierungsbezirk einen Landarmen-Verband für sich bildet, überhaupt
beizubehaltenoder ob nicht vielmehr die fünf Bezirts-Landarmen-Verbändezu einem Provinzial-Land-
armcn-Vcrbande zu vereinigen sein möchten. Die Staats-Ncgicrung hat geglaubt, sich für die letztere
Alternative entscheiden zu sollen. Denn abgesehen von der Rücksicht auf die beabsichtigte Cenlralisatioy
der Verwaltung sämmtlicherprovinzieller Institute und Fonds in der Rheinprovinz, worüber dem
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Provinzial-Landtage in Folge Allerhöchster Genehmigungeine Vorlage zur Beschlußfassungvorgelegt
worden ist, dürfte die Bildung eines einzigenProvinzial-Landarmen-Fondssowohl im Interesse einer
gleichmäßigen Belastung der verschiedenen Theile der Provinz für Zwecke der Landarmenpflege,als
auch im Interesse der Kostcnersparnißsich empfehlen. Das erstere Interesse anlangend, so bedarf es
wohl keines näheren Beweises, daß demselben gerade bei der Aufbringung solcher Lasten, welche, wie
die den Landarmen-Verbändenobliegenden Leistungen, mehr oder weniger nur durch zufällige Umstände
begründet werden, vornehmlichRechnungzu tragen ist, und daß, je größer der Kreis gezogen wird,
welchem die Lasten auferlegt werden, desto gleichmäßiger und gerechter die Vertheilung derselben sich
gestaltet. In den Jahren 1868 bis 1870,'haben nach der anliegendenUebersichtdie Zuschläge zu
den direkten Staatsstcueru und der Schlacht- und Mahlstcner, welche in den verschiedenen Regierungs¬
bezirken zur Bestreitung der Kosten des Landarmenwcsenserhoben worden sind, zwischen 0,6? und
4,47 Procent geschwankt, während danach sich jene Zuschläge, falls die Kosten auf die ganze Provinz
revartirt worden wären, auf 4,02 Procent belaufen haben würden. Wenn demnach unter Zugrunde¬
legung des Durchschnitts der Jahre 1868/70, bei einer Vereinignng der Bezirks-Landarmen-Verbande
zu einem einzigen Verbände einige Regierungsbezirkefür das Laudarmcnwesen in Zukunft eine etwas
größere Summe, als bisher, voraussichtlichwerden aufzubringen haben, so wird doch diese Mehr¬
belastung durch die bereits erwähnte Kostcnersparnißausgewogen,welche durch die Centralisirung der
Verwaltung des Landarmcnwesenserzielt werden wird. Tcun es kann wohl keinem Zweifel unter¬
liegen, daß die Einsetzung von fünf besonderen ständischenLandarmeu-Bchürdcnerheblich höhere Kosten
verursachenwürde, als die Verwaltung des Landarmcnwesensder ganzen Provinz durch ein einziges
aus einem Verwalluugs-Nusschusseuud eine:» Landes-Direttor bestehendes ständisches Organ, welches
zudem nicht blos auf diesem Gebiete thätig sein, sondern gleichzeitig noch mehrere andere ständische
Verwallungszweige, insbesondere das Provinzial-Etraßenwesen, soweit dasselbe nicht bei den
Regierungen verbleibt, das Taubstummen-,Irren-, Hebammen-,Fcuer-Socictätswcscn, die Angelegen»
heilen der Provinzial-Hülfslasse uud des Meliorationsfonds wahrzunehmen haben würde. Sollte
aber auch die projettirte Einsetzung eines ständischen Verwaltmigs-Ausschusscsund eines Landes-
Dircktors nicht ins Leben treten, und in Folge dessen die Bestellung eines lediglich mit der Verwaltung
des Landarmenwesensbefaßten ständischenOrgans erforderlichwerden, so werden die Kosten jedenfalls
erheblich geringer sein, wenn nur Eine ständische Landarmcn-Behördeerrichtet wird, als wenn deren
fünf gebildet werden.

In dem Entwürfe ist demnach die Vereinigung der Bczirks-Landarmen-Verbändezu einem
Provinzial-Landarmen-Vcrbcmd,und die Uebertragung der Verwaltung des Provinzial-Landarmen-
wesens an den ständischen Verwaltungs-Ausschußund Landes Direktor, eventuellan eine Provinzm-
Landarmen-Direttion. ausgesprochenworden. Einer näheren Motivirnng der dieserhnlbm dem Ent¬
würfe aufgenommeneneinzelnen Bestimmungenwird es, da deren Absicht klar zu Tage liegt, im All¬
gemeinen nicht bedürfen.

Im Speziellen ist nur noch Folgendes zu bemerken:
Zu §. l. Von den Bezirls^LandarmemVerbändenbesitzt nur derjenige des RcgierungZbezirts

Trier Kapitalien und zwar zum Betrage von 6,200 Thlrn.
Zu §. 3 resp. §. 8. Von den beiden in der Provinz vorhandenen, znr Aufnahme von

Corrigenden und Landarmen bestimmten Anstalten, dem Landarmcnhcmse zu Trier und der Provmz,al-
Arbeits-Anstalt zu Brauweiler, ist die erstere Anstalt zugleich auch andcrcu Zwcckcn gcwidmct;diefelbe
enthält nämlich nicht nur eine Arbeitsanstalt, sondern anch ein Hospital für Httlflose, eine Kranten-
heilansialt, und einen Irren-Anfbcwahrungsort. . «. . »- ^ >

Da nun in die Rechte und Pflichten des Landarmcnverbandcsdes Rcgierungsbeznts Trier
dcr Provinzial-Landarmen-Vcrbandtritt, mithin der Letztere befugt ist, das Landarmcnhaus m Trier
zur Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben in demselben Maße, wie solches bisher Seitens des Re¬
gierungsbezirksTrier geschehen ist, zu benutzen, so schien es augcmcssen, für dcn Fall. daß wegen ver
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Benutzung zwischen der Provinzial-Landarmcn-Verwaltungund der Verwaltung des Landarmenhauses
Differenzen entstehen möchten, eine Bestimmungwegen der Entscheidung über derartige Differenzenm
dem Entwürfe aufzunehmen.

Zu §. 5 des Entwurfs II. Bezüglichder in diesem §. enthaltenenBestimmung, daß alle
Schriftstücke von dem Landarmen-Direktorallein gezeichnetwerden sollen, wird der Erwägung des
Provinzial-Landtags anheimgestellt,ob etwa noch zur besseren Sicherung der Interessen des Land-
armen-Verbandcs in Bezug auf diejenigenUrkunden, in welchen Verpflichtungen für den Verband
übernommenwerden, die Mituuterschrift eines zweiten Mitgliedes der Landarmcn-Direltion vorzu¬
schreiben sein möchte.

Zu §. 6 resp. §. 11. Die Zweckmäßigkeitder alljährigen Veröffentlichungder Ergebnisse
der Landarmcn-Verwaltung hat sich anderwärts als eine das Interesse der Betheiligten anregende
Einrichtung bewährt.
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Entwurf
eines Neglements für die Landarmen-Mrwaltung der Nljeinprovinz.

Vemerkung.

Dieser Entwurf kommt fiir den Fall zur Anwendung, daß die Verwaltung de« Landaiuienwcsins nicht dem
provinzialständischenVerwaltungsausschussennter Mitwirluug des Landes.DiretlorZ nbtrtragen wird, sondern die Einsetzung
einer besonderen Landarmen«Direktion ersolgt:

Auf Grund des §. 6 der Verordnung über die Einrichtungund Verwaltung des Landarmen¬
wesens in der Rheinprovinzvom ....... wird folgendesReglement erlassen:

l. Competen) des Plenums der Oandarmeu-DireKtioit.

tz. 1. Zur Competenz des Plenums der Landarmen-Direktiongehören vornehmlich folgende
Gegenstände:

a. Die Anstellungder Beamten des Landarmen-Verbandcs, in soweit hinsichtlichderen Anstellung
durch besondere Bestimmungnicht ein Anderes vorgeschrieben ist (die Bestimmungen des H. 11
des Reglements über die Civiluersorgung:c. der Militairpersoncn vom 20. Juni 1867 sind
hierbei analog zur Anwendungzu bringen!;

d. Der Beschluß über den An- oder Verkauf von Grundstücken, über die Ausleihung und Kündigung
von Kapitalien und über die Ausstellung von Schulddocumcnten,Pfandcntsagnngen und Ccssionen;
Alle Beschlüsseder Lcmdarmeu-Verwaltnngüber An- oder Verkauf von Grundstücken sind, sobald
es sich um ein Object von mehr als 500 Thlrn Werth handelt, der Genehmigungdes Provin-
zial-Landtagcs zu unterstellen; dasselbe Verfahren ist bei der Beschießungvon neuen Anleihen,
und von Neu- und Umbauten,wenn der Kosten-Anschlag die Summe von 500 Thlrn. übersteigt,
zu beobachten;

«. Die Anstellung von Prozessen,deren Gegenstandden Werth von 100 Thlrn. übersteigt,und die
Einlassung auf solche;

ä. Die Ueberuahme der Fürsorge für Landarme, insofern damit dauernde Verpflichtungenver¬
bunden sind;

o. Die Berathung des Jahresberichts und des Entwurfs des auf drei Jahre aufzustellenden, vom
Provinzml-LandtagefestzusetzendenEtats für den Landarmcn-Verbandsowie die Überschreitung
der Totalsumme des Hanptetats in den «ul» b bezeichneten Fällen und einzelner Etatspositioncn
innerhalb der Totalsumme des Hauptctats;

, t'. Die Bewilligung von Remunerationen und Unterstützungenan die Beamten des Landarmen-
Verbandcs, die Pensionirung derselben nach den von dem Prouin;ial Landtage aufgestellten
Grundsätzenund die auf Entfernung oder Suspension gegen dieselben zu richtenden Disciplinar-
Maszregeln;

^. Beschwerden, welche Seitens der Lcmdarmen-Directiongeführt werden sollen;
ll. Die Ausschreibung der Landarmeuverbands^Beiträgcauf die Verbandsgenossen'
i. Die Entlassung der auf Kündigungangestellten Beamten des Landarmcn-Verbandes;
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K. Die Anerkennung der Verpflichtung des Landarmen-Verbandeszur Gewährung vou Beihülfen
an unvermögende Ortsarmenvcrbände. cu^f.^,,.

I. Endlich ist in allen denjenigen Sachen von dem Plenum der «andarmen-DirectwnBeschluß zu
fassen, welche als zu den laufenden Geschäftengehörig der Landarmen-Dnector zwar selb¬
ständig erledigenkann, welche er aber der Beschlußnahmedes Plenums zu unterbreiten für
angemessen erachtet.

II. Compctcnz des Landnrmeu-NreKtors.

8. 2. Der Lllndllrmen-Direktorvertritt den Landarmenverbandnach anßen hin in gerichtlichen
wie außergerichtlichen Angelegenheiten,und führt in Abwesenheit der ständischen Mitglieder der Land-
armen-Direktiondie laufenden Geschäfte der Verwaltung,

8- 3. Alle Geschäfte laufender Natur, welche in §. 1 nicht erwähnt sind, unterliegen der selbst¬
ständigen Bearbeitung durch den Landarmen-Direttor. Derselbe kann jedoch mich solche MMste
den ständischen Mitgliedern zur Bearbeitung überweisen, insoweit dieselben nicht ihrer ^lltnr nllll)
einer schleunigen Erlediguug bedürfcu. .., «.

8. 4. Alle von dein Landarmen-Direttor sclbststandig erlassene» Vertilgungen, wodnrch
irgend eine Verpflichtungdes Landarmen-Verbandesanerkannt oder eine Zahlung bewilligt wird und
alle feit der letzten Plenarsitzung erfolgten wichtigere»Eingänge, »amentlichErkenntnis, ^olme,
Nescripte,Quartalextracte der Landarmcutasse, sind den ständischen Mitgliedern bei ihrer nächsten
Versammlungucichträglich zur Kenntnißnahmemitzutheilen. Die ständischenMitglieder haben zederzeit
das Recht, von der Geschäftsführung des LandarmewDircttors Einsicht zn nehmen und daraus be¬
zügliche Anträge zn stellen. . , ^ ^, ^„., . . .^

8 5 Der Landarmen-Direttor ist für den ordnnngsmähigen Betrieb der Geschäfte bei der
Verwaltung des Landarmcn-Wesensverantwortlich und hat die dazu erforderliche»Auordnnngen zu
treffen. , , ,..

Z. 6. Der Landarmen-Direttor erbricht und präsenlirt die eingehenden Sachen und nimmt die
vorgeschriebenenMeldungenentgegen. Er trifft alle einleitenden oder ergänzenden Verfngungci^ t^r vesliwei
darüber, in welcher Weise (ob durch Aufnahme in die Landarmenanstalt,dnrch Überweisungan die Gemeinde
des Aufenthaltsortes z»r Verpflegung gegen Entschädigung oder durch Zahlung von ^dm>«r-
stützuiigen) den einzelne» Landarmen die Fürsorge des Landar»,cn-Verba»des zu TlM weroui ,°u,
er bringt die bezüglichenMaßregeln zur Ausführung und weist die hierzu.
Landarmen- und Correctiouszwecken erforderlichenetatsmäßigen Ausgaben auf W Landmmentale an.
Ebenso ordnet der Landarmen-Direttor alles dasjenige an, was zur Ansführung der von der ^anoeZ.
Polizeibehördeverfügten Dctentionen erforderlichist. ^„s^s.-.ss«

§. 7. D?r Lcuidarmen-Direktorhat sich nach Maßgabe der vomPlennm g°fa ' ^ « ^
(8- 1 f.) auf die gegen den Landarmen-Verbandanhängig gemachten Prozesse«"zulasse.i nnd dieselbe
fowie die von dem Landarmen-Verbande angestrengten Prozesse zu führe» und gegu d e dam
ergehende,! Entscheidungen,wenn es im Interesse des Landarmen-Verbandes
lichen Rechtsmittel einzulegen. Er ist berechtigt,sich dazu eines
oder zweifelhaften Rechtsfragen und bei Vertragsabschlüsseneines "^sverst^ 5"
bedienen. Auch iu auderen Fällen ist er befngt, sich die benöthigte technische Hülfe zu be Men

§. 8 Die Legitimationdes Landarmen-Direktorsznr Vertretung ^s Landarme.^^^^^
nach Anßen ist unter allen Umständenunabhängig vou der Frage, ob er nach der
selbstständig zu verfahren hat, oder ob es in der betreffenden Sache zuvor "«er Vefchlußnalme oder
Genehmigung des Provinzial-Landtages oder des Plenums der Landarmen-Diretttonbedürfte.
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III. Geschäftsgang,namentlich in Octrcff der collegmlischen Berathungen.

, ^ ?- ^^^""'" "üb vom Landllrmen-Direttor nach Bedarf, vierteljährlich aber we¬
nigstens einmal nnter Mittheilung der zu berathendenGegenstände(Tagesordnung) einberufen Von
etwaigen Verhinderungen haben die ständischen Mitglieder dem Landarmen-Direttor so -citiq Mit-
theilung zn machen, daß die Einberufung der betreffenden Stellvertreter noch zur rechten ^eit er¬
folgen kann. ""

^ 8. 10, ^'ben den nach 8. 1 znr Competenz des Plenums gehörigen Angelegenheitenkommen
d.e,en,gen welche nach §. 3 vom Landarmen-Direktorallein zu erledigensind, im Plenum nur dann
zum Vortrage, weun dieser oder e,u staudisches Mitglied es ans irgend einem besonderen Grnnde fürerforderlicherachtet.

Den ständischen Mitgliedern ist es gestattet, von deu ihnen durch den Laudarmen-Direttor
zur Bearbeitung zugewiesenen Sachen, auch wenn sie nicht zu den im 8- 1 bezeichneten Gegenständen
gehören (8 3), d>e,e»igcn, welche ihnen dazu geeignet erscheinen, in der nächsten Sitzung vorzutragen

Den standi,chenMitgliedern steht das Recht zu, in deu Sitzungen selbstständigAnträge zustellen und zu bcgruuden. " ^

8-11. Alle von den ständischen Mitgliedern in den ihnen zugewiesenen Angelegenheiten
entworfe.ienVersugungensind dem Landarmen-Direttor zurMitzeichnnng vorzulegen,welcher sie sodann

Ist der Landarmen-Direktormit einer von
"lta>'dischen Mitgliede angegebenen Verfügung, abgesehen von den dem ersteren als Vorsitzenden zu-
stehendenlediglich ormalen Aendernngen,nicht einverstanden,so verweist er dieselbe unter Angabe seiner
entgegenstehe.iden Bedenten an den Deeernentenznrück, welcher sodann die Verfügi.ng e,itsp«chendab¬
ändert, oder die Sache m der nächsten Sitzung zum Vortrage bringt

8. 12. Die Beschlüsse des Plenums werden nach Stinnnenmehrhcit gefaßt
s . m>'.?V """V^ Sitznng wird ein Conferenz-Protocollgeführt und von fämmtliche» an¬

wesendenMitgKedcru unterschrieben. Der Landarmen-Direttor ernennt aus denselbcu denSchriftfübrer
. c . <?^^ DerLandarmen-Direttor hat die Ausführung der Plencnbeschlüsse zu bewirten. Ins¬
besondere steht ,hm die alleinige VollziehungsämmtlicherVerfüguugen und Berichte sowie der in Ge-
Mäßheit von Pleuarveschlüssenabzuschließenden Verträge, ingleichen der Pfandentsagungen der a»s<n-
stellendcn Vollmachten,Cessioneu, Schuldurkunden,Quittungen über zurückgezahlteCapitalien und aller
sonstigen in Ausführung von PlenarbcschlüssenauszufertigendenUrkundenund Schriftstücke zu

8. 15. In allen Fällen, in welchen die Einberufung des Plenums wegcu Dringlichkeitder
Sache, bezw. wegen eines nachthciligenZeitverlustesnicht angängig erscheint, istderLandarmen-Direttor
bcfligt und in den zur Coinpctcnzdes Plenums ausdrücklichgcwiescuenFällen s§. 1) verpflichtetdie

schriftlichen Vota der ständischenMitglieder, soweit diese innerhalb des Landarmenbezirkserreichbarsind
event, ihrer Stellvertreter einzuholen. Ist die Sache so schleunig, daß selbst eine schriftlicheAbstimmuna
ohneNachtheilnicht abgewartet werden kann, so darf der Landarmcn-Direktor,namentlichin den Fällen
wo es um prozesfualischeSchritte,Vollmachtsertheilungen,Proteste, UebernahmederFürsorge fürLaud-
arme, Disciplinarniaßregcln wegen Dienstentlassung,Suspension, Kündigung von Beamten und Ein¬
legung von Beschwerden sich handelt, selbststäudig verfahreu, muß aber von dem Veranlaßten die ständi¬
schen Mitglieder alsbald benachrichtigen unb deren nachträglicheZustimmung einholen.

IV. Mreau- nnd Kassen-Oenmte der Landarmen-DireKtion.

8- 1U Die Besorgung der Bureau- und Calculcitur-Geschäftcund die Verwaltung der
Registratur der Landarmen-Direltion liegt dem Laudarmcn-Secretair ob.

«r .. „ ^' ^' Die Wahl des Landannen-Secrewirs erfolgt durch die Landarmen-Direction. Die
Anstellung erfolgt auf Lebenszeit uuter Einräumung eines Pensions-Anspruchs nach gleichen Grund-
scitzen, wie solche hinsichtlich der übrigen ProvinzialständischcnBeamten festgestellt sind.
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8- i«. Die übrigen bei der Landarmen-Vcrwaltung etwa noch erforderlichenBeamten
werden gegen Remuneration nnd nur ans dreimonatlicheKündignug angenommen.

8- '!>. Hinsichtlichdes Kasscw und Nechnungs-Wcsens, sowie wegen Verwaltung der
Landarmenkassc resp, wegen Bestellung eines Rendanten wird, besondere Bestimmung vorbehalten.

v. Urlanlis-Ertheilungen.

^. 20. Der Landarmen-Direttor hat, wenn er außerordentlichverreisen will, Urlaub beim
Landtags-Marschall nachzusuchen.

§. 21. Wenn die ständischen Mitglieder für längere Zeit als eine Woche verreisen, so
müssen sie dem Landarmen-Direktordie vermuthliche Dauer ihrer Abwesenheit anzeigen, damit derselbe
im Bedarfsfalle ihre Stellvertreter einberufenkann.

Eine gleiche und rechtzeitige Anzeigeist erforderlich,wenn sie behindert sind, der erhaltenen
Einladung zn einer Plcnar-Sitzung Folge zu geben. (8- 9.)

§. 22. Den Beamten der Verwaltung des LandarmcnwesensUrlaub zu ertheilen, ist der
Landarmen-Direktorbefugt.

Jedoch dürfen dnrch die dadurch nöthig werdende Vertretung dein Landarmcnverbcmde
keine Kosten entstehen.

Sind solche Vertrctungskostenunvermeidlich,oder soll einem Oberbcamtcn auf länger als
4 Wochen Urlaub ertheilt werden, fo ist die Sache dem Beschlussedes Plenums event, auf schrift¬
lichem Wege s§. 15) zu unterbreiten.

VI. Diäten und Reisekosten.

8- 23. Der Vorsitzende und die ständischen Mitglieder, sowie deren Stellvertreter erhalten
bei Dienstreisen und während der dadurch bedingtenAbwesenheit von ihrem Wohnorte an täglichen
Diäten vier Thaler und an Reisekosten eine Vergütung von einem Thaler für jede auf dem Landwege
MÄckgelegte Meile, oder von zehn Grofchen auf die Meile bei Benutzung der Eisenbahn oder der
Dampfschiffe, sowie an Nebenkosten zwanzig Groschenfür den Ab- und Zugang an der Eisenbahnund
dem Dampfschiffe.

§. 24. Der Landarmcn-Secretair (8- ^) erhält bei Dienstreisen die rcglcmcutsmäßigcn
Diäten und Fuhrkosten der KöniglichenRegierungs-Suballern-Äcamteu erster Klasse.

8- 25. Alle in 8- 23 und 21 bezeichneten Diäten und Reisekosten sind aus der Landarmen-
tasse zu zahlen.

VII. Disciplin über die der Landarmcn-Direction untergebenenBeamten.

8. 26. Für die Disciplinar-Verhältnisse der Beamten der Landarmen-Verwaltung ist das
Gesetz, betreffend die Dienstvergehender nicht richterlichen Beamten, die Versetzungderselben auf eine
andere Stelle oder in den Ruhestand, vom 21. Juli 1852 maßgebend.
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Entwurf
eines Negsemeuls für die Landarmen-Verwaltungder Nheinprovinz.

Bemerkung.
Dieser Enlwurf loiiimt flir den Fall zur Anwendung, daß die Hjcrwalluüg des Landarmenwescn« dem prouinzial»

ständischenVeiwlllluiigs-AnsschnsseuiUcr Äiilwirtnnss des Landes-Direclors übertrage» wird.

Auf Grund des §. 2 der Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Land-
armcnwesensin der Nheinprovinz vom wird folgendes Reglement erlassen:

I. Compclcly des dnuinliungs-Äubschusses.

8- I. Zur Compctcnz des Verwallungs - Ausschusses gehören vornehmlich folgende
Gegenstände:

a. die Anstellung der Beamten des Landarmen-Vcrbandes, insoweit hinsichtlichderen Austelluug
durch besondere Vcstimmuugnicht ein Anderes vorgeschrieben ist; die Bestimmungendes §. 11
des Reglements über die Eivilvcrsorgung ?c, der Militairpersonen vom 20. Juni 1867 sind
hierbei anolog zur Anwendung zu bringen;

d. der Beschluß über den An- oder Verlauf von Grundstücken, über die Ausleihung uud Kündigung
von Capitalien und über die Ausstellung von Schuld-Documenten, Pfand-Entsagungen und
Ccssioucu. Alle Beschlüsse der Landarmcn-Verwaltungüber den 3!u- oder Verlauf von Grund¬
stücken sind, sobald es sich um ein Objekt von mehr als 5UU Thlr. Werth handelt, der Geneh¬
migung des Provinzial-Landtages zu unterstellen; dasselbe Verfahren ist bei der Beschließung
von neuen Anleihen, und von Neu- oder Umbauten, wenn der Kosten-Anschlagdie Summe von
500 3hlrn. übersteigt, zu beobachten;

o. die Anstellungvon Prozessen,deren Gegenstandden Werth von 100 Thlrn. übersteigt, und die
Einlassung auf solche;

ä. die Uebernahme der Fürsorge für Landarme, insofern damit dauernde Vcrpflichtuugeu ver¬
bunden siud;

0. die Berathung des Jahresberichts und des Entwurfs des auf drei Jahre aufzustelleudeu vom
Provinzial-Landtage festzusetzeudcnEtats für den Lcmdarmen-Verband.fowie die Ueberschrcitung
der Totalsumme des Hauptctats in den »nd d bezeichnetenFällen und einzelner Etatpositionen
innerhalb der Totalsumme des Hauptctats;

1. die Bewilligung von Remunerationen und Unterstützungenan die Beamten des Landarmcn-
Verbandes, die Pensionirung derselben nach den von dem Provinzial-Landtage aufgestellten
Grundsätzen und die auf Entfernung oder Suspension gegen dieselben zu richtenden Disciplinar-
Maßregeln;

3. Beschwerden,welche Seitens des Verwaltungs-Ausschusscserhöbe» werden sollen;
lr. die Ausschreibungder Landarmenverbands-Beiträgeauf die Verbandsgcnossen;
i. die Entlassung der auf Kündigung angestelltenBeamten des Landarmen-Verbandes;

K. die Anerkennung der Verpflichtung des Landarmen-Vcrbandes zur Gewährung von Beihülfen
au unvermögendeOrtsverbände;

I. endlich ist in allen denjenigen Sachen von dem Verwaltungs-AusschusseBeschluß zu fassen,
welche, als zu den laufenden Geschäften gehörig, der Landes - Direktor zwar selbstständig



29

erledigenkann, welche er aber der Beschlußnahmedes Verwaltungs-Ausschusseszu unterbreiten
für angemessen erachtet.

II. Compctenz drs Landes-VireKtors.

8. 2. Der Landes-Direktor vertritt den Landarmen-Vcrbandnach außen hin in gerichtlichen
wie außergerichtlichen Angelegenheitenund führt in Abwesenheit der ständischen Mitglieder des Aus¬
schusses die laufenden Geschäfteder Verwaltung.

§. 3. Alle Geschäfte laufender Natur, welche in 8- 1 nicht erwähnt sind, unterliegen der
selbstständigen Bearbeitung durch den Landes-Direttor.

§. 4. Alle von dem Landes-Direttor sclbstständigerlassenen Verfügungen, wodurch irgend
eine Verpflichtung des Landarmen-Verbandesanerkannt oder eine Zahlung bewilligt wird, und alle
seit der letzten Plenarsitzung erfolgtenwichtigeren Eingänge, namentlich Erkenntnisse, Resolute, Nescripte,
Quartalextracte der Landarmenkasse, sind den ständischen Mitgliedern des Vcrwaltuugs-Ausschussesbei
der nächsten Versammlung nachträglichzur Kenntnißnahmcmitzutheilen.

Der Vorsitzendedes Ausschusseshat jederzeit das Recht, von der Geschäftsführung des
Landes-Direktors Einficht zu nehmenund darauf bezügliche Anträge zu stellen.

8. 5. Der Lcmdesdircetor ist für den ordnungsmäßigenBetrieb der Geschäfte bei der Ver¬
waltung des Landcmncnwcsens verantwortlichund hat die dazu erforderliche» Anordnungenzu treffen,

8- 6. Der Landes-Direktorerbricht und präfentirt die eingehenden Sachen und nimmt die
vorgeschriebenen Meldungen entgegen. Er trifft alle einleitendenoder ergänzendenVerfügungen. Er
befindet darüber, in welcher Weise (ob durch Aufnahme in die Landarmcnanstalt, durch Uebcrweisuug
an die Gemeindedes Aufenthaltsortes zur Verpflegung gegen Entschädigungoder durch Zahlung von
Gcldunterstützungcn)den eiuzelncn Landarmendie Fürsorge des Landarmen-Verbandeszu Theil werden
soll; er bringt die bezüglichen Maßregeln zur Ausführung und weist die hierzu, sowie zu sonstigen
Landarmen-uud Correctionszwecke» erforderlichenetatmäßigen Ausgaben auf die Llludarmcntassc au.
Ebenso ordnet der Landes-Direktor alles dasjenige an, was zur Ausführung der von der Landes-
Polizei-Lchürdeverfügten Detcntionen erforderlich ist.

§. 7. Der Landes-Direktor hat sich nach Maßgabe der vom Verwaltungs - Ausschusse
gefaßtcu Beschlüsse(§. ^l f.) auf die gegen den Landarmen-Verband anhängig gemachtenProzesse
einzulassen nnd dieselben, sowie die von dem Landarmen-Verbandeanhängig gemachten Prozesse zu
führen und gegen die darin ergehenden Entscheidungeu, wenu es im Interesse des Landarmen-
Verbandes erforderlichist, die gesetzlichenRechtsmittel einzulegen. Er ist berechtigt,sich dazu eines
Ncchtsanwalts, sowie bei erheblichenoder zweifelhaften Rechtsfragen und bei Vertrags-Abfchlüsscn
eines rechtsvcrständigen Veiraths zu bedienen. Auch in anderenFällen ist er befugt, sich die bcnöthigte
technische Hülfe zu beschaffe!,.

8. 8. Die Legitimation des Laudcs-Direttors zur Vertretung des Landarmen-Verbandes
nach Anßen ist uuter allen Umständenunabhängig von der Frage, ob er nach der Geschäftsordnung
selbststllndig zu Verfahrenhat oder ob es iu der betreffende»Sache zuvor einer Beschlußfassung oder
Genehmiguugdes Proviuzial-Laudtagcs oder des Vcrwaltungs-Ausschussesbedürfte.

Düffeldorf, deu 20. Iuui 1871.

Der §. 30 des Bundes-Gesetzesüber deu Unterstützungs-Wohnsitzvom L. Juni 1870 bestimmt ^"unttrMtzun!«'
hinsichtlich der Erstattung der durch die Unterstützungeiues Hilfsbedürftigen entstandenen Kosten, ^M.

daß die Höhe dieser Kosten sich zu richte» hat »ach de» am Orte der stattgehabtenUnter¬
stützung über das Maaß der öffentlichenUnterstützung Hülfsbedürftiger geltenden Grundsätzen;
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daß hierbei jedoch die allgemeinen Verwaltungskosten der Armen-Anstalten, sowie
besondere Gebühren für die Hülfclcistung fest remunerirtcr Armenärzte nicht in Ansatz
gebrachtwerden dürfen;

daß in jedem Vnndesstaate, entweder für das ganze Staatsgebiet gleichmäßig oder
bezirksweise Ucrschicden,Tarife — deren Sätze die Erstattungsforderungen nicht übersteigen
dürfen — aufgestelltwerden können für solche, bei der öffentlichen Unterstützung häufiger
vorkommende Aufwendungen, deren täglicher oder wöchentlicher Betrag sich in
Pausch- Quanten feststellen läßt, z. B. Verpflegungssätze in Kranken- oder
Armenhäusern.

Sodann bestimmt der §. 35 des Gesetzes zur Ausführung des gedachten Bundes-Gesetzesvom
8. März dieses Jahres:

Die für den Betrag der Erstattungsforderuugcu der Ärmenverbände'maßgebenden
Tarife werden von dem Minister des Innern nach Anhörung der Provinzial-Vertretung
beziehungsweiseder Commmml-Landtage aufgestellt. Bei den gegenwärtig in Geltung
stehenden Tarifen bewendetes, bis sie in vorgedachter Weise abgeändert worden sind

Behufs Ausführung dieser gesetzlichen Bestimmungenbeehre ich mich Ew. Hochwohlgcbo'ren in
der Anlage den von dem Herrn Minister des Innern für die gedachten Erstattungsforderungen ent¬
worfenenTarif uutcr dem ganz ergebensten Ersuchenzu übersenden,denselben dem Provinzial-Landtllge
zur Begutachtunggefälligstvorlegenzu wollen, indem ich mir zugleich gestatte,zur näheren Erläuterung
des Entwurfs die anliegendenhierauf bezüglichen Bemerkungenebenmäßigbeizufügen.

Der Königliche Landtags-Commmissar,
Ober-Präsident der Rheinprovinz,

von Pommer-Esche.An
den Provinzial-Landtllgs-Marschall,Königlichen Kammcrhcrrn?c.

Herrn Freiherrn von Waldbo tt-Basscnhcim-Bornheim
Hochwohlgeboren

Nr. 32. I.. «. Hierselbst.

Tarif
der zu erstattenden Urmen°UjIegckchen.

Tarif der zu er° Auf Grund des 8. 30 des Bnndcsgesetzesüber den Unterstütznngswohnsitzvom 6. ^uni
stauenden Armen- 1870 (BundesgesetzblattSeite 360 ff.) und des §. 35 des Ausführungsgesetzesvom 8. März ^1871

Wegekosten. Gesetz-Sammluug Seite 130 ff.) wird hierdurchFolgendes bestimmt:
1. Der Tarifsatz, mit welchem die für die Verpflegungeines erkrankten oder arbeitsunfähigen

Hülfsbedürftigcn im Alter von 14 und mehr Jahren entstandenen Kosten einem PreußischenNrmcn-
Vcrbande von einem anderen Preußischen Armen-Nerbandezu erstatten sind, beträgt für jeden Tag,
der Verpflegung
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a) für die im Servistarif Beilage Litt. U. des Gesetzes vom 25. Juni 1868, betreffend
die Quartierleistuug für die bewaffnete Macht während des Fricdcnszustandes(Bundes-
Gesetzblatt Seite 544 ff.) in der 2. bis 5. Klaffe aufgeführten Ortschaften 5 Sgr.

b) für die Städte Berlin, Altona, Frankfurt am Main, Aachen, Nreslau, Vurtfcheid,
Cassel, Coblenz, Cöln, Danzig, Dortmund, Ehrcnbrcitstein,Flensburg, Hannover, Kiel,
Königsberg i. Pr, Magdeburg, Posen, Schleswig, Stettin und Wiesbaden (erste
Servistlasfe) «> Sgr. 6 Vf.

Ausgeschlossen hiervon sind jedoch die Kosten für gelieferte Kleidungsstücke,so wie die
Kosten der ärztlichen und wundärztlichenVerpflegung, soweit diese letzteren nach 8- 30 des Bundes-
gesetzesüberhaupt zur Erstattung kommen.

2. Der Tarifsatz der, für die ärztlicheoder wundärztlicheVerpflegung der zu 1 gedachten
Personen einem Preußischen Armen-Verbande von einem anderen Preußischen Armen-Vcrbandezu
erstattenden Kosten beträgt für den Tag und für alle Ortschaften gleichmäßig 1 Sgr.

vorbehaltlich gleichwohl einer befondercn Liquidation erheblicher, außergewöhnlicher
Aufwendungen,welche in Verwundungsfällen oder bei schweren oder ansteckenden Krank¬
heiten nothwendig gewordensind.

3. Der Tag, an welchem die Verpflegung begonnen hat, wird mit dem Tage, an welchem
dieselbe beendigt worden ist, zusammenals ein Tag berechnet.

4. Die obigen Tarifsätze kommen gleichmäßig zur Anwendung,die Verpflegung mag inner¬
halb oder außerhalb eines Kranken- oder Armenhausesbewirkt worden sein.

5. Alle, unter die Bestimmungen zu 1 und 2 nicht zu begreifendeVerwendungensind
besonderszu liquidiren.

6. Die gegenwärtigenVestimmungeu, deren Revision vorbehalten bleibt, treten mit dem
^ Juli d. I. in Kraft; mit demselben Tage treten alle bisher in Geltung stehenden Tarife bezüglich
der einem Armen-Verbande von einem andern Armen-Verbandezn erstattenden Verpflegungskosten
Hülfsbedürftiger außer Gellung.

Berlin, den 28. April 1871.

lemerlmngen.

1. Die nach ^ 30 des Bundesgesetzesvom 6. Juni v. I. festzustellenden ^arMtze md ^^MM„ dazu,
"s Pauschalsätze, nicht aber als bloße Marimalsätze zu betrachten, und es ">rd dcch nach
«folgtem Erlaß eines Tarifes (§. 35 des Ausführungs-Gesetzes vom 8. März d. ^.) m den em-

lagenden Fallen^ ^ ^^ ^ ^^^ ^ ^.^ ^ .^ ^.^ ^g.^,w„ Betrag
verwendet worden sei und n^,.^ .. >>^^

d) der Gegenbeweis darüber ausgeschlossen sein, daß der »ä a gedachte Betrag nicht

Für !i7AnA/daß es im §. 30 cit. sich um bloße Maximalsätzehandele, läßt sich ^war
mit einigem Schein die Fassung der Schlußworte des Paragraphen em Tan ... - ' ° , ^
die Erstattungsforderuug nicht Übersteigen darf" anführen; indessensteht selbst wser Argnmentatwn
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schon die Fassung der unmittelbar vorhergehenden Worte entgegen, wonach der Tarif eventuell auf¬
gestellt werden soll,

„für solche . . . Aufwendungen, deren :c. Betrag sich in Pauschquanten feststellenIM."

Ucberdies aber lassen die betreffeuden Reichstags-Verhaudlungcii mit Deutlichkeit erkennen
daß man bei Erlaß der in Rede stehenden gesetzlichen Bestimmnng an bloße Marimalsäize keineswegs
gedacht hat. Die Kommission des Reichstags (Bericht Seite 38) hatte die Aufnahme einer derartigen
Bestimmung abgelehnt. „Pauschalisirteu die Tarife - so heißt es wörtlich in dem Kommission^
Berichte - nach größeren geographischen Durchschnitten, so führten sie entweder zur Verletznna des
Grundsatzes, daß das wirklich Verauslagte erstattet werden solle, oder zu einer Verschlechtern«« der
Armenpflege insofern die Armenverbände dahin gedrängt würden, die Unterstützungen ungeeigneten
Pau, chalsatzen anzubequemen." Gleichwohl wurde vom Plenum des Rcichstaaes «,.f ^..
Verhandluugeu (Stenographische Berichte S. 948 ff.) verwiesen wird, dem 8. 30 der von'den ^a
handelnde Schlußabsatz angeführt und zur Motivirung seines Inhalts, außer anderen Gründ n
speziell auf die damit zu erzielende ,Mb türzung d er Vielschreib erei" hingewiesen wäbrend
es sich doch ohne Weiteres ergiebt, daß dieser Zweck durchaus verfehlt sein Würd7 weuu man
die Tarifsätze als Marimalsätze zu betrachten hätte, und wenn demnach der oben unter « und l.
erwähnte Beweis nnd Gegenbeweis erforderlich resp, zulässig bliebe. Es kommt aber mdliF,' auck in
V"«cht, daß vom legislativen Gesichtspunkte aus die Hiustelluug bloßer Narimalsähe eiue nnver-

stch schlleßen wurde, denn in der That tönneu die Vertur ungen, die sich
bei Ausstellung von Tarifen, der Orts-Armenverband der vorläufigen Verpflegung
nmuerhm w,rd gefallen la,M müssen, nur dadurch eiue entsprechendeAusgleichung finden/d derselb
Orts-Armenverband m andere« gle.chartigen Fällen ohne weiteren umständlichen

^ Ä^g^m^f^n^" " '"ugniß erlangt, die Erstattung des im Tar^n^

des , 80^er r^ite^^de^^^^^ '"""st des Schlußabsatzes
„Die Höhe der zu erstatteten Kosten richtet sich uach den am Orte der stattgehabten Uu^

^.tzm^ über das Ma>, der °fsmtlichen Unterstützuug Hülfsbediirftig^r g!l!'>deu

eine theilwcife Modificatiou hat erfahren sollen. Anßcr der Abkürzung derVielsckreiberm s.ss, ^. <->

der Eiuführung von Tarifen anch der Zweck erreicht werden, die^t^A ^
Verpfleguug auf das Erforderniß einer angemessenenSparsamkeit hinzuweisen s^ « H . ^""
Orts^Armenoerbändeu Rechnung getragen werden, welche die Erstattung zu l istm hab u?^?'^?
leicht, nach den bestehenden örtlichen Verhältnissen nur ein viel """

wenden gehabt haben würden, wenn die Verpflegn.,« in ihrem'eigen" ^3 ^ 3^?'"" '" '"'
können. Es kann demnach nicht die Forderung aufgestellt werden, daß der T rif tr !<7 ^ 7
worte des letzten Absatzes des §. 30 - unbedingt so einzurichten sei. drß d Orts 'I "" ^?"^
der vorläusi^en Verpflegung in jedem einzelnen Fall zu dem Seinigen gelange ^^"»brnd

3. Es muß betout werden, daß nach 8. 30 cit. bei Aufstelln,,« d»,-«^^ -- .
der Armenverbände die allgemeinen Verwaltuugskosten der Arnm M s ..^ ". '^?"^"""^"
remnnerirter Armenärzte außer Ausah zu bleiben aben. Es st dahn r
sätze nicht ohne Weiteres der Betrag desjenigen maßgebend, was ei.^
Pflegung ihrer Armen an ihr nicht gehörige Hospitäler .'e, ?c. hat bezahl ,ss„^/ ^' ^
Verechuungeu scheiut augenommeu werden z>t können, daß die
tung re,p. Ergänzung des Inventars. Reinigung, Heizung, Beleucht m Pn^ ^'^"'.
Amortisation «. ^c.) dnrchweg einen sehr bedeuleudeu Prozeu?»! esie.U , ^ 7
die Vorschrift des 8- 30 an eigentlichen Selbstkosten in Summ7z ° ^ "^ ohne
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4.

lässigen Grenze., von selbst eine znr Vermeidung «nnöt .ger We.t^ruugm ge^ e Mn s
wird. Andrerseits aber ist bei derTaristrung davon
diejenigenAufwendnngen beziehen solle., die sich als gewöhnlich
einen Pauschalsatz bringen lassen, dergestalt, daß die Liquidirung a»N er gewöhnlicher Aufweu^l,
gen überall vorbehalten bleiben muß, ^»„b!,-^ Uimen-

5 Ein Tarif kann von der Prenßifchen Staats-Negiernng nur fnr >"", ch A m «

verbände v rgeschrieben werden; er kann sich also vorbehaltlich einer etwa zachst dmch Swa s-
vertrage herbe zu führenden Neziprozität auch nur auf d.e,emgeu "««o beznh n n deueu «n

Preußischer Armenverbaud vou einem andern ebmfalls Prmßifchen A^>nenv^ an e b l^^ D:
hier und da ausgesprocheue Befürchtung ist «..begründet, daß e.ne P«uß « Geme nde ^^

einer auswärtige« Gemeinde uur den Preußischen, vielleicht medr.g gegr Wen Ta Mtz '^ ?eru> g n
sprnchen tonnen, während dieselbe answärtige Gemeinde bei den von chr zn erhebenden .orderungen
an diesen Tarifsatz nicht gebunden sei.an dicfcn Tarifsatz nicht gcunnoen ,ei. , «s«!^^/,«!«

«. Es empfiehlt sich, den Tarif für einen möglichst großen ^^r ' m°g'chft le.ch

und uuter Abstaudnahme von jeder nicht dnrchaus nöthigen ^Pezm.strung ufz'^ ffmba
nnr in dieser Weise der Zweck erreicht werden tann. - d.e "^lschre.b^
dem Wegfall der Nothwendigkeit, zu lignidiren und Belage anch "' ^bedmtmd n^allm e.nzusenden,
einen Er atz für die eventuelle Kmzuug des wirtlich verauslagten Betrages zn gewahren.

Nach vorstehenden Gesichtspunkten ist der vorliegende Entwurf eines gemäss ^ d s Ge
setzes vom 8. März d. I. von dem Herrn Minister des Innern aufzustellenden ^anfes abgebt

""^"' Derselbe beschränkt sich in der Bestimmung »nter 1 ans die Normiruug eines festen Satzes

für die tägliche ^^em^^^^ .^,^^

Die Normirung eines solchen Satzes für Kinder oder fnr th /«e:s ^wt^ay
kann, wenn überhanpt, jedenfalls nicht ohne eine für unzweckmän.g zu erachteude Spezmlwruug sur
ausführbar erachtet werden. , . . . «>..!..f» ,,nd arößere

Ist den östlichen Provinzen ist

Städte abgerechnet, der Perpflegnngsbetrag vou wg'ch 5 Sgr ^^ M d , « o e ^ ^g .^
und als ausreichend anerkannt worden. Der Mag.strat der S adt ^ allge-
um einige Pfennige übersteigende,, Satz unter der - mühtm,
meinen VeNvaltuugstosten der vou der Stadt ^nutzten Anstalten^
als ausreicheud anerkannt. Auch mehrere ^^7'«°" '" ^^'^^ N ck3 hierat.f b ^
täglich uur 5 resp, wenig über 5 Sgr. m Vorschlaggemacht Es s «tt ^r ch ) ^^s^ ^^
gemessen gehalten worden an dem °" erwähnten ^
jenigen Städten einen Zuschlag von 1 Sgr. 6 Pfg. zuzub.ltlgen. wem)«
in der ersten Klasse aufgeführt stehen. . ?.^s^„, ^,..,,:,,,„, an. ,^, ^-^ 1 c> ^»3 <3nim„rfs — IN den o tt.chen ^rovin^cn an
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„erheblichen außergewöhnlichen Aufwendungen, welche in Verwundunn^f^tt«., ^ ^ > r,
steckenden Krankheiten nothwendig geworden sind.« - w Es w 1 "l, ? ^ Ichwerenoder an-
schalsähe sind, in allen Fällen, in denen es sich um ei "' . '.' ^ "°^ P°"-
vcrpflegendenHülfsbedürftigen handelt, äußerten .6 1 ^m^ fsv 2 ^'' "^!^'"täglich ertra gefordert werden können. "' "/" ^^r. noch 1 ^gr.

DieVcstimmungunter 3 ist mehrfach als wünschenswert» 5«.!>5,.»l ^ «.

für solche Fälle abznschneiden, wo ein Hül sbedürftiger w p^ ^ um Weiterungen

nommenund, nach kürzerem oder längerem AufentU ^h ^^a^^^

beschränken^w^^ V^r^w^r A^^^^^ Satzes °«s ^e Fälle zu
nöthigen Anhaltspunkte kaum gegeben sind um ,w sck>e„ ^., -? . ^"' ""^"^ andererseits die
außerhalb einer Anstalt in zutreffender^ ^r Verpflegung innerhalb resp.

D,e Bestimmungenllä 5 und 6 rechtfertigen sich von selbst.

Düsseldorf, den 20. ^uni 1871
Wahl der ständisch,» Euer Hochwohlgeboren beehre ick mick n,!^ m ..... ,. . .. ^

»ei ulegunrmig»- ^ ^
Commilsioncu. für das

Wahl der staudisch,» Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich mit N
Mitgliederder 2>e. Propositions-Decretevom 8. Juni ds. Is wod,.^?^ "" Bestimmung in dem Allerhöchsten
putat^sü^ für die'nMM A^^ ""rd°" wir. rei

m7^2^u ^u>'d des 8. 40 des Ausführuugs-^ ^u^ "^^ «7 ."' ^"l ds. Is. auf
der Regulinmg«-»' März d. Is. - Ges.-Tamml: i.. 130 - mit dem S?,„ 3 " Unter,tützungs-Wohusitzvom

für das Heimathwesen aus den Angehörigen der
im Auftrage des Herrn Ministers ganz ergebenst darau uwem'? " ^' t' "' "'^ ^ wählen,
dieser Wahlen die Vorschriften des Reglements über da73rr^ ^ '""?"'' ^"^ "ei der Vollziehung
22. Juni 1842 -. Ges.-Samml. p. 213 - z« beachte., selunw/d" .'Ü ^"^^eu Wahlen vom
im §. 11 des Reglementsvorgeschriebenevierzehntägi e Ei ädu75 M I rl ^ .^M'. daunt die
glieder der Provinzial-Vertretung schon in dem E uladm^
10. Juni d. Is. davon in Kenntniß gesetzt habe, daß jene Wa«e , " ^ ^"v.nzial-«andtage "om
näher zu bestimmenden Tage stattfinden werden. Gleichem er „^ 1^ "°" Euer Hochwohlgeboren
ergebenst, die Beschlußfassungdes ProvinM-ttandtages über die 3be .. . ' H^wohlgeboren ganz
der gedachten Deputation nach §. 44 des citirten Ausführunasae^^'?«"^^^"^" Mitgliedern
gefälligst herbeiführen zu wollen. '"yrung-gesetze» zu gewahrenden Entschädigung

In dem Allerhöchsten Propositions-Decrete ist der Vrovimi..l ^«^ c

worden, über die Zahl und die Zusammensetzung der nach ^ 18 rl « !. ^^ ^"" aufgefordert
bildenden Ncguliruugs-Eommissionenzu beschließen.Nachi; ?n 3s 7«<, ^ ^^en Gesetzes zu
m einigen ^andestheilen,insbesondere im Bezirk des Appe llatwn^?3 ^)^ ^'" nämlich die
der örtlichenArmenpflegenebenden ordentlichen G^m^ ^n. für die Verwaltung
Armenbehörden aufgehoben,und es gehen Ml Ers^
Soweit nuu bisher von den aufhebenden besonderen^ne^h^n^m ?'?'" '" ^^'"" "ber.
nngesondert verwaltet wurden, welche für Armeuzweckemehr /,« ^° ""^ Armenanstalten
zufolge §. 20 a. a. O. nachstehendeVorschriften zur Anwendung "'^" ""immt sind, kommen

.n befliß g?::: V^r?^^ 5.^^
fa's^sgesetzenfür die Verwaltung der ««
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sind. Der Artikel 15 des Gesetzesvom 15. Mai 1856, betreffend die Gemeindc-Vcrfaffungin der
Rheinprovinz (Gef.-Samml. S. 435 ff:), kommt entstehenden Falles mit der Maßgabe zur Anwendung,
daß die in dem letzten Satze dieses Artikels erwähnten Rechte des Vorfitzes und der Verwaltung
demjenigenBürgermeister zustehen, in dessen Amtsbezirkedie betreffendeArmcnbehördeihren Sch
gehabt hat.

§. 22. Sind die Armenfonds und Armcnanstalten für die Armcnzwccke mehrererStadtge¬
meinden oder für die Armenzweckevon Stadt- und Landgemeinden bestimmt, so geht deren Verwaltung
auf die Behörden derjenigenGemeinde über, in welcher die aufzuhebende Armenbehördcihren Sitz
gehabt hat. Iu Fällen dieser Art ist den beteiligten Außeugemeindeneine Mitwirkung bei der Ver¬
waltung der Armenfonds und Armenanstaltcn nach Maßgabe der Bestimmungender W. 10, 12, 13
einzuräumen.

^. 23. Die zur Ausführung der Vorschriften der U 1" bis 22 erforderliche Negulirung
erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungender §8- 1? und 18.

Die Aufgabejener Negulirungs-Commissionenbesteht demnach in der Rheinprovinz, wo es
sich um räumliche Abgrenzungneu zu bildenderOrtsarmenverbände nicht handelt, darin, in den betref¬
fenden Fällen über die Frage zu beschließe»,ob einer an dem Armenvermögenbctheiügten Außengemeinde
zweckmäßigerWeise eine Abfindung, refp, in welchem Betrage, zu gewähren, oder ob eine gemein¬
schaftliche Verwaltung durch ein zu vereinbarendes,nöthigenfalls vom Kreistage zu beschließendes
Statut einzurichten sein möchte. Hinsichtlich der Zusammensetzung der in Rede stehenden Commissionen
bestimmt der §. 18 a. a. O., daß dieselben von einem vom Ober-Präsidenten zu ernennenden Vor¬
sitzendenund aus zwei oder vier weiteren gemäß Beschluß der Provinzial-Vertrctuug zu wählenden
Mitgliedern bestehen sollen, und daß die Provinzial.Vertretung auch über die Zahl der zu bestellenden
Commissionen zu beschließenhat.

Indem ich Ew. Hochwohlgeborenhiernach das Weitere anheimgebe, erlaube ich mir ganz
ergcbenst zu bemerken, daß es sich wohl empfehlen dürfte, eine folche Commissionfür jeden Kreis, worin
das Bedürfniß dazu hervortritt, zu bilden und daß die Wahl der Mitglieder derselben den Kreistagen
zu übertragen sein dürfte.

Der Königliche Landtags-Commissar,
Ober-Präfident der Rheinprovinz,

v. Pommer-Efche.

An
den Provinzial-Landtags-Marfchall,Königlichen Kammerherrnzc.

Herrn Freiherrn von Waldbott-Bafsenheim-Bornheim
Hochwohlgeboren

Nr. 3728. Hierselbst.

Vereinigung der B«>

Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 21. Januar d. I. genehmige Ich, daß der
wieder beifolgende Entwurf eines Regulativs, betreffend die Vereinigungder m der Rhemprovmzbeste- Str°ßenf°nds.
henden Bezirksstraßenfondszu einem Proviuzialstraßenfonds,nebst Motiven dem nächstzufammentretenden -
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Rheini'cken Provinzial-Kandtagezur Beschlußfassung vorgelegt und ein bezüglicher Passus in das Mir
semer Ze zur Vollziehung vorzulegende Propositions-D«rct aufgenommen werde.

Haupt-Quartier Versailles, den 28. Januar 1871.

gez. Wilhelm.

.Graf v. Itzenplitz. v. Mühler. v. Selchow. Graf zu Eulenburg. vr. Leonhardt.
Camphausen.

An das Staatsministerium.

Entwurf eines Regulativs,
betreffend die Vereinigung der in der Nheinprovinz bestehenden NezirKsstrBm-

Fonds zu einem Urovinzialstrasienfonds.

8,1.

Die seither nach dem revidirten Reglement vom 17. September 1855 verwalteten Venrks-
straßenfonds der Rheinprovinz werden vom 1. Januar 1871 ab, mit Ausschluß des für den Kreis
Wchlar bestehenden Fonds, mit Activis und Passivis zu einem Provinzialstraßenfondsvereinigt.

Von diesem Zeitpunkteab wird die Unterhaltungderjenigen Straßen, welche bisher für Rea>
nung der fortan vereinigten Bezirlsstraßenfondsunterhalten worden sind, von der Provinz übernommen

Die von der Provinz zur Unterhaltung übernommenen Bezirksstraßenheißen fortan Provin-zialstraßcn.

Die Aufnahmeneuer Kunststraßen unter die Zahl der Provinzialstraßenerfolgt durch Beschluß
des Prouinzial-Landtagcs. " ","gi oura^cMun

In gleicher Weise kann die Eigenschafteiner Provinzialstraße wieder aufaehobenwerden
Doch bedarf ein Beschluß letzterer Art der Genehmigungdes Oberpräsidenten. Dauert das Bed^M
zur Erhaltung der aus der Zahl der Provinzialstraßenausgeschiedeneu Wege oder "w^
selben für den öffentlichen Verkehr fort, so tritt die gewöhnliche Wegebaulast ^
den allgemeinen oder besonderen Bestimmungen wieder ein. ^ ' "
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§.3,

Die Provinzialstraßen erhalten der Regel nach eine Breite von 24 Fuß ausschließlich der
Gräben .und eine Befestigungsdeckevon 16 Fuß Breite. Die Steigungen derselben dürfen nicht mehr
als 8 Zoll auf die laufende Ruthe betragen und müssen bei längeren Höhenzügenauf je 100 Ruthen
Länge um 1 Zoll dieses Maximums bis zu 6 Zoll vermindert werden. Abweichungen hiervon kann
der Minister für Handel, Gewerbeund öffentliche Arbeiten genehmigen oder anordnen.

8-4.

Auf die Provinzialstraßen finden alle gesetzliche VorschriftenAnwendung, welche für die
Staatsstraßen der Provinz bestehen oder künftig ergehen werden.

Dies gilt namentlichauch in Betreff der Erhebung des Chausseegeldes,
§ 5-

In den Prouinzialstraßenfondsfließen:
1) die am 1. Januar 1871 vorhandenenKapitalbeständeder bisherigenBezirksstraßenfonds;
2) die Erträgnisse der von den Provinzialstraßenaufkommenden Nutzungen, insbesondere die

des Ehausseegcldcs, und
3) die von der Provinz mit Ausschluß des Kreises Wetzlar für die Provinzialstraßen zu

erhebenden Abgaben.

8-6,

Der Provinzialstraßenfondswird bis zur Einrichtung einer provinzialständischen Verwaltung,
bezw. einer ständischen Haupttassevon dem Ober-Präsidenten venualtet und vertreten.

Derselbe trifft die für die Verwaltuug des Fonds, insbesondereauch die für das Kassen- und
Rechnungswesen erforderlichen Einrichtungen; er trägt dafür Sorge, daß von den hiermit beauftragten
Behördenresp. Beamten über die Einnahmen und Ausgaben des Fonds ordnungsmäßigeRechnungen
gelegt werden, und läßt die letzterennach erfolgtcr Vorrevisiondem Provinzial-Landtagezur Prüfung
und Dechargirungzugehen.

8.7.

Aus den Einnahmen des Prouinzialstraßenfonds(§. 5.) werden vorzugsweise die Kosten der
Unterhaltung der Provinzialstraßenbcstritten. Doch können auch sonstige, außerhalb dieser Hauptbc-
stimmungder Einnahmen des Fonds liegende gleichartigeVerwendungenderselben, namentlich Neubauten
oder Zuschüssezu Ncubcmteu vou dem ProvinzialLandtngc mit Genehmigung des Ober-Präsidenten
beschlossen werden.

Die für den Provinzialstraßenfonds zu erhebenden ^«^ °- M.^)^rdm m ^der

Art aufgebracht,daß der am Jahresschlüsse s.ch ^^
Maßstabe der direeten Stcmlssteuern, und zwar d" Grund ^ ^ ^ ^ Gewerbebetriebe
kommen- und Gewerbesteuer,dcr letzteren jedoch '"' w>. ch'uv ^ ^ ^. ^,
im Umherziehen,auf die einzelnen
bringnng wrch Ausnahme in den Gcmeinde-Ha«halt^ ^, die

Bei den mahl- und schlachtsteuerpfücht.gen St«"°" °nd "„ ^ ^ Nepartition
Mahl- und Schlachtsteuernach Abzug des sur die Gemeindenerhobenen ^ten
zu Grunde gelegt
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8-9.

DerGcsammtbetrag der jährlichen Vcrwcnduuaenfür die im K « l,„.^ ^, » r ,

die Höhe der jährlich zu erhebenden Steuerzuschläge( ' .) wir v em V 'in'5'^^ ' ^'7
tels des Finanz-Etatsbestimmt.Dabei werden iedock denen. n f>l^. P«v'. ml-Landtage mtt-
welche Kapitalbeständean den Provinziaff3 „fonds ^^^
tenden Steuerzuschlägedie Zin^n dieser N^mi 1'^ e ^w^zu G^e ae^ 't "5?"
letzte^.e von der Proviuz übernommenen Schuldendes bet^de.!"^^^.^e

direeten St^at^ so ^^7^3? d^^'" ^'7'"'^^ " P^nt der
Gewerbeund öffentliche Arbeiten,des Innm. Mld w Finan^^"''" '"' ^"'^' ^r Handel,

8- 10.
Innerhalb des von dem Provinzial-Landtaaebewillig,, «« s

«.„,.«... ^n^'^^d«?^"^^'"!?«^»^»»!!^ werd.,, d. «.,

^^,:'^,.73^^^^^ °»s «».. ^«.«,...
Regierungsbezirke je drei Mitglieder augehören ^ ^ "^"' bah jedem der 5

Die Wahl erfolgt auf die Dauer von sechs ^alnen n,i. ^ «« .
Wahlperiodedie Mitgliedschaftim Ausschüsse bis zm- Wab de. ^> ^ ?"^"'' ^aß bei Ablauf der

Aus jedem Staude ist eine angemessene ^rtdauert.
Fall der Behinderung eines Mitgliedes des betreffenden S a.7ds > . ?' ^ ""Kn, welche für den
"ach der durch die erhaltene Stimmenzahl und bei ^s« Behinderung
Reihenfolgeeintreten. nnmmengleichhe.tdurch das Loos zu bestimmenden

Diese Organe des Provinzial-Lanotaaes haben a„s-.,^«. ^. >
das P.°°«„,»„.r.«.»„ew,u .r,.dw».

8. 11.

Zur Vorbereitung der Beschlußnahme über die «n.»^» r
sident dem ständischen Ausschusse für jedes der Z°"»s theilt derQber-Prä-
znts-Regreruugenfür die Instandsetzungund Unter altuna der in I ^'"^«"3 der von den Be-
Verwenduugeum.t, unter Bezeichnung derjenigen Anträge welch 5„! ^"« ?'"straßen beantragten
als zur Beruch.cht.gungbesondersgeeignet erscheinen ^ ""^ ^" Bedürfnissendes Verkehrs

Dem Ausschusse ist unbenommen,auch aus eiaen.» c. ^ .,
lassen- °> "^"" ^ntt.atwe Bewilligungen eintreten zu

8- 12.
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Präsident die Ausführung der Arbeiten durch dieBezirks-Negierungenan und überweistdenselben zur
Verausgabung die hierzu aus dem Provinzialstraßenfonds bewilligtenSummen.

DenVczirks-NegierungenverbleibtdieVerwaltung und Beaufsichtigung der Provinzialstraßen.
Sie bedienensich dazu der Staats-Baubcamteu, welche die Aufsicht über die Proviuzialstraßen nach
den ihnen für die Staatsstraßen ertheilte» Dienstcmweisuugeuführeu.

Ingleicheu werden die Chaussee-Aufsehervon den Bezirks-Regierungcn nach den für die
Anstellungunmittelbarer Staatsbeamten geltenden Vorschriftenauf Kosteu der Provinz angestellt und
pensionirt, jedoch bedarf es zu einer Vermehrungdes bisherigen aus dcu Vezirksstraßenfoudsbesoldeten
und auf die Provinz übergehendenStraßenbau-Personals der Zustimmung des Provinzial-Landtages.
Derselbe hat auch über das Maß der zu bewilligendenDienst-Einnahmen und über sonstige den
Provinzialstraßenfonds berührende Bedingungen der Anstellungzu beschließen.

Ergiebt sich während der Zeit, wo der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist, ein drin>
gendes Bedürfniß zur Vermehrung des Straßenbau-Personals, so ist die Provinzialstraßen-Kommisstou
ermächtigt, vorbehaltlich der nachträglichenGenehmigung des Provinzial-Landtages die erforderlichen
Straßen-Aufseher interimistisch anzunehmen,und ihnen für ihre DienstleistungenentsprechendeRemune¬
rationen zu gewähren, welche jedoch die in dem Finanz-Etat für die betreffenden Beamten bestimmten
Dienst-Einnahmennicht übersteigendürfen.

Dem Provinzial-Landtage steht das Recht zu, die Verwaltung der Provinzialstraßen dnrch
feine Organe zu controliren und etwaige Erinnerungen darüber zur Kenntniß des Ober-Präsidenten
zu bringen und event, weiter zu verfolgen.

Auch ist über sämmtliche im Vorjahre aus dem Provinzialstraßenfonds stattgehabteVer¬
wendungendem Ausschusse alljährlich eine Uebersicht durch den Ober-Präsidenten mitzutheilen.

Falls der Ausschuß Veranlassung finden sollte, außerdemdie Einsicht von Baurechnungen
zu wünschen,werden solche durch Vermittelung des Ober-Präsidenten mitgetheilt werden,

§. 15.

Das Regulativ vom 17. September 1855 wird hierdurchaufgehoben.

o t i v e.

Die üble finanzielleLage, in welche der ostrheinische Bezirksstraßenfondsdes Regierungs¬
bezirks Cöln im Laufe der letzten Jahre gerathen ist, hat bereits die zum 19. Nheinüchen Provmzial.
Landtage versammelt gewesenen Stände ernstlich beschäftigt. Von dem ?. Ausschusse ist über eine den
Gegenstand betreffendeDarlegung der KöniglichenRegierung zu Coln, uud über verschiedenedurch
den Verfall einzelner Straßenstreckcn hervorgerufeneAnträge und Beschwerdender Interessenten ein
emgeheudesReferat erstattet worden, in welchem außer den zur Abhülfe der vorhandenen Ealamitat
vorgeschlagenen Mitteln auch diejenigen Maßnahmen beleuchtet worden sind, welche als geeignet bezeich¬
net worden waren, einer Wiederkehrder eingetretenenUebelständc wirksamvorzubeugen l>tr. ^eryano-
lungcu des 19. Rheinischen Provinzial-LandtagesS. 243 ff.). Die von dem Provmzial-Landtagesell>,t
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auf Grund dieses Referates gepflogenenVerhandlungen (S. 175 ff.) erweisen auch, daß der Gegen¬
stand nach beiden Richtungenhin der Erörterung unterzogenworden ist. Eine Beschlußfassungselbst
hat jedoch nur in einer Beziehungstattgefuuden, über die Frage nämlich, auf welchem Wege dem
ostrhcinischen Bczirtsstraßenfonds die demselben fehlenden Mittel zu der sofortige!, umfassenden Wieder¬
herstellung seiner zerrütteten oder abgenutztenStraßcnstreckenzuzuführen feien? Ungelöst dagegen ist
die Aufgabe geblieben, den gedachten Fonds vor der Gefahr eines späteren Nückfallcsin eine ähnliche
Bedrängnis; zu sichern. Der Provinzial-Landtag hat sich darauf beschränkt, in einer Petition vom 6.
April 1868 an des Königs Majestät die Bitte zu richten, daß die dem ostrhciuischcn Cölner Bezirks-
straßenfonds nothwendige Hülfe durch Bewilligung eines zinsfreien Darlehns von 65,000 Thlrn. ans
Staatsfonds gewährt werde. Obwohl dieser Antrag nicht einmal durch ciueu Beschluß über die Art
und Weise der Rückzahlungdes erbetenen Tarlehns ergänzt worden ist, ist doch ans landcsvätcrücher
Huld von den sich ergebenden gewichtigen Bedenkenabgesehen worden. Da des Königs Majestät nicht
haben zulassen mögen, daß der bereits so hart betroffene wichtige Landcslheil durch die Störung feiner
bedeutendsten Verkehrsliniennoch länger und auf uugcwisfe Zeit hin geschädigt werde, ist ans Aller¬
höchsten Befehl der KöniglichenNcgieruug zu Cölu zu Laste» des ostrhciuischcn Bezirtsstraßenfouds
der znr Wiederherstellungder zerrütteten Straßenstreckenerforderliche,znnächst auf Höhe von 47,000
Thlrn. angenommene Bedarf als ein zinsfreies Darlehn aus Staatsmitteln vorgestreckt und dieser
Betrag demnächst, dem weiter hervorgctretcuenBedürfniß entsprechend, um27,6l2 Thlr. erhöht worden.
Ueber die Rückerstattungdieser Tarlehne im Gesammtbetragevon 74,612 Thlrn. sowie eines bereits
unter dem 11. November 186? der Königlichen Regierung zu den dringendsten Instandsetzungsarbeitcn
aus audcrwciteu Staatsmitteln überwiesenen Vorschusses von 8,222 Thlrn. 23 Sgr. 4 Pf. werden die
Proviuzialstände besonders zu beschließe» haben. Aber es sind diese Darlehne auch nur in der
bestimmteil Erwartung bewilligt worden, daß der Provinzial-Landtag nunmehr uuverweilt auf eine
solche anderweite Einrichtung des BezirtsstraßenwesensBedacht nehmenwerde, welche eine Wiederkehr
so bedauerlicher Zustände, wie i» dem ostrhcinischen Cölner Bezirtsstraßcn-Verbandezu Tage getreten
sind, ausschließ:, die ordnungsmäßige Instandhaltung aller rheinischen Bezirlsstraheu verbürgt und
zugleich geeignetist, eine der Billigkeit entsprechende gleichmäßigere Vcrtheilung der im Interesse der
Bczirtsstraßen aufzuerlegendenLeistungen auf die einzelnen Theile der Provinz herbeizuführen. Bei
der Prüfung der in dieser Absicht zu ergreifendenMaßnahmen wird znnächst von der auch in dem
Referate des 7. Ausschusses bekundeten Thatsacheauszugehen sciu, daß in den dnrch das Regulativ
vom 17. September 1855 ncngebildctendrei ostrhcinischen Bczirtsstraßcn-Verbändcndie Entwickelung
des Bezirksstraßenwesensnicht, wie in den älteren fünf wcstrhcinischen Verbänden im Ganzen der Fall
war, der Stcuerkraft der Eingesessenen proportional geblieben ist. Auch zeigt die anliegendeUebersicht
vom 28. Oktober 1870, welche auffallendeUngleichheit zwischen jenen drei Bezirksstrahcufondsbezüg¬
lich des Verhältnisses der Prinzipalsteuer und der Länge der Bezirksstraßenim Laufe der Jahre sich
herausgebildet hat. Insbesondere ergiebt sich die bemcrkenswerthcThatsache, daß der ostrheinische
Düsseldorfer Bczirtsstraßenfonds mit nur 3l,z„ Meilen die Zuschläge von einer Prinzipalsteuer von
1,369,87? Thlrn. erhebt und zwar nur in dem Betrage von 3^, Prozent, wobei noch ein Activver-
mögcn von 102,238 Thlrn. vorhanden ist; während in dem angräuzendenCölner ostrheinischen Ver¬
bände die Prinzipalstcuer auf nur 294,708 Thlr., die Länge der Bezirtsstraßen dagegen auf 55,„<,
Meileu und der Steuerzuschlagbereits seit vielen Inhren auf 10 Prozent sich beläuft, nicht zu gedenken
eines hoch angeschwollenen Defizits. Es ergiebt stch hieraus zugleich,welche großartige, die der
Nachbarverbändeweit überholende Thätigkeit die ostrheinischen Gemeindendes RegierungsbezirksCöln
in dem Bau nener Straßen entwickelt, und welche ungemein großen Opfer, ihrer geringen Wohlhaben¬
heit ungeachtet,sie in der Absicht gebrachthaben, sich den Zutritt zur Theiluahme an dem größeren
Verkehr zu eröffnen. Vergleichtman aber ferner die ancinandergrenzcndcn,vornehmlich dem Industrie¬
gebiete ungehörigenund daher in ihren äußeren Verhältnissenwie in ihren gegenseitigen Beziehungen
einander uahcsteheudcn rechtsrheinischenTheile des Cölner und des Düsseldorfer Bezirks, fo erscheint
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die große Differenz der von denselben für ihre Bezirksstraßen aufzubringenden Leistungen in der That
als eine durch nichts gerechtfertigte Anomalie. Auch in noch anderer Beziehung ist der Cölncr rechts¬
rheinische Verband wesentlich ungünstiger gestellt, als der Düsseldorfer und selbst der Coblcnzer. Die
beiden letzteren können rücksichtlich ihrer Vcrkehrsvcrhältnisfe als wesentlich selbstständigc, von den
linksrheinischen Hälften der betreffenden Regierungsbezirke unabhängige Gebiete angesehen werden,
wohingegen der rechtsrheinische Theil des Cölncr Bezirks mit seinen Interessen vorwiegend auf die
große Stadt Cöln, znm Theil auch auf Bonn uud durch diefe auf den ganzen linksrheinischen Theil
des Cölner Bezirks hingewiesen ist.

Die Wechselbeziehungen ergeben sich als dergestalt innige, daß die Theilung des Cölncr
Bezirks in zwei Vezirksstraßcn-Vcrbändc, indem der Rhein als Scheidelinie angenommen wurde, als
einc den realen Verhältnissen und Interessen geradezu widersprechende und unnatürliche sich heraus¬
gestellt hat. Durch die Erfahrung ist nachgewiesen, daß dem Cölner rechtsrheinischen Verbände es
von vornherein au den unerläßlichen Bedingungen eines selbstständigcn Bestehens gefehlt hat, und
daß es ihm an diesen mich fernerhin gebrechen wird.

Minder mißlich, wenngleich ebenfalls nicht gesichert, sind die Verhältnisse des ostrhcinischen
Coblcnzer Bczirksstraßcnfonds. Auch bei diesem hat sich bereits ciu Defizit eingestellt, ungeachtet der
Erhöhung des Steucvzuschlages auf 10 Prozent, und er befindet sich, wie auch das obenerwähnte
Referat des 7. Ausschusses bekundet, auf abschüssiger Bahn. Nur der Düsseldorfer rechtsrheiuische
Fonds zeigt sich bei einem ungcmein kräftigen Stcucrtapitalc gegeuübcr einer verhältnißmähig nur
genügen Meilenzahl der ihm zugefallenen Aufgabe durchaus gewachfcu.

Die Prüfung der Lage der drei rechtsrheinischen Bczirtsstraßenfonds und ihre vergleichende
Betrachtung muß zu dem Anerkenntnis; führen, daß die bei der Gründung dieser Verbände im Jahre
1855 vorausgesetzten Verhältuisse als zutreffend sich nicht bewährt haben, und daß auch die admini¬
strativen Grenzen eine geeignete Grundlage weder für die stattgcfnndene Dreitheilung noch überhaupt
lür eiuc Theilung abgeben konnten; sie führt aber auch feruer zu der Verneinung der Frage, ob
wesentliche materielle Momente dafür sich geltend machen lassen, daß die rechts vom Nheine bclegenen
Theile der Regierungsbezirke Coblenz, Cöln uud Düsseldorf gerade iu Bezug auf ihre Bezirtsstraßen
von dem Verwaltungskörper, welchem sie im Uebrigcn mit allen ihren Interessen angehören, losgelöst
worden sind und losgelöst bleiben sollen. Hiermit wird die Betrachtung zugleich auf die älteren fünf
linksrheinischen Bezirksstraßen-Verbande hingelenkt und es drängt sich die weitere Frage auf, ob es
als mit der gegenwärtigen Cntwickcluug des Verkehrs noch verträglich zu erachten sei, die Bezirks¬
straßen auch fernerhin engeren Verwaltuugs-Verbänden als Objecte ihrer Pflege zu belassen.

Auf den Blick obenhin könnte es fcheincn, als ob für diejenigen Bezirtsstraßen, welche in
der Mhe von Eisenbahnlinien liegen, bczw. von diesen berührt oder durchschnitten werden, ihre Fun-
damental-Eigcnschaft, nämlich die eines dem größereu und allgemeinen Verkehr dienenden Communications-
mittels, nicht mehr in Anfpruch zu nehmeu sei und daß ihre Bedeutung im Wesentlichen nur noch in
der Vermittelung eines vornehmlich localen Verkehrs bestehe. In einzelnen Fällen wird dieses wohl
"ls thatsächlich richtig zugegeben wcrdeu können; aber es wäre durchaus fehlgegriffen, wenu man auf
lediglich äußerliche Merkmale hin die Qualität eiues Verkehrs im Ganzen fchätzen wolle. Im Gegen¬
theil wird man bei näherer Betrachtung der Ansicht sich nicht verschließen tonnen, daß die Eisenbahnen,
wenngleich sie den mit ihnen in Contacl getretenen oder in ihrer Attractionssphäre liegenden Straßen
den sogenannten durchgehenden Verkehr im Wesentlichen entzogen haben, denselben andererseits
einen Ersatz hierfür iu einer neuen Art des Verkehrs zugeführt habeu, auf dcsseu Ziele uud Bedeu¬
tung und sonstiges Wesen der enge Begriff des localen Verkehrs durchaus nicht paßt. Die auf
diesen Straßen stattfindende Frcqueuz charatterisirt sich vielmehr als eiucn integrircudcu Theil der
aus der Entwickelung des Eisenbahnwesens hervorgehenden Ncwcguug, uud die Straßen ihrerseits
nehmen mehr und mehr die Eigenschaft von Hülfsglicdern des Eisenbahnnetzes selbst an, und gewinnen
eine über ihreu geographischen Bezirk weit hinausrcicheude Bedeutung. Schon in diesem Umschwünge
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der Verkehrsverhältnisse würde eine Verschmelzung der zur Zeit noch nebeneinander bestehenden ein¬
zelnen Bezirtsstraßcnfonds zu einem großen Gesammtverbande ihre Rechtfertigung finde» tonnen.
Tritt aber nun noch der Umstand hinzu, das; eben nur die Bildung eines solchen, fast die ganze Provinz
umfassenden Fonds die ordnungsmäßige Unterhaltung sämmtlicher dem Verbände ungehörigen Straßen
zu verbürgen im Staude ist, während alle übrigen, theils in dem Ausschuß-Referate erörterten, theils
in der Plenarbercithung des Provinzial-Landtagcs vom 2. April 1868 in Erwägung gezogenen Maß¬
nahmen entweder als unausführbar oder als Palliativmittel von höchst zweifelhaftem und keineswegs
nachhaltigem Erfolge haben erkannt werden müssen, so erscheint es geboten, an die Herstellung und
Einrichtung eines solchen allgemeinen Provinzial-Verbandes nunmehr heranzutreten. Der vorliegende
Entwurf giebt an, wie diese Aufgabe sich werde lösen lassen.

Es wird indeß mit noch einigen Worten auf die Einwendungen einzugehen fein welche
durch die Meinung hervorgerufen worden sind, daß den Angehörigen der einer günstigen Finanzlage sich
erfreuenden Vezirksstraßen-Verbände ohne Unbilligteit nicht werde angesonnen werden können, im Interesse
von Bezirtsstraßcn, welche ihnen selbst völlig ftemd und nutzlos seien, eine dauernde Mehrbelastung
zu übernehmen. Dem gegenüber ist zunächst nicht außer Acht zu lassen, daß die zur Zeit noch beste¬
henden Bezirksstraßcn-Verbände keineswegs solche Gruppen darstellen, deren jede für" sich durch ein
gemeinschaftliches und durchgängig gleichartiges Vertchrsintcresse zusammengeführt und verbunden
Wäre. Im Gegentheil umfaßt jeder dieser Verbände Landesthcile, welche hinsichtlich der Vertehrs-
Entwickelung und sonstiger Beziehungen auf den verschiedensten, häufig weit auseinandcrliegenden
Stufen stehen. Es bedarf hier nur des Hinweises auf den Regierungsbezirk Aachen mit seinem
fruchlbareu Iülicherlcmdc, feinen Iudustric-Districtcn und seinem sterilen uud dürftigeu Venngebiete
Dennoch finden sich oft so verschiedene Theile desselben Regierungsbezirkes in einen Vezirksstraßen-
Vcrband zusammengefaßt, lediglich wegen ihrer administrativen Zusammengehörigkeit aber ohne jegliche
Rücksicht darauf, in welchem Verhältnisse sie mit Straßen ausgestattet sind, oder ob" denn auch der
eine Theil von den Straßen des andern Theils irgend einen Nutzen ziehe oder uicht Eiue große
Zahl von Gemeinden, welche auch jetzt noch die in oft meilenweitcn Entfernuugen vorüberführenden
Ehcmsscen ans beschwerlichenWegen, mitunter sogar unter Gefahr für Geschirr nnd Ladung zu erreichen
vermögen, haben die zurückliegende lange Reihe von Jahren hindurch zur Unterhaltung'der Bezirts-
straßen in ganz gleicher Weise beisteuern müssen, wie diejenigen Gemeinden, welche im'nnmittelbarm
Genuß des Nutzens dieser Straßen stehen. Hierin hat man bisher etwas besonders Unbilliges nicht
gefunden. Aber eben deshalb darf man auch nicht übersehen, daß die mit der Verschmelzung der
Bezirksstraßenfonds zu erstrebende Ausgleichung nichts anderes bedeutet, als das iu jedem einzelnen
Bezirtsstraßen-Ncrbande bisher geltend gewesene Prinzip der gleichmäßigen Verlhcilung dcr Last auf
den durch diese Bezirke gebildeten Körper in seinem G anzen zur Anwendung zu bringen, .ftat doch
eine Centralisation der Bezirtsstraßcnfonds eine Reihe von Jahren hindurch für die game linke
Rhein feite bereits bestanden, so daß von den ganzen linksrheinischen Theilen der Provinz ein gemein¬
samer Verband gebildet gewesen ist. Anch ist wohl zu beachten, daß diejenigen Bezirksstraßcn-Verbände
welche in Folge der Vereinigung zu einem Provinzial-Verbandc einer Mehrleistung »gegen bisher sich
zu unterziehen haben würden, nur in dem Genusse einer Vergünstigung sich befunden haben, welche
ihnen ohne Unbilligteit schon längst hätte entzogen werden können. Dem Wesen nach handelt es
sich daher nicht um die Uebernahme einer neuen, sondern nur um die gerechtere Vertheil«»«, einer
bestehenden Last. Hierbei mag nur noch daran erinnert werden, daß die einzelnen Bezirtsstraßenfonds
ja nicht einmal durch eine spezielle Vertretung rcpräsentirt werden, daß ihre Vertretung vielmehr bei
den Ständen der Provinz beruht, — ein deutlicher Hinweis darauf, daß die an die Nczirksstraßen
sich knüpfenden Interessen und die den letzteren zu bringenden Opfer nicht füglich nach territorialen
Abschnitte» sich spalten lassen, ohne dem Wesen des Instituts selbst Eintrag zu thun.

Von den vorstehenden Gesichtspunkten aus ist der gegenwärtige Entwurf eines Regulativs,
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betreffend die Vereinigungder in der Rheinprovinz bestehenden Bezirtsstraßenfondszu einem Provin-
Mlstraßenfonds, aufgestelltworden.

Die darin vorgeschlagene Umgestaltung dieses Instituts gestattet zugleich,der Provinzial-
Vertretung bei der Verwaltung desselben einen möglichst freien Spielraum zuzuweisen. Es lehnen sich
die in dieser Beziehung in den Eutwurf aufgenommenenBestimmungendenjenigenan, welche bereits
m einigen anderen Landcstheilcn bei der Verwaltung provinzial- resp, communalständischer Institute
zur Geltung gelangt sind.

Zu den einzelnenBestimmungendes Entwurfs ist Folgendes zu bemerken:
Im §. 1. ist der für den Kreis Wetzlar durch das Regulativ vom 17. September 1855

"»gesetzte Bezirtsstraßenfonds von der Verschmelzung mit dem Provinzialstraßenfonds auszuschließen
gewesen. Denn in diesem Kreise ist ein Bezirtsstraßenfonds im Sinne jenes Regulativs thatsächlich
nicht zur Eristcnz gelangt, es ist vielmehr von der Kreisvertrctung bezüglich des Straßcnbauwcsens
eine abweichende, jedoch dem Bedürfniß zur Zeit noch ausreichendentsprechende Einrichtung getroffen,
bei welcher es vorläufig das Bewenden behalten tan».

Im 8- 5. »ä 3. sind aus dem vorstehend zu 1. angegebenenGrunde die von den Ein¬
wohnern des Kreises Wetzlar zu erhebenden Abgaben ausdrücklichauszunehmcn.

Einer besonderenExemtion auch der Eingesessenen des mit dem RegierungsbezirkCoblenz
vereinigtenKreises Mcisenheimbedarf es nicht, weil der letztere zur Zeit dem provinzialständischcn
Verbände der Nheinpiovinz noch nicht angehört.

Im 8- 8. ist der bisher üblich gewesene Modus der Erhebung der Stcuerzuschläge für
Bezirtsstraßenzweckc dahin abgeändert, daß fortan eine Contingentirung derselben stattfinden soll. Es
erscheint dies um so mehr sich zu empfehlen,als nur auf diese Weise die im 8. 9 gegebene Bestim¬
mung, wonach denjenigenbisherigen Bezirtsstraßen-Vcrbändcn, welche Kapitalvermögen in den Pro¬
vinzialstraßenfondseingebrachthaben, die Zinsen davon auf ihre Zuschläge iu Anrechnung gebracht
Werden sollen, auf leichtere Weise zur Ausführung gelangen tcmn.

Die bezügliche Bestimmung des §. 8. erscheint hier in einer, dem §. 6. der Verordnung
über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmcnwcsensin der Rheinprovinz vom l4. Juni 1859
analogen Fassung.

Im §. 9. bezwecktdie Festsetzung eines bestimmten Zinsfußes de» auf die Steuer-Zuschläge
i" Anrechnungzu bringenden Zinscnbctrag zn fixiren und hiermit die Berechnungselbst zu vereinfachen.

Der im F. 10. enthaltene Vorschlag über die Zusammeusetzungder Provinzialstraßen-
Commission schließt sich derjenigen Bestimmung an, welche von dem Provinzial-Landtagebezüglich der
Besetzung der Finanz- und Bau-Commissionfür die neu zu errichtendenresp, zu erweiterndenIrren-
Heil- und Pflege-Anstaltenneucrdiugs angenommenworden ist. Sollte jedoch für den vorliegenden
Zweck die Zahl von 15 Mitgliedern als zu groß oder als nicht erforderlicherfcheinen, so wird auch
eine andcrweiteZusammensetzungin Aussicht genommen werden können, und den desfallsigenVor¬
schlägen der Provinzialstände entgegenzusehen sein.
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Ueber-
über die Einnahmen und Ausgabender einzelnen NeMssirlMn-

E iuna h m e n

Bezirksstraßenfonds

des

Negierungs- Bezirks.

an Steuerbeischlägen. Netto
an

Lhansscc-
gcldern.

Sonst.

Summa
der

Spalte»
3, 4, 5.

für die
Aufseher

und
Wärter

an Besol¬
dungen :c.

zur
Vetrass der
denselben

zu Grunde
liegende»
Steuern.

Betrag,

Schul-
den-

tilguug.

Tlilr. THU. Tl,lr. , Tlilr. Tblr. Tl,lr, :>>li.
1. 2. 3. 4. 5. 6. ?. 8.

^ ^ 920,544 89,510 22,091 5,134 116,735

19.118

9,506

1.401

6,333

Coblenzostrhcinisch .... 179,599 11,712 4,188 3,218

„ westrhcinisch.... 606,256 49,895 9,957 3,407 ^ 63,055 7,008 667

294,708 28,331 12,521 358 41,210 5,001

1,018,688 49,691 15,193 3,143 68,231 4,408

Düsseldorfostrheinisch . . . 1,369,877 44,395 13,173 4.562 62,130 3,798

„ westrhcinisch. . . 933,471 45,350 11,870 ^ 5.816 63,036 6, 39

875,668 79,501 13,980 2,615 96,096 11,614 340

Hlluptsumme . . 6,198,811 398,385 102,973 28,253 529,611 48,875 7,340
!

Von der Al isgabe-Splllte 12 fä llt durchschnittlichauf 1 Meil« ', Spalte 9, rund

sich ergiebt. Hiervon abgezogen die Einna hmcn Spo lte 4 und 5 mit . ......
bleibendurch Steuerbeischlägezu decken .................

Diese letztereSumme,vertheilt auf die Steuern, Spalte 2, ergiebtein Erforderniß

Coblenz, den 28. Oktober 1870.

ficht
fonds der Nheinprovinznach dem durchschnitte der Jahre l867i9.

Ausgaben Länge der Am Schlüsse Die

pro 1870
vorhandenen

Bezirks-
strahen,

rund
Meilen.

des Jahres 1869
besitzt der Fonds

an

Steuer¬

Zur Unterhaltung
und extraord. Instand¬

setzung der Straßen.
Sonst.

Tblr.

Summa
der

Spalten
7,8,10, 11

Tblr.

beischläge
pro
1870

Activa

T!,lr.

Passiva

Th.r,

Lange derselben
in Meilen.

Betrag.

Tlilr.

betragen

Prozent.__

9. . W. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

94,44 86,643 415 102,897 99 84,636 10

19,38 19,989 4,853 26,243 23 3,358 1«

62,«? 52,899 1,649 62,193 70 54,333 2,666 8 l/3

55,06 55,064 168 60233 53 22,817 82,835 10

39,33 43,940 1,478 54,826 39 61,755 5

3l,8U 53,402 629 57,829 32 102.238 80 3 l/3

62,03 48,583 2,077 55,799 62 72,855 126 5

111,80 80,550 577 93,081 116 39.047 10

475,21 446,070 10,816 513,101 494 437,681 89,065

1.080 Thaler, so daß für die pro 1870 vorhandenen Straßen, Spalte H^'Mr'
................ '..'!.'.'. 13 1,226 „

. °"^ 402,294 Thlr.

von 6,4g Prozent.

Der Ober-Prästdentder Nheinprovw).
gez. von Pommer-Gsche.
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Entwurf.

Gesetzentwurf wegen Vom 1. Januar 1873 ab dürfen die öffentlichen Wege und Straßen des Regierungsbezirks
Einführungbreiter Düsseldorf nur mit Fahrwert befahren werden, welchesmit mindestens vier Holl breiten Radfelacn
Nadfelgen für die versehenist.

öffentlichenWege des
Regierungsbezirk« 8. I.
Düsseldorf nebst

Motiven. Ausgenommenvon der Bestimmungdes 8» 1. 'st-'
l>. alles Personcnfuhrwcrk;
d. alles nicht mit Pferden, Ochsen oder Maulthicrcn bespannteFuhrwerk;
c. alles Fuhrwerk, welches entwederdem Auslande oder solchen Landcslheilenangehört, in denen

der Gebrauch von Nadfelgen mit einer geringeren als der §. 1. vorgeschriebenen Breite statt-
haft ist.

8-3.

Uebertrctungendieses Gesetzes werden das erste Mal mit ein bis fünf, im Wiederholungs¬
fälle mit 2-10 Thlrn. Geldbuße belegt. Die Strafe trifft den Eigenthümer des Fuhrwerks soll
jedoch von dem Führer desselben mit Vorbehalt seines Regresses an den Eigenthümer erlegt werden
— Für ein und dieselbe Reise ist die Strafe nur einmal zu verhängen.

Der Wagenführer, welcher der nächstenOrtsbehörde zuzuführenist, soll von dieser mit einer
Bescheinigungdarüber versehen werden, daß die Contraveution angezeigtworden ist.

8.4.

Die Bestimmung des 8- 1- gilt auch für diejenigen Straßen und Gemeindewege, auf welche
die Verordnung vom 17. März 1839, betreffend den Verkehr anf den KunststraßcnfGes-Sammluna
S. 80.), Anwendung findet. "

8.5.

Der Regierung in Düsseldorfbleibt vorbehalten, den im 8-1. bestimmten Termine nöthiae»-
falls um eine nicht über zwei Jahre hinausgehendeFrist zu verlängern, auch auf den Antrag der
Krcisstände einzelne Gemeinde- oder bestimmte Wege von der Anwendung dieses Gesetzes auszuschließen.

Beglaubigt:
Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten:

gez. Graf von Itzenplitz.
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Motive.
Der RegierungsbezirkDüsseldorf bedarf vermögeseiner dichten Bevölkerung eines vielfach

gegliedertenNetzes von Verbindnngswegen. Der mit der Bevölterungszahl im Verhältniß stehende
lebhafte Verkehr bedingt einen Zustand dieser Wege, welcher über die in den meisten anderen Provinzen
^erhebenden Anforderungen weit hinausgeht. Auf den 99 Quadratmeilen des Bezirks befinden sich,
^- der zahlreichenEisenbahnennicht zu gedenken — 102 Meilen Staats-Chausseen und 117 Meilen
Bezirks-, Kommunal-, Aktien- und Privat-Chausseen. Außerdemdienen dem Verkehr über 650 Meilen
öffentlicherWege, von denen etwa 370 Meilen ausgebaut, d. h, mit Kies, Schlackenoder Stein-
Material befestigt sind. Zum Theil befinden sich diese Wege (conf. Statistik des Regierungsbezirks
Düsseldorf von Mülmann II S. 649.) in einem so vortrefflichenZustande, daß sie mit Chausseen
anderer Lcmdcstheilc den Vergleichaushalten können.

Im Verhältniß zu diesem Zustande steht die Höhe der Uuterhaltungskostcn. Mit Einschluß
der Naturaldienste sind im Jahre 1865 von den Gemeinden über 230,000 Thlr. auf den Wegebau
verwendetworden, d. h. etwa 25"/« der Klaffen- und klassifizirten Einkommensteuer oder auf die Meile
etwa 350 Thlr.

Unter den dargelegtenUmständenerscheint es als eine dringende Aufgabe der Verwaltung,
für die möglichstgute und möglichst billige Unterhaltung der KommmialwegeSorge zu tragen.
Man ist deshalb schon lange bedacht gewesen, Einrichtungen und Anordnungen, welche zum Zwecke
der Conservirung der Staatsstraßen bestehen, auf die Gcmeindewege auszudehnen.

So sind namentlichdie Bestimmungenüber die Breite der Nadfelgenauf Kuuststraßenvom
17. März 1839 für anwendbarerklärt auf die Gemeiudcwege der Mehrzahl der Kreise des Regierungs¬
bezirks.

Seit einigen Jahren ist der Wunsch ausgesprochenworden, auf dem betretenenWege noch
weiter zu gehen, und nicht blos bezüglich des Frachtfuhrwerks,wie dies i» der gedachten Verordnung
geschieht, sondern auch bezüglichalles anderen, mit Ausschluß des Personen-Fuhrwerks, die Anwen¬
dung von mindestens4 Zoll breiten Nadfelgen ans allen öffentlichen Wegen vorzufchreiben.

Die Erfahrungen in denjenigen Kreisen des Bezirks, luo Radfelgen von dieser Breite bereits
allgemeinin Gebrauch sind, haben hinreichend dargethan, wie sehr hierdurchzur Erhaltung der Wege
beigetragenwird. Die überwiegendeMehrzahl der vernommenenKrcistags-Versammluugen hat sich
für die Einführung der erwähnten Breite der Nadfelgen unter der bezeichneten Einfchränkung aus¬
gesprochen. Die von eiuzelueu Kreisvertrctungen hervorgehobenenBedenken tonnen als begründet
nicht anerkannt werden. Die Annahme, daß durch den Gebrauch breiter Felgeu der Ackerbau erschwert
werde, wird durch die Erfahrung in den Kreisen, wo solche Felgen in allgemeinem Gebrauch stehen,
als nicht zutreffendbargethan.

Die Besorgniß, daß dem kleinen Landwirthe die Kosten der neuen Eiurichtung seines Fuhr¬
werks drückend sein würden, beseitigtsich dadurch, daß für die Ausführung der intcndnten Maßregel
eine geraume Frist gestelltwird.

AIs richtig ist es zwar anzuerkennen,daß breite Felgen für Hohlwege weniger geeignet
erscheinen,allein solche Wege müssen ohnehin allmählichbeseitigt werden. Wo indeß locale Verhalt¬
nisse z. B. in Gebirgsgegenden die Anwendbarkeitbreiter Felgen ausschließen,wird der Regierung
vorbehalten sein, auf Antrag der Kreisstände eine Ausnahme zu gestatten.

Von diesen Gesichtspunktenaus ist der Entwurf des bezüglichen Gesetzes aufgestelltworden.
Der 8. 1. bestimmtden Zeitpunkt, von dem ab das letztere in Kraft treten foll, aus den

1. Januar 1873, fo daß ein Zeitraum von beinahe 3 Jahren zur Abäudcruug der im Gebrauch
befindlichen schmalen Felgen verstattet wird.
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Der 8. 2. nimmt «ud a und d das leichtere Fuhrwerk von der Maßregel aus. Die Aus¬
nahme Lud c, bezüglich des fremden Fuhrwerks bedarf keiner Rechtfertigung.

Der F. 3. schließt sich an die gleiche Bestimmung an, welche in der Verordnung vom 21.
October 1859, betreffend die Spurweite und Achsschenkellänge enthalten ist.

Der §. 4. soll dem Zweifel begegnen,ob das Gesetz auch auf diejenigen Straßen gilt, auf
welche die Verordnung vom 1?. März 1839 Anwendung findet und behalt.

Der ß. 5. bedarf keiner weiteren Erläuterung.
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Erwiderungen
des Hömglichn Lmidtags^ommissarmZauf Unlrage des !9. Uhemischen

Unwinzial-LlMdlages.

Nro. 1

Düsseldorf, den 20. Juni 1871.

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich mit Bezug auf das gefällige Schreiben v°«' 26. Mmz ^ ^^^^^^
1868 Nr. 51 I.. Hl., betreffend die Erweiterung der Bestimmungen über die Vestcueruug °er ^ , ,^^ ^.^ ^^^^
ganz crgcbenst zu benachrichtigen, daß die Herren Minister der geistlichen, Unterrichts- uud ^«""m,^ d« Hunde.
Angelegenheite.l und des Innern, nachdem die Aeußerungen der Provinzial^andtage der °Ht «uer n
Provinzen der Monarchie über die denselben vorgelegten, meinen. Schreiben vom 1^. ^a«^u°
angeschlossenen Grundzüge eingegangen sind, von der Absicht, den Erlaß
durch welches die Provwzial-^idtaqe ermächtigt würden, für den Bereich des pr°vl«zlals an l,ch n
Verbundes, beziehungsweise für eiuzclne Theile desselben, die allgemeine Einführung einer Steuer an,
das Halten von Hunden zu beschließen, zur ^cit Abstand genommen haben. ..

Von den 8 ProvinzialHandtagen haben fich 5 überhaupt gegen das ^rin,,v " ^ 1°"y
Gesetzes ansgesprochen, die übrigen 3 aber der Vorlage nur unter solchen M°d,nec> >on n nammllich^^,>,yeu an-ögc^proll)cn, oie nurigen o aoer ue>, ,<,u>,lu^ n»>, »»^^ ,«.«,... > , is„>i<? aus
in Vetveff der Steuerbefreiungen und der Verwendung der Steuern zugestimmt, ""he M .
Gründe», die in der Sache selbst liegen, theils nur deshalb zurAnnahme nicht ?^2»" "1 "'"' ^
auch selbst diese 3 Provinzial-Landtage in ihren diesfälligeu Vorschlägen
miteinander in direetem Widersprüche stehen. Wenn an sich schon d«Z Zu,ta^etom.mn eu> ^e,cheo,
gegen welche, die Mehrzahl der Provinzial-Landtage sich crtlärt hat, ""^ "elcheo >'°cy ° '
Besteuerung einführt, zweifelhaft erscheint, so wird dieser Zweifel noch

daß es sehr fraglich ist. ob irgend einer der Provinzial-Landtage von der 'hm ^ ^ "' d «Uiges
Gesetz unter d n v° geschriebenen Viaßnahme.i übertragenen Befngniß Gebranch ^ ' , '^ ° ' ^

hat daher, so erwünscht' es anch im Allgemeinen wäre, die gesch'^"^»"^
der Huudc anszudchncn und dadnrch eine Verminderung der unnütz ^""^" ^ ,^^„ lüm,,!M,
doch unter den vorstehend angeführten Umständen für jetzt nicht für angeme^en cruu)

den hierauf gerichtete« Anträge» eine weitere Folge zu Mn. Schreibens gefälligst
Euer Hochwohlgeborcu ersuche ich ganz ergcbcnst, den ^nhalt mc,eo ^ ^

Mr Kenntniß des Provinzial-Lcmdtages bringen zu wollen.^ ^^^^^ ^^^^^,^„,,ss^.
Ober-Präsident der Nheinprovinz:

von P omm er- Esche.

3ln
den Provinzilll-Landtags-Marichall, Königlichen Kammcrherrn .'c.

Herrn Freiherrn von W ald bolt-Vas scnhcim-BornhclM
Hochwohlgcboren

L. 0. Nr. 8. hiersclbst. 7
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Aufnahme von
Straßen unter die

Bezlllsstrahen,

Düsseldorf, den 20. Juni 1871.

Ew. Hochwohlgeborenbeehre ich mich hierdurch ganz ergebenst zu benachrichtigen,daß in
Folge der von dem 19. Rheinischen Provinzial-Landtage gefaßtenBeschlüsse, des Königs Majestät
mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 23. August1808 zu genehmigen geruht haben, daß nachverzeichnete
Straßen nach ihrer bezirtsstraßcnmäßigenHerstellungunter die Bezirksstraßcn aufgenommenwerden
und zwar:

N. unter die Bezirtsstraßcn des RegierungsbezirksAachen von Hillesheim nach Dollcndorf, nn
Kreise Schleiden;

b. unter die wcstrheinischcn Bezirlsstraßen des RegierungsbezirksCoblenz, I. von Cochem auf
Kelberg, nebst Zweigstraße über Faid nach Driesch, 2. von Treis (Flaumbachstraße) bis
Cllstellaun, 3. von Brachtendorfs-Mühle nach Gasscuhof, 4. von Kelberg auf Ahrdorf, im
Kreise Adenau, 5. vou Entirch nach Irmenach, 6. von der Ahrbczirksstraßebei Wadenheim
nach dem Bade Neuenahr nebst den an beiden Seiten der Ahr ausgebauten Dorfstraßen,
jedoch mit Ausschluß der Ahrbrückc;

o. unter die wcstrheinischcn Bezirlsstraßen des Regierungsbezirks Cöln, 1. von Elsdorf nach
' Buir 2. von Zülvich ans Wollcrsheim, im Kreise Eustirchen;

ä. unter die VeMsstraßcn des Regierungsbezirks Trier: 1. von Heimbach nach Baumholder,
2. von Prüm nach Dockweiler, 3. von Traben nach Strotzbüsch inl Kreise Wittlich, 4. von
Kirn nach Büchenbcurcuim Kreise Berntastel, 5. von Hillesheim nach Dollendorf im Kreise
Dann.

Der KöniglicheLandtags-Commissar,
Ober-Präsident der Nheinvrovinz:

von Pommer-Esche.
An

den Provinzial-Landtags-Marschall, KöniglichenKammerherrn :c.
Herrn Freiherr» von Waldbott-Bassenheim-Bornheim

Hochwohlgeboren
Nr. 4. I., tl Hierselbst.

Aufnahme uon Ge-
meindestraßen unter
die Bezirlsstraßen.

Düsseldorf, den 20. Juni 1871.

Ew. hochwohlgeborenbcehie ich mich mit Bezug auf den Schlußautrag in dem gefälligen
Schreiben vom I.April 1868 ganz ergebenst milMheile», daß ich in Folge desselben an die Regierungen
der Provinz die in AbschriftbeigefügteVerfügung erlassenhabe.

Der KöniglicheLandtags-Kommisfarius,
Ober-Präsident der Rheinprovin;:

von Po m m er - Esch c.
An

den Provinzial-Landtags-Marschllll,KöniglichenKammerherrn ?c.
Herrn Freihnrn

Hochwohlgeboren
Nr. 1. I.. <^. hicrselbst.
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Cob lenz, den 22. April 1868.

Der 19. Rheinische Provinzial-Landtag hat mit Rücksicht darauf, daß bei jedem Landtage
Anträge auf Aufnahme von Gemcindestraßenin die Reihe der Vezirksstraßenaus dem Grunde gestellt
werden, weil die Gemeindengebaut haben, nachdem ihnen, wie behauptet wird, Aussicht zur ucoer-
nähme der Straßen auf den Vezirksstraßen-Fondseröffnet worden, bei nur den Antrag gestellt, zu
veranlassen, daß allen Gemeindeneröffnet werde, daß von jetzt ab keiner Gemeinde durch den Hau
einer Straße, selbst wenn Prämien dazu bewilligt seien, dadurch ein Anspruch auf Ausnahme oer
Straße in die Reihe der Vczirksstraßenerwachse. ,

Die KöniglicheRegierung setze ich hiervon mit dem Ersuchenum gefällige weitere Veran¬
lassung crgcbenst in Kenntniß.

Der Ober-Präsident der Rhcinprovinz.
I. V.:

gez. Graf von Villers.
Alt

die KöniglichenRegierungen der Provinz,
Nr. 2839.
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Verzeichniß
der zum 20. Nhennschen Uromnzms'Landtag in ^uffeldors anwesend

gewesenen Abgeordneten.

Oandtags-Marschall.
Herr Freiherr von W aldbott- Bassen-

heim -Bornheim, Königlicher Kammer-
Herr, Schloßhausitmanu von Coblenz und
Nitterhauptmann.

l. Aus dem Fürstenltande.
Se. Durchlaucht Herr Alfred Fürst und

Altgraf zu S a lm-R ei ffer sch eid t-
Dyck aus Schloß Dyck.

Als Vertreter Sr. Durchlaucht des Herrn
Ferdinand, Fürsten zu Solms-Broun-
fels Herr Graf Franz von Spee ans
Düsseldorf.

ll. Aus dem Stande der Uilterschaft.

Herr Graf von Boos - Waldeet, Königlicher
Kammerherraus Burg Vornheim, itreisVonn.

Herr Frhr. v on B ourscheidt aus Haus Raih.
Herr Freiherr von (3 erde. Königlicher Laud-

rath aus Geldern,
Herr Freiherr Adolph von Eynlltten,

Köu glicher Kammerjunter und Rittmeister
a. D. aus Düsseldorf.

Herr Freiherr Raih von Frentz - Garrath,
Königlicher Kammerherr, Landrath a. D.
und Vice-Landiags-Marschallaus Düsseldorf.

Herr Freiherr Adolf von Fürstenberg,
Königlicherkammerherr aus Loersfeld.

Herr Freiherr Friedrich Leopold von
Fürstenberg aus Borbeck.

Herr Vruno von Heister aus Düsseldorf.
Herr Graf Franz Egon Marquis von

und zu Hoensbroech, Wirtlicher Ge¬
heimer Rath, Erbmarschall des Fürstcn-
thmns Geldern nnd Königlicher Kammerherr
aus Schloß Haag, Excellenz.

Herr Graf Alfred von Hompesch-Rurich,
Königlicher Kammerherr aus Schloß Rurich.

Herr Freiherr Franz Werner vou Lehkam
aus Elsum.

Herr Freiherr Clemens von Lo« aus
Wissm.

Herr Freiherr Rudolph Lasalle von
Louis enthal, Königlicher Landrath aus
Dagstnhl, Kreis Merzig.

Herr Fclir von der Mosel, Regierungs.
rath aus Aachen.

Herr Freiherr Carl von Mylius aus
Linzcnich.

Herr Graf von Nefselrode-Ehreshoven,
OberhosmeisterI. M. der Kaiserin-Königin
aus Bcrliu.

Herr Freiherr Otto von Recum aus
>^icu;nach.

Herr Freiherr von dem Notllcnbcrg ge¬
nannt von Schirp aus Valdeney.

Herr Schröder, Landgcrichisrathaus Aachen.
Herr Freiherr von Solemacher-Antweiler

aus Grüuhaus.
Herr Freiherr Edmund von Spies-Bül-

lesheim, Königl. Kammerherr aus Haus
Hall.

Herr Albert von Steffens, Rittmeister
a. D. aus Düsseldorf.

Herr Freiherr von Wen ge-W ulff en,
Major a D. aus Overbach.

Herr Graf Mar Wolff-Metternich aus
Gracht.

lll. Hns dem Stande der Städte.

Herr Aldringen, KöniglicherLandrath aus
Wittlich.

5>crr Bachem, Oberbürgermeister aus Eöln.
Herr Becker, Oberbürgermeisteraus Eupen.
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Herr Berg er, Bürgermeister aus Höhscheid.
Herr M. vom Brück, Rentner aus Crefcld.
Herr Theodor Böninger, Commcrzien-

Rllth aus Duisburg.
Herr Nicolaus Bremig, Advokat-Anwalt

und Stadtverordneter aus Coblcuz.
Herr Johann Wilhelm Caesar, Kauf¬

mann aus Reuwied.
Herr Contzen, Regicruugsrath a. D. und

Oberbürgermeisteraus Aachen.
Herr !)>-. innct. Engels, Stadtverordneter

aus Mülheim am Rhein.
Herr Rudolph Esser, Ledersabritaut und

Stadtverordneter ans St. Thomas.
Herr Wilhelm von Eynern, Kaufmann

aus Barmen.
Herr Johann Gymnich, Landgerichts-

Assessor a. D., Premier Lieutenant der Land¬
wehr-Kavallerieuud Vürgcrnieisteraus Esch¬
weiler.

Herr A. W. Holthaus, Kaufmann aus
Nousdorf.

Herr Ialob Horst, Rentner aus Cöln.
Herr Peter Kücheu, Handelsgerichts-Pra-

sidcnt nnd Beigeordneter aus Trier.
Herr Abraha m Lamberts, Kaufmann aus

Burtscheid.
Herr Wilhelm Münster, Ingenieur-Haupt¬

mann a. D. uud Ritterguts - Besitzer aus
Wesel.

Herr Dr. Jacob Noeggerath, Bcrghanpt-
mllnn a. D., Professor nnd Stadtverordneter
aus Bonn.

Herr Johann Christian Pfcrdmenges,
Fabrik - Besitzer und Commerzieu - Rath aus
Nheydt.

Herr Dr. ,uo,!. Franz Anton Rcinartz,
Stadtverordneter aus Düsseldorf.

Herr Eduard Ringel, Rentner aus Elberfctd.
Herr Ferdinaud Schlachter,Beigeordneter,

Commerzien-Nath und Banquier aus St.
Johann.

Herr Wilhelm Schüler, Kaufmann aus
Wülfrath.

Herr Wilhelm Wachter, Kaufmann aus
Voppard.

lV. Aus dem Ztlllldc der Landgemrilldrll.

Herr Blum, Bürgermeister und Wutsbesitzer
aus Zingsheim.

Herr Julius von Bö uning Hausen, Guts¬
besitzer aus Hollandshof.

Herr Franz Broich, Gutsbesitzer aus Grefrath.
Herr Ja tob Crem er, Gutsbesitzer aus

Obcrlauch.
Herr August Dick, Gutsbesitzer mi^ Quadenhof.
Herr Johann Gemünd, Gutsbesitzer aus

Riederbreisig.
Herr Franz von Handel, Gutsbesitzer aus

Küreuz.
Herr Gustav Hirschbrunn, Gutsbesitzer

und Beigeordneteraus Obermcudig.
Herr Adolph Iagenberg, Gutsbesitzer

aus Almersbllch.
Herr Iatob Jansen, Gutsbesitzer aus Biusfcld,
Herr Friedrich Adolph Kockerols, Guts¬

besitzer aus Leiffarlh.
Herr Michael Kretz, Gutsbesitzeruud Bei¬

geordneteraus Mehlem.
Herr Joseph Kürten, Landwirth aus Eller.
Herr Freiherr Fclir von Loö, ^'andrath

z. D. und Gutsbesitzeraus Hassum.
Herr Arnold Maas, Gutsbesitzer aus

Schweigern.
Herrn Johann Müller, Guts- und Müh-

lcubcsitzer aus Güls.
Herr Hugo Muud, Hauptmcmua. D. und

Gutsbesitzeraus Brüchen.
Herr Hermann Joseph Paultzcu, Bür¬

germeister und Gutsbesitzeraus Laffeld.
Herr Johann Baptist Reusch, Bürger¬

meister und Gutsbesitzeraus Lebach.
Herr Ferdinand Richter, Kaufmann und

Gutsbesitzeraus Mülheim a. d. Mosel.
Herr Nicolaus Nollar, Gutsbesitzer aus

Spouheim.
Herr Eoustautin von Nuys Gutsbesitzer

und Bürgermeisteraus Waulm».
Herr Joseph Leopold Schult, Bürger¬

meister und Gutsbesitzeraus Giessen.
s,err Dr. Wurzer, Bürgermeisteruud Guts¬

besitzer aus Riederhammerstcin.
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Adressen und Bitten,
welche an des Kaisers und Honigs Maiefiat gerichtet worden sind.

/v Adressen, die Meryöchsten H'rovosttionen betreffend.
Nro. 1.

Düsseldorf, den 12. Juli 1871.

Allcrdurchlauchtigster, Groß mächtigster Kaiser und König!
Al ler gnädig st er König und Herr!

„, .^ ^ Den zum 20. Provin^iabLandtagc versammelten untcrthänigsteu Ständen der Nhcinvrovinz
Veiwaltuna de« ist ocr Entwurf einer Verordnung über die Einrichtung uud Verwaltung des Landllrmenwcscns in

illndaimmwchn«W der Nhcinvrovinz zur Begutachtung vorgelegt worden.
der Nhemprovuiz. Diese erfolgt mit Rücksicht auf die Grundsätze, welche der Provin^ial-Landtag in dem Re¬

gulativ für die Orgauifatiou der Verwaltung der provinzialständischcn Anstalten niedergelegt hat, und
es ergab sich als eine Eonsequenz, daß der Landtag dem Provinzial Vcrwallnngs-Nath die Geschäfte
des Land-Armcnwcsens überwies und die Anstellung eines besondern Laudcirmcn-Dircttors ablehnte.

Dagegen pflichtete der Landtag dem Vorschlage der Vereinigung der sämmtlichen Rheinischen
Landarmen-Verbändc bei und einigte sich über die nachfolgende Fassung des Gesetzes:

§. 1. Die in der Rhcinprovinz bestehenden fünf Bezirts-Landarmcn-Vcrbände werden
mit dem 1. Januar 1872 zu einem Landarmcnverband vereinigt, welcher den Namen Landarmen-
Verband der Rhcinprovinz führt.

^. 2. Die Verwaltung der Angelegenheiten des Landcnmen-Vcrbandes der Nheinprouinz
wird vom Provinzial-Verwaltungsrath geführt,

H. 3. Ueber den Umfang und die Benntzuug des für den Rcgierungs-Bezirt Trier bestehenden
Lllndarmenhllnses in Trier für die Zwecke des Provinzial-Laudarmenwesens wird für den Fall, daß
dicscrhalb eine Vereinigung zwischen der Verwaltung des Laudarmenhauscs und dem Provmzial-Ver-
Wllltuugsrath nicht erzielt wird, die Entscheidung dem Provinzial-Landtage vorbehalten.

Derselbe hat in gleicher Weise in Betreff der Benutzung der für die Ncgierungs-Bezirle
Aachen, Eoblenz, Eöln und Düsseldorf errichteten Arbeitsanstalt in Brauwcilcr zur Erfüllung der, dem
Provinzial-Landarmenverbande obliegenden Aufgaben zu beschließe».

Bis zur Beschlußfassung des Provinzial-Landtagcs hat hierüber der Ober-Präsident vorbe¬
haltlich des Necurses an den Minister des Innern zn bestimmen,

§. 4. Zur Ordnung der Verwaltung uud der inneren Einrichtung der im ß. 3 gedachten
Austalten werden von dem Proviuzial-Landtagc mit Genehmigung des Ministers des Innern die nöthigen
Reglements erlassen. Bei den bestehenden Reglements behält es bis zu deren Erledigung auf dem
bezeichnete» Wege sein Bewenden.

8- 5. Die ständischen Landarmcn-Behördcn sind befugt, in Angelegenheiten ihres Geschäfts¬
kreises die Kreis- uud Ortsbehörden zu rcnuirireu.

§. 6. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat alljährlich uach dem Rechnungsabschluß das
Ergebniß der Verwaltung in Bezug auf die Laudarmenpftege und das Corrigendcnwcfeu durch die
Amtsblätter znr öffentlichen Kenntniß zu briugen.
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8. 7. Mit dem im 8. 1 bezeichnetenZeitpunkt tritt die Verordnung vom 14. Juni 1859
(Ges.-S. S. 341) außer Kraft.

Diese Fassung des Gesetzes bitten Euer Majestät wir untcrthänigst Allerhöchst m Gnaden
genehmigen zu wollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben
Euer Kaiserlichen uud Königlichen Majestät allerunterthänigst treugehorsamste

Landtllgs-Marschall und Stände der Rheinprovinz.

Nro. 2.

Düsseldorf, den 12. Juli 1871.

' Allerdurchlauchtigster, Großmächtigstcr Kaiser uud König!
Allerguädigster Köuig uud Herr!

Iu der II.Sitzuuq der Provinzial-Versammlnngkam die Allerhöchste Vorlage des Entwurfs ,^"^d^
eiues Regulativs, betreffcud die Vereinigung der in der Nhcinprovinz bestehenden Vezirtsstraßcnsond^^^^^ ^^^.
M einem Provinzialstraßenfonds, zur Verhandlung uud Beschlußfassung. siraßenfonds zu

In der Vorberathung war, uach langer und eingehender Discussion, der s- 1- »nt einem ^.^^ Provinzilll-
Ctimmenverhältuiß von 10 gegen 0 abgelehnt worden. . stl°ßenf°nds.

In der weiteren Vorbcrathnng wurden tz. 5 und « wesentlich abgeändert, mit ihnen ^. 1
und kam die Vorlage in folgender Fassung in das Plenum:

Die seither nach dem rcoidirten Reglement vom 17. September 1855 verwaltetenBezirts-
straßenfonds der Rheinprovinz werden vom 1. Iannar 1872 ab, n.it Ansschluß des für den «reis
Wetzlar bestehenden Fonds, zn einem Provinzialstraßenfonds vereinigt.

Von diesem Zeitpunkte ab wird die Unterhaltung derjenigenStraßen, welche v")"
Nechnnng der fortan vereinigten Vezirksstraßenfonds unterhalten worden ,md, von der ^rvl,,,
übernommen. . ^ .. . ^,^.,

Die von der Provinz zur Unterhaltung übernommenenBezirksstranen he.ßen fortan
Provinzialstraßen.

8' 2.

Die Anfnah>neneuer Kunststraßen nnter d,e ^ah> der Provinzialsiraßen erfolgt dnrch
Beschluß des Provinzial-Landtages. . . . . „..^^„s„„ .„^„„

In gleicher Weise kann die Eigenschaft einer Provin^ialstra.e nncder ms oben w den
Doch bedarf ein Beschluß le,lerer Art der Genehmign»«des Dber-Pra,.den e... D«u d Bedm
'"ß zur Erhaltnuq der aus der ^ahl der Provinzialftraßen "usgc'ch.ccnen Wege o e u^elne ^ le
derselben für den öffentlichen VeVtehr fort, so tritt die gewohnliche Wegebaulast nach den hierüber
bestehenden allgemeine.!oder besonderen Bestimmnngenwieder ei».

8-3.

Die Provinzialftraßen eilten der Regel nach eine Breite von .4 Fuß a'^ließluh der
Gräben, und eine Befestigungsdecke von 10 Fuß Breite. T.e Steigungen der,elbendnrfen nicht mehr
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als tz ^oll auf die laufende Nnlhe betragen und müffeu bei längeren Höhenzügcnauf je 100 Ruthen
Länge und ' """ "°^ m?«vimnmsbis ,u 0 Zoll vermindert werden. Abweichungen hiervon kann
der Mini

oll auf die laufende Nnlhe betragen und müffeu bei längeren Höhenzügcnauf je 100 Ruthen
md 1 Holl dieses Marimnms bis zu 0 Zoll vermindert werden. Abweichungen hiervon taun
nistcr für Handel, bewerbe und öffentliche Arbeiten genehmigen oder anordnen.

8- 4.

Auf den Provinzialstraßcn finden alle gesetzlichenVorschriftenAnwendung, welche für die
Twatsstraßeu der Provinz bestehen °dcr künftig ergehen werden

Dies gilt namentlich auch in Betreff der Erhebung des Chanstecgcldes.,

8-5.

^n den Provinzialstraßenfonds fließen:
1. die Ertragnisse der von den ProUinzialstraßen aufkommenden Nutzungen, insbesonderedie des

Chausscegcldes,und , . . ^ ,
2. die von der Provinz mit Ausschluß des Kreises Wetzlar für die Provinzialstraßcn Zu erheben¬

den Abgaben.
8.«.

Der Provinzialstraßenfonds wild bis zur Einrichtung einer prouinzialständischenVerwal¬
tung bezw. einer ständischen Hauptkassevon dem Ober-Präsidenten verwaltet und vertreten.

Derselbe trifft die für die Verwaltung des Fonds, insbesondere auch die für das Kassen-
und Rechnungswesenerforderlichen Einrichtnngcn; er trägt dafür Sorge, daß von den hiermit beauf¬
tragten Behörden resp. Beamten über die Einnahmen uud Ausgaben des Fouds ordnungsmäßige
Rechnungengelegt werden, und läßt die letzteren nach crfolgtcr Vorrevision dem Provinzial-Lcmd-
tage zur'Prüfling und Dechargirnng zugehen. . ...<,,

Die am 1. Januar !872 vorhandenenKapitalbcstande bleiben dem Bezirke, der selbige
angesammelthat, unverkürzt zu seiner alleinigen Disposition und Verwendung. — Die am selben
?raqc vorhandenen Passiva eines Bezirkes verbleibendemselben ebenso zur Dccknng, und haben die¬
selben hierzu, außer den allgemeinenBeiträgen, so lange einen Extra-Zuschlag anzubringen, bis die
Schnld an Kapital und Zinsen gedeckt ist.

8- ?-

Aus den Einnahmen des Provinzialstraßenfonds (8- 5,) werden vorzngsweife die Kosten
der Unterhaltung der Provinzialftraßeu bestritten. Doch können auch sonstige, außerhalb dieser Haupt-
bestimmunader Einnahmen des Fonds liegendegleichartigeVerwendungenderselben,namentlichNeu¬
bauten oder Zuschüsse zu Neubauten von dem Provinzial-Landtage mit Genehmigung des Ober-
Präsidenten beschlossenwerden.

Die für den Provinzialstraßenfonds zn erhebenden Abgaben (§. 5 Nr. 2,) werden in der
Art aufgebracht, daß der am Iahresfchlusse sich ergebende Gesammlbetmg d" Ausgabe »ach dem
Maßstabe der directen Staatssteuern, uud zwar der Grund-, Gebäude-, Masten- klassierten Ein¬
kommen- und Gewerbesteuer,der letzteren jedoch mit Ausfchluß der Steuer von dem Gewerbebetriebe
im Umberziehen,auf die benannten Steuern vertheilt uud wie bisher ausgeschriebenwerden.

Bei den mahl- und schlachtstencrpflichtigen Städten wird an Stelle der Klassensteuerdie
Mahl- und Cchlachtstenernach Abzug des sür die Gemeindenerhobenen Steuerdrittels der Nepartltwn
zu Grunde gelegt.
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8-9.

Der Gesamtbetrag der 'ähr^ Verwesungen für
sowie die Höhe der jährlich zu erhebenden Steuerznschlage(§. 8.) w,rd von °em 4-
mittelst des Finanz-Etats bestimmt. , .„ „ ^.«..»„..lckläae 10 Prozent der

Uebersteigen die von dem Provinzial-Landtage beschlossenenS^uerzusch^g" ^ i
directenStaatssteuern, so bedarf ein solcher Beschluß der Genehmigungder Mm.ster su ^>
Gewerbe und öffentliche Arbeiten, des Innern und der Finanzen.

8- 10.

(Bleibt den Beschlüssen über die vrovinzialständische Verwaltung vorbehalten,)

Zur Vorbereitung der Beschlußnahmeüber "° Bertheilung der Fo^^
Präsident?em ständischen Ausschusse für jedes der bean-
Vezirks-Negierungenfür die Instandsetzung und Unterhaltung der " ^«en P« ^^st ^ ^
tragten Verwendungenmit, unter Bezeichnungderjenigen Antrage, welche nach den ^e°u s
Verkehrs als zur Berücksichtigung besonders ««ignet ersche.nem^

Dem Ausschusse ist unbenommen,auch aus eigener In,t,at,vc ^ew,u,gu»g

Der von dem Ausschnsfefestgestellte ^theil«^ ^ordnttter0bet
dem Ober-Präsidenten zeitig vor dem JahresschlüssezugesteM. Au Mund d ^ n ^^
Präsident die Änsführung der Arbeiten durch die Vezlrts-Neg.erung n an und °nw
M Verausgabung die hierzu aus dem Provinzialstraßensonds bewilligtenSummen.

8-13- ^
Den Vezirks-Regierungen verbleibt die ^die Pwv!nz!al-

strahen. Sie bedimen sich daz« der Staats-Baubeamten we che b A^sch
straßen nach den ihnen für die Staatsstraßen ertheilten ^enstanw ^ ^ ^, ^

Ingleichen werden die ^Haussee-Anfsehervon den Be^k^ ^M^ und
Anstellungunmittelbarer Staatsbeamten geltendenVorschriften°« /" ^ .^^„fo„ds besoldeten
penfionirt, jedoch bedarf es zu einer Vermehrungdes bisherigen ^ Verwaltungs-Aus-
und auf die Provinz übergehendenStraßenbau-Personals der A'mn ü ^^,^.^„^„ Dienst¬
schussesdes Provinzial-Landtages. Derselbe hat ««ch über das ^taa« Bed ngungen der Anstellung
Einnahmen und über sonstige den Provinzialstraßensonds wuhrende ^e
M beschließen. ^ . , «^^. nicht versammeltist, ein drin-

Ergiebt sich während der Zeit, wo der P«v'nzial-^an° ^^^^,^,^^^^^^^^,.,,f^,,
Lmdes Bedürfniß zur Vermehrung desStrahenbau-Personalo io , ^^^^^^ ^.^ ^.f^,^,lichen
ermächtigt,vorbehaltlichder nachträglichenGenehmigung °^ ^ -„«jungen entsprechende Nemu-
Straßen-Aufseher iuterimistisch anzunehmen,und ihnen ur lyre ^^^^„ Beamten bestimmten
neration zu gewähren, welche jedoch die in dem Finanz-Etat sur
Dienst-Einnahmennicht übersteigendarf.

§. 14,

Dem Provinzial-Landtage steht das Recht zu, ""waltung der P^
'eine Organe zu eontroliren und etwaige Erinnerungen darüber zur Ken
zu bringen und event, weiter zu verfolgen. 8
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Auch ist über sämmtlicheim Vorjahre aus dem Provinzialstraßenfonds stattgehabteVer¬
wendungen dem Ausschusse alljährlich eine Uebersicht durch den Ober-Präsidenten mitzutheilen, außer¬
dem die Einsicht der vollständigenBaurcchnuugeu, welche durch Vermittelung des Ober-Präsidenten
mitgetheilt werden.

8- 15.

Das Regulativ vom 17. September 1855 wird hierdurch aufgehoben.
Aber auch dort wurde 8- 1 m der nunmehr amendirten Form abgelehnt, und zwar bei

namentlicherAbstimmung mit 47 gegen 2U Stimmen und mit ihm auch die folgendenParagraphen.
Die Majorität hält fest an der Ueberzeugung,daß das segensreiche Institut Schaden leiden

könne und würde, wenn seine Verwaltung über die jetzigen Begrenzungenhinausgehe, und für nicht
rechtlich begründet, die angesammeltenVermögen, nicht allein an Vaarbeständen, sondern auch an
ausgebauten Straßen, in ein allgemeinesProvinzial-Vermögen übergehenzu lassen.

Die Entstehung der Fonds und die aus ihnen geführten Leistungen seien, nach Zeit und
Ausdehnung so verschieden in den einzelnen Bezirken, daß ohne Verletzung wohlbegründetenRechtes,
eine Zusammenschmelzungnicht zu erzielensein werde.

Die Minorität war der Ansicht, daß das Institut der Vezirtsstraßen ein so allgemein
nützlichesund segensreichessei, und seiner Natur nach der ganzen Provinz angehöre und als solches
von dem Ganzen vollendet und unterhalten werden müsse, um so mehr, da bei der so verschiedenen
Steuerkraft der einzelnen bis jetzt bestehenden 8 Bezirke, Einzelnendie Aufbringung der Unterhaltungs¬
kosten nur mit ungleich schwererenOpfern möglich,eine Ausdehnung aber auf die ganze Provinz, bei
der in einzelnen Theilen derselben immer mehr hervortretendenVeränderung der Verkehrswege,dieselbe
für die Zukunft uicht zu schwer belasten werde.

In tiefster Ehrfurcht ersterbenzc. :c.

3tro. 3.

Düsseldorf, den 13. Juli 1871.

Allcrdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und König!
Allergnäoigster König und Herr!

Einführungbreit« Die zum 20. Rheinischen Provinzial^cmdtage versammeltenSlände haben in ihrer Sitzung
Radfelgen sür die vom 12 Juli c. den von Euer Majestät Allergnädigst vorgelegten Entwurf eines Gesetzes,betreffend

öffentlichenWege des die Einführung von breiten Radfelgen für die öffentlichenWege des RegierungsbezirksDüsseldorf,nebst
Rez..Bez. Düsseldorf.Motiven pflichtmäßig einer eingehenden Prüfung unterworfen.

Dieselben haben das Bedürfniß zum Erlasse des gedachten Gesetzesanerkannt, erlauben
sich im Einverständnissemit den wesentlichen Bestimmungendes Entwurfes denselbenin beifolgender
Fassung cittcrunterthänigstin Vorschlag zu bringen und bitten Euer K. und K. Majestät, dem Entwurf
in dieser abgeändertenForm die Allerhöchste GenehmigungAllergnädigst ertheilenzu wollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.
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Entwurf.
8. 1.

Bom 1. Januar 1873 ab dürfeu die öffentlichen Wege und S^
Düsseldorf, Aachen und des linksrheinischen Theiles des Regrerungs-BezntvColn nur mn ^s )
befahren werden, welches mit mindestens 4 Zoll breiten Radfelgen versehen : . Verordnung

Bezüglich der Schwere der Ladung gelten dieselben Bestimmungen,wie ste m der ^eroronu g
vom 17. März 1839 vorgesehen sind. «Nl^,'<5.iftsb«irkebewegt,

Das landwirtschaftlicheFuhrwerk, welches sich innerhalb semer ^,H
ist keiner Beschränkung in Bezug auf die Breite der Radfelgeu"oren; ^
fuhrwerk zum Vertrieb der Produete oder zum Herbeiholenvo,l Producten oder Matenalien dient,
es mit Radfelgen von mindestens4 Zoll Breite versehen sem.

2,

Ausgcuommenvon der Bestimmungdes §. 1 ist:
«. alles Personalfuhrwert; l^.,.» c>,,f,rwerk:
d. alles nicht mit Pferden. Ochsen oder Maulthieren
°. alles Fuhrwerk, welches entweder dem Auslande ^

angehört, in denen der Gebrauch von Nadfelgen nnt emer geringerenals
8. 1 vorgeschriebenenBreite statthaft ist.

Uebertretungendieses Gesetzes werden das erste Mal mit 1-5, ^" ^"'^
2-10 Thalern Geldstrafe belegt. Die Strafe trifft den ^"tthume ,^ ^ ^
dem Führer desselbenmit Vorbehalt seines Regresses an den ^WttM^ w ^ ^^ ^^^
und dieselbe Reise ist die Strafe nur einmal zu verfugen. Der ^"g "yre' ^^^
Ortsbehörde zuzuführenist, soll von dieser mit einer Bescheinigungvergehen werden, °ay
vcution angezeigt worden ist.

D. Bchimm»»g >.« z, 1 ,M °u« !°. dich»,«« ^/^^7«.««wm
d>° ««»Ibnunü »»m 1', M«iz 182», wichet dm ».Ich, °«l d'N »>m!V»«
S. 80.), Anwendung findet.

§.5.
. < <. >.;. im ^ 1 bestimmten Termine nothigen-

Den betreffenden Negierungenbleibt vorbehalten,de M 8- "w n
falls um eine nicht über 2 Jahre hinausgehendeFrist ^ verlängern- Gemeinde- oder

Den Beschlüssender respectiven Kreisstände wird auheungegeven,
bestimmte Wege von der Anwendungdieses Gesetzes auszuschließen.
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D»nl< und Glück»
nmnsch'Adressean
des Kaiser« und
König«Majestät.

V. Adressen, die ständischenMillionen betreffend.
Nro. H.

Düsseldorf, den 26. Juni 18?l.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und König!
Allergnädigster König und Herr!

Der glorreiche Friede, welchen Preußens und Deutschlands vereinigte Heere auf blutigen
Schlachtfeldern in jüngster Zeit erkämpfen mußten, hat es gestattet, die gelreuen Stände der Nhein-
provinz zur Erledigung der ihnen obliegenden Geschäfte wieder zu berufen. Indem wir fie beginnen,
tritt vor unsere Blicke das Bild der Gefahren, mit welchen vor einem noch nicht vollendeten Jahre
die Rheinprovinz zunächst bedroht war.

Sie mußte für ihr ganzes Gebiet den Ueberfall des Feindes befürchten, welcher, mit fchnöder
Willkür den Frieden brechend, sich das Ziel gesetzt hatte, die Rheinischen Gaue von Preußen und
Deutschland loszureißen und sich einzuverleiben.

Die Vorsehung hat die Provinz vor solchem Mißgeschick bewahrt, indem sie durch Euer
Majestät weise Umsicht und unerreichte Thaltraft die Schrccknisfe des Krieges in des Feindes Land
verlegte. Auf feinen eigenen Feldern, vor feinen eigenen Städten hat er die Macht der vereinigten
deutschen Fürsten und Stämme kennen lernen und für lungeZeit hoffentlich die Ueberzeugung gewonnen,
daß eitler Uebermuth nicht genüge, dem deutschen Vaterland den gewünschten Frieden zu rauben.

Euer Majestät und die Prinzen des Königlichen Hauses haben Allerhöchst-Selbst die Gefahren
Ihrer Heere getheilt, haben in Vereinigung mit ausgezeichneten Führern aller deutschen Stämme
fortwährend den Sieg an deren Fahnen geknüpft, den glorreichenFrieden errungen und ihm durch Wieder¬
gewinnung deutscher Länder die Dauer gesichert.

Gestatten Euer Majestät AUergnädigst den Vertretern der Rheinprovinz, welche mehr als
eine andere drohender Vergewaltigung glücklich entgangen ist, Namens der Provinz den innigen Dank
und den Glückwunsch dafür auszufprechen, daß deutsche Einmüthigteit zwischen Fürst und Volk der
Königlichen Krone der Hohenzollern den Glanz der deutschen Kaiser-Krone hinzufügte.

Möge Gott, der Euer Majestät und des Landes Schutz und Schirm in berhängnißvollen
Tagen gewesen, Euer Majestät diesen Schutz erhalten, um Früchte des Friedens im geeinigten deutschen
Vaterland reifen zu sehen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.

Die Organisationder
Selbstverwaltung tcS
vrovinzilllstänbischen
Vermögen« und der
provinzialstllnbischen

Anstalten.

Nro. 3.

Düsseldorf, den 7. Juli 1871.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigfter Kaiser und König!
Allergnädigster König und Herr!

Die znm 20. Provinzial-LcmdtaneversammeltentreugchorsamstenStände der Rheinprovinz
haben mit tiefgefühltemDanke Euer Majestät AllcrgnädigstcnBefcheid vom 8. v. M. wegen Gewäh¬
rung der Selbstverwaltung der provinzialständischenInstitute ehrfurchtsvoll entgegengenommenund
werden bestrebt sein, des Allechöchst bewiesenen Vcrtraueus sich würdig zu bezeigen.
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von
Aus unserer mit dem gebührendenErnst vorgenommenen pflichtschuldigenPrüfung der v

Euer Majestät Commissarius in AllerhöchstemAuftrage vorgelegtenrmtMotven v^""' ^n'zug
eines Regulativs für die Organisation der Verwaltung des pr°vwz al tand.schen Vermögens ^
provinzialständischen Anstaltm in der Nheinprovinzist der Entwurf emes ^8« "t «s er ° ^
welches Euer Majestät wir nebst dem zugehörigenBeschlusse mit der »llerunterthmngstenVttte ,u

unterbreiten w°gen ^ ^ Königliche Majestät wollen in Gnaden'geruhe.,
Nllerhochst-Ihre Genehmigung zu ertheilen und dessen alsbald.ge Ausführung zu
befehlen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

Regulativ
si'n tie

Organisation der Verwaltung des promnzialständischenVermögens
und der provinziaständischenAnstalten in der Meinpromnz,

wie es aus der Berathung des Provinzial-Landtagcsin der Sitzung vom 3. Inl: 1«?
hervorgegangen ist.

8- 1.

Zum Zwecke der Verwaltuug des provinzialständischenVermögens uud^der provinzial¬
ständischen Anstatten der Rheinprovinz wird ein

Provinzial-Vcrwaltungs-Nath
bestellt.

8-2.

Der ProvinzialHerwaltungs-Rath besteht bis zur Einführung der zu erwarteuden neuen

Provinzial-Ordnung^ ,^^^^ ^«^sckMe oder in Vehinderuugsfällen desselbendem
Stellvertreter des Landtags-Marschalls als Vorsitzenden,

2) aus 15 Mitgliedern, welche von ^m Provinz^^
werden. Diese Wahl, welche in der We,se geschieht, d"h ««f M' " 3 ^
je 3 Mitglieder entfallen, erfolgt auf die Dauer von °.^h«n ^ ^ «
bis Ablauf dieser Wahlperiode die Mitgliedschaftim Provmzml-Verwaltungsrathe zu
Wahl des Nachfolgers fortdauert.

8-3.

Der hat die V^g de^
und der provinzialständischen Anstalten nach Maßgabe der Beschlussedes Prov.nz.allanvtags,
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auch in Gemäßheit des von diesem festzustellenden Finanzctats zu führen. In wie weit im Uebrigen
der Provinzilll-Verwaltuugsrath die Verwaltung selbstständig zu führen, oder die Beschlußfassungdes
Proviuziallcmdtllgszu erwirkenhat, wird, so weit die für die einzelnen Verwaltungszweigebestehenden
Reglements darüber keine Bestimmung treffen, durch Beschlußdes Provinziallandtags festgesetzt.

Der Provinzial-Vevwaltungsrath hat über die Ergebnisse der Verwaltung dein Provinzilll-
Landtage Iahres-Bcrichte zu erstatten.

Seinen Geschäftsgang regelt der Provinzial-Verwaltungsrath durch eine von ihm zu ent¬
werfende,durch Beschlußdes Provinzial-Landtcigcsfestzustellende Geschäfts-Ordnung.

8-4.

Der Lllüdtags-Marschallund in dessen Behinderung der Stellvertreter desselben, welcher die
ständische Verwaltung nach Außen und vor Gericht vertritt, auch Namens derselben mit Behörden und
Privatpersonen verhandelt,den Schriftwechselführt und alle Schriftstücke zeichnet, führt den Vorfitz im
Provinzial-Verwaltungsrath. Er beruft denselben und leitet die Verhandlungen nach Maßgabe der
Geschäftsordnung (§. 3 ll. S.) Er ist berechtigt, jederzeit, namentlich auch wenn der Provinzial-
Verwaltungsrath nicht versammeltist, Kenntniß von dem Gange der Verwaltung zu nehmenund sind
die sämmtlichen ständischen Beamten verpflichtet,ihm jede verlangte Auskunft zu gewähren.

Maßregeln, welche nach seiner Ansicht die Befugnisseder ständischen Beamten überschreiten
oder für den provinzialständischcuVerband und die Ausgaben desselben wesentlichen Nachtheilherbei¬
führen würden, kann er bis zur nächsten Sitzung des Provinzial-Vcrwaltungsrathcs beanstanden.

8-5.

Die Stellen der zur Besorgung der Bureau-, Kassen-, technischen und andern Geschäfte des
Provinzial-Verwaltungs-Rathes nöthigenBeamten werden — insoweit diese Geschäfte nicht im Einver¬
ständnissemit den Staatsbehörden in bisheriger Weise durch Beamte der KöuiglichcnNegierungenfort¬
geführt werden tonnen — nach Zahl, Diensteinnahmeund Art der Besetzung(auf Lebenszeit,auf Zeit,
auf Kündigung) auf Vorschlag des Provinzial^Verwaltungsraths mittelst des Finanzetats bestimmt.

Die Besetzungdieser Stellen, bei welcher die Bestimmungendes 8> 11 des Reglements über
die Civilversorgung der Militairpersonen vom 10. Juni 1867 analoge Anwendung finden, erfolgt
durch den Provinzial-Verwaltungsrath sclbstständig.

Diese Beamten werden von dem Landtags-Marschalle oder einem von ihm ernanntenDele-
girtcn vereidigt und in ihre Aemter eingeführt, Sie erhalten ihre Geschäfts-Instrultionen vom Pro¬
vinzial-Verwaltungsrath.

Das ständische Kassen- und Rechnungswesenwird durch besonderesReglement geordnet.

8-6.

Für die unmittelbare Verwaltung und Beaufsichtigungeinzelner ständischerAnstalten können
durch den Provinzial-Verwaltungsrath besondere ständische Commissionenoder Commissare bestellt
werden. Der Provinzial-Verwaltungsrath bestimmt auch die Begrenzung der Competenz und ihre
Zusammensetzungund stellt ihre Geschäfts - Instruktion auf. Die Commissionenoder Commissare
führen ihre Geschäfte unter der Leitung und Aufsicht des Verwaltungsraths.

8-7-

Ueber die au den einzelnen ständischen Instituten anzustellenden Beamten, über die Art der
Anstellungderselben, und in wie weit dabei die Bestimmungen des Reglements über die Civilversorgung
:c. der Miluärpersonen vom 20. Juni 1867 s§. 11 und 12) zur Anwendung kommen, wird durch die
für dicfe Institute durch den Provinzial-Landtag zu erlassenden Ordnungen bestimmt.
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Sämmtliche ständische Beamten haben die Rechte und Pflichten mittelbarer Staatsbeamten.
Die besonderendienstlichen Verhältnisseder ständischen Beamten werden durch ihre Bestallungen ge¬
regelt, welche vom Landtags-Marfchall ausgefertigt werden.

8-9.

Die staatlicheOberaufsichtüber die gesammte ständische Verwaltung führt der Ober-Präsident.
Derselbe ist befugt, über alle Gegenständeder ständischen VerwaltungAuslunft zu erfordern

und an den Berathungen des Provinzial-Verwaltungsraths, entweder selbst oder durch seinen gesetz¬
lichen Stellvertreter Theil zu uehmcn.

Er hat Beschlüsse des Provinzial-Verwaltungsraths, welche dessen Befugnisse über,chreiten
oder das Staatswohl verletze», zu beanstandenund, sofern eine das Vorhandensein dieser Voraus¬
setzungen begründendeschriftliche Eröffnung an den Provinzial-Vcrwaltungsrath fruchtlos geblieben ,st,
Behufs Entscheidungüber deren Ausführung dem betreffenden Ressort-Ministereinzureichen.

Dem Ober-Präsidenten ist demgemäßvon den Sitzungen des Provinzial-Verwaltnugsraths
uuter Angabe der Verathungsgegcnständedurch den Vorsitzenden zeitig Anzeige zn machen;auch sind
ihm auf Erfordern Ausfertigungcu der Beschlüssedes Proviuzial-Verwaltungsraths zur Kenntnnmahme
mitzutheilen.

s- 10.

Der Uebergang der in der Provinz vorhandenen dazu geeignetenFonds, Institute und
Stiftungen in die nach dem gegenwärtigenRegulativ zu orduende ständische Verwaltung wird durch
besondere, von dem Proviuzial-Landtage im Einverständnissemit der Staats-Negierung auszustellende
Reglements geordnet, fofern nicht etwa zu diesem Uebcrgangein Folge der - namentlich durch die
schou besteheudeu Reglements begründeten— besonderen Rechtsverhältnisseeines solchen H-onds .'c. ein
Gesetz erforderlichist.

8. n.
Die vom Proviuzial-Verwaltungsrathe bei seiucm Zusammentritt sich zu gebende Geschäfts¬

ordnung (§. 3, letztes Alinea) erhält bis zur Versammlungdes nächst folgendenProviuzml-^andtags,
welchem die Feststellungderselbenobliegt, provisorischeGültigkeit.

Nro. «

Düsseldorf, den 8. Juli l^7l,

Allerdurchllluchtigster, Großmächtigster Kaiser uud König!
Allergnädigster König uud Herr!

Die zum 20. Provinzial^ndtage der Rheinprovinz versammelte S^e der Mt^Mst ^ei^Mer-
"ahen sich ehrfurchtsvoll äuer Majestät, um au deu Swfeu des Throues d^ ^M.
"ederzulegeu. die Aufnahme der uachgmanuten Güter, die sowohl h"> >ch"^ ^r Gi.te^ stlbs ls
bereu Besitzer,allen Auforderuugen der Allerhöchsten Verordnuug
entspreche», - in die Rittergu.s-Matritel der Nheluprovinz Allergnadigstbefehlen zu wollen.
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1. das dem Königl. Premier-Lieutenant a. D. Ernst von Hymmen zugehörige im Kreise Rees
gelegene Gut, GronbsteiN'Polshof.

2. das dem Anton Heusch zu Aachen zugehörige im Kreise Mich gelegeneGut, Commendene
Siersdorf.

In tiefster Ehrfurcht eisteiben :c.

Nro. ?.

Düsseldorf, den 12. Juli 1871.

Allerdurchlauchtigster, Grotzmächtigster Kaiser und König!
Allergnädigster König und Herr!

Verweisung des Schon in den Jahren 1843 und wiederholt im Jahre 1863 hatten vor Euer Majestät
belgischen Schulsonds ^^ treugehorsamstenStände die ehrfurchtsvolleBitte ausgesprochen,fie mit der Beaufsichtigungüber

an die pl°vm° ^ stiftungs- und bestimmungsmäßigeVerwendung des Bergischen Schulfonds beauftragen zu wollen,
zialständische Ver. ..^ ^^ 5^H Allerhöchsten Bescheid vom 30. Dezember1843 und 17. September 1864 abschläglich

wnliuug. Geschieden worden. Dem erster« Bescheid war die Erklärung hinzugefügt, „daß der BeigischeSchul¬
fonds aus Gütern und Einkünften bestehe, welche mit der Aufhebung der geistlichen Korporationen,
denen dieselben früher angehörten, der Disposition des Landesherr« anheim gefallen wären, daß der
^onds nicht zu denen zu rechnen sei, welche aus Mitteln oder Beiträgen des Landes aufgebracht feien
und deren Verwaltung daher als eine provinzielle Kommunal-Angelegcnheitbetrachtet werden könne."

Wenn nun die zum 20. RheinischenProviuzial-Landtage versammeltenStände nochmals
die bereits zweimal vorgetrageneBitte in tiefster Ehrfurcht vor den Stufen des Thrones niederzulegen
sich verstatten, so geschieht dies, weil in diesem Augenblicke ein Umstand hinzugetretenist, der diese
erneuerte Bitte gerechtfertigterscheinen lassen dürfte; es ist dies die Allerhöchste Proposition, betreffend
die provinzilllständischc Selbstverwaltung, welche unseren gegenwärtigenBerathungenunterbreitet ist
und gemäß welcher alle Institute und Fonds, denen ein provinzieller Charakter beiwohnt, dieser
Verwaltung übergebenwerden sollen.

Wir sind nämlich der Ansicht, daß, wenn der Vergische Schulfonds auch nicht als eine
allaemcinevrovin;iclle Angelegenheitanzusehen sei, doch vermöge seiner Entstehung und Bestimmung,
so wie seiner historischen Traditionenin den Bereich derjenigen Fonds gehöre, welche dem Sinne
der erwähnten Vorlage gemäß dem Nessort der provinzialständischcn Verwaltung anheimzugeben sind.

Der Veraische Schulfonds, herrührend aus der Säkularisationresp, Konfiskation der
innerhalbder betreffenden Landestheile belegenenGüter des Jesuiten-Ordens, hat schon mehrfach
Veranlassung zu Verhandlungen über seine rechtlicheNatur gegeben.Die Ansicht, daß die Güter
des aufgehobenenJesuiten-Ordensganz der Disposition des Landesherrn anheimgefallenfeien, wurde
durch verschiedene Entscheidungen des Neichshofrathes,insbesonderedurch eine solche vom 24. Dezember
1773 roprobirtund darin ausdrücklich gesagt, daß bezüglich derselben von einer v^ntill donormn
leine Nede sein tonne - Da nach der damals herrschenden Ordnungdie Repräsentation aller Institute
sich im Landesherrn tonzentrirte. so wurde zwar von da ab der Fonds Namens des Landesherrn von
den Schulkuratorien im Interesse der bergischen Schulen verwaltet, demselben jedoch auch in dieser
Widmung zu einem bestimmten Zwecke, ohne Vorbehalt des nackten Eigenthums, die rechtliche Natur
einer Stiftung gegeben, zuständig den Schulen eines bestimmten Landestheiles, der heutigen ehemals
bergischen Bezirke der Rheinprovinz.
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In diesem Sinne ist der Bergische Schulfonds auch seit der preußischen Herrschaft von der
Königlichen Regierung in Düsseldorf verwaltet worden; es wurden Grundsteuern von den Gütern des
Fonds und Stempel bei Vornahme von Nechtsgefchäftcn desselben erhoben.

Die ersten Zweifel über die rechtliche Natur des Fonds und die Frage, ob derselbe als eine
besondere Stiftung oder als Staatsfonds anzusehen fei, wurden ventilirt, als der Schulfonds im
Jahre 1823 bei der hier eingefetzten Liqnidations-Kommission eine Forderung gegen den Fiskus gelteud
Machte. Das Königliche Finanz-Ministerium hat damals allcrdiugs durch Nescript vom 8. Februar
1830 die Forderung aus dem Grunde zurückgewiesen, weil der Bergische Schulfonds auf Kosten des
Staates errichtet und verwaltet werde, aber, als ob die Königliche Staats-Negicrung selbst von der
Unhaltbarkeit des ersten ihrer Entschciduug zn Grunde gelcgteu Motivs durchdrungen gewesen sei,
wurden Grundsteuern uud Stempel weiter erhoben und zwar erstere noch bis ins Jahr 1870, ein
Beweis, daß die Königliche Stlllltsregienmg selbst bei Regulirung der Gruudsteuer uud Einführung der
Gcblludefteucr für die Güter und Gebäude des Fonds die dem fiskalischen Eigenthum zustehende
Steuerfreiheit nicht reklamirt hatte.

Wir find bei diefer Sachlage der Ansicht, daß der Vcrgischc Schulfonds sich sowohl seiner
Substanz, als seinen Nevenüen nach als eine den Schulen der ehemals Bcrgischcn Theile der Rhein-
Provinz zustehendeStiftung darstellt, deren kommunaler und partikular-provinzieller Charakter im Laufe
der Zeit, sowohl in ihrer Behandlung als ihrer Verwaltung vollständig festgehalten worden ist. Nach
unfecem Ermessen gehört sie daher als ein provinzielles Institut zu denjenigen, deren Verwaltung
nach den Intentionen der Allerhöchsten Vorlage dem Provinsial-Landtagc uuterbreitet werdeu soll.

Euer Majestät trcugehorsamste Stände verstatten sich daher die unterthänigstc Bitte:
Euer Majestät mögen huldreichst geruhen, den Bergischen Schulfonds ebenfalls der
Verwaltung des Rheinischen Provinzial-Landtages zu überweisen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

Nro. 8.

Düsseldorf, den 12. Juli 1871.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und König!
Allergniid igster König uud Herr!

Die Bedingungen des gegenwärtig nvt Frankreich abgeschlossenenFriedens gehen von dem
Grundsätze aus, daß, wer den Frieden gebrochen, auch für die'Opfer eintreten müsse, mil welchen er
erkämpft werden mußte, und legen deshalb Frankreich eine Contiibution von fünf Milliarden auf.

Von den Nachtheilen des Krieges waren insbefondere die Kreife und Gemeinden betroffen,
welche nach den gefetzlichen Vestinnnuugen für die Angehörigen der einberufenen Reservisten und
Landwehrleute die Fürsorge übernehmen mußten, was sie gerne auch über das gefetzliche Maß hinaus
getragen haben.

Nichts erscheint gerechter, als daß denselben ein Ersatz gewährt werde für diejenigen Betrüge,
welche sie innerhalb der Grenzen des Gesetzes gezahlt und durch vermehrte Communal-Besteueruug auf¬
zubringen haben. Es ist dies eine Erwartung, welche sich in mannichfachenAnträgen der Beteiligten
bereits ausgefvrochen hat und wir nehmen keinen Anstand, derselben durch die unterthänigstc Bitte
Ausdruck zu geben, daß es Euer Majestät Allergnädigst gefallen möge, zu verordnen, daß den Kreisen

Die Erstattung der
Unterstlltzungen der
Angehörigeneinbe¬
rufener Reservisten

nnd Laudwehimännei
au» der französischer
Kncgscontribulion.
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und Gemeindender Rheinprovinz der Betrag der gesetzlichen Unterstützung,welche sie den Angehörigen
der einberufenenReservistenund Landwehrmännergezahlt haben, aus den von Frankreich gezahlten
Kriegseutschädigungsgeldernersetzt werde.

In tiefster Ehrfurcht ersterben zc.

Nro ».

Antrag der Gemeinde
Meisenheim auf Ver¬

tretung im Stande
der Land Gemeinden.

Düsseldorf, den 12. Juli 1871.

önig!Allerd urchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und
Allergnädigster König und Herr!

Euer Majestät haben durch Ordonnanz vom 12. Juni d. I. zu befehlen geruht, daß dem
Provinzial-Landtageder Nhcinprouinzder Antrag des Gemeindcrathesder Stadt Meifcnhcim,

von der Aufnahme der dortigen Gemeinde in den Verband der Städte abzusehen
und ihr gleich den übrigen Gemeinde» des Kreises Meiscnhcim eine Vertretung auf
dem Provinzial-Landtageim Stande der Landgemeinden des fünften Wahlbezirksdes
Rcgieruugs-Bczirts Eoblcnzzu gewähren,

zur gutachtlichenAeußerungvorgelegt werde. Die zum 20. RheinischenProvinzial-Landtageversammelten
trcugehorsamenStände haben die von der Stadt Meisenheim für ihren Antrag vorgelegtenGründe,
welche auch von der Aufsichtsbehörde in keiner Weise bestrittenworden sind, einer eingehenden Prüfung
unterworfen und können sich nur dahin gutachtlich äußern, daß dem Antrage des Gemeinderaths der
Stadt MeiscnhcimAllergncidigst willfahrt werden möge.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.

Nro. IN.

Aufnahme der Ge¬
meinde Wermels»

lirchen in den Bei-
band der Städte,

Düsseldorf, den 12. Juli 1871.

Allerdurchlauchtigstcr, G roßmachtigstcr Kaiser und König!
Allergnädigster König und Herr!

Die GemeindeWermelskirchen— Dorf und Qberhonschaft— hat an den 20. Rheinischen
Provinzial-Landtag unter ausführlicherDarlegung ihrer gegenwärtigen Verhältnisse die Bitte gestellt, bei
Euer Majestät zu befürworten, daß sie aus dem Stande der Landgemeinden in den Stand der Städte
versetzt werde. Der Landtag hat aus der vorbezeichncten Darstellung entnehmen zu müssengeglanbt,
daß alle gewerblichen, industriellenund sonstigen Einrichtungen der gedachten Gemeinde, welche den
Verkehr und Wohlstand, die Bildung und das Emporkommenderselben begründen, erst nach Einführung
der Provinzialstäude ins Leben getreten sind und ihr bei einer Einwohnerzahl von 6204 Seelen einen
unverkennbar städtischen Character verleihen. Au Euer Majestät richten deshalb die treugehorsamsten
Stände allerunterlhänigstdie ehrfurchtsvolleBitte: dem Wunsche der genannten Gemeinde Allergnädigst
willfahren zu wollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben lc.
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Nro «

Düsseldorf, den 27. Juni !8?1.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und König!
Allergnädigster König und Herr!

In Ausführung der von Euer Majestät Allergnädigst genehmigten Beschlüssedes 19.
Provinzial-Landtagcs hinsichtlich der Reorganisation des Irrenwesens in der Provinz, ist die Bau-
und Finanz-Commissionmit ihren Anträgen auf Stempclfreiheit durch Euer Majestät Behörden
abgewiesen worden.

Die zum 20. Provinzial-LcmdtageversammeltenStände nahen sich nun ehrfurchtsvollEuer
Majestät mit der allenmterthäuigstcnBitte:

daß Euer Majestät gcruheu wollen, den in der Nhcinsirovinzzu erbauendenfünf Irren-Heil- und
Pflcgcanstaltcn die Befreiung von Entrichtung des tarifmäßigenStempels in Gnaden zuzubilligen,
und Allergnädigst zu gcuehmigcn,daß bei den zweiseitigen Verträgen mit andern Personen, welche
zur Entrichtung des Stempels verbunden sind, jedesmal nur die Hälfte vom tarifmäßigenStempel
für den Vertrag, nnd für die ausgefertigten Nebenexemplareaußerdem der gewöhnliche Stempel
entrichtetwerde.

Die treugchorscunften Stände bitten allcruntcrthänigst ferner, daß Euer Majestät Aller¬

gnädigst befehlen wollen, daß der beim Anlauf der Grundstücke sür diese Austalten bereits gezahlte
tarifmäßige Stempel auf die Hälfte ermäßigt und die zu viel gezahlteandere Hälfte der Provinz
zurück erstattet werde.

In tiefster Ehrfurcht ersterben ?c.

Stempelfrcihm der
z,l erbauendenProvui-
zial-Irren-Anstalttii,

Nro »2.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und König!
Allergnädigster König und Herr!

In Ansfnhrung der von Ener Majestät Allergnädigst genehmigten Beschlüsse des 19. Pro.
Vinzial-Landtageshinsichtlichder Reorganisation des Irrenwesens m der

AllerhöchsteOrdre vom 19. April 1809 das Negnlativ für d>e Emlsston ou P ^ ^^" ,

bis zum Betrage von 2 Millionen Thalern Allergnädlgftgenehm:^ w r ha^wV^^ ^
Million Thlrn. stattgefundenund sind H^Mr an tarrfma tge n S em^ ^« M^,^^ ^,^
Thaler 10 Sgr. gezahlt worden; eine gleiche Summe wnd bei Vergebung 6

NW IM, und m «,.°..«ch, d»« die .„ ^7^«»'"«'«"? ^3';. »i«!°l^«d.»g°
lich »uch »u, »»stm d« Pl»»i„z l»iit°i unlnlBic» »erden, nch« "° l»»

versammeltenStände ^ ^Mt ^ „ ,^ ,, ,^wzial-
^w"^äM feststehmden S^elstmern «ie^
gnädigstder Staatskasse aufzugeben, d:e ,chon gezahlten 16^HN. i^g
ständischen Baucasse zurück zu zahlen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben «.

Erlaß der Stempel.
steuer für Ausqabe

der Plc>uiuzial°
Obligationen.
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Nro 13.

Düsseldorf, den 7. IM 1871.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtig st er Kaiser und Konig!
Allergnädigstcr König und Herr!

Aufnahme der Katzen- Der Bau einer Straße zur Verbindung der Nahe mit der Mosel stellte sich als dringendes
loch.Menbllch-Idlll- Bedürfniß für den Verkehr heraus und wurde zur VerwirllichungGegenstand längerer Verhandlungen

brilcker.Prämienstiaße zwWm der Königlichenund der Großherzoglich Oldcnburgischen Regierung, welche schließlich dahin
untei die Bezirks. ^,^ daß die Linie von der Oldenburger Grenze bei NatzenlocherHammer bis zur sogen. Idar-

straßen. ^„^ gewählt wurde. Diese Linie ist ein Mittelglied der Großhcrzogl. Oldenburg'schcn Oberstein-Idar
und der Prüm-Birkenfelder Bezirksstraße,welche in ihrer Ausdehnung den Verkehr über Morbach mit
Bernkastcl,über Lungcampmit Trarbach, sowie über Monzelfeldmit Mühlheim «ermittelt, mithin eine
große Anzahl Moselorte in directen Verkehr mit der Nahe bringt.

Diese Straße berührt nun die GemeindenAllenbach,Wirschweilerund Scnweiler, welche
durch den Bau derselben Gelder aufzunehmengenöthigt waren, deren Rückzahlung ihnen auf längere
Jahre ansehnliche Zuschläge aufbürdet; außerdem erreicht sie deu Bann der GemeindeKempfeld, die
großer Armuth halber den Bau verweigerte.Für diese Gemeindeund für eine Strecke auf fiscalischem
Terrain — bei letzterem natürlicherweise gegen Vergütung der veranschlagten Aulagekosten — hat der Kreis
Berncastel den Bau übernehmen müssen und wäre gewiß durch die fortdauerndeUnterhaltung neben
und mit den genannten drei Gemeindenunverhältnißmäßigbelastet.

Euer Kaiserliche und Königliche Majestät erlauben sich demgemäß die treugehorsamsten aller-
unterthänigstenStände, in Anerkennungder Wichtigkeit der Straße und iu Berücksichtigungder vorlie¬
gendenVerhältnisse,ehrerbietigst zu bitten, Allergnädigstbefehlen zu wollen,

daß die Katzenloch-Alleubach-Idarbrücker Prämienstraße nach vorschriftsmäßigem voll¬
ständigemAusbau in den Verband der Bezirtsstraßen aufgenommenwerde.

In tiefster Ehrfurcht ersterben «.

Nro 14

Düsfeld o rf, den 7. Juli 1871.

Alle r durchlauchtig st er, Großmächtig st er KaiserundKönig!
Allergnädigstcr König und Herr!

Die Stadtgemeinde Kirn hat in den Jahren 1865 und 1866 einen Communalweg anlegen
sicher die ehemals hessische, von Mcisenheimnach Krcbsweilcr führende Oberamtsftraße mit

'"^, der Binnen - SaarbrückerStaatsstraße verbindet. Diese ausgeführteVerbindungzweier größeren
lassen welcher die ehemals hessische, von Mcisenheimnach Krcbsweilcr führende Oberamtsftraße mit

Uebernahme der ." /., ^ ^ ,. _ _ ^., ,^ .i-,. ^_«<.:„i>»^ cr>:„c„ ,..»^«c.".k„4» c«»«k:..«...... ,..._._.....«^......

K«b«weu"/«n'f "den Straßenzüge gewann nach Einverleibung des Oberamtes Mcisenheimfür unsere Provinz um so mehr
westthein. Bezirks»

straßenfond«des Reg-
Bez. Coblenz.

Bedeutung, als dadurch die Anfuhr der Produkte zur Nhein-Nahc-Vahn erleichtert,in ihrem Verlaufe
drci große Thalgebiete verbunden und der Verkehr zwischen den angrenzendenpfälzischen Gebietstheilen
und der Nahe, sowie weiterhiu dem Hundsrücken in kürzester Linie vermittelt wurde. Dieser Com¬
munalweg besitzt somit die vollen Eigenschafteneiner Bezirksstraße.

Mit Rücksicht hierauf ist die Gemeinde Kirn bei dem Provinzial-Landtagevorstelliggeworden,
diese Verbindungsstraße in den Verband der westrheinischen Bezirksstraßen aufzunehmen. Für ihr
Gesuch spricht ein im Ganzen befriedigendesGutachten der Wegebauinspectionund ein befürwortender
Bericht der Königlichen Regierung zu Coblenz.
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Die Provinzial-Stände sind nun. nach Einsichtder ^wm ^«'be^
ständnih mit dem provinzialständischenCommissarbe: Erwägung dahw^nnd,^ °) ^
schiedeneWegebauten ein Deficit von 60.000 Thlrn zu '^m h^ d hm sch ^ wo ^,^
in der Billigkeit begründet lieg, die Gemeindevon fernerer U tt^ ^,^ ^
welche nur ein allgemeines Interesse und für den Vcrtehr eines großen fettes

große «edmwng^n hat. ^^ ^^,^^ ^^^ ^^^ ^ «Uerunterthänigsten,treugehor¬
samsten Stände der Rheinprovinz, Allergnädigst befehlenzu w°lle"^ «,^s>„iler in die Reihe

daß die erwähnte Verbindungsstraße zw.sch n Knn und Krevsw
der westrheinischen Bezirtsstrahen des RegierungsbezirksCoblenz ausgenomm
werden möge.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

,-f. den 12. Juli 1871.

Mg-
Arsbeck »us

den Aachener Bezirks»
straßenfoud«.

Nro. 13
Düsseldor

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und König!
Allergnadigster Konig und Herr!

Thlrn. und abzüglichder ihr mit 1840 Thlrn. allergnadig,t bewilligtenStaatsvmnue ^^^'^^ ^
düng von 5660 Thlrn. erbaut. y«nssl.!ibcra nach Nieder-

Die umgebaute Wegestrecke verbindet die wden Bezirks °^
krüchtenund von Erkelenz nach Kaldenkirchenbezüglich Benlo, ste bc/ebt den ^e h n
schienen Richtungen und erleichtertwesentlich den Absatz der ^«ducte d^ » 'ch« ^

Die Straße ist vorschriftsmäßig ausgebaut und d° der B irtss^aßu ^a
RegierungsbezirksAachen sich in einer günstigenFinanzlage bestndet, ,o wage.i treng y
unterzeichneten Stande der Rhcinprovinz die Bitte: aeruhen.

^uer Kaiserliche und Königliche Majestät "ollen °llergnad,gs «u b h m g Y ^^
daß die Wegestrecke von Arsbeck-Wegbergauf den Ve«nks,ir<MN°a,
RegierungsbezirksAachenübernommenwerde.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

Nro. 1«

Düsseldorf, den 12. Juli 1871.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und König!
Allergnadigster König und Herr.

Die Bezirksstraße von Heinsberg nach "«z wird ^^
noch gegenwärtig sich im Privatbesitze ^ende u n ^ ^ ^^^^.^
und wird hier zu Gunsten der Brückenbesitzer neben den tarifmäßigen ^
Abgabe für den Uebergang über die Brücke erhoben.

Noerbrucke bei OrkbeÄ
im Ni>a-'«e;. Aachen.
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Dieses abnorme Verhältniß belastet nicht wenig den hier besonders regen Verkehr und hat
fortwährend zu Beschwerden Veranlassung gegeben, denen gerecht zu werden die ungünstigeVermögens¬
lage des betreffenden Vezirtsfonds jedoch nicht gestattete.

Gegenwärtig ist aber eine wesentlicheVerbesserung jener Verhältnisseeingetreten. Die früher
vom Aachener Bezirksfonds zum Straßemmterhalte coulrahirtenSchulden sind getilgt, und ein bedeu¬
tender Bcmrfonds ist angesammeltworden, so daß es nuu Wohl ausführbar erscheint, jene lästige
Verkehrsschranke hinwegzuräumen. Dieses Ziel kann sowohl durch Ankauf der vorhandenen Brücke
als durch Anlage einer andcrweitendie beiden Straßen verbindendenBrücke erreicht werden.

Die treugchorsllmsten Stände der Rhcinvrovin; haben daher beschlossen, an Euer Majestät
die ehrfurchtsvolleBitte zu richten:

Euer Maiestät »vollen allergnädigstzu befehlen geruhen, daß der Aachener Bezirks«
Straßenfonds ermächtigtwerde, den Betrag von 8-12,000 Thlrn. zum Erwerbe
einer eigenthümlichen Brücke über deu Noerstnß bei Orsbeckzu verausgaben.

Zu tiefster Ehrfurcht ersterben.'c.

Nro. 1?.

Düsseldorf, deu 8. Juli 187 l.

All erd ur ch lauchtigst er, G r o ß m ä ch l i g st er Kaiser und König!
A ll ergn ad i gster König und Herr!

Euer Kaiserliche und Königliche Majestät halten auf Grund der unteithänigstcnBitte des 12.
Abbruch des Mittel Proviuzial-Landtags unterm 8. Mai 1858 Allergnädigst zu genehmigengeruht, daß das Mittelthor

th°r« in Xanten in Xanten, welches den Verkehr so sehr hemmt, als auch selbst Gefahr drohend ist, beseitigt,und ^
der Ankauf- und Abbruchtosten von dem westrheinischenBezirksstraßenfondsdes Regierungsbezirks
Düsseldorf, die andern ^/,, aus Staatsmitteln hergegebenwürden.

Ter 15. Promnzial-Landtag hat unterm 1. November 18L0 deu Antrag anf Beseitigung
des Mittelthors erneuert, da bis dahin noch nichts zur Beseitigung geschehen.

Auch heute hat wieder eine Petition des Bürgermeisters von Xanten den treugehorsamsten
Ständen vorgelegen,dahingehend,Schritte zn thuu, um die Nealisiruugder von Euer Majestät Allerhöchst
genehmigten Wcgschaffungdes Mittelthorcs unter der frühern, genehmigten Bedingung herbeizuführen.

Die trcugchorsamsteuStände des 20. Provinzial-Landtags der Nheinprovinz wagen nun,
auf Grund des in der heutigen Sitzung gefaßten Beschlusses. Euer Majestät gauz gehorsamst zu bitten,

Allergnädigst zu befehle», daß das Mittelthor iu Xanten baldigst beseitigt
werden möge.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.
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Nro. 1».

Düsseldorf, den 8. Juli 1871,

Allerdnrchlauchtigster, Gr oßmächtigstcr Kaiser und König!
Allergnädigster König und Herr!

Der 19. Rheinische Provinzial-Landtag beschloß auf den Antrag der Gemeinde Wadenheim,
Kreises Ahrweiler, zum Bau einer eisernen Brücke über die Ahr bei Neuenahr einen Zuschuß von
3000 Thlrn. aus dem westrhcinischcn Straßcnbaufonds des Negierungs-Bezirks Koblenz zu geben.
Zugleich wurde eine fernere Unterstützung von 600U Thlrn. aus Staatsmitteln erbeten. - D,e Aus¬
nahme der Gemeindestraße von der Bczirtsstraße bei Wadcnheim nach dem Bad Neuenahr nebst den
an beiden Ufern ausgebauten Dorfstraßcn mit Ausschluß der Ahrbrückc unter die Bez.rtsstraßen wurde
genehmigt, die erbetene Beihülfe von 6000 Thlrn. jedoch abgelehnt.

Der Ausbau der Brücke tonnte daher nicht stattfinden.
Die Gemeinde hat nunmehr den Antrag gestellt, den zu den Baukosten erforderlichen ^ciwig

Von 6000 Thlrn. aus dem westrheinischen Bezirts-Straßenfonds des Koblenzer Bezirks zu «""'lltgen.
Der versammelte 20. Provinzial-Landtag, welchem dieser Antrag vorlag, hat beschlossen,

außer den früheren 3000 Thlrn. auch noch 6000 Thlr. aus den Mitteln des westrhcümche» Bezirks-
Strahenfonds des Regierungsbezirks Koblenz zu bewilligen. . -s,s ^

Der versammelte 20. Provinzial-Landtag. welchem dieser Antrag vorlag, hat l>e,ch>o,sen,
außer den frühern 3000 Thalern auch noch 6000 Thaler aus den Mitteln des westrheinischen Aezirts-
Straßenfonds des Koblenzer Bezirks zu bewillige». ,

Vei der Berathung über diesen Beschluß wurde wesentlich auf die an Kncr Majestät von
dem 19. Rheinischen Proviuzial-Landtage cl.ä. Düsseldorf den 2. April 1868 in dieser Angelegenheit alln-
unterthanigst eingereichte Adresse hingewiesen, in welcher zur Begründung des damaligen Antrags
Allcrqnlldiqst zu verordnen, daß aus Staatsmittelu zu dem Baue der quast. Brücke ein ^uschnß von di^
Thlrn. Hergegebett werde, ausgeführt worden, daß es fich hier nicht blos um eine Unterstützung eimr
Privat-AMewGcsellschaft oder einer einzelnen Gemeinde handele, fondern daß die Unterstützung c mm
Werke zugewendet werde, welches, indem es den Fortbestand und die weitere Entwickelung des H'ade. ^c en
Ahr wesentlich fördert, nicht nur der ganzen Ahrgcgend, fondern auch einem großen theile der >e>° ?
Menschheit zu Gute komme; daß auch derBezirtsstraßenbaufouds im Regierungsbezirl «oblen,, rmmr.
1870 mit einem Bestände von 61.074 Thlrn 5 Sgr. 10 Pfg. abgeschlossenhabe nnd nach d » m h.
maßlichen Einnahmen und Ausgabe» ^« 1871, 1872 und 1873 im letztgenannten ^ahre mit e,ue,n
Bestände von 55,486 Thlrn. abschließen werde. ,

Euer Kaiserliche uud Königliche Majestät bitten daher die trengehorsamsten Stande der

Rheinprovinz, ^ ,,5,^ ^^)len zu wollen, daß der Gemeiude Wadeuheim außer den früher
bewilligte.t 3000 Thlr». auch die heute bewilligten 6000 Thlr. aus dem we,:-
rheinischen Bezirksstraßenbaufonds des Negierungs-Bezirts Koblenz nach vor¬
schriftsmäßigem Ausbau der gedachten Brücke ausbezahlt werde» mögen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

Bau einer eisern««
Uhrbrückebei B»d

Neuenahr,
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Nro. 1».

Düsseldorf, den 14. Juli 1871.

Allcrdurchlauchtigster, großmächtigster Kaiser und König!
Allergnädigstcr König und Herr!

Die zum 20. RheinischenProvinzml-Landtage versammeltentreugehorsamsten Stande haben
in ihrer Plenarsitzung vom 12. Juli c. die von den KöniglichenVezirtsregierungeu gemachten Vor¬
schlage über die Verwendung der ostrhciuischenBezirksstraßcnfondsin sorgfältigeErwägung genommen
und hat im Verlaufe derselbe« der ständische Commissarfür deu ostrhciuischen Bezirk der Regierung,
zu Düsseldorf den Antrag gestellt: die Stcucrbeischlägefür diesen Bezirk auf 2,22«'/« herabzusetzeu.

In Hinblick auf die besondersgünstige finanzielleLage des genannten Vezirksstraßenfouds
glaubt der Provinzial-Landtag lein Bedenkentragen zu dürfen, an Euer Majestät die allcrunterthänigste
Bitte zu richlen, diesem Autrage Nllerhöchst-IhrcGenehmigung ertheilen zu wolleu.

In üefster Ehrfurcht crsterbeu:c.

Nro. 20.

Uebernahme der
Straßen Uon Heiligen»
Hans nach Bahnhof
Hüfel und Kettwig

v. d. Vrüctc auf den
ostrh, Biziiksstiaßen-
fond« des Ncg -Bez.

Düsseldorf.

Düsseldorf, den 27. Juni 1871.

Allerdurchllluchtigster, Großmächtigster Kaiser und König!
Allergnädigster König uud Herr!

Die GemeindeVelbert im Kreise Mettmann und die GcmeiudeuHoesel und Mintard im
Kreise Düsfeldorf wünschen nachstehende Straßeu bczirlsstraßenmäßigauszubauen:

I. eine Verbindungsstraße von Heiligeuhaus iu der BürgermeistereiVelbert, von der Velbert-
Zurstraßer Bezirksstraße ausgehend in nordwestlicher Richtung über die Dörfer Ober-Gilp-
Svindcckzum Bahnhofe Hoesel an der im Bau begriffenen Ruhrlhal Eisenbahn und dann
weiter in die Müuster'scheStaatsstraße einmündend.

II. eine folche von ersterer in Ober-Eilp nördlich abgehend durch Eilp und Laupendahl nach
Kettwig v. d. Brücke,daselbst in die Wcrden'sche Staatsstraße einfallend.
Beide Linien find veranschlagtzu
Davon will die Bergisch-Markischc Eisenbahn-Gesellschaft übernehmen
Bleiben noch aufzubringen

Den Gemeinden sind 10,000 Thlr. pro Meile Ctaals-Prämie in Aussicht
gestellt, wenn die spätere Unterhaltung der Straße gesichert ist. Diese beträgt
auf die 2805 Ruthen

Es bleiben somit für die Gemeindennoch aufzubringen
Die Gemeindenfind zu diesem Opfer bereit, können aber bei der Verzinsung, welche sie von
dieser Summe aufbringen müßten, die Kosten der spätern Unterhaltung nicht bestreitenuud
haben deshalb den von der Königlichen Negieruug in Düsseldorf unterstützten Antrag gestellt,
der Provinzial-Landtllg möge es befürworten, daß diese Straßen nach vollständignormal-
mäßig eifolgtem Ausbau auf den ostrhcinischenVezirksstraßenbaufondsdes Regierungsbezirks
Düsfeldorf übernommenwerden möchten.

65,005 Thlr.
6,205 „

19 Sgr.
19 „

58,800 „ — „

14,025 Thlr. - Sgr.
44,775
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Die treugehorsamstenStände des 20. Provinzial-Landtages haben dies vorstehende Gesuch
in der heutigenSitzung einer eingehenden Prüfung unterzogen,sie erkennen w
Straßenzüge für den öffentlichen Verkehr uud ebenfo es au. daß den Gememdend:e
wug eine nicht zu ertragende Bürde fein würde, auch die Billigkeit ine Au nähme m e V z,r s.
straßen-Verbandrechtfertige,und wagen deshalb Euer Majestät die allerunterthamgste

Allerguädigstzn befehlen, daß diese beiden bezeichnetenStraßen «ach vollstanwg
vollendetemnormalmäßigem Ausban auf den ostrheimschen Bezirlsstraßenfond
des RegierungsbezirksDüsfeldorf aufgenommenwerden.

In tiefstem Ehrfurcht ersterbe»:c. :c.

Nro 2«.

Düsseldorf, den 8. Juli 1871.

Allerdurchlauchtigster. Großmächtigfter Kaiser und König!
Allergnädigster König und Herr!

5 5 ^ « ^^«Kon ix'i' ^tbein- Aufnahmevon zwei
Den zum 20. Provinzial-Landtage versammelten treugehorsamstenStanden der ^cym ^^^^^ ,^ ^^^^^

Provinz sind zwei Anträge zur Aufnahme von Communal-Ehausseenin den Vezlrksskann-^ °a. ^ ^^^
Seitens der Städte Barmen und Elberfeld zur Begutachtung vorgelegt worden, und haven me eloen .^ ^^ ^^ ^^.^^
in der heutigen Sitzung des Provinzial-Landtages einer eingehenden Erörterung und Prüfung unier- ^ß.„. Verband b.«
. „ ,.^ Reg.'Bez. Düsseldorf,
legen, nämlich: ,„, ^ .. mn,-m«,8 "

1. die in verschiedenen Zeiträumen gebaute Communalstraße,von dem mittleren
ausgehend über Westerkottennach der Grenze des Regierungsbezirks^rnsberg am ^ynern^
Graben und von da weiter nach Schaumlöffel in, RegierungsbezirkArnsberg. "le, e ^
ist eine zweite durch den regeu Verkehruothwendig gewordene Verbindung mit ver^lon,el -
Wittener Staatsstraße. . ^ . «. .. ,^»,.i,^m<>nde

Der in der Rheinprovinz gelegen, anf den Bezirkss raßenfond «« u ^
Theil ist 560« lang und hat eiuen Barriere-Empfang, der un Arnsberger Gewt wegen,
ebenfalls zum Barriere-Geld-Empfang berechtigte Theil der Straße «st ^" '"''«' ,^
Stadt Barmen beantragt indessen auch noch, daß sie an dem Barnere-G ld ^
nicht abgenommenen StraßeustreckeParticipire, und daß sie das Recht behalten solle, Mrzett
die Aufhebung des Barriere-Empfangs verlangen zu tonnen. Rarmen

2. die zweite zur Aufnahme empfohleneCommunalstraße,welche ^ls von d" ^
theils von der Stadt Elberfeld gebaut ist. geht in Elberfeld aus
Staatsstraße beim ..letzten Heller« aus, «der deu neu^
baumer Straße in Barmen uud mündet bei Loh in d:e

in Unter-Barmen wieder in die Düsfeldorf-SchwelmerStaatsstraße weselb 'st m ^ ^
felder Gebiet 300«, im Barmener 324«, also zusammen624« lang- D e Swgmn^sv
ältnisse sind normal, die Straße selbst ist theils mit Kopfstemen^st""^

Diese Straße bildet mit Hinzurechnung einer
Bez rtsstraße nur allem eine zweite Verbiuduug zwischen Elberfeld "«d V^e^
regen Verkehr und dem enormen Güter-Transport zwi chm be.den ^tad^n um nothwe.r
diger ist. als durch allerlei Zufälligteiteu oft sehr empfindliche Störungen entstehen
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Euer Kaiserliche und Königliche Majestät bitten nun die treugehorsamstenStände der
Rheinprovinz,

Allergnädigst befehlen zu wollen, daß beide Straßen auf den ostrhcinischen
Bezirksstraßenfondsdes RegierungsbezirksDüsseldorf, nachdem solche vollständig
normalmähig hergestellt,übernommenwerden, der Stadt Narmcn auch der ratir-
liche Antheil am Chaussecgeld für die ihr in Unterhaltung belassene Communal-
straße bewilligt, sie jedoch mit ihrem Antrag, jederzeit die Aufhebung der
Barriere verlangen zu können, abgewiesen werde.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

Anträge und Anzeigen,
die an den Höniglichen Landtags-HommMius gerichtet worden sind.

N«o. 1.

Düsseldorf, den 6. Juli 1871.

Tarif der zu erstatten» Der Proviuzial - Landtag hat in der Sitzung vom 4. d. M. den mittelst verehrlicheu
den UrmmpfitgeMen, Schreibens vom 20. v. M. »ud Nr. 32 1^,. L. Seitens Euer Excellenz mir vorgelegten, durch den

Herrn Minister des Innern entworfenenTarif über die zu erstattenden Armcnpflegckosten einer näheren
Prüfung und Begutachtung unterworfen, deren Resultat folgendes ist:

aä i des Tarif-Entwurfes.
Der Landtag war der Ansicht, daß es nicht zweckmäßig sei, den Tarif auf Personen von

44 und mehr Jahren zu beschränken, vielmehr, daß es sich empfehle,zur Vermeidung vielfacher,mit
Spezial-Liquidirungen der entstandenen einzelnen Pflege-KostenverbundenenSchreibereien den Tarif
auch auf solche Personen auszudehnen, welche das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Der
Landtag sprach ferner sich dahin aus, daß die Entschädigung für die Verpflegung eines erkrankten
oder arbeitsunfähigen Hilfsbedürftigen ohne Rücksicht auf das Alter des Hilfsbedürftigen in gleicher
Höhe festzusetzensei, indem die etwa geringeren Kosten der Nahrungs-Mittel für eine Person unter
14 Iahrcu durch die höheren Kosten deren Pflege und Wartung meist aufgewogeuwürden.

aä a und b Lud 1. Die hier ausgeworfenenPflege-Sätze von 5 rospLotivo6 Sgr. 6 Pfg.
pro Tag und Mann wurden von dem Landtage als zu niedrig erachtet, indem, bei der seit vielen
Jahren herrschenden Theuerung der nothwendigstenLebensmittel, mit einer solchen Entschädigung
notorisch nicht ausgereichtwerde — es möge der Kranke oder arbeitsunfähigeHülfsbcdürftige in der
Stadt oder auf dem Lande, in Privat- oder öffentlicher Pflege sich befinden. Der Provinzial-Lcmd-
wg beantragt daher die Erhöhung jener Sätze auf 9 Sgr. pro Tag uud Mann und zwar als Gin-
Heits-Satz ohne Unterschied, ob die zur Pflege des Hülfsbcdürftigeu verpflichtete Gemeinde zu den
aä a, bezeichneten Ortfchaften oder zu den aä K namentlich aufgeführten größeren Städten gehöre.
Zur Normirung eines niedrigeren Pflege-Satzes für die Ortfchaften aä a vermochte der Landtag einen
hinreichendenGrund nicht anzuerkennen,indem auf dem Lande oder in kleinen Ortschaftendie Unter¬
bringung und Verpflegung eines Kranken oder Hilfsbedürftigen in der Regel fogar mit größeren
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Schwierigkeitenund Kosten verbunden zu sein Pflege, als in größeren Städten, wo meist besondere
öffentliche Pflege-Anstaltenund Krankenhäuserbeständenund an den erforderlichen Einrichtungenzur
Aufnahme uud zweckmäßigen Verpflegung eines Armen es nicht gebreche. Mit den übrigen Bestim¬
mungen des Tarif-Entwurfes hat der Landtag sich einverstanden erklärt. Derselbe vermißt jedoch
in demselben eine Bestimmungüber die zu erstattendenBeerdigungskosten,wofür nach seiner Ansicht
recht wohl ein Einheits-Satz festgestellt werden tonne und zwar in der angemessenen Höhe von je
3 Thalern.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimen-Nathund Ober-Präsidenten

der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nr. 26. hier.

Nro 2

Düsseldorf, den 4. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich in Erwiederung auf die geehrte Zuschrift vom 20. Juni c.
Nro. 3728 ganz ergebcnst mitzutheilen, daß der Provinzial-Landtag in seiner heutigen Sitzung zu
Mitgliedern der Rheinischen Deputation für das Heimathswesen

1. den Bürgermeister Dr. Wurzer aus Niederhammerstein,
2. den Landgerichtsrath Schröder aus Aachen,
3. den Bürgermeister Gymuich aus Eschwcilcr,

und zu Stellvertreter»
aä. 1. den Hauptmann a. D. Münster aus Wesel,
aä. 2. den BürgermeisterBerger aus Höhscheid,
aä. 3. den Rittergutsbesitzer Julius Wolters aus Aprath

gewählt hat.
Zugleich hat der Provinzial-Landtag mit Bezug auf den §. 44 des Ausführungs-Gesetzes

zum Bundes-Gesetze über den Unterstützungs-Wohnsitzvom 8. März d. I. dahin Beschluß gefaßt,
daß diese Deputations-Mitglieder resp, deren Stellvertreter als Entschädigungfür die ihnen erwach¬
senden Auslagen bei Dienstreisennach dem Sitze der Deputation und während der dadurch bedingten
Abwesenheit von ihrem Wohnorte Diäten und Reisekosten nach den für die Abgeordnetenzum Pro-
binzial-LandtagebestimmtenSätzen erhalten sollen.

An

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

den Königlichen Landtags-Commissarius.WirklichenGeheimen-Nathund Oberpräsidenten
der Nheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

Excellenz
Nro. 55. hier.

Wahlen zu der für
die Nheinprovinz zu
errichtenden Deputa»
tion für das Heimaths¬

wesen nnd die den
gewählten Deputll«

tionS«Mitgliedern zu
gewährendeEnt¬

schädigung,

10»
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Nr. 3

Düsseldorf, den 5. Juli 1871.

Zahl und ZuM'
mensetzung der nach

§z, 18 resp, 23 des
Ausführungs-Gesetze«

zum Bundesgesetze
über den Unter«
stützungs-Wohnsch

vom 8. März d. I.
zu bildenden Regn»

lirungs-Commissionen,

Euer Excellenz beehre ich mich in Erwiederung auf die geneigte Zuschrift vom 20. Juni curr.
Nr 3728 die Zahl und Zusammensetzungder nach M. 18 resp. 23 des Ausführungs-Gesetzes zum
Bundes-Gesetzeüber den Unterstützungs-Wohnsitzvom 8, März d. I. zu bildenden Negulirungs-Com-
missionen betreffend,ganz ergebenst mitzutheilen,daß der Provinzial-Landtag in feiner heutigenSitzung
dabin Beschlußgefaßt hat, daß eine folche Kommissionfür jeden Kreis, in welchem das Bedürfniß
dazu hervortrete, zu bilden, daß die Wahl der Mitglieder derselben den Kreistagen zn übertragen
und daß die Zahl dieser Mitglieder auf 4 festzusetzensei.

An

Der Lllndtags-Marschall

Freiherr von Waldbott- Vassenheim-Nornheim.

den Königlichen Landtags-Commisfarius,WirklichenGehcimcn-Nathund Obcrpräsidentcn
der Nheinvrovinz,Herrn von Pommer-Esche, Ritter hoher Orden,

Excellenz
Nr. 55. hier.

Nro Ä

Vertheiln««,von Bei¬
hülfen sür Angehörige

der Reserve und
Landwehr.

Ausgleichung der
Kriegsleistungen.

Düsseldorf, den 12. Juli 1871.

Euer Excellenz benachrichtige ich, erwiederndauf dcro hochverchrliches Schreiben vom 8. d.
M daß der 20, Rheinische Provinzial-Landtag in seiner Sitzung vom 11. d. M. eine provinzial-
ständische Commissionvon zehn Mitgliedern gewählt hat, welche unter Euer Excellenz Vorsitz die
Untervertheilung des in Ausführung des Neichsgesetzes vom 22. Juni d. I., betreffend die Gewich-
runll von Beihülfen an Angehörigeder Reserve und Landwehr, auf die Nheinvrovinz fallenden Antheils
an den zu gedachtem Zwecke durch das Gefetz zur Verfügung gestellten vier Millionen Thlr. vor-
nebmm soll Aus dieser Wahl sind hervorgegangen: die Herren Landrath Aldrmgen, Graf Boos,
Advocat'Anwalt Bremig, Kaufmann Caesar, OberbürgermeisterConzen, Freiherr von Leykam, Guts¬
besitzer Maas, Hauptmann a. D. Mund, Bürgermeister Reusch und Rentner Ringel.

Zugleichbeehre ich mich daran die ergebene Mittheilung anzuschließen,daß dieselbe Com¬
mission auch noch mit einem andern Auftrage Seitens des Landtages betraut worden ist. Es haben
nämlich die treisständischeVersammlung des Kreises Coblenz, die Städte Düsseldorf, Crefeld Trier
die BürgermeistereiGelsdorf, die Petitions - CommGon der landwnthschaftllchenLocal-Abtheilung
Düren dieLocalMbtheilung Rheinbachsowie eine Neihe von Bewohnern aus verschiedenenOrtschaften
des Kreises Simmern und aus dem Kreise Trier dem Landtage Petitionen überreicht, welche alle m
dem Petitum gipfeln daß, weil sie durch die von ihnen anf Requisition ausgeführteuKriegsleistungen,
sei es durch Einquartierung, Fuhrengestellung oder durch Gestellung von Arbeitskräften zu fortifica-
torischenArbeiten für vorübergehendeZwecke im Vcrhaltmsse zu chrer Lclstungsfahlgwt zu hart
betroffen worden feien, der Landtag anf Grund des §. 18 des Gesetzes über die Kriegsleistungenund
deren Veraütigung vom 11. Mai 1851 eine Ausgleichunginnerhalb der Provinz herbeiführenmöge.

In Folge dessen hat der 20. Rheinische Provinzial Landtag in seiner Sitzung vom 11. Juli
d. I. einstimmig nachstehende Beschlüsse gefaßt:

1 Der Landtag erkenntan, daß durch die von den Petentcn vorgetragenenThatfachen über d,e
' ihnen gegenüberzur Anwendung gebrachten Bestimmungendes Gesetzes vom 11. Mai 1851
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über die Kriegsleistungendargcthan ist, daß sie dadurch im Verhältniß zu ihrer Leistungs¬
fähigkeit zu hart betroffen worden sind und daß demnach eine Ausgleichungin der Provinz
einzutretenhat;

2. da jedoch eine erschöpfende und gerechte Ausgleichung nur dadurch herbeigeführtwerden kann,
daß alle Kreise und Gemeindender Provinz aufgefordert werden, klar zu stellen, in wie weit
auch bei ihnen die Vorbedingungenzur Anwendung des quäst. §. 18 vorhanden sind, so soll
Se. Excellenz, der Herr Ober-Präsident, ersucht werden, die dicserhalbnothwendigenErhe¬
bungen innerhalb einer von ihm zu bestimmcudcu Frist vornehmenzu lassen;

3. Zum Zwecke der Ausführung und Feststellung der Ausgleichung wird eine aus zehn Mit¬
gliedern des Landtages — und zwar je zwei aus den fünf Regierungsbezirken — bestehende
Commission gewählt, welche uuter zu erbittender Mitwirkung des Herrn Obcr-Präsidenten
ihren vorstehenden Auftrag zu erledigenhat. Euer Excellenzwollcu demnach Hochgeneigtest
die in der zweiten Resolution erwähnten Erhebungen buldgefälligstvornehmenund demnächst
die Commission,als welche die obcnbcnauntenHerren ebenfalls gewählt sind, zusammentreten
lassen, um die beschlosseneAusgleichungvorzunehmen.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Vassenheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGehcimcn-Rathund Ober-Präsidenten

der Rheinprovinz, Herrn von Pommcr-Esche,
Excellenz

Nr. 156. hier.

Nrv 3.

Düsseldorf, den 8. Juli 18N.

Bezirksstraßenfonds.
Euer Excellenz beehre ich mich, in Bezug auf das verehrliche Rescrivt vom 20. v. M Nr ^'«ndm^d««62 I. 0. ergebenst mitzutheilen, daß die Stäudeversammlung iu der heutigen S.tzung folgende westrhnmschen

Beschlüsse gefaßt hat:

^. Den 3tegie»ungsbezi,k Aachen betreffend.
Die Stände-Versammlung hat sich mit der Vcrwendnngs-Nachweisungder früheren Jahre

sowie mit den Nllchweisungenüber die Einnahmen und Ausgaben für d,e /hre ^" "" / "'
1874, und ferner, daß die Beischläge auf die direkte« Steueru und die Schlacht- und Ma st^uer
im Betrage von 8'/3> bis incl. 1874 forterhobm werden, einverstanden erklärt. Sie hat ^ "mnern
gesunden, daß der ständische Commissar bei Aufstelluug der Nachweisungen"^» ,3 "worden
ist. Der Vorschlag der Königlichen Regierung zu Aachen,
Blatten und 2. von Wollersheim über Langendorf nach Zülpich in d.e Rech
zunehmen, wurde genehmigtund beschlossen, daß sie nach voMnd.gcm »
ständische Commissar seine Zustimmung gegeben haben wird, als Vez,rlsstraßen aufzunehmenseren.

«. Den Negielungs-Vezirk Koblenz betreffent.

Mit der Nachweisnng über die Verwendung des Bezirksstraßenfonds i« rnheren ^ahre^
sowie mit der Nachweisung über die muthmaßlichenEinnahmen «nd A« gaben pro 1871 iu^^
hat die Stände Versammlung sich einverstandenerklärt nnd ferner be^ch osten dß ^Straße v°
Dümpelfeld über Schuld bis zum Armuthsbacheim Kreise Adenau und d,e Straße durch das söge
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nannte Kellmbachthalvon Gemünden nach Martinstein an der Nahe nach vollständigemAusbau in
die Reihe der Bezirksstraßen aufzunehmen seien, und zum Ausbau der Straße von Gemünden nach
Martinstein eine Beihülfe von 12000 Thalern aus dem westrheinischeu Nezirksstraßenfondsdes Re¬
gierungsbezirks Coblenz zu bewilligen.

0. Den Negierungs-Vezirk Völn betreffend.
Die vorgelegten Nllchweisungenüber die Einnahmen und Ausgaben des Nezirksstraßen¬

fonds haben nur zu der Erinnerung Veranlassung gegeben, daß der ständische Commissar zur Auf¬
stellung derselbennicht zugezogen worden, wie dieses auch von der KöniglichenRegierung zu Aachen
unterlassen worden ist. Die Stände>Bersammluughat beschlossen, daß der Herr Ober-Präsident er¬
sucht werde, den beiden Regierungenwiederholt aufzugeben,künftig in Gemeinschaft mit den ständischen
Commissariendie Vorschlage über die Verwendung des Bezirksstraßenfonds aufzustellen. Sie hat
ferner bezüglichderjenigen Antrage, bei welchen die im §. 14 der Kabinets - Ordre vom 17. Sept.
1855 enthaltenen Vorschriftennicht beobachtet sind, beschlossen, in Zukunft in die nähere Berathung
und Beschlußnahme nicht einzutreten.

I). Den Vtegierungs'Vezirk Düsseldorf betreffend.
Die Stände-Versammlung hat sich mit den vorgelegtenNachweisnngen über die Einnahmen

und Ausgaben des Bezirksstraßenfonds einverstandenerklärt nnd nichts zu erinnern gefunden. Sie
hat beschlossen, daß die von der KöniglichenNegierung im EinVerständnißmit dem ständischen Com¬
missar zur Aufnahme in die Reihe der Bezirtsstraßen vorgeschlagenen Gemeinde-Chausseen,nämlich:
1. Die Gemeinde-Chaussee zwischen Rheydt und Wickrath; 2. die Gemeinde-Chaussee von der Landes-
grenze bei Well über Weeze nach Uedem und 3. die Gemeinde-Chausseevon Calcar nach Winneken-
donk als Bezirtsstraßen nach vollständigemAusbau aufzunehmenseien.

V. Den Vlegierungs-Vezirk Trier betreffend.
Den Nachweisnngenüber die Einnahmen und Ausgaben, wie sie von der KöniglichenNe¬

gierung im EinVerständnißmit dem ständischen Commissar aufgestelltworden sind, hat die Staude-
Versammlung die Zustimmung ertheilt und nichts zu erinnern gefuuden. Sie hat ferner beschlossen,
daß die gehörig in Vorschlaggebrachten Prämienstraßen, nämlich: 1. Die Wittlich-MerzigerPrämien-
ftiaße und 2. die Winterspelt-Schönecker-MürlenbacherPrämienstrahe, in die Neihe der Bezirks-
straßen aufzunehmenseien.

Schließlicherlaube ich mir noch mitzutheilen, daß die bisherigen Commissarien und Stell¬
vertreter für die NegierungsbezirkeAachen, Cöln und Coblenzbestätigt und für Düsseldorf der Ab¬
geordnete Herr von Vönninghaufen als Commissarund der AbgeordneteHerr von Nuys als Stell¬
vertreter, und für den RegierungsbezirkTrier der AbgeordneteHerr Neusch als Commissarund der
AbgeordneteHerr Nichter als Stellvertreter gewählt worden find.

Euer Exellenz bitte ich, das ferner Geeignete veranlassenzu wollen.

Der Landtags-Mmschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim -Bornheim.

An
den Königlichen Landtags-Commissar,Wirtlichen Geheimen-Nathund Ober-Präsidenten

der Nheinvrovinz,Herrn von Pommer-Efche,
Excellenz

Nr. 45. hier.
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N,o. «

Düsseldorf, den 13. Juli 1871.

Euer Excellenzbeehre ich mich, unter Bezugnahmeans das verehrliche Schreiben vom 20.
v. Mts. Nro 63 I.. «. ergebenst mitzutheilen,daß der Provinzial-Landtag in seiner heutigen Plenar¬
sitzung in Betreff der ostrheinischen Bezirtsstraßenfonds der Provinz nachstehendeBeschlüsse gefaßt hat:

H.. RegierungsbezirkCoblenz. Der Provinzial-Landtag erklärt sich mit den vorgelegten Ver¬
wendung - Nachweisungender Jahre 1869-1870, mit den aufgestellten Etats pro
1871—1873, sowie mit der von der Negierung zu Coblenz beantragten Erhöhung der
Steuert,eischlägcauf 13^/3 event. 15> einverstanden.

L. Regierungsbezirk Cöln. Gegen die von der KöniglichenRegierung vorgelegtenEinnahme-
und Ausgabe-Nachweisungenpro 1867-70, sowie gegen die Verwendungs-Etats pro
1872 — 1873 ist zu erinnern, daß dieselben ohne Hinzuziehung des ständischen Com-
missars aufgestelltworden sind.

0. Regierungsbezirk Düsseldorf. Der Provinzial-Landtag beschließtsämmtliche vorgelegte
Einnahme- und Ausgabe-Nachweisungcn,sowie die Aufnahmeder Straßen:

1) von Wiesdorf nach Schlebusch,
2) „ Quatsche bei Remscheid nach Feld,
3) „ Bahnhof Hochdahl zur Verbindung mit der Weltmann-Hochdahler

Bezirksstraße,
m den Bezirksstraßen-Verband zu genehmigen;dagegen die Uebernahme der Communalchausfce von
Niederwinterhagen über Haarhauscn und Hcidgen bis Neucnhcms in der Gemeinde Dhünn, Kreis
Lennep, zur Zeit abzulehnen.

Auf den desfallsigenAntrag beschließtder Landtag ferner, der GemeindeWiesdorf eine
außerordentlicheBeihülfe von 1500 Thlrn. und der GemeindeSchlebuscheine solche von 500 Thlrn.
aus dem ostrheinischen Bezirksstraßenfondzum Neubau der ucl 1 genannten Straße zu bewilligen.

Der Antrag des ständischen Commissars, die Steucrzuschlägefür diesen Bezirk auf 2,22«/°
herabzusetzen, wird angenommenund soll mittelst Adresse der Genehmigung Sr. Majestät des Kaisers
und Königs unterbreitet werden.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissar,Wirklichen Geheimen-Rath und Ober-Präsidenten

der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nr. 46. hier.

Nro. ?.

Düsseldorf, den 14. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich in Erwiderung auf das gefälligeSchreiben vom 20. v.Mts. Lage des °strh. Lölner
Nr. 68 I.. 0. ganz ergebenst mitzutheilen, daß der Rheinische Provinzial-Landtag in semer Schung Bez.rlsstr»ßenf«nd«.
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vom 13 ^uli c. in Anerkennungder Nothwendigkeit,der Kalamttat des °strhe'^chen,Vezrrksstraßen.
Fonds des N g r ngs-VezirksCöln von Seiten der Provinz abzuhelfen, folgendeBeschlusse gefaßt hat
^ 1 die ^ in dem ostrheinifchen Theile des Negierungs-Beznks Coln soweit zu

' erhöhen als zur Deckung seiner jährlichen Bedürfnisse erforderlichist,
2 dem besten Bezirksfonds ausnahmsweise in der Art zu Hülfe zu kommen,daß demselben

au^ den Ueberschüssender Provinzial-Hülfstasse eine Summe von 30,000 Thalern m 6 Jahres¬
raten von je 5000 Thalern zur Deckung seiner Schulden zuerkannt werde -

3 die Staatsregierung zu ersuchen, auf den Nest des aus den Staatsmitteln dem gedachten
' Bezirke gemachten unverzinslichenDarlehns Verzicht zu leisten.

Der Landtags-Marschall.

I. V. Der Vice-Landtags-Marschall Frhr, NaitzvonFrentz.
An

den KöniglichenLandtagCommisfar, Wirtlichen Geheimen-Nathund Qber-Präsidenten
der Nheinvrovinz, Herrn vonPommer-Esche, Excellenz

hier.
Nr. 48.

N«, 8.

Düsseldorf, den 14. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich unter Bezugnahmeauf das gefälligeSchreiben vom heutigen
Laaede« ostrh.Cölmr Tage und in Verfolg meiner Mittheilung vom felbigenNr. 48 ganz ergebenst davon w Kenntniß zu
«eznMraßenf°nd«.s^„ daß der 20. Rheinische Provinzial-Landtag unter Aufhebungder nach letzterer gefaßten Kon lu a

zur Beseitigung des Nothstandes des ostrheinifchen Bezirtsstraßenfonds des Negierungs-Bezirts Coln
in seiner heutigen Sitzung folgende Beschlüsse gefaßt hat: ^ «, . «

1 die Unterhaltung der Bezirksstrahenim oft- und westrheinifchen Theil des Regierungs-Bezttks
erfolgt vom 1. Januar 1871 ab gemeinschaftlich.

2 Außer den zur Unterhaltung der Straßen der beiden bisherigenBezirke erforderlichen Steuer-
' beischläge werden im bisherigen ostrheinischen Bezirk des Regierungs-Bezirks Cöln noch

besonders 3 Prozent zur Tilgung seiner jetzt vorhandenen Schulden erhoben.

Der Landtags - Marschall

I. V. Der Vice-Landtags-Marschall Frhr. NaitzvonFrentz.
An

den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimen-Rath und Obersiräsidenten
der Nheinvrovinz, Herrn vonPommer-Efche,

Excellenz
Nr. 172. ^'
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Nro. 9.

Düsseldorf, den 4. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreibe,: vom 20. v Ms. ^^ ^g^de«^
ganz ergebenftzu erwidern, daß der 20. Rheinische Landtag in inner - fünften - Pw»^^ "" ^°
vom 1. d.M. über die Petition der Gemeinde Baumholder um Aufhebungdes Chaujseegeldes auf den
Bezirksstraßenzur Tagesordnung übergegangenist.

Der Landiags-Marschall

Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.
An

den KöniglichenLandtags-Commissar,Wirklichen Geheimen-Rath und Ober-Präsidenten
der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,

Excellenz
Nro. 119. hier-

3tlv. 10.

Düsseldorf, den 7. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich ganz ergebenft mitzutheilen, daß in Folge des gefMgen MM^Anemde
Schreibens vom 23. v. Ms. I. «. Nr. 39 die Provinzial-Stände ^s Ge,uch der Gm^ ^ «.M :.« «ew.M
um Bewilligung eines Antheils an der Einnahme der auf der Saarloms - 2t. "°"°" " z ' p ^ Chausseegelde,

belegenen Chausseegeld-Hebestelle zu Bisten geprüft, die Gewährung desselben "de« Pnn P eu a°
gewlesen haben, weil bis jetzt Abgaben von den Einnahmen der Vezirksstra en-^rn«n nr Unt^
stützungder Communalstraßennirgends geleistet worden find und eine derartige Einführung für
Bezirksstraßenfondsunzuträglich werden tonnte. ^l^'anenfonds ist der Gemeinde

Ein event. Antrag auf Uebernahme der Straße auf den Bezntsstianensonos i,i

Bisten anheimgestelltworden. ^ Landtags-Marschall

Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

dm KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimenRath und Ober-Präsidenten
der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,

Excellenz
Nr. 32. hl"-

11
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Nro ll

Ausbau einer Bezirk«»
straße bei Weiden.

Cöln, den 13, Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich in Erledigung des geehrtenSchreibens vom i^0 v. Mts.
Rro. 61 I.. (I, betreffend den Ausbau einer Nezirtsstraßc von Neiden an der Köln-LütticherStraße
nach Nheidt an der Neuß-Lechenichcr Straße, ganz ergedenst mitzutheilen, daß der Provinzial-Land¬
tag in seiner heutigen Sitzung den Antrag der Commission für die Anstalt Vrauweilcr in seinem
ganzen Umfang abgelehnt hat.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim - Nornh eim.

An
den KöniglichenLandtags-Eommissar,WirklichenGcheimen-Rathund Ober-Präsidenten

der Nheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nro. 44. hier.

Pachtnachllltzfür den
Barnere-Lmpsllnn,«

zu Nrebach.

Vtro 12

Düsseldorf, den 12. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich die Verhandlungen, betreffend den Antrag des Varrieregeld-
Empfängers Klein zu Vrcbach, Kreis Saarbrücken, ihm einen Theil des noch rückständigen Pachtbe¬
trages von 872 Thlrn. 2 Sgr. 6 Pfg. zu erlassen, da er im vorigen Jahre durch den Krieg und die
Rinderpest in dem Empfange des Varrieregeldes auf der St. Iohann-Brebacher-FechingerBczirks-
straßc sehr bedeutende Ausfälle erlitten, ganz ergebcnst zurückzusenden.

Dem 20. Rheinische»Provinzial-Landtage lag heute dieser Antrag vor, und hat derselbe
beschlossen, dem Klein an dem obigen Pachtrestbetrageder gedachtenBczirksstraße200 Th!r. zu erlassen,
da es nicht zweifelhaft sei, daß durch den Krieg und die Rinderpest ein bedeutenderAusfall iu dem
Ertrage der Varrieregeld-Pachtung entstanden und der Antragsteller sich während des Krieges fast
immer als Landwehrmann unter der Fahne befundenhat.

An

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

den KöniglichenLandtags-Eommissar,Wirklichen Geheimcn-Nathnnd Ober-Präsidenten
der Nheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche,

Excellenz
Nr. 101. hier.
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Nro ,3
Düsseldorf, den 10. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich ganz ergebenst mitzutheilen,daß die GemeindeEhrenfeld im Entwässmmg dcr
Landkreise Cöln eine Petition, betreffenddie Entwässerung der Cöln-Venlocr-Bezirtsstraße,eingereichtW».Vml°er Veznt«.
hat, welche, nachdem ein Abgeordnetersie zu der seinigengemacht hat, der Stände-Versammlungvor- Mße'" ^eiM».
gelegt worden ist.

Die Stände-Versammlung hat in der heutigen Sitzung anerkannt, daß auf der Vezirks-
strcche zu Ehrenfeld das Nasser den erforderlichenAbfluß nicht hat; daß uuter allen Umständen Vor¬
kehrungenzur Abänderung dieses Ucbelstandcs getroffen werden müsse», da auch die Königliche Re¬
gierung zu Cöln den Uebelstandanerkennt mit der Aeußerung, daß derselbe sowohl im Interesse des
Straßenverkchrcs, als auch der Ortschaft, der Abhülfe dringend bedarf; daß aber zwischen der König¬
lichen Negierung und der Gemeinde Ehrcnfeld eine Meinungsverschiedenheithinsichtlich der Ver¬
pflichtung'zur Abhülfe besteht und die Verhältnisse weder durch die Petition der Gemeinde, noch durch
die persönlichen Mittheilungen des ständischenCommissars vollständigaufgeklärt sind. Sie hat demnach
beschlossen,die Angelegenheitdem Herrn Ober-Präsidenten zu überweisenmit der Bitte, dieselbe auf
dem Verwaltungswege unter Zuziehung des ständischenCommissars feststellen zu lassen und dann das
Geeignete zu verfügen.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim -Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimcmRath und Ober-Präsidenten

der Nheinprovinz,Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nro. 132. hier.

3tro. 1Ä

Düsseldorf, den 8. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich die ergebenste anzeige zu machen, daß der 20.
Provinzial-Landtag in der heutigen Sitzung den von hochderselben unterm 2. ds. Mts über- Ue em»hme d«
«ndteu Antrag der Königlichen Negierung zu Düsseldorf: „eine Seitenstraße, welche von Industriellen ^«^der Klüse

der Stadt Lcnnesi von der Klüse an der Lennep-SchwelmcrStaatsstraße nach einigen Ctabl, sements ^MM^m^t,«.
gebaut worden, auf den ostrheinischcn Bezirksstraßenfond des RegierungsbezirksDu,seldorf aufzu¬
nehmen, abgelehnt hat", da diese Straße lediglich nur Communalzweckendieut, stch also nicht zur
Aufnahme eignet. ^ ,_ „

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim- Bornheim.

An
°en KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimcn-Rathund Ober-Prastdenten

der Nheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

^ro. iZß. hier.

11*
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Nro 13

Düsseldorf, den 5. Juli 1871,

Euer Excellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 24. v. Mts. Nr. 126 1.. 0.
5»„n «,!^„ts^il!>n das, der Antrag des KreisesMeisenheim,aus den» Verband« der General-

«u«m Nu7.;H",u H °^»,ch^, ...,,,/d.» 2°,P.°»«,^«.,.d.»g. «»rg...g.n h». ,md
au« der General- beschlossen worden, da« gegen das Gesuch und den Gesetzentwurfnichts zu erinnern lst.

Nsstluranz-Gelellschllft
zu Kassel, Der Landtags-Marschall

Freiherr von Waldbott-Vassenheim-Bornheim.
An

den KöniglichenLandtags-Commissar,Wirtlichen Geheimen Rath und Ober-Präsidenten
der Rheinprovinz, Herrn von Po mmer-Esche,

Excellenz
Nr. 100. hier.

Nro l«

Düsseldorf, den 11. Juli 1871.

Euer Excellenz habe ich die Ehre ganz ergebenstmitzutheilen,daß die Stände-Versammlung
Etat«. Rechnungen u. Arbeits-AnstaltVrauweiler zu folgenden Ausstellungen Veranlassunggegeben hat:
Ver«alwn°zw<chtmitten oe5^u Einnahme.

stall?V«uweil°'r. Der vorliegendeEtat ist auf 800 Köpfe berechnet,während in den letzten sechs Jahren
die Bevölkerung die Zahl von 700 Köpfen durchschnittlichnicht erreicht hat und sich im vorigen
Monate nur 467 Köpfe in der Anstalt vorfanden. Die Stände-Versammlung hat angenommen, daß
der Etat auf 650 Köpfe normirt werden könne, und daß in Folge dessen die Einnahme für Verpflegung
und aus dem Arbeitsverdienstum '/.» herabzusetzen seien.

Ausgabe.

1 Die im Etat vorgeschlagene Erhöhung des Gehalts des evangelischen Pfarrers Auler von
' 600 auf 700 Thaler wurde abgelehnt, dagegen eine perfönliche Zulage von jährlich 100

Thalern während der Etats-Periode bewilligt.
2 Die Gehaltserhöhung des Magazin- und Oekonomie-Verwalterswurde angenommenmit dem

' Vorbehalt daß diese Erhöhung erst nach definitiver Besetzungder Stelle eintreten soll.
3 Die Erhöhung des Gehalts des Polizei-Inspectors auf 600 Thaler wurde abgelehnt, weil

bei der geringen Hahl der Bevölkerungdessen Geschäfte nicht bedeutendseien und die Stelle
durch fernere Abnahme der Bevölkerung vielleicht überflüssigwerden könnte.

4 Nachdem die Stände-Versammlung sich für die Normirung des Etats auf 650 Köpfe ausge-
' sprachen,hat sie in Folge dessen beschlossen, daß die

Tit. II. für Speisen,
, III. „ Krankenpflege,

VI. „ Bekleidung,
„ VII. „ Lagerung.

VIII. „ Utensilienund Hcmdwerkergerathc,
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Tit. X. für Reinigung,
„ XIV. a. „ Unterstützungentlassener Häuslinge,

d. „ Kleidungsstücke entlassener Häuslinge
um '/i« herabzusetzen seien.

Mit den hiervor bezeichneten Abänderungenhat die Stände-Versammlungden Verwaltungs-
Ewt genehmigtund erklärt, daß hinsichtlich der vorgelegtenRechnungennichts zu erinnern sei daß
die Uebersicht der Verwaltungs-Resultate zu keiner Ausstellung Veranlassung gebe und aus derselben
sich ergebe, daß die Verwaltung gut und mit Umsicht geführt worden sei.

Der Landtags-Marschllll
Freiherr von Waldbott- Bassenheim - Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissar,Wirklichen Geheimen Rath und Ober-Präsidenten

der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nr. 49. hier.

Düsseldorf, den 1. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich auf die gefälligen Schreiben vom 20. v. Mts. Nro. 12 und Uebung der Pen.
W I.. 5. ganz ergebenst mitzutheilen, dah der 20. Rheinische Provinzial-Landtag in seiner heutigen ^«.Beiträge d«
Plenarsitzung beschlossen hat, die Beamten des Landarmenhauses zu Vrauweiler und Trier vom Pr°"Wz'°l'Anfta e«
1. Januar 1870 ab von der Verpflichtung zur Zahlung der laufenden Pensionsbeiträge und der znVr°u«e.leru.Tner.
V" Abzüge bei Neu-Anstellungcnund Gehaltsverbesserungenzu entbinden,resp, die von ihnen darnach
zu viel gezahlten Beiträge Denselben erstatten zu lassen.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissar,Wirklichen Geheimen-Rathund Ober-Prasidenten

der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nr. 37. hier.

Nro. 18.

Düsseldorf, den 27. Juni 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich ganz ergebenst anzuzeigen, daß der Provinzial-Landtag in Unterstützung d«
seiner heutigen Si^ jährlich 100 Thlrn. aus ständischen Mitteln zur be„ern
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und anständigernUnterbringung der Wittwe des verstorbenenDirektors der Arbcits-Anstalt zu Vrau-
weiler Falkenberg sei es in Privatpflege bei Verwandten, oder in einer Anstalt, nach Ermessen der
ständischen Commission,vom 1. Januar 1871 ab bewilligt hat.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimen-Rath und Ober-Präsidenten

der Nheinprovinz, Herrn von Pomm er- Esche,
Excellenz

Nro. 15. - h'"'-

?tro. 1».

Düsseldorf, den 4. Juli 18?!.

Euer Excellenz beehre ich mich in Beantwortung des gefälligenSchreibens vom 20. v. M.
??N?"<?«^3' Nro 13 1^. <^. ganz crgcbcnst anzuzeigen, daß die Stände-Versammlung in ihrer heutigen
bwderm?st°r«Br°«nSitzung beschlossenhat, dem Buchbindcrmeisterder Provinzial-Arbeitscmstaltzu Brauweiler, Brown,

zu Billuweilei. vom 1. Juli dieses Jahres ab, bis zum nächsten Landtage eine jährliche Unterstützung von 100
Thalern aus den Fonds der Vrovinzial-Arbeits-Anstaltzu Brauweiler zu bewilligen.

Euer Excellenz bitte ich, das Fernere veranlassenzu wollen.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbo tt-Bassenheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissar,Wirtlichen Geheimcn-Nathund Ober-Präsidenten

der'Nheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche.
Excellenz

Nro. 12. hier.

Unterstützungder Ww.
de« Poliz,.Insp.Hoff'
mann der Älb.'Anst.

zu Brauweilel.

Nro 2«.

Düsseldorf, den 4. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 20. v. M. Nr. 15 I.. 0.
ganz crgebenst mitzutheilen,daß die Stände-Versammlung in ihrer heutigenSitzung der Wittwe des
vormaligen Polizei-Inspectors bei der Provinzial-Arbeits-Anstalt zu Vrauweiler, Hoffmann zu Wesel,
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für die Dauer von sechs Jahren, nämlich vom 1. November1868 bis dahin 1874, eine Unterstützung
von monatlich fünf Thalern bewilligt hat.

Euer Excellenz bitte ich, das Fernere veranlassenzu wollen.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldb ott-Bassenheim-Vornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimenRath und Ober-Präsidenten

der Rheinvrouinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nr, 14. hier.

Nro 2,

Düsseldorf, den 8. Juni 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich ganz ergebenst anzuzeigen, daß die Stände-Versammlungin
ihrer heutigen Sitzung beschlossen hat, zum Nestaurationsban der Kirche zn Vrauweiler aus dem Vrcmweiler,
Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskasse einen Beitrag von 5000 Thlrn., zahlbar in drei Jahresraten
1571, 1872 und 1873 zu bewilligen; und ferner die Zinsen der zur rentbaren Anlage gelangenden
Beiträge zur Uuterhaltuug der Provinzial-Arbeits-Anstalt bis zur Höhe von 150 Thlrn. dem
Kirchenvorstandevon Vrauweiler zur Tilgung des von der Kirchcnfabrit ncgociirtenDarlehns von
6000 Thlrn. vom Jahre 1870 ab bis zum nächsten Landtage zu überweisen.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Eommissar, WirklichenGehcimen-Nathund Ober-Präsidenten

der Nhcinvrovinz, Herrn von Pommer-Eschc,
Excellenz

Nro. 18. hier.

Nro 22
Düsseldorf, den 1, Juli 1871,

Anstatt zu ^°>n.

Euer Excellenz beehre ich mich ans die verehrlichen Mittheilnngen vom 10, und ^0. d. M mat« u 3 echm.ngm
betreffend die Provinzial-Hel'ammen-Lehranstaltzu Cöln, ganz ergebenst anzuzeigen, daß der Provu zial- d.P .Hebammen,
Unding in seiner heutigen Sitznng beschlossenhat, den vorgelegtenEtats-Entwurf pro 18.2-18^3 A.,st°i ,
unabgeändcrt zu genehmigen. „^ ^, .. .^

Gleichzeitigreiche ich auch die vorgelegten Rechnungen hierbei zurück, zu welchen der
Landtag keine Bemerkungenzn machen Veranlassung gefundenhat.
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Als Mitglieder der Commissionfür die Verwaltung jener Anstalt hat der Landtag, resp,
wieder- oder umgewühlt die Abgeordneten Vcrghauplmann Noeggerath und Dr. Engels und als
deren Stellvertreter Jacob Horst und Dr. Reinartz.

An

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

den KöniglichenLandtags-Commissar,Wirtlichen Geheimen-Rath und Ober-Präsidenten
der Nheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,

Excellenz
Nro. 51. hier.

Nro 23.

Düsseldorf, den 1. Juli 1871.

Verwaltungsbericht Euer Excellenz beehre ich mich mit Bezug auf die beiden gefälligen schreiben vom 20. d.
und Rechnungen des M. Nro. 36 und 38 1^. 0. ganz ergebenst mitzutheilen, daß der 20. Rheinische-Provinzial-Landtllg,

Lllndllimenhlluse« von dem Vcrwaltungsberichte sowie von den Rechnungen des Landarmenhauses zu Trier für die
zu Trier. Jahre 1867, 1868 und 1869 Kenntniß genommen und daraus die Ueberzeugunggewonnenhat, daß

die Verwaltung des Landarmenhauseszu Trier mit Umsicht geführt worden ist.

An

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimen-Rath und Ober-Präsidenten
der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,

Excellenz
Nro. 31. hier.

Etat de«'Landarmen«
Hause« zu Trier.

Nro 24.

Düsseldorf, den 4. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 20. v. M. Nr, 33 D. 0.
ganz ergebenst mit;utheilen, daß der 20. Rheinische Provinzial-Landtaz'in seiner heutigen Sitzung den
Etats-Entwurf für die Verwaltung des Landarmenhauses in Trier pro 1871/74 mit der Maßnahme
genehmigthat, das; die Gehalts-Erhöhung des Rendanten der Anstalt nicht auf 100 Thaler, sondern
nur auf 50 Thaler per Jahr angesetzt werde, dann, daß die Erhöhung des Einkommensdes Secretcnrs
der Anstalt zwar auf 100 Thaler festgesetzt werde, jedoch diese Erhöhung nur als persönlicheZulage
pro 1871/74 betrachtetwerden soll.
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Zugleich wurde für das ausgetretene Mitglied des Provinzial-Landtags Geb er t von
Temmels, das Mitglied Bürgermeister Reufch von Lebach als wirklichesM.tgwd der Verwal-
Wngs-Conimission des Land-Armenhauses in Trier und als Stellvertreter der Abgeordnetevon
Handel in Kürenz gewählt. ^ ^ ^

Der Landtags-Marschall

Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.
An ^ ..,^

den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimenRath und Ober-Prasldenten
der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,

Excellenz
Nr. 33. hl".

Nro 23.

Düsseldorf, den 1. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich auf das gefälligeSchreiben vom 20 v M Nr 47 I. «. U^st^ng b«
ganz ergebenst davon in Kenntniß zu setzen, daß der 2«. Rheinische Pr°vmz'°l-Landtag "^ «2„l»u« F°bri.
heutigen - fünften - Plenar-Sitzung beschlossen hat. der Wittwe des am Ib. Dezember ^«» ver,ioroene. ^^ P„„mann
Fabrik-Inspectors des Land-Armenhauseszu Trier. Petermann, für jedes der^ahreiud« «n° "^ ' ^ ^,„
für welche die Zahlung bereits geleistet ist, sowie für die Jahre 1871,74 eine
von je 40 Thalern, welche aus der Kasse des Land-Armenhauses zu Trier zahlbar sein Men, zu
bewilligen. ^ ^ „

Der Landtags-Marschall

Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.
An

den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimen Rath und Ober-Präsidenten
der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,

Excellenz
Nr. 36. hier.

Nro 2«.

Düsseldorf, den 3. Juli 1871.

,,.,«,< ^„? ^süllmpn Schreibens vom 20. d M. Nr. Ausführung baulich«
Euer Excellenz beehre ich mich d.e sowie die Aulagen iu Siegburg

N, betreffenddie Verlegung der Düngergrube und die Veränderung des Wa»^
Aufstellungeines neuen Dampfkesselsfür die Dampf^Küchebe d« P« m^
Siegburg, mit dem Bemerkeuhierbei ganz ergebenst zurückzusenden daß der 20 Re^
«andtag von denselben Kenntniß genommen und gegen d.e ^p^ ^-Nechnungen über ^ )
Anlagen nichts zu erinnern gefunden, gleichzeitig auch genehmigt hat, daß d,e durch
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eines neuen Schornsteins in Folge der Aufstellungeines neuen Dampfkessels erforderlich gewordenen
und noch zu deckenden Mehrkosten im Betrage von 149 Thlru. 26 Sgr. 2 Pfg. aus dem zu seiner
Disposition stehenden Antheile an dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskasseentnommeü werden.

Der Landtags-Marfchall
Freiherr von Waldbott-Bassenhcim- Bornheim,

An
den KöniglichenLandtags-Eommissar,WirklichenGeheimenRath und Ober-Präsidenten

der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nr 10. hier.

3t»o. 2?

Düsseldorf, den 27. Juni 1871.

' In der Plenar-Sitzung vom 2?. Juni cur. wurde vom Provinzial. Landtage der Beschluß
s> 5, gefaßt aus den bei der Provinzial-Hülfskasse hinterlegten Pensionsbeiträgen der Beamten von

Prlvwz ^««anstatt Siegburg, und den daselbst noch zur Disposition stehenden Vaugeldern, einen Reservefonds für die
zu Sicgburg. Irren-Heilanstalt Siegburg im Betrage von 10,000 Thlrn. zu bilden, um daraus nöthigenflllls

Vorschüsse für die Anstaltskasscentnehmenzu tonnen.
Mit Bezug auf das geehrte Schreiben vom 20. ds. Mts. Nro. 17. L. (^. erlaube ich mir

die ergebeneBitte, hiernach die betreffenden Behörden mit Wcifung versehen zu wollen.

Der Landtags - Marschall
Freiherr von W aldb ott-V ass enh eim-No rnheim.

An
den KöniglichenLandtllgs-Commissar,WirklichenGeheimen-Rathund Ober-Präsidenten

der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nro. 16. hier.

Nro 28.

Düsseldorf, den 3. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich die mit den gefälligen Schreiben vom 20. d. Mts. Nro. 58
«mwnngm,^«° u ^d 73 mitgetheiltenGeld- und Naturalien-Rechnungen der Provinzial-Irren-Heilanstalt zu Sicg-
de?pI''Ir«.,m,'sta<. bürg pro 1867, 1868 und 1869 nebst den Beantwortungen der

zu Siegbmg. würfe zu den Haupt- und den Spezial-Etats derselbenAnstalt pro 1>72 -1676 unter Anschlußder

Ncchüuugm, Elats u.
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dazu gehörendenBeläge und des Erläuterungs ° Berichtes mit dem Bemerkenhierbei ganz ergebenst
zurückzusenden, daß der 20. Rheinische Provinzial-Landtag gegen die Rechnungen keine Ausstellungen
zu machen gehabt und die Etatsentwürfe in allen Positionen genehmigthat.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Commissar,Wirtlichen GeheimenRath und Ober-Präsidenten

der Nheinprovinz, Herrn von Po mm er-Esche,
Excellenz

Nro. 52. hl"-

Nro. 2».

Düsseldorf, den 11. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich auf das verehr.iche ^«iben vom 2^ V^M^^^ ^''^'
I. «. ganz ergebenst zu benachrichtigen, baß der Provinzial-Landtag, nach P^fung der Rechnn gen der ^ ^^
Provinzial-Hülfs-Kas e für die Jahre 1867, 1868 und 1809 durch den VI. Ausschuß mchts zu
«innern gefunden und in der heutigenSitzung gemäß dem §. 21 des u"ttr^dem27. S Pwnbe 1W
Allerhöchstbestätigten Statutes der Rheinischen Provinzial-Hnlfs-Kasse bezuglichdieser Rechnungen
der Direktion der Hülfs-Kasse Decharge ertheilt hat.

Der Landtags-Marschall

Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Vornheim.
An

den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimenRath und Ober-Präsidenten
der Rheinprovinz, Herrn von Pomm er-Esche,

Excellenz
Nr. 39. h'"'

Nro. 30

Düsseldorf, den 11. Juli 1871.

,, ^ < ^ .,. f,pn.ick>nck>tiaen, daß der Provinzial-Landtag in ^ ^^ fil' die
Euer Excellenz beehre ,ch mich ergebenst zu benachrichtigen, Wi,e.. Ge.,°sse..schas

Wner Sitzung vom 1l. d. M. den Beschluß ^/"' ^lm^ im Kreise Neuwied erbetene im W°mbach.h»'e.
die von der Wiesen-Genossenschaftdes untern mit der Maßgabe
Beihülfe von 150 Thalern aus den Ueberschüssender
zu bewilligen, daß diese Summe den. Landrath "" N" ^
gestellt'werde, um dieselbe nach eigenemanessen 'm^nt rMc oc^ , übermittelten
zu verwenden; dagegen den mir durch die verehrliche Zuschr.st vom 1. °, ^.
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Antrag der Königlichen Regierung zu Coblenz 6, ä. 28. Juni a. o. auf Bewilligung einer
Unterstützung aus den Mitteln der Provinzial-Hülfskaffe zur Förderung der Drainage im
Kreise Neuwied abzulehnen.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Eommissar,WirklichenGeheimenRath und Ober-Präsidenten

der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nr. 135. ^er.

Nro 31

Düsseldorf, den 11. Juli 1871.

In Beantwortung des verehrlichenSchreibens vom 21. v. Mts. «üb Nr. 113 ermangele
Newa, °°« ««terlän- ich nicht, Euer Excellenzganz ergebeust zu benachrichtigen,daß der Provinzial-Landtag den in dem
3m Frauen^ schreiben des Vaterländischen Frauen-Vereins zu Berlin vom 14 Juni an denselben gerichteten

zu Benin um Bei- U^rag auf Bewilligung einer einmaligen oder fortdauernden Beihülfe zur Forderung der Zwecke des
Vereins in der heutigen Sitzung aus dem Grunde abgelehnt hat, weil der Zweck und die Aufgabe
des VaterländischenFrauen-Vereins gemäß der M. 1 und 2 des Statutes vom 1. Mai 186? resp.
24 Mai 1869 sowohl für Kriegs-, als Friedens-Zeiten nicht innerhalb der Grenzen der Rheinprovinz
sich bewege vielmehrdas ganze Vaterland umfasse, der einzige,dem Provinzial-Landtagezur Verfügung
stehendeFonds aber, nämlich der Dispositionsfonds der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse,statutenmäßig
nur für folche Ausgaben verwendetwerden dürfe, die einen provinziellenCharakter an sich tragen.

hülfe au« Provinzial
Mitteln.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Eommissar, WirklichenGeheimen Rath und Ober-Präsidenten

der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nr. 75. h'"'

Zuschuß llUs Prooin-
zialmittcl» sür die
Ackerblluschule zu

Clcve.

Nro »2

Düsseldorf, den 10. Juli 187!

Euer Excellenz beehre ich mich auf das sehr gefällige Schreiben vom 20. v. Mts. Nro. 29
I.. «. ganz ergebenst mitzutheilen, daß der 20. Rheinische Provinzial-Landtag in seiner 4. Sitzung
am 2? v. Mts. den Antrag des Curatoriums der Ackerbau,chulczu Cleve auf Bewilligung emes



93

Zuschusses aus Provinzialfonds zur Aufbesserungder Lehrergehälterund zu anderweitenAusgaben
abgelehnt, dagegen der Anstalt zur Vervollständigung ihrer Lehrmittel einen einmaligen Zuschuß von
1000 Thlrn. aus dem zu seiner Verfügung stehenden Antheile an dem Zinsgcwinne der Provmzml-
Hülfstasse bewilligt hat.

Der Landtags-Marschall

Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.
An

den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimenRath und Ober-Prastdenten
der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,

Excellenz
Nro. 32. hier.

N,o 33

Düsseldorf, den 5. Juli 1871.

Der Präsident des landwirtschaftlichen Vereins für Preußen von Rath hat in ^ew^'
Verbindung mit dem Director der Sect. Seidenzuchtdesselben Verems, Bürgermeister^ternoerg ^ ^„g h« Seidenzucht,
dem Landtage für die Hebung der Seidenzucht in der Rheinprovinz eine Beihülfe er°"cn. Vleraut
hat der Landtag beschlossen, eine Summe von 300 Thlrn. für jedes der Jahre 187U. ,^" «n°
18?2 aus dem Fonds der dem Landtagezur Disposition stehendenUeberschüsseder Provmzml-HMss.
lasse zu bewilligen. „, . ^„„ „.s,,^.

Indem ich mich beehre, Euer Excellenz hiervon ganz ergebenste Anzeige zu machen, ersuche
^, das desfalls Erforderlichegeneigtest veranlassenzu wollen.

" Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornhe.m.

An
den KöniglichenLandtags-Commisfar,WirklichenGeheime»Rath und Ober-Präsidenten

der Rheinprovinz, Herrn von Pommer-Esche,
Excellenz

Nro. 110. hier.

Nro. 3H
Düsseldorf, den 14. Juli 1871.

^< .^« nnn!5, - Nrcitback,zum Baue einer Vrücke Beihülfe zum Bau
Der 20. Provinzial-Landtag hat der ^^emd W°'^V^bach z ^ ^ ^^ ^^

über den Wiedbach an der Kreuzkapelle einen fernern ZMuß von """ ^ . ^ Wi«»bach bei der
^rfügung stehenden Antheile an dem Zinsgewinne der e-hlt werden darf. Kreuzkapelle.
"illigt, daß derselbeerst nach erfolgten, anschlags.nähigemAusbau der Brücke gezahlt werden
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Euer Excellenz beehre ich mich hiervon, unter Bezugnahmeauf mein Schreiben vom heutigen
Tage Nro. 41 ganz ergebenst Mittheilung zu machen.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Basscnheim-Bornheim.

An
den KöniglichenLandiags-Commissar,WirklichenGeheimen Rath und Ober-Präsidenten

der Nheinvrovinz,Herrn von Pommer- Esche,
Excellenz

Nro, 137. hier.

Nro 33

Düsseldorf, den 13. Juli 1871.

Provinzml.HiWkasse Euer Excellenz beehre ich mich auf das verehrlichc Schreiben vom 20. v. M. «ud. Nro.
«.deren Verwaltung. 57 7^,. 0. ganz ergebenst mitzutheilen, daß die mit demselben mir eiugercichten Vorlagen in der heu-

tiaen Sitzung dem Provinzial-Landtage zur Prüfung uud Beschlußnahmeunterbreitet worden sind,
deren Resultat folgendes ist.

1.) Der Bericht der Provinzial-Hülfskasse für die Jahre 1868, 1869 und 1870, welcher in
Druck-Exemplaren an die Mitglieder des Provinzial - Landtages vertheilt worden, hat zu
Ausstellungen oder Bemerkungenkeine Veranlassung gegeben.

2.) Der von der Direktion der Provinzial-Hülfstasse in dem Protokolle vom 23. Dezember
v. I. gestellte Antrag auf Erhöhung der bisherigen Remunerationen:

a.) des Setrctairs und ersten Buchhalters von je 300 Thlrn. auf 400 Thlr.
b.) des zweiten Buchhalters von 200 Thlrn. auf 250 Thlr.
«.) des Kassirers von 300 Thlrn. auf 350 Thlr.

und zwar vom 1. Januar 1870 ab wurde genehmigt.
3.) Der Vorschlag der Direktion der Provinzial-Hülfskasse in der Verhandlung vom 20. Mai

d. ^,, sowie das Gesuch des Vorstandes des landwirtschaftlichen Vereins für Nhciupreußen
vom 8. März d. I., betreffend die Gewährung von Darlchncn an die auf Grund des
Bundes-Gesctzesvom 4. Juli 1868 gebildeten Erwerbs- und Wirthschafts-Genosscnschaften
und entsprechende Abänderung des entgegenstehenden Statuts der Provinzial-Hülfskassevom
27. September 1852, fanden dadurch ihre Erledigung, daß der Provinzial-Landtag sich
dahin aussprach, daß der §. 8 snd 0. des Statutes die Bestimmung enthalte, daß Dar-
lchne aus der Hülfskasse gegen genügende Sicherheit an C orporati 0 nen und vom
Staate genehmigtegemeinnützige Anstalten gegeben werden könnten und daß nach dem §. 11
des Bundesgesetzesvom 4. Juli 1868 die in dem 8- 1 bezeichneten Geuossenschafteuun¬
zweifelhaftEorporationen seien, daher auch Darlehne, ohne Aenderung des Statutes der
Provinzial-Hülfskasse,denselbengeleistet werden tonnten.

Der Landtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Bassenheim -Bornheim.

An
den KöniglichenLandtags-Eommissar,WirklichenGeheimen Rath und Ober-Präsidenten

der Nheinvrovinz, Heren von Pommer-Esche,
Excellenz

Nro. 41. hier.
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Nro. 3«.

Düsseldorf, den 14, Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich ganz ergebenst mitzutheilen, daß die zum zwanzigsten
Vrovinzial-Landtage versammelten Stände die nachstehendenVerwendungen aus dem zu ihrer Verfugung
stehenden Fonds der Provinzial-Hülfs-Kasse beschlossenhaben:

einmalige jährliche
FürLehrmiltelderAckerbauschuleinCleve K,00 Thlr, — Sgr, — Pf,

« einen Dampfkessel in der Küche
zu Siegburg....... 149 „ 26 „ 2

Zur Hebung der Seidenzucht

Verwendung des An»
theils an den Zms-

Uebeischllssen der
Prou -Hülfsrasse,

Für die Vlinden-Anstalt in Düren .
Für die Pension des LehrerHcnsgen

an der Vlinden-Anstalt zu Düren
für 1872 und 1873 .....

Für den Umbau einer Scheune daselbst
als Lehrer-Wohnung .... 1025

" eine Wasserleitung daselbst . . 300
" eine Brücke über den Wiedbach . 1000

</ den Bau der Taubstummen-Schulen
»u Moers und Kempen 20,000
Thlr. zu vertheilen auf 3 Jahre .

« die Herstellung der Kirche iu Vrau-
weiler 5000 Thlr. vertheilt auf
3 Jahre.........

" die Taubstummen-Schulen in
Moers, Ncuwied und Brühl . .

" die Taubstummen-Schule zu Cöln
die Taubstummen-Schule zu

Aachen .........
" die Archivar-Gehälter ....
" die Archivar-Hülfsarbcitcr . .
" die Archiv-Vibliothel ....
" Meliorationen im Wambach-Thlll 150
« Remunerationen für Beamte der

Provinzial-Hülfs-Kasse pro 1870,
1871, 1872 und 1873 , . . .

300 Thlr. - Sgr. - Pf.
5500 „ — „ - ,,

360

6666

1666

4000
1000

1250
400
400
200

300

20

20

I"o 1871. geht ab die Pension des
«hvers Heus gen mit. . . .

bleiben

^ 1872 beträgt die Ausgabe mit der
Pension des Lehrers Heusgen

l"'" 1873 beträgt die Ausgabe mit der
Vension des Lehrers Hcns gen

3,624 Thlr. 26 Sgr. Pf. 22,043 Thlr . 10 Sgr. — Pf.

360 „ » — „
21683 „ 10 „ — »,

22,043 „ 10 „ — "

22,043 „ 10 .. — „
I^tus 65,770
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einmalige: jährliche:
Transport 65770 Thlr. — Sgr. — Pf.

Es kommen noch hinzu pro 1870 die
erhöhten Remunerationen für die
Unterbecuntcnder Provinzial-Hülfs«
Kasse .......... 300 Thlr, — Sgr. — Pf.

66,070 Thlr. — Sgr. - Pf.
Hierzu obige einmalige Bewilli¬

gungen mit ........ _____ 3624 „ 2b „ 2 ,^
also Gesammt-Erfordernd pro 1871,

1872 und 1873 09,694 Thlr. 26 Sgr. 2 Pf.
Dagegen find disponibel:
Bestand Ende 1870 ......76,520 Thlr. 29 Sgr. 6 Pf.
Hiervon ab der Ausgabe-Nest (S. 7

des Vcrwaltungs-Berichtes) . . 19,400 „ ^ „ "" ,,
57,120 Thlr. 29 Sgr. 6 Pf.

Muthmahlicher Gewinn:
pro 1871 .........17,000 „ - „ — „

„ 1872 .........17.000 „ - „ ^ „
1873 .........17,000 , - ., - „ 108,120 „ 29 „ 2 .^

mithin bliebe ein Bestand Ende 1873
von .......... 38,426 Thlr. 3 Sgr. 4 Pf.

Euer Excellenz ersuche ich ganz ergebenft,zu der Auszahlung der vorstehenden einmaligen,
wie jährlichenBewilligungen aus dem Dispositionsfonds der Provinzial-Hülfs-Kaffedie erforderliche

Genehmigung geneigtest erWirtenz» wollen. ^ «andtags-Marschall
I. V. Der Vice-Landtags-MarschallFrhr. Naitz von Frentz.

An
den KöniglichenLcmdtags-Commissar,WirklichenGeheimenRath und Ober-Präsidenten der

Rheinprovinz, Herrn von Pomer-Efche,
Excellenz

Nr. 41. h'^.

Nro it?

Düsseldorf, den 8. Juli 1871.

Euer Excellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 21. v. M. Nro. 113 er-"

2>" ^«P«cknz gebcnst mitzutheilen, daß der 20. Rheinische Provinzial-Landtag in seiner 9. Plenarsitzung am 8.
^,md die zulünftige d. M. beschlossen hat,

Aufbringungihr« 2000 Thlr. für Vermehrung von Stellen an den 4 Provinzial-Taubstummen-
Unterhllltungstosten, Anstalten.

2000 „ für Deckung der Mehrausgaben bei denselben,
1250 „ für die Taubstummen-Anstaltin Aachen,
1000 „ „ „ „ „ in Cüln

für die Jahre 1871, 1872 und 1873 aus dem, dem Provinzial-Landtage zur Verfügung stehenden
Fonds der Provinzial-Hülfskasse zu bewilligenund ferner aus dem nämlichen Fonds 20,000 Thlr.
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auf 2 Jahre anzuweisen, um 2 neue Schulhäuser, welche aber Eigenthum d" P« m «ble.^
für die Anstalten in Kempen und Vrühl durch die ständische Comm. ston errichten zu lassen D e

«°m Provinzial-Schul-Collegium beantragten 1000 Thlr. zur Errang von 4 n "e H lf lehre .
stellen wurden dagegen abgelehnt, weil zu der geringenSchülerzahl das ^
Dagegen wurden 40 Thlr. pro Jahr für Vermehrung der Unterrichtsmittel an den 4 Taubstummen-
Anstalten in Kempen, Nrühl, Moers und Neuwied bewilligt. .^„.«n,.n.Mistalten

Da die Zuschüsse aus Provinzial-Mitteln für diese ^ P"vmMl-Ta^
regelmäßig wiederlehren und die Anstalten ohne die Zuschüsse nicht bestehen
schlössen zu beantragen, daß diese Zuschüssenach dem Jahre 1873 auf d.e Provinz umgelegt

"^" ^Gegen die Nechnungsablageüber die Einnahmen und Ausgaben für obige 4 Anstaltm für
die Jahre 1867, 1868 und 1869 wurde nichts zu erinnern gefunden und d.e m dem neum Etat u
die Jahre 1871, 1872 und 1873 vorgeseheneGehaltserhöhung für die «chrer derftlb n mtt der
Maßgabe bewilligt, daß es dem Ermessen der ständischen Commissareanheimgestellt werden solle, ob
und wie hoch die Zulage zu gewähren sei.

" "^ Der Landtags-Marschall

Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornheim.
An

den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimenRath und Ober-Präsidenten
der Rhcinprovinz, Herrn von Pommcr-Esche,

Excellenz
Nro. 130. hür.

Nro. 38

Düsseldorf, den 5. Juli 1871.
«^. ^ ,, ci^ ^ m> ^treffend die Verwaltung der Die Elisabeth-

Auf Euer Excellenz verehrlicheMittheilung vom 20 v, M wr 'md ^^ W,.dm..A.M,t zu
Provinzial-Nlindcn-Anstalt „Elisabeth-Stiftung" zu Duren, habe ,ch die ^cyre, solgen ,^ ^^^^ ,^^ ^^
Provinzial-Landtags ganz ergebcnst vorzulegen. . .^<i .3 ^pstand daher bis waltung und Zu»

Der letzte Etat dieser Anstalt war für die Jahre 1868 und 86 , ^esta daher ^ ,^ ^ ^,^
jetzt noch kein Etat pro 1870. Dadnrch ist die Nothwendigett "^^ er
Excellenzzur Fortführung der Anstalt die Zahlung des Zi^^^^^ ^im Etat von 1868 und 1869 bewilligt war, mit 5000 Thlr. a'°" «
WnnscheEuer Excellenz hat der Provinzial-Landtag die nachttagl'ch^

In Bezug auf den neuen Etat ist von dem Provinz,al-Landta de Schluß g faßt wor .
daß derselbl für die Jahre 1870, 1871, 1872 und auch so lange zu vollziehen se., bis der Zusam
mentritt des nächstenLandtags erfolgt. f«s^nde Beschlüsse aetroffen.

Der Provinzial-Landtag hat
Von demselben soll der im Etats-Entwurf enthaltene ^".>ll ,au«ngewoy»l u

pro 1870 für Herstellungeiner Wasserleitung '" ^'g. and.w AnM,^ ^ ist. Da-werden, weil diese. Ansatz, als eine einmalige Ausgabe p" id^ ^," „ ^_,- Lehrers mit 359
gegen muß »ls eine in Znkunft bleibende die Ausgabe ür ^'e Penst°«
Thlrn. 11 Sgr. 3 Pfg anfangend von 1872 als zahlbar ,n den Etat aufgenommenwer ^
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Diese Pensionirung des Lehrers Hensgen, welche der Provinzial-Landtag als nothwendig
genehmigt hat, kann derselbe nicht genau in dem zn bewilligenden Betrag prüfen, da die Mittel zu
dieser Prüfung nicht vorliegen. Der Bericht des Königlichen Provinzial-Schul-Collcgimns fagt nur:
„Nach einem Berichte des Landraths Stürz werde die Pension des :c. Hensgen nach dem Reglement
für die Blinden - Anstalt bei einem bisherigen Gehalte von 400 Thlrn. und einer festen Miethsentschä¬
digung von 175 Thlrn. — 359 Thlr. 11 Sgr. 3 Pfg. betragen," nicht aber daß dieser vorgeschlagene
Betrag von dem Königlichen Provinzial - Schul - Eollegium geprüft worden sei. Diese Prüfung wird
also von dieser Behörde noch vorzunehmen sein und deshalb wird in dem Etat bemerkt werden
müssen, das; mir derjenige Betrag gezahlt werden dürfe, welchen Euer Ercelleuz festsetzen werden.

Neben dem Etat hat der Provinzial-Landtag noch folgende ertraordinaire einmalige Aus¬
gaben für die Blinden-Nnstalt bewilligt:

1. den im Etats-Entwurf abgesetzten Betrag von 300 Thlrn. für Herstellung einer Wasser-
Leitnng im Hauptgebäude der Anstalt,

2. den Betrag von 1025 Thlrn. für den Umbau der bei der Anstalt befindlichen Scheune
in eine Lehrer-Wohnung, wodurch die bisher den beiden Lehrern gezahlten Miethsent-
schädiguugcu von je 175 Thlrn. in Wegfall kommen und gegen den Etat erspart werden,
sobald der Vau vollendet sein wird.

Hiernach stellen sich die Zuschüsse des Provinzial-Landtages zur Vlindeuanstalt summarisch
folgendermaßen:

Erfordernisse für die Etats-Sätze:
Der Etats-Entwurf verlangt................. 5szs,s> Thlr.
Davon gehim ab die abgesetzten 300 Thlr. für die Herstellung der Wasserleitung 300

bleibt 5500 Thlr.
jährlicher Zuschuß für die Etatssahre 1870, 1871, 18^2 und Weiler.

Dann ist noch pro 1872 und weiter der Betrag von rnnd 360 Thlrn, znr Pensionirung
des Lehrers Hensgen auf den Etat zn bringen.

Extraordinaire Bewilligungen:

1. für die Wasserleitung...................300 Thlr.
2. für den Umbau der Scheune zn einer Lehrerwohnung........1025 „

Summa 1325 „
Im E!at ist aber aufzunehmen, daß die Micthsentschädigung den Lehrern nur so lauge be-

'ahlt werden dürfe, als jener Neubau noch uicht bewohnbar wäre. Die Beträge beiderlei Art er¬
folgen aus den, dem Landtage zur Disposition stehenden Mitteln der Provinzial-Hülfstasse. Ueber
die vorliegenden Rechnungen hat der Ausschuß zu Bemerkungen teiue Veranlassung gcfnnde».

>(u Mitgliedern des Verwaltungsrathes der Blindenanstalt hat der Provinzial-Landtag
die früheren Mitglieder wiedergewählt, nämlich:

die Abgeordnete»: Freiherr von Lcyta in,
N o c g g c r a t h,
von Ehner n und
B öninge r.

Der Landtags-Marschllll

Freiherr von W aldb ott-Bass enheim -B oruheim.
An

den Königlichen Landtags-Commissar, Wirklichen Geheimen Rath und Ober-Präsidenten
der Nheiuprouinz, Herrn von Pommer- Esche,

Excellenz
Nro. 19. hier.
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Nro 3».

Düsseldorf, dm 3. Juli 1871.

Auf Gründ des Referates des VI. Ausschusses vom 28. Zum c hat d°r Pr°vmM-Landtag ^tersuwm^er
in seiner Sitzung vom 1. Juli c. den Beschlußgefaßt, der Wittwe des verstorbenen RegistratorsSchmch. ^^^ ^„^
auf deren Antrag vom 28. September 1870, eine wiederholte einmalige Uuterstützungvon ^Ylrn. zu
bewilligen. . ,„, ,

Gleichzeitig wird das Referat durch Beschluß des Landtagesdahin ergänzt, daß der bewilligte
Betrag den Unkosten des Landtages zuzusetzen sei.

Es wird daher ganz ergebenstbeantragt, Euer Excellenz wollen den Betrag aä ^ 6hlrn.
den Unkosten des Landtages zusetzen und die Auszahlung gefälligstverfügen.

Der Lcmdtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Vasseuheim-Bornheim.

An „.,^
den KöniglichenLandtags-Commissar,WirklichenGeheimenRath und Ober-Prasidenten

der Rheinprovinz, Herrn von Pommer- Esche,
Excellenz

Nro. 93. h'er-

Nro. AN.

Düsseldorf, den 10. Juli 1871.

Auf Euer Ercellen; verehrliche Mittheilung von. 20. v. M. ei'^s Bericht deP", ^^^„h«,
ständischen Kanzlei-Inspektors, Regierungs-Secretür Tauwel, in w^om derselbe en e Crho nng des
ständischen Bibliothekfonds von 60 auf 80 Thlr. jährlich beantragt, we.l dieser ^ " ^ b «g
«chen Bedürfnissen namentlich zu den Einbindnngskostender Bücher nicht zur^h«" Landtag
beschlossen,diese ans jenem Fonds nicht zu bestreiteudeu Kosten ^ d. a g« K stm d^^
tags zu verrechnen, nnd ersuche ich Euer Excellenz ganz ergebenst, das dessalls KNoroeri^ g
anordnen zu wollen. ^ Landtags-Marschall

Freiherr von Waldb ott-Basseuheim-Voru heim.

den KöniglichenLandtags-Commissar,Wirkliche,,GeheimenNach und Ober-Präsidenten
der Rhcinprovinz, .Herr» vou Pommer-Esche,

Ercelleuz
Nro 5. hier.

13"





»

Sihnngs UrotoKotte, Feferate,

Anhang mit Fegistern.
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Erste Sitzung.
Verhandeltim StandelMle Zu Düsseldorf am 20. Juni 187l.

Nach Beendigung des in den Kirchen beider ConfessionenStatt gehabten Gottesdienstes
^sammelten sich die Mitglieder des Landtages in dem Ständehausc. Geleitet von einer zu d>e,em
Zwecke gebildetenDeputation trat gegen 12 Uhr der KöniglicheOber-Präsident der Nhcinprovin;,
Wirtlicher GeheimerRath von Pommcr-EschcExcellenz in den Saal und theilte, nachdem er m seiner
Ansprache der großen Erfolge des glücklich beendeten Krieges gedacht und auf die Bedeutung der
vorliegendenLegislaturperiode für die Werke des Friedens aufmerksamgemacht, der Versammlung
"ut, dcch Seine Majestät den KöniglichenSchloßhauptnmnu von Eoblenz, Kammerhcrrn, Dircctor
b" RheinischenProvinzial-Feuer-Societät, Ritterhausitmaun, Freiherr» von Waldbott-Bassenheim.
^ornheim zum Landtags-Marschall uud den KöniglichenKammcrherrn,Freiherr« Nach von Frentz-
^«rrath zu dessen Stellvertreter uud ihu selbst znm Königlichen Landtags-Comnnssar zu ernennen
Muht habe.

Demnächsterklärte der KöniglicheEommissardie 20. Landtagssessio»für eröffnet indem er
«'em Lllndtllgsmarfchallden Abschied des leüten Landtages und die Propositioncn für den versammelten
"Erreichte. , __,.,.,,

Der Laudtags-Marschall erwiederte hierauf mit einem dreifachen Hoch auf Seme Ma,e, tat
bm Kaiser und König Wilhelm, iu welches die gan;e Versammlung mit Begeisterung einstimmte.
-Nachdem der Landtags. Eommissar den Saal in gleicher Weise wie beim Eintritt hierauf verlaMn,
°«te der Landtags Marschall seinerseitsdie Versammlung, machte derselben geschäftliche äkittyei-
uwgen über die Vertheilnng des gedruckten Landtagsabfchiedesfür ,868 und der Königlichen ^opo-
I"lonen für den versammeltensowie über die Gegenständeder nächsten Plcnar-Sitzung, ernannte ven
^geordneten Bürgermeister Ghmiiichzum Protocollführcr uud beraumte die nächste Pleuarsthuug aus
Donnerstag den 22. Juni c. Vormittags 11 Uhr an.

Freiherr von Waldbott-Vassenheim Vornhe.m.

Zweite Sitzung.
Verhandeltim StandMnle zu Düsseldorf am 2Z. Juni I8?l.

schall

ElÜfflNIIIF.

Der Marschall eröffnetedie Sitzung um 11^ Uhr.
Als Protokollführer fnngirt der AbgeordneteG Y m "'«' ^ ,^^t der Mir- Bildung
Naa) Verlesung und Genehmiguugdes Protocolles der vongm ^tzuug , ) ^^ ^^ ,

M Bildung de Abschüsse, wie sie in der dem Protocolle beigefügten Anlage 1. verzeichn«,
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Die bisher eingegangenen Arbeiten überwies der Marschall in die einzelnen Ausschüsse resp,

zur ander^i^ geschMchen Behandlnng nach Maßgabe der verlesenen nnd dem gegenwärtigen

Protocolle^eiMgten Anlage II. ^ ^^^ ^^^ .^ ^^^ ^. ^. ^
von Velbe3n°ch d,m Bahnhöfe Hösel und nach ^ettwig auf den Bezirk«ltraßenfonds eingebracht
von bewert nau) ) i „ eMützung gefunden,an den betreffenden Aus,chuß verwiegn,
""b' "^^7^. « °der Bü^nue^ zu Millingen anf Erstattnng der Kosten, welche
d,.rck> die mManische Grenzbewachunqgegen die Rinderpest entstanden,wurde von dem Abgeordneten
" v L°" zn dem stinigm gemacht, fand die nöthige Unterstützungund wurde an den betreffenden

Ausschußverkeim. ^^^^ ,^,^^^ ^^ ^,.^ ^^ ^^,^ ^^ Wg^rdneten v. Eerde ein-
f> .^ r.,id die nöthige UntcrstüKunguiid wurde demselben Ausschüsse überwiesen,

gebracht, san d^ ^
. di. .r,^ VeMmmlung des Provinzial-Landtages nach der glorreichenBeendigung des Krieges

° ^ k,^'" ^ nicht eine willkommene Veranlassung darböte. Seiner Majestät dem s'eg-
^?^t^Kaiw und ^ g Wilhelm einen ernenerten Ansdruck seiner Ehrftircht und Daulbarke.
?n 'e Mr e zu betnnden Nachdem dieselbe mit Stimmenmehrheit bejaht worden war. ernannte
der Marschall zur Abfassungnnd Vorlage der Adresse die Herren:

Freiherr Naitz v. Frentz als Vorsitzenden,
„ v. Fürstenberg-Norbeck,
„ v. Leytam.

Contzen.
Bache m.
Aldringen,
Berg er zu Mitgliedern.

Zur nächsten Sitzung wird eingeladen.
Schluß der Sitzung 12'/2 Uhr.

Der Oandtags-Marschall
Freiherr von Waldbott-Vassenhenn Vornheim.

Ausschüsse.

Anlage I.

der AublchlM des 20. V'roviuzial-Handtagt'H.

1. Ausschuß.

.ur Bearbeitung der Allerhöchsten Propositionen Nr. 1, 2. 3 und 4 nnd der sich aus II. Nr.
Landtags-Abschiedes ergebenden Proposition uud der Petitionen juristischer Natur.

l. Vorschrnoer: Herr UeMnngürath von der Mosel.
2. Mitalicder: «. 5)err Bruno von Heister.

I). „ Freiherr Franz Werner von i'eylam.
o. . Gmf Nolff von Metternich.

1 de3
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6. Herr Freiherr von Fürstenberg-Borbeck.
y. f» Landrath Ald ringen.
f. „ OberbürgermeisterBachem.
3- » CommerzienrathBoeninger.
I,. </ OberbürgermeisterContzen.
i. „ CommerzienrathSchlächter.

1i. „ Freiherr F. v. Lo8.
I. >» Hugo Mund, Hauptmann a. D.

lll. s> von Ruys.
i>. » Dr. Würz er.
o. „ BeigeordneterKretz.
?- „ W. Schüler,
1- », von Handel,
r. !» Adbolat-Anwalt Bremig.

2. Ausschuß
zu Bezirksstraßcn-Angelcgcnheitenund KöniglicherProPosition Nro. 5.

1. Vorsitzender: Herr Freiherr von Solemacher.

2. Mitglieder: a. Herr Graf v. Hoensbroech, Excellenz.
d. » Freiherr v, Schirp.
L. » Graf von Nesselrode- Ehreshoven.
ä. „ Freiherr von Wen ge-Wulffcn.
e. „ Caesar,
f. , W. Münster, Hauptmann a, D.
3- „ I. Gemünd.
K. !/ Wachter.
i. „ C. Ringel.

K. „ I- Horst.
I. „ Richter.

IU. „ Paulssen.
n. „ Schult.
o. „ Dr. Wurzer.
?- » N. Rollar.
«l- I. v. Voenninghausen.
r. F. Vroich.
8. » Hauptmann a. D. Mund.
t. !/ Freiherr F. W. von Leykam.

U. ,/ BürgermeisterBerg er.

14
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3. Ausschuß.
Provinzial-Feuer-Sozietat.

1. Vorsitzender:Herr Freiherr Naitz von Frentz.

2. Mitglieder:a. Herr Graf Alfred von Hompesch-Nurich.
d. „ Freiherr von Spies^Vüllesheim.
c. „ OberbürgermeisterBachem.
ä. „ von Eynern.
«. „ OberbürgermeisterBecker,
f. „ Verger.
3. ., Neusch.
li. „ Paulssen.
i. „ Dr. Engels.

4. Ausschuß.
1. Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler.
2. Hebammen-Lehranstaltzu Cöln.
3. Landarmenhaus zu Trier.

1. Vorsitzender:Herr Freiherr von Cerde.
2 Mitglieder: a. Herr Freiherr von Mylius.

d. „ von Bourscheidt.
c „ Freiherr Clemens von Lo6.
ä. „ I)r. Noeggerath.
s. „ Dr. Reinartz.
t. „ Lambertz.
3. „ Küchen,
d. „ Schult,
i. „ Müller.
K. „ OberbürgermeisterBachem.
1. „ A. Maas,

in. , I- Iansen.
u. „ I. Kremer.
0. „ R. Esser.

5. Ausschuß.
Provinzilll-Irren-Heil-Anstalt zu Siegburg.

1. Vorsitzender:Herr Freiherr von Louisenthal.
2. Mitglieder:a. Herr Bremig.

d. „ Dr. Wurzer.
c „ Wachter.
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ä. Herr OberbürgermeisterContzen.
L. „ Paulssen.
t. „ Schult.
3- „ Freiherr Naitz von Frentz.
K. „ OberbürgermeisterBachem.
i. „ vom Brück.

K, ,, Horst.

6. Ausschuß.
1. Provinzial-Hülfskcisse.
2. Grundsteucr-Deckungsfonds.
3. Taubstummen-Schulen.
4. Elisabeth-Blindenanstaltzu Düren.

1. Vorsitzender: Herr Freiherr von Lenk am.
2. Mitglieder: a. Herr Freiherr Raitz von Frentz.

d. „ von Steffens.
0. „ Mund.
6. „ vom Brück.
e. „ OberbürgermeisterContzen.
f. Becker.
3- „ Dr. Wurzer.
d. „ Schult.
i. „ Dr. Noeggerath.
K. „ Ringel.
I. „ von Eynern.

W. „ Freiherr Felix von Los.

7. Ausschuß.
Landtags-Oetonomie.

1. Vorsitzender:Herr Graf von Hompesch-Nurich.
2 Mitglieder: ». Herr Freiherr vonMhlzius.

d. „ Dr. NoeMerath.l
0. „ I. Müller.
6. „ Lange.
e. „ A. Dick.
f. „ Hirschbrunn.
3> „ A. Iagenberg.
d. „ F. R. Kockerols.

14'
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Anlage II.
zum Protokoll der zweiten Sitzung des 20. Manischen Vrovinzml-Landtages.

1. Präsentirt den
20. Juni 1871.

2.

5.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

Königlicher Landtags- Commissar. Keiner Gemeinde erwachst durch den
Bau einer Straße, selbst wenn Prämien dazu bewilligt
werden, Anspruch auf deren Uebernahme auf den Bezirls-
straßcnfonds.

(Dem II. Ausschußüberwiesen.)
Derselbe. Betr. Forderung des L. Stahl und des Severin für Drucksachen

aus dem Jahre 1843.
(Dem VII. Ausschuß überwiesen.)

Derselbe. Betr. Uebernahmemehrerer Straßen auf den Bezirksstraßenfonds
der Rheinprovinz.

(Dem II. Ausschußüberwiesen.)
Derselbe. Betr. die Rechnungenüber die Anschaffungen zur Vervollständigung

und Fortsetzung der ständischen Bibliothek pro 1868/70.
(Dem VII. Ausschußüberwiesen.)

Derselbe. Betr. Antrag des Regierunns-Sekretairs Tauwel auf Erhöhung
des ständischenVibliothctfonds von 60 auf 80 Thlr.

(Dem Vli. Ausschußüberwiesen).
Derselbe. Betr. Rechnungenüber die Verwendung der für die Provinzial-

Archive hier und zu Coblenz bewilligten Beihülfenpro 1868/70.
(Dem VII. Ausschuß überwiesen).

Derselbe. Betr. die Erweiterung der Bestimmungen über die Besteuerung
der Hunde.

(Dem I. Ausschußüberwiesen.)
Derselbe. Betr, Aufnahme von 8 Gütern unter die landtagsfähigen Güter der

Rheinprovinz.
(Der lltitterschaft überwiesen).

Derselbe. Betr. Aufstellungneuer Pertinenz-Verzeichnisse über 6 Rittergüter.
(Der Ritterschaftüberwiest«).

Derselbe. Betr. die Verlegung der Düngergrube und Veränderung des Wasser»
llbflusfes, fowie die Aufstelluug eines neuen Dampfkesfelsfür
die Dampfküche der Provinzial-Irren-Heilanstalt zu Siegburg.

(Dem V. Ausschußüberwiesen.)
Derselbe. Betr. die Aufhebung der Pensions ^Beiträge der Beamten der

Provinzilll-Arbeits-Anstaltzu Brauweiler.
(Dem IV. Ausschußüberwiesen.)

Derselbe. Betr. die Pensionirung des BuchbindermeistersVrown bei der
Provinzial-Arbeits-Anstllltzu Brauweiler.

(Dem IV. Ausschußüberwiesen.)
Derselbe. Betr. Nachweisungder Aufbringungen der Provinz zu den Kosten

des 19. Rheinischen Provinzial-Landtages.
(Dem VII. Ausschußüberwiesen.)
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14. 20. Juni 1871. Königlicher Landtags-Commissar.Betr. die Bewilligung einer fortlaufendenUnter¬
stützungvon 5 Thlrn. monatlichfür die Wittwe des Provinzial-
Arbeits-Anstalts-Inspectors Hofsmann zu Wesel.

(Dem IV. Ausschuß überwiesen.)
15. Derselbe. Betr. Bewilligung eines Zuschusses von 1N0 Thlrn. aus Provinzial-

fonds zu den Unterhaltungskostender geisteskrankenWittwe des
Directors Falkenberg.

(Dem IV. event. VI. Ausschuß überwiesen).
16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

2?.

28.

Derselbe. Betr. die Beschaffung eines Reservefonds für die Provinzial-
Irren-Heilllnstcilt zu Siegburg.

(Dem V. Ausschuß überwiesen.)
Derselbe. Betr. Beihülfe zur Deckung der Restaurationskosten der Pfarr¬

kirche zu Brauweilcr aus den Zinsen der Gemeinde-Beiträge
für Nrauweiler.

(Dem VI. Ausschuß überwiesen.)
Derselbe. Betr. Nestaurationsbau der katholischen Pfarrkirche zu Brauweiler

und Zuschußleistungzu den Kosten desselben.
(Dem VI. Ausschuß überwiesen.)

Derselbe. Betr. Vorlagen bezüglich der Verwaltung der Provinzial-Blinden-
Anstalt „Elisabeth-Stiftung" zu Düren.

(Dem VI. Ausfchuß überwiesen.)
Derselbe. Betr. Aufhebungdes Chausseegcldes auf den Bczirksstraßen.

(Dem II. Ausschußüberwiesen.
Derselbe. Vetr. die Erhöhung der Steuer-Zuschläge für den ostrheinifchcn

Bezirksstraßenfondim Negierungs- Bezirk Coblenz und für den
Bezirksstraßenfonddes Regierungs-Vezirts Aachen.

(Dem II. Ausschuß überwiesen).
Derselbe. Betr. Regulativ-Entwurf wegen Vereinigung der in der Rhein-

Provinz bestehenden Nezirksstraßcnfondszu einem Provinzial-
Straßenfonds.

(Dem II. Ausschuß überwiesen)
Derselbe. Vetr. Antrag des Kuratoriums der Ackerbauschule zu Eleve auf

Bewilligung eines jährlichenZuschusses für dieselbe.
(Dem VI. Ausschuß überwiesen.)

Derselbe. Betr. Regulativ für die Organisation der Verwaltung des stän¬
dischen Vermögens und der Provinzial-Anstalten m der Rhein-
Provinz.

(Dem 1. Ausschußüberwiesen.)
Derselbe Vetr. Gesetz-Entwurfwegen Einführung breiter Radfelgen für die

öffentlichen Wege des Regierungs-BezirksDüsseldorf.
(Dem II. Ausschußüberwiesen.)

Derselbe. Vetr. die Festsetzungdes Tarifs der zu erstattendenArmenpflege¬
kosten.

(Dem I. Ausschußüberwiesen.)
Derselbe. Betr. Neuwahlen der Vezirks-Commissions-Mitglicderund Stell¬

vertreter.
Derselbe. Betr. die Straßenkarten und Straßenverzeichnisseder Rhein-

Provinz.
(Dem II. Ausschuß überwiesen.)
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29. 20. Juni 1871.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

KöniglicherLandtags-Commissar. Betr. Verwaltungsbericht des Landarmen¬
hauses zu Trier pro 1867/69.

Betr. Entwurf zu dem Hauvt-Verwaltungs-Gtat der Provinzial-
Arbeits.-Nnstllltzu Brauweilcr pro 1871/73, sowie die Specilll-
Etats und Verwaltungsbericht.

(Dem IV. Ausschußüberwiesen,)
Betr. die Rechnungen des Landarmcnhauscs zu Trier pro 1867,

1868, 1869.
(Dem IV. Ausschuß überwiesen.)

Betr. Bewilligung eines Antheils an der Einnahme der auf der
Saarlouis- St. Avolder Bczirksstraße belegenenChausseegeld-
Hebestelle zu Bisten an die dortige Gemeinde.

(Dem II. Ausschuß überwiesen.)
Betr. Etatscntwurf für die Verwaltuug des Landarmenhauses zu

Trier pro 1871—74.
(Dem IV. Ausschuß überwiesen.)

Betr. Etatsentwurf der Rheinischen Provinzial-Feuersocietät pro
1870—73.

(Dem III. Ausschuß überwiesen.)
Betr. Verwaltungsberichteder Rheinischen Provinzial-Feuersocietät

pro 1867—69.
(Dem III. Ausschuß überwiesen.)

Derselbe. Betr. Bewilligung einer fortlaufenden Unterstützungvon 40 Thlrn.
jährlich für die Wittwe des Landarmeuhaus-Fabrik-Inspectors
Pctermann zu Trier.

(Dem IV. Ausschußüberwiesen.)
Betr. Entbindung der Landarmenhausbeamtenin Trier von der

Verpflichtungzur Zahlung der Pensionsbeiträge.
(Dem IV. Ausschuß überwiesen.)

Betr. Verwendungdes Grundsteuer-Deckungsfondsfür die Jahre
1867-70.

Betr. die Rechnungen der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse pro
1867. 1868. 1869.

(Dem VI. Ausschußüberwiesen.)
Betr. Entwurf zum Etat der Provinzial-Hebammen-Lehr-Anstalt

zu Cöln pro 1872-73.
(Dem IV. Ausschußüberwiesen.)

Betr. Anträge in Betreff der Provinzial-Hülfskasse und Verwal¬
tungsbericht pro 1868-70.

(Dem VI. Ausschußüberwiesen.)
Betr. Etats-Entwürfe der Provinzial-Irren-Heil-Anstalt zu Sieg¬

burg pro 1872-73.
(Dem V. Ausschußüberwiesen.)

Betr. Verwaltungsbericht über die Provinzial-Hebammen-Lehr-
Anstalt zu Cöln pro 1867-69.

(Dem IV. Ausschußüberwiesen.)

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.
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49.

50.

20. Juni 1871. Königlicher Landtags-Commissar.Betr. Antrag auf Bewilligungeines Zuschusses
von 2000 Thlrn. aus ständischenFonds für den Bau einer Chaussee
von der Cöln-Lütticher Staatsstraße über Brauweiler nach der
Ncuß-Lechenicher Bezirksstraße.

(Dem II. Ausschußüberwiesen.)
Derselbe. Vetr. Porschläge über die Verwendung der westrheinischen Bezirks¬

straßenfonds.
(Dem II. Ausschuß überwiesen.)

Derselbe. Betr. desgleichen der ostrhcinischen.
(Dem II. Ausschuß überwiesen.)

Derselbe. Betr. die Erhebung der Steuer-Zuschläge für den West- und den
ostrheinischenVezirksstraßenfondsdes RegieruugsbczirksCoblenz.

(Dem II. Ausschußüberwiesen,)
Derselbe. Betr. die Lage des ostrheinischen Bezirksstraßenfondsim Regierungs¬

bezirk Cöln und die zur Forlsetzung der außerordentlichen In¬
standsetzung der Straßen erforderlichen Geldmittel.

(Dem II. Ausschuß überwiesen.)
Derselbe. Betr. die Rechnungender Proviuzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler

pro 1867. 1868. 1869.
(Dem III. Ausschußüberwiesen.)

Derselbe. Vetr. die Rechnungender Rheinischen Provinzial-Feuersocietätpro
1867. 1868. 1869.

(Dem IV. Ausschuß überwiesen.)
Derselbe. Vetr. desgleichen der Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Cöln.

(Dem IV. Ausschuß überwiesen.)
Derselbe. Betr. desgleichen der Provinzial-Irren-Heilanstalt zu Siegburg.

(Dem V. Ausschußüberwiesen.)
Derselbe. Betr. die Erncucrungswahl für die beiden zur Mitwirkung bei

der Nentenbank-Verwaltuug berufenen Commissareund deren
Stellvertreter.

Derselbe. Vetr. Entwurf einer Verordnung über die Einrichtung und Ver¬
waltung des Landarmenwesensin der Nhcinprovinz.

(Dem I. Ausschußüberwiesen.)
Derselbe. Vetr. Wahlen für die Rheinische Deputation für das Heimathswesen

gemäß §. 40 des Ausführuugsgesctzeszum Vuudes-Gesetzüber
den Unterstützungs-Wohnsitzsowie Zahl und Zusammensetzung
der Negulirungs-Commissione».

(Dem I. Ausschußüberwiesen.)
Stenograph C. Brandt zu Berlin. Betr. seine Dienstanbietungund Bitte um

Erhöhung seiner Diäten von 4 auf 5 Thlr.
Ferdinand Fürst Solms-Nraunfcls zu Vraunfels. Ucbersendung einer Vlanlo-

Vollmachtzu seiner Vertretung.
Landgerichtsralh Schröder zu Aachen. Anzeige, daß er unwohl sei und

bittet um einige Tage Urlaub.
Buchdruckercibesitzcr L. Stahl hier. Bitte, ihm die Anfertigung von Druck¬

fachen für den Landtag zu übertragen.
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60. 20. Juni 1871. Stadt Düsseldorf.Betr. die Zurückziehung der seither aus dem Vergischen Schulfonds
für Elcmentar-Schulzwecke der Stadt Düsseldorf geleisteten Zuschüsse.

(Dem I. Ausschußüberwiesen.)
6i. E. O. Betr. Ueberweisung von 25 Thlru. zur Bestreituug der Portokosten

für die Provinzialstände an den Regicrungs-Sekretcnr Tauwel.
62. , Graf von Nefselrodein Berlin. Anzeige, daß er wegen dienstlicher Verhin¬

derung erst am 22. d. M. hier eintreffe.
6g. OberbürgermeisterHammers hier. Einladung zum Besuche der städtischen

Tonhalle resp, der darin befindlichen Gemälde-Gallerie.
64. Königlicher Landtags - Commissar. Mittheilung des Verzeichnisses der zum

20. Provinzial-Landtcigeeinberufenen Abgeordneten.
65. Derselbe. Betr. Mittheilung wegen des Vertreters des Fürsten Ferdinand

zu Solms Vraunfels.
66. Staats-Archivar und Bibliothekar Dr. Harleß hier. Einladung zum Be¬

suche und zur Benutzung der Landes-Bibliothekund des Lese¬
zimmers derselben,

67. I. H. Müller hier. Bitte nm Entlassung aus seiner Stelle als ständischer
Kanzlei-Gehülfe.

68. E. O. Betr. Anschaffung einer Kolossal-BüsteSr. Majestät des Kaisers und
Königs uud Aufstellungderselbenim Sitzungssaals

69. Direction der Gesellschaft „Club" hier. Einladung zum Besuche ihrer Gesell-
schaftsräume.

79. Direction der Gesellschaft„V rein" hier, wie vor.
74. Ernst v. Hymmen zu Endenich bei Bonn. Betr. Gesuch um Bewilligungder Ritter«

guts-Qualität für das Gut Grondstcin-Polshof im Kreise Rees.
(Der Ritterschaftüberwiesen.)

72. Königlicher Landtags-Commissar, Betr. Mittheilung, daß 25 Thlr. für Porto-
Kosten zu Gunsten des Negierungs-Secretairs Tauwel auf die
Negieruugs-Hauvttasseangewiesen sind.

7g Derselbe. Betr. Antrag der Gemeinde Ehrenfeld im Landkreise Cöln um
Aufnahme in den Stand der Städte.

(Dem I. Ausschußüberwiesen.)
74. Anton Heusch zu Aachen. Betr, Gesuch um Verleihung der Ritterguts-

Qualität an sein Gut CommenderieSiersdorf bei Iülich.
(Der Ritterschaftüberwiesen.)

7^ KöniglicherLandtags-Commissar. Betr. Mittheilung über die Thätigkeit des
VaterländischenFrauenvereins zu Berlin und Antrag auf eine
Bewilligung für denselben aus Provinzialfonds.

(Dem VI. Ausschuß überwiesen.)
76. Finanz- und Bcm-Eommmission für die in der Rheinprovinzzu erbauenden Irren-,

Heil- und Pflege-Anstalten. Betr. Bericht über ihre Thätigkeit.
(Dem V. Ausschußüberwiesen.)

77. Dieselbe. Betr. Bericht über die Stempelfreiheit derselben Anstalten.
(Dem V. Ausschußüberwiesen.)

78. Dieselbe, Betr. Autrag auf Bewilligung von Stempelfreiheit für die aus¬
zugebenden Provinzilll-Obligationen resp, auf Niederschlagungder
bereits erhobenen Steuer.

(Dem V. Ausschußüberwiesen.)
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Dritte Sitzung.
Verhandelt im Ständehausezu Düsseldorf am 26. Mm !87l.

Der Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr. , ^....,^
Das Protokoll führt der AbgeordneteGymnich. Das Protokoll der vongen Sitzung

wird verlesen und genehmigt. ^, ,-n,„:.sM
Der Marschall verliest demnächst die in der zweiten Sitzung beschiene, an Se. Ma^tat

den Kaiser und König zu erlassende Adresse. Dieselbe wird einstimmiggenehmigt.
Es sind folgende Anträge eingegangen: . „ ^ ...„^«,^n ,e
1) Gne Petition von Leopold Anders um Schutz der Eigenthümer von Grundrenten :c.

^" " 3^!!ra7d^2^n^^^^^ auch nicht nnterstützt wird, geht an

den Absenderzurück. ^^ ^ ^,^,^,h„, ^,,i aus Brebach. einen Pachtnachlaß be-

"^"^' Der Antrag, von dem Abgeordneten Mensch zu dem seinigen gemacht, wird unterstützt
und geht an den II. Ausschuß. , Mondes :u

3) Aulrag von dem Friedensrichter Fahne, betreffend den Bau en«s ArH, -Gebmids zu
Düsseldorf, wird von dem AbgeordnetenDr. Neinartz zn dem seinigengemacht, hinlänglich unier.
stützt und geht an den I. Ausschuß. ^ . <, „ s stressend einen

4) Antrag der Wiescngcnossenschaft im untern W a ni ba chth a l , betrcssenoeinen
Zuschuß von 150 Thlrn. aus der Provinzial-Hülfskasse.

Der AbgeordneteDr. Würz er macht den Antrag zn dem je.mgen. Derselbe wird unter.
stützt und geht an den VI. Ausschuß. , tuenden

Der Bericht der Finanz- nnd Ban Commissionüber die von der Nhm'Provmz zu erbauendm
Proinzial-Irreu-Heil- und Pflegeanstalten wird, weil der Abgeordnete 3^«r v. Le tam
nähere Information der vertheilten Druckschrift für nöthig hält, von den, Marschall bis zur nächsten

^"" "^^ird hierauf zur Wahl der nach den Allerhöchsten Propositionen ^rnfendm Mit¬
glieder und Stellvertreter zn len Bezirkseommissionen für die klassifieirteE.ntommenfteuerübergegangen.

Der Wahlact erfolgt turch Stimmzettel und fuugircn als Scrutatorcu:

l. Für den Regierungsbezirk Cöln:
die Abgeordnelen Freiherr v. MYlius uud OberbürgermeisterBecker.

3. Für den Regierungsbezirk Coblenz:
die Abgeordneten Horst uud Freiherr von Wenge-Wulffen.

3. Für den RegierungsbezirkHache«!
die AbgeordnetenGraf von Nefselrode und von Bönning-

Geschäftliche«.

Eingegangene
Petitionen.

Wahlen in die Be¬
zirks» Kommissionen
für die llllMzilte
Einkommensteuer.

h llU seit. 15
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4. Für den UegierungsliezirKTrier:

die AbgeordnetenGraf Boos-Waldeck und Landrath Aldringen.

5. Für den NegiernngsbeM DüMorf:

die Abgeordnetenvom Brück und Freiherr von Svies -
Nüllesheim

Es wurden neu gewählt resp, wiedergewählt:

l. Für den NegierungsbyirK Cöln:
». Aus den Mitgliederndes Landtags:

1. AbgeordneterNocggerath.
2. „ Jacob 5) o rst.
3. „ Schult.

d. Aus den E i n k o m m e n st e u e r p fl i ch t i g e n:
4 Ellnitätsrath Dr. Bieg er aus Mülhcim a. Nh.
5, Graf v. Nesselrode zu Ehreshovcn.
0. Gutsbesitzerv, Franken in Lohmar,
?. Graf v. Bcissel zu Schloß Frcntz,
8. Hauplmann a. D. Mund aus Brüchen.
!). Handelsgerichts-Prasident Kohlhaas zu Cöln,

Zu Stellvertretern:
aä Ä. 1. AbgeordneterNeichsfreiherrClemens v. Loe aus Wissen,

2. „ GutsbesitzerK r c tz aus Mehlcm
aä I). 3. GutsbesitzerFrings aus Heisel.

4. GutsbesitzerPin gen zu Widdersdorf.
5. Advotat-Anwalt Hop mann in Bonn.
6. GutsbesitzerPostHalter Frenger zu Fühlingen.

3. Für den NemerungsliezirKColilenz:
a. Aus den Mitgliedern des Landtags:

1. Landtags-Marschall Freiherr v. W aIdb o l t - V a s s enh eim
Vornhei m.

2. AbgeordneterWachter aus BoMnd.
^ Caesar aus Neuwicd.

d. A us den Eiutom m e n st eucrp fl ichtigen:
4. Advokat-AnwaltB r e m i g aus Coblenz.
5. Gutsbesitzer Gcm und aus Nreisig.
6. Kaufmann Voccking aus Trarbach,
7. Bürgermeister Dr. Würz er ans Niedcrhammcrstein.
8^ GutsbesitzerHirschbrunn aus Obermcndig.
9. 5^aufmannVictor Sahler aus Crcuzuach.

Zu Stellvertretern:
aä a. 1. AbgeordneterNollar aus Sponheim,

2. „ Müller aus Güls.
aä d. 3. Gutsbesitzer Iaith zu Wiudesheim.
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4. TllbacksfabrikantBalth. Kreyer zu Coblenz.
5. Gutsbesitzer Immich zu Entirch.
6. Rentner Weber aus St. Goar.

3. Für den Regierungsbezirk Aachen:
n. Aus den Mitgliedern des Landtags:

1. AbgeordneterFreiherr v. Leykam aus Schloß Glsum.
2. ,, OberbürgermeisterCon tz e n aus Aachen.
3. „ Bürgermeister Paulssen aus Laffcld.

d. Aus den Einkommen st euerpflichtigen:
4. Freiherr v. Gchr^Schweppenburg aus Aachen.
5. CommerzienrathR o b. Schöller zu Düren.
6. LederfabrikantF, A. L an g - G o r c s zu Malmedy.
?. Fabrikant I. Arn old V i sch o f f zu Aachen.
8. Freiherr v. Vourscheidt zu Rath.
9. TuchfabrikantEmil Peters aus Euven,

Zu Stellvertretern:
ivä a. 1. Abgeordneter Freiherr von Spies-Nüllesheim aus

Haus Hall.
2. AbgeordneterKockerols aus Leiffarth.

aä. d. 3. Gutsbesitzer und Bürgermeister Ios. Iansen aus
Scherreshof.

4. GutsbesitzerJacob Iansen zu Binsfcld.
5. Tuchfabrikant Gust. Frcmerey zu Eupcn.
6. GutsbesitzerLambert Brewer aus Oidtweiler.

4. Für den Regierungsbezirk Trier:
l>. Aus den Mitgliedern des Landtages:

1. AbgeordneterHandclsgcrichts-Präsidcnt Küchen in Trier.
2. „ Bürgermeister Ncusch aus Lebach.

d. Aus den Einkommensteuerpflichtigen.
3. KommerzicnrathSchlächter aus St. Johann.
4. Kaufmann F. Nichter aus Mülheim a. d. Mosel.
5. LederfabrikantEdmund Ncls ans Prüm.
6. Advokat Friedrich Zell zu Trier.

Zu Stellvertretern,
»ü n. 1. Abgeordneter von Handel aus Kiirenz.

2. GutsbesitzerEugen Richard zu Nicdersgegen.
3. GutsbesitzerRichard von Beulwitz aus Mariahütte.

5. Für den Regierungsbezirk Düsseldorf:

l». Aus den Mitgliedern des Landtages:
1. AbgeordneterHauplmann ll. D. Münster aus Wesel.
2. „ Franz Vroich aus Grefrath.

15'
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3. Abgeordneter Graf Ho eusbroech-Haag zu Schloß Haag.
4. „ v. Cyucru aus Bannen.

d. Aus den Eint ommcnst euerpflichtigen:
5. OberbürgermeisterOndcreyck aus Crefeld,
6. Ontibesitzcr Font aus Pfalzdorf.
7. Rittergutsbesitzer Graf v. Spec aus Heitorf.
8. Kaufmann Carl Schwarz ans Düsseldorf.
9. Neulncr Friedrich Hcrmanu Wülfing ans Clberfeld.

10. KommerzicnrathAlbert Hardt zu Leuncp.
11. Hlludelsgerichts-Pra'sidentW. Prinzen ans Gladbach,
12. Kaufmann Gustav vom Rath zu Duisburg,

Zu St ellvcrtretcru :
»si. Ä 1. Abgeordneterv. Bonninghausen aus Wardt.

2. „ vom Brück aus Crefeld.
aä d, 3. Rittergutsbesitzer Freiherr von Fr cntz-G arrath in

Düsseldorf.
4. Fabrikant Ernst Iohauny zu Hückeswagen.
5. Kaufmann Th. Kauleu aus Neuwert.
(j. Kaufmann Gustav Schlieper zu Clberfeld,

Wahlen für die Gemäß der Allerhöchsten ProPosition Nro. 9 wurden folgende Mitglieder und Stellvertreter
Rmtmbllnt.Cmüiolc. zur Coutrole der Rentenbant gewühlt:

1. Mitglied AbgeordneterGraf Nessel rode.
Stellvertreter Abgeordneter Graf von Spce.

2. Mitglied AbgeordneterBunin ger.
Stellvertreter AbgeordneterMünster.

Wahlen in den Aus- Die dritte Wahl betrifft nach der Allerhöchsten Präposition Nro. 8 die Bildung des Aus¬
schuß M die Ver- schusses für die Verthcilnng und Vergütung der Kriegslcistungcu.
»Heilung und Ver- Es wurden gewählt:
gütung der Kriegs- ^ ^r den NegierungödcurK Cöln:

lelstungcn. ^ ^ ^
1. Mitglieder:

a. AbgeordneterHauptmanu a. D. Mund.
d. „ OberbürgermeisterBach cm aus Cöln.
c. „ Schult.

2. Stellvertreter.
a. AbgeordneterGraf Nefsclrode.
1». ,. Jacob Horst aus Cöln.
c. „ I)r- Eugels.

L. Für den Regierungsbezirk Codlenz:
1. Mitglieder:

». Abgeordneter Freiherr v. Recum zu Crcuznuch.
6. „ Advotat-Anwalt Brcmig zu Coblenz,
«. „ Gemünd aus Niederbreisig.

2. Stellvertreter:
ll. AbgeordneterGraf Mar v. Wolff-Metternich zuGymnich.
d. „ Wachter,
o. ., Dr. Wurzer,
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0. Für den Regierungsbezirk Aachen:
1. Mitglieder:

a. AbgeordneterGraf Hompesch.
d. ,, Becker.
e. ,, Ficiherr von Lcykam.

2. Stellvertreter.
2, AbgeordneterIansen.
d. „ Lambertz.
o, „ Pauls sen,

1). Für den Regierungsbezirk srier:
1. Mitglieder:

a. AbgeordneterFreiherr von Louisenthal.
1>. ,, Küchen,
c:. „ v. Handel.

2. Stellvertreter.
a. Abgeordneterv. Solemacher-Grün Haus.
1). „ Al drin gen.
c. „ v. Veulwitz.

Für den Regierungsbezirk Düsseldorf:
1. Mitglieder:

n. AbgeordneterGraf Hocnsbroech.
d. „ v. Eynern,
o. „ v. Nuys.

2. Stellvertreter:
a. AbgeordneterGraf Spce.
d. „ vom Brück.
e. „ v. Bönninghaufen.

Der Marsch all clsucht den Abgeordneten5^,orst, dem VI. Ausschüsse beizutreten.
Nach Feststellung der Tagesordnung für die am Dienstag den 27. Zum stattfindende

Plenarsitzung schlicht der Marschall um 2 Uhr die Sitzung.

Der Landtags-Marschall

Freiher. von Waldbott-Vassenheim-Vornhcim.
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Vierte Sitzung.
A'rl'Mdelt im Ständehausezu Düsseldorf cuu 27. Juni !87l.

Ot,ch°Mchcs. Der Marschall eröffnet die Sitzung um 9 Uhr.
Das Protocoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protocoll der heutigen Sitzung führt der Abgeordnete Gymnich.
Der Marschall macht die Mittheilung, daß der Graf von Spee als Vertreter der Viril¬

stimme Sr. Durchlaucht des Fürsteu zu S olms - Braunfels seinen Sitz im Landtage ein¬
genommen hat.

Eingegangen sind folgende Anträge:
Eingängen« An- I. Von dem Abgeordneten Grafen von Neffe lrode: Der Landtag wolle den Herrn

trägt nnd Petitionen. Landtags-Eommisfar ersuchen, daß die Königlichen Regierungen veranlaßt werden, die ständischen
Mitglieder der Bezirkscommissioncn für die classificirte Einkommensteuer mittelst recommandirter Briefe
zu den Sitzungen einzuladen.

Geht an den 1. Ausschuß.
2. Petition der Fuhreugcsteller und der Local-Abtheilung Düreu um Ausgleichung bezüglich

der gestellten Fuhren auf die Provinz.
Geht an den 1. Ausschuß.
3. Von dem Herrn Landtags-Commisfar: Gesuch des Arztes an der Provinzial-Irrenanstalt

Vrauweiler um Belassung des ihm als solchen zustehenden vollen Gehalts während seiner Einberufung
zum Militair.

Geht au den IV. Ausschuß.
4. Desgleichen von dem Herrn Landtags-Commissar: Antrag der Regierung zu Trier auf

Uebernahme der Prämienstraße von der Grenze des Fürstcnthums Birkenfeld bis zur Idarbrücke als
Nezirtsstraße.

Geht an den II. Ausschuß.
5. Desgleichen von dem Herrn Landtags-Commissar: Antrag der Regierung zu Coblcnz

auf Uebernahme der Gcmeindcstraße von Kirn nach Krebsweilcr auf den westrheinischen Bezirksstraßcn-
fonds von Eoblenz.

Geht an den II. Ausschuß.
6. Ein Schreiben von einem Herrn Brend'amour, betreffend eine Subscrivtions-Ein¬

ladung auf ein patriotisches Kunstwerk, in Form einer Erinnerungs-Medaille an den letzten Feldzug.
Das Schreiben wird im Conferenz-Zimmer offcngelegt.

?. Eine Petition, welche der Abgeordnete vom Brück zu der feiuigeu gemacht hat und
unterstützt ist, um eine Subvention zur gewerbliche« Bildung des kleinen Bauernstandes.

Geht an den I. Ausschuß.
8. Von dem Abgeordneten vom Brück ist eine Petition eingereicht, welche bereits unter¬

stützt ist, betreffend eine Subvention zur Hebung der Seidenzucht.
Geht an den VI. Ausschuß.

. (5Z wird in die Verhandlungen eingetreten.
2"^«°n Der Abg. Freiherr Raitz von Frentz erstattet den Bericht der Finanz- und B»u-
ürev die in der Rhein. Commission über die in der Nheinprovmz zu erbauenden Provinzilll-Irren-, Hell-und Pflege-Anstalten.
Provinz zu «bauenden Der Marschall eröffnet, nachdem der Referent noch einige Erläuterungen zu dem gedruckten

Provinzilll-Ilim. P^jH^ gegeben, die Tiscuffiou.
Anstalten.
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Der AbgeordneteFreiherr von Leytam bemerkt, daß er das Referat mit großer Befrie¬
digung gelesen und die Ansicht gewonnen habe, daß die Commissionmit großer Sachkenntnis;und
wit großer Thatkraft sich der Lösung der ihr gewordenenAufgabe gewidmethabe.

Der Abgeordnete Dr. Reina r tz fragt, ob für die aus 15 Mitgliedern bestehende Commission
bei diesem wichtigen Werke auch noch Stellvertreter gewählt worden seien?

Der Marschall erklärt, daß keine Stellvertreter ernannt worden, weil stets die Haltte der
Mitglieder anwesendgewesen.

Der Referent bemerkt hierzu, daß in der Resolution ausgesprochensei: Die Commission
'st beschlußfähig, sobald über die Hälfte der Mitglieder erscheint.

Der AbgeordneteGraf von Hoensbroech weist darauf hin, daß von dem praktischen
Gesichtspunktebetrachtet, ein einberufenerStellvertreter gar nicht in der Lage sein könne, mit Sach¬
kenntniß sofort ein Votum abzugeben.

Der AbgeordneteDr. Neinartz erklärt sich mit dieser Auseinandersetzungfür befriedigt.
Auf die Bemerkungdes AbgeordnetenNcusch über den Ort der für den Regierungsbezirk

Trier zu erbauenden Irren-Anstalt'und die des AbgeordnetenGrafen von Hoensbroech über
die Höhe der dem Baumeister bewilligtenNcisecntschädignng erwiedert der Marschall, daß hieran
nichts geändert werden tonne, weil die Verträge bereits festgestellt seien.

Als Vorsitzender der Commissionerwähnt der Marsch all noch der Verdienste, welche
sich der Referent in dieser Angelegenheiterworben habe.

Die Versammlung drückt hierauf dem Herrn Referenten ihren Dank aus durch Erheben
von den Plätzen.

Der Referent erstattet ferner über die Provinzial - Irren - Heil- und Pflcgeanstalten einen
Bericht des V. Ausschusses, welcher mit dem Antrage schließt: ,

Daß es dem hohen Landtage gefallen wolle, in einer Adresse (an Sc. Majestät den Kaiser
und König) die allcrunterchänigsteBitte abzusprechen, daß Se. Majestät die Gnade haben wolle,
die für Ausgabe der Provinzml-Obligationen tarifmäßig feststehenden Stempelsteuern niederzuschlagen
und der Staatskasse aufzugeben, die fchon gezahlten 1333 Thlr. 10 Sgr. der ständischen Vaukassc
zurückzuzahlen.

Der Antrag wird ohne Discussion genehmigt.
Cin zweiter Bericht desselben Ausschusses wird von demselben Referenten vorgetragen und

betrifft die Stcmpelfrcihcit der obengcnanntenAnstalten. Der Antrag des Ausschussesgeht dahin:
daß den in der Nheinprovinz zu erbauenden fünf Irren-Heil- und Pflege-Anstalten die Befreiung
von Cntrichtuug des tarifmäßigen Stempels von Sr. Majestät in Gnaden zugebilligtund genehmigt
werden möge, daß bei den zweiseitigen Verträgen mit andern Personen, welche zur Cntrichtung des
Stempels verbundeu siud, jedesmal nur die Hälfte des tarifmäßigen Stempels für den Vertrag und
für die ausgcfertigteu Neben-Exemplare der gewöhnliche Stempel entrichtet werde; daß ferner auf
Befehl Sr. Majestät der bei dem Ankaufe der Grundstücke gezahlte tanfmäßigc Stempel ans die
Hälfte ermäßigt und die zu viel gezahlteandere Hälfte der Provinz zinückerstattct werden möge.

Der Antrag wird ohne Discussion genehmigt und der Referent mit der Cntwerfuug der
zu erlassenden Adressen beauftragt.

Der Abgeordnete Münster erstatteteinen Bericht des II. Ausschusses, betreffend den von den
GemeindenVelbert, Mintard und Hösel beabsichtigten Bau einer Straße, einerseits von Heiligenhaus
" der BürgermeistereiVelbert über Ober-Eilp, Lanpendahl nach Kettwig vor der Brücke audererseits
von Ober-Cilp westlich über Spindeckuud den Bahnhof Hösel an der Ruhrthal-El,enbahn m der
BürgermeistereiMintard nach der Werden« Staatsstraße.

Der Ausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle ebenfalls sich dafür absprechen daß
Nese beiden Straßen sich ihrer Lage und Tüchtigkeithalber zu Bczirtsstraßen eignen und es vesur-

Stemvelstcucr für
Ausgabe der Pro¬

vinzial'Oliligatwüe,,.

Etempelfreiheit der
Piovinzilll'Irren-

Anstalten.

Uebernahme der
Straßen donHeilige»-
Haus nach Bahnhof
Hösel und Kettwig

v. d. Brücke «uf den
Bezutsstraßcnfondk.
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Worten daß dieselben nach vollständig uormalmäßigem Ausbau in den Verband der ostrheinischen
Bezirksstraßcn des Regierungsbezirks Düsseldorf aufgenommen werden.

Der Antrag wird ohne Discussion genehmigt und der Referent beauftragt, dem Antrage
gemäß eine Adresse zu entwerfen.

Zuschuß zur Unter- Der Abgeordnete Schult trägt einen Bericht des I V. Ausschusses vor, betreffend die
Haltung der geisle«» Bewilligung eines Zuschusses zu den Unterhaltungskosten der geisteskranken Wittwe des verstorbenen

tranken Ww. Dinctor Dircctors Falken berg der Anstalt Brauweiler.
Faltenberg ^r. Ausschuß empfiehlt: Der Landtag wolle der Wittwe Falke »berg einen Zuschuß

von jährlich 100 Thlrn. aus den Anstalts^Fonds bewilligen.
Der Marschall eröffnet die Discussion:
Der Abgeordnete Dr. Engels fchlägt vor, die Wittwe Falkenberg wieder auf der Linden¬

burg unterzubringen, welche eine Aufnahme für den Preis von 130 Thlrn. gewähre.
Referent empfiehlt, dem Antrage gemäß auch ferner Rücksicht zu nehmen auf die Frau eines

verstorbenen Beamten, welcher der Provinz Dienste geleistet habe, und die Summe von 100 Thlrn.
zu bewilligen.

Der Abgeordnete Graf von Hoensbroech halt den Antrag des Referenten in dem Falle
für gerechtfertigt, wenn der Zustand der Kranken eine Verpflegung in einem Privathause gestatte,
andernfalls wurde die Verpflegung in einer Anstalt vorzuziehen sein.

Der Abgeordnete Dr. Neinartz erklärt sich mit den Ansichten des Referenten in Bezug
auf die innegehabte Stellung des Mannes um so mehr einverstanden, als auch nach den in der
Commission gemachten Angaben der Preis in der Lindenburg ein höherer sein solle.

Der Abgeordnete Dr. Engels hält das Hülfs-Domizil in erster Linie zu einer Unter¬
stützung der Frau für verpflichtet.

Der Abgeordnete Nachem weist darauf hin, daß von dem Landtage nur eiu Zuschuß von
100 Thlrn. gefordert werde, und daß man bisher aus Billigtcitsrücksichten nicht au'"dlls Hülfs-
Domizil habe zurückgehen wollen.

Der Abgeordnete Contzen halt es für zweckmäßig, das Hülfs-Domizil anzuhalten, einen
Verpflegungssatz zu zahlen und dem Provinzial-Landlage slehe es dann noch frei, einen Zufchutz zn
gewähren.

Der Abgeordnete Breinig findet das Verfahren deshalb nicht correct, weil dann in jedem
andern Falle eine Unterstützung nicht wohl abgeschlagen werden tonne, während diese von Seiten
des Landtages nur erfolgen solle, wenn die gesetzlichenUnterstützungsmittel nicht ausreichten oder
erschöpft seien.

Der Abgeordnete Dr. Würz er spricht sich für die Bewilligung der Unterstützung aus,
denn es sei ja möglich, daß der verstorbene Director Faltenberg kein Domizil in Brauweiler erworben
habe.

Der Marfchall bringt die Frage zur Abstimmung:
Soll die beantragte Summe von 100 Thlrn. bedingungslos bewilligt werden?
Die Frage wird von der Majorität verneint.
Hierauf beantragt der Abgeordnete Freiherr von Eerde: der Landtag wolle mit Rücksicht

auf das heranzuziehende Hulfs-Domizil bedingungslos 70 Thlr. bewilligen.

Der Abgeordnete Freiherr von Leytam stellt den Antrag: der Provinzial-Landtag wolle
100 Thlr. aus ständischen Mitteln zur bessern und anständigern Unterbringung der Wittwe Falkenberg
bewilligen, und es dem Ermessen der ständischen Commission überlassen, ob die Unterbringung der
Kranken bei Verwandten oder in einer Anstalt stattfinden solle.

Nachdem noch auf die Anfrage des Abgeordneten Grafen von Hoensbroech über die
persönlichen Verhältnisse der Wittwe Faltenberg der Abgeordnete Bachem nähere Auskunft gegeben
hat, wird zur Abstimmung geschritten.
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Der Marschall erklärt, dah der Abgeordnete Freiherr von Gerde seinen Antrag zurückgezogen
hat, und es wird demnächst über deu Antrag des Abgeordneten Freiherrn von Leykam abgestimmt.

Der Antrag wird angenommen, ^ , . c- ^. ^
Der Abgeordnete Schult erstattet den Bericht des VI. Ausschusses, betrefteud die

Verweudung der Zinseu der zur rentbaren Anlage gelaugten Beiträge der Gemeinden für die Arbe.ts-
Anstcilt zu Brauweiler. . ^ .^..„., oi.i^n

Der Ausschuß habe iu dieser Angelegeuheit, da der ganze Betrag der aufgekommenenZm n
dem Kirchenvorstande zu Brauweiler überwiese» worden sei, nichts zu ermuern gesunden uno
schlage der hohen Verscuumlnng vor, die Sache als erledigt anzuerkennen.

^i^^ff^ ^ den ^fte.rder Ackerbauschule zu E.ve. ^.^.
Als Referent des VI. Ausschusses berichtet l)r. Wurzer, daß das Curator.um der Acker- »auschule zu Cleve.

bau-Schule zu Cleve den Autrag gestellt hat, ihm zur Aufbesserung der Lehrergehalter u»d zu
«nderweitigeu Ausgaben einen Zuschuß aus der Provinzial - Hülfskasfe ^wenden zu wollen Der
Ausschuß könne sich jedoch zu einem dauerudeu Zuschüsse uicht versteheu, iudem A"/Wl eu die, A
die Mittel zu ihrem Fortbestehen und Gedeihen bereits bei ihrer Begrüuduug m stch selbst g sichert
habeu müßte.:. Iu Aubetracht aber, daß die jugeudliche Austalt uoch mcht uu voller. Msch d
uöthigm Lehrmittel sei, befürworte der Ausschuß einen einmaligen Zuschuß von 10t)il ^ynu. ,ur
Vervollstäudiquug dieser Lehrmittel und wolle eine hohe Versammlung diesem Mtmge bettreten

Abgeordneter von Eyuern unterstützt den Antrag, statt einer regelmäßigen Uuter-
stützunq eine einmalige Uuterstützuug zu gcwährcu. m..s^^

Der Abgeordnete Müuster stellt den Antrag, in Rücksicht aus die neu begründete Austalt,
statt 1000 Thlrn. ein für allemal 1500 Thlr. zu bewilligen. ^ «, ^ l, .n.? ^,^t

Der Abgeordnete Freiherr von Leytam befürwortet den Antrag des Ausschusses beme t
jedoch, daß es sich hier uicht allein um die Ackerbauschuleiu Cllve handele, sondern um em allgemeines
Prinzip, daß nämlich keine Anstalt in's Leben trete, die nicht vollständig sundirt sci^ , , ^^„,

Der Abgeordnete Graf von Hoensbroech weist darauf hin, ^ß d'e M.tte d« P °vm
noch weiter in Ansprch genommen würden, und daß es zweckmäßig sein dürfte, über ^ >c" ""rag
erst dcmu zu debattireu, weuu der La.idtag sich über die Entschädigung der von der Rinderpest
betroffenen Gemeinden ausgesprochen habe. . , .,^ <,:„^,

Abgeordneter Freiherr Felix vou Loö tritt dieser Anschauuug be., mdem es stch hierbei
um erhebliche Summen handele. ^ ^ ^....<^

Der Marschall erklärt, daß beide Fragen iu keiner Verbindung ^nwi und es rrnthun ich
fei, jedesmal die Erledigung der einen Sache von der Erledignng der andern ° /«"g'g °« "ach"^

Der Abgeordnete Coutzen erklärt sich gegen den Antrag
es uicht die Aufgabe des Landtags fein könne, das etwa unzureichende Gehalt der Lehrer »uf diese

Weife zu erhöhen. c „^ <55s, aorickteten Antrag des Abgeordneten
Der Marfch all bringt zunächst den auf 1500 Thlr. gencyicien ^. u

Müuster zur Abstimmung.
Der Antrag wird abgelehnt. m..?^,.ss?8 auf Bewilligung von 1000
Der hierauf zur Abstimmung gebrachte Antrag des Ausschusses aus Hew.uig g

Thlrn. wird angenommen. „ . , m l^ff,.«« <>ines Reserve-Fonds für die Irren- Beschaffung eine« Re.
Bericht des V. Ausfchufses, betreffend die Beschaffung eines ^e,erve ^u , ^ ^i^u ^ ^

Heil-Anstalt Siegburg. < ^. ^-«,»,^»8 sf?,s„ durck I"en<Heilanstalt zu

Referent Dr. Wurzer: Indem "e Regiemugshaup^ Siegbur«.
Verfügung von. 14. August 1869 das Verfahreu aufgehobeu.
Siegburg, welche eutweder augeublicklich uicht dispouibel, oder eu Etat uberlchre.teu, v°r,cy n
zu zahlen töuue der Fall eintreten, daß die Anstaltstasfe in Verlegenheit gerathe.
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Um diesem Falle vorzubeugen, werde vorgeschlagen:
1. das angesammelte Kapital der Pensionen,
2, die zum Bau eines Hauses für tobsüchtige Frauen uoch nicht verausgabte, aber

bewilligte Summe soweit zu einem vorschußweiscu Reservefonds zu verwandeln,
bis selbiger den Betrag von 10,000 Thlrn. erreicht.

Da die Gelder zu dem im Autrage gestellten Zwecke bereit, auch sofort nach Feststellung der
Rechnungen zurückgezahlt werden, so glaubt der Ausschuß der hohen Versammlung vorschlagen zu
müssen, die Genehmigung zu der Errichtung des Reservefonds im Betrage von 10,000 Thlrn, ertheilen
zu wollen.

Der Marsch all eröffnet die Discussion.
Der Abgeordnete Becker empfiehlt, an das Ober-.Präsidium eine Petition zu richten, damit

die Königlichcu Regierungen veranlaßt werden, in dem Maße, als die provinziellen Beischläge von den
Gemeinden eingezogen werden, dieselben auch an das Institut abzuliefern.

Der Abgeordnete Bremig bemerkt, daß eine solche Petition unnöthig, der Vorschlag über¬
haupt nicht ausführbar sei, denn zu gewissen Zeiten würden immer Stockuugeu in den Zahlungen
eintreten, und da der frühere Modus der Vorschüsse nicht mehr zulässig wäre, müsse für solche Zeiten
ein Fonds vorhanden sein, aus dem die Anstalt einen Vorschuß erhalten könne.

Der Abgeordnete Contzen erklärt sich ebenfalls für den Vorschlag des Ausschusses, da es
ganz unmöglich sei, ohne einen Reservefonds auszukommen.

Der abgeordnete Becker: Gegen den Vorschlag des Ausschusses habe er nichts einzuwenden,
wohl aber gegen das Verfahren in Bezug auf die Einzahlung der Gelder an das Institut. Da die
Gemeinden die Gelder ans einmal bezahlen mühten, würde es zweckmäßigsein, daß dieselben auch von

r Negierung sofort an das Institut abgeführt würde».
Der Abgeordnete Freiherr von Lcytam erklärt sich mit dem Antrage des Ausschusses

einverstlludeu, bemerkt jedoch, daß ihm die Summe von 10,000 ^Thlrn. etwas hoch gegriffen erscheine.
Der Abgeordnete von Eynern ist der Ansicht, daß es genüge, zn sagen: die Hülfskasse

wird ermächtigt, bis zu 8000 oder 10,U00 Thlrn, der Verwaltung von Sicgburg in einzelnen Fällen
Vorschüsse zu machen unter Genehmigung des Herr» Ober-Präsidenten.

Der Marsch all strllt die Frage: Soll Siegbnrg ermächtigt werden, aus diesen beiden
gcnanuten Kapitalien vorschußweise Geld zu erheben im Betrage von 10,000 Thlrn.?

Die Frage wild von der Majorität bejaht.
Hiermit ist die Tagcsorduung erschöpft und wird zur nächsten Sitzung eingeladen werden.
Der Marsch all schließt die Sitzung um 12 Uhr.

Der Landtags-Marschnl!
Freiherr von Waldbott-Vnssenheim. Vornheim.
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Zünfte Sitzung.
Abhandelt im Stäudchnch' zu MMdorl a»n l. Juli !8?!.

Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der Abgeordnete Gymnich.
Der Marschllll ersucht deu Abgeordneten Freiherr» Raitz von Frentz, die von demselben

Äs Referenten der Finanz- nnd Vaukommission entworfenen Ndressen an Sc. Majestät den K<n,er
und König zu verlesen. ^

Die beiden Adressen bezüglich der Befreiung von Entrichtung des tarifmäßigen Stempels
für die Verträge über die in der Nheinprovinz zu erbauenden Irren- Heil- und Pflege-Anstalten
resp, iznrückerstllttung der bereits gezahlten Stempelsteuer werden verlesen und genehmigt.

Hierauf verliest der Abgeordnete Münster eine ebenfalls an Se, Majestät gerichtete
Adresse, betreffend die Uebernahme der von den Gemeinden Vclbcrt, Miutard nnd Hösel zn erbauenden
Straßen auf den Nezirksstraßcnfonds.

Die Adresse wird genehmigt.
Der Marschllll theilt folgende Eingänge mit:

1) Eine von dem Abgeordneten Paulsseu überreichte und genügend unterstützte ^unon,
betreffend die Erwerbung der Rocrbrücke bei Orsbcck im Kreise Heinsberg für den Aachener
Vezirtsstrahcn-Fonds. Dieselbe wird dem II. Ausschüsse überwiesen.

2) Petition der Gemeinde Ehrenfeld, die Entwässerung der Coln-Venloer Vezirksstrane oe.

^ Der Abgeordnete Schnlt macht die Petition zn der seinigen und wird dieselbe
nach crfolgtcr Unterstützung dein II. Ausschüsse überwiesen.

3) Ein Antrag von dem Abgeordneten Dr, Neinartz, betreffend eine ausnahmswci,e auuer.
ordentliche Zuwendung für die hiesige Königliche Landcsbibliothek aus Aula« ihres i^.
jährigen Jubiläums, .

Der Antrag ist bereits unterstützt und geht an den VI. Ans,chun.

ilischäfilichc«.

llli schall th',ilt ferner mit, daß der I!. Änsschns; folgende Schriftstücke zurück-^cr
gereicht habe:

1) eine Straßenkarte der Nheinprovinz, ,
2» eine Nachweisnng der auf den Vezirksstraßenfond übernommenen Straßen un°
3) eine Ver ügu!.g, wodurch allen Negiernngen eröffnet wird, d°ß, s"bst wemr Pram.en zu

einem StrHenbllu bewilligt worden sind, dadnrch eine Aufuahme der Straße m die Re.he
der Vezirtsstraßen nicht bedingt werde. .

^ Die Schriftstücke 1 und 2 gehe» an den Herrn Landtags-Comm.ssar zmnck.
Hierauf wird in die Tagesordnung eingetreten. , - ^ c»....^.,ss^ ils,^ i>i<>

Der Abgeordnete 1)., Noeggerath erstattet den Bericht des IV. Anschusses über b.e
Provinzial-Hcbammeu-Lchiaustalt zu Eölii, ^ «-. ,- ^ -,«?-,?« ...

Der Änsschuß trägt darauf an, die »»veränderte Vollziehung des Etats pro 1872,73 zu

"^'"^ den vorgelegten Nechnnngen der Anstalt hat der Ausschuß zu keinen Ve.nertnngen Ver¬
anlasst»,«, gesn»de» »»d solle» a»ch diese d.m He.r» Landtags-Commissar rem.tl.rt toerde».

' Die Anträge des Ausschusses wenden ohne Discussiou angenommen. ^^

Emgegc»!s,c»c Anträge
und Pcdtioncn,

^roninzia!«
Hcl'auimen LeKr-
cmsnM zu Clltn,

Deren Etats

Nechnnngen.



124

Wahlen für deren
Belwaltungs»K°m>

Mission.

Landalmenhau«
zu Trier.

Dessen Rechnungen n,
Verwaltungs«Beiicht,

Aufhebung der Pen-
sions-Beitiage der
Landaimenhaus»

Beamten zu Trier.

Unterstützung der
Wwe. des Landarmen»
Hauz-Fllbrikinspectors
Pctermann in Trier.

Bauten in Siegburg.

Rechnungen u. Etats
der PioU."Irrenanstll!t

zu Sicgburg.

Demnächst macht der Referent darauf aufmerksam, daß bei der Wahl für die Verwaltung
zu berücksichtige»s/i, das, Dr. Lexis nicht mehr Mitglied des Landtages sei.

Der Marschall läßt die Wahl vornehmen und es werden die Herreu Abgeordneter Dr.
Noeggerath als Mitglied uud Abgeordneter Horst als Stellvertreter, Abgeordneter 1>r. Engels
als Mitglied uud Dr Reinartz als Stellvertreter gewählt resp, wiedergewählt.

Der Abgeordnete Küche» erstattet dcu Bericht des IV, Ausschusses, betreffend die Rech¬
nungen und den Vcrwaltungsbericht des Lanoarmcnhanses in Trier pro 1867, 1868 und 1869.

Die Verwaltungstommission des Landarmeuhaufes hat sämmtliche Rechuuugc» der Jahre
1867, 1868 und 1869 geprüft und als richtig ancrtannt. Dieselben sind auch vou dem Königlichen
Rcgierungs-Präsidenten richtig befunden worden.

Der Ausschuß ist nach Prüsuug der von der Verwaltungs-Commission vorgelegte» Ueber¬
sicht der Verwaltungsrcsnltllle zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Verwaltung des Laudarmen-
hauscs in Trier mit Umsicht geführt worden ist und erlaubt sich daher der IV. Ausschuß, der hohe»
Versammlung vorzuschlagen, dieser Erklärung bcizutrcten.

Der Autrag des Ausschusses wird angenommen.
Derselbe Referent trügt den Bericht des IV. Ausschusses vor über deu Antrag der Ver-

waltnngs Commission des Landarmenhauses in Trier auf Entbindung der Veamten der Anstalt von
der Verpflichtung zur Zahlung der laufenden Pensions-Vciträge uud der ^12 Abzüge bei Reuan-
stellungen uud Gehaltsverbesferungeu.

Der Ausfchuß ist d^r Ausicht, daß die beantregte Befreiung der Veamten des Laudarmen-
hlluses von der Zahlung der Pensionobeiträgc zu belvilligen sei, i» der Voraussetzuug, daß ein
gleiches Verfahren bei dcu übrigen Provinzial-Institnte» stattfindet, und daß es der Billigkeit an¬
gemessen erscheine, da der Provinzial-Landtag im Jahre 1870 nicht zusammengetreten, diese Vewilliguug
schon vom Jahre l8A! an eintrclen z» lasse», nnd demgemäß die schon bezahlten Beiträge pro 1870
den Betreffende» zurück :u erstatten.

Der Ausschuß schlägt vor: Die hohe Versammlung wolle dieser Ertlärung beitreten.
Der Marschall eröffnet die Discussiou.
Der Abgcorduete Freiherr vou L eh kam constatirt, daß in der Blindenllnstalt Düren

derselbe Grundsatz acceplirt worden ist uud daß die Peusiousbciträgc eiufach auf deu Etat tommeu.
Die Versllmmlnng erllärt fich mit dem Vorschlage des Ausschusses einverstanden
Von demselben Referenten wird der Bericht des IV. Ausschusses erstattet, betresfeud eine

fortlaufende Uulerstutzuug für die Wittwe des LandarmenlMis-Fabrit-Iuspcctors Petermann in
Trier von jährlich 40 Thlrn.

Der Ausschuß beantragt: Die hohe Versammlung wolle in Rücksicht auf das vorgerückte
Alter und die Kränklichkeit der genannten Wittwe diese Zulage von 40 Thlru. bis 4874 bewilligen.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen,
Bericht des V. Ausschusses über die iu deu Iahreu 1868/70 ausgeführten Bauten in

Siegburg. Referent Dr. Würz er.
Der Ausschuß trägt darauf an: Die hohe Versammluug wolle die Ausgabe vou 149 Thlrn,

26 Sgr. 6 Pfg. für die als nothwendig sich herausgestellte Anlage eines ueueu Schornsteins ge¬
nehmigen.

Der Antrag des Ausschusses wird genehmigt.
Derselbe Referent erstattet den Bericht des V. Ausschusses über die Rechnungen und die

Etats der Irren-Heilanstalt zu Siegburg.
Der Ausschuß stellt deu Autrag: Die hohe Versammlung wolle

1) die Geld- uud Natural-Nechuungen und
2) die aufgestellten Etats genehmigen.

Die Antrage des Ausschusses werdeu angeuommen.
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Der Abgeordnete Dr. No egge rath verliest ein Schreiben an ^" H^ Landtags
Eommissar, betreffend den genehmigten Etats-Entwurf der Hebammen-Lehranstaltzu ^oin nn°
vollzogenenErsatzwahlen.

Das Schreiben wird genehmigt . y. . Aufhebung de«
Bericht des II. Ausschusses, betreffend eine Petition der Gemmide Baumholder um ÄUs- ^^^'"„'"„

Hebung des Lhaussecgeldcs auf den Bezirtsstraßcn. Bc,irl«str°ßen.
Referent AbgeordneterPaulssen: Der Ausschuß empfiehlt, unter Bezugnahme aus den

Beschluß des vorigen'Landtags, über die Petition der Gemeinde Baumholder znr Tagesordnung
überzugehen.

Der Antrag wird angenommen. . ^.,,«^,,,8. Aufhebung der Pm-
Der Abgeordnete Schnlt erstattet den Bericht des IV. Ausschuß, betreffend d,ePenstons^ ^,^ ^ ^

beitrage der Beamten der Arbeitsansto.ltzu Brauweiler. „,,,.., ,,. ^,. ^„MMuna """" ^' P«"'"z'°'°
Der Abschuß schlägt vor: Die hohe Versammluugwolle beschließen, daß d:e ^"pst'chtm 3 U^its-Anstaltzu

zu Beiträgm zum Pn, ionsfonds für die Bemnteu der Anstalt Branweiler "«fg^w. wer ° .^^ Sauwetter.
Beamten die pro 1870 gezahltenBeträge zurückerstattet werden, da der Provmz.abLandtag unwahre ^^ der
1870 nicht zusammengetreten ist, alfo der Antrag früher nicht gestellt werden tonnte. Wittwe des ständischen

Die Versammlung genehmigtden Antrag des Ausschnsses. betreffend «te«istr»t°r« Schwitz.
Ter Abgeordnete v. Steffens trägt das Referat des VI. Ausschussesvor, betreffend

5as Unterstützungsgefuchder Wittwe des verstorbenenLandtags-Negtstrator^chm, . ^
Der Ansschnß trägt darauf an: Der hohe Landtag wolle der Pelentm eme w'ederyo.te

einmaligeUnterstützungvon 25 Thlrn. bewilligen.
Der Antrag wird genehmigt. ..x^n» ^iwina auf
Der Marschall erklärt die Tagesordnung für erledigt und beraumt w nächste Schung aus

Montag um 9 Uhr an. ^,., <^i, ,,<. >
(Schluß der Sitzung 12^ Uhr.)

Der Landtags-Marschall
Freihelr von WaldbuttVaffenheim'Volnheim.

Sechste Sitzung.
Verhandelt im Staudehach zu Düsseldorf aui 3. Bul> !8?>.

Geschäftliche«.

Eingegangene

Der Marschall eröffnetdie Sitzung um 9 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen ^d ^'M g,^
Das Protokoll der heutigen Sihnng führt der AbgeordneteGymnlch.
Der Marschall theilt folgende Eingänge nut. Lokal-AbtheilungDüsseldorf Petitionenu.Annage.

1. Die Vorstände der landwirtschaftlichen
bitten um Grundsteuer-Nachlaßwegen der Mißernte. ^ ^ ^ ^
hat den Antrag zu dem seinigen gemacht, er wnd unterstützt g Y
Ausschuß.
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2. Antrag von dem Abgeordneten I),-. Wurzer, betreffend eine Ncmuncrcition für den
früheren Taxator der Provinzial-Fcuer-Societät, Linzenbach ans Waldbreitbach;
wird unterstützt und dem II. Ausschuß überwiesen.

3. eine Petition, welche von dem Abgeordneten Dr. Würz er zur sciuigen gemacht
und genügend unterstütz: wird, um eiuen Zuschuß zu dcu Kosten des Baues einer
Brücke über den Wiedbach, geht cm den VI. Ausschuß.

Demnächst verliest auf Ersuchen des Marschalls der Abgeordnete Küchen drei au den Herrn
Landtags-Eommisscir gerichtete Schreiben, betreffend:

1. die Rechnungen nnd de» Vcrwaltungsbericht des Landarmcnhauses zu Trier pro 186769.
2. die fortlaufende Unterstützung für die Wittwe des Landarmenhaus-Fabrik-Inspektors Peter¬

mann in Trier und
3. die Entbindung der Beamten des Landarmenhanscs zn Trier nnd der Anstalt Vrauwciler

uon der Verpflichtung zur Zahlung der laufenden Pensionsbciträgc.
Hierauf wird in die Tagesordnung eingetreten.

Selbstverwaltungder Der Abgeordnete von der Mosel erstattet Bericht des I. Ausschusses, betreffend die
provmzilllständischeuSelbstverwaltung der provinzialständischcn Institute.

2"s>'wte. Nachdem der Referent die von dem Ausschusse vorgeschlagenen Abänderungen der Grundzüge
des Regulativs für die Organisation der Berwnllnng des provinzialftändifchcn Vermögens und der
provinzialständischen ^ »slalttu in der Nheinprovinz erläutert und auch die von der Minorität auf¬
gestellten GcsichtLpuntte dargelegt hatte, eröffnet der Marschall die Discussion und präcisirt nach
mehrfachen Bcmerlungcu verschiedener Abgeordneter den Gang der Verhandlungen.

Nachdem der Referent einen Theil des Berichtes vorgetragen nnd vom Marschall constatirt
war, daß die Berathung von Epecicilicn die Abstimmung über die ganze Vorlage ebenso wenig aus¬
schließe, als sie der Einbringung einer ganz neuen Unterlage im Wege mies Antrages entgegenstehe,
weist der Abgeordnete Bremig zunächst auf die über diesen Gegenstand gepflogenen Verhandlungen
des 19, Provinzial-Landtags und ihren Erfolg hin. Indem er ein näheres Eingehen auf die der
früheren Bitte des Landtages willfahrende Vorlage für unabweisbar nothwendig crtlmt, führt er aus,,
wie die Vorlage zwei neben einander herlanfendc Principien enthalte, wonach die Verwaltung geführt
werden solle. Man werde sich zunächst darüber schlüssig zu machen haben, ob man die den Ausschuß
bildenden zwei Factorcn, den jedesmaligen Landtags-Marschall als Vorsitzenden oder aber einen
Landcs-Director neben einander einsetzen wolle. Der Ausschuß habe sich gegen einen Landcs-Dircctor
erklärt, weil eine derartige Institution, die sich gewissermaßen zwischen den Staats-Organcn und der
Spitze der Selbstverwaltung cinschiebc, mir zu UuMräglichteiten führen könne, und aus diesem
Grunde habe der Ausschuß die Umsetzung eines Lcmdes-Directors verworfen; er glaube daher, daß
man die Berathung der Vorlage unter der Ncscrvatiou annehmen muffe, daß die Einsetzung eines
Landes-Directors wegfalle.

Abgeordneter Freiherr von Leykam: Im Ausschüsse habe man den Landes-Director fallen
lassen, er möchte aber noch weiter gehen uud auch den Standcrath fallen lassen, denn er könne nicht
einsehen, wie der Ständnath in scimr collrgialischcn Zusammensetzung nützlich sein solle für die
Verwaltuug der einzelne,! Proeiuzial-Iustilute. Dieser ganze Vcrwaltungsrath sei zu complicirt und
zu kostspielig, weshalb seine Ansicht dahin gehe, daß es am geeignetsten fei, wenn für die Verwaltung
eines jeden Provinzial-Iustiiuts ähnlich wie bei der Provinzial-Hülfskasse, ein die Selbslstäudigteit
möglichst wahrendes Statut durch deu Proviuzial-Landtag festgestellt würde uud die Verwaltung in
der Hand der Commissionen belassen resp, in dieselbe gelegt würde.

Die Mitwirkung der Negieruugs-Orgaue werde jedoch in den meisten Fällen nothwendig
fein, dagegen fei von der Anstellung provinzilllständifchcr Beamten abzusehen

Der Abgeordnete Bachem bemerkt, daß die von dem Vorredner angedeutete!! Punkte der
Epczillldcbattc angehörten, während es sich jetzt nur darum handeln könne, ob man gegenwärtig auf
die Königliche Proposition im Ganzen eingehen wolle.
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Der AbgeordneteFreiherr Felix von Loö theilt in Bezug auf die anzustrebende Selbst-
ständigkeit die Anschauung der Al geordneten von Leykam und Br einig, glaubt aber, daß die
Commissionenim Ständeralh einen Mittelpunkt haben müssen.

Der AbgeordneteVremig bemerkt, daß die Vorlage aus eine sclbstständige Verwaltung
hinziele, während der AbgeordneteFreiherr von Leytam die Negiernngs-Organe beibehaltenwissen
wolle, so daß von Selbstverwaltung eigentlichkeine Nede sein könne. Auch in dem Berichte des
Ausschusses sei gesagt, daß man au das Bestehendeanknüpfen wolle. Das vermeintlich Bestehende
N'istirc aber nicht, denn es bestehe in den Commissionen Nichts von Selbst-Verwaltung, weil Alles
nur Beirath sei. Ehe nun von einem Festhalten an etwas Bestehendemdie Nede sein könne, müsse
ein Organ des Provinzial-Landtags geschaffen werden, welches die Selbstverwaltung regele.

AbgeordneterGraf von Hocnsbroech : Die Autonomiebestehe darin, daß der Landtag
als solcher die Vefugniß habe, seine Institute selbstständigzu verwalten, dafür Negeln aufzustellen
und seinen ständischen Commissionenden Auftrag zu geben, in dieser Weise bei der Verwaltung der
Institute zu verfahren. Bloße Schaffung großer Apparate sei keine Autonomie. Es würde wünschens-
werth sein, wenn man Ginsicht in das Statut von Westphalennehmenkönne, um daraus zu erkennen,
w>e weit die Autonomie dort gediehen sei.

Abgeordneter Freiherr von Lcy kam glaubt, daß er unrichtig verstandenworden. Er habe
sich stets für die Selbstverwaltung ausgesprochen,hier handele es sich nur um den Modus der Aus¬
führung, die Selbstverwaltung der Institute durch die Provinzial-Stände scheine ihm vollständig
gewahrt durch das Statut der einzelnenCommissionen und durch das Necht der selbstständigen Auf¬
stellungdes Etats.

AbgeordneterFreiherr Felix von Lo 8 : Der Provinzial-Landtag setze allerdings die Etats
scst und beschließe über die Verwendung der Gelder; weder die Commissionennoch der Landtags-
Marschall können aber die Verantwortung übernehme», über wichtige Fragen allein zu entscheiden,
und es müsse deshalb ein Mittelglied vorhaudeu sein, welches den Landtag zu vertreten habe.

Der AbgeordneteVremig führt aus, der Provinzial-Landtag müsse ans sich selbst heraus
"ne Spitze schaffen, welche die dircctc Leitung der Anstalten übernehme. Heute sei diese Spitze der
Qber-Präsidcut, der den ganzen Apparat der Regierungen zu seiner Verfügung habe. Der Provinzial-
Landtag solle nun an die Stelle des Herrn Ober-Präsidenten treten und er müsse aus sich heraus
"ne tlmie Corporatiou bildcu, welcher er die Leituug der Anstalten übertragen könne, und hierfür scl
"' der Vorlage ein Ausschuß von 15 Mitgliedern vorgesehen, analog der von Sr. Majestät sancttomrten
Resolution. Sobald dieser Ausschuhins Leben trete, würden alle Commissionenfür die Institute
wegfallen und die von dem Landtage gewählten Bciräthc würden in dein Augenblicke jede Vefugniß
Alleren, weiter etwas zu thun. An Stelle derselbentrete dann der Ausschuß, und in welcher Weise
dessen Verwaltung zu geschehen habe, stehe im §. 8. Cs sei besser, wenn der Provinzial-Landtag,
°5' nicht selbststäudigverwalten könne, ein kleineresOrgan ans seiner Mitte schaffe, wodurch die
Selbstverwaltung eine vollständige werde uud keine andere Beschränkungerleide, als das Oberauf-
Uchtsrechtdes Hcrru Ober-Präsidenten,

AbgeordneterGraf v. Hoeusbrocch: Es sei leicht, in der Phautasie schöne Gebäude
aufzuführen, aber wo finde man die Personen, die dazu geeignet seien, dieses Gebäudezu belebeu und
"°s auszuführen, was der AbgeordneteBremig intendire.

Der Abgeordnete von Eyuern ist der Ausicht, daß die bisherige Organisation nicht
°"chaus umgestaltet zu werden brauche. Der gewählte Ausschuß tonne den Landtag nicht ,° weit
^'treten, daß er die Commissionen und Commissarewähle, sondern Das dürfe nur der Landtagthun
^ könne auch nicht der Meinuug beipflichten, daß die bisherige Spezial-Verwaltung der verschiedenen
'Mitute nur eigentlicheinen Beirath gebildet habe, sondern er glaube, daß sie tief in die vnecie
-""Wallung eingegriffenhätten. Man tonne das Verhältniß ja umdrehen, ,o ^ß nunmehr d,e^ -
2'erung ein Mitglied in den Ausschußmit nur berathender Stimme schicken tonne. Em solcher H°i-
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rath könne in mancherBeziehung nur ein erwünschter sein. Auf diese Weise lasse sich leicht an das

Bestehende^ntnupfen.^^^ ^^ die General-Debatte, da sich Niemand mehr zum Worte gemeldet,
für aeMossen und es wird in die Spezial-Discussion eingetreten.

»u §. 1 der Vorlage, die von dem Ausschuß eine andere Fassung erhalten hat, beantragt
der Abgeordnete' Vremig, statt „Ständerath" zu setzen „Provinzialrath".

Der Referent erklärt sich damit einverstanden.
Der AbgeordneteSchröder glanbt, daß der Ausdruck„ständischer Verwaliungsansschuß"

beibehalte»werden tonne und müsse.
Der AbgeordneteBr einig: Um den Intentionen des AbgeordnetenSchröder zu ent-

svrcchen ^wolle'c/sagen, „Provinzial-Verwaltungsrath". Im Ausschüssehabe man den Ausdruck
ständischer Verwaltungsansschuß" fallen lassen, weil man bereits auf dem 19. Provinzial-Landtage

bei den Wahlen nicht immer auf die vorhandenen Stände Rückfichtgenommen und auch bei der
Finanz- und Ban-Commissionohne Rücksichtnahme auf die stände gewählt habe.

AbgeordneterGraf von Hocnsbroech: Dieser Ständerath, aus 15 Mitgliedern zu¬
sammengesetztkomme ihm vor wie ein kleiner Landtag, der den alle zwei Jahre zusammentretenden
aroßen Landtag brach lege. Durch den Ständerath sei ein Glied mehr geschaffen,was zu eiuer
schleppenden Maschinerie führe. Es frage sich cmch, ob der Ständerath in der Permanenz tagen
olle und wenn dies nicht der Fall sein solle, erschiene es ihm unerklärlich,wie derselbe die Provinzilll-
Institnte regelmäßig und gut verwalten könne.

Auf die Frage des Marfchalls an die Mitglieder der Vcrwaltungscommijsionen. wie
oft z. V. der Ausschnß für Nrauwciler jährlich zusammenkomme, gibt der AbgeordneteVachem die
Auskunft, daß Dies in der Regel vierteljährig geschehe.

Der Marsch all erklärt, eine Permanenz des Ständerciths sei nicht in Aussicht genommen.
AbgeordneterBremig: Der Provinzial-Landtag werde durch den Ständerath nicht brach

aelegt denn er behalte alle seine Vefuguissc und habe sich nnr ein beweglicheres Organ geschaffen.
Vor dem System, an das Bestehende anzuknüpfen, möchte er warnen, weil das angeblich Bestehende
eben nicht existire.

Wenn die Veiräthe auch recht eingreifend gewirkt hätten, wie Herr von Cynern meine,
so tonne man das doch keine Selbstverwaltung nennen.

Abgeordneter Freiherr vonLeykam: Die Basis, von welcher der Vorredner ausgeht, stimmt
mit der Thatsache nicht übcrein. daß die gegenwärtigenCommissionen nur Beiräthe seien, treffe auch
wenigstensfür die Blindenanstalt zu Düren und bei der Verwaltung der Provinzial-Hülfstasfe nicht zu.

AbgeordneterVachem: Der Ausdruck, „an Bestehendesanzuschließen,"sei dadurch ent¬
standen weil man jetzt Commissionenhabe; aber es fei dabei nicht an die Commissionen gedacht, wie
sie jetzt' beständen,fondern an die neu zu organisirendenCommissionen.

Wenn man sich daran stoße, daß der Ständerath zu groß fei, in seiner Zahl, dann könne
man die einzelnen Commissionen verringern, aber daraus folge nicht, daß man den Ständerath mcht
aus eiuzelnen Commissionen bestehen lassen folle.

Der AbgeordneteGraf Hoensbroech: Man würde einen großen Schritt in Bezug auf
die Erweiterung der Autonomiegethan haben, wenn eine folche Selbstständigkeitfür die sämmtlichen
Institute erreicht werde, wie Dies bei der Provinzial-Hülfskasseder Fall sei, und man könne dann den
ganzen Apparat von Ständerath oder Landes-Director fallen lassen. Denn das fei eine Schöpfung,
welche sehr schwerfällig sei, hübsch in der Theorie, aber in der Praxis werde sie zu vielen Unzukömm¬
lichkeiten Veranlassung geben. ,^,, .

Da sich Niemand mehr zum Wort gemeldet, bringt derMarschall den §. 1 zur Abstimmung.
Derselbe wird mit dem Amendementstatt „Ständerath" „Provinzial-Verwaltungsrath" i«-

sagen, angenommen.
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Zu §. 2 beantragt der AbgeordneteBremig „ „artenden neuen
Der Provwial-Vcrwaltungsrath besteht bis zur Kmsuyruug

^""1"dcsmaligen Landtags-Marschalle oder in Behindernngsfällen desselben ans dem Stell¬
vertreter des Landtags-Marschalls als Vorfchmdcn, ^^.^^

Nachfolgers fortdauert,
AbgeordneterF-reiherr Felir von «o. ste«t das Amendement
Der Provinzial^'andtag wolle beschließen, in dem 3. Al.nea des^. 2 «u fetz«

,,und einem Kollegium,welches gebildet wird d.rch ^'^ Wah m ^ 5"^,edeo
den für die einzelnen Anstalten bestehenden ständischen Comnn,stouen.

Der Ab r teurem i g führt aus. daß der Schwerpunkt nicht mehr m dm ^um^«
sondern in dem Organe lieg, welches die Provinz sich schaffe, erläutert se.neu Antrag und st.chtnach
zuweisen, daß Stellvertreter überflüssigseien. Mcrtbeilunader Mit-

Nach mehrfachenBen,erluugen verschiedenerAbgeordnete übn ^
glieder auf die einzelnen Negierungsbezirleund deren Zahl stellt Abgeordneter^recherr
das Amendement. dem Alinea 3 des 8- 2 folgende Fasfuug 3" gcvcn: ^.«vinual-Lllndtag aus

',aus einem Collegium von U Mitgliedern, welche von dem Provm.uu ^
feiner Mitte gewählt werden." ^-^i^i-n ,u wählen.

Der AbgeordneteWachter schlägt vor, ein Collegnun v°n « Mtt^^" '" ""'
Der Marsch all bringt den §. 2 der Gruudzuge zur Abstumnung
3 wird zuuachst über den in §. 2 unter Nr. 2 der Grundzuge en altenen «atz.

„dem ersten standischen Beamten (Landes-Dnector 8- -' und b),
abgestimmt,und "einstimmig beschlossen,den Satz zu streichen.

Das erste Alinea ilM.: , ,« .. ^^,„^5f«slen desselben dem Steti¬
gem jedesmaligen Laudtags-Marschalleoder m Behmderuugsfallendenew
Vertreterdes Landtagsmarschalls als Vorsitzenden/

wird einstimmigangenommen. ^^,.s^>^n^'
Demnächstwird über das dritte Alinea des AusschußHorfchlags.

„und einem Collegnun" bis „ständischen Comnufston(8- ")
abgestimmt.

Dasselbe wird abgelehnt, Amendement wird abgelehnt.
Das von dem Abgeordneten Freiherrn Felir "°"^ ^" .^ ,.,,„ §. 2 eine andere
D°s Amendementdes Abgeordneten Vrenmg, welche» für den gan, ^

Fassung vorschlägt,wird angenommen. ^„„n ^

(Halbstündige Uuterbrechungder ^'bung- ^,^
Zu §. 3 fchlägt der Referent vor, in Gemahhe.t der Abänderung 5

der Grundzüge wieder herzustellen. ,.^,n,,„ mit der vom Abgeordneten

Der §. 3 wird nach der Fassung d°r Endzüge ange«
Freiherrn v. Frentz beautragteuAbänderung, statt ^7^.'" ctz ^ ^ <z,„sch«ltung

Der 8. 4 wird mit der von dem Abgeordneten Bremig m^eylag g

in folgender Fasfnng angenommen: ^„^,„a der Stellvertreter deffelben, welcher die
„Der Landtags-Marfchall uud m dessen Behn derung der ^u ,^ Behörden und

ständische Verwaltung nach Anßen uud vor Gericht vertru, ««« N >ens er eben ^^ ,^
Privatpersonen verhandelt, den Schriftwechsel führt uud alle Schriftstücke ze.chuet, fuy
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Provinzial-Vcrwaltungsrath. Er beruft denselben und leitet die Verhandlungen nach Maßgabe der
Geschäftsordnung(§. 3 am Schluß). Er ist berechtigt, jederzeit, namentlichauch wenn der Provinzial-
Vcrwaltungsrath nicht versammeltist, Kenntniß von dem Gange der Verwaltung zu nehmen, und sind
die ständischenBeamten verpflichtet, ihm jede verlangteAuskunft zu gewähren. Maßregeln, welche nach
seiner Ansicht die Befugnisseder ständischen Beamten überschreiten, oder für den provinzial-ständischen
Verband und die Aufgaben desselben wesentlichenNachtheil herbeiführen würden, kann er bis zur nächsten
Sitzung des Provinzial-Verwaltungsrathes beanstanden.

Die W. ü und 6 der Vorlage, welche von dem Landcsdircctor handeln, wurden als in Weg¬
fall kommend bezeichnet.Die hierbei von dem AbgeordnetenGrafen v. Hoensbroech in Anregung
gebrachteDomizilfrage würde daher event, der Geschäftsinstructionvorbehalten bleiben.

Das erste Alinea des §. 5 der Ausschuß-Vorlagewird angenommen.
Nach mehrfachen Bemerkungenüber die Besetzung der Stellen mit civilversorgnngsbercchtigten

Militairpersoncn, an die indessen kein Antrag geknüpftwurde, gelangteebenfalls das zweite Alinea nach
der Fassung des Ausschussesmit der Modification zur Annahme, daß statt Ständerrath, Provinzial-
Verwllltnngsrath gesetzt werde.

Der Abgeordnete Freiherr Felix von Loü erklärt, daß er gegen das Alinea wegen dessen
Fassung gestimmt habe.

Alinea 3 und 4 werden ebenfalls nach der Fassung des Ausschusses angenommenmit der
Abänderung, statt des Wortes „Ständerath" zu setzeu „Provinzial-Verwaltungsrath".

Den 8- ^ der Vorlage (jetzt §. 6) beantragt der Referent,in Gemäßhcit der Abänderung
des §. 2 in seiner ursprünglichenFassung anzunehmen.

Zu §. 6 der Vorlage (jetzt §. 6) schlägt der Abgeordnete B rc mi g folgende Fassung vor:
Für die unmittelbareVerwaltung und Beanfsichtignngeinzelnerständischer Anstalten können

durch den Provinzial-Verwaltungsrath besoudere stäudischeCommissioneu oder Eommissare bestellt werden.
Der Provinzial-Vcrwaltungsrath bestimmt deren Zusammensetzungund Compctenzund stellt

ihre Geschäftsinstructionauf.
Die Commissionen oder Eommissareführen ihre Geschäfteunter der Leitung uud Aufsicht

des Provinzial-Verwaltungsraths.
Der Antragsteller hält diese Fassung iu Widerspruchmit den Ausführungen der Abgcorducten

v. Gynern, Freiherr Felir von Loö, Graf von Hoensbroech und Schult für nothwendig,
um nicht in einen Widerspruchmildem abgeänderten Z. 2 bezüglichder Selbstverwaltung zu gerathen.

Die Abstimmungüber den §. 8 in der vorgeschlagenen Fassung ist zweifelhaftuud es wird
der eingegangeneAntrag anf namentlicheAbstimmuugunterstützt.

Bei der namentlichenAbstimmunghaben 42 mit Ja und 26 mit Nein gestimmt.
Es haben gestimmt

mit Ja die Herren: mit Nein die Herren:
Aldringen, Bachem,
Verger, Becker,
Böninger, Freiherr von Bourscheidt.
Graf von Boos-Waldeck, Ellsar,
Bremig, Freiherr v. Eynatten,
Broich^ v. Eynern,
von Brück, Freiherr von Fürstenberg-Loersfeld,
Cremer, Freiherr von Fürstenberg-Borbeck,
Dick, von Heister,
Freiherr vou Eerde, Graf von Hoensbroech,
Dr. Engels, Illnsen,
Freiherr von Frentz-Garrath, Kockerols,
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mit Nein die Herren:

Freiherr von Leykam,
Freiherr Felix von Loö,
Maas,
Paulsscn,
Ncusch,
von Ruhs,
Schüler,
Schult,
Freiherr von Solemacher-Antweiler,
Graf von Spee.
Freiherr von Spies-Vülleshcim,
Freiherr von Wengc-Wnlffen.
Graf von Wolff-Metternich,
I)r. Wurzer

Mit Ja die Herren:

Gemünd,
Gmimich,
von Handel,
Hirschbrunn,
Holthaus,
Graf von HompesckMurich,
Horst,
Jagender«,,
Krctz,
Küchen,
Kürten,
Freiherr Clemens von Lo<?,
Freiherr von Louisenthal,
von der Mosel,
Muller,
Münster,
Freiherr von Mylius,
Nocggerath,^
Graf von Nesselrode-tzhreshovcn,
Pfcrdmeuges,
Reinarh,
Richter,
Ringel,
Rollar,
Fürst zu Salm-Ncifferschcidt-Dyck.
Freiherr von Schirp,
Schröder,
von Steffens,
Wachter,
Freiherr von Waldbott-Vassenhcim-Nornheim.

Der 8, 8 ist demnach in der vorgeschlagenen Fasfung angenommen.
Der 8- « (jetzt 8- 7) wird nach der Fassung des Ausschusses angenommen.
§. 10 (jetzt §. 8) wird ebenfalls nach der Fassung des Ausschusses «ngen«.
Zu 8- 11 ljetzt s- 9) bemerkt der Referent, dcch die Minorität des Ausschusses s.ch für

die ursprüngliche Fassuug erklärt habe. .^,^„ >,„

Der Abgeordnete Bremig empfiehlt, an der Fasfnng des Ausschu^^ ^^ da
die durch dieselbe dem Ober-Präsidenten eingeräumte,: Vefngnisse ihrem ^^ v "tam^ g^ ug .
Ein Vertretuugorecht durch .inen delegirteu Staatsbeamten hält er für uoch weu.ge: angemessen
die persönliche Theilnahme des Ober-Präsidenten. .«>--. >,

Der Abgeordnete Freiherr V.Frentz, der
finden in der Theilnahme des betreffenden Staatsbeamten an den Sitzungen des ProvmMl^rwaltungs
rathes eine durchaus nützliche und den Geschäftsgang fördernde Emnchtuug.

Der Abgeorduete Bremig beautragt das l>. Aliuea der 7'^^
Bei der Abstimmung wird der §. 11 (jetzt §. 9) der ursprünglichen Fassung angenommen

mit Ausnahme des letzten Alinea, welches abgelehnt wird.
Der 8- 12 (jetzt tz. 10) wird unverändert angenommen.
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Hu dem von dem Ausschusse hinzugefügte«§. 11 schlägt der Referent vor, nur das erste
Alinea stehen zu lassen.

Bei der Abstimmungwird der Vorschlagdes Referenten angenommen.
Die Abstimmung über das Regulativ im Ganzen wird vertagt, bis die Zusammenstellung

der Beschlüsse erfolgt und zur Kenntnis;der Abgeordnetengebracht ist.
Eingegangene Der Marschall theilt mit, daß noch eine Petition eingegangen sei, betreffend den Abbruch

Petition, des Mittelthores in der Stadt Xanten. Der AbgeordneteMünster hat die Petition zu der seinigen
gemacht; sie wird unterstütztund geht dieselbe au den II. Ausschuß.

Der AbgeordneteI)r. Würz er verliest zwei Schreiben an den Herrn Landtags-Commissar,
1. betreffend die Geld- und Natural-Rechnungen und Etats der Irren-Heilanstalt zu

Siegburg,
2. betreffend die Zurücksendungder Acten über die in Sicgburg ausgeführten Bauten.

Der Marfchall beraumt die nächste Sitzung auf Dienstag Vormittags 10 Uhr an.
(Schluß der Sitzung 4 Uhr.)

Der Quldtags-Marschall
Freiherr von N3aldb»»tt-Vasseu<»ei»!-Voruheim.

Hiebente Sitzung.
Verhandelt im SlündelMse zu Düsseldorf am 4. Juli 187«.

Geschäftliches Der Marschall eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Die Verlesung des Protokolls der gestrigen Sitzung wird ausgesetztbis nach erfolgter

Zusammenstellungder über die Selbstverwaltung der vrovinzialständischcn Institute gefaßte» Beschlusse.
Das Protokoll der hculigcu Sitzung führt der AbgeordneteGraf Boos.
Der Marfchall bringt die eingegangenenAnträge zur Kenntniß der Versammlung,

Alnra?e"""° 1- einen Antrag, den der AbgeordneteDr. Reinartz zu dem seinigen gemacht hat und
der unterstützt worden ist, betreffendden Bau einer Kunsthalle in Düsseldorf.

Geht cm den I. Ausschuß,
2. Von dem Herr» Landtags-Commissar ein Antrag der GemeindeWadcnheim um

Uebernahmeder Kosten des Ahrbrückenvauesbei Ncuenahr auf Provinzialfonds.
Geht an den VI. Ausschuß.
Auf Ersuchendes Marschalls erstattet der AbgeordneteKüchen das Referat des IV. Aus¬

hauses In Trier"«"» schufst, betreffend den Etats-Entwurf für die Verwaltung des Landarmcnhausesin Trier pro 1871,73.
Ig7>,. Der Ausschuß hat gegen den Etat nur einzuwenden, daß die Gehaltserhöhung des Nendanten

Gehalts-VrhölMiader Anstalt von 500 auf 600 Thlr. zu hoch gegriffenist und derselbe ciue Erhöhung von 50 Thlrn.
einiger Beamten ^ls genügend erachtet,daß er ferner gegen die Erhöhung des Einkommensdes Secretairs der Anstalt

desselben. hg„ Z59 auf 450 Thlr. zwar wegen der traurigen Lage dieses Mannes nichts zu erinnern hat, jedoch



diese Erhöhung als persönliche Zulage pro 1871,74 buchtet wisten wM 3ütwm.^^ "' ^
genügenddotirt erscheint, nnd bittet die hohe Versammlnng,dieser Ansicht beiMeten.

Der Antrag des Ausschusses wird genehmigt. ^ ^, ^^ ^r<,a,,zung«.Wahlber
Der Referent theilt mit, daß Herr Gebert dem Landtagen'cht mehr angeyo Verw°lwng«'C°m«

Stelle ein anderes Mitglied zu wählen sei. "n.sim.'"r dasselbe.
Der Marschall ersucht die Versammlung,die Wahl 3» voU«uy >^ .^
Es wird der bisherige Stellvertreter Herr Reusch als Mitglied gewählt,

als Stellvertreter der Abgeordnetevon Handel.
Die übrigen Herren Mitglieder bleiben wie bisher m 3'U'Mwn. ^^ Unierstiltz.m«de« :e.
Bericht des IV. Ausschusses,betreffenddie Pensiomrung des Buchblndermerfter. ^«w»zuBrauw«ler.

an der Arbeitsanstalt zu Vrauloeiler. ^. ^s^„ Landtage
Der Ausschuß schlägt vor. dem «. Brown v°m 1-^ d ^ ^

eine jährliche Unterstützungvon 100 Thlrn. ans den Fonds der Anstalt zu g
Der Antrag wird angenommen. ,^ Auslcknssesvor, Desgl. der Wtttwe

Derfelbe Referent (AbgeordneterSchnlt) tm°^ den Ber^ ^ ,^'ff anu an der '°^^"°'
betreffend die Unterstützuug der Wittwe des vormaligen Polizei-^nspectors .^ ,, yoffmcmn.
Arbeits-Anstaltzn Brauwcilcr. ^ . .„ .. Dauer von 6 Jahren,

Der Ausschußschlägt vor, der Wittwe .voffm°>" zu Wesel Nn d e ^au ^
„ämlich vom 1. 3ioveml!er 1868 bis dahin 1874 eine Unterstützuugvon monatlich . Thlrn. zu

Der Antrag wird angenommen. N.itraaes zur Forderung der Beihülfe zur F°rde«
Bericht des VI. Ausschusses, betreffend die Bewilligung eines Beitrages »ur ^ ^^ ^ Seideuzucht

Seidenzuchtin der Nheinprovinz. ^^ ^ filr angemesfen,die "' ^« Rhempr°°mz.
Referent AbgeordneterDr. Noeggera h: Der ^MM ^ ^ ^^ ^,^ ^,,^^

Seidenzuchtin der Nheinprovinz zu unterstützen,g,l°^t aber datz M ur ^ l,,willigen sei»
bewilligteSnmme von 300 Thlrn. jährlich für d>e ^«hre 1870 1« 1 M P,^i»zial-Hülfskasse.
mochte und zwar wie früher aus den Fonds der disponiblen Ueberfchusse der ^o

Der Marschall eröffnetdie Discusstoii. ^^-,
Der AbgeordneteGraf von Hoensbroech bittet nm Auswirft über d.e

der Verwendung der bisher bewilligten Subventionen betreffendenSections-
Der Referent ertheilt diefe Anskunft durch Verlesung eines von

Vorstande eingegangenenSchreibens. ^, .„ ^.,-u daß der landwirthschaftliche
Der Abgeordnete Graf von Hoensbroech gewähren tonne.

Verein, welcher bedeutende Fonds besitze, der Seet.on ^ «f'der '^ ^ .^ ^^
Ueberdiessei das Klima der Nheinprovinz überhaupt uicht '" ^en,»i) " ^ ^. ^,^^ ^^^^
dem eine solche Anstalt der Belehrung wegen begründet wurde, ,o
^chelM. ^ ^,. .„ . ,,,« Abstimmung und wird derselbe

Der Marschall bringt den Antrag des Ans,chussesznr HMM .. ^^
angenommen. , ^. ^^nln-ial-Vlinden-Anstalt zu Düreu. 5'!^ ,„ Dünn

Derselbe Refere.lt erstattet den Bericht über we ^ °""° ^^.schusses von 5500 Thlrn. Anstatt zu Düren.
Der Ausschuß beautragt, die nachträglicheGenehmM'lg des ^,^ ^ und 1872 bis

Wie er im Etat von 1808/69 bewilligt war, zu ertheile»und

Mm Zusammentritt des nächsten Landtages auszudehnen. . ^m dahin, die angegebenen
Die Vorschläge des Ansschusses in Bezug ans bw^ . .^^^fz^, zu entnehmen.

Erfordernisseauch uoch diesmal aus den Ucberschusscnder ^ro j ^ ^ einer Wasserleitung,
Die sämmtlichen Anträge des Ansschusfes,"«'"'« ^ ^.^ ^ ^ ^.^ ^ ^^

1025 Thlr. zum Wohnungsban für einen Lehrervwerden nul. d
zahlendenPensio.r des Lehrers Heusgen von 360 Thlrn. °> w ""nr.i.

Hierauf erfolgt die Wahl der Commissare der Anstalt.
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Es werden die AbgeordnetenI):-. No eg gerath, Freiherr von Lcykam, Böninger
und von Eyuern wiedergewählt.

Petition der St°dt Bericht des I. Ausschusses, betreffend die Petition der Stadt Düsseldorf um Belastung
Düsseldorf um Be° ^ Zuschussesaus den: VergischenSchulfonds für Elemcntar-Schulzwccke.

' °us"demb°3!chm ° ^^"'"^ AbgeordeterFreiherr Fclir v. Lo L, Der Ausschuß beantragt: der Provinzial-
Schulfonds Landtag wolle beschließen, Se. Majestät den Kaiser und König in einer Adresse allerunterthänigst zu

bitten, Allerhöchstderselbe wolle allcrgnädigst zu befehlen gcrnhen, daß der Stadt Düsseldorf, unter
Aufhebung der wider dieselbe erlassenen Nescripte, der bisher aus dem Vergischen Schulfonds
bezogene Zuschuß für Elementar-Schulzwecke im Betrage von 400Thlrn. 12Sgr. 6 Pf. auch für die
Zukunft belassen werden möge.

Der Marsch all eröffnet die Discussion.
Der Abgeordnete Schröder führt aus, die Stacitsrcgierung sage nach seiner Ansicht ganz

richtig, wenn die Stadt Düsseldorf einen Rechtsansprucherhebe, den sie, die Staatsregierung, nicht für
richtig halte, indem sie den zu allgemeinen Schulzweckeu bestimmten Fonds dort verwende,wo nach
ihrer Anschauung das größte Bedürfniß vorhanden sei, dann müsse sich die Stadt Düsseldorf auf
den Rechtsweg begeben, um ihren Anspruchgeltend zu machen. Aus diesem Grunde möge man über
die Petition zur Tagesordnung übergehen. Seitens des ProvinziabLandtages, welcher die Selbstver-
waltung anstrebe, tonne der Antrag an die Negierung gerichtet werden, den Vergischen Schalfonds
der Provinz zu überweisen.

Der Abgeordnete Bachen, schließt sich dem Antrage des Vorredners an, über die Sache
selbst znr Tagesordnung überzugehen,jedoch könne er sich nicht damit einverstandenerklären, daß der
Bergische Schulfonds, der nur gewissen Zwecken dienen solle, der Provinz zu überweisensei. Die
Stadt habe bis jetzt über 9000 Thlr. zur Unterstützungihrer höheren Lehranstaltenerhalten und es
sei in sofern kein Gruud zu einer Beschwerde vorhanden. Wenn die Stadt Düsseldorf glaube, einen
Anspruch des Rechts oder der Billigkeit auf jenen Fonds zu haben, so dürfe sie sich nicht an den
Provinzial-Landtag wenden,der nicht competentsei, hier einzuschreiten, sondern an das Haus der Ab¬
geordneten, welches den Staats-Haushalts-Etat zn berathen habe. Er glaube, daß der Provinzial-
Landtag aus materiellenwie formellenGründen nicht in der Lage sei, auf die Petition der Stadt
Düsseldorf einzugchen.

Der AbgeordneteGraf von Nesselrodc wch't nach, daß speziell die Stadt Düsseloorf,
welche die Hauptstadtves HerzogthumsBerg gewesen, ein Anrecht auf diesen zu Schulzweckeu bestimmten
Fonds besitze. Es sei aber Sache der Düsseldorfer Verwaltung und nicht des Provinzial-Landtags,
dafür zu sorgen, daß der Stadt dieser Fonds nicht entzogen werde.

Der AbgeordneteBr einig: Auch er habe zur Minorität des Ausschusses gehört, welche
den Ucbergang zur Tagesordnung beantragt habe und er sei der Ansicht, daß durch die Annahme des
Antrages der Provinzial-Landtag sich compromittirenkönne, Es stehe zunächst fest, daß aus dem
BergischenSchulfonds, der unbestrittenermaahcnein Staatsfonds sei, der Stadt Düsseldorf jährlich
die Summe Von400 Thlrn. seit einer Reihe von Jahren zugewendet worden sei, wodurchaber die Stadt
noch nicht in, der Lage sei, behaupten zu können, daß ihr dieser Betrag fortwährend gezahlt werden
müsse, und das in Anspruch genommene historische oder moralische Recht wolle in diesem Falle nicht
viel heißen. Die Minorität halte den Provinzial-Landtag nicht für competent, denn hier sei die
Stadt Düsseldorf nur als Individuum zu betrachten. Der Landtag würde nicht correct handeln,
wenn er die Petition eines jeden Einzelnen vertreten wolle, und nur dann, wenn die Stadt Düssel¬
dorf den Nachweis zu führen vermöchte, daß das Geld nicht stiftungsmäßig verwendetworden, würde
der Provinzial-Landtag dafür eintreten können. Er bitte, über den Antrag zur Tagesordnung über¬
zugehen.

Ter Abgeordnetevon Heister hält es für gerechtfertigt,wenn die Stadt Düsseldorf sich
zunächst an den in diesem Augenblicke versammelten Provinzial-Landtag wendet und bestrcitet die Aus-
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sührung des Vorredners, daß der Landtag sich der Sache nicht annehmenkönne weil die Stadt
Düsseldorf als ein Individuum zu betrachtensei. Er halte den Antrag für gerechtfertigt,wcü die
Stadt Düsseldorf sich auf das historische und moralische Recht stützen tonne.

AbgeordneterGraf v. Hoensbroech: Der Fall sei öfter vorgekommen,daß der Provinz
Ml-Landtag Petitionen einzelner Personen wie Eorporationcn unterstützt und an die stufen oco
Thrones gebrachthabe, und dies tonne auch hier geschehen,wo es sich darum handele, der ^tadt
Düsseldorf für den Unterricht ihrer Ingend aus dem Bergifchen Schnlfonds eine Zuwendung
zu verschaffen. . . . ,.^

Schon aus Courtoisie gcgeu die Stadt Düsseldorf, die dem Landtage stets emc freundliche
Aufnahme bereitet habe, könne mau diese Petition befürworten.

Der AbgeordneteConKe» bestreitet, daß der Landtag in dieser Angelege.iheit nuompetmt
sei. Auch der Einwand, daß der BcrgischcSchnlfonds ein Staatsfonds sein solle, sei nicht MMMg,
weil dadurch, daß eiu Fonds auf dem Staatshaushalts Etat stehe, noch nicht bewiesen sei, da,; man
es mit einem Staatsfonds zu thuu habe. Es würde fchon Manches erreicht sein, wenn in Folge der
Petition die Neqicruug veranlaßt würde, die Gründe ihres Verfahrens anzugeben.

Der AbgeordneteSchröder kommt auf seinen Vorschlag zurück, bei der Regierung zu bean¬
tragen, den BelgischenSchulfonds der Provinz zu überweisen.

Der AbgeordueteVremi g citirt zurVegrüuduug seiner Behauptung, daß die Stadt DuM-
borf als Individuum zu betrachtenfei, einen Paragraphen des Gesetzes vom 27. ^"^"' . .'^
handle sich hier nicht nm eine Bedrückung,in welchem Falle allerdings der Landtag bei Sr^. .ma,e m
um deren Abstellungbitten könne, nnd dies werde auch sehr oft vorgekommenfein, /f" ""'^"'"
des Landtags sei absolut nicht vorhaudeu, Weil die gegebene Bcstimmuug für den betreffenden ^au
">cht zuträfe.

Der AbgeordueteDr. Neiuartz hält den Prouiuzial-Llludtag uicht blos für berechtig,
sondern auch für verpflichtet,sich in dieser Weise, um den Ausdruck zu gebrauche», ciues "" "°"'u' '
anzuuehmeu.denn es sei der Stadt Düsseldorf ohne Angabe eines Grundes einfach ''"«"yent, °^
ihr der bis jetzt gewährte Zuschuß entzogenwerde. Der Stadt Düsseldorf sei
ÄstcmzcnzngeSkein anderer Weg übriggeblieben, als an deu Proviiizial-Laiidtag ,'ch »u >mn° .

Der Abgeordnetevon der Mosel ist der Meinung, daß der
Ewlltssonds sei, von einer Behörde verwaltet innerhalb der Grenze», welche das ^w'tz ^ '°»en u. ,
und in diese innere Verwaltung sich einzumischen,sei der Provinzial-Landtag "'cht ""''«- "
Ministerin,» habe auch eiuen Grund augegebeu,nämlich den, daß das Bednrfmß für d'^^uwe'wm g
des Fonds nicht anerkannt werden könne. Er halte es für ganz unmöglich, daß ocr ^m,^ .;
Ausschusses eine Folge haben könne. ^ ^ , . n,,,^s^„sl<>^:ur

Nc^ dem Resnm6 des Referentenbringt der Marschall den Antrag des Ausschusses zur

^"""""K habe« 34 für und N gegen den Antrag gestimmt und ^°n de^
wegen der nicht vorhandenen zwei Drittel-Majorität eine Adressean Se. Majestät n.cht erla„en
werden tonne und somit der Antrag gefallen sei. .,

Der Viee-MarschallFreiherr Raitz ""« 'F'eutz übermmmt en ^ Ansschnsses, ^,i°«n um «r-
Der AbgeordneteFreiherr Felix von Lo« ,^^""^ ' ^ '^ Wen auf Erstattung . attung der Kosten

betreffend die Petition des Kreifes Eleve, der BürgermeistereienM'llmgm "^ "« « ' ' " ^r Grenzsperre«id«
d" durch die znr Abwehr der Rinderpest getroffenen Maßregeln den Grenz-Geme.uden,n den ^Men ^ ^^
18L5 bis 1867 erwachsenen Kosten. ^ ^ ^ ,. . .-.

^ ^ Der Ausschuh beantragt, der hohe Landtag wolle beschließen die ErMU^ ^ ^
Maßregeln zur Abwehr der Rinderpest in den Iahreu 18K> bis 186? erwachsenen «o,«n
^'a»gel der Verpflichtungabzulehnen.

Die Diäcussion wird cröffuet.
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Der Abgeordnete Münster führt aus, daß die Gemeinde Ellen am meisten von der Eala-
mität betroffen worden und total ruinirt werden würde, wenn sie auf die eignen Mittel angewiesen
bleiben sollte, und schlägt vor, 20,000 Thlr. aus der Provinzial-Hülfskasse zu bewilligen.

Der Referent erklärt sich mit dem Vorschlage des Vorredners einverstanden, daß den
Grenz-Gcmcindcn ein Pausch-Quautum als Ersatz gezahlt werden möge, nnd die beantragte Summe
sei nicht zu hoch gegriffen.

Der Abgeordnete Ncnsch bemerkt, daß in seiner Gegend die Rinderpest ebenfalls große
Verheerungen angerichtet habe, und daß diese Gemeinden, welchen höchstens ein Viertel des Schadens
zurückerstattet worden, einen gleichen Anspruch erheben könnten, wie diejenigen an der holländischen
Grenze.

Der Abgeordnete Vr einig erklärt sich gegen den Antrag, denn es gebe Ealamitätcn,
welche jeder selbst tragen müsse. Nicht blos die Gemeinden an der Grenze seien von diesem Unglück
heimgesucht worden, sondern auch viele andere Gemeinden, uud alle diese Ansprüche zu befriedigen,
sei eiu Ding der Unmöglichkeit.

Der Abgeordnete Graf von Hoensbroech bemerkt, daß kein Nachtheil für die Bewohner
an der französischen Grenze entstehen würde, wenn die an der holländischen Grenze liegenden Ge¬
meinden eine Entschädigung erhielten, uud es falle hierbei der Umstcmd noch iu's Gewicht, daß die
Kosten an der holländische Grenze in Folge eines Beschlusses des Proviuzial-Landtages ent¬
standen seien.

Der Abgeordnete Freiherr von Le y kam erklärt sich gegen den Antrag, weil es nicht Sache
der Provinz sei, den Schaden zu ersetzen, sondern Sache des Staates, und dieser habe es abgelehnt.
Die Gemeinden, die in solcher Gefahr sich befänden, müßten zunächst sich felbst schützen, uud dadurch
schützten sie auch ihre Nachbarn. Um die Kosten vollständig oder auch nur annähernd zu decken,
dazu würde eine Summe gehören, die gar nicht znr Verfügung stehe.

Der Abgeordnete Dr. Würz er erklärt sich gegen den Antrag, denn eine Verpflichtung zur
Entschädigung liege nicht vor.

In ähnlichem Sinne äußert sich der Abgeordnete Becker. Es sei gänzlich unmöglich, der¬
gleichen Lasten auf die Provinz zu wälze».

Der Abgeordnete V reinig führt aus, daß man einen Präccdenzfall fchaffcn würde, wenn
dem Antrage zugestimmt werden sollte.

Der Abgeordnete Reufch bittet, den Antrag des Herrn Münster abzulehnen.
Der Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.
Es wird zur Abstimmung geschritten und der Antrag auf eine Entschädigung aus der Pro-

uiuziabHülMasse abgelehnt.
(Die Sitzung wird bis nm 5-Uhr ausgesetzt.)
Nach Wiedereröffnung der Sitzung verliest auf Grfuchcn des Marschalls der Abgeordnete

Kücken ein Schreiben an den Herrn Landtagscommissar, betreffend den genehmigten Etatsentwurf
für die Verwaltung des Landarmcnhaufcs zu Trier und das Resultat der für diese Au'!alt voll¬
zogenen Wahlen.

Der Abgeordnete V reinig erstattet den Bericht des I. Ausfchusses über den dnrch Aller¬
höchste Ordonnanz vom 12. Juni 1871 dem 20. Rheinischen Provinzial-Landtagc zur Begutachtung vor¬
gelegten Antrag des Gcmeinderaths der Stadt Meisenheim.

Der Ausschuß glaubt, dem hohen Landtage vorschlagen zu müssen, daß dem Antrage des
Gemcinderaths von Meiscnhcim vom ll. Mai ds. Is. zu willfahren fei, von der Aufnahme in den
Verband der Städte abznschcn und der Gemeinde Meiscnhcim gleich den übrigen Gemeinden des
Kreises Mcisenheim eine Vertretung auf deni Provinzial-Landtage im Stande der Landgemeinden des
V. Wahlbezirks des Regierungsbezirks Coblenz zu gewähren.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
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Bericht des 111. Ausschusses über den Antrag des l)r. Ballender bei der Arbeitsanstalt
zu Brauweilcr um Belassuug seines vollen Gehalts. «,^»i.,^il K»8 Bianweiler.

Der Ausschuß glaubt, mit Rücksicht ans die ehrenvolle Veranlassung der Abwesenheit d s
Arztes Dr. Vallender'indem derselbe im Inli v. Is. als Asststenz-Arzt zur Falnie e>^^
wurde, bei dem hohen Landtage die Willfahrung der Bitte um Belassuug seines vollen Gehaltes
befürworten zu müssen. ^ , ^ .-.^„«-„mn^^

Der Antrag des Ausschusses wird nach kurzer Debatte, in welcher dem Ausschuß-Anträge
zugestimmt wird, angenommen.

Bericht des 1. Ausschusses, betreffend die Allerhöchste Proposition Nr 2 die Aufstellung
eines für den Betrag der Erstattungsfordcrungeu der Armenverbände maßgebenden ^aus.. Almenvlibllnde.

Referent Abgeordneter Eontzen: Der Ausschuß beantragt, der hohe Landtag möge d
Tarif dahin begutachten, daß die ^ 1, 2 uud 3 vorgeschlagenen Abänderungen resp, Ergänzungen
m denselben aufgenommen werden möchten.

Der Marsch all eröffnet die Discufsion. ,
Der Abgeordnete Becker halt es für gerechtfertigt, wenn man emcn einzigen Taus sur

Nheinprovinz annähme. . ^ ^. ? ^..? K-«,
Der Abgeordnete Freiherr von Lehkam tritt dem Antrage des Vorredners aus dem

Grunde bei, weil die Unterbringung eines Kranken auf dem Lande weit schwieriger^ sei als m °en
größeren Städten, uud ucunentlich bei ansteckendenKrankheiten sei es kann, möglich ^emand aus ° m
Lande unterzubringen. Daher fei es vollständig gerechtfertigt, daß derselbe Tarif für das flache l,ano
wie für die Städte gelte.

Der Abgeordnete von der Mosel: Es scheine übersehen zu sein, daß in den Städten
sich Anstalten befinden, in welchen der Verpflegungssatz ein sehr billiger sei. ^,^„n°«

Der Referent bemerkt, daß die großen Städte, welche den Vortheil haben, Krankenanstalten
M besitzen, diese mit schweren Kosten sich verschafft hätten. ^ c> ^ ^oi^ükmen

Der Abgeordnete Neufch spricht sich für einen für Stadt und Land gleichmäßigen

"Abgeordneter Freiherr von Leytam bezweifelt, daß die in den Städten bestehend^
stalten überall ans städtischen Mitteln erbaut seien. Viele Stiftungen, die für das Land " "e, mn
gewesen, seien den Städten zugeflossen. Die Verpflegung der Armen und Krauten in den ^'
sei eine viel wohlfeilere, weil sie eben auf Hunderte von Personen eingerichtet seien.

Der Abgeordnete Graf von Nesselrode constatirt, daß in s^r ^gend es «^
möglich sei, einen Kranken für l5 Sgr. unterzubringen, und, da man schon <!5 Vgr. yl." z
wüssen, habe es schließlich dahin geführt, Kranke nach Cöln zu transportiren.

Der Marschall bringt erst die Prinzivienfrage zur Abstimmung ob
ausgesprochen werden solle, daß der Tarifunterschied zwischen Stadt und Land als nicht gerecht serttg:
aufgehoben werde. c^ ^ »

Die Versammlung erklärt sich für Aufhebung dicfes Unterschiedes. ....,,,.s,^,„ Satz
Der Abgeordnete Freiherr von Leytam stellt den Antrag auf emen gleichmäßigen tz-atz

von 9 Sgr. für Stadt und Land. , ^ , ., „,.„,
Der Marsch all bringt den Vorschlag, den Satz von 9 Sgr. in. das Gutachten auszn-

uehmen, zur Abstimmung.
Der Antrag wird angenommen. ,

Demnächst wird zur Abstimmung gebracht, daß dieser Tarif auch f"r Pers°>«u nt^ ^
zehu Jahren ausgedehnt werde. Schließlich wnrde festgesetzt, die Beerdigungskosten m.t eurem ^"
heitsscitzevon 3 Thlrn. in den Tarif aufzunehmen.

Der Antrag wird angenommen. ^,
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Bericht des I. Ausschusses, betreffenddeu Antrag der Gemeinde Ehrenfeld im Landkreise
Eoln auf Aufnahme in den Stand der Städte.

Der Ausschuß richtet an den hohen Landtag die Bitte: den Antrag des Gemeinderathes
auf Erhebung der GemeindeEhrenfeld in den Stand der Städte abzulehnen.

Der AbgeordneteSchult befürwortet die Aufnahme in den Stand der Städte, denn es
werde Niemand durch die Aufnahme der GemeindeEhrenfeld in den Stand der Städte geschädigt:
der Ort habe keine Landwirthschaft, sondern werde nur von Gewerbetreibendennnd Kaufleuten
bewohnt.

Der Referent erklärt, daß die Zunahme der Bevölkerung in Ehrenfeld nicht auf nor¬
malen Verhältnissen beruhe, dcnu in ll Jahren habe sich die Bevölkerung von 700 auf 6000 Seelen
vermehrt. Ehrenfeld bestehe meist nur aus einer Arbciterbevölkerung. Die große Masse der Bevöl-
keruug lebe vom Arbeitslohn, den sie wöchentlich beziehe, und trete eine Stockung in dem Fabrik-
Betriebe ein, dann würde mit einem Male fast die ganze städtische Bevölkerung verschwinden.

Der AbgeordneteSchult hebt hervor, daß, wenn unter den 6000 Einwohnern etwa 3000
Arbeiter sein sollten, dadurch au der Sachlage nichts geändert werde, und wenn viele Fabriken sich in
einem Orte befänden, fo habe Niemand Schaden davon.

Der AbgeordneteUi-. Würz er führt an, daß der Ort noch nicht einmal eine Kirche besitze
und daß bei der Erweiterung der Stadt Eöln die Gemeinde Ehrenfeld wahrscheinlichannectirt
werden würde.

Der AbgeordneteSchult entgcgnet, daß die Kirche mit der Politik nichts zu thun habe,
und befürwortet nochmals die Aufnahme der GemeindeEhrenfeld in den Stand der Städte.

Nachdem schließlichnoch von der einen Seite auf die günstigen Steuerverhältnisfe der Ge»
meinde Ehrenfeld hingewiesenworden, die andererseits bestrittcn wurden, wurde die Discusston ge¬
schlossen und zur Abstimmunggeschritten.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
Bericht des I. Ausschusses, die Besteuerungder Hunde betreffend.
Referent AbgeordneterAl drin gen. Es wird dem Antrage des Ausschusses gemäß be¬

schlossen, das Schreiben zu den Acten zu legen.
Derselbe Referent erstattet das Referat des I. Ausschusses, betreffend die Allerhöchste Pro-

Position Nro. 3, die Wahlen von drei Mitgliedern und ebenso vielen Stellvertretern zu der für die
Rheinprovinz zu errichtenden Deputation für das Hcimathwcscnund die den Mitgliedern zu gewäh¬
rende Entschädigungbetreffend.

Der Marfchall stellt die Frage, ob der Landtag sich mit dem Satze der Entschädigung
einverstanden erkläre, wie er den Mitgliedern des Provinzial-Landtagcs zugebilligt sei.

Die Frage wird bejaht.
Hierauf wird zur Wahl von drei Mitgliedern und drei Stellvertretern durch Stimmzettel

geschritten.
Zu Scrutatoren für den 1. Wahlgang werden ernannt die Abgeordneten Graf Metter nich

und Graf Spee.
Im ersten Wahlgange wurden 64 Stimmzettel abgegeben.
Es erhielten Stimmen:

Dr. Wurzcr .............. 59
Gymnich ............... 3
Aldringen .............. 1
Beigeordneter Thewald .......... 1

"~64
Der AbgeordneteDr. Würz er ist demnach gewählt.
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Zu Scrutatorcn für den 2. Wahlgang werden ernannt die Abgeordnetenv. Heister und
Freiherr v. Eynatten.

Im zweitenWahlgangc wurden 66 Slimm;ettel abgegeben.
Es erhielte» Stimmen:

Schröder ...............^
Horst ................ 21
Gymnich ..............^ ^

66
Der AbgeordneteSchröder ist hiermit gewählt.
Als Scrutatorcn für den 3. Mahlgang fungircn der AbgeordneteGraf Metter» ich und

Graf Spee.
Im dritten Wahlgange wurden 6»! Stimmen abgegeben.
Es erhielten Stimmen:

Gymnich ................ 50
Horst ................5
Freiherr v. Leytcnn ............6
Bcrger ................2
Vachem ...............- ^

66
Der AbgeordneteGymuich ist demnach gewählt.
Hierauf wird znr Wahl der Stellvertreter übergegangen.
Als Scrutatorcn fungiren die Abgeordnetenv. Hei st e r und Freiherr v. E ynatte n.
Zur Wahl eines Stellvertreters für den AbgeordnetenDr. Würz er wurden 66 Stimmzettel

abgegeben.'
Es erhielten Stimmen:

AbgeordneterMünster ...........^
I)r. Göcke ............... tj
Fürst Salm-Neifferscheidt-Dyck ........^
Horst ................^
Freiherr Felix von Loö ..........^
Freiherr von Leykam ...........
Hauptinann Muud ........ > - > - ^

66
Der AbgeordneteMünster ist demnachgewählt.
Wahl eines Stellvertreters für den AbgeordnetenSchröder.
Als Scrutatoren fuugircu der AbgeordneteGraf Mctternich und Gras Spee.
Es wurden Stimmzettel abgegeben63.
Es erhielten Stimmen:

^rcmoux .......
11
15

Nerger ...............
Freiherr Felix von Loö ..........
Ringel (Elberfcld) ............"
Hauptmann Mund ............,
Horst ................^
Freiherr von Eerde . . . -....... -
Dr. Göcke ..............^
Graf Hompesch ........... .' ' -

54
18*
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-. 54
von Heister ..............3
Bremig ................ 4
von Eynern ..............1
Fürst Salm-Reifferscheidt-Dyck........1

63

Eine absolute Majorität ist nicht erreicht und findet eine Wahl statt zwischen den Herren
Franoux und Ringel, welche gleiche Stimmen haben, von denen dann derjenige, welcher die
meisten Stimmen erhält, mit dem Bürgermeister Berger auf die engere Wahl gebracht wird.

Es wurden Stimmen abgegeben 60.
Es erhielten Stimmen:

Frauour ............... 33
Ringel ^ ........'...... . 2 ?

60

Es wird nunmehr zur engeren Wahl zwischen den Herren Franour und Berger
geschritten.

Es wurden abgegebenStimmzettel 61.
Es erhielten Stimmen-

Berger ........... '..... 34
Franour ............... 27

^6l"

Demnach ist Herr Berger als Stellvertrelcr für den AbgeordnetenSchröder gewählt.
Wahl eines Stellvertreters für den AbgeordnetenGymnich. Als Scrutatoren fungiren

die Abgeordneten v. Heister und Freiherr v. Eynatten^
Es wurden Stimmzettel abgegeben 56.
Es erhielten Stimmen:

Franour ............... 1l>
Dr. Nocggerath .............1
I. Wolters............... 16
Gucke ................2
Ringel ................ (i
v. Heister ...............1
Horst . ............... 12
Mund ................1
Bremig ................2
und ein leerer Zettel.

56

Eine absolute Majorität ist nicht erreicht, es muß daher eine eugere Wahl stattfinden
zwischen den Herren Franour und Wolters.

Es wurden Stimmzettel abgegeben 57.
Es erhielten Stimmen:

Wolters ............... 40
Franour ............... 17
und ein leerer Zettel. _____

57
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Herr Wolters, Rittergutsbesitzer aus Aprath, ist demnachals Stellvertreter für den

AbgeordnetenGymnich gewählt. «.<«., c >, >.
Der Marsch all bringt zurKenutniß der Versammlung einen Antrag von dem Abgeordneten Antrag auf Ueber.

Schröder. Der Antrag ist unterstützt und betrifft den Erlaß einer Ndresse au Se, Majestät, den
BergischcnEchulfonds der Verwaltung des Provinzial-Lcmdtagszu überweisen.

Geht an den 1. Ausschuß.
Der Marsch all beraumt die nächste Sitzung auf MittwochNachmittag5 Uhr an.

(Schluß der Sitzung 8^2 Uhr.)

Verwaltung der
Provinz.

Der Landtags Marschall
Freiherr von Waldbott-Nassenheim-Vornheim.

Achte Sitzung.
Verhandelt im Standehausezu Düsseldorf am 5. Juli l87l.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 5 Uhr Nachmittags.
Das Protokoll der sechsten Sitzung wird verlesenund genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der AbgeordneteGymnich.
Der Marschall bringt zunächst das jetzt gedrucktvorliegende,in der sechsten Sitzung be¬

rathene Regulativ für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischen Vermögensund der
provinzialständi scheu Anstalten in der Nheinprovinzzur Abstimmung.

Das Regulativ, über welches jetzt im Ganzen abzustimmen ist, wird angenommen. ^
Der Abgeordnete Freiherr Raitz von Freutz hält nach der Annahmedes Regulativs c»

für nothwendig, die in §. 2 desselben vorgeschriebene Wahl von 10 Mitgliedern vorzunehmen, um für
den Fall der Genehmigung des Regulativs den Proviuzial-Verwaltungsrath sofort ins Leben treten

Der Marfchall erklärt na ch Zustimmuug der Versammlung,diese Wahl seiner Zeit vor¬
nehmen zu lassen. Tie il,m bei dieser Organisation zugewiesene Stellung werde er aber nur annehmen
können, wenn ihm vollständig ausreichende Kräfte zur Seite gestellt würden. ^ ,, . ^,

Der AbgeordneteVremig bemerkt, es sei dies selbstverständlich,daß diese Frage im
bejahendenSinne bei Anstellung der betreffendenBeamten zur Erledigung gelangen werde.

Der M ar fchall theilt mit, daß noch eine Petition eingegangen,st, in welcher eine umer-
stützung aus Provinzialfonds für Herstellung eiuer Ehausfee von dem Orte Hacm nach der Station
Hllan beantragt werde. ^

Die Petition wud nicht unterstützt uud wird deshalb an den Antragsteller znruckgehcm
TerAbgeordncieAIdringcn erstattet auf Ersuche»des Marschalls ein Referat des I. Aus¬

schusses über die AllerhöchstePropositiou Nr. 4, betreffenddie nach dem 5. 18 resp. ^ des AU2-
führungsgesctzeszum Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitzvom «. März d. ^. zu vlioenoen
Regulirungs-Commissiouen.

Selbstverwaltung der
Provinz.

EingegangenePetition
der GemeindeHaan,

Äildung der Regn-
ünmsss'Kommissionn

in Armensachen,
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Mcclmimnmdei Pro-
viiizial-Feuel-Socictät

pro 1867 9.

Eint derselben pro
1870 2.

Gralificatwnm jiir
Beamte derselben,

Ausscheidender Ge>
meinde Mcismheim
aus der General-

Asseluranz-Anstalt zu
Cllssel,

Ansprüche der Wwe.
Striedde an die

Provinzial-Feuer-
Societät.

Der Ausschuh schlägt dem hohen Landtage vor, dahin Beschluß zu fassen, das; eine Negn-
lirunqs-Commission für jeden Kreis, in welche», das Bedürfniß dazu hervortritt, zu bilden, daß die
Wahl der Mitglieder den Kreistagen zu übertragen und daß die Zahl dieser Mitglieder auf vier
festzusetzensei.

Der Antrag wird nach dem Vorschlage des Ausschusses angenommen.
Der Referent verliest demnächst ein an den Herrn Landtags^Eommissar gerichtetes hierauf

bezügliches Schreiben,
Ein zweites schreiben an den Herrn Lcmdtags-Eommissar betrifft die vollzogene Wahl

der Deputation für das Heimathwesen,
Die beiden Schreiben werden genehmigt.
Der Vicc-Landtags-Marschall Freiherr Naitz von Frentz übernimmt den Vorsitz.
Der Abgeordnete Neusch erstattet den Bericht des III. Ausschusses, betreffend die Rech¬

nungen der Feuer-Societätstasse pro 1867, 1868 und 186!».
Der Ausschuß empfiehlt dem hohen Landtage, die Richtigkeit der Rechnuugeu anzuerkennen

und die Decharge zu ertheilen.
Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
Ein diesen Beschluß betreffendes Schreiben an den Herrn Landtags-Eommissar wird verlesen

und genehmigt.
Der Abgeordnete Becker trägt den Bericht des III. Ausschusses vor, betreffend den Etat

der Rheinischen Provinzial-Fcuer-Societäts-Direction für die Jahre 1870, 1871 und 1872.
Die sämmtlichen Positionen des Etats werden nach den Anträgen des Ausschusses genehmigt.
Ferner beschließt der Landtag, dem Inspcclor Eick eine einmalige Gratification vou

300 Thlrn. und dem Inspektor Bnrger eine einmalige Gratification von 150 Thlrn. zu bewillige«.
Bericht des Hl. Ansschusscs über das Ausscheiden des Kreises Meisenheim aus dem

Verbände mit der General-Ässeturanz-Gesellschaft zu Casscl.
Referent Abgeordneter Berg er. Der Gemeinderath zu Mcisenheim hat am 9. Märzd. I.

auf Aufhebung der Zwangspflicht, bei der Gencral-Brand-Assccnranz-Anstlllt zu Cassel versichern zu
müssen, angetragen.

Der mit der Prüfung des Gesuchs beauftragte Ausschuß findet nach Lage der Sache gegen
die Aufhebung der betreffenden gesetzlichenBcstimmnngen und den vorliegenden Gesetz-Entwurf, die
Lostrennung des Kreises Meisenhcim von dem Casselcr Versicherungs-Verbände und Zulassung an
die Rheinische Provinzial-Feuer-Socictät bezüglich Versicherung der dortigen Gebäude betreffend, nichts
zu erinnern. Mit Rücksicht darauf, daß die Emanirung des betreffenden Gesetzes nicht zweifelhaft ist,
dürfte es sich empfehlen, schon so frühzeitig mit Aufstellung der Katasterbücher zu beginnen, daß die
Uebernahme der Vcrfichcrungs-Anlräge rechtzeitig erfolgen kann.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
Bericht des HI. Ausschusses über das Gesuch der Wittwe Striedde zu Düsseldorf um

Zahlung der ihrem verstorbenen Ehemanne ans seiner Stellung als Techniker der Provinzial-Feuer-
Societät uoch zustehenden Diäten.

Indem dem Ausschussezur Beurtheilung des Anspruchs kein Material vorliege, den Anträgen
der Petentin zu entsprechen, müsse dieselbe lediglich an die Verwaltung der Provinzial-Feuer-Societät,
deren Prüfung uud Entfcheidung nicht vorgegriffen werden dürfe, refp. auf den gerichtlichen Weg ver¬
wiesen werden. Der Ausschuh erlaubt sich deshalb, dem Provinzial-Landtage vorzuschlagen, die Petentin
in dieser Weife zu bescheiden uud zugleich der Directiou dec Provinzial-Feuer-Societät hiervon Kenntniß
zu geben.

Der Director Freiherr von Wald botl - Bllssenheim - Bornheim spricht sich dahin aus,
dah er soviel es irgend möglich gewesen, der von Seilen der Wittwe Striedde an ihn gestellten For¬
derungen aufzuklären gesucht habe. Dies sei jedoch vergeblich gewesen. Der damals bei der Provinziell-



Feuer-Societät beschäftigte Striedde sei der wiederholten Weismiss, stets sofort zu liquidireu,
niemals nachgekommen nnd habe überhaupt die größte Confusionin diese Liquidationen hineinzubringen
gesucht. Es sei jetzt nach 5 Jahren ganz unmöglich,mit Bestimmtheitzu constaliren,daß diese oder
jene Liquidation richtig sei, zumal unter den von der Wittwe Striedde eingereichten Liquidationen,
welche drei verschiedene Jahre in der Weise umfaßicn, daß stets ein ,Iahr dazwischen liege, in welchem
nichts liquidirt werde, sich auch Liquidationen befänden, die schon früher angewiesennnd bezahlt
wären. Die Dircction sei nicht in der Lage, derartige Liqnidatione»zu honorircn. Wolle aber der
hohe Landtag in Pansch und Bogen eine bestimmte Summe bewilligen, so würde er als Dircctor Dies
gerne befürworten, uud zwar aus dem Gruude, weil der Mann in den letzten Jahren geisteskrank gewesen.
Andernfalls bleibe nichts weiter übrig, als es auf gerichtliche Entscheidungankommen zu lassen.

Der Abgeordnete Bach cm bemerkt, daß mit dieser Mittheilung die vorgeschlagenenSchreiben
vollständig im Einklang ständen.

Der AbgeordneteFreiherr von Ecrde schlägt vor, die Direction zu ermächtigen, mit der
Wittwe eine Einigung herbeizuführen.

Der Vice-Marschall erklärt, daß er zuerst über den Antrag des Ausschusses abstimmen
lassen werde.

Bei der Abstimmungwird der Antrag des Ausschusses angenommen.
Bericht des II. Ausschusses, betreffend die Uebernahmeder Wcgberg-ArsbcckerPrämien- Aufnahme der Weg.

straße auf den Aachener Vezirtsstraßenfonds. bera-msbecker Prä-u , " , immstrane unter die
Referent Freiherr von Leykam. Der Antrag des Ausschusses, die Straße ans den O^irkostraßen.

Aachener Bezirtsstraßenfouds zu übernehmen,wird angenommen.
Derselbe Referent erstattet das Referat über die Petition in Betreff der Erwerbung der ^nck bei Orsbeck.

Roerbrückebei Orsbeck im Kreise Heinsberg für den Aachener Bczirtsstraßenfonds.
Der Ausschuß beantragt, die Brückefür den genannten Nezirksstraßenfondszu erwerben,

bezüglich eine andere zu bauen.
Der Antrag wird angenommen. Uebernahmederstraße
Der AbgeordneteWachter erstattet das Referat des II. Ausschusses, betreffend die Ueber- u°" ^' «irkenfelder

"ahme der Prämienstraße von der Grenze des Fürstenthums Virteufcld bis zur sogenannten Ioarbrücke Grenze zur Idorbmcke.
als Bezirksstraße.

Der Antrag des Ausschusses auf Uebernahmedieser Straße nach crfolgtcm vorschriftsmäßigem
Ausbau als Bczirksstraßc Wird angenommen. Petition der Gemeinde

Derselbe Referent erstattet den Bericht des II. Ausschusses, betreffend eine Petition der Ge- V'stc» '»" Antheil an
Meinde Bisten nm einen Antheil an der Einnahme der dortigen Barriere auf der Saurlouis-St. Avolder d. Barricre-Einnahme
Vezirtsstraße.

Der Ausschuß spricht sich für Abweisung des Gesuches aus, mit dem Hinzufügen, der
Gemeindecmhcimznstcllcn, die Aufnahme der betreffenden Straßenstreckein den Verband der Bezirks-
slraßen zu beantragen, um von den Kosten der Unterhaltung entlastet zu sein.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen. Aufnahme der Straße
Derselbe Referent erstattet den Bericht des II. Ausschusses auf Uebernahme der Gemeinde- «on Kirn nach Krebs«

straße von Kirn nach Krebsweiler im Amte Meiscnheimauf den Bezirtsstraßenfonds. weiter unter die Ve>
Der Ausschuß beantragt die Uebernahmedieser Straße auf den wcstrheinischcn Bezirts-

straßenfond des RegierungsbezirksCoblenz.
Der Antrag wird angenommen. Rechnunaen üb« An-
Der AbgeordneteDr. Nocggerath erstattet den Bericht des VII. Ausschusses,betreffend ,ch<,fsuuge,, für die

die Rechnungenüber die Anschaffungen zur Vervollständigungund Fortsetzungder ständischen Bibliothek s,a»di,che Viblwthcl.
pro 1868/70.

Von dem Ausschussewerde» die stattgefundenenAusgaben für angemessen erachtet und
wmmt die Versammlung hiervon Kenntniß.



144

nnlck<M.nam !ür die Derselbe Referent erstattet Bericht über die bezahlten Rechnungen, betreffend die Anschaffungen
^Naa!?Archi^. für die Staatsarchive zu Düsseldorf und Coblenz aus deu Beihülfen des Provinzial-Landtags.

Die Verfammlung nimmt hiervon Kenntniß.
9 Kt «. N bliothet. Bericht des VII. Ausschusses von demselbenReferenten, betreffend die unzureichenden Fonds
°" ° Fonds.'° :ur Vervollständigung der Landtags-Vibliothel. ^ „ . ^

Der Ausschuß beantragt, die betreffenden Ausgaben als zu den allgemeinen Kosten des
Landtages gehörig zu betrachte» und demgemäß zu verrechnen. Dem Herrn Landtags-Commissar soll
davon Mittheilung gemacht werden.

Der Antrag wird angenommen.
Der Referent verliest ein Schreiben an den Herrn Landtags-Commissar, betreffend den in

der gestrigen SiKung genehmigten Etat der Prouinzial-Vlinden-Anstalt zu Düren.
Ein zweites Schreiben an den Herrn Landtags - Commissar betrifft die Bewilligung einer

Subvention zur Hebung der Seidenzucht.
Beide Schreiben werden genehmigt.
Der Vicc-Marschall schließt die Sitzung um 7^ Uhr uud beraumt die nächste Sitzung auf

Freitag Vormittags 10 Uhr an.

Der Quldtags-Marschall

Freiherr von Waldbott-Vaffenheim-Vornheim.

Neunte Sitzung.
Verhandelt im Standeljause zu Düsseldorf am 7. Juli !87l.

Der Marfchall eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Die Protokolle der 7. und 8. Sitzung werden verlesen und genehmigt.

<M<ya,mlliee, ^ Protokoll der heutigen Sitzung führt der Abgeordnete Graf Boos.
Auf Ersuchen des Marschalls verliest der Abgeordnete Wachter folgende, an Se. Majestät

aerichteten Adressen:
1. betreffend die Uebernahme der Gemcmdestrciße von Kirn nach Krebswellcr ans den

Bezirtsstraßenfonds von Coblenz.
2. die Uebernahme der Prämienstraße von der Grenze des Fürstentums Nirkenfeld ms

' zur Idarbrücke als Bezirksstraße.
Die Adressen werden genehmigt. c« >^»«
Ein Schreiben an den Herrn Landtags-Commissar betrifft das Gesuch der Gemeinde Bi st en

um Bewilligung eines Antheils an der Einnahme der Chausseegeld-Hebestelle.
Der'Marschall theilt mit, daß ihm heute früh eine Petition von dem Geheimrath Forst er

^VeM?"° überreicht fei, betreffend die Bewilligung einer Beihülfe von 2000 Thlrn. jährlich aus Provinzialfonds
zur Hebung der Pferdezucht.

Die Petition wird unterstützt und geht an den VI, Ausschuh.
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Der Vicc-Marschall übernimmt den Vorsitz.
Es wirb in die Tagesordnung eingetreten und der Referent des 111. Ansschu„es, Abge- «^«ngswM

ordnen von Eynern wird ersucht, das Referat über den Verwaltungs-Bericht der Dnectton der
Provinzial-Feucr-Socictät pro 18U?/(>l1 vorzutragen. ^

Der Ausfchuß erkennt zunächst an, daß der Verwaltungsbericht, die Jahre 18l^, 18l>8 und
1809 umfassend, eine fortdauernde und befriedigende Entwicklung der Rheinischen Provmzial-Feuer-
Societät bekunde. Der dem Verwaltungsbcrichte beigefügte Jahresabschluß für den Jahrgang 1870
zeige, daß auch in diesem Zeiträume eine feuiere Zunahme der Versicherungen stattgefnndcn.

In Bezug auf den Reservefonds sei zu hoffen, daß dieser Fonds innerhalb der nächsten
Etatsperiode die im 8- !>5 des Reglements vorgesehene Höhe erreichen werde. Da es jedoch erst
alsdann der Veschlußnahme des Landtages unterliege, über die Fortdauer oder eine etwaige Ermäßigung
der bisherigen Prämiensätze Bestimmn!,g zu treffen, fo sei es selbstredend, dem Antrage dcrDir.ction
Folge zn geben: mit dcr°Ansamml»nng des eisernen Bestandes bis zum nächstenLandlage fortzufahren.

Im Hinblick auf die im Jahre 1808.W geleisteten Vrandentschädiguugen würden die ge¬
machten Erfahrungen nothwendig dahin führen, daß das Institnt sich bei conceutrirten Risikos von
bedeutendem Umfange durch theilweife Rückversicherung gegen allzugroßc Verluste schütze.

Es dürfte sich bei den im Verwaltungsbenchte hervorgehobenen Ursachen der Zunahmen von
Nrandfüllen empfchk», den Herren Bürgermeistern und Vertretern der Societät in cnier Rnnd,chnst
die Ansichten der Direction über die zur Verhütung von Vrandfällcn wirksamsten und geeignetsten
Maßnahmen mitzutheilen, und dabei überhaupt eine strenge Befolgung und Eoutrolle der Fcuer^o,ch'
Ordnung anzuregen. Der im Berichte angeführte Fall aus der Bürgermeisterei N ema gen unterlag un
Ausfchus'fe einer ausführlichen Berathung, als deren Resultat derselbe sich dahin einigte, daß die vor¬
geschlagene Aenderung resp. Verschärfung des 8- ^ des Reglements nicht zu empfehlen '«, "^em
die Societät durch den 8- 15 ihrer Bedingungen für Mobilar-Vcrsichcrungen vom 1.x August 1«b6
und durch 8- ^ des Gesetzes vom 8. Mai 188? bereits gesichert wäre.

Der bei Abschätzung des Brandschadcns bei der Alnei Knechtsteden von Seiten eines der
Erpertcn erhobene Anspruch auf eiuc additionclle Vergütung von 5> Vauleituugstoste n hat durch
den Ausspruch des Obmannes eine überaus klare uud gründliche Widerlegung erfahren, und da Aus¬
schuß es auch nach dem Wortlaute des tz. 42 als unzweifelhaft erachtet, daß Bauleitungslosten niemals
zu denjenigen Brandschäden gerechnet werden tonnen, welche von dee Societät vergütet werden müssen,
so erschien ihni der beantragte Zusatz zu 8- 42 nicht erforderlich ^

Das Gesuch der Direction. auch »och für das Verwllltuuz, sjahr 187U die Auf¬
gaben nach dem Etat der Vorjahre reguliren zn dürfen, nnrd, weil durch d.e ver,patele
Einberufung des Landtags veranlaßt resp, gerechtfertigt, vom Ausschüsse befürwortet und zur Mnahme
empfohlen. In Betreff des Antrages der Direction, dahin gehend: dem Landtag anheimzustellen, ancu
für die aus dem nach 8- 10U des Reglements gebildeten Fonds fliehenden Verausgabungen -zn Prämien
und Belohnungen fürBrandhülfelcistnngen u. s. w. Ste mp elfreih eit zu beantragen, sprach /U'MM
seine Ansicht dahin aus, daß es einzelnen Gemeinden und Empfängern solcher Gaben zu ubeua, cn
sei, für diefe die Stempelfrciheit zu erwirken, nachdem die dahin zielenden Schritte der direction vn
der Provinzial-Steuer-Dircctiou und dem Königlichen Oberpräsidium erfolglos geblieben sind.

Die Mittheilungen und Vorlagen der Direction über einen projectntcn Verband der
öffentlichen,aufWechfelseitigkeit beruhenden Versicherungsanstalten in ^c»t,cy.
land, und über die ans diesemVerbände zu bildenden

Ausschüsse einer eingehenden Berathung unterzogen und Seiteus desselbeu die Nützlichkeit cmcs ^el-
bandes dieser Versicherungs-Institnte zur Förderung ihrer allgemeinen Interessen aus« nene «»"la u

Hi.'sichilich einer Betheiligung der Societät °n den, neben diesem Verbände, zedchn
denselben und unter seiner Leitung zu errichtenden drei besonderen Genossenschatten traten "b" "^v °)
Bedenken zu Tage, nnd da diese Projectc gegenwärtig überhaupt eine feste Gestalt noch mcht gewonnen
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Elgäuzmigswahl des
Verwllltungs°Au«°

schusse« für die Pro
vinz.-Feuer-Societät,

Penstonsgesuch des
I. Linzenbllch,

hüben und erst alsdann die Frage des Anschlusses der Societät für spruchreif erachtet werdeu kann, so
ist Ausschuß der Ausicht, daß diese Augclcgeuhcit dem nächsten Proviuzial-Landtage zur ferneren Nehand
lung zu überweise«, die Dircction der Societät jedoch zu cmtorisiren sei, inzwischen an den fernern
gemeinsamen Verathungen der Vorstände dieser Vcrsichcruugs-Gcscllschaftcu sich wie bisher zn belheiligen.

Der Referent bemerkt, daß über die Meinungsäußerungen des Ausschusses kein Beschluß zu
cxtrahiren sei, jedoch werde über dcu Antrag der Direction, auch noch für das Verwaltuugsjahr 187«)
die Ausgaben nach dem Etat der Vorjahre regnlircn zu dürfen, Beschluß zu fassen sein.

Der Ausschuß fühle sich jedoch gedrungen, derDirection für die auch in den letzten Jahren
an den Tag gelegte große Umsicht in der Leitung der Societät seine «ollste Anerkennung anszusprcchen,
nnd bittet Referent die Versammlnng, dieser Ancrtenuuug Ausdruck ^u geben durch Erheben von den
Sitzen. (Geschieht,)

Der Abgeordnete Graf v. Hoensbroech bemerkt, daß nach seiner Ansicht alle Geschäfte,
die eine zn große Ausdehnung gewinnen, nach und nach geschädigt würden, nnd er halte diese Aus.
dehnung für eine Gefahr der Societät, weshalb er sich der in dem Referate enthaltenen Ansicht nicht
anschließen tonne, da diese ein Entgegenkomme», wenn auch bis jetzt nur ein geringes involvire.

Der Director Freiherr von Waldb ott- V assenheim-Boru heim erklärt hierauf,
daß das Fcucrvcrsicherungswcsen noch keineswegs abgeschlossen sei, und daß kein Institut sich den
Fortschritten, die auf diesem Gebiete sich herausstellten, verschließe» dürfe.

Der Referent bemerkt, daß die Aeußerung des Abgeordneten Grafen von Hoensbroech
mit Dem übereinstimmten, was das Referat besage. Da indcsfen diese Projccte, die im Ganzen
genommen einen guten Zweck verfolgten, noch keine feste Gestalt gewonnen hätten, deshalb habe der
Ausschuß es für nöthig erachtet, eiue Beschlußfassung hierüber dem nächsten Landtage anheimzugeben.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech sieht in dieser Idee, über welche der nächste
Landtag verhandeln solle, eine Gefahr für das Provinzial-Institut, und im Falle diese Idee zur Aus-
führuug gelange, werde tas Institut aufhören, ein provinzielles zn sein. Ei wünsche nicht, daß
dieser Gedanke in dem Referat niedergelegt werde.

Der Nicc-M arschall bringt das Gesuch derDirection, auch noch für das Verwaltung^
jähr 1870 die Ausgaben nach dem Etat der Vorjahre regulireu zu dürfen, zur Abstimmung.

Der Autrag wird angenommen.
Demnächst bringt der V ice - Marsch all die Frage zur Abstimmung, ob der Landtag sich

mit den in dem Referat enthaltenen Mcinuugsäußeruugcu einverstanden erkläre?
Es erfolgt die Zustimmung.
Der Referent bemerkt, daß für die Herren Pilgram und Zores, welche nicht mehr

Mitglieder des Landtags sind, eine Neuwahl nothwendig sei.
Der Vice-Marschall ersucht die Versammlung, die Wahl des BcrwaltuuB-Ausschusses

für die Provinzilll-Feucr-Socictät vorzunehmen.
Für die ausgeschiedenen Stellvertreter Pilgram und Zorcs werdeu gewählt die Ab¬

geordneten Münster und Paulssen.
Die Abgeordneten Bachem, Freiherr Raitz von Frentz, Reusch, von Eyueru,

Becker, Vcrgcr, Graf von Nesselrode, vom Brück bleiben in ihren Functionen.
Es folgt der Bericht des Itl. Ansschnsscs über eine Petition des Johann Linzenbllch.
Referent 1>. Engels von Mülheim a. Nh.
Der Ausschuß erklärt sich eiustimmig dahin, daß das Gesuch prinzipiell abzuweisen sei. da

derselbe gar nicht, wie er angibt, im Dienste der Rheinischen Provinziell-Feuer-Societät augcstcllt
gewesen, sondern lediglich für jeden einzelnen Fall, wo er als Taxator fungirt habe, honorirt worden
sei. Auch beruhe seine Angabe, schon 1822 als Taxator gewirkt zu haben, auf einem bedeutenden
Irrthum, da erst im Jahre 1836 die Rheinische Provinzial-Fcuer-Socictät iu's Leben getreten sei.

Der Ausschuß war der Ansicht, daß man, wenn mau das Gesuch genehmige, einen Präjudiz-
Fall schaffe; deshalb sei der Antrag abzuweisen.
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Der Abgeordnete Dr, Würz er beantragt, dem Pctcntcn eine Gratification von 25 Thlrn.

zu bewilligen. , ., ,. ,
Der Abgeordnete Becker erklärt sich gegen diese Bewilligung, weil dadurch ein Pracedenz-

fall geschaffen werde.
Der Vicc-Marschall bringt den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung,
Derselbe wird angenommen.
Der Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.
Der Abgeordnete Vrcmig berichtet Namens der Finanz, und Bau-Eommission, daß >na,i

bei deu Acquisiliouen des Banterrnins für die Irrenanstalt zn Andern ach es mit einigen L0 Eigen¬
thümer,! zu thun gehabt habe. Dem einen derselbe,!, Namens Seiler, habe die Purgation viele
Kosten verursacht, während dieser Manu bei dem Verlauf der Meinung gewesen fei, daß diese
Kosten ihm nicht znr Last fallen winden, indem er es sonst ans Expropriation hätte ankommen lassen.
Indem nun bei dem für t!!>0 Thlr. angekauften Gruudslückc die Kostcu für Löschung der ?6Infcriptiouen
mehr als die Hälfte des Kaufpreises ausmachten, habe sich der Mann wegen Erstattung dieser Kosten
au Herrn vou Frentz gewandt.

Dem Landtage werde nun hiermit die Bitte vorgetragen, diese Kosten dem Manne zurück¬
zuerstatten n>!s den zum Bau der Irren-Anstalten angewiesenen Geldern.

Nach einer längeren, die Rechtsfrage dieses Falles betreffende,! Debatte erklärte der Mar-
schall, daß es sich hier nicht nm eine Frage des strengen Nechls handle, sondern mir darum, ob man
einem Manne ausnahmsweise und aus Billigkeitsrücksichten diese Küsten erstatten wolle.

Bei der Abstimmung erklärt sich die Majorität für die Erstattuug der Kosten.
Der Marsch all theilt mit, daß zu Anfang des Landtages der ständische Mnzlei-Ochulse

Müller, welcher ein Gehalt von 5)0 Thlrn. bezogen, seine Enllasfung gegeben habe. Es Mgc steh
nun, ob es nicht zweckmäßiger erscheine, die Stelle nicht wieder zu besetze,:uud dem staudi,chen
Kanzlei-Inspector, Herrn Tan tue l, diese ^0 Thlr. zu überweisen, wofür er sich erforderlichen Falls
die Schreibhülfe selbst zn beschaffen hat.

Bei der Abstimmuug erklärt sich die Versammlung mit dein Vorschlage eiuverstauden,
Bericht d.s VI. Ausschusses, betreffend den Antrag der Sammtgcmemdc Waldbrcitbach nm

einen fernern Zuschuß zum Bau einer Brücke über den Wicdbach an der «reu^apclle.
Nefcrent Abgeordneter Dr, Würz er.
Der 10. Provinzial-Landtag beschloß auf den Antrag des Ausfchusses, vorläufig emc ^umme

Von 1000 Thlrn. als Unterstützung zu bewilligen; da aber die ^ummc nicht ausreicht, beantragt der
Ausschuß, der Gemeinde einen fernern Beitrag von 1000 Thlrn. bewilligen zu wollen, ,edoch erst
dann, wenn die Brücke hergestellt ist.

Der Abgeordnete Freiherr von Leytam schlagt vor, in dem Referat noch den Zusatz zu
wachen, daß die Brücke anschlagsmäßig herzustellen ist.

Der Antrag des Ausschusses mit dem Vorschlage des Abgeordneten Freiherrn von .ey!am

wird angenommen. ^
Ein Bericht des IV. Ausschusses, betreffeud eiuen Beitrag von 20U0 ^hlrn. zum^au cmcr

Chaussee von der Eöln-Lütticher Straße über Brau Weiler »ach der Neuß-Lechemcher-VezirtsfwM,

wird behufs näherer Iuformcitiou »nieder offen gelegt. ^ >. ^ > ^
Das Referat des II. Ausfchusses, betreffend die Einführung breiter Radfelge», wird an

den Ausfchnß zur uochmaligeu genauen Prüfung zurückverwiesen.
Der MarschaÜ beraumt die nächste Sitzung auf Sonnabend Vormittags 10 Uhr an.
(Schluß der Sitzung um 2 Uhr.)

Der Landtags-Marjchall
Freiherr von Waldbott-Vassenheim.Nornheim.

Purgatiou«kostm«
Erstattung <m lc.

Seiler.

StündischeKauzlei-
Gehillfenstelle.

Zuschuß fili die Ge-
mciude Waldbreitbach
zum Brückenbau über

deu Wicdbach.

ÄMssecbau bei
Biauweilcr.

19'
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Zehnte Sitzung.
Verhandelt im Stäudeljause zu Düsseldorf am 8. Juli 187l.

Benutzung de«
Ständehauses,

Eiserne Ahrblückebei
Neuenahr,

Der Marschall eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der Abgeordnete Graf Boos.
Vor Eintrit iu die Tagesordnung theilt der Marschall mit, daß das Ständehaus in der

Zwischenzeit nach vorher eingeholter Genehmigung auch zu audercu Zwecken benutzt werde und die
Folge davou fei, daß zuweilen Ncparaturcu nothwendig würden. Diesem Ucbelstande würde eine
Commission dadurch bcgegucu, daß sie bei solchen Gelegenheiten eine Besichtigung vornähme, und
denen, welche Schaden verursacht hätten, die Nepnraturtostcu auferlege.

Er schlage hierzu die hier am Orte wohnenden Herren v. Frentz und Heister vor.
Der Abgeordnete Freiherr Naitz von Frentz erwidert, daß man es mit der Genehmigung

der Benutzung des Stäudehauscs zu anderen Zwecken etwas strenger nehmen möge, um so mehr, als
den Ständen das Haus zur Nutznießung ohne jede Rcparaturvcrpflichtung übergeben worden sei.

Der Marschall ersucht den Herrn v. Frentz, die Sache in Erwägung ziehen nud darüber
nähere Mittheilung machen zu «vollen.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
Der Abgeordnete Berg er erstattet den Bericht des II. Ausschusses, betrcffeud den Antrag

der Gemeinde Wadenheim, Bad Neuen-Ahr, um weitere Gewährung eines Geldbeitrages zum Bau
der projectirten neuen Ahr-Brückc,

Der Ausschuß glaubt mi, Rücksicht darauf, daß die Provinz iu mcmnichfacherBeziehung
an dem Gedeihen des Bades zu Ncuen-Ahr mit der Umgegend ein großes Interesse habe, wie Dies
bereits in dem Immediatgefuch an Se. Majestät vom 2. April 1868 entwickelt worden, dem hohen
Landlage empfehlen zu muffen, zu dem gedachten Brückenbau die erbetenen L000 Thlr. aus dem west-
rheinifchen Bczirtsstraßcnfonds des Negierungs-Bezirks Coblenz bewilligen zu wollen.

Der Marschall eröffnet die Discnssion.
Der Abgeordnete Wachter schlägt vor, den Zuschuß aus der iProvinzial-Hülfskassc zu

gewähren.
Der Abgeordnete Kretz ist der Ansicht, daß die Gemeinde selbst, die keineswegs zu den

armen Gemeinden zu rechnen sei, ans eigenen Mitteln den Brückenbau herstellen könne.
Der Abgeordnete Schröder erklärt sich mit dem Vorschlage des Abgeordneten Wachter

einverstanden, den Zuschuß aus der Proviuzial-Hülfstasse zu entnehmen.
Der Abgeordnete Freiherr v. Leytam weist auf die finauziellen Mittel des Bezirks hin,

wonach keine Veranlassung vorliege, der Gemeinde ans diefer oder jener Kasse zum Brückenbau
Gelder zu bewilligen. Es frage sich sehr, ob aus dem einer Acticngcsellfchaft gehörenden Bade nicht
ein provinzielles Institut geschaffen werde. Es würde sich überhaupt empfehlen, mit der Bewilligung
von Mitteln etwas zurückhaltender zu sein und Jeden seine Last selbst trage» zu lassen.

Der Abgeordnete Bremig macht auf die vom 19. Provinzial-Lcmdtage au Se. Majestät
gerichtete Adresse aufmerksam, iu welcher hervorgehoben fei, daß für Neuenahr nicht blos ein pro¬
vinzielles, sondern auch ein staatliches Interesse vorliege. Man möge daher conseqncnt sein, und, da
die Staats-Negieruug die Bitte abgeschlagen, aus der Provinzial>Hülfskasse die Mittel zum Brücken¬
bau bewilligen.
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Der Abgeordnete Graf U. Hocusbroech erklärt sich gegen die Bewilligung aus der
Proviuzial-Hülfskasse; Gelder, die zum Bau von Bezirtsstrahcn verwendet werden sollen, tonnten
doch nur aus dem Bczirksstraßenfond^ entnommen werden, und daher möge man dem Antrage des
Ausschusses bcitrelen, der sich für die Bewillign,,« der erbetenen Summe aus dem weftrhenuschen
Bczirksstraßenfonds des Regierungsbezirks Coblenz ausgesprochen habe.

Der Marsch all bringt dem Beschlusse der Versammlung gemäß zunächst den Autrag des
Ausschusses zur Abstimmung u::d wird derselbe angenommen.

Bericht des VI. Ausschusses, betreffend den Antrag der Verwaltnngscommission derArbcits-
llnstalt zu Brauwcilcr ans Zuschuß zum Ncstanrationsban der dortigen Kirche,

Referent Abgeordneter Schult.
Der Ausschuß schlägt vor, zum Nestanrationsban der Kirche zu Vrauweilcr eine» Veürag

von 5000 Thlrn, ans Prouinzialfonds zu bewilligen iu drei Jahresraten 1871, 1872 und 1873.
Der Antrag des Ausschusses wird angcuommcu.
Es wird ferner vorgeschlagen, die Zinsen der zur rcutbaren Anlage gelangenden Beiträge

der Gemeinden zur Unterhaltung der Arbeits^Anstalt zu Vrauweiler bis zur Höhe von 15l» Thalern
dem Kirchenvorstande zu Brauwcilcr zu überweisen vom Jahre 1870 ab bis zum nächsten Landtage.

Der Antrag wird angenommen.
Bericht des VII. Ausschusses, betreffend die Anschaffung eines Acteuschraukes und eines

Bücherschrankes für die ständische Kanzlei und den Verkcmf eines Büffets.
Referent Abgeordneter Graf von Ho in p esch.
Der Ausschuß beautragt, daß hohe Versammlung eine Ausgabe von 5>0 Thlrn. für die

betreffenden Schränke auf Kosten des Landtages festsetzen und die Vercinnahmnng des Erlöses au«
dem Bertauf des Büffets auf den Fonds des Landtags genehmigen wolle.

Der Antrag des Ausschusses wird augcnommcn.
Bericht des 11. Ausschusses, betreffend zwei auf den oftrheiuischeu Bezirtsstmßenfcnds des

Regierungsbezirks Düsseldorf aufzunehmende Straße».
Referent Abgeordneter Münster.
Der Ausschuß trägt darauf an, diese beide» Straßen nach vollendetem Ausbau auf deu

oftrheiuischeu Bezirtöstraßenfonds des Regierungsbezirks Düsseldorf zu übernehmen und zu genehinigeu,
daß die Ehausseegeld-Einnahme i»ru inta der nicht übernommenen Eommunalstraßen der Stadt
Barmen bleibe, daß jedoch das Recht, die Aufhebung der Barriere jederzeit verlangen zu können, ab¬
gelehnt werde.

Der Antrag wird angenommen.
Die diesen'Gegenstand betreffende Adresse an Se. Majestät wird verlesen und genehmigt.
Bericht des 11. Ausschusses, betreffend den Antrag der itöuiglichcn Regicruug zu Dusscl-

dorf, eine Seitenstraße von der sogenannten Klüse an der Leuuep-Schwclmer-StaatZstraße nach der
Wuppcr führend, auf deu ostrheinischen Bezirksstraßenfonds des Regierungsbezirks zu übernehmen.

Referent Abgeordneter Münster.
Der II. Ausschuß habe genaue Kenntniß der Verhältnisse gewonnen uud tonne der Anstcht

des ständischen Eommissars nur beistimme», daß diese Straße lediglich Privat- uud Lokal-Intere,,en
diene und beantragt derselbe daher: Der hohe Landtag wolle über diese Petition zur Tagesordnung
übergehen.

Der Antrag wird angenommen.
Bericht des II. Ausschusses, betreffend deu Abbruch des Mittellhorcs in der Stadt Kanten.
Referent Abgeordneter Münster, an Stelle des Abgeordnelen von Vouuin ghause».
Der Ausschuß beantragt: Der hohe Landlag wolle Se. Majestät bitten, zu befehlen, daß

das den Verkehr so sehr hemmende uud Gefahr bringende qu. Thor in Kauten auf Grund Aller¬
höchster Ordre vom 8. März 1858 nach den Allerhöchst genehmigte» Bedingungen jetzt bald be¬
seitigt werde.

Restauration der l»th.
Pfarrkirche zu Villu>

Weiler.

Ständische« Mobil«.

Uebernahmevon zwei
Straße» auf de» oft»
rhein. Bez.'Straßen»
fonds de« Reg.-Bez.

Düsseldorf.

Straße von der Klusc
nach Dahlerau.

Abbruch de« Mittel^
Thore« in lanten.
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Ständische Vewilli
gungen für dieseiben.

Der Vorschlag des Ausschusses wird angenommen und eine Adresse au Sc. Majestät
erlasse» werde».

Taubstummen An Bericht des VI. Ausschusses über die Taubstummen-Anstalten zu Kempen, Brühl,
stalten der Provinz, Wgers uud Neuwied,

Referent Abgeordneter Horst.
Der Ausschuß schlägt bor:

1) die auf den früheren Provinzial-Landtagc» bereits bewilligte!, '.'000 Thlr. zur Ver¬
mehrung der Stellen au den Provinzial-Taubstummen-Anstalten zu Kempc»,
Brühl, Moers uud Neuwied auch für die Jahre i8?1, 1«72 und 1873 zu
bewilligen.

Der Antrag wird genehmigt.
2) für Deckung der Mehrausgaben dieser Anstalten 2u0l1 Thlr.

Wird genehmigt.
8) für die Taubstummen Anstalt zu Aachen 1250 Thlr.,. statt wie bisher 1000 Thlr.

Wird angenommen.
4) für die Taubstummen-Anstalt zu Cöln 1000 Thlr.

Diefe drei letzten Posten ebenfalls für die Jahre 1871, 1872 uud 18?3.
Der Antrag wird angenommen.
Die geforderte Summe von 24,000 Thlrn. für den Bau zweier Anstalten in Kempen uud

Brühl hält der Ausschuß für zu hoch und beantragt deshalb nur W,000 Thlr., auf 2 Jahre ver¬
theilt, zur Verfügung zu stelle».

Der Abgeordnete Bache m erklärt sich für die Bewilligung von 24,000 Thlr». Der Bau¬
grund wie auch das Bau-Material lei nach den angestellte» Ermittclnngen in Brühl fchr theuer und
es dürfte zweckmäßig sei», für dc» dort auszuführeudc» Ba» ei» Capital vo» 12,000 bis 13,009
Thlrn. in Ausficht z» »ehmen.

Der Abgeordnete Becker bittet, den Antrag des Ausschusses anzunehmen, der 10,000 Thlr. besage.
Der Abgeordnete ^rhr. von r'ehtam bemerlt, daß es zur Ausführung des Antrages

förderlich sei» werde, wen» die Summe vo» 24,0U0 Thlr». zur Disposition gestellt würde.
Der abgeordnete vom Brück befürwortet de» Antrag auf Bewilligung von 24,000 Thlrn.
Der Marschall bringt zuerst deu Autrag auf Bewilligung vo» 24,000 Thlr». z»r Ab¬

stimmung.
Derselbe wird abgelehnt uud der Antrag des Ausschusses, auf 20,000 Thlr. lautend, an-

^" '" ^ ' 7,) Der Ausschuß lehnt die geforderten 1000 Thlr. per Jahr für Errichtung vo» vier
nenen Hülfslehrcrstellen ab, weil er der Ansicht ist, daß bei der geringen Schüler-
'llhl das Lehrer-Personal für jetzt hinreichend fei; er befürwortet die geforderten
40 Thlr. pro Jahr, für die vier Anstalten zu Kempen, Brühl, Moers und
Neuwied für Vermehrung von Unterrichtsmittel». Vorstehende Beträge solle»
ans den Fonds gciwmmen werden, welche znr Verfügung der Stände bei der
Provinzial-Hülfslasfc stehen.

Der Abgeordnete Bachem hält es für zweckmäßig, daß auch für eine Anstalt mit einer
geringeren Schülerzahl a»srciche»de Lchrträfte vorhanden sind, weit die Ertheilu»g des Unterrichts
an einer solchen Anstalt sehr anstrengend sei. Finde man die Summe von 1000 Thlrn. zu hoch, so
möge man wenigstens die Hälfte bewillige».

Der Abgeordnete Becker weist darauf hin, daß, falls die beiden Anstalten zn Neuwied uud
Mors vereinigt werden, die Creirung von Hülfslehrcrstellen überflüssig erscheine.

Bei der Abstimmung werden die Anträge des Ausschusses, die geforderten 1000 Thlr. ab¬
zulehnen und für jede der 4 Anstalten behufs Vermehrung von Unterrichtsmitteln 10 Thlr., in Summa
40 Thlr. zu bewilligen, angenommen.
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Der Ausschuß hält es für zweckmäßig, daß die Commissarc durch den hohen Landtag
beauftragt werden, der Frage näher zu treten, ob die beiden Anstalten in Mors und Ncuwied wegen
ihrer geringen Schülerzahl nicht zu vereinigen sein möchten, und darüber dem nächsten Provinzial-
Landlage Bericht zu erstatten.

Wird angenommen.
Indem die Zuschüsse ans provinziellen Mitteln für die 4 Provinzial-Taubstummen-Anstaltcn

in Kempen, Brühl, Mors und Ncuwied regelmäßig wiederkehren und die Anstalten ohne die Zuschüsse
nicht bestehen können, so stellt der Ausschuß bei dem hohen Landtag den Antrag, die Zuschüsse, welche
nöthig sind, für die Folge anf die Provinz nmzulcgen.

Der Abgeordnete Freiherr Rciitz von Frentz erklärt, d« Antrag sei gerechtfertigt, die
Kosten auf die Provinz umzulegen. Die Existenz dieser Institute müsse ein für allemal gesichert sein,
und dürfe nicht von den zufälligen Abstimmungen des Landtages abhängen, sonst sei ein gedeihlicher
Fortschritt nicht möglich. Für die Jahre 1871 - 73 seien die nothwendigen Kosten auf den Disposi¬
tionsfonds zu übernehmen, für die Folge jedoch durch Umlage auf die Provinz zu decken.

Bei der Abstimmung wird der Antrag des Ausschusses, für die Folge diesen Zuschuß auf
die Provinz umzulegen, angenommen.

Gegen die Nechnungsablcigc über die Taubstummcu-Anstaltcu zu Kempen, Brühl, Mors
und Ncuwied für die Jahre 1867, 1868 und 186!» fanden die ständischen Kommissare und anch der
Ausschuß uicht zu eriuuern.

Die im neuen Etat für die Jahre 1871, 1872 und 1873 vorgesehenen Gehaltserhöhungen
für die Lehrer der 4 Anstalten befürwortet der Ausschuß, bittet jedoch den hohen Landtag, es dem
Ermessen der ständischen Commissarc anheimzustellen, ob uud wie hoch die Zulage sciu solle.

Der Antrag wird angenommen.

Die Commissarc seien nicht in der Lage, einen genaue» Bericht über die 4 Anstalten
erstatten zu können, indem die Bemerkungen, die sie bei der Besichtigung gemacht, von dem sie beglei¬
tenden Decernenten des Provinzial-Schnl-Collcgiums, dem Ncchnnngsrath Eigcnbrodt, an sich
genommen worden und derselbe schwer ertrankt sei.

Abgeordneter Bach cm: Die Commission tonne ihr Urtheil dahin abgeben, daß die An¬
stalten in Bezug auf die Ausbildung dcr Schüler in gutem Zustande sich befinden.

Die Anstalt von Mors sei die einzige, welche Manches zu wünschen übrig lasse. Der
Grund liege wohl darin, daß diese Anstalt früher Privat-Anstalt gewesen.

Dcr Abgeordnete Schult erstattet den Bericht des II. Ausschusses über die Verwendung
des Bezirksstraßen-Banfonds auf der linken Nhcinscite.

Der Regierungsbezirk Aachen hatte am Schlüsse des Jahres 187U fünf und vierzig Be¬
zirksstraßen in dcr Lauge vou 2048^5,8 Ruthen. Nach den von der Königlichen Negierung zu Aachen
vorgelegten Nachwcisungen betrugen:

Thlr. Sgr. Pf.
») im Jahre 1867 dic Einnahmen............156 433 — 9

„ . Ausgaben............84,016 14 —

blieb Bestand............72,416 16 9
b) 1868 die Einnahmen...............188,742 1 7

die Ausgabe»...............115,17« 23 8

blieb Bestand...............73,563 7 11
^ 1869 die Einnahmen...............196,92? 14 4

die Ausgabe« ...............109,209 -^ 7
blieb Bestand...............87,718 13 6

Zukünftige Umlagt
de« Kostm.Vedalf«

für dieselben auf die
Provinz.

Rechnungen derselben
pro 186?>».

Deren Etat pro
1871/3.

Verwendungder linl«>
rhein. Vezirlsstraßen«

Baufund«.
«. Nachen.
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<l) 1870 die Einnahmen...............222,046 7 9
die Ausgaben...............98,002 1 5

blieb Bestand................124,044 6 4
Die Nachweisungcn der nnuhmaßlichen Einnahmen nnd Ausgaben weisen nach pro 1871

und 1872
an Einnahmen:

Thlr. Sgr. Pf.
1) Beischläge uon den direkten Slcuern und der Schlacht- und Mahl-

stcucr n 8^/3 ".'<, ............... 74,590 — —
2) Chausseegeld .................. 27,560 - —
3) „ von Ertraposten und Stafetten........ 105 8 9
4) Pacht von Grasnutzung und Obstpflcmzuug........ 654 — —
5) Strafen Uon Defraudationcn nnd Schadenersatzgclder..... 26 — —
6) von Chaussee, Polizei-Contraventioncn .......... 105 — ^
7) Ordnungsstrafen................. 2 — --
8) Verkaufte Chausscezettel ............,., 8 — —
9) aus dem Verlauf von Bäumen, Straßenabraum?c...... 1,510 — —

>s>) Zinsen .................... 3,352 - —

Summa ...... 8" 9

au Ausgabe«:
1) Erhebungstosten des Chausseegeldes ........... 125 24
2) Materielle Verwaltungskosten............ 455 25 2
3) Antheile, die andern Kassen am Chaussecgcld zustehen , . , . 143 23 2
4) Besoldung der Aufseher.............. ^768 — —
5) Unterstützungen und Pensionen ............ 1,184 — —
6) Unterhaltung der Straßen.........'..... 9^234 26 5

Summa...............107,912 8 9
Die Nachweisung pro 1873 und 1874 weicht nur darin von der vorigen ab, daß der Er¬

trag der Zinsen mit 829 Thlrn, und zur Unterhaltung der Straßen 93,712 Thlr. 17 Sgr. 8 Pf-
angenommen sind und die Einnahme sowie die Ausgabe 105,390 Thlr. betragen soll.

Der Ausschuß hat uichts zu crinueru gefunden und beehrt sich, der hohe» Versammlung
vorzuschlagen, sich mit den Vcrwcndungs-Nachweisungen der früheren Jahre und mit den Nachweisun-
gen über die muthmaßlichen Einnahmen pro 1871 bis 1874 einverstanden zu erklären und die Ford
«Hebung der Beischläge im Betrage von 8^/3 > auf die direkten Steuern uud die Schlacht- und
Mllhlsteucr bis l874 zu beantragen.

Der Abgeordnete Contzen macht darauf aufmerksam, daß bei der Aufbringung der für die
fünf neuen Irren-Anstalten erforderlichen Kosten gemäß Beschluß des hohen Landtages die Mahl-
und Schlachtsteuer nicht ihrem vollen Betrage nach, sondern nur zu 2/3 des dem Staate zufallenden
Antheiles zum Grunde gelegt werden soll und zwar aus dem Gruude, weil die Schlacht- und Mahl¬
steuer die betreffeuden Städte mehr belaste als die Klassensteuer, welche dercu Stelle vertrete. Für
die Verthciluug der Kosten der Bezirtsstraßcn nach diesem reducirtcn Betrage von «,3 der Mahl- und
Schlachtsteuer liege derselbe Grund vor. Abgeordneter Contzen weist darauf hin, ob es nicht ange¬
messen fein dürfte, für die Vcrtheilung der Bezirks-Straßen-Kosten deu Mahl- und Schlachtsteuer¬
pflichtigen eine gleiche Berücksichtigung zu gewähren.

Der Abgeordnete Frhr. v, Leykam erklärt sich mit den von dem Abgeordneten Contzen
gemachten Bemerkungen einverstanden. Die Summe müsse allerdings beschafft werden und dazu sei
die Forterhebung der Beischläge im Betrage von 8^/» «/« nothwendig.
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^»a^ von der königlichen Regierung

""^^"'l7 Die Gemeindehaus von Witzerath nach Matten. Sie ^^ von Witzerachim Kreise ^r^ttener
Montjoie an der Düren-Montsoier Straße über Simmemth, Stramh. 3 3.'
Ruhrberg, Schmidt nnd Heimbach nach Matten, verbindet tue Kre.se Montsvie Dur n
und Schieiden und hat eine Länge vou 6,310 Ruthen. Sie ist mit Hülse eiuer den be¬
treffenden Gen.cindenbewilligtenStaatsmanne ausgebaut, die Unteryaltung fallt avcr
den Gemeinden zu schwer, vou denen iu einige» die Com.nnualun.lage>.160 /« der
Staatsstcucru betragen. ^ ^ „ . . . ,^,^

Der Ausschuß hält die Aufnahme der Straße für rechtlichbegründet «nd no h-
wendig nnd beehrt sich, die Aufnahme derselben nach vollständigemAusbau und nach
Zustimmung des ständischen Eon.missars>n die Reihe der Äezir!s,ira,;en zn beantragen.
" Bei der Abstimmungwird der Antrag des Ausschnsfesangenommen.

2) Die Gemeinde-Ehauffee sau der DürewFroitzheimGemünder Bezirtsstra.e) von Wollers- ^ W^l^
heim über Langendorf nach Zülpich. ^ ^s,.,!„!,>s,<,n

Sie verdankt ihre Entstehung dem Bedürfniß, von den Stationen der Rh mischen
Eifenbaln möglichst direkte Verbindnngswege anzulegen. Die Verbindung von v
Station Zülpich nach Wollersheim ging früher über Froitzheimund war .' -"
laug; durch die Erbauung der Straße über Langendorfwurde diese Entseumng um
die Hälfte abgekürzt. ., ,,^, ^,,.<>.,,

Die Lauge der Straße, foweit fie im RegierungsbezirkAachen
und ist dieselbevollständig ansgcbaut. Die im Regierungsbezirk Eül» liegende Strecke ist durch >U "MM
Ordre vom 23. Augnst 1868 zur Vezirtsstraße erhoben worden, und schon deßhalb .st °s n° Y mM g,
daß dieses auch für die beantragte Strecke geschehe. Außerdem ist es im Iulere'fe der ""' ">°
Wollersheim nothwendig, daß ihr die Last der Unterhaltung abgeuommen werde, indem
GcmeindoUinlaqenüber 100°/° der Staatsstcuern betragen.

Hiernach beehrt sich der Ausschuh,der hohen Versammlungz» empfehle» die Strs>e o
Wollersheim über Langeudorf nach Zülpich, soweit sie im Regierungsbezirk"ache» liegt °^ ^
der Vezirksstrahcunach vollständigemAusbau anfzunchmc», nachdemder slamlM ^o. ,,
Zustimmung gegeben hat. „...<. ^..„ ^,>v,» ^ber - Präsidenten Mitwirkung des stä».

Der AbgeordneteFreiherr von Leykam w.mscht, dan an den Hcn ^ ^^ »ische» VcznMr»ßm°
die Bitte gestellt werde, derselbe möge die KöniglicheRegierung anweise», va,; °e. ^^ eincr Komnnsws.
bei größeren Neparatnrc» die Mitwirkung des ständische» Eon.missars herbeigesiiyrt ' ' ' '^ ^,^
solchen Mitiuirkung sei er bis jetzt noch nie herangezogen worden nnd soviel «'""«"',' , .^
dm anderen ständischen Commissare» in derselben Weise verfahren worden. ^>nc .,nmc
Verfahrens erscheine ihm durchaus nothwendig und zeitgemäß. s.5„5,!sme Commissar

Er beantrage, in den, zweite.: Alinea »»statt der Worte nachdem y/ 'he^
seine ^ustimmuug gegeben hat" zn sagen: „nachde.n der ständischeComm.stcn ,ci»c Z»,tn».»ung

gegeben haben wird.^ ^ ^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^^ ^^ ^^^,^„ „,h^. von

^"" ?^^,„^t Eoblenz sind 3« Bezirksstraßeniu der Lauge vou 147600,1 Ruthen, . ^..
welche sämmtlich ansgebaut sind. ^ , >l ^>»„ s?.!„.

Räch der von der KöniglichenRegierung zn Coblenz vorgelegten ^^'snn^er Em-
nahmen und Ausgaben betrugen ...........' ' ' ' 7^(M 23 3 '

a) im Jahre 1869 die Einnahmen ......... 62730 8 9
die Ausgaben .............-------!—------------- ^—

, .. ^ . , 54,333 14 6
bleibt Bestand .......... 20
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d) im Jahre 1870 die Einnahmen............121,249 29 9
die Ausgaben.............57,175 23 11

bleibt Bestand...........64,074 5 10^

Die Nachwcisung über die Einnahmen und Ausgaben pro 1868 liegt
nicht vor.

Die Nachwcisung der muthmaßlichcn Einnahmen und Ausgaben betragt
pro 1871 die Einnahme i>, 8^, ° »......132,555 — —

„ Ausgabe.........71,927 — -

bleibt Bestand........60,628 - ^"
pro 1872 „ Einuahme..........129,109 — —

Ausgabe ........, . . 71,052 ~ —

bleibt Bestand........58,05?"^ ^
pro !873 „ Einnahme..........I2l>,5^8 — —

Ausgabe .......... 71,0,',2 —

bleibt Bestand........55,4>6 - —

Der Ausschuß hüt nichts zu erinnern gefunden und beehrt sich, der hohen Versammlung
vorzuschlagen, sich mit der Nachweisung über die pro 1869 und pro 1870 verwendeten Fonds sowohl
als mil der Nachweisnng über die muthmaßlichen 0iunahmeu und Ausgaben der Jahre 187! -1873
einverstanden zu erklären.

Der Antrag wird angenommen.

In, Einvcrsiändniß mit dem ständischen Kommissar werden von de>- itömglichc» Regierung
zu Coblenz zur Aufnahme als Bezirtsstraßcn vorgeschlagen:

1. die Straße von Tümpelfeld über Schuld bis zum Armuthsbache im Kreise Adenan uud
2. die Straße durch das sogenannte Kellenbach-Thal von Gemünden nach Martinstcin an der

Nahe; letztere mit einer zu gewährenden Beihülfe von 12,000 Thaleru aus dem Bezirtsstraßenfonds
von Eoblenz.

Die Straße von Dümsiclfcld über Schuld bis zum Armuthsbache, circa 2^. Meilen lang,
füllt die letzte Lücke aus in einem über 11 Meilen langen Etraßenzuge, welcher für den Verkehr über
den Huudsrückcn von der größten Wichtigkeit ist. Die betreffenden Gemeinden, welche zu den unver¬
mögendsten des Kreises Adenau gehören, waren nicht im Stande, die Kosten zum Bau der Straße
aufzubriugeu, woran die Ausführung des Projekts gescheitert ist, bis der Herr Handelsminister im
Jahre 1868 verfügte, die Straße auf eine Strecke von 185U Nuthcu auf Staatskosten ausbauen zu
lassen, uud da^n 38000 Thaler zur Verfügung stellte unter der Bedinguug, daß die künftige Unter¬
haltung der Straße auf den Bezirtsstraßenfonds übernommen werde. Die Wichtigkeit der Straße uud
die Unvermögendhcit der betreffenden Gemeinden ist durch dcu vom Herrn Handclsminister zur Ver¬
fügung gestellten Kostenbetrag festgestellt, demnach kann der Aufnahme dieser Straße uutcr die Vezirks-
straßcn um so weniger ein Hinderniß cutgcgeustehen, als dazu die Fonds des westrheinischen Bezirks
vollständig vorhanden sind. Nach Mittheilung der Königlichen Regierung ist der Bau der Straße so¬
weit gefördert, daß dessen Beendigung im Herbste dieses Jahres zu erwarlcu steht.

Der Ausschuß beehrt sich, darauf anzutragen, daß die Straße von Dümpclfeld über Schuld
bis zum Armuthsbllchc als Bezirtsstraßc aufgenommen werde, sobald sie vollständig ausgebaut sein wird.

Der Aulrag wird angenommen.

Die Straße durch das sogenannte Kellenbach-Thal von Gemünden im Kreise Sinnncrn
nach Martinstcin a. d. Nahe im Kreise Crcuznach ist uicht minder wichtig, sie bildet den Anschluß
.'.n die großen Verkehrsadern, die nach der Nahe, der Mosel und dem Rhein führen unb ist 4411
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Ruthen lang. Die Kosten des Ausbaues der Straße sind auf 81,990 Thlr. berechnet, wovon
54,770 Thlr. auf die Gemeinden des Kreises Simmern fallen, welche aufzubringen die betreffenden
Gemeinden nicht im Stande sind. Von Seiten des Staats ist Dies anerkannt, er hat eine Prämie
von .............. 22,055 Thlrn.
bewilligt, eine Rückprämie von .................. 11,732
und mit Rücksicht auf die im Simmcrbachthalebclegcncn fiskalischen Waldungen einen
besonder,! Zuschuß in Aussicht gestellt von .............. ^0 „
so daß die Beihülfe des Staats sich auf .............. "5,78? Thlr.
beläuft.

Nach der Denkschrift der KöniglichenRegierung zu Coblenz beträgt der ratirliche Antheil
der Gemeindenim Kreise Simmcrn an den vom Staate bewilligtenPrämien , . . :.'1,3>0 Thlr.

der vom Herrn Finanzminister in Aussicht gestellte Zuschuß ..... 2000 „
die Stände des Kreises Simmern haben, die Bedeutung der Straße nnd

bie geringe Leistungsfähigkeit der bethätigten Gemeinden anerkennend,eine Beihülfe von 10,000 „
bewilligt.

Das Aenßcrste, was die betreffenden Gemeinden, nämlich Schlierschcid,
Gchweiler, Königsau und Kellcnbachleisten können und wozu sie sich verpflichtet
haben, beträgt ........................ 11,000 „

Summa 41,340 Thlr.
Nach dem Anschlagebetragen die Kosten ......... ^_^^^II^ ___

mithin fallen der GemeindeGemündcn, welche sich bereit erklärt hat, mit den vorhan¬
denen Mitteln den Bau auszuführen, noch ............... 10,430 „
zur Last und außerdem alle Ucbcrschreitnngen des Anschlags, die bei einem Bau vou solcher Bedeutung
M befürchten sind. Mehr zu leisten sind die Gemeindennicht im Stande.

Wenn auch hiernachder Bau der Straße innerhalb des Krcifcs Simmcrn auf einer Strecke
von 4411 Ruthen gesichert ist uud mir 1035 Nuthcu iu den Kreis Creuzuachfallen, fo stellen sich
doch der Ausführung des Projekts bis jetzt unüberwindlicheHindernisse entgegen, da es nicht hat

Klingen wollen, ein gleiches Resultat hinsichtlich der im Kreise Creuznach befindlichenStrecke zu erzielen.
Die drei armen Gemeinden Heinzenberg, Dhann und Simmern u. d Dhann, welche nn

Kreise Creuznachvon der Straße berührt werden, würden nach dem Kostenanschläge27,220 Thaler
aufzubringenhaben.

Der ratirliche Antheil an der Staatsprämie beträgt ........ 12,147 ^hlr.
Die Gemeindenhaben sich zu einem Beitrag verpflichtet von . . . - -___4,0»0-----„------

Summa t 0,517 Thlr.

Der fehlende Netrag von 10,673 Thalern, der durch den gcrcchtferiihten Antrag der Ge¬
meinde Simmern «. d. Dhann, welche die aufgeführten 4000 Thaler beiträgt, um ihr Dort von der
Ctraße berührt zu fchcn, auf mindestens 12,U00 Thlr. erhöht wird, ist nicht aufzubringen, wie dieses
von allen kompetenten Behörden anerkannt worden ist.

Wenn dieser armen Gegend der Kreise Simmern und Creuznach aufgeholfcuwerden soll,
bleibt »ur übrig, daß von Seiten des VezirksstraßcnfondsHülfe geleistet wird. Der Anlehnn beehrt
sich demnach, der hohen Versammlung vorzuschlagen,zum Ausbau der Straße vou Gemundcn nach
Grünstem die fehlende Summe vou 12,000 Thalern aus dem westrhcinischenBezirlsstranensondsdes
RegierungsbezirksCoblenz zu bewilligenuud nach vorschriftsmäßigerHerstellungder Straße dieselbe
'u die Reihe der Bezirtsstraßen aufzunehmen.

Der Antrag wird angenommen. , , -« < <r-<
Der RegierungsbezirkCö I » hat 18 Bezirtsstraßen in einer Länge von 82,05 l Nnthen, °. <l°>».
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Nach den von der Königlichen Regierung aufgestellten Nachweisungen betrugen:
Thlr. Sgr. Pfg.

u) im Jahre 1867 die Einnahmen.............119,466 4 9
die Ausgaben.............88,08 s 17 4

Bestand ......31,383 24 5
d) im Jahre 1868 die Einnahmen.............103,426 — 10

die Ausgaben.............74,618 29 11

Bestand .... . . 28,00? — -
c) im Jahre 1869 die Einnahmen.............12.',207 16 8

die Ausgaben............ . 70,776 13 8

Bestand ......51,431 3 —
ä) im Jahre 1870 die Einnahmen.............124,340 19 1

die Ausgaben.............56,49 8 13 4

Bestand ......57,842 5 10
Die Königliche Ncgieruug hat die Nachwcisung der muthmahlichen Einnahmen und Aus¬

gaben einseilig aufgestellt wie folgt: ^, , ^. ^ «^
" Einnahme: Thlr, ^gr. Pfg.

1) Pro 1872 Bestand ans früheren Jahren .........87,200 — —
2) Beischlüge von direkten Ctcmr» und von der Schlacht- und Mahl-

stcuer u, 5 Prozent................52,165 5 9
3) Brulto-Eimmhine an Ehaussecgcld............16,582 22 2
4) Pachte und Miethen................. 578 28 3
5) Extraordinaire Einnahmen.............. . 1,373 3 10 ^

Summa . . . 157,900 - —
Ausgabe: Thlr. Sgr. Pfg.

1) Ehausfeegcld-Erhcbungstoftcn ............. 32 26
2) Materielle Perwaltungstosten............. 298 22 10
3) Antheile, welche anderen Kasfm an der Chaussccgeld-Einnahme zu¬

stehen ..................... 681 8 1
4) Besoldung der Ehanssee-Nusseher ............ 4,352 — —
5) Nemutinutioncn und Unterstützungen.........: . 686 26 4
6) Unterhaltung «nd Instandsetzung der Vczirtsstraßcn ..... 57,400 — —
7) Lrtrnordinäre und unvorhergesehene Ausgabe,, zu spezieller Ve-

rechnnng ................... - ^68 6 9^
Summa . . . 65,000 — —-

bleibt Bestand .... 92,900 — —

Die Nachweisung pro 1873 weicht von jener pro 1872 nur insoweit ab, dah pro 1873
ein Bestand von 92 900 Thalern in Einnahme gestellt ist nnd ein Ueberschus; von 98,600 Thalern
übrig bleibt. Für das Jahr 1871 hat die Königliche Negierung nichts vorgelegt.

. . , ,.„ <3>„. U„>iscbnn findet Veranlassung, mitzutheilen, das; die Neuerungen von Aachen und EoM

33^'s^ die ständische^mmissarim z»r Aufnahme der Borschlage über di^erwendnng der ^strahen-
' Kommissar'm. foud, uicht zugezogeu haben, obschon Diese durch den^. 14 der Ca u.ets-Ordre vom li.Sepemb

1855 ausdrücklich vorgeschrieben ist, und beehrt sich, der hohen Versammlung vorzuschlagen, daß der
.Herr Ober-Präsident ersucht werde, dcu beiden genannten Regierungen wiederholt aufzugeben, kunf 'g
w Gemeinschaft mit den ständischen Commissarien die Vorschläge über die Verwenduug des Bcz,rts-

straßenfonds^^
beglich derjenigen Anträge, bei welchen die im §, 14 enthaltenen Vorschriften nicht beachtet worden
sind in Brunst iu die nähere Berathung und Beschluhnahme nicht einzutreten."
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Der Antrag des Ausschusses wird mit dem Amcndcment des Abg. Contzen angenommen.
Der Regierungsbezirk Düsseldorf hat 30 Bczirtsstraßen, alle ausgebaut. ä Düsseldorf.
Nach der von der Königlichen Regierung aufgestellten Nachweisung der Einnahmen und

-Ausgaben ergibt sich:
Thlr. Sgr. Pfg.

1) Einnahme im Jahre 1868 .............. 129.780 20 6
Ausgabe „ „ ,. ............... ()6,669 27 11

Bestand .....1^63,110^2 7^
2) Einnahme im Jahre 1869..............133,924 2 5

Ausgabe „ „ „...............61,068 12 10

Bestand ...... 7^,855 19 7^
3) Einnahme im Jahre 1870..............206,395 10 9

Ausgabe „ „ ,................139,212 7 7

Bestand ...... 7?Mi 3 2^
In der im EinVerständniß mit dem ständischen Eommissar aufgestellten Nachwcisnng der

Einnahmen und Ausgaben sind ausgeführt die
Einnahmen pro 1871 mit................140.600 Thlrn.
Ausgaben „ „ „ ................69,550 „

bleibt Bestand . . . , . "?I,050^Thlr.
Einnahmen pro 1872 mit................135,180 Thlrn.
Ausgabe» „ „ ..................61,280 „

bleibt Bestand . . 71 73,900 Thlr.
Einnahmen pro 1873 mit................168,030 Thlrn.
Ausgaben „ „ „ '................61,280 „

' bleibt Bestand . . . H T^MsMrl
Der Ausschuß hat gegen die beiden Nachwcisungcn nichts zu erinnern gefunden und beehrt

slch, der hohen Versammlung vorzuschlagen, sich damit einverstanden zu erkläre».
Der Antrag wird angenommen.

Zur Aufnahme in die Reihe der Vezirksstraßen sind von der Königliche» Negierung im Ein-
Verständniß mit dem ständischen Eommissar vorgeschlagen:

1) Die Gemcmdechausfee zwischen Nheydt und Nickrath. Sie hat eine Länge von 1150 ^^'W^'M'"'
Nutheu, und ist von den Gemeinden mit hülfe einer Staatsprämie von 7000 Thalern
pro Meile ausgebaut worden; sie verbindet die Cöln-Venloer Straße zu Nheydt mit der
Odcnkirchen-Dültcucr Vezirtsstraße zu Wickrath.

Der Verkehr, welchen die Straße vermittelt, läßt sich schon daraus ermessen, daß
Huuderte von Webern aus Wickrath und vielen dahinter gelegenenOrtschaften, welche für
die Fabrikanten zu Nheydt und Gladbach arbeiten, einen leichteren Verkehr erhalte».
Dann bietet diese Straße den vielen Oekonomen der Umgegend so wie des fruchtreichcn
Iülicher Landes vorthcilhafte Gelegenheit zum Absätze ihrer Produkte »ach den Städten
Nheydt und Gladbach.

Der Ausschuh beehrt sich, der hohen Versammlung vorzuschlagen, die Straße zwischen
Nheydt und Wickrath in die Reihe der Vezirksstraßen aufzunehmen.

Der Antrag Wird angenommen. Simßevonder Grenze
2) Die Gcmeindcchaussce von der Lcmdcsgrciizebei Well über Wceze nach Ucdem in einer bei Well über Weezc

Länge von 3714 Ruthen. Die Frequenz der Straße ist eine sehr lebhafte, theils durch n°ch Uedcm,
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die Kreuzung der Erefeld-Clever Vezirksstraßc, theils durch die an derselben bei Wecze
eingerichtete Personenstation mit Gülerbahnhof der Rheinischen Eisenbahn. Von dem
Bahnhöfe zu Wcezc werden Kohlen, Mergel, Kalk und überhaupt vieles Frachtgut und
von der holländischen Grenze Heu bezogen, dagegen Getreide dem Holländischen zugeführt.

Täglich geht zweimal die Post zwischen Ealcar über Uedcin nach Wecze,
Unter diesen Verhältnissen dürfte der Uebernahme dieser Straße lein Bedenken ent¬

gegenstehen uud der Ausschuß beehrt sich, der hohen Versammlung die Aufnahme als Ve-
zirtsstraße nach vollständigem Ausbau zu empfehlen.

Der Antrag wird angenommen,

Desgl. von Cllllar 3) Tie Straße von Ealcar nach Winnetendonk. Sie hat eine Länge von 4026 Ruthen,
nach Wimielendont. wovon ->/r bereits ausgebaut sind. Unter den Straßen, welche die Rheinische Eisenbahn

mit der dem Rhcme entlang führenden Staatsstraße von Eleve nach Moers u, s, w.
verbinden und in weiterer Ausdehnung den Verkehr zwischen Maas uud Rhein vermitteln,
nimmt die Straße, welche von Ealcar über Keppcl» und Winnekeudouk nach Kevelaer
führt, eine der ersten stelle» ein. Dieselbe durchschneidet den fruchtbarsten und bevöl-
tcrtsten Theil der zwischen dem Rhcinthal mid der Niers gelegenen Gegend. Sie dient
nicht allein dazn, die bedeutenden ackcrwirlhschaftlichenProdukte auf die Eisenbahn uud
den Rhein abzuliefern oder die fehlenden Bedürfnisse vom Rhein und von der Maas für
die Umgegend zu beziehen, fondern anch für den durchgehenden Verkehr ist sie von Wich¬
tigkeit, indem sie, wie gesagt, die Hauptverbindungsstraßc der Rheinnicdcrung mit der
Maasgcgeud sowohl als auch vorzugsweise mit den von Kevelaer aufwärts gelegenen
Stationen der Rheinischen Eisenbahn ist.

Der Ausschuß beehrt sich, der hohen Versammlung vorzuschlagen, die Straße von Clllcar
. über Keppelu, Uedem und Kcrvcuhcim nach Winnctendouk in die Reihe der Bezirksstraßen aufzunehmen,

wenn sie vollständig ausgebaut sei» wird.
Der Antrag wird angenommen.

«. Trier. Der Regierungsbezirk Trier hat 30 Bezirtsstraße» in einer Länge von 233,03? Ruthen
oder 1l6-'/io Meilen.

Die von der Königliche» Regierung zu Trier aufgestellte Nachwcisung der Einnahmen nnv
Ausgabe» enthält pro Thlr. Sgr. Pf.

180? Eiüiiahmc il 8> °» ......... 118 250 14 8
Ausgabe ........... ^ . . ^ '. 82,8 01 12 4

bleibt Bestand ........N,3l)5 2 4
1808 Einnahme ü 10 °o......... ^ 13? 503 24 —

Ausgabe . -..............Iu0,902 10 l^
bleibt Bestand ........30,001^^7 3^

1800 Eümahmc ............... 151,802 9 —
Ausgabe ................ 112,755 20 5

bleibt Bestand ........39^)4^ 18 7
18?« Einnahme ............... 1-15,124 22 ?

Ausgabe ................ 92,930 3 5
bleibt Bestand.......ÜZM 19 Z"

Nach der von der Königliche» Regierung im EinVerständniß mit dem
ständischen Commissar aufgestellten 3cachweisung betragen Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.

die Einnllhmcn pro 1871 18?2
1) Bestand aus dem Jahre 1870 nach Abzug der zu

Restarbeiten »ach erforderliche» 8,938 Thaler. . 43,256 — —
Bestand a»s dem Jahre l8?1...... — - — 30,0U0 — —
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2) an Beischlägen ir 40 °/o von den direkten Steuern
und der Schlacht- und Mahlstcner..... 84,305 — - 54,305 — —

3) an Chansfcc-Nevenüen ........ 20,7?5 — - W,?75 ^ ^
Sununa der Einnahmen..... 148,336 — 141,080

Die Ausgaben sollen betragen: 1871 18?2
Thlr. Thlr.

Y Erhcbungskostcu des Chausseegeldcs ........ 929 929
2) Materielle Verwaltungskostcu.......... 669 669
3) Autheile am Chansscegeldc anderer Regierungsbezirke . . . 647 647
4) Besoldung der Aufseher uud Wärter '........ 12,139 12,139
5) Remunerationen und Unterstützungen, Pension eines Aufsehers 4,172 4,472
6) zur Uutcrhaltuug der Straßen pro Meile nahe 700 Thaler 81,500 81,500
7) Erweiterung der Schanlstraße in Merzig...... 2,280
8) Verlegung der steilen Straße zwischen Bitburg und Erdorf 43,000 ____________________

Summa der Ausgaben . . '..... 112,33« 97,050
Die Einnahme betragt....... 148,3 36 141,080 ________

Mithin Bestand . . . 36,000 44,024

Der Ausschuß hat uichts zu erinnern gefunden und beehrt sich, der hohen Versammlung
vorzuschlagen, den Nachwcisungcn ihre Zustimmung zu ertheilen.

Der Antrag wird angenommen.

Zur Uebernahme als Vczirksstraße werden im Eiuvcrstäuduiß mit dem ständischenCommissar
vorgeschlagen:

1. Die Wittlich-Ucrziger Prämienstraße. Wittlich-Uerziger
Diese Straße führt aus der Wittlich-Alfer Vczirksstraße auf der Hohe bei Dorf über Ver¬

engen nach Uerzig an der Mosel, und hat eine Länge von 1935 Rutheu. Nach Uerzig werden die
land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse des Kreises gebracht und dort verladen, während anderer
Ceits die auf dem Wasserwege von auswärts zu beziehenden Vedars>Artikel meist über Uerzig ein¬
gehen. Der Verkehr ist dort' so bedcutcud, daß dort eine Güter-Spedition besteht, daß täglich eine
Post zwischen Wittlich uud Uerzig fährt uud auch die Moseldampfschifffahrt dort einen Landcplatz ein¬
gerichtet hat. Die bctheiligten Gemeinden haben durch de» Bau dieser Straße für deu größeren Ver¬
kehr die bedeutende!, Opfer gebracht, in der Erwartuug, daß sie nach ihrer Vollendung zur Vczirts¬
straße erhoben werde. Nach der Angabe des Herrn Landraths von Wittlich sind diese Gemcmdcu,
mit Ausnahme von Neucrburg, ganz gering bemittelt und nicht in der Lage, die Straße noch längere
Zeit zu unterhalten.

Der Autrag wird augenommcn.

2. Die Wintcrspclt-Schonccken-Mürlcnbllcher Prämienstraße. Sie beginnt unweit Winter- Winttr!M°Sch°n°
spelt und führt über Habscheidt, Pronsfeld, Oberlauch und Schönecken nach Mürlenbach uud ,st cckcn Mürlmbacher
8593 Ruthen lang, durchschneidet die Aachen-Trierer Staatsstraße uud die Cülu-Luremburger ^tra,;e «n^.
und erreicht die Eisenbahu-Statiou Mürlenbach. Auf der ganzen Straße herrscht ein lebhafter ver¬
kehr, welcher durch die Eisenbahn an Umfang gewinnen wird. Besonders, groß ,st die Abfuhr von
Klllk und Holz; der Kalk wird nach den entfernteren Theilen des Kreises Prüni, nach dem Regierungs¬
bezirk Aachen und dem Großhcrzogthum Luremburg ausgeführt.

Da der Bezirksstraßeufouds hinreichendeMittel zur Unterhaltung der beiden Straßen darbietet,
1° beehrt sich der Ausschuß, der hohen Versammlung zu empfehlen, die Wittlich-Uerziger Prauuenstraße
u»d die Prämienstraße in die Reihe der Bczirksstra,M aufzu¬
nehmen, wenn sie vollständig ausgebaut sein werden.

Der Antrag wird angenommen.
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Schließlich wird noch mitgetheilt, daß
1. für den RegierungsbezirkAachen der ständische Commissar,Freiherr von Leykllm und

dessen Stellvertreter Panlsscn,
5i. für Coblcnz der CommissarGemünd und dessen Stellvertreter Wachter, und
3. fürCöln der Commssar Schult und der Stellvertreter, Graf von Veissel, noch Mit¬

glieder der Versammlung,daß dagegen die bisherigen Commissariennnd Stellvertreter für die Regie¬
rungsbezirkeDüsseldorf und Trier nicht mehr Mitglieder des Landtages sind.

Neuwahl von stä». ,^ür den RegierungsbezirkDüsseldorf wurden gewählt die Abgeordneten von Bönning-
dischmVeziitsstiaßm-Hausen als Commissar und von Rnys als Stellvertreter.

Kommissar«», H,^- i>en RegierungsbezirkTrier wird der AbgeordneteNeusch als Commissar und der
AbgeordneteNichter als Stellvertreter gewählt.

Wahl der MitaMcr Hierauf wird zur Wahl des aus 15 Mitgliedern bestehenden Provinzial-Verwaltungsraths
des Prouinzial-Ver.übergegangen,

wallmigsrach«, ^^- ^c,; Regierungsbezirkwerden je 3 Mitglieder gewählt.
Die Vahl erfolgt durch Stimmzettel.

I. Regierungsbezirk Cölu.
Zu Ecrutatoreu werden ernannt die Abgeordneten Graf Mettern ich und Graf Ho mV es ch.
Cs erhielten Stimmen:

AbgeordneterGraf Boos ........... 52
Holst ............. 52
Schult ............ 51
Ur. Nocggerath .........6
Engels ............4
Muud ............ 1

„ Vachem ............1
Gras Ncssclrodc ......... 1

Cs sind demnachgewählt die AbgeordnetenGraf Boos, Horst und Schult.

II. Regierungsbezirk Coblenz.
Zn Scrutatorcn werden ernannt die Abgeordneten Freiherr von Fürstenberg und Frei¬

herr von ^g en g c.W ulffen,
Cs erhielten Stimmen:

Abg. Brcmig .......... : .... 53
„ Wachter ............... 51
„ I'r. Wurzcr ............. 50
„ U. Waldbott-Vassenhcim-Vornhcim ...... 4
„ Gemünd ............... 5
„ Caesar . . . - ' .......... 3
„ Iagenberg .............. 2

Cs sind demnach gewählt die AbgeordnetenBremig, Wachter und Dr. Würz er.

III. Negicrun gsb ezirl Düsseldorf.
Zn Sciutatoren werden ernannt die Abgeordneten Freiherr von Solemacher-Antweiler

und von Heister.
Es erhielten Stimmen:

AbgeordneterFreiherr von Frcntz ........ 54
„ von Chnern ....... : , . . 4l)
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AbgeordneterMünster ........... ^"
„ von Steffens .......... 1
„ Dr. Reinartz.......... 2
„ vom Brück .......... 7
„ Ringel ............ ^
„ Schüler ........... ^

von Ruys.......... 10
Es find demnach gewählt die Abgeordneten Freiherr von ssrentz, von Eynern,

und Münster.
IV. Regierungsbezirk Trier.

Zu Scrutatoren werden ernannt die Herren Freiherr v, Leykam und Freiherr v. Eynatten.
Es erhielten Stimmen:

AbgeordneterFreiherr von Solemacher ..... 52
„ Küchen ............ 53

Richter ............ 26
Graach ........... 2?

„ von Handel .......... 5
„ Schlächter ........... 1

Rcufch ............ 1
Es find demnach gewählt die Herren Freiherr von Solemacher und Küchen.
Da für das dritte Mitglied leine absoluteMajorität erreicht ist, findet eine zweite Wahl statt.
Zu Scrutatoren werden ernannt: die AbgeordnetenGraf Ssiee und von Steffens.
Im zweiten Wahlgange erhielt Herr Richter 46 Stimmen i derselbe ist mithin gewählt.

V. Regierungsbezirk Aachen.
Zu Scrutatoren werden ernannt die AbgeordnetenMünster und Berg er.
Es erhielten Stimmen:

AbgeordneterFreiherr von Lcykam ....... 56
Becker ............5l
Iansen ............ 4?
Schröder ........... 9
Contzen ........... '?
von der Mosel ......... 1
Lamberts ........... 3
Paulssen ........... 5

Es sind demnach gewählt die Herren Freiherr von Leykam, Becker und Ianfen.
Der Marsch all beraumt die nächste Sitzung auf Montag 11 Uhr an.

(Schluß der Sitzung 2 Uhr.)

Der OlNidtlW-Mnrschall
Freiherr von NZaldbott-Vassenheim-Vornheim

^1
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Elfte Sitzung.
Verhandelt im Standeljausezu Düsseldorf am l0. Juli 187l.

Ausführnng des
Neichsgesetze« vom 22.

Juni d, I.

Unterhaltung des
Standehlluses.

Petition der Gemeinde
Hllun um Unter¬

stützung zum Ztraßcu-
Ban,

Vereinigung der Be-
zirlsstraßenfond« zu
einem Provinzill!»

stlllßensond«.

Der Marschcill eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der 10. Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der AbgeordneteGymnich.
Der Marschcill theilt mit, daß ihm von dem Herrn Landtagscommissarein Schreiben zu¬

gegangen sei, betreffenddie Wahl einer Provinzialständischeu Commissionzur Ausführung des Neichs-
gesetzes vom 22, Juni d. I , die Gewährung von Beihülfen an Angehörigeder Reserve und Laudwchr
betreffend.

Die Wahl der aus 5 Mitgliedern bestehendenCommission werde in einer der nächsten Sitznngm
erfolgen.

Der Abgeordnete B r emig schlägt vor, dieWahl auszusetzen,bis das Referat des I. Aus¬
schusses vorliege, welches auf Gruud der eingegangen Petitionen vorfchlagc,eine Ausgleichungfür die¬
jenigen Kreise nud Gemeindender Provinz eintreten zu lassen, die durch Ausführuug des Kriegsleistuugs-
gcsetzes zu hart betroffen smd, und daher ebenfalls eine aus 5 Mitgliedern bestehende Commissionin
Vorschlag bringe. Es tonnten vielleicht beide Commissioneu vereinigt werden.

Der Marsch all erklärt sich mit dem Vorschlageeinverstanden.
Ein Schreiben des ständischen Kanzlei-Inspcctors Tauwel, betreffend die baulichen Unter¬

haltungskosten des Ständehauses, wird dem VII. Ausschüsse überwicscu.
Der Abgeordnete Münster verliest auf Ersuchendes Mar,challs eine Adresse betreffend den

Abbruch des Mittelthores in der Stadt Xanten.
Die Adresse wird genehmigt.
Der Abgeordnete Dr. Noeggerath verliest ein Schreiben au den Herrn Landtags-Commissar,

betreffenddie Erhöhuug des ständischen Vibliothclfonds.
Dasselbe wird genehmigt.
Der Marsch all theilt mit, daß ihm das abgewieseneGesuch der BürgermeistereiHaan, be¬

treffend eine Unterstützung ans Provinzialfonds zur Herstellung einer Straße von Haan nach' der
Station Haan wieder zugegangen sei, mit der Bitte, von der verspätetenEinsendung absehen und
den Antrag noch annehmenzu wollen.

Der Antrag wird nicht unterstützt und soll den Absendern als verspätet wieder zugestellt
werden.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
Der Abgeordnete Dr. Würz er erstattet den Bericht des II. Ausschussesüber den Entwurf

eines Regulativs, betreffenddie Vereinigung der in der Nheinprovinz besiehendenVezirksstraßenfonds
zu einem Provinzialfonds.

Der Referent theilt über den Gang, den die Verhandlungen im Ausschüsse genommen,
mit, daß der §. 1 des Regulativs uach lauger und eingehender Besprechung,in welcher die Ansichten
über die einzelnen Bestimmungendesselben auseinandergegangen,als Ganzes zur Abstimmung gestellt
und von der Majorität verworfen worden sei. Demnächst sei aber beschlossen, die weiteren Paragraphen
der Vorlage durchzuberathenund schließlich die ganze Vorlage zur Abstimmungzu bringen.

Die amendirte Vorlage sei schließlich mit 10 gegen 9 Stimmen abgelehnt worden.
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Der Marichall eröffnet die Discussion und macht darauf aufmerksam, daß die Straßen¬
karten zur Informirung ausgelegt feien.

Der AbgeordneteSchröder befürwortet nach einem Rückblickeauf die über diesen Gegen¬
stand gepflogenenVerhandlungen des Provünial-Landlages von 1868 die Annahmeder Vorlage

Wolle man in dem Augenblicke, wo in die selbständigeVerwaltung eingetretenwerden solle,
auf diese Vorlage nicht eingehen,so würde damit die Erklärung abgegeben werden, daß man die all¬
gemeinen Interessen der Provinz nicht in dem Maße anerkenne, wie es zum Heile des Ganzen noth¬
wendig sei.

Der Abgeordnetev. Eynern erklärt, daß er zu seinem Bedauern gegen die Vorlage stimmen
müsse. Es gäbe noch verschiedene Vorschläge, die gemacht werden tonnten, um den eingetretenen Noth¬
stand zu beseitigen. Man habe gar nicht nöthig, eine Generalausgleichung herbeizuführen,denn die
einzelnen Bezirke versuchten dies schon unter sich zu erreichen und seien auch so situirt, daß sie in sich
selbst eine Ausgleichungbewirkenkonnten. Es werde viel besser sein, noch bei der alten Einrichtung
zu bleiben und erst das Provinzial-Neformgesctzabzuwarten,

Abgeordneter Graf v. Hocnsbroech: Er könne sich damit nicht einverstandenerklären,
daß viele Bezirke ihr Eigenthum hergeben sollen, um dem einen Bezirk aufzuhelfen. Das entspreche
nicht den Grundsätzen des Rechts und der Gerechtigkeit, und diese Grundsätzemöge er auch in dieser
Frage nicht verletzen. Er bitte die hohe Versammlung, die Vorlage zu verwerfen.

Der AbgeordneteSchioder bemerkt, daß die Staatsregierung diese Vorlage erst gemacht
habe, nachdem man ihr wiederholt den Wunsch nach Selbstverwaltung zu erkennen gegeben, und der
Schritt zur provinziellen Vereinigung,den man jetzt in Bezug auf die Bezirtsstraßcn thnn könne, dürfe
nicht unterlassen werden, damit die Zersplitterung endlich aufhöre.

Der Abgeordnete Freiherr Naitz von Fr en tz erklärt sich für Annahme der Vorlage, sucht
die gegen die Vorlage gemachten Einwendungen der Vorredner zu widerlegen,und hebt hervor, daß
nach der Vorlage <A 9) keineswegs das Princip der Gerechtigkeitverletzt werde, da jeder Bezirk
sein Vermögen behalte und sogar Zinsen davon genieße.

Der Abgeordnete Freiherr v. Ley kam glaubt, daß bei einer Vereinigungder Bezirksstraßcnfonds
m einen Provinzialfonds die Verwaltung kostspieliger sein und eine Menge von Vtraßenprojectcn zum
Vorschein kommen werden. Die Ealamität sei dadurch hervorgerufen, daß der ostrhcinischcBezirk mehr
Straßen gebaut habe, als er zu unterhalten im Stande gewesen;hierin könne er kein Motiv finden,
dafür zu stimmen, die sämmtlichenFonds zusanunen zu wcrfcu. Die wesentlichen und gültig
entscheidenden Gründe zur Ablehnung der Vorlage findet der Redner in den derselben zu Grunde
gelegtenMotiven, die er verliest und in dem von ihm angedeutetenSinne erläutert.

Der AbgeordneteMünster spricht sich für Ablehnungder Vorlage aus.
Der AbgeordneteNremig: Die vorgebrachtenGründe gegen die Vorlage gipfelten in der

Behauptung, daß die besser situirten Bezirke ein wohl erworbenes Recht nicht aufgebenwollten Die
bessere Situation sei aber nicht das Verdienst ihrer Inhaber, sondern theilweisc durch zufällige Umstände
herbeigeführtworden, und daher könne man auf die vermeintlich wohlerworbenenRechte le,n sonder¬
liches Gewicht legen. Auch die übrigen Einwendungen, die man gegen die Vorlage gemacht habe,
seien nicht zutreffend. Sollte die Selbstverwaltung angestrebt werden, so müsse sie sich auf alle
Gebiete der Proviuzialverwaltuug erstrecken. Er könne sich nur für Annahme der Vorlage erklären.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö spricht sich für die Ablehnung der Vorlage ans.
^enn es sich hierbei um den Standpunkt der christlichen Barmherzigkeithandelte, dann würde er der
Vorlage zustimmen können. Als Mandatar seiner Wähler könne er das nicht. Der durch 8- 8
gebotene Ersah könne bei dem hohen Werthe der diesseitigen Straßen gar nicht in Betracht kommen;
hatte der ostrheinischc Theil seine Straßenbauten seinen Geldmitteln angepaßt, so wäre er in diese
Kalamität nicht gekommen. 21^
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Abgeordneter Bachem: Er stimme für die Vorlage, weil er glaube, daß dadurch Necht
und Gerechtigkeit nicht verletzt werde. Das Nezirlsstraßenwesen, wie es sich im Laufe der Zeit
gebildet habe, fei nicht haltbar, und es müsse Derjenige, der die Provinz als ein Ganzes betrachte,
auch für die Vorlage stimmen.

Abgeordneter Contzen erklärt, wenn er gegen die Vorlage spreche, so geschehees nicht
im Interesse seines Bezirks, denn Aachen würde von der Annahme der Vorlage eher Vortheile als
Nachtheile haben; Aachen habe seine Beischläge von 5 auf 10 Prozent erhöht, und wenn andere
Bezirke Dies auch gethan hätten, so würden sie in einer bessern Lage sich befinden, als es gegenwärtig
der Fall ist.

Er stimme gegen die Vorlage, weil er es für ein Unrecht halte, über das Vermögen eines
Andern zu disponiren.

Der Abgeordnete Mund nimmt den ostrheinifchcn Bezirk in Schutz gegen die Annahme,
als habe derselbe leichtsinnig Schulden gemacht. Er wünsche, daß man auch in Bezug auf die Bezirks-
straßen auf einen provinziellen Standpunkt sich stelle, und da dieser Schritt über kurz oder lang
doch einmal gethan werden müsse, so möge man ihn jetzt thun.

Die General-Discussion wird geschlossen und nach dem Resumö des Referenten, der sich für
Annahme der Vorlage erklärt, in die Spezial-Discussion eingetreten.

Der Ausschuß hat zu ß 1 vorgeschlagen, statt „1871" zu setzen „1872."
Bei der Abstimmung wird der Vorschlag des Ausschusses abgelehnt und die ursprüngliche

Fassung „1871" wieder hergestellt.
Die von dem Ausschusse vorgeschlagene Streichung der Worte „mit aotivi« und ^^«»ivi«"

wird angenommen.
Der Abgeordnete Münster trägt auf namentliche Abstimmung über §.1 an, und wird

der Antrag unterstützt.
Die namentliche Abstimmung erfolgt.
Es haben mit Ja gestimmt 26, mit Nein 47.

mit Ja die Herren:
Aldringen,
Bachem,
Bremig,
Caesar,
Dick,
1)r. Engels,
Esser,
von Frentz,
von Handel,
Iagenberg,
Clemens von Los,
von Louisenthal,
von der Mosel,
Mund,
Müller,
Noeggerath,
Reusch,
Nichter,
Nollar,
v. Salm-Neifferscheidt-

Dyck,
Echroeder,

mit Nein die Herren:
Becker,
Berger,
Blum,
Böninger,
von Nönninghausen,
von Boos-Waldeck,
von Nourscheidt,
Broich,
vom Brück,
Cremer,
Contzen,
von Eerde,
von Ehnern,
von Eynatten,
v. Fürstenberg-Loersfeld,
v. Fürstenberg-B orbeck,
Gemünd,
Gymnich,
von Heister,
Hirschbrunn,
Holthaus,
vou Hoensbroech.
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von Solemacher,
Wachter,
v. Waldbott-Bassenheim-

Bornheim,
von Wengc-Wulffen,
Dr, Wurzer.

von Hompesch,
Horst,
Iansen,
Kockerols,
Kretz,
Küchen,
Kürten,
Lambcrts,
von Leykam,
Felix von Lo«,
Maas,
Münster,
von Mylius,
Paulssen,
Pferdmenges,
Neinartz,
Ringel,
von Nuys,
von Schirp,
Schüler,
Schult,
von Spee,
von Spics-Büllcsheim,
von Steffens,
von Wolf-Metternich.

!
Der §. I ist demnach abgelehnt. ^ ^ , . ^ , ^„ ,,,^
Die §§, 1 - 15 der amendirten Vorlage (f. die hier beigefügte Anlage) werden dann M

Discuffion gestellt, und die 58- 1" 9 einzeln zur Abstimmung gebracht und "bgelchnt.
Der Marschall erklärt, daß damit das Regulativ abgelehnt fei, und erfncht den Referenten,

die bezügliche Adresse an Se. Majestät zu entwerfen. Ausschusses über den An-
Der Abgeordnete von der Mosel erstattet den Bericht des I. ^MM^ uu.

Wg des Abgeordneten Grafen von Neffelrode, bewffend Einladungen zu den Vezirtscommmw
für die llllfsisicirte Einkommensteuer. , . , ^ . .,.„ n^«j>^s,s:

Der Antragsteller empfiehlt dem hohen Landtage, durch Vernnttelung des H° « ^dags
Commissars den Herrn Finanz-Minister zu ersuchen, die Negierungen °nwe„en zu "" >, °ay
Mitglieder der Bezirks-Commissionen zu deren Sitzungen fortan mittelst recommandnter Scheiben

^"' Der Ausschuß befürwortet den Antrag mit der Reetific^on, ^
Finanzministerium und uicht an die Königlichen Negierungen zu )'ck)teu !«, m d mcht d K af en
stmer. sondern die klassifieirte Einkommensteuer betreffe, aus Gründeu der Zweckmäßigkeit, obgleich
die Nothwendigkeit der empfohlenen Maßregel nicht dllrgelhan fc,. Nnaeordncten

Der Antrag des Ausschusses wird uach kurzer Debatte durch den vom Abgeordneten
Freiherr von Leykam beantragten Uebergang zur Tagesordnung adelet)".

Bericht des 1. Ausschusses über die Petition des landwnthschaft'ch n Ve m.s für Rhem
Preußen, betreffend die Förderung der gewerblichen Bildung des kleinen Bauernstandes.

D^AuH^ 7or^das Gesuch um Gewährung einer Beihülfe aus Provinziellen
Fonds abzulehnen.

Einladungen zu den
Eintommensteuer°Be«
ziils.Kommilsionm.

Förderungder gewerl"
lichen Bildung des

kleinen Bauernstände«.
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Neubau eine« Archiv'
Gebäude« ».Düsseldorf

Aufnahme der Ge«
meinde Wcrmels-

lirchen in den Stand
der Städte.

Petition des Düsscl»
doifeiKüustIer>Untei-

stiitzuugs-Vercins
wegen des Baues
einer Kunsthlllle.

Petition nm Grund
stener-Nachlaß.

Veiwaltüngsbericht,
Rechnungen und Etat

der Prouiüzial-
Nrbeits-Anstalt zu

Brauweiler.

Der Antrag wird angenommen.
Bericht des I. Ausschusses über die Bittschrift des Friedensrichters Fahne, betreffend den

Neubau eines Archiv-Gebäudeszu Düsseldorf.
Der Ausschuh beantragt, über die Petition zur Tagesordnung überzugehen.
Der Antrag des Ausschusses wird angenommen,
Bericht des I. Ausschusses über den Antrag der Gemeinde Wermelskirchen um Aufnahme

in den Verband der Städte.
Referent Abgeordneter Vremig.

Der Ausschuh glaubt, der hohen Versammlung den in der Petition gestellten Antrag der
gedachten Gemeinde empfehlen zu müssen.

Der Vice-Marschall, welcher inzwischen den Vorsitz übernommen,bringt den Antrag zur
Abstimmung.

Derselbe wird angenommen.
Bericht des I. Ausschusses, betreffenddie Petition des Herrn Emil Schuback als Schrift¬

führers des Vereins Düsseldorfer Künstler zur gegenseitigen Unlerstütznng.
Referent AbgeordneterVr einig.
Die Petition geht dahin: Der hohe Landtag wolle bei dem KöniglichenMinisterium sich

dafür verwenden, dah aus den von Frankreich ;u zahlendenKriegskosteneine Summe zum Bau
einer Kunsthalle in Düsfeldorf angewiesen werde.

Der Ausschuh schlägt vor, der hohe Landtag wolle über die Petition, als nicht zur CoM-
petenz des Landtages gehörend,zur Tagesordnung übcrgehn.

Der Marsch all übernimmt wieder den Vorsitz uud bringt den Antrag zur Abstimmung.
Der Antrag des Ausschusses wird angenommen,

Bericht des I. Ausschusses, betreffend eine Petition der Casino-Vorstände der landwirth-
schaftlichenLocalabthcilung Düsseldorf nm Erwirtung eines Grundsteuer-NachlassesWege» Erntcausfalles.

Der Ausschuß schlägt vor, über die Petition zur Tagesordnung überzugchn.
Der Antrag wird angenommen.
Bericht des IV. Ausschusses, die Proviuzilll-Arbeitsanstaltzu Brauweiler betreffend.
Referent Abgeordneter Schult.

1) Uebersicht der Vcrwaltungs-Resultate der A.beits-Anstalt zu Brauweiler für die ^ahre186?,
1868 und 1869, ' ^ ^

2) die Rechnungc»der Anstalt für dieselben Jahre und
3) der Verwaltnngs-Etat pro 1871,73.

Die Uebersichtder Verwaltungs-Resultate hat zu einer besonderen Bemerkung leine
Veranlassung gegeben; es ergibt sich aus derselben, dah die Verwaltung gut und mit Umsicht
geführt worden ift.

Die Rechnungen der Anstalt pro 1867, 1868 und 1869 sind von der Verwaltungs-
Kommissionrevidirt, vom Herrn Ober-Präsidenten superrevidirtund die Monita sind erledigt. Sie
geben zu Erinnerungen keine Veranlassung.

Der Entwurf zum Verwaltungsetat pro 1871/73 ist geprüft worden und hat zu folgenden
BemerkungenVeranlassung gegeben.

Der Etat war auf 800 Kopfe normirt, während sich jetzt nur 467 Köpfe iu der Anstalt
befinden. Anfang März 1870 betrug der Personalbestand 761 Köpfe, und ist vou da au auf 46?
Köpfe heruntergegangen. Nimmt man den Durchschnitt der beiden Mre so eraicbt sich eine
Kopfzahl von 614. " ? , , u , >>

Der Etat wird demnach auf 650 Köpfe normirt werden können. Der Ausschuß beehrt
sich, der hohen Versammlung vorzuschlagen, sie wolle beschließen,dah der Etat der Arbeitsanstatt
zu Brauweiler auf 6l)0 Köpfe normirt werde und daß in Folge dessen die Einnahme-
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H. für Verpflegung und
K. aus dem Arbeitsverdienst, fowie die Ausgaben: a,) für Speisung» für Krankenpflege,

o) für Bekleidung, <1) für Lagerung, o) für Utensilien und Handwcrtsgeräthe und k) für
Reinigungsdienste

um '/le herabgesetzt werden.
Der Antrag wird angenommen.
Im Etatsentwurf kommen folgende Veränderungen gegen den vorigen Etat vor:
Tit. I. Besoldungen:

1. Der evangelische Pfarrer Auler bezog bisher außer freier Wohnung ein Gehalt von 600 Thlrn.
Eine Erhöhung auf 700 Thlr. ist im Etat vorgeschlagen.

Diese Erhöhung ist vom Ausschuß mit 8 gegen 5 Stimmen abgelehnt worden, weil das
Gehalt hinreichend normirt sei, jenes des katholischen Geistlichen auch 600 Thlr. betrage
uud desseu Wirkungstreis viel bedeutender sei.

Die Abgeordneten Wachem, Dr. Reinartz sowie der Referent befürworten eine per¬
sönliche Zulage von jährlich 100 Thlrn. für die Dauer der Etats-Periode.

Der Antrag wird angenommen.
2. Die Erhöhung des Gehalts des Arbeits-Inspectors Lchmann von 550 auf 600 Thlr. wird

vom Ausschuß befürwortet und der hohen Versammlung zur Genehmigung empfohlen.
Wird angenommen. . ^«s.c>^s

3. Ebenso des Gehalts des Magazin- und Occouomie-Verwaltcrs von 550Thlr. aus 600 ^hlr.
mit dem Vorbehalt, daß diese Erhöhung erst nach definitiver Besetzung der Stelle eintreten solle.

Wird angenommen.
4. Die Erhöhung des Gehalts des Polizei-Inspectors von 550 Thaler auf 600 Thaler kann vom

Ausschusse nicht empfohlen werden, weil die Geschäfte desselben bei der geringen Zahl der
Bevölkerung nicht mehr bedeutend sind uud die Stelle durch fernere Abnahme der Bevölkerung
bald überflüssig werden könnte.

Der Antrag wird angenommen. m n ll
5. Nro. 47. Die Aufseher uud Werkmeister erhalten, wenn sie nicht Wohnung m der ÄnM t

haben, eine Micthentschädigung von jährlich 3N Thlrn. und ist, da davou jetzt 18 außer der .In-
stalt wohnen, die Erhöhung von 48N Thlrn. auf 540 Thlr. gerechtfertigt und wird zm
Annahme empfohlen. Wird angenommen.

«- Nr. 49. Es wird eine Aufseherin angestellt, welche im Stande ist, über die Verwendung
der Materialien Buch zu führen, auch im Zuschneiden von Hemden und Kleidern erfahren
ist. Mit Rücksicht auf die höheren Anfordcrungeu, welche au diese Aufseherin gestellt werden,
ist das Gehalt einer Aufseherin I. Klaffe, nämlich 200 Thaler vorgeschlagen, wogegen eine
Aufseherin 111. Klasse ausfällt und die Mehrausgabe 30 Thaler betragt.
Der Ausschuß beantragt die Genehmigung. Wird angenommen.

Unt er stützn »geu.
Durch dcu Tod des Echucidermcistcrs Gull sind 120 Thaler abgegangen.

«, Dagegen sind auf Grund von Ober-Präsidial-Berfügungen hinbekomme» für,»" ^n "c
^U, die Wittwe Görres, die Wittwe Schmidt und die Wittwe Bengelrath ze 66 Thlr.,
Wammen 5W Thlr. Demnach mehr 24 Thlr.

Die Genehmigung wird beantragt. Wird angenommen.

^ Nachdem der Ausschuß die Normiruug^ Etats auf 650 Köpfe ausgesprochen hat beehrt
U der Ausschuß vorzuschlagen, die Titel II für Speisung, 111 für KrMenpfleg, ^ W Vetli u. g
^1 für Lagerung, VlII für Utensilien und Handwerksgeräthe und X für Re.mgung um >. zu
leduciren.
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Titel X1I1. Geschäftsführung.
4) Für Briefporto sind 150 Thlr. ausgesetzt,wogegen nichts zu erinnern, da die Portofreiheit

der Anstalt aufgehobenworden ist. Wird genehmigt.
6) Für Diäten und Reisekosten sind 450 Thlr., gegen den vorigen Etat 90 Thlr. mehr an¬

gesetzt auf Grund von letztjährigenAusgaben, wogegennichts zu erinnern. Wird angenommen.
Titel XII. Kirchen- und S chulbebürfnisse.

1) Für den Mitgebrauch der katholischen Kirche und zur baulichenUnterhaltung derselben
sind 400 Thlr., 100 Thlr. mehr gegen den vorigen Etat angesetzt. Nachdem die Anstellung eines
Geistlichen für die Anstalt erfolgt ist, hat die Verwaltungscommissionmit dem KirchenvorstandeVer¬
trag abgeschlossen und mit Rücksicht darauf, daß die Kirche jetzt tagtäglich von der Anstalt benutzt wirb,
während Dieses früher nur an Sonn- und Feiertagen der Fall war, ist die bisherige Entschädigung
von 300 Thlrn. auf 400 Thlr. erhöht worden, vorbehaltlich der Genehmigungdes Provinzial-Landtags.

Die Genehmigungwird vom Ausschusse beantragt. Wird angenommen.
2) Für Remuneration des Küsters der katholischen Kirche sind 50 Thlr. angesetzt, mehr

30 Thlr. gegen den vorigen Etat. Die Erhöhung wird zu genehmigen sein, da durch den täglichenGottes¬
dienst des Anstalts-Gcistlichendie Dienste des Küsters bei Weitem mehr in Anspruch genommenwerden
wie früher. Wird angenommen.

3) Für Remuneration des Küsters in der evangelischeuKapelle sind zum ersten Male
20 Thlr. vorgeschlagen. Ein Aufseherder Anstalt versieht den Küster-Dienst, hat für die Aufrechthaltung
der Ordnung und Reinlichkeit zu sorgen. Die Remuneration von 20 Thlrn. wird zu bewilligen sein.
Wird angenommen.

4) Zur Ausspenduug des heil. Abendmahls, für das Stimmen der Orgel und für Beleuch¬
tung in der evangelischen Kirche, sowie für den Messenwein in der katholischen Kirche sind 25 Thlr. vor¬
geschlagen, 20 Thlr. mehr als im vorigen Jahre. Die Beleuchtungder evangelischenKirche wird für
nothwendig erachtetund da ein katholischer Geistlicher für die Anstalt seit Ableben des katholischen
Pfarrers von Brauwciler angestellt ist und dieser täglich Messe liest, muß der Messenweingeliefert
werden. Demnach ist die Erhöhung gerechtfertigt. Wird angenommen.

Titel XIV. Extraordinarien.

1) Für Neiscunterstützungcnentlassener und unvermögender Häuslinge sind 270 Thlr. aus¬
gesetzt, 180 Thlr.-mehr gegen den vorigen Etat. Die Häuslinge, welche bei ihrer Entlassung keinen
oder nicht genügenden Sparfonds besitzen, erhalten jetzt aus der Anstaltskasfeeine Unterstützungvon
5Sgr. für 3 Meilen. Dieser Satz genügt nicht und die Erfahrung hat gelehrt, daßHänslinge auf dein
Heimwege wegen Mangel an den nothwendigstenLebensbedürfnissender Bettelei verfallen und ver¬
haftet worden sind.

Auch im Interesse der Sicherheit wird die Erhöhung geboten.' Wenn der Etat, der auf
800 Köpfe berechnet ist, auf 050 Köpfe normirt wird, so wird der nach dem 3jährigen Durchschnitt
berechnete Betrag von 270 Thalern um »/»« zu reducircn sein. Wird angenommen.

2) Zur Beschaffung von Kleidungsstückenfür entlassene unvermögende Häuslinge sind
100 Thaler vorgeschlagen.

Bei der Entlassung werden den Männern die Jacken und den Frauen die Kleider der An¬
stalt nicht verabfolgt. Würden diese ihnen gegeben, so würde ein solcher Anzug die Ermittelung eines
Unterkommenserschweren. Namentlich bei Frauenzimmern ist Dieses im erhöhten Maße der Fall; es
kommt nicht selten vor, daß weiblicheDetinirte die Aufnahme in ein Asyl, in ein Kloster oder in eine
Mägdeherbergewünschen; dann ist es zur Erfüllung dieses Wunschesdurchaus nothwendig, daß sie bei
ihrem Eintritte in eins der genannten Institute mit ordentlichen Kleidungsstücken versehen sind.

Der Ausschuß beantragt die Genehmigungdieses Vorschlagesund würden »/i« abzuziehen sein.
Wird angenommen.
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Der Ausschuß beehrt sich schließlich, der hohen Versammlungvorzuschlagen, den Verwaltungs-
Etat pro 1871, 1872 und 1873 mit den beschlossenenAbänderungenzu genehmigen und zu ernaren,
daß hinsichtlich der Rechnungen pro 1867, 1868 und 18L9 nichts zu erinnern sei, ^die Uebersicht dr
Vcrwaltungsresultate zu keiner Ausstellung Veranlassung gebe und aus denselben sich ergcve, oa,,
Verwaltung gut und mit Umsicht geführt worden sei. , ^ .. ,. m ^..^«s^

Der Referent bemerkt, daß die Mitglieder und Stellvertreter für die Anstalt zu Hrauweuer
noch in Functionsind. ^ . „^,. c >i- . ml>x,^n

Der Abgeordnete Freiherr vonLeykam stellt die Frage, ob nicht em Bedürfnißzm Abände¬
rung des Regulativsschon jetzt vorliege, in Bezug auf eine größere Selbststandigteitdes Dirigenten
der Anstalt, was von dein AbgeordnetenBachem verneint wird. ^ „^ >,^ «^.„„„^nmblder

Für die Provinzial-Irren-Heil-Anstaltzu Siegburg wird für den bisherigen Stellvertreter^««^er
Freiherr von Rigal-Grunland der AbgeordneteGraf Boos als Stellvertreter gewählt. ^,,^ ^ ^ ^

Hiermit ist die Tagesordnungerschöpft und beraumt der Marjchall die nächste Sitzung ^^^^rbeitsanssalt
auf Dienstag Vormittag 11 Uhr an. z" Br°uw«!ci.

(Schluß der Sitzung 3'/^ Uhr.)

Der Qniuwgö-Marschall

Freiherr von Waldbott-Vassenheim Vornheim

Anlage.

siraßeufonds zu einem
Piouinziolsttaßen«

solid«.

Di. leicher ...ch dem >,«.w. R.»!«^ »°m l'. «°p'°'"° °"^?3 3m««"^
Waßenfonds der Nheinprovinz werden vom 1. Januar 1872 ab, mit ÄusMun , siraßeufonds zu einen
Vietzlar bestehenden Fonds, zu einem Prouinzialstraßenfonds vereinigt.

Von diesem Zeitpuutteab wird die Unterhaltung derjenigenStraßen wei^e ) ,

Rechnung der fortan vereinigtenBezirksstraßenfondsunterhalten worden stnd, von der ^ro«>>,

'°'""""' Die von der Provinz zur Unterhaltung übernommenenVezirksstraßen heißen fortan Pro¬
vinzialftraßen.

Die Aufnahme neuer Kunststraßen uuter' die Zahl der Provinzialftraßenerfolgt durch
"Schluß des Provinzicil-Lllndtages. , , „, . ^^»,. nnfn^oben werden.

In gleicher Weise kann die Eigenschaft "ner P«^
Doch bedarf ein Beschluß letzterer Art der Genehmigungdes Ober-Prasidenten. ^u
^r Erhaltung der ans der Zahl der Provinzialftraßen "«sgeMdenen W ge odn
derselben für den öffentlichen Verkehr fort, so tritt die gewöhnliche Wegblast nach Y'°ru
bestehenden allgemeinen oder besonderen Bestimmungenwieder ein. 22
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Die Provinzialstraßen erhalten der Regel nach eine Breite von 24 Fuß ausschließlichder
Gräben und eine Bcfestigungsdccke von 16 Fuß Breite. Die Steigungen derselben dürfen nicht mehr
als 8 Zoll auf die laufendeNuthc betragen und müssen bei längeren Höhenzügenauf je 100 Ruthen
Länge um 1 Zoll dieses Marimums bis zu 6 Zoll vermindert werden. Abweichungen hiervon kann
der Minister "für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten genehmigen oder anordnen.

8.4,.
Auf die Provinzilllstraßen finden alle gesetzlichenVorschriftenAnwendung, welche für die

Staatsstraßen der Provinz bestehen oder künftig ergehen werden.
Dies gilt namentlichauch in Betreff der Erhebung des Chausscegeldes.

8-5.
In den Provinzilllftraßenfondsfließen:

1) die Erträgnisse der von den Provinzilllstraßen aufkommenden Nutzungen, insbesonderedie
des Chausscegeldes, und

2) die von der Provinz mit Ausschluß des Kreises Wetzlar sür die Provinzilllstraßen zu
erhebendenNbgllbcn.

8-6.

Der Provinzialstraßenfonds wird bis zur Errichtung einer provinzialständischenVerwal¬
tung, bezw. einer ständischen hanpttasse von dem Ober-Präsidenten verwaltet und vertrelen.

Derselbe trifft die für die Verwaltung des Fonds, insbesondereauch die für das Kasfen-
und RechnungswesenerforderlichenEinrichtungen; er trägt dafür Sorge, daß von den hiermit beauf¬
tragten Behörden resp. Beamten über die Einnahmen uud Ausgaben des Fonds ordnungsmäßige
Rechnungengelegt werden, und läßt die letzteren nach erfolgter Vorrcvision dem Provinzial-Landtage
zur Prüfung und Dcchargirung zugehen.

Die am 1. Januar 1872 vorhandenenKapitalbcständebleiben dem Bezirke, der sclbigc an-
gcfammelthat, unverkürzt zu feiner alleinigenDisposition und Verwendung. Die am selben Tage
vorhandenen Pafsiva eines Bezirkes verbleiben demselben ebenso zur Deckung, und haben dieselben
hierzu, außer den allgemeinenBeiträgen, so lange einen Extra-Zuschlag aufzubringen,bis die Schuld
an Kapital uud Zinsen gedeckt ist. —

8- 7.
Aus den Einnahmen des Provinzialstraßenfonds (8- 5) werden vorzugsweise die Kosten

der Unterhaltung der Provinzialstraßcn bestritten. Doch können auch sonstige, außerhalb dieser
Hauptbcstimmungder Eiunahmeu des Fonds liegende gleichartige Verwendungenderselben,namentlich
Neubauten oder Zuschüsse zu Neubauten von dem Provinzial-Landtage mit Genehmigungdes Ober-
Präsidenten beschlossenwerden.

8-8.

Die für den Provinzialstraßenfonds zu erhebenden Abgaben (§. 5. Rr. 2) werden in der
Art aufgebracht, daß der am Jahresschlüsse sich ergebende Gesammtbctrag der Ausgabe nach dem
Maßstabe der direktenStaatssteuern, und zwar der Grund-, Gebäude-, Klasseu-, klassifizirtenGin¬
kommen- und Gewerbesteuer, der letzteren jedoch mit Ausschluß der Steuer von dem Gewerbebetriebe
in, Umherziehen,ans die benannten Steuern vertheilt und wie bisher ausgeschrieben werden.

Bei den mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Städten wird au Stelle der Klasseusteuer
die A,ahl- und Cchlachtstcncrnach Abzug des für die Gemeinden erhobenen Stcuerdrittcls der
Reparation zu Grunde gelegt.
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§. 9.
Der Gesammtbetrag der jährlichenVerwendungen für die im §. 6 ^zeichneten Zwecke

sowie die Höhe der jährlich zu erhebenden SteuerzuschlägelL- 6) wird von dem Provmzial-^llndtage
mittels des Finanz-Etats bestimmt. ^.„ ,_ ^„^^.. ^,,,,

Ueberfteigen die von dem Provinzial-Landtage beschlossenen Steucrzufchlage10 H"«"' °"
direkten Staatsstcueru, so bedarf ein solcher Beschluß der Genehmigung der Munster sm yanoe ,
Gewerbe und öffentliche Arbeiten, des Innern und der Finanzen.

8- "-
(Bleibt den Beschlüssen über die provinzialständische Verwaltung vorbehalten).

§. 11.
^ur Vorbereitung der Beschlußuahme über die Vcrtheilung der .^onds theilt der Ober-

Präsident dem ständischen Ausschüsse für jedes der betreffenden Jahre eine Nachwei,ungder von oen
Bezirks-Ncgicruugenfür die Instandschung und Unterhaltung der einzelnen Proumz>al,trancn ocan.
Wgten Verwendungenmit, unter BezeichnungderjenigenAnträge, welche nach den ^edmsm„en
Verkehrs als zur Berücksichtigung besonders geeignet erscheinen. ,

Dem Ausschüsseist unbenommen, auch aus eigener Initiative Bewilligungen eintreten
zu lassen.

Der von dem Ausschüssefestgestellte Vertheilungsplan für das nächstfolgende I^r wird
dem Ober-Präsidenten zeitig vor dem Jahresschlüssezugestellt. Auf Grund desselben ordnet der ^oe-
Präsident die Ausführung der Arbeiten durch die Bezirks-Regierungen an und überweist den,elocn
zur Verausgabung die hierzu aus dem Provinzialüraßenfonds bewilligtenSummen.

Den Bezirks-.Negierungen verbleibt die Verwaltung und Beaufsichtigungder P«""'«'"'
Straßen. Sie bedienen sich dazu der Staats-Baubeamten, welche die Aufsichtnber die Ploum,ial.
Straßen nach den ihnen für die Staatsstraßen ertheilten Dienstanweisungenführen.

Inglcichen werden die Chaussee-Aufsehervon den Vezirks-Rcgierungeuuach den " °>e
Anstellungunmittelbarer Staatsbeamten geltendenVorschriftenauf Koste» der Provinz «"^eui u
Wsionirt', jedoch bedarf es zu einer Vermehruug des bisherigen aus den V''lrks,tral;enson^ ^
deteu und auf die Provinz übergehcudeuStraßenbau-Personals der Zustimmung des ^" "m >-
Ausschusses des Provinzial-Laudtages. Derselbe hat auch über das Maß der zu bew'll.giude D M
Einnahmen und über sonstige den Provinzialstraßcnfonds berührendeBedingungen ocr ^ ,

^^Grgiebt sich während der Zeit, wo der Proviuzial-Landtaguicht versammelt ist ei„dr^
Bedürfniß zm- Vermehrnng des Straßenbau-Personals, so ist
"mächtigt, vorbehaltlichder nachträgliche,:Genehmiguugdes P"v"zial-La.^
Straßen-Aufseher interimistisch anzunehmen, uud ihneu für ihre Dieustle.suu en ' p ""de^ ^
nnation zn gewähren, welche jedoch die in dem Finanz-Etat für die betrestenden Beamten bestimmten
Dienst-Einnahmennicht übersteigendarf.

§. 14.

Dem Proviuzial-Laudtagesteht das Necht zu, die Verwaltung d" Pr°^aPrchm wrch
s""e Organe zu controliren und etwaige Erinnerungen darüber zur Kenntniß des Obe^rasidenten
zu bringen und event, weiler zu verfolgen. , 22 *
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Auch ist über sämmtlicheim Vorjahre aus dem Provinzialstraßenfonds stattgehabte Ver¬
wendungendem Ausschusse alljährlich eine Uebersicht durch den Ober-Präsidenten mitzutheilen,außer¬
dem die Einsicht der vollständigen Vaurechnungen, welche durch Vermittelung des Ober-Präsidenten
mitgetheilt werden,

8- 15.

Das Regulativ vom 17. September 1855 wird hierdurchaufgehoben.

Zwölfte Sitzung.
Verhandelt im Slaudeljause zu Düsseldorf am 1l. Juli 187l.

Wahl der Komuüss»re
fllr die Taubstummen'

Anstalten.

Ausgleichung der
Kriensleistungm

innerhalb der Provinz.

Der Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der AbgeordneteGymuich.
Es wird zunächst zur Wahl der Commissarcfür die Taubstummen-Anstaltengeschritten.
Es werden gewählt:

der Abgeordnetevom Brück für Mocrs,
„ „ Muud für Neuwied,
„ „ Contzen für Aachen,

die AbgeordnetenHorst und Bach cm für Cöln, Brühl und Kempen.
Auf Erfuchen des Marfchalls erstattet der AbgeordneteVremig den Bericht des I. Aus¬

schusses, betreffendmehrere Petitionen, welche dahin gehen, daß hinsichtlich der zu Kriegslcistuugen
aufgewendetenKosten eine Ausgleichung innerhalb der Provinz herbeigeführtwerde.

Der Ausschuß schlägt dem hohen Landtage vor, bezüglich der eingegangenenPetitionen in
folgender Weife zu beschließen:

1) Der Landtag erkennt an, daß dnrch die von den Pctenten vorgetragenen Thatsachen
über die ihnen gegenüber zur Anwendung gebrachten Bestimmungendes Gesetzes vom 11. Mai 1851
über die Kriegslcistuugen dargethan ist, daß sie dadurch im Verhältniß zu ihrer Leistungsfähigkeitzu
hart betroffen worden sind, und daß demnach eine Ausgleichungin der Provinz einzutreten habe.

2) Da jedoch eine erschöpfende uud gerechte Ausgleichungnur dadurch herbeigeführtwerden
könne, daß alle Kreife und Gemeindender Provinz aufgefordert werden, klar zustellen, in wie weit
auch bei ihnen die Vorbedingungenzur Anwendung des §. 18 I. o. vorhanden sind, so soll Se. Excellenz
der Herr Ober-Präsident ersucht werden, die dieserhlllb nothwendigenErhebungen innerhalb einer
von ihm zu bestimmenden Frist vornehmenzu lassen.

3) Zum Zweck der Ausführung uud Feststellung der Ausgleichungwird eine aus 5 Mit¬
gliedern des Landtages und zwar je einer aus den fünf Regierungsbezirkenbestehende Commission
gewählt, welche unter zu erbittender Mitwirkung des Herrn Ober-Präsidenten ihren Auftrag 3«
erledigen hat.

Der Marschall eröffnetdie Discussion.
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Abgeordneter Verger stellt das Amendement: Der hohe Landtag wolle beschließen
Se. Majestät den Kaiser und König Allenmterthänigst zu bitten, Hochgmeigtest anordnen zll^woiien.°an
^>en Kreisen ^der Provinz die gesetzlichenKreis-Unterstützungen, welche dieselben an die """""m oer
einberufenenReservistenund Landwehrmännerverabreichthaben, aus der franzost,chcn «riegZcoi

bution ersetzt werden mögen, ^ » «< ?l^ ,s,^8 s<>in
Der Referent bemerkt, daß Dies kein Amendement zu dem Antrage des Ausschu^o iem

tonne, denn es fehle seder Zusammenhang. «ni^i^is
Der AbgeordneteVerger glaubt, daß seinem Antrage, wegen semer großen ^icyngrcn,

Berücksichtigungzu scheuten sei. ^ .- 5 «s..
Der Mars chall bemerkt,daß der Antrag nicht rechtzeitig eingebracht sei, um noch als ieio,.

ständiger Antrag behandelt zu werden. ^, , „, -^^!^,,«««n
Der Abgeordnete Graf V.Hoensbroech fragt, aus welchen Mitteln diese Ausgleichungen

stattfinden sollen. ^ . ^ < ,. c«!7.«
Der Referent erwidert,daß diefe Ausgleichungen aus den Mitteln der Provinz Stehen Men
Der AbgeordneteGraf v. Hoensbroech: Die Leistungenseien doch im ^'"erM oes

Staates geschehen,uud er könne nicht einsehen, warum der Provinz eine solche Ausgleichung au,-
erlegt werden solle. . ^ ^^.n «n».

Der Referent: Dem Staate gegenüberfehle es für diesen Zweck an ieder gesetzlichen^,
stimmung,für die Provinz sei bezüglich der Ausgleichungder 8- 1« des Gesetzes vorhanden.

Der AbgeordneteBecker: Es werde sich bei dieser Ausgleichung um MMoncn Yanveu
und er glaube daher, daß es nothwendig sei, nicht blos 5 Mitglieder, sondern 10 Mitglieder ,u
wählen, so daß auf jeden Regierungsbezirk2 Mitglieder entfallen. ,

Abgeordnetervon Ehnern: Es wolle ihm fchcinen, als sei
anzuerkennen, ob und in wie weit die Pctcnten zu hart betroffen seien, nach Maßgabe '^"^«1 u,^
fiihigkeit. Es würde Dieses von der Commissionzu ermitteln und erst dann^ zu consmincn , ,
wenn alle diese Angelegenheitbetreffenden Anträge aus der ganzen Provinz vorlagen.

Der Neferent bemerkt, daß über diese Frage sich im Ausschussekeine
DerAbgeordneteGraf V.Hoensbroech:'-Er könne sich mit dem Prinzip nicht emverM° >

erklären, daß der Provinz für Leistnngen, die im Interesse der VertheidigungDeutschlandsg sch m
seien, eine Ausgleichungauferlegt werde, wobei es sich um Millionen handele. Nach seiner ^ei u
sei die Sache dazu angethan, eine Petition an Se. Majestät zu richten,damit der Provm, in vielem
speziellen Falle ein Theil von den fünf Milliarden zufließe. ..... „ .

Der Abgeordnetevon der Mosel bemerkt, daß es sich hier mcht um zu m ^ deZah-
wngen, sondern um Ausgleichunggemachter Zahlungen handele. Denn, """' d.e eb «
dem Provinzial-Landtage sich Vahn breche, daß die Überlastung bei einem ^M vorh^
s° Müßten die Kreise, die weniger geleistet haben, zu einem Ersatz ^-^gleich >«

Der AbgeordneteBecker: Es bestehe schon eine ComnM.on zur Bettheilnng der itt.egs
^sten und dieselbe könne vergrößert werden. . . n^^.,^,»,,,^ ?i,i'?<ner

Der Abgeordnete Freiherr Naitz von Freutz erklärt, an eme ^" ^mg e "
Kreise nicht in Abrede gestellt werden tünne und es liege in der Bill.gte.t, da» eine Ausgleichung
Mischen den einzelnen Kreisen stattfinde. ,^ ^ , , ^ ., ^s,,„„

Der Abgeordnetevon Eynern erklärt, daß er nicht damu zweifle an ^^ C°b
^ hart betroffen worden, er habe nnr gemeint,daß es
^nehmen und dann erst eine Feststellungeintreten zu lassen, in welchem Umfange eme UewlaMng

Der Ansschuß schlage vor, eine

und eine Erhebung für die gauze Provinz anstellenzu lassen. Was den fwnd "
"'lange, so fehle es eben an jeder gesetzlichenBestimmung, auf d.e man sich berufen tonne,
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das Gefühl, welches Jeden dahin dränge, zu sagen, der Staat müsse auch diese Kriegslasten auf sich
nehmen, könne an der Sachlage nichts andern. Eine Unterstützung zu erhalten, sei eine den vor¬
liegenden Gegenstand nicht berührende Frage, und es würde Sache der zu bildenden Commission sein,
ob sie einen solchen Schritt für gut halte.

Der Abgeordnete Contzen: Er könne dem Antrage nur beitreten; in Bezug auf die Ver¬
pflichtung des Staates stimme er dem Abgeordneten Grafen v. Hoensbroech bei. Eine Petition
in dieser Angelegenheit au Se. Majestät zu richten, sei dasselbe, was mau schon früher gethan habe in
Bezug auf die Einquartierungslast, welche als eine Staatslast bezeichnet worden sei. Darüber könne
kein Zweifel obwalten, wenn irgend etwas in der Welt eine Staatslast sein solle, so sei es die Ver¬
theidigung des Vaterlandes.

Die an der Grenze liegenden Kreise würden vorzugsweise mit solchen Ausgaben belastet
und die Gutschädigung, die sie im Frieden erhielten, reiche bei weitem noch nicht aus. Wenn man
hier gesagt habe, die Millionen wären bezahlt, so sei Letzteres mir relativ richtig, denn die Schulden,
die die Gemeinden haben machen müssen, um die Leistungen zu erfüllen, seien noch nicht bezahlt. Es
würde ganz consequent sein, wenn, unabhängig von dem vorliegenden Referat, auch seitens des Land¬
tages eine Petition an Se. Majestät gerichtet würde, damit eine Ausgleichung in dem Sinne statt¬
fände, daß diese Last als Staatslast betrachtet werde, damit es nicht von der Zufälligkeit abhängig
sei, daß ein au der Grenze liegender Bezirk unvcrhältnißmäßig mehr bezahlen müsse, als andere
Bezirke.

Dem Antrage des Ausschusses tonne man demuugeachtct bcitreten.
Der Referent weist darauf hin, daß nach dem Antrage des Ausschusses eine Commission

zu wählen sei, der man die Abfassung einer Petition überlassen oder den bestimmten Auftrag ertheilen
könne, unter Darlegung aller Verhältnisse sich an Se. Majestät zu wenden.

Der Abgeordnete Graf von Hoensbroech ist der Ansicht, daß wenn der hohe Landtag
eine solche Adresse an Se. Majestät richte, Dies von einem größeren Gewicht sei, als wenn es von
Seiten der Commission geschehe. Er wolle sich die Bitte an den Herrn Marschall erlauben, daß er
diesem Wunsche nichts entgegenstelle.

Der Abgeordnete Ncusch erklärt, daß er sich dem Antrage auf Erlaß einer Adresse an
Se. Majestät nur anschließen tönuc. In seiner Heimath habe man sich an den Reichstag gewandt,
weil man dort die Sache als Staatslast betrachtet habe.

Der Marschall bemerkt, daß sich der Antrag des Abgeordneten Berger vielleicht mit
einer Adresse verbinden lasse.

Der Referent: Eine solche Petition, wenn sie Wirten solle, müsse nothwendigerwcise das
ganze Material erschöpfen, um ciu klares Bild von der Größe der Leistungen zu geben, und das sei
jetzt nicht möglich, weil noch nicht aus der ganzen Provinz das Material vorliege.

Der Marsch all erklärt, es stehe ja frei, die Commission zu verstärken.
Der Abgeordnete von der Mosel glaubt, daß nnr ein Mitglied für jeden Negierungs-

Nezirk genüge.
Der Marsch all: Die erste Frage sei jetzt die: Wird das Referat genehmigt, nach

welchem eine Commission gewählt werden soll?
Wird angenommen.
Die zweite Frage: Soll die Commission aus 5 oder 10 Mitgliedern bestehen?
Bei der Abstimmung wird eine Commission aus 5 Mitgliedern abgelehnt, dagegen eine

aus 10 Mitgliedern bestehende Commission angenommen.
Die dritte Frage, die sich auch auf das Referat bezieht: Soll die Commission auch von

dem Landtage beauftrag! werden, die Adresse zu entwerfen?
Räch einer längeren Debatte darüber, ob der Landtag die Adresse machen oder der Landlag

dazu der Commission den Auftrag geben soll, stellt der Marsch all die Frage:
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Soll die Commission mit der Abfassung einer Adresse beauftragt werden >.
Die Frage wird bei der Abstimmung bejaht.
Soll die Commission, von welcher die Untervcrtheilung des auf die Proviu; zu entfallenden Wahl der Kommission

Antheiles von jenen 4 Millionen Thalern zu bewirten sein wird, aus 5 Mitgliedern bestehen? hierzu und zur Au«»
Die Versammlung beschließt, daß dies eine und dieselbe Commission sein soll, sührung des Reichs»
Hierauf wird zur Wahl der Commission durch Stimmzettel geschritten, Gesetzes vom22.Juni
Zu Scrutatoren werden ernannt die Abgeordneten Graf Boos und Freiherr u. Mylius. ^' " '
^Während der Auszählung der Stimmen wird in der Verhandlung fortgefahren.)
Bericht des I. Ausschusses, betreffend den Antrag des Abgeordneten Schröder: Die Verwaltungdes ber.

Verwaltung des Bergischen Schulfonds möge dem Provinzial-Landtage zur Verwaltung übergeben MM Schulfoud«.
werden.

Referent Abgeordneter Schröder. Der Ausschuß schlägt vor, über den Antrag: Ce.
Majestät wolle geruhen, den Vergischen Schulfouds ebenfalls der Verwaltung des Rheinischen Proviuzial-
Landtages zu überweisen, zur Tagesordnung überzugchen, indem der fragliche Fonds im Staatshaus-
haltsetat als Staatsfouds behandelt werde und der Landtag sich nicht in der Möglichkeit befinde, den
Fonds, der auch nicht einmal der ganzen Provinz angehöre, mit genügender Kenntniß der speciellen
Verhältnisse zu verwalten.

Der Abgeordnete Freiherr Naitz von Frentz bemerkt, daß er sich der Begründung des
Ausschußantrages unmöglich anschließen und nicht anerkennen könne, daß der fragliche Schulfonds
Staatsfonds fei. Der Landtag habe sich stets dieser Angelegenheit angenommen und sich dazu für
compelcnt erachtet. Erst von der Zeit an, als durch Ministerial-Ncscript der Vergische Schulfonds
als Staatsfonds bezeichnet worden, habe die Zahlung der Gruudsteuer aufgehört.

Der Abgeordnete Bachem: Der Hauptgrund gegen den Antrag fei gewesen, daß für die
Verwaltung des Vergischen Schulfonds eine umfasscudcKenntniß der lokalen Verhältnisse und Bedürfnisse
nothwendig sei, daß der Landtag nicht iu der Lage sei, über die Vcdürfnißfrage der einzelnen Schulen
sich genau zu informircn und daß der Landtag das Vertrauen haben dürfe, daß der Fonds wie bisher
stiftuugsmäßig verwaltet werde.

Der Abgeordnete Dr. Neinartz entgcgnet, daß man sich durch dies Motiv nicht abhalten
lassen dürfe, die Sache weiter zu verfolgen. Man möge sich nur mit einer Petition au Sc, Majestät
wenden, uud sollte der Bergische Schulfonds der Provinz überwiesen werden, so würden auch dicjeuigen
Anstalten bald herausgefunden wc»den, welche eines Zuschusses bedürften.

Der Abgeordnete Conhen hält die Gründe, welche der Ausschuß gegen den Antrag
vorbringe, nicht für stichhaltig, und kann auch der Annahme des Abgeordneten Bachem, daß der
Landtag nicht in der Lage sei, die Bedürfnisse zu crmessen, nicht beipflichten. Cs sei nicht abzusehen,
warum der aus t5 Mitgliedern bestehende Ausschuß nicht eben so gut diese Angelegenheit wie die
übrigen ihm zugcwicscnen verwalten tonne. Daß der fragliche Fonds Staatsfonds sei, tonne er unmöglich
zngcbcn. Die fragliche Ministcrialcrklärung tonne ihn nicht dazu machen.

Der Abgeordnete Bachem erwidert, daß cs unrichtig intcrprctirt sei, wcnn gesagt werde,
nmn mißtraue seiucr eigenen Verwalluug, die man anstrcbcn wollc. Von einem Mißtrauen in die
Kraft der Vcrwaltnng könne keine Nede sein, wohl aber müsse mau eiugcstehcu, daß, wenn der Fonds
stiftungsmäßig verwendet werden solle, ciu großes Material dazu gchörc, welches bei den verschiedensten
Gemeinden sich befinde. Dies Material tonne der Landtag um so weniger bcschaffen, als das Bedürfniß
ein wechselndes sei.

Der Marschall bringt den Antrag: Die Verwaltung deö Bergischen Schulfonds möge
dem Provinzial-Landtage übergeben werden, zur Abstimmung.

Der Antrag wird mit 4? gegen 22 Stimmen angenommen und wird somit eine Adresse au
Se. Majestät erlassen werden.
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Gesuch de« Vaterliin- Bericht des VI. Ausschusses über einen Antrag des Vorstandes des vaterländischenFrauen-
difchm Frauenvcimis Vereins zu Berlin auf Vermehrung der ihm zu Gebote stehendenMittel durch Gewährung einer
um Beihülfe aus Pro- Beihülfe aus Provinzial-Fonds.

vinzialf°nds. Referent AbgeordneterContzen: Da der Zweck des VaterländischenFrauen-Vereins, wie
er in den §§. 1 und 2 des Statuts vom 1. Mai 186? resp. 24. Mai 1869 sowohl für Kriegs- als
Friedenszeitcunaher angegebenist, nicht innerhalb der Grenzen der Provinz sich bewegt, vielmehrdas
ganze Vaterland umsaht, der dem Provinzial-Landtage zur Verfügung stehende Fonds der Provinzial-
Hülfskasse jedoch statutenmäßig nur für solche Ausgabenverwendet werden darf, die einen provinziellen
Charakter an sich tragen, so bedauert der Ausschuß,den Antrag bei dem hohen Landtage nicht befür¬
worten zu tonneu.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.
Rechnungen der Pro« Derselbe Referent erstattet den Bericht des VI. Ausschusses über die Rechnungender Pro-
vmzilll.HMMsse pro vinzilll-Hülfstassepro 1867, 1868 und 1869.

Is67>9, ' Der Ausschuhfindet zu Ausstellungen leine Veranlassung und stellt beim hohen Landtage
den Antrag, gemäß §. 21 des unter dem 27. September 1852 Allerhöchst bestätigten Statutes der
Provinzialchülfstasfe: der Direction bezüglich der Rechnungenpro 1867, 1868 und 1869Decharge
ertheilen zu wollen.

Der Antrag wird angenommen.
Entwässerung der Bericht des II. Ausschussesüber die Petition der GemeindeEhrenfeld, betreffend die Ent-

Ciiln.VenloeiBezirks-nM^ung der Cüln-Venlrcr Vczirtsstraße.
straße in Ehrenfeld. Referent Abgeordneter Schult: Der Ausschuß findet sich nicht in der Lage, Vorschläge

machen zu können, da die Verhältnisseweder durch die Petition der Gemeinde,noch durch die persön¬
lichen Mittheilungen des ständischen Commissarsvollständig aufgeklärt sind, und beehrt sich, der hohen
Versammlung vorzuschlagen, die Angelegenheitdem Herrn Ober-Präsidenten zu überweisenmit der
Bitte, dieselbe auf dem Verwaltungswege feststellen zu lassen, unter Zuziehung des ständischen Com¬
missars, und dlluu das Geeignetezu verfügen.

Der Antrag wird angenommen.
Resultat der K°m- Der Marschall bringt das inzwischen eingegangene Resultat der Wahl zur Kenntniß der

missionswahlen Versammlung,
sür die Ausgleichung I. Regierungsbezirk Cüln.
derKriegsleistuugm-c. Es haben Stimmen erhalten: '

AbgeordneterGraf Noos Stimmen 65
„ Mund „ 65

Demnach find die AbgeordnetenGraf Boos und Mund gewählt.

II. Regierungsbezirk Coblenz.
Es haben Stimmen erhalten:

AbgeordneterVremig Stimmen 65
Caesar „ 65

Demnachsind die AbgeordnetenBremig und Caesar gewählt.

III. Regierungsbezirk Trier.
Es haben Stimmen erhalten:

AbgeordneterAld ringen Stimmen 64
Neusch „ 62

„ v. Solemacher „ 1
„ Crem er „ 1

^ie AbgeordnetenAld ringen und Neusch sind demnach gewählt.
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IV. Regierungsbezirk Aachen.
Es haben Stimmen erhalten:

Abgeordneter Contzen Stimmen 65
„ Freiherr V.Ley kam „ 62
„ Lamberts „ 3

Die AbgeordnetenContzen und Freiherr von Leykam sind gewählt.

V. Regierungsbezirk Düsseldorf.
Es haben Stimmen erhalten:

Abgeordneter Ringel Stimmen 65
Maas „ 62

„ V.Steffens „ 2
„ vom Brück „ 1

Die AbgeordnetenRingel und Maas sind gewählt.
Der Marschall beraumt die nächste Sitzung auf Mittwoch Vormittag 11 Uhr an.

(Schlich der Sitzung 2 Uhr.)

Der eaMays-Marschall
Freiherr von Waldbutt.Vassenheim-Vornlieim.

Dreizehnte Sitzung.
Verhandln im Ständehausezu Düsseldorf am 12. Juli l87l.

Der M arschall eröffnetdie Sitzung um 11 Uhr. GeMMches.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesenund g "«! .
Das Protokoll der heutigen Sitzuug führt d« AbgeordneteGymn.cy.
Auf Ersuchen des Marschalls verliest der AbgeordneteZechen v. ^ey

Adressen an Sc. Majestät: .^5«a Arsbecker Prämienstraße auf den Aachener
1) Adresse, betreffenddie Uebernahmeder Wegberg, .nsucll^ ^

Nezirksftraßenfonds; , ^-h.H auf den Aachener Bezirts-
2) Adresse, betreffenddie Uebernahmeder Rocrbruckc bei ^r.llea au,

ftrahcnfonds.
Die Adressen werden genehmigt. m>^s^ aericbtcteAdresse, betreffend
Der AbgeordneteDr. Wnrzer verliest eine an Se. MalcsU 3"^^ ^ '^

die in der 11. Sitznng gefaßten Beschlüsse über den Entwnrs e.nes Negulatws zu
der Bezirtsstrahenfonds zu einem Provinzialstrcchenfonds. 23
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Der Abgeordnete Freiherr vonLeykam bemerkt, daß die in der Adresse mit aufgenommene
Ansicht der Minorität jedenfalls wegbleiben müsse.

Der Abgeordnete Graf v. Hoensbroech sieht dies Verfahren als ein Unicum an.
Der Marschall erklärt die Anfnahme des Minoritätsgutachtens in der Adresse für gerecht¬

fertigt, da das Gesetz wegen Anordnung der Provinzial-Stände die Bestimmung enthalte, daß, wenn
bei einem derartigen Gegenstände eine Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen nicht vorhanden, Solches
mit Angabe der Verschiedenheit der Meinungen ausdrücklich zu bemerken sei.

Die Adresse wird hierauf genehmigt.
Der Abgeordnete V remig verliest zwei an Sc Majestät gerichtete Adressen:
1) Betreffend die Ve> Handlung über deu zur Begutachtung vorgelegten Antrag des Gcmeinde-

ralhs von Meisenheiin wegen Vertretung im Provinzial-Landtage.
Die Adresse wird genehmigt.

2> Betreffend die Verhandlung über den Antrag der Gemeinde Wermelstirchcn um Aufnahme
in den Verband der Städte.

Die Adresfc wird genehmigt.

Ein Schreiben an den Herrn Landtagscommissar, betreffend die innerhalb der Provinz herbei¬
zuführende Ausgleichung der Kriegslcistuugen und die stattgcfundene Wahl der Commission zur Unter-
Verkeilung einer der Provinz zu überweisenden Summe, wird verlese».

Der Abgeordnete Berg er bemerkt, daß er in dem Schreiben die Erwähnung seines in der
gestrigen Sitzung eingebrachten Antrages vermisse.

Der Abgeordnete Brcmig erwidert: Der Antrag befinde sich im Protokoll registrirl uud
werde die gewählte Commission den Antrag in Erwägung ziehen und das Erforderliche veranlassen.

Der Abgeordnete Berg er IM die Erwähnung seines Antrages in diesem Schreiben für
nothwendig. Er glaube, daß gerade dieser Antrag von besonderer Wichtigkeit sei und Aussicht auf
Erfolg habe.

Auf Ersuchen des Marschalls trägt der Abgeordnete Bcrgcr seinen Antrag vor welcher

»n"uscn« ^m geht: Der hohe Landtag wolle beschließen: Se. Majestät den Kaiser nnd König allernnter.hänigst
^3 "" 5/""' ochgcne.g e anordnen zn wollen, daß den Kreisen der Provinz die geschlichenKreis^nt?!-
wchrmünuer a>.« dcr stuhmigen welche dieselben an d.e Angehörige» der einberufenen Reservisten »nd Landwehrmän.ier ver-
fianzüMM Kiicg§° abreicht haben, aus der franzos,,chcn Kriegscontnbnt.o» ersetzt werden mögen.

Cmtributim..' Der M ars chaII erklärt, daß wegen des schon übermorgen stattfindende» Schlusses des Land¬
tages die diese» Anlrag betreffende mo.ivirte Adresse i» der Sitzung am Do»nerstag vorliege» müsse,
anderenfalls eine Bcrnclsichtignng nicht stattfinde» könne.

Bei d er Vegründung macht der Abgeordnete Berger darauf ansmerksan,, daß es sich
eme.wegs um d,e Leistungen andle zu denen fast Jeder ans Patriolismns freiwillig gern beigetragen

habe, andern bloß um die eigentlichenKre,su»terstutzuuge». Ei»e» günstige» Erfolg für die beantragte
Adresse glaube er schon daraus herleiten zu könne», daß die Königliche'Staatsreqiernnq schon in'so
weit auf die Sache eingegangen fei, als sie bereits dcsfallsige Erhebuuge» habe anstellen 'lasse» Auch
die Provinz Hannover habe einen solchen Antrag gestellt.

Der Antrag wird genehmigt.

Einrichtung u.,d V°r- Der Abgeordnete Bachen, erstattet den Bericht des I. Ausschusses, betreffend den Entwurf
w°ltm.g dc« Land- einer Allerhöchsten Verordnung über die Einrichtuug und Verwaltung des La„da me»wese>>si» der
armenwescn« m dcr Nhcmvroviiiz. >«.mi°<nmc»n'ei.e!,Q ,» oer

Nach eingehender Velenchtuug der Vorlage in, Zusammenhang mit den znr A»er!ennn»g
gelangten Verwaltungspr.ncip.en für die Provinz refer.rt er den Antrag des Ausschusses, der dahin geht:
den ^, 1 der Verordnung anzunehmen. ^

Für den §. 2 wird folgende Fassung vorgeschlagen:

Eislllttuna, der Kreis»
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„Die Verwaltung des Landarmen-Verbandesder Rheiuprovinz wird vom Provinzial-Vcrwal>
lungsrath geführt." .

Die §§. 3 bis ? des Entwurfs fallen dann ganz fort, indem darüberBestimmungenim Re¬
gulativ für die Organisation der selbstständigenVerwaltung bereits vorgesehen sind.

Der §. 8, der jetzt §. 3 wird, taun in seiner Fassung beibehaltenwerden, jedoch wird statt
der Worte:

„der Verwaltung des Provinzial-Landarmcn-Verbandes"
zu setzen sein:

„dem Proviuzial-Verwaltungsrath."
Der §. 9, jetzt §. 4 bleibt unverändert, desgleichender §. 10, jetzt §. 5.
Im §. 11, jetzt §. 6 wird im Eingang zn setzen sein:
„dcrProviuzialvcrwllltungsrath" statt: der Verwaltungsausschuß(oder die Laudarmendircctiou).
Hicrmit sei ciue weitere Beurtheilung des der Verordnung beigefügten Entwurfs eines

Reglements" für die Landarmen-Verwaltung überflüssiggeworden, indem der §, 3 des Regulativs für
die Organisation der proviuzialständischcn Verwaltung das Nähere für die durch den Provinzial-Landtag
und Proviuzial-Verwaltungsrath anzustellendenBeamten diesen beiden vorbehalten habe.

Der Marsch all eröffnetdie Discussion über §. 1.
Da Niemand das Wort verlangt, wird zur Abstimmunggeschritten und der §. 1 angenommen.
Derselbe lantet: Die in der Nhcinprovinzbestehenden fünf Vezirts^Landannenverbändewerden

mit dem l. Innnar 1872 zn einem Lnndarmcnverbandevereinigt, welcher den Namen
„Landarmenvcrbcind der Nh einprov inz"

führt.
Auf diesen Verbund gehen von demselben Zeitpunkte ab alle Rechte und Pflichten der vor-

gcdachten fünf Nezirts-Landarmenverbändeüber; er übcruüiiint die Capitalien und baarcu Gcldbestande
derselben mit der Verpflichtung, die Zinsen cer Capitalien und die baaren Gcldbestande bei der Ver¬
keilung der Kosten des Landarmcn-Wcscus den Kreisen des betreffenden Regierungsbezirksin An¬
rechnungzu bringe».

NachdemReferent darauf aufmerksam gemacht, daß die Majorität des Ausschusses die
Anstellung eines Landarmcn-Directors für überflüssig befunden, die Minorität aber eine solche als
zweckmäßig anerkannt habe, wird der tz. 2 zur Discussiou gestellt.

Der Abgeordnete Freiherr Naitz von Frcntz macht darauf aufmerksam, daß dem aus
45 Mitgliedern bestehenden Proviuzial-Verwaltungsrath, namentlichdem Herrn Landtags-Mar,chall,
durch die Verwaltung der Augelcgcuhcitcudes Laudarmeuwesensder ganzen Provinz eine schwere
Arbeit aufgebürdet würde, uud daß es daher wohl angemessen sein dürfte, einen besonderen Beamten,
der auch ei» Nebenamt führen könne, anzustellen.

Der Referent bemerkt, daß die Hauptarbeit bei solchen Geschäften dann bestehe, das;
zwischen den verschiedenen Armcnverbändcn resp. Gemeinden eine Corrcspondcnz stattfinde, welche
Gemeinde verpflichtetfei, die Fürsorge für den betreffenden Landarmenzn übernehmen.Der Landarmen-
wband bekomme daher vollständig instruirte Acten zur Entscheidung. Die Arbeit, wie sie hier der
Kommissionzugewiesenwerde, sei keineswegs von so großer Bedeutung, wie der Herr Vorredner
annehme.

Der Abgeordnete von der Mosel: Er halc zn der Minorität gehört, die einen be¬
sondern Lllndarmcndirectorhabe einsetzen wollen. Mittlerweile habe er sich aber überzeugt, da,z er
sich dem Antraqe des Ansschnsscsanschließen tonne.

Der AbgeordneteFreiherr Naitz von Frentz weist auf den §. 7 hin, nach welchem d.e
Anordnung von, 14. Inni 1859 außer Kraft trete. Die einzelnen Verbände horten demnach ans
u»d mit dem Augenblicke habe der Gcsammtverbandeinzutreten.
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Der Referent erwidert, das; es sich hier nur um Landarme handele, aber nicht nm solche
Arme die einem bestimmten Orlsvcrbande angehörten. Die Arbeit, welche die Regierungen bis jetzt
gehabt lütten, sei allerdings bedeutend gewesen, aber der Landarmenverband habe nur die Entscheidung
über die vollständig instruirten Sachen zu treffe», nnd er glaube nicht, daß es nothwendig sei, dafür
einen besondern Beamten anzustellen. Stelle sich die Sache in der Praxis anders, so stehe es dem
Proviuzial-Nerwaltungsrcith immer noch frei, eine solche Stelle zu crciren. Es sei leichter, eine Stelle
'U schaffe», als eine einmal bestehende aufzuheben.

Nach einer länger» Debatte, in welcher der Abgeordnete Neck er auf einen großen Arbeits¬
umfang hinwies, was der Abgeordnete Contzen, unter Durchführung eines vorgebrachten Beispieles
und untcr Hinweis ans die Fn»ctio»cn der »e»creirten Organe zur Entscheidung in Nrnienangelege»-
heitcu, zu widerlege» sucht, wurde zur Abstimmung geschritten.

Der Marfcha I l stellt die Frage:
Soll ein besonderer Landarmen-Director angestellt werden?
Die Frage wird verneint und der §. 2 unch der vorgeschlagenen Fassung des Ausschusses

angeuommen.
Ueber die W. 3 bis 7, welche die Landarmcn-Dircction betreffen, wird nicht abgestimmt,

da die Fragestellung hierüber nach dem gefaßten Beschlusse iu Wegfall kommt.
Der §. 8, jetzt 3, wird angeiwmme» mit der Veränderung, statt „Verwaltung des Pro-

vinzial'Landarmcn-Vcrbandcs" zn setzen: „Provinzial-Verwaltungsrath."
Der §, 9, jetzt §. 4, wird unverändert angenommen.
Desgleichen der §. 10, jetzt §, 5.
Der 8- 11, icht 8- 6, wird mit der Abänderung angenommen, statt „Verwaltnngsausschnß",

„Provinzial-Vcrwaltnngsrath" zu setzen.
Der 8- 12, jetzt §. 7, wird unverändert angenommen.
Der Marsch all läßt hierauf über das Gesetz im Ganzen abstimmen. Dasselbe wird an¬

genommen und Referent um Abfassung der desfallsigen Adresse ersticht.
Bericht des VI. Ausschusses über eine Petition der Wiesen-Genossenschaft des unteren Wam-

Wu?Om°ss«,sch°ft bach-Thales nm Gewährung einer Beihülfe von 150 Thlrn. aus deu Ucberschüsfeu der Provinzial-
im untn.i Kiambach-Hülfskasse.

Tq»lc. Referent Abgeordneter Muud.
Der Ausschuh beehrt sich, dies Gesuch bei der hohen Versammlung mit der Maßgabe zn

befürworten, daß diese Summe von 1W Thlrn. dem Königlichen Lcmdralh zu Heddesdorf zur Ver¬
fügung gestellt werde, um dieselbe nach eigenem Ermessen im Interesse der Petcutcn zweckentsprechend
zu verwenden.

Dem Ausschusse ist ferner eine mit der vorerwähnten Petition im Zusammenhange stehende
Eingabe der Königlichen Negierung zu Eoblcuz cl. c>. 28. Juni 1871 au den Herrn Ober-Präsidenten
der Nhcinprovinz,'zur Berichterstattung überwiesen worden.

.. ,^„Bil. ^st: Eingabe schließt mit dem Antrage: „daß dem Landrathe des Kreises Neuwicd zur
d!'>q'von"Dr°mage> leichteren Nildung von Drainage-Genossenschaften ans den disponible!, Ueberschüssender Proviuzial-

G"l°sse»!ch°sten. Hülfstasse eine Unterstützung von 5 Thlrn. pro Morgen zu drainirender Fläche mit der Maßgabe
zur Verfügung gestellt werde, daß die Unterstützung den Betrag von 200 Thlrn. jährlich nicht zu
übersteigen habe uud unter die nach Maßgabe ihrer gesammtcn Staatssteuer unbemitteltsten Genossen-
schllftcr'mit mindestens 5 Thlrn. pro Morgen bcthciligter Fläche zu vertheilen sei."

Dem Ausschüsse erschien dieser Aulrag iu seiner Allgemeinheit nicht annehmbar nnd eine
Bewillign»« auf mehrere Jahre nicht rathsam; derselbe bittet daher den hohen Provinzial-Landtag,
die Bewilligung der von der Königlichen Ncgicruug zu Coblcnz beantragten Unterstützung aus den
Mitteln der Provinzial-Hülfslasse zur Förderung der Drainage im Kreise Ncnwied abzulehnen.
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Bei der Abstimmung wird der Antrag des Ausfchufses, der Wiesen-Ge.wssmsaMt des
unteren Wmnbach-Thaleseine Beihülfe von 150 Thlrn. ans der Provinz'al-Hulfskasse ,« gewahren,
angenommen ., , ,.,., ...^ cn:s^,„,«

Der Antrag des Ausschusses, der Landtag wolle die beantragte Unterstützung zur Bildung
von Drainage-Genossenschaftenablehnen, wird angenommen. ^ ^

Bericht des VI. Ausschusses, betreffend die Gewährung einer Unterstützungzur Hebung ^^ ^ ^
Pferdezuchtin der Nheinproviuz. ^ ^. „ , ^ ^,5.,^,,- ;,, hülfen zur Hebung

Referent Abgeordneterv. Steffens. Der Ausschuß ist nach Erwägung des Msncheo n ^ ^^
seiner Satzung vom 8.',Inli e. dahin schlüssig geworden, daß dem Verein ans ^m ^°ndo ^ "
Verfngnng der Stände stehenden Antheils der Zinsen der Provinzial.Hu fokaste statt de erb «
2000 Thl?„ 1000 Thlr. auf zwei Jahre jährlich zu gewähre» feie», und bittet den hohen Landtag,
diesem Beschlusse seine Zustimmung zu ertheilen.

Der Marschall eröffnet die Diskussion.
Der Abgeordnete Graf v. Hoensbroech bemerkt, daß 2000 Thlr. zn dem Zwecke mcht

hinreichenwürden/ ebenso gut könne man den Antrag ganz veuucrfcn. Er glanbe, daß """ ")^
jährlich auch noch wenig sei, um diesen Zweck zn erfüllen. Er bittet den hohen Lcu.dtag u.cht dem
Antrage des Ausschussesbeizulreten,sondern dem Pctitum gemäß und für icdes ^ahr /^.^ ^.)".
zn bewillige».

Der Abgeordnete von Eynern erklärt, daß er im AllgemeinenBedenken trage, eine
Unterstützungdieser Art zu bewilligen, denn dadurch würden andere Vereine veranlaßt werden, M)
ebenfalls'zu melden. Es gebe noch viele andere Vereine. Viencnzucht-Vereincund dergleichen, aber
namentlich im Hinblicke auf die Proviuzial-Hülfskassescheine es ihm bedenklich, zu diesem Zwecke eine ,0
große Summe zu bewilligen.

Der AbgeordneteFreiherr von Louisenthal vermag den anderen Vereinen keine so
qroße Wichtigkeit beizuleqeu,als grade einem Pferdezncht-Verein. Bei jeder Mobilmachunghabe sem
Kreis deu Bedarf an Pferden stellen können und auch uoch die Nachbarkreise versorgt und vei oem
Verkauf der Pferde hätte sich ein weit geringerer Verlust herausgestellt,als bei den anderswo äuge-
tauften Pferden.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Die andern Vereine hätten b" weitem nicht
den Werth, wie dieser Verein, der einen höheren Zweck verfolge nnd zur Schlagfertigkeitder ^rmee

"'^' Der AbgeordneteFreiherr Elemens von Lol'> schlägt vor: Die dnrck den Gcheimrath
Nrster zur Förderung der Pferdezuchterbetene Summe v°» 2000 Thlru. zu bewilligen,1^« «n r
der Bedingnng. felbige Sunune von 2000 Thlrn. zur Beschaffungeines bessern Zuchtmaterials un°
zwar speziell zum Ankauf von Vollblut-Hengstenzu verwenden.

Abgeordneter Freiherr v. L oui seutha l glaubt, daß die z» bewilligende ^u.nme am ,weck-
waßiqstcn für Fohlenwcidenzu verwendensei. . .

Der Abgeordnete N en sch erklärt sich gegen die Bewilligung von 2<"0 Mrn he i
don einem einzelnen Kre.se die Nede, während andere Kreise an der Grenze auf Selbsthnlse angewiesen
seien nnd Pferdezucht-Vereinegegründet hätten, die von keiner Seite Unterstützungerhielten.

Der AbgeordneteDr. Engels stimmt den Ausführungen des AbgeordnetenNeusch w
Sein Kreis, Mühlheim, habe schon ohne Uuterstützuuggroße Erfolge erz.e t uud er tem,e a >,,e e

Kreise, welche ebenfalls auf eigene Kosten Vereine zur Pferdezuchtgegründet hatte». Er bitte,
Antrag abzulehnen.

Der Abgeordnetevon Eynern weist »uf die
eines Vereins zu diesem Zweckezahlten. Es würde leicht sein. dmH e.ne Cihohnng der beitrage
anch die Mittel zn einer größereu Förderuug des guteu Zweckes zu finde».
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Der Abgeordnete Freiherr v. Leykam: Die Pferdezucht bilde ein bedeutendes Moment für
die Provinz, es sei die Vermehrung der Wehrkraft unseres Landes, die dadurch gefördert werden
solle. Daß große Erfolge mit diesen kleinen mummen erreicht werden sollten, sei nicht Wohl denkbar,
es solle nur ein Zeugniß sein, welche Wichtigkeit wir der Sache in dieser Beziehung beilegen. Er
bitte, den Antrag des Ausschusses anzunehmen.

Der Abgeordnete Müller: Pfcrdezüchter feicu in der Regel wohlhabende Leute und
hätten Mittel genug, nach dieser Richtung hin auch ohne Unterstützung sich auszudehnen.

Der Referent, Abgeordneter von Steffens: Es handle sich hier nicht bloß nm Lurns-
pferdc, sondern das eigentliche Princip bestehe darin, Pferde für den Gebranch für den Landmann zu
erzielen. Das sei das Ziel, welches man erstrebe und es würde dadurch auch für die Armee gesorgt.

Es wird znr Abstimmung geschritten.

Der Marschall stellt als erste Frage: Soll überhaupt für den vorliegenden ^weck Etwas
ans der Provinziat-Hülfslasse gegeben werden?

Die Frage wird verneint

Der Marsch all eitlnrt, daß damit alle übrigen Anträge erledigt seien.
Bericht des VI. Ausschusses über den Antrag des Abgeordnete» Dr. Neinar» auf Ve-

w,ll,gnng einer ausnahmsweisen außerordentlichen Zuwendung für die hiesigeKönigliche Landesbibliothet'
ans Anlan ihres 100iährigen Jubiläums.

Referent Abgeordneter v. Steffens:
Der Ausschuß schlägt vor, deu Antrag abzulehnen.
Die Discussion wird eröffnet.

.„ . .''7> ^"' ^ abgeordneten Bremig, eine bestimmte Snmme zu nennen, schlägt der
Abgeordnete Dr Retnartz vor, 500 bis 1000 Thlr. für die hiesige Landesbibliothek ;n bewilligen.

Der Abgeordnete Graf v. Hoensbroe ch erklärt sich für eine Ablehnung, besonders ans dem
Grnnde we,l er durch eme Bew,ll,gnng zur Vergrößerung der Bibliothek die ihm als in derselben vor¬
handen bezetchuete Eonfnston nicht no h vermehren wolle; denn es sei nicht einmal ein Eatalog vor-Handen. "

Der Abgeordnete Dr. Neinartz bemerkt, daß deshalb der Antrag gestellt worden sei, nm
Ordnung zu fchaffcn. '' ^ "'

beantragt, für den bestimmtenZweck nud namentlich znr
Ausftcllung eines Ncpcrtoriums M> Thlr. zu bewilligen.

Nach kurzer Erörterung über die Fragestellung wird der Antrag des Ausschusses zur Ab¬
stimmung gebracht, angenommen und dadurch der Autrag des Abgeordneten Noeggerath erledigt.

Bericht d^s II.Ansschufses über deu Autrag Klein znVrebach
um Nachlaß eines heiles des noch rückständigen Barriere-Pachtgeldes als Pächter der Barriere der
Vrcbach-Fechinger Vezirtsitraße zu ^>t. Johann.

Referent Abgeordneter B c rger. Der Ausschuß befürwortet den Nachlaß eines Theiles des
noch rückständigen Barricregeldes und schlägt vor, von dem 872 Thlr. 2',2 Sgr. betragenden Näckslandc
^00 Thlr. zn erlösen, hauptsächlich aus dem Grunde, weil der Antragsteller die meiste Zeit während
des Krieges im Felde war. Zugleich wird Derselbe znr Berücksichtigung bei Bcrthcilung des Untcr-
stutzuiigsfouds für die durch den Krieg besonders geschädigten Gewerbtreibcudeu empfohlen

Der Referent verliest demnächst ein hieraus bezügliches Schreiben an den sperrn Landtaas-
CommiM-, welches genehmigt wird.

Bericht des II. Ausschusses über das AllerhöchstePropositionsdccret: Entwurf eines Gesetzes
betreffend die Einführung breiter Radfelgen für die öffentlichenWege des Regierungsbezirks Düsseldorf.

Referent: von Bö nning Hansen. Der vorliegende Gesetzentwurf wurde dem II Aus¬
schüssezur nochmaligen Berathung wieder zugetheilt, nachdem sich verschiedene Ansichten geltend ge¬
macht hatte». > > ,» ,,
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Bei der Dnrchberathung der einzelnen Paragraphen hat der §. 1 einen Zusah erhalten, die
§8- 2, 3 und 4 wurden unverändert augenonnncn.

Dem Z. 5 wurde in seimm wichtigsten Theile eine andere Deutung gegeben, wonach es
den Beschlüssender resp. Kreisstäude allein anheim gegeben werden soll, einzelne Gemeindenoder
bestimmte Wege von der Anwendungdieses Gesetzes auszuschließen.

Der Marsch all eröffnet dieDiscussion.
Der AbgeordneteFreiherr von Leykam: Der Antrag der Regierung zu Düsseldorf gehe

dahin, die Bestimmungendes Gesetzes vom Jahre 1839 weiter auszudehnen. Durch den Gebrauch
breiter Radfelgen werde uamcutlichdie Unterhaltung der Straßen sehr erleichtert. Nach der gesetz¬
lichen Besümmnug dürfe das Frachtsuhrwerknur breite Radfelgen habcn, wäl,rcnd das Landfnhrwerk
fchmale Radfelgen gelrauchen darf. Dnrch den 8. ^l, wie er im Ausschüsse festgestellt worden, werde
an der Sachlage nichts geändert, nud da er in dem 8- 1, wie er lier vorgeschlagenwerde, keine
Verbesserungfinden könne, so werde er gegen den §. 1 und demnach gegen das ganze Gesetz stimmen.

Der AbgeordneteVroich: Der Entwurf fei in dieser Fassung aus materiellen wie formellen
Gründen unannehmbar. Er vermisse in dem Entwürfe etwas sehr Wesentliches,nämlich, die Com-
wnnalwegc gegen den Mißbrauch der übermäßigen Beladung zu schützen. Warum sollten die Fuhrleute
w dieser Beziehung mehr beschränktwerden als die Ackcrslcutc? und er bitte, dcu Gesetzentwurf
abzulehnen.

Der AbgeordneteSchüler führt aus, daß las Gesetz vom 17. März 1839 deu heutigen
Zcitvcrhältnisscu nicht mehr entspreche.Der Verkehr dnrch die Eisenbahnen sei ein anderer geworden
w',d tagtäglich könne man Wagen von den Bahnhöfen abfahren fchcn, welche den jetzigen Bcstim-
wungcn zuwider mit 100 Ccntucrn beladen wären. Die Gewichtsangabe treffe also nicht mehr zu,
und er möchte beantragen, die Beladung eines vierrädrigen Geschirres um 20 Centncr zu erhöhen
Und eines zweirädrigennm 10 Ccnlner.

Der Abgeordnete Berg er bemerkt, daß hier nicht der Ort sei, das Gesetz vom Jahre
1839 abzuändern.

Der Abgeordnete Eontzcn weist nach, daß der Werth des Gesetzesvon 1839 darin
besiehe, daß es nicht blos die Breite der Radfelgen, sondern auch die Belastn»« bestimme, weil eben
durch übermäßige Belastung der Wagen die Wege sehr verdorben würden. Er glaube, daß es sich
empfehlen dürfte, wenn in den vorliegendenEntwurf auch die betreffenden Bestimmungenüber die
-Belastung mit aufgenommenwürden.

Der Abgeordnete Becker macht darauf aufmerksam, daß es schwer halten werde, die
Vorschriften über die Belastung durchzuführen, denn nur wenige Gemeinden würden sich solche
Zangen anschaffen.

Der Marsch all erklärt, daß man es hier mit der Berathung eines Gesetzes zu thun
habe, welches sich auf Con nmnalwege beziehe. Er wolle übrigens zu bedenken geben, wie schwierig
^ sei, Bestimmungen in Bezng auf'die Beladung zu treffen. Zu einer kleinen Bürgermeistereihabe
"cm keine Waagen, um die Beladung zu controllircn, Dies könne nur an der Barriere geschehen.

Der AbgeordneteKretz hält es dennoch für gnt, wenn eine Bestimmungüber das Gewicht
aufgenommen wird.

Der AbgeordneteVroich beantragt, den §. 1 dahin zu fassen:
Vom 1. Januar 1873 au soll auf allen öffentlichenWegen der Regierungsbezirke

Düsseldorf, Aachen :c. das Gesetz vom 17. März 1839 für alles Fuhrwerk Anwendung haben.
Jedoch soll für das landwirthschaftlichcFuhrwert, welches sich innerhalb seines Wirthschaftsbezirts
^wegt, die Ausnahme gemäß dem bezogenen Gesetze bestehen bleiben; sobald es aber als Frachtführ¬
er zum Vertrieb der Produtte oder zum Herbeiholenvon Matcria'icn dient, ist es dem gewerbs¬
mäßig betriebenenFuhrwerke gleich zu achten.

Es wird der Schluß der Diskussion beantragt und angenommen.
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Der Marsch all stellt die Frage:
Soll in dem 8- 1 eine Lastangabe mit aufgenommen werden?
Die Frage wird bejaht.
Bei der Abstimmung wird, nachdem der Antrag des Abgeordneten Broich abgelehnt ist

und der Abgeordnete Schüler seinen Antrag zurückgezogen hat, das erste Alinea des 8 1 angenommen.
Als zweites Alinea wird beantragt und angenommen der Satz: Bezüglich der Schwere der

Laduna gelten dieselben Bestimmungen, wie sie in der Verordnung vom 17. März 1839 vorgesehen sind.
Das Alinea 2 des Entwurfes, jetzt Alinea 8 „das landwirthschaftliche Fuhrwert'' bis

von mindestens 4 Zoll Breite versehen sein" wiro angenommen.
Der §. 2 wird zur Diskussion gestellt und angenommen.
Hu 8- ^ >u"0 vou dem Abgeordneten Broich das Amcndcment gestellt:

8 6.
Auf dcu Antrag des Bürgermeisters oder des Gemcindcraths, oder eines intercssirlcn Pri¬

vaten sind die Landrälhc mit Vorbehalt des Nccurses an die Königliche Regierung, bei eintretendem
Thauwetlcr ermächtigt, sür einzelne Gemeinden oder Wege den Verkehr mit schwereren tasten als
20 Centner» für eine Frist bis zu 7 Tagen auf den ansgebanlen Commnnalwegen zu snspendircn
oder die Normallast der Befrachtung hernntcrznsctzen. Die Bürgermeister haben für geeignete Be¬
kanntmachung c,u sorgen.

Der Abgeordnete Bach cm bemerkt, daß dies eine Polizcimaßrcgcl sein werde, die sich
nicht zur Aufnahme in das Gesetz eigene.

Der Antrag wird bei der Abstimmung abgelehnt und der 8- 3 angenommen.
Die 88- ^ ""d 5, gegen welche nichts erinnert wird, werden einzeln zur Abstimmung ge¬

bracht und angenommen.
Hierauf briugt der Marsch all das Gesetz im Ganzen zur Abstimmung und wird dasselbe

angeuommcu.
Der Entwurf lautet:

Entwurf.
8. i.

Vom 1. Iannar 1873 ab dürfen die öffentlichen Wege und Strahen der Ncgiernngsbezirtc
Düsseldorf, Aachen und des linksrheinischen Theiles des Regierungsbezirks Eöln nur mit Fuhrwerk
befahren werden, welches mit mindestens vier Zoll breiten Nadfelgen versehen ist.

Bezüglich der Schwere der Ladung gelten dieselben Bcstimmnngcn, wie sie in der Ver¬
ordnung vom 17. März 1«39 vorgesehen sind.

Das landwirthschaftliche Fuhrwerk, welches fich innerhalb seines Landwirthschaf^sbezirts
bewegt, ist keiner Beschränkung in Bezug auf die Breite der Nadfelgen uuterworfen; sobald es aber
als Frachtfuhrwert zum Vertriebe der Produtte oder zum Herbeiholen von Produkten oder Materia¬
lien dient, muh es mit Nadfelgen von mindestens vier Zoll Breite versehen sein.

8,2.
Ausgenommen von der Bestimmung des §. 1 ist:

a) alles Personenfuhrwert;
d) alles nicht mit Pferden, Ochsen oder Maulthieren bespannte Fuhrwerk;
o) alles Fuhrwerk, welches entweder dem Auslande oder solchen Landestheilen

angehört, in denen der Gebrauch von Nadfelgen mit einer geringeren Breite
statthaft ist.

8.3.
Uebcrtretungcn dieses Gesetzes werden das erste Mal mit ein bis fünf, im Wiederholungs¬

falle mit zwei bis zehn Thlrn. Geldbuße belegt. Die Strafe trifft den Eigenthümer des Fuhrwerks,
soll jedoch von dein Führer desselbenmit Vorbehalt seines Regresses an den Eigenthümer erlegt werden. ^



Für eine und dieselbe Reise ist die Strafe nur einmal zu verhängen.
Der Wagenführer, welcher der nächsten Ortsbehörde zuzufnhren,t. °« v°' d.eser m.t

einer Bescheinigungdarüber versehen werden, daß die Contravention angezeigt worden ,n.

Die Bestimmung des §. 1 gilt anch für diejenigen Straßen "eme^
die Verordnung vom 17. März 1839, betreffend den Verkehr aus den Kunststraßen(Gc,..Sammlung
S. 80), Anwendung findet. §. 5.

Den betreffendenRegierungen bleibt es vorbehalten,die im 8- 1 bestimmten Termine
nothigenfalls um eine nicht über zwei Jahre hinausgehendeFrist zu verlangern.

Den Beschlüssen der resp. Kreisstände wird anheimgegeben,einzelne Gemeinden oder be-
stimmte Wege von der Anwendung dieses Gesetzes auszuschließen.

Der AbgeordneteVachem verliest eine Adresse an Se. Majestät betreffend ^n Entwurf Adressen,
einer Allerhöchsten Verordnung über die Einrichtunguud Verwaltung des Landarmenwefensm der
Nhcinprovinz.

Die Adresse wird genehmigt. ^:» m^s,",ss?
Der AbgeordneteSchröder verliest eine Adresse an Se. Maiestat, betreisend d>e Beschlusse

über den Nergischen Schulfonds. . <^, ^ ^.
Der AbgeordneteBachem beantragt, daß in der Adresse angedeutetwerde, dan D.es b e

Ansicht der Majorität sei, um dadurch tlarzulegm, daß die Minorität anderer M'"^ ^uesen,
man könne sonst annehmen,daß keine abweichendeAnsicht vorhanden sei nnd e,n volles Cmverstandm«
hierüber geherrscht habe. < <, >» f»„.

Der AbgeordneteContzen hält die Auffasfung,wie sie in ^ ,Ad^
durchans correct. Der Ausdrnck ..wir" bezeichnedie Majorität. Wenn d.e ns.cht d s / ^ 'dneten
Bachem richtig wäre, dann müßte eine Revision aller bereits genehmigten Adressen st" '"'den-

Der AbgeordneteFreiherr Naitz von Frentz erklärt die Ausdrnckswe.w , fm
correct, indem es nur bei der Ablehnung von Königlichen Provosttionen e.ue °"d"^wa °"V yao

Der Abgeorduete Bachem hält die von ihm beantragte Andeutuug
der Beschlußmit nur geringer Majorität zn Stande gekommen sei nnd d,e Adre,e thatsächliche
rechtliche Momente enthalte, die eine erhebliche Minorität nicht für zutreffend "achw

Der Marfchall weist auf die gesetzliche.:Bestimmungenhm, w°n«ch ^
das Stimmeuverhällniß mit Angabe der Verschiedenheit der Meinnngen m der Adresse «n ^
müsse, wenn eine Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen nicht vorhanden gewe,en.q.'

"°" '"'^.7^'2'2.. Gr«! »»,, H°.,,s„. »ech bi,.tt, »rr dm«m»r d.r M>'I>e «°!„,,,,„»
zu lassen. , . ,

Bei der Abstimmungüber die Adresse wird dieselbe genehmig.
Der Marschall bcranmt die nächste Sitzung auf Donnerstag 11 UYt au.

(Schluß der Sitzung 3 Uhr.)

Der Lnndtags-Marschall

Freiherr von Waldbott-Vassenheim-Volnheim.

24
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Vierzehnte Sitzung.
Verhandelt im Standehausezu Düsseldorf am l3. Juli l8?l.

Laudcsbibliothel zu
Düsseldurs.

Beihülfe sllr die Gc-
ineindc Eckenhagen
zum Brückenbau.

Beitrag zu den Bau
losten einer Chaussee

bei Nrauweilcr.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der Abgeordnete Gyinnich.
Vor Eintritt in die Tagesordnung erhält der Abgeordnete 1)i-. Ncinartz das Wort:
Derselbe bittet, der Landtag wolle, nachdem in der gestrigen Sitzung sein° Antrag auf eine

außerordentliche Zuwendung für die Königliche Landesbibliothet aus Anlaß ihres 100jährigen Jubiläums
abgelehnt worden sei, wenigstens seine Theilnahme und sein Interesse für die hiesige Landcsbibliothck
aussprechen.

Auf Ersuchen des Abgeordneten Grafen v. Hoensbroech um nähere Auskunft über diese
Landes-Bibliothck, erwidert der Abgeordnete Dr. Ncinartz. daß dieselbe, von dem Herzoge von Berg
vor 100 Jahren gestiftet, dem Bcrgischcn Lande angehört habe und jetzt ein integrirendcr Theil der
Nhcinprovinz sei.

Der Abgeordnete Graf v. Hompesch fügt hinzu, daß der Antrag, die hohe Versammlung
möge ihre Theilnahme für die Lcmdcs-Bibliothek aussprcchcu, dadurch motivirt werde, daß hier die
Befürchtung laut geworden, die hiesige Bibliothek werde möglicherweise nach Straßburg verlegt werden,
damit man durch diese Kundgebung höchsten Orts sich überzeuge, daß hier ein warmes Interesse für
die Erhaltung der Bibliothek in Düsseldorf herrsche.

Der Marsch all ersticht die Mitglieder, welche dem Antrage gemäß ih>c Theilnahme aus¬
sprechen wollen, Dieses zu bekunden. (Geschieht durch Aufstchn.)

Der Marschall theilt mit, daß ihm heute früh noch ein Schreiben von dem Herrn Landlags-
Commissar zugegangen sei, betreffend die Gewährung einer Beihülfe für die Gemeinde Eckcnhagcn im
Kreise Waldbrocl zu den Kosten einer Brücke über die Wiehl im Betrage von 610 Thlrn.

Es frage sich nun, ob der Antrag bei dem nahe bevorstehenden Schlüsse des Landtages »och
in Berathung gezogen werden solle.

Die Berathung des Antrages wird abgelehnt.
Es erfolgt der Bericht des IV. Ausschusfes in Betreff eines Beitrages von 2000 Thlrn, zum

Bau einer Chaussee von der Cölu-Lütticher Staats-Straße über Nrauweilcr nach der Ncuh-Lechcnichcr
Nczirts-Straße.

Referent Abgeordneter Bach ein.
Der Ausschuß befürwortet den Antrag der Commission der Anstalt auf Gewährung der

2000Thlr.!aus den derselben zustehenden uud zur Zeit cmgelegtcu Geldern, glaubt auch, diese bedingungsweise
Bewilligung der Gelder befürworten zu dürfen, damit, wenn die Bedingung zur Erfüllung gekommen sein
wird, die Nusführuug bis zum nächsten Zusammentritt des hohen Provinzial-Landtagcs nicht ausgesetzt
werden muß. Der Ausschuß glaubt, die Nusführuug des Projectcs im Allgemeinen und im Interesse
der Anstalt Nrauweilcr befürworten zu dürfen, insbesondere jedoch unter der Voraussetzuug, daß die
Staatsprämie von 5000 bis 6000 Thlrn. bewilligt und daß die Unterhaltung dcr Straße nach ihre»'
Ansbau auf den westrheinischen Bezirksstraßcnfonds übernommen werde.

Der Marsch all eröffnet die Discussion.
Der Abgeordnete Münster spricht sich gegen den Antrag aus, indcm die Straße nur ein

lokales Interesse habe und es sich daher nicht empfehle, eine solche Summe zu bewilligen.
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Der Abgeordnete Horst bemerkt, daß eine reine Gemeinde-Angelegenheit nicht zu einer
provinziellen gemacht werden könne, und müsse er sich deshalb gegen den Antrag "Na'en

Der Abgeordnete Freiherr v. Leykam schließt sich dem Antrage des Abgeordneten Hot st an.
Bei der Abstimmung wird der Antrag des Ausschusses abgelehnt.
Bericht des VI. Ausschusses über die Rheinische Proviuzial-Hülfskassc.
Referent Abgeorduetcr Contzcn. ^ ^ ^^ < . „. m„ä.
Der Bericht der Proviuzial-Hülfskasse für die Jahre 1868, 1869 und 1870 hat zu Aus.

stellungen oder Bemerkungen leine Veranlassung gegeben.

Beantragt sind folgende Gehaltserhöhungen: . .
1) für den Secretair und ersten Buchhalter von je 300 Thlrn. aus 460 ^Ytr.,
2) für den zweiten Buchhalter von 200 Thlrn. auf 250 Thlr.;
3) für den Kassirer von 300 Thlrn. auf 350 Thlr.,

und zwar soll vom 1. Januar 1870 ab die Erhöhung eintreten.

Der Abgeordnete Becker gibt über das Zurückgreifen auf das Jahr 1«^ die Ausruft,
daß das Gesuch der betreffende» Beamten um Gewährung einer Gratifikation im verflossenen >c>)tc
abgelehnt worden, weil die Erhöhung der Gehälter schon damals in Aussicht genommen worden sei.

Der Abgeordnete Freiherr von Leykam befürwortet die Nachzahlung dieser Gehalts¬
erhöhung für das Jahr 1870. iudem das Bedürfniß einer Gehaltserhöhuug bereits im ^ahre lUiu
eingetreten sei. <., „, ,.„^

Die Anträge unter Nr. 1, 2 uud 3 werdeu nach einander zur Abstimmung gestellt uno
angenommen.

Was den Antrag der Directiou der Provinzial-Hülfskasse und das damit in Verbindung
stehendeGesuch des Vorstandes des landwirthschaftlichcn Vereines für Rhein-Preußen betrifft namlM),
daß das Statut der Provinzial-Hülfskasse vom 27. September 1852 eine Abänderung dahin erhalte, dan
f°rthin auch deu auf Gruud des Bundes-Gesetzes vom 4. Juli 1868 gebildete» und "Nge tragcnen
Erwerbs- und Wirthschafts-Genossenschaften Darlehen gegeben werden dürfen, fo ^n» der ^»ssüM
"" Veoürfuiß zu einer solchen Abänderung nicht anerkennen, indem das Statut für die "eno„en.
Nhaften kein Hiudcruiß biete, bei der Provinzial-Hülfskasse Darlehen zu beanspruchen und even 1,0
wenig für die Direction dieser Kasse, den Genossenschaften Darlehen zu gewahren.

Der Abgeordnete Freiherr von Leykam hält es für wünscheuswcrth, wenn der Landtag
s'ck, darüber ausspreche, daß er die Interpretation des Ausschusses für richtig anerkennt, uno oan
der Hülfskasse die Ermächtigung ertheilt, nach diesen Grundsätzen Darlehen zu bewilligen.

Der Referent bemerkt, daß er die von dem Herrn Vorredner beantragte
"icht wählen möchte, und daß es genügen dürfte, wenn der hohe Landtag sich damtt emve stand
erkläre, daß die Direction berechtigt fei. Darlehen ans der Hülfskasfe
°« die auf Grund des Vuudes-Gesetzes vom 4. Juli 1868 gebildete» Erwerbs- und Wirthschaft
Genossenschaften zu gewähren.

Es erfolgt die Zustimmung.

Nachdem der Referent den gegenwärtige» Stand der Provinzial-Hülfskasse mitgetheilt.
erfolgt die Wahl der Direction durch Stimmzettel.

Die in Anregung gebrachte Frage, ob ein in dem Landtage nicht m.wesender Abgeordneter
gewählt werde» tomie, wurde uegativ entschiede!,. c^,,^..,. ., <5„,,«lten

Zu Scrnlatoren werdeu ernannt die Abgeordneten von Heister und Freiherr v. Cynatten.
Der Vice - Marschall theilt das Wahlresultat mit:
Es sind Stimmzettel abgegeben 59. Die absolute Majorität betragt 30.
Es haben Stimmen erhallen: «4"

PrllUmzml'HMMsse.

ErhLhung der Gehälter
»du Beamten derselben.

Darlehenan Erwerb«»
und Wirthschaft«'
Oenossmschaften,

Wahl der Diicttion
der Pr°r,,-,h!i!fslasse.
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Im Stande der Ritterschaft:
AbgeordneterGraf Voos ...... 4

„ Schröder...... 20
„ Freiherr v. Lehkam ... 29
„ Freiherr Naitz v. Frentz . 12

Freiherr v. Mylius . . . 2
„ Freiherr v. Geyr . . . . 1

Im Stande der Städlc:
AbgeordneterHorst ........ 5

„ Becker........ 37
„ Gymnich....... 4
„ Engels ....... 1
„ Contzen....... 9

Münster....... 2
„ Aldringen ...... 1

Im Stande der Landgemeinden:
AbgeordneterSchult....... 39

„ Krctz........ 3
„ Paulsseu ...... 2

Vlum........ l
,, Gemünd....... 1
„ von Nnys...... 5
„ von Vönuinghansen . . 1

Mund ....... 4
Tie AbgeordnetenWecker und Schult sind demnach gewählt.
Zwischen den AbgeordnetenFreiherr von Leytam nnd Schröder findet eine engere

Wahl statt.
Abgegebensind 54 Stimmen.
Es haben erhalten:

AbgeordneterFreiherr v. Leytam . . . 30
„ Schröder...... 24

Demnach ist der AbgeordneteFreiherr von Leytam gewählt.
Dnrch Akklamationwerden als Stellvertreter gewählt:

AbgeordneterH orü,
„ Freiherr Naitz v. Frentz,
„ Paulsscn.

Wahl des Ausschusses In den Ausschuß werden durch Akklamationgewählt:
für dieselbe. AbgeordneterRingel,

„ Schröder,
„ v. Eyueru,
„ Contzen,
„ Dr. Wurzcr,
„ Freiherr v, Loö.

Ostrheimscher Bezirks' Der Abgeordnete Mnnd erstattet den Bericht des II. Ausschusses über die Verwendung des
straßenfouds. ostrhcinischcn Vezirlsstraßen-Vausonds.

Der zweite Ausschuß beehrt sich, dem hoheu ProvinM-Landtage über die von den König'
lichen Bezirtsrcgicruugen vorgelegten Einnahme- nnd Ausgabc-Nachwcisungcn,nebst daran geknüpften
Vorschlägen über die Verwendung der ostrhcinischen VezirtsslraßewBaufonds nachstehenden Bericht
zu erstatten.
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^. Regierungsbezirk Coblenz. »- 2°blmz,
Der Regierungsbezirkhatte am 1. Icnmar d. I. 14 vollständig ausgebauteVezirksstraßen,

nämlich:
1) die Heddcsdorf-Weycrbuscher Ctrnße, laug 9253,0 Nuth,
2) ,. Asbach-Kircheipcr „ ,/ 1536,3
3) „ Niedcrdolleudorf-Kircheiper „ „ 1376,0 „
4) „ Bctzdorf-Neuulirchcmr „ „ 2702,0
5) „ Honncf-Nltcnkirchcncr „ „ 6652,6 „
6) „ Wiehlniündcn-Nother „ „ 1164,5 ,,
7) „ Bendorf-Grcnzhausener „ „ 175 l,5 „
8) „ DierdorftEclterser „ „ 905,0
9) „ Linz-Nottbitzcr „ „ 3018,0

10) „ Heddcsdorf- Waldbrcitbach-
Noszbachcr „ „ 5577,0

11) „ Wissen-Wildbcrgcnhültcr „ „ 4819,35 ,.
12) „ Taadcu-Alsdorfer „ .. 2209,5
13) „ Ncuwied-Dierdorfcr „ „ 5380,4 „
14» „ Eitorf-zUrchcipcr „ „ 215,0 „

Summa ..... 46625,65 Ruth.
mit 241/« Meilen Hebcbcfugnih,was einen Zuwachs von 7870,4 Ruthen seit dem Jahre 1867 ergibt.

In den von der Königlichen Regierung vorgelegten Nachwcisuugen über die Einnahmen und
Ausgaben fehlen diejenigendes Jahres 1868. Im Ucbrigenbetrugen

Thlr. Sgr. Pf.
1) im Jahre 1869 die Einnahmen ........... 22368 14 4

die Ausgaben ............^35^0^^—^^
mithin Vorschuß ...... 1141 16 3

2) im Jahre 1870 die Einnahmen ........... 23390 2 3
die Ausgaben ............. 23312 1? «

mithin Bestand ...... 7/ ^„ . ^
Die mnlhmaßlichenEinnahmen nnd Ausgaben werden sich siir die Jahre 18i1—<o l cuen

Wie folgt:

Einnahmen. ,„„
1871 1«72 1873
Thlr. Thlr. Thlr.

1) Bestand aus den Vorjahren ......... 77 ^
2) Stenerbeischläge ............. ^"0 18000 18000
3, MMssccrevenücn.............___^I^___—^—-——-

Summ» ..... 23837 23760 23760

ausgaben. ^, ^ ^.
^7l^7 8942

1) Vorschußans den Vorjahren .......... T^ ^ ^
2) Ausgabe-Neste ............... ^ .^ ^40
3) Tantieme der Einnehmer ........... " ^^
4) Materielle Verwallungstosten ....... ' < ,'-

5) Antheil an der Lhansseegeld-Einnahnu,welcher anden, Kas,.u ^ ^^ ^^
zusteht ................... '
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Thlr. Thlr. Thlr.
6) Besoldung der Aufseherund Wärter ....... 1840 1840 1840
7) Remunerationen und Unterstützungen ........ 145 145 145
8) Unterhaltung von 23,3 Meilen Vezirlsstraßen il 800 Thlr. 18640 18040 18640
9) Außerordentliche Instandsetzungenderselben ..... 0359 7800 7800

Summa der Ausgaben, . . . 27624 32702 3785?
davon ab „ „ Einnahmen. . . . 2ü83? 23760 23760

ergibt einen Vorschußvon . . . 3687 8942 14097
Diese muthmohlichenEinnahmen und Ausgaben sind unter Festhaltung des bisherigen Zu¬

schlagesvon 10 Prozent und nach den bisherigen Erfahrungen, wonach die gewöhnlichen Ünterhal-
tungstosten 800 Thlr. pro Meile, die Kosten für außerordentlicheInstandsetzungen 230 Thlr. pro-
Meile betragen haben, aufgestellt. Die Ausgaben, nach den Voranschlägen der Krcisbaubcamten
berechnet, dürften kaum i» erheblicherWeise zu verringern sein, es können also die Mittel zur Deckung
des in bedenklicher Weise anwachsenden Deficits nicht anders beschafft werden, als durch Erhöhung der
Steuerzuschläge. Die Königliche Negierung zu Coblenz beantragt uun, in Uebereinstimmungmit dem
proviuzialständischenCommissar, sie zu ermächtige», 13'/» Prozent Steuerzuschlageund, falls diese
Beträge nach ihrem pflichtmäßigcn Ermessen nicht hinreichensollten, 15 Prozent zu erheben. Zur
Deckung des voraussichtlicham Schlüsse des Jahres 1871 vorhandenenDeficits soll eine Anleihe
bei dem westrheinischen Bezirtsstraßcnfonds gegen 3^ Prozent Zinsen aufgenommenwerden.

Der Ausfchuß hat nichts zu bemerken gefunden und bittet den hohen Provinzial-Landtag,,
diesen Vorschlägenseine Zustimmung ertheilenzu wollen.

Die Vorschlägewerden genehmigt.

5. Eöln. ^- Regierungsbezirk Cöln.
Im RegierungsbezirkCöln waren am 1. Mai d. I. an vollständig ausgebauten und um¬

gebauten Vezirtsstraßen vorhanden:
1) Die Engelskirchcn-Wipvcrfürlher Straße lang 5581 Ruthen,
2) „ Engelstirchcn-Maricnheider „ „ 4686
3) „ Bcucl-Overather „ „ 7488
4) „ Bonu-Vuisdorfcr ", ^ 1049 I
5) „ Beusbcrg-Spitzcr „ „ 2l72 „
6) „ Mülheim-Wipverfürther „ „ 10<»35 „
7) „ Dünnwald-Dabringhaufener „ „ 2341 „
8) „ Siegstraßc ^ ^ !,800 „
9) „ Wichlmündcn-Rother ^, „ 11073 „

10) „ Niederdolleudorf-Kircheiper „ „ 4764 „
11) „ Honuef-Altentirchener ^, ^ 3209 „
12) „ Verbindungsstraßc zwischen der

Niedcrdollendorf-Kircheiperund
der Hounef-Altenkirchener „ „ 142 „

t3) „ Derfchlag-Rothemühler „ „ (i288 „
14) „ Vrüchemühle-Nespener „ „ 2122 „
15) „ Nath-Nösrath-Eschbacher „ „ 4775 „
16) „ Vroelstraße .. „ 8018 „
17) „ Troisdorf-Mondorfer .. „ 2113 ,
18) „ KaiseraN'Nicderglluler „ „ 3195 „
19) „ Linz-Rottbitzer „ .. 273 „
^>t>) „ Wissen-Morsbach-Wildbergcrhütte „ „ 2802 „



lang 9001 Nutheii.
Straße „ 2812 .,

« „ 2700 „
„ 1426 .

lpfcr „ „ 2562 „
., 2127 „

» , 156? „
Summa 114626 Nutheu,
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21) Die Zeith-Vezirlsstrahe
22) „ Halft-Schö»euberger
23) „ Teullingcn.Molsbücher
24) „ Voxberg-Hülsterter
25) „ Spitze-Kesselsdhünner-resp. Stumpfer»
26) „ Eitorf-Kircheiper
2?) .. Müllerheide-Aucheler

mit 57 Meilen Hebebefugniß.

Nach deu von der Königlichen Negicruug gemachten Nachwcisungen für die Jahre 1867—1870

^"'^ Thlr. Sgr. Pf.
Im Jahre 1867 die Einnahmen......... 49632 1 3

die Ausgaben ........ - 5016? « 1
mithin Vorschuß ... 535 4 10

Thlr. Sgr. Pf.
Im Jahre 1868 die Einnahmen......... 41985 23 4

die Ausgaben ......... 81989 15 11
mithin Vorschuß . . . 40003 22 ?

Im Jahre 1869 die Einnahmen......... 116538 11 9
die Ausgabe» ........ - W721 14___11^

mithin Bestand . . . 22816 26 10
Im Jahre 1870 die Einnahmen......... 63970 22 10

die Ausgaben ......... 63821 7 H
mithin Bestand . . - 149 14 11

Die Nllchweisuugen der muthmaßlichenEinnahmen und Ausgaben für die Jahre 1872 und
1873 ergeben an:

Einnahmen.
1872. 1873.

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf-
1- Beischläge von den direkten Steuern und von der Schlacht- ^ „„, c>« »

und Mahlsteuer ............. 28.994 29 3 28,9 4 29 3
2. Vrutto-Eiuucchmeau Lhausscegcld .......11,323 13 H 1^" "
3. An Pachten und Miethen .......... 24? 24 11 ^ ^4 11
4- Extraordinllire Einnahmen .......... 233 21 11______ 2___-------------

Summa der Einnahmen 40.800 — — 40,800 — —
1872. 1873.

Ausgaben. Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.

^. Vorschuß cmö deu Jahren 1871 und 1872 .... ^ ^ "I ^^l) I. ^
2- Lhausseegeld-Erhebungstoste»......... ^3^7 »1c> 4 7
Z. Materielle Vcrwaltungstosten ........ 21^ 4 < ^r^ ^
^ Antheile, welche anderen Kassen an der Chanssecgcld- ^ ^ ,^

Einnahme zustehe» ............ 4 1^ .' ,,,, ^ _^.
ü- Besolduug der Chaussee-Aufseher........ l>130 - - ^ ^
^ Zu Nemuucrntionen und Unterstützungen ..... 40K " ",
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7. Hur Unterhaltung und Instandsetzung der Bezirksstraßen, Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.
rund 57 Meilen ^ 4000 Thlr.........57,000 — - 57,000 - -

8. Zu extraordinärer Instandsetzung ........ 15,000 — — 15,000 — —
9. 140 25 10 140 25 10

Summa der Ausgaben 78.000 — — 115,2000 - —
die Einnahmen betragen 40,800 — — 40,800 — —

crgicbt ein Deficit von 87,200 — — 74,400 — —

Zur Erläuterung ist hier zu erwähnen, daß sämmtliche in Ansatz gebrachtenBeträge sich
auf den von der Verwaltung des ostrhcinischcn BezirksstraßenfondsgenehmigtenEtat pro 1871/73
gründen.

Bezüglich der uä 8 mit 15000 Thalern cmgesetzen Kosten für außerordentlicheInstand¬
setzungen hofft die KöniglicheRegierung zwar, daß der Bedarf sich für die Jahre 1872/74 Etwas
ermäßigen werde, glaubt aber doch schon setzt darauf hinweisen ;n müssen, daß für die folgenden
Jahre wieder eine Stcigernng eintreten werde, weil wegen der fehlenden Mittel die Perwendungen
auch für die laufende regelmäßigeUnterhaltung schon länger haben eingeschränkt werden müssen.

Die Königliche Regierung hat ferner eine Nachweisnngdes Schuldcnstandesdes ostrheinischen
Bezirt'sstraßcnfonds des RegierungsbezirksEöln am Schlüsse des Jahres l870 vorgelegt, wonach
geliehen worden sind: Thlr. Sgr. Pf-

1. Im Jahre 1867 bei dem Fonds znr Beförderung des Nheinhcmdcls
H. M. Nescript vom 11. November 1867 .... 8822 23 4

2. „ „ 1869 bei der Staatskasse ........... 47000 — --
Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 28. Januar 1869
Ministcrial-Erlaß vom 15. April 1869.

3. „ „ 1869 bei der Staatskasse ........... 27612 — —
Allerhöchste Eabinets-Ordre vom 3. Juli 1869.
Ministerial-Erlaß vom 31. Inli 1869.

Die Schulden sind sämmtlich unverzinslichennd haben Rückzahlnngcuans dieselben bis jetzt
noch nicht Statt finden können.

Der Ausschuß hat nichts zn erinnern gefunden nnd erlaubt sich, der hohen Versammlung
vorzuschlagen, sich mit den anfgcstclltcnEtats einverstandenzn erklären.

Der Abgeordnetevon Eyncrn fragt, ob bei der Aufstelluug des Etats der Commisfar
zugezogen worden ist, namentlich in Betreff der Position 8 „zu exlraordinaircr Instandsetzung
15,000 Thaler."

Der Referent erklärt, daß die Regierung von Coln seine Mitwirkung dabei nicht in An¬
spruch geuommen habe.

Der Abgeordnete von Eynern bemerkt hicranf, daß man diese Mittheilung bei dem
überaus traurigen Zustande dieses Straßenbezirks nur mit Bedauern entgegen nehmen könne.

DerNeferent erklärt, daß er diePosition8 wegen der unterlassenen Zuziehung des Com-
missars nicht beanstandenwürde, da die Ausgabe in materiellerBeziehung gerechtfertigterscheine.

In dem Schreiben an den Herrn Landtags>Eommissarfoll bezüglich der unterlassenenZu¬
ziehungdes ständischen Commissarsdie geeignete Mittheilung erfolgen.

Die Anträge werden angenommen.

«. Düsseldorf. l'- Regierungsbezirk Düsseldorf.
Am Schlüssedes vorigen Jahres waren im ostrheinischen Bezirk der Negierung zu Düssel¬

dorf 30 ausgebaute Nezirksstrahcnvorhanden, nämlich:
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Ausgebaute Lauge.
1. Wesel-Bocholder ...... 2622.9
2. Wesel-Vortencr...... 4420
3. Hcildern-Lieutencindcr .... 1500
4. Velbert- zur Straßer .... 2745
5. Hildcn-Vohwintler ..... 3270
0, Vliedinghauscn-Wcrmelstirchcucr 1313
?. Lennartzhnmmer-Haddeubachcr . 644
8. Elbevfcld-Kuhleuthaler .... 2977,5
9, Opladcu-Burfchcidcr .... 2896

<0 Feld-Lüttriughauseucr .... 1520
11. Nonsdorf-Kupferhammcr . . . 1105,8
12. Hückeswagen^Höltereichener . . 1196
13. Dünnwald-Kammerforstcrhöher . 4475
11. Münster-Emmerichcr .... 3439,58
15. Gmpel-Millinger...... 596
16. Grüne-Landwchrer..... 1490
17. Born-Nadevormwalder. . . . 1912
18. Kaiserswerth-Wülfrathcr ... 5503,5
19. Friedrich-Wilhelms- .... 2025,5
20. Hatzfcld-Unterbarmer .... 864
21. Eiserustciu-Spickerlinder . . . 835
22. Kcttwig-Vrcdeneier..... 2094
23. Werden-Kcttwig v. d. Brücke'r . 1707,5
24. Merscheider .^ ...... 1866,5
25. Steele-Brcdeneyer ..... 1970
26. Spitze-Stumpfer...... 1325,5
27. Rees-Issclburger ...... 2379
28. Mettmcmn-Hochdahler .... 1360
29. Werth-Hammintler..... 2925
30. Bcmnen-Lichtplatzer ..... 1227_______

Summa 64855.28
mit einer Hebebefugnis; von 37^/^0 Weilen.

Nach den von der Königlichen Negierung vorgelegten Einnahme- und Ausgabc-Nachweisungen
für die Jahre 1868/70 betrugen: Thlr. Sgr. Pf.

1. Im Jahre 186? die Einnahmen...........172726 3 2
die Ausgaben ............^982 ___1

Bestand 101744 2 1

2. „ „ 1869 die Einnahmcn........... ^8903 1? 2
die Ausgaben.........'- - . 66665 4 5

Bestand .... 102238 12 9

3. „ .. 1870 die Einnahmen........... 258579 1 6
die Ausgaben........... . 159233 26 11

Bestand .... 99315 4 7
25
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Die muthmaßlichenEinnahmen und Ausgaben für die Jahre 1871—73 werden betragen:

Einnahmen:
1871 1872 1873

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.
1. Bestand aus Vorjahren .... 99,345 4 7 110,026 - — 129,830 - -
2 An Steuer-Beischlägen .... 46,000 — — 46.000 — - 46,000 — —
3 „ Chaussecgeld ...... 13,547 - - 14,000 - - 14,000 ---------
4. „ Pachten und Miethen ... 214 — — 200 — ^ 200 - -
b. Von Ertrapostcn und Estafetten . 44 - — 49 ^ .- 49 ^_ ^.
6. Extraordinarii .... . . 4,1 4 9 25 5 4,134 - — 4,0 30 — — ___

Summa der Einnahme 163,300 — — 174,400 - - 194,100 — —

Ausgaben:

1. Tantiemen ........ 422 25 6 430 - - 450 - -
2. Materielle Vcrwllltungstosten . . 348 — — 350 — — 380 — —
3. Antheile anderer Kasten am Chausfee-

Geld .......... 157 — - 157 — - 157 _. _
4. Besoldungen der Aufseher . . . 3,833 — -. 3,833 ^ - 3,833 - —
5. An Remunerationen und Unter¬

stützungen ........ 554 — — 800 — — 800 - -
6. Zum Bezirtsstraßcnbau:

" a) zur gewohnlichenUnterhaltung
von 32 Meilen.....44,759 — — 35,100 — — 35,100 — —

d) Ertraordiuaricu (circa 100Thlr.
pro Meile) .... . . 3 200 4 6 3900 — — 3900 - -

Summa der Ausgaben 53,274 — — 44,570 ^ — 44,620 — ^"
Summa der Einnahmen 163,300 — — 174,400 — — 1 »4,100 — —

mithin Bestand 110,026 — — 129,830 — - 149,480 __ __

wobei zu bemerken bleibt, daß die Ansätze für den Straßenbau sich für die Jahre 1872 und 1873
nicht wie früher auf circa 32, sondern auf circa 39 Meilen Vezirksstraßen beziehen, indem die König¬
liche Regierung, in Uebereinstimmung mit dem ständischenCommissar, die Aufnahme folgender Straßen
in den Bezirtsstraßen-Verband in Vorschlag gebracht hat:

Schlelmsch-Wiesdoifcr 1) Die Communal-Chaussee von Schlebusch nach Wiesdorf. Sie ist bestimmt, die beiden großen
Straße. Verkchrsstraßen, die Cölu>Berliner und die Cölu-Aruheimer Chaussee zu verbinden, und ist seit Anlage des

Bahnhofes Schlebnsch der Vergisch-Märkischeu Eisenbahn ein unabweisbares Bedürfniß geworden. Die¬
selbe wurde aus Gcmeindemittelu mit einer Staatsprämie von 6000 Thlrn. pro Meile erbaut und
nähert sich ihrer Vollendung. Die Länge beträgt 1154,5 Ruthen und die Breite durchschnittlich25-26 ,^-uß
ohne die Gräben; die Steigungen belaufen fich auf höchstens 3 Zoll per Ruthe. Da die Straße
unverkennbar sowohl für den durchziehenden wie für den inneren Verkehr eine besondere Bedeutung
erlangt hat, so beehrt der Ausschuß sich, nicht mir die Aufuahme derselben unter die Vezirksstraßcn zu
empfehlen, sondern befürwortet gleichzeitig einen weiteren Antrag der Königlichen Regierung, welcher
dahin geht, den beiden Gemeinden Schlebusch und Wiesdorf einen Zuschuß zu dem Neubau dieser
Straße aus dem oftrheiuischcn Bezirksstrahcn-Fonds zu gewähren. Die Einwohner beider Gemeinden
sind mit Ausnahme Weniger notorisch arm und ihre Prastationsfähiglcit ist nahezu erschöpft, da die
oben erwähnte Prämie nur ca. 3500 Thlr. betragen hat, während die Gesammtbaukostcn auf 18,700 Thlr.
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sich belaufen. Der Ausschuß erlaubt sich daher, die Gewährung einer außerordentliche Beihülfe von
U.00 Thlru. für die Gemeinde Wiesdorf und vou 500 Thlru. für die Gemeinde Schlebn,ch >n U>or-

belaufen. ^
U.00 Thlrn. für
schlag zu bringen.

Wird angenommen.

2) Die Gemeinde-Chaussee von Quatsche bei Nemscheid bis nach Feld. Der auf den Straßen
in und um Nemscheid sich kreuzende, sehr bedeutende durchgehende und Localvertehr wird erheblich durch
den Umstand belästigt, daß diese Wege über den Kamm des Berges, auf dessen Gipfel Nemscheid liegt,
"nt großen Steigungen herauf- und wieder heranführen. Zur Beseitigung dieses Ucbelstandcs hat die
Stadt Nemscheid den Ausbau resp. Neubau des in Rede stehenden Weges unternommen, welcher n,n
die südliche und westliche Abdachung des Berges herumführt, vou einem uiedrigeu Punkte der Lennep-
Nemscheid-Elbcrfelder Bahn ausgeht, bei Schütteudelle die Solinger Staatsstraße durchschneidet und
bei Feld mit der Birgderlamv-Trübsaler Staatsstraße zusammentrifft und so die dirccteste und be-
auemstc Linie für allen Verkehr bildet, der von Wermclskirchen und Lennep nach Kronenberg. Elber-
feld uud Solingen oder von dem Nemscheidcr Bahnhof nach Solingen oder Kronenberg oder von
Solingen nach Kroncnbcrg und Nonsdorf sich bewegt. Die Gcsammtläuge der Straße betragt
NW Nutheu mit einer wechselnden Breite von 24-32 Fuß. Mit Ausnahme einer kleineren alteren

«uf die finanzielle Lage der Gemeinde Remschcid, welche bereits 4 Thaler Eommunalsteucr von jedem
Thaler der Klassen- und Einkommensteuer aufzubringen hat, dürfte die Uebernahme dieser ^traßcn-
Nreckcu auf den Bezirtsstraßenfonds gerechtfertigt erscheinen.

Wird angcnommen.

3) Die Wegestrecke von dem Bahnhöfe Hochdahl zur Verbiudung mit der Mcttmann-Hoch¬
dahler Bezirksstraße.

Die Mcttmann-Hochdahler Bezirksstraße endigte früher kurz vor Hochdahl uud die aiigren-
^'den Gemeinden Erkrath uud Millrath hatten kein Interesse an dem Ausbau der kurze,, nur
^"' Nuthen langen Strecke Weges bis zum Bahnhof Hochdahl. während auch die Bergisch-Martlsche
^scnbllhn-Gescllschllft hierzu nicht angehalten werden konnte. Da aber der Instand dieses öffentlichen
^egcs dem dortigen Verkehr keineswegs entsprach und zu vielen Beschwerden Veranlassung gab,
^lang es endlich'der Königlichen Ncgierung. eine gütliche Vereinigung dahin herbeizuführen, daß
°'° Vergisch-Martische Ciseubahu-Direction sich zu dem bezirksstraßenmäßigen Ausbau der genannten
^gestrecke gegen Gewährung der Summe von 1900 Thalern verpflichtete, welche aus den Veitragen
der übrigen Interessenten und einerStaatsbcihülfe von 600 Thlrn. zusammengebracht wurde, und unter
°" Voraussetzung, daß nach dem Ausbau die Ueberuahme des Weges Seitens der Gemeinden oder
°'s Bczirtsstraßenfonds erfolge. Da nun die Gemeinden Erlrath und Millrath, wie schon gesagt,
°"rchaus kein Interesse an der Straße haben tonnen, welche ihrem Lotalverkehr nicht dient, so durste
°" Ueberuahme derselben, als eines zugehörigen Theils der Mettmann-Hochdahler Vezirtsstraße, aus
^> ^ezirksstraßeufonds wohl angezeigt sein.

Wird angcnommen.

4) Die Uebernahme der Communalchausfee von Niederwinterhagen über Haarhause» und
'V«dgen bis Neueuhaus iu der Gemeinde Dhünn, im Kreise Lennep, konnte der Ausschuß zur ^
"°H »icht als geboten erachten, trat vielmehr der Ansicht des ständischen Comm.ssarms be>, des^
''«N eher in Verathnng zn ziehe», als bis die projectirte Bahn von Lennep über Hnäcswage nach

^'pperfürth der Straße eine vermehrte Vedentnng gibt, und bis die StraNe nnl dem zu hauenden

Q»atlche»Feldcr
Straße.

Straße vom Nahnhos
Hochdahlnach der

Mcttmann-Hochdahler
Straße.

Straße uon Nieder-
Winterhagen nach

Nenmhans,
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Er»insi>li>i»g der
Kteucrz»Schlags i»!

N>>c,.-Aci, Dllsscldoif,

Bahnhof in Verbindung gesetzt sein wird, Der Ausschuß beantragt deshalb die Ablehnung des dcsfallsigen
Antrages.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.

Die vorgelegten Einnahme- und Ausgabe-Etats haben zu Erinnerungen leine Veranlassung
qcbotcn und wird die Genehmigung vom Ausschüsse befürwortet,

Der von dem ständischen Eommissar, Abgeordneten Münster, gestellte Antrag: „die
Steuerbcischlngc für den ostrhcinischcn Bezirtsstrnßenfonds des Regierungsbezirks Düsseldorf auf 2,22
Procent herabzusetzen," taun zur Zeit bei der überaus günstigen Finanzlage dieses Fonds erheblichen
Bedenken nicht unterliegen und erlaubt sich der Ansschnß daher, denselben znr Annahme zu empfehlen.

Wird angenommen.
Die ständischen Commissaricn, Abgeordnete vr. Wurzcr, Mund und Münster, sowie

der Stellvertreter des Letztem, Abgeordneter Bcrger, sind noch Mitglieder des Landtages, wogegen
für die Stellvertreter von Eoblcuz und Cöln, Nußbaum und Graf von Fürstenberg-Stamm¬
heim, Neuwahlen Statt zu finden haben werden.

Es werden gewählt als Stellvertreter:
Der Abgeordnete Caesar für Nuß bäum und der Abgeordnete 1)r. Engels für den

Grafen vouF ü r st c n b e r'g - S t amm hci m.
Der Abgeordnete v. Bönnin ghaufcn verliest eine Adresse an Se. Majestät, betreffend

das Gesetz über Einführung der Radfelgen.
Die Adresse wird genehmigt.

,.,.,.- >c^„ Bericht des 11. Ausschusses, betreffend den Bericht der Königlichen Regierung zu Cüln über
die Lage des rechtsrheinischen Bezirtsstraßcnfonds des Regierungsbezirks Eoln.

des Ncg.-Bez Cöln. Referent Abgeordneter Dr. Wurzer.
In dem Bericht der .Königlichen Regierung zu Cölu und den beigefügten Aulageu ist klar dar¬

gestellt, daß zur Unterhaltung der betreffenden Straßen pro 1871 nnd folgende Jahre erforderlich find
56,290 Thlr.

Dazu Erlraordluar 16,170 „

Sunnua 72,460^ „
Eiuuahmc pro 1871 . 34,940 „

Wahl ocr ständische»
Ä>',ir!8sti»ßei!'
Kmnmissarien,

fehlen . 37,520 „
Außerdem hat derselbe Fonds eine Schuldeulast von 60,000 Thlrn.

Dem Ausschusse, vou dem Wunsche beseelt, dem ostrheinischcnBezirke zu helfen, lag folgender
Autrag des Abgeordneten von Eynern vor:

1) Die Steucrbeischläge in dem ostrheiuischenStraßen-Bezirk (Mn so weit zu erhöhen, als
erforderlich ist znr Deckung seiner jährlichen Bedürfnisse.

2) Dem besagten Bezirksfonds ausnahmsweife in der Art zu Hülfe zu kommen, daß dem¬
selben aus den Uebcrschüsfcn der Provinzial>Hülfstassc eine Summe vou 30,000 Thlru. in 6 Jahres¬
raten von 500U Thlrn. zur Deckung seiner Schulden zuerkannt werde.

3) Zusatzamendcment des Abgeordneten Münster: die Staatsregierung zu ersuchen, auf den
Rest des aus den Staatsmitteln dem gedachtenBezirke gemachtenunverzinslichenTarlehnsVerzicht zu leisten.

Sämmtliche 3 Anträge wurden per majora augeuommen und werde hiermit der hohen Ver¬
sammlung vorgeschlagen, diesen Beschlüssen beizutreten.

Der Marsch all eröffnet die Discufsion.
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Abgeordnetervon Cyueru erklärt, daß er seine.. Antrag zu Gunsten ^von de>n Abge¬
ordnetenMünster gestellten Antrages gerne zurückziehe,weil er glm.be ^ .^ ^^„„
iamer sein werde. Es stehe zu hoffen, das, nach ^ Jahren von .rgend euer S ^"nuttelu. g
ichläge tonnneu werd.,,, die es möglich wachen, auch diesen Veznt aufrecht zu """!'.

Der Referent: Wenn Herr von Cynern seiuen Antrag mcht aufrecht erhalten woue,

""' " 3'^d"^^^ Der Antrag des Herrn von Eyuern ist

'"' '"' ^r^t^^^neru: Mit dem Zuziehen seines träges habe er geme^
den zweiten Theil zurückzuziehen weil er gefuudeu habe, daß <u dem Antrage des Abgeordueteu Munster

""' ^'''AbUd^^h^r^kam: Dem Antrage des AbgeordnetenMuster kö.me er
in Be„g m> 'die Schnldenti/gung bedingungsweiseseine Zust^unn.ug gebe., dagegm ^
einer o"tlau eude» Unterstützunguicht eiuverstandenerklären. Der
werden, indem er entweder einen höheren Prozentsatz zahle oder

Der AbgeordneteMünster geht auf die Motivn.mg semes
Der AbgeordneteGraf vou Hoeusbroech: Er tonne stch n"r^ dm ln^ «g ^ A g

ordneten vou Eyncru erkläre.,, während nach seiner An'icht der Antrag des Abgeordnete»^tt.»,ler
nicht ans gesetzlichen.Boden stehe. „, , ^ -<^> , „»s^„ i,„d n.tsvrecbc dies

Kein Bezirk sei verpflichtet,für einen anderen Vez.r Zauste ^ , '^, ' " ,,,,wo
auch nicht seinem Begriffe von Recht und Gerechtigkeit.Der Vez.ri tonne ,e>m Hnlse g»»,
finden, er könne

1) einen Theil feiner Straßen streichen, uud

, 2) dahiu strebe»,daß solche Straßen, welche sich ihrer Natur uud ^"z "H^^
straßen eigue», als solche aufgenon.n.en würden, indem dann für deren Unterhaltungun.)
mehr gesorgt zu werden brauche.

Der AbgeordueteBachen, erklärt, daß er sich jetzt enthaltenwerde>uen Antragen Ml.n
indem er sür den Fall, daß die Anträge keine Annahme finden, noch e.ne» anderen Antrag e.nbnng

^ Der AbgeordneteFreiherr Naitz von Freutz: Für den Fall, ^ ^.twg des Aus¬
schusses zuerst zur Abstimmnngkon.n.e, werde er ein Amendement zu den. Antrage stelle»
Uagc», die Jahre zu verdoppclubei gleichen Summen. ^ - ,

AbgeordneterFreiherr vou Leykam:
^/. Proze»?anfzubringen, uud würde., damit
waltuug müßte in den nächsten Jahren entweder einen Theil der Stmßen st^e.che. d m. t^
Wendung sparsamer zu Werte gehen, und müsse sich in der zur Verfuguug steheudeu ^>.»»

^^ ^lbge^er l>... Engels: Die armen Kreise, iu denen die m.st^eu ^ s^
tönne man nicht mit einen, so hohen Prozentsatze besteuern, uud er muss ^ «M^ "cch^u
lege», daß man kL'/« Prozent für Mühlheim iu Vorschlagbru.geu wolle. D.e Provmz wurde
vnhältuißmäßige Crhöhuug leichter ertragen als ein e'Mlmr The. ^^

AbgeordneterFreiherr vou Solcmacher men.t, daß nicht id,° ^o«eni,
^eykam behaupte, sonderu 25 Prozent nothwendig se.em ^ ^^. ^^

Der AbgeordneteFreiherr vo» cmfrecht,daß
aufgestellthabe, für richtig, uud hält im Widersprüche"'. ' ^" ^^ ^ ?e s,!w. verwcudet
°h"e gesetzliche Verä»deruug die Fonds der emzeluen Vez.rke um mueryaw ,
»"erden dürften.
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Lllndiags'Oetonomie.

Reparaturen im
Ständehause.

Dilllen» Erhöhung für
die Landlagslanzlisten.

AbgeordneterHorst: Die Rechnung, welche der Abgeordnete v.o n Leykam aufgestellt
habe, sei nicht richtig, es winden nicht IL-X sondern25 Prozent aufgebrachtwerden müssen

Der AbgeordneteFreiherr von Leytam hält daran fest, das; nach dem in der gedruckten
Regierungsvorlage enthaltenen Material nur 1U^ Prozent nothwendig seien

Der Marschall bemerkt, daß man vergebens nach einer Hülfe suchen werde, von keiner
Seite habe er bis letzt geHort, daß der Bezirk, der die Summe aufbringen folle, viel zu kleiu sei
gegen die Masse von Straßen, und viel zu arm, um Das bezahlen zu können

. ^!^7? "°"s ^'^ ^ ^e zur Besserungdes Zustandes für den Kreis noch
andere M.ttch z.V. d.e gwßen Etabl.sfementszu veranlassen,ein größeres Pauschquautum zur Unter¬
haltung der Wege zu bezahle». Man muffe auf diese Etablissementseinen Drnck ausüben

Es wird zur Abstimmunggeschritten.

f . l-^ ^"^^l s^llt die Frage: Sollen die Steuerzuschläge soweit erhöht werden als
erforderlich„t zur Deckung der jährlichen Bedürfnisse?

Die Frage wird mit 34 gegen 31 Stimmen bejaht.
Die zweite Frage ist die:

Es haben mit Ja gestimmt 33, mit Nein 32.
Der Antrag ist angenommen.

^ ss 's ^' ^geordnete Bachen,: Für den eveutuelleu Fall, daß die Staats-Negierung dem Be¬
schlusse ihre Zustimmung versage, wolle er noch einen Antrag hier einbringn

Der Vorschlagstößt auf Widerspruch,weil in den.' Falle, daß der Autrag des Abgeordueten
Bachem ange..om>>.enwerden sollte, der eben gefaßte Beschluß wieder umgestoßenwürde.
. s - . ^ ?°7 !!l ?"^'" °"lärt, daß es nicht seine Absicht sei' den Beschlnß umzustoßen,

es se. aber hoch, wahrsche.nl.chda, d.e Staatsregierung nicht darauf eingehen werde u d für di se
eventuellen Fall wolle er einen Antrag stellen.

Der Marschall erklärt, daß das'Verfahren unstatthaft sei; die Sache sei jeltt erledigt.
. » . . ^5 AbgeordneteGras von Hompesch erstattet den Bericht des VII. Ausschusses, be-treffend die ^andtags-Occonomie. >"^>!l",

"s. .' o? slusschußhabe gegen die von dem Herrn Landtags-Commissarvorgelegten Rechnuugm
über die Kosten des Provinzial-Landtages nichts zu erinnern gefunden.

. . r ^«.?"s ^"' ^'^'schm Vuchdruckerei geltend gemachte Forderung für Drucksachenaus
a7ewHn "' ^""^Zcommissar in. Betrage von eirca 8N Thlrn,zur Zahlung

Die Versammlung nimmt hiervon Kenntniß,

sieb weia.^^'be«its zur Sprache gebracht worden daß die KöniglicheRegierung zu Düsseldorf
sich weigere, die Kosten für die kleinen Reparaturen des Ständehauscs zu trage»

, Ter Herr Landtags-Commisfarwerde i» den. vorliegenden Schreiben gebeten,die Königliche
Regierung zu Düsseldorf zu veranlassen, nach den Anordnungen des Ministeriums wouachd e bau-

3'^ü^ '" ^"^ ^r Last fallen, zu verfahren, uud " R^.r^n aus-
Das verlesene Schreiben wird genehmigt.

l. .-s '1"'"^,? °/!,'e Bittschrift von den i» den. Bureau beschäftigten Kanzlisteneingegangenum
Erhöhung der D,atensatze, welche vor 20 Jahren eingeführt wären und
den ,nt .euer Zeit gesteigerten Lebensbedürfnissen ständen.
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In Anbetrachtdessen und indem diese Kanzlisten oft über die gewöhnlichen Büreanstuuden
hi'wus in" Anspruch genommen wurden, schlage der Ausschuh vor, den Diätensah für diejenigen,
welche einen Thaler, und auch für die, welche zwanzig Groschen erhielten,um fünf Groschen zu erhohen.

Die Erhöhung der Diäten wurde genehmigt.
Ferner seien nach der vorliegendenListe an Gratifieationen bewilligt worden 328 Thlr
Auf die Verlesung der eiuzelnen Beträge wird verzichtetund die Genehmigung im Ganzen ertheilt. ^ ' ^«^
Der Marschall erklärt, daß hiermit die Geschäfte bis auf Verlesungeiniger Adressen be¬

endigt seien und beraumt die Schlußsitzung auf Freitag 10^ Uhr au.
(Schluß der Sitzung 3'/4 Uhr.)

Der Landtag s-HIarschall

Freiherr von HOaldbott Vassenheim-Vornheim.

FünfzehnteSitzung.
A'rlMdt'lt im SlMldelMj'ezu Düsseldorf mu l'l. Juli 187l.

Der Marschall eröffnet die Sitzung um l0 Uhr.
Das Protokoll der gestrige» Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der AbgeordneteGymnich. >.«.,«
Die an Se. Majestät gerichtete Adresse, daß die gesetzliche Kreisunterstützung welche den

^'gehörigen der zur Fahne einbemfenenReservistenund Landwehrmänner gezahlt worden, aus der
französischen Kricgscontribution crsekt werden möge, wird genehmigt. . , ^ 's^,. NchiMm,c.

Der Marschall theilt mit. daß ihm heute früh von dem Herrn Landtags-»n^ar
folgendesSchreiben zugegangensei: . ^ ,», cc...« » ^'.'^,«.

„Dem Verne men nach hat der 20. Proviuzial-Landtag beschlossen, daß zur Bestha fung ^ ° ^M'
d" für den ostrheinischen VeziMstraßenfonds des RegierungsbezirksCöln erforderlichen Geldmittel ^°znW^
Stcuerzuschlägeerhoben werden sollen, welche 10 Prozent übersteigen.

In der an des Königs Majestät unter dem 3. April 1868 gerichteten Adresse hat oer
Provinzial-Landtag ausgesprochen,einen höheren Steuersah als 10 Prozent,von der dortigen ^eum-
^ung zu erheben, erscheint unmöglich. ^ .v . ^ s, K?v

Bevor ich mit Rücksicht ans Euer Hochwohlgeborcngefällige Venachrichtignng. da °r
,^r°vinz!al-Landtag seine Geschäftebeendet habe, in Bezug auf den Schluß desselben beftnde, veeyr
'« '"!ch. Hochdieselben ganz ergebenst zu ersuchen, mich mit einer gefälligenMittheilung der Gründe
""sehen zu wollen, auf denen der oben gedachte Beschlußberuht, welcher mit dem von den, 1.,. Pro.
"'Nzilll-LandtaqcabgegebenenGutachten in dircctcm Widersprüchesteht," ^,..is„ns

Der Marsch all eröffnet die Discussion mit dem Bemerken, daß m Folge des S ms
^ Herrn Landtags-Commissarshinsichtlichder in der gestrigen Sitzung gefaßten Veschlnsse emeMenmng.
nußerung unerläßlich sein werde.
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Der Abgeordnete Graf v. Hoensbroech fährt aus, das; der Landtag an frühere Beschlüsse
und Gniachtc» »ich! gebnnden sein könne, und daß hierfür Beispiele vorläge,,.

Der Marsch all: Dies sei richtig, jedoch wünsche der Herr Landtagö-Eommissar die Grüude
zu wisseu, und deshalb werde auf die Frage zurückgegangen.

Abgeordneter Graf v. Hocnsbroech: Die Gründe für die gesaßlen Beschlüsse lagen in
den Verhältnissen.

Der Marsch all: Es tonne nicht b.stritten werden, daß die beiresfenden Kreise arm feien
und einen solchen Prozentsatz nicht aufbringen tonnten.

Abgeordneter Graf v, Hocnsbroech: Dem tonne er nicht zustimmen, indem er der An-
sichi sei, daß der Bezirk diesen Prozentsatz ertragen tonne Wenn die unnülhigen Straßen gestrichen
würden so werde der Rest unterhalten werden tonnen.

Der Marsch all: Es sei das eine große Härte, wenn ein armer Theil der Provinz ge¬
zwungen werde, Straßen zu banen, die nachher, weit er sie nicht unterhalten tonne, gestrichen werden
sollten. Diese Härte werde sich der Landtag nicht zn Schulden tommci, lasfen. jedenfalls habe man
in Folge des uon dem Herrn ^andtags-Eommissar eingegangenen Schreibend auf die Frage znrückzu-
tommcn, und, da es zweifelhaft sei, ob Herr von E Y u c r u seinen Antrag aufrecht erhalten werde
und der 5ierr Ober-Bürgermeister B a ch c m einen eventuellen Antrag angemeldet habe, so sei dies eine
Berllulassuug mehr, ans die Frage zurückzutommcn.

Der Abgeordnete Bach cm: Er habe eine» evcntnellen Antrag stellen wollen, jedoch »nr
für den Fall, wenn der Antrag des Abgeordneten M ü n st e r nicht angenommen würde. Im Voraus
wolle er bemerteu, daß der Antrag sich an die Uebersicht anschließe, welche die vorgeschlagene Ver¬
ordnung wegen Zusammenlegung aller Bezirksstraßen enthalte, daher die Angabe der Zahlenver-
hältnissc eine andere werde, wenn man die Aufstellung in den (iommissionsberichten zu Grunde lege,
was jedoch dem Princip des Antrages leinen Abbruch thue, welches dahin gehe, durch den tmst-
rheinischen Bezirk dem ostrheinischen in der Unterhaltung der Bczirtsstraßen zn Hülfe zu tommen und
diesem hierdurch die Möglichkeit zu gebe», mit einem Theil der seither erhobenen 10 > seine Schulden
zu berichtigen.

Der Autrag uud dessen Begründung lautet:
Der oft- nnd westrheinischeBezirtZstraßenfonds des Negiernngsbezirto bedarf für die pro l870

vorhandenen Straßen -l 92 Meilen (Spalte 13 in der Zusammenstelln»«, der Königlichen Negierung)
zu seinen Ausgaben 1!5,«59 Thlr.
oder nach Atzng der Einnahmen (Spalte 4

uud !i)........... 3 1,2 l5 Thlr.
»och ...... 83,844 Thlr.

Diese Summe, vertheilt auf die Steuer (Spalte 2) !,<1 1,313,396 Thlr., ergibt 6 bis
7 Prozent man tonne annehmen etira 6^2 oder bei Zugrnndelcauug der Zahleu des Eommissions-
Berichtes ? Prozent.

Wenn beide Bezirke mit einander vereinigt würden, so würde der wesirhcinische
14/2 Prozent bis 2 Prozent mehr, der ostrheinische 3 Prozent weniger znr Unterhaltung der Straßen
aufzubringen haben.

Diese 3 Prozent soll er gleichwohl aufbriugeu uud deren Betrag soll znr Tilgung seiner
Schulde» verwendet werden.

Diese 10 Prozent der Steuerbeischläge ergebe» 28,33 l, Thlr. (Spalte 3). Werde» hiervon
t>i/2 Prozent zur Unterhaltung verwendet, so bleiben für die 3^ Prozent übrig 9915 Thlr., oder
weniger, wenn nur 3 Procent zur Schuldeutilguug verwendet werde» tönncn.

Mit dieler Summe tonnen die jetzigen Echnldc» im Betrage von 82,835 Thlrn. in 8 bis i)
fahren getilgt werden, wenn sie nicht verzinst werde» müsse». Dieses uuvcrziuslichc Darlehe» tonne
entweder' der Staat oder die Provinzial Hülfskasse geben.
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Hiernach wird folgender Antrag gestellt: Es wolle dem hohen Landtage gefallen, folgende
Beschlüsse zur Beseitigung des Nothstandes'des ostrheinischcn Bezirksstraßcnfondszu fassen:

1) die Unterhaltung der Bezirksstraßcn im oft- und westrheinischen Theile des "ölner Re¬
gierungsbezirkserfolgt vom 1. Januar 1871 ab gemeinschaftlich.

2) Außer den zur Uuterhaltung der Straßen der beiden bisherigen Bezirke erforderlichen
Steuer-Beischlägen werden im bisherigen ostrheinischcnBezirk des RegierungsbezirksCöln noch besonders
3 Prozent zur Tilgung seiner jetzt vorhandenen Schulden erhoben.

3) Die Rheinische Provinzial-Hülfstasse wird ermächtigt,dem seitherigen ostrhcinischenTheil
des RegierungsbezirksCüln ein unverzinslichesDarlehen von 82.835 Thlrn. auf neun Jahre zu geben,
unter der Verpflichtuugdieses ostrheinischen Bezirks, jährlich bis zur gänzlichen Tilgung den neunten
Theil dieser Schuld an die Provinzial-Hülfstasse zurückzuerstatten und zwar die erste Theilzahlungam
2- Januar 1872, eventuell ein mit 2 Prozent verzinslichesDarlehen von 82,835 Thlrn. auf so lauge
M geben, bis dasselbe durch jährlich 1^/2 Prozent der Steuerbeischlägegetilgt sein wird.

Wenn dieser Antrag angenommenwerde, so werde der Bezirk seine Schulden tilgen können,
und zwar in einer bestimmten Reihe von Jahren, wobei die Provinzial-Hülfskassedurch Entbehrung
der Zinsen der Darlehnssumme ein geringeresOpfer zu bringen habe, als wenn sie nach dem gestern
«"genommenenAntrag 30,000 Thlr. als Veitrag leiste.

AbgeordneterFreiherr von Solemacher: Er könne sich dem Antrage des Abgeordneten
Vcichem nur anschließen und dessen Annahme empfehlen.

Es werde übrigens bei Zugrundelegung der Zahlen des Commifsionsbcrichtesder Bedarf
zur Unterhaltung der Straßen ^"Prozent ausmachen,nicht 8 Prozent, wie Herr Bcichem meine,
und 2'/4 Prozent werde man zur Schuldentilgung gebrauchen.

Abgeordneter 1)r. Würz er: Dein ersten Theile des Antrages, den er überhaupt mit
Freuden begrüße, werde er gerne beitrcten; der zweite Theil sei vielleicht unnüthig. Der Staat habe
"n unverzinsliches Darlehen gegeben und verlange nur in Bezug auf die Amortisation einen Modus
festgestellt. Er gebe sich der Hoffnung hin, daß man nicht nothig haben werde, die Provinzial-
Hülfstasse in Anspruchzu nehmen.

Der AbgeordneteBachem: Verlange der Staat die Rückzahlung, dann habe der Bezirk
w Mittel zu sorgen, und jedenfalls muffe die Quelle bezeichnet werden, aus der die Mittel zu
schöpfen seien.

Abgeordnetervon Ey nern: Der vorliegendeAntrag verdiene bei Weitem den Vorzug
vor dem des AbgeordnetenMünster. Die Verwaltung bleibe in denselben Händen und werde
dadurchdie Garantie gewährt, daß das Gleichgewicht erhalten werde.

Der AbgeordneteGraf von Hocnsbroech: Er könne sich auch dem ersten Theile des
^träges anschließen, nämlich, daß der linksrheinische Theil um 1^ Prozent m seinen ^Magen
"höht werde, während der rechtsrheinische Theil forllrährend die 10Prozent zuzahle»habe; es mum
«der Alles, was der linksrheinische Thc.l hergebe, zur Uutcrhaltuug der Straßen verwendetwndcn.
6r glaube nicht, daß der rechtsrheinische Theil von der Staatsregieruug gedrängt werde, das ^<n.
"hen zurückzuaeben.

Der AbgeordneteSchult: Er tonne sich dem Antrage des AbgeordnetenBachen, nicht
anschließen, weil derselbe auf eine Vereinigung beider Bezirke ausgehe. Daß dem ostrheinischcn ^e-
zuke eine Beihülfe gewährt werde zur Unterhaltung der Straßen, halte er für angemessen, aber gegen

'e Vereinigung beider Bezirkemüsse er sich erklären.
Derselbe stellt den Antrag, daß der westrheinische Bezirtsstraßenfonds 1 ^ Prozent von

Wnen Steuerzuschlägenan den ostrheinischen Bezirksstrahmfonds abgeben solle, dabei aber eine ^
"N'guug der beiden Beurtc auszuschließen. 26
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Der Abgeordnete Dr. Engels kann sich mit dem Antrage des Abgeordneten Schult
nicht einverstandenerklären, und bemerkt am Schlüsse seiner Ausführnngen, daß die Landgemeinden
van den Steuern der Städte Cöln und Bonn stets Nutzen gezogen.

Der AbgeordneteBachem erklärt, daß der Antrag, den Herr Schult gestellt habe, keine
durchareifendeMaßregel sei. ^ ^

Es müßten beide Bezirke zusammengelegt werden, um die Schulden zn tilgen. Wenn der
Staat ferner nicht der Gläubiger des Bezirks bleiben wolle, dann sei es nöthig, daß die Provinual-
sMfslassc ein unverzinslichesDarlehen hergebe. „ ,, ^, c^ n«

AbgeordneterFreiherr von Solemach er: Man werde nicht nothig haben, auf die Pro-
vinualhülfskasfe zu recurriren, weil die Zusammenlegungder beiden Bezirke genüge, mit den Activen
des'linksrheinischenBezirks die Schuld zu tilgen, wenn der Staat sein Darlehn zurückverlange.

AbgeordneterBachem: Sein Antrag gehe nicht dahin, daß die Activa des linksrheinischen
Bc'irls 'ur Tilgung der Schulden des ostrheinischen Bezirks verweudet werden; dafür solle dieser
selbst sorgen. Er beantrage, daß nur für den eventuellen Fall die Hülfe aus der Proviuzial-Hülfs-
kasse gewährt werde, wenn der Staat auf der Zurückzahlungseines Darlehens bestehen sollte.

Der AbgeordneteHorst: Die Provinzial-Hülfskassebrauche man augenblicklich nicht in
Anspruchzu nehmen, denn der Staat habe bis jetzt sein Geld noch nicht zurückverlangt. Heute habe
mau nur dafür zu forgen, daß dem Bezirke geholfenwerde, die täglichen Ausgaben zu bestreiten.Man
möge beschließen, daß der linksrheinische Theil 1^/2 Prozent mehr zur Unterhaltung der Straßen hergebe.

AbgeordneterBachem bemerkt, daß sein Antrag nicht, wie der Abgeordnete Horst meine,
einen Beitrag auf IV2 Prozent beschränken solle, denn man könne augenblicklich nicht genau berechnen,
ob gerade IV2 Prozent zur Uuterhaltuug genügen, obgleich nicht viel mehr erforderlichfein werden.
Den letzten Theil seines Antrages würde er fallen lassen, wenn er die Gewißheit hätte, daß der Stallt
sein Geld nicht zurückverlange.

Der Marsch all: Nach den Aeußerungendes Herrn Landtags-Eommissarsund wie über-
bauvt die Sache liege, könne man eher vermuthen,daß, wenn etwas gethan werde, dem ostrhcinischen
theile zu helfen, der Staat sein Kapital nicht beanspruchenwerde.

AbgeordneterGraf Voos: Er sei mit der Hülfe, die man dem Bezirke gewähren wolle,
vollständig einverstanden,aber sobald man das Prinzip annehme, dann müßte man auch die ganze
Provinz dazu heranziehen. ^ ., . ->

Der Marsch all: Die Sache schcme so weit aufgeklärt, um über den ersten Theil des
Antrages abstimmenzu köunen.

Der Abgeordnete Bachem erläutert seinen Antrag dahin: Es würden erhoben werden
7 Prozent zur Unterhaltung der Straßen. Bis setzt habe der ostrheinische Theil 10 Prozent gezahlt;
wenn nun setzt 7 Prozent in beiden Bezirken zur Unterhaltung der Straßen erhoben würden, so blieben
noch 3 Prozent für den ostrheinischcn Bezirk, um die Schulden zu tilgen.

AbgeordneterHorst: Wenn der Antrag in dieser Weise zur Abstimmunggebrachtwerde,
so müsse er dagegen stimmen. .

Abaeordneter Schult: Er tonne sich nicht damit einverstandenerklären, daß die Bezirie
zusammengelegt werden, und warum solle der linksrheinische Bezirk eine größere Verpflichtunghaben,
als die übrigen Bezirke. Cöln habe ja dann mehr gethan, als die ganze Provinz.

AbgeordneterBachem: Sein Antrag werde als der weitergehende zuerst zur Abstimmung
gebracht werden müsse»,

AbgeordneterSchröder erklärt sich für den Antrag des AbgeordnetenBachem.
Es wird zur Abstimmunggeschritten über den Antrag des AbgeordnetenBachem.
Derselbe lautet:
1) Die Unterhaltung der Bezirksstraßen im oft- und westrheinischen Theile des Cölner ^

gierungsbczirts erfolgt vom 1. Januar 1871 ab gemeinschaftlich.
Wird angenommen.
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2) Außer den zur Unterhaltung der Straßen der beiden bisherigen Vfrke erforderlichen
Steuer-Beischläge werden im bisherigen ostrheinischenBezirk des NeglerungZbeznts Coln noch
besonders3 Prozent zur Tilgung seiner jetzt vorhandenenSchulden erhoben.

Wirb angenommen.
Nr. 3 des Antrages ist zurückgezogen. , ,, ^,.^„ wivd
Der AbgeordneteMund verliest eine Adresse an Se. Majestät, " "elcher^ n wnd

die Steuerzuschlägefür den ostrheinischen Bezirksstraßenfondsdes Regierungsbezirks ^u^wori ,
2,22 Prozent herabzusetzen.

Die Adresse wird genehmigt. , , , c«^<,;!^t
Der Marschall dankt der Versammlung für die bewiesene Ausdauer und die NachM

mit seiner Geschäftsführung. , , ... , .s,^^ „„5,
Ans Antrag des Abgeordnetenvon Cynern, dem Marschall für seine Unparteücht it nd

Umsicht in der Geschäftsleitungden Dank auszudrücken,erhebt sich die Versammlungvon ihren ^'yen
Und bringt demselbenein dreimaliges Hoch aus. , , . Schlich der Diät.

Um 11'/. Uhr trat der Königliche Landtags-Commissarius, geleitet von emer °ma)
dm Marschall gewählten Deputation, in den Ständesaal und hielt folgendeAniprachean me ^>«.
sammlung:

Meine hochgeehrtesten Herren! ^ > „s,. >>ie
„Nachdemes Ihnen gelungen, in der gewohntenangestrengtenThätigkeit «"d Hl"3°°e ° '

Berathungen noch vor Ablauf der in Aussichtgcnommeucn vierwöchentlichenDauer zu Ende zu innren,
finde ich mich ermächtigt,den Landtag zu schließen. . , , . ,.>- <>.

Möge die Fürsorge, welche Sie bei Ihren Berathungen für die pr°vu'z>alstaud,,chen^n.
stitute getroffenhaben, eine gedeihliche und fruchtbare sein. Mögen insbesondereauch die von ^Y en
berathenenMaßnahmen, nm in der Entwickelungdes provinzialstä.idischen Lebeiis uiid Wirke,!, wener
borzugehen, insbesonderenm den ersten Schritt zur Selbstverwaltung zu thuu, der Provinz sur aue
Zeiten zum Segen gereichen. , ^ _ , „ ^.^,.»„

Ich habe noch die erfreuliche Pflicht zu erfüllen, Ihnen Allen, meine hochgeehrtesten Herren
für Ihr auch diesmal mir wieder bewiesenes Vertrauen und Entgegenkommen mei,^
«uszusprcchen, und ich knüpfe daran den Wunsch, daß Ihre Heimreiseeine glückliche se.n uno n
eines dauernden Wohlergehens sich erfreuen mögen. ^ '.issf,,'« Nva-

Im Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs erkläre ich den 20. ^heim^en 4""'
binzilll^Landtagfür geschlossen." , ., , «r>«,.s^„n'

Nachdem der Herr Landtags-Commissarden Landtag geschloffen hatte, brachte der Ma schall
"« dreimaliges Hoch aus auf Se. Majestät den Kaiser und König, in welches die Versammlung
Begeisterungeinstimmte.

Der Llmdwgs-MlN'schall,

Zer HZice-^andtags-Marschass
Freiherr Vlaitz von Frentz

26'
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eferate.
Nro. I

Einrichtung und Ver¬
waltung des Land-

armmwcfms.

Referat des l. Ausschusses
des ^N. Nhcinischci: Provinzial-Landtags in Betreff des Entwurfs der Allerhöchsten Verordnung über

die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwescnsin der Nhcinprovinz.

Referent: Nach cm.

Das Landarmenwesenwird in den Bezirken der fünf Rheinischen Regierungen von diesen
verwaltet, und zwar in der Weise, daß für das Landarmenhaus zu Brauwciler — welches für die
Landarmen aller Regierungsbezirk mit Ausnahme von Trier dient — die KöniglicheNegierung zu
Eöln, für das Landarmenwesen r^i. für das Landarmenhans zu Trier, die dortige Königliche
Regierung die Verwaltung führt, nnter welcher (je einer dieser Regierungen) die Direction der beiden
Landarmenhäusersteht, und von welcher sie ihre Anweisungenempfängt. Die Provinzialstände haben
bei dieser Verwaltung nur in soweit eine Milwirtnng, als zwei Abgeordnetezu der Revision der
Häuser und zu den Berathuugcu über deren Angelegenheiten hinzugezogen werden.

Der §. 28 des Ansführungsgcsetzcszmn Gesetz über den Untersiützuugswohnsitzüberträgt,
iu Ausführung des 8- 5 des Gesetzes über deu Untcrstützungswohnsitz,die Verwaltung der Angelegen-
heilen der Landllnnenverbändedurch eine zu erlasseneKönigliche Verordnungdeu betreffenden Provinziab
Verbänden. Dem Provinzial-Landtageist nun der Entwurf einer folchen Verordnung vorgelegt worden,
über welchen der hohe Landtag sich zu erklären haben wird. Der Entwurf behandelt die Angelegenheit
nach zwei verschiedenen Seiten, einmal auf den Fall, daß Seitens des Landtags für die Einsetzung
eines ständischen Vcrwattungs-Ansschusscsund eines Landesdirectors für die Verwaltung ständischer
Angelegenheiten der Nussprucherfolgt; — dann ans den Fall, daß diese Institution nicht beliebt wird.-

Hiernach wurde die gegenwärtig zur Beurtheilung vorliegende Verordnung zum Theil
abhängig von dem Beschlnsse, welchender Landlag bezüglich der ihm vorgelegtenGrundzüge eines
Regulativs für die Organisation der Verwaltung der Provinzialständischcn Anstalten zu fassen beschloß.
Dem vom I. Ausschüsse, welchem beide Vorlagen zugeschrieben waren, gemachten Vorschlage, die
Crcirnng der Stelle eines Landcs-Dircctors dem Landtage nicht zu empfehlen, ist letzterer durch feinen
Beschluß vom 28. v. Mts. und vom 5. d. Mts. bcigelrcten,nnd es kann daher nur noch die zweite
Alternative der Verordnung in Betracht kommen. Diese schlägt zunächst im §. 1 vor, die bestehenden
5 BczirtsHandarmcn-Verbändc zu eiucm Land armen-. Verb and zn vereinigen, und es fragt sich, ob
dieser Vereinigung beizustimmen fei. Diese Frage hat der Ausschußbejaht. Die Vereinigungempfiehlt
sich durch die Nothwendigkeit,gleiche Grundsätze in der Verwaltung eines und desselbenGegenstandes
zu beobachten,auf die gleiche Behandlung aller Landarmen zu halten und jede Aemulation der einzelnen
Bezirkehinsichtlich der Benutzung der Lllndarmcnanstaltenzu vermeiden.

Da bloß der Verband von Trier einiges Vermögenbesitzt, so versteht es sich, daß ihm dieses
bleibt uud daß dessen Rcvcnücn ihm bei Reparation der aufzubringendenKosten gut geschrieben
werden müssen.

Der Ausschußbeantragt daher, den §. 1 der Verordnung anzunehmen.
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Findet nun eine solche Vereinigung statt, so fragt es sich bei 8- 2, ob es 'whwen ig se.
die vereinig Verbände - wie vorgeschlagen wird - von einer «andarnnm-T.nctton erw
lassen. Sie soll aus einem Seitens der Stände zn erwählenden, vom Komg i« bestätige den,
Direetor sowie ans vier vom Landtage zn erwählenden Mitgliedern bestehen. ^ '«> och A ,6)u
und aus wie vielen Mitgliedern des Landtages er bestehen soll w,rd ««« den Grund a^,.
Regulativs für die Organisation der provinzialständischen Verwaltung welch der ohe aM«
festgestellt hat, vom künftigen Provinzial-Verwallnngsrath zu bestimmen sem, ^ ^ "°ch ^ ^er

lassen ist, für die unmittelbare Verwaltuug uud Veaufsichtiguug einzelner Anstalten ^ "^ " C " "'«u
«der Commissare zu bestellen, welche ihr Geschäft uuter seiuer Leitung nnd Aufsicht fuhren sollen.

Zunächst liegeu die Geschäfte "^^bMlwi^m
aufzählt, dem Provinzial-Verwaltnngsrath ob, uud feiuem Ermessen wird "mbeha ten bl w n
wüsstu, zu entscheiden, ob sie von solcher Bedeutung und von solchemUmfang fe.en, da,; ,u ihrer
Bewältigung die Anstellung eines besoldeten Landarmeu-Directors erforderlich sc,.

Im Allgemeinen läßt sich nicht verkennen, daß, "m" "e S^
Landes-Di etors den Landarmen-Director annehmen, letzterer '"ckMande es, "s ^ La>^^
für den speziellen Fall ist; es ergibt sich dies aus einer Vergleiche des ^ ^M V gu chlu
vorliegenden Entwurfs mit §. 6 des von der Königlichen Negierung ^"^^/" ^^ " fde^
die Organisation der provinzialständischen Anstalten, in >ve!chem die ^'^ ^e B«der f^ mtt
selben Worten bezeichnet werden. Diese dem Landarmere or "^ ^'^
vom Provinzial-Verwaltnngsrath um so eher besorgt werden,
eine besondere Direetion unentbehrlich ist, von welcher d,e meisten fn l'chm M "m b
und entworfen werden Immen, grade wie dies auch der
namentlich die Nechnuugs-Nevifionen werden, insoweit diese

Provinzialständifchen Commissionen besorgt werden ^mm, e^
tonnen aber in derselben Weise beschafft werden, wie es s°")" g schehe, . wem '

Negierungen uach dem Vorschlag im §. 5 deo Negnlatvs ^!./'" / ",^ „ ^7,^, ^Hte
°me besondere sestznstellende Vergutnug zn ^statten diese schnMchen bc eu^
dies aber Anstaud indeu, so wird die Arbeitstrast besonders bclch"W n bm"N, n,l N^

und diese wird um so billiger sein, als sie ""« ^i "nd^ ^ ,„
Wendung finden können. Mit Nücksicht auf diese Grunde uud m ^ ' "'^ da,;
Consequm des Autrages des Ausschusses iu Betreff L ndarmeu-
Institute erscheinen, ist die Majorität des Ausschusses der Aus.cht, b"ß "^"''^ ^
Directors uicht nothwendig sei. Die Minorität gab hingegen,^/°d ntm daß u^)^^ ^^^
der Landarmen-Commissiou zugedacht werdeu, iu ihrem Umfang n^tm" ?M ^^.ch^t,
Ein Landarmen-Verband bestehe; daß viele, einer s° ""'L«'V^ „^ ^fgebürdet
dem Vorsitzeudeu der Commission oder einem Comnn, ar d^ Vnw w g^ atl^> ^^ ^ ^^
werden tonnen; anch die bekanntlich in sehr vielen Fallen s" ^ ^d wm ^ .^^ ^^^^^^^^
Mchtung des Landarn,en-Verba,ides zur Fürsorge für eine b'stnn ne 4- ! ^^ ^^ ^ ^
Erörterung einer Instruiruug bedürfen, die eine fortwahrende Th t't ^'^^,^ ^,^^„
Commissions-Mitglied bei seinen Privatgeschäften 8'h")dcrt «n "' > ^ ^^,^,.

«ran, daß der Provinzial-Landtag Selbstständigteit semer G^ e ^g^^^^^ ^^ ^^ ^
^ß diese nicht übernommen werden ^nnen ohne zugleich pe , ^^.^„„^„ werde,,, indem
dauernd beizubehalten; daß Fälle besonderer Dringlichkeit »"^ °" ^. ^" f,,^ zur Fürsorge zum Vor»
du erste Fürsorge für eiuen Armen durch deu Ort, au einer' daueru-

chein gekommen, geleistet werde, «"d die Frage m Bet«ft r Verps^ ^ ^^ ^^.„^
dmFürsorge theils durch die Gemeinden, theils durch die Kre^
"ngsgesetzes, theils durch die Deputatiou für das Heimathwe e, nach ^ " °°M'N " ' ^ ^ ^
düng gebrach werde, daß, wenn demuugeochtet zur Ueberwalt'gung der zur Ze.t 'hre



20«

nicht zu überschauenden Geschäfte ein besondererLandarmen-Director nothwendig werde, dessen An¬
stellung zu beantragen dem Provinzial-Verwaltungsrath noch immer offen bleibe.

Nach der Anschauungder Majorität des Ausschusses wird der F. 2 des Entwurfs folgende
Fassung erhalten tonnen:

„Die Verwaltung der Angelegenheitendes Land armenverbandesder Rheinprovinz wird
„vom Provinzial'Vcrwaltungsrath geführt."

Die U. 3 bis 7 des Entwurfs fallen dann ganz fort, indem deren Bestimmungen im
Regulativ für die Qrgauifatiou der selbstständigen Verwaltung bereits vorgesehen sind.

Der §. 8, der jetzt 8> 3 wird, kann in seiner Fassung beibehaltenwerden, jedoch wird statt
der Worte:

„der Verwaltung des Provinzial-Landarmen-Vcrbandcs"
zu setzen sein:

„dem Provinzial-Vcrwaltungsrath".
Der §. 9, jetzt §. 4, bleibt unverändert, desgleichen der §, 10, jetzt §. 5.
Im §. 11, jetzt tz. L wird im Eingang zu setzen sein:

„der Provinzial-Verwaltungsrath" statt:
„der Verwaltungs-Ausschuß(oder Laudarmen-Dircction.)"

Hiermit ist eine weitere Beurtheilung des der Verordnung beigefügten Entwurfs eines
Reglements für die Landarmcn-Vcrwaltungüberflüssiggeworden,indem der §. 3 des Regulativs für
die Organisation der provinzialständischcnVerwaltung das Nähere für die durch den Provinzial-
Landtag und Provinzial-Verwaltungsrath anzustellenden Beamten diesem vorbehalten hat,

Düsfeldorf, den ?. Juli 1871.

Der I. Ausschuß des 20. Provinzial-Landtags:
v. d. Mosel, Vorsitzender. Vremig. Aldringen. Bachem. Mund. Böninger. Kretz.

Schröder. Freiherr v. Leykam. Eontzen.

3tr. 2.

Referat des 2. Ausschusses
über den Entwurf eines Regulativs zur Vereinigung der in der Rheinsirovinz

bestehenden Bezirksstraßenfonds.

Referent: Dr. Würz er.

Verewigungder Ve- Das vorgelegteRegulativ stellt au seiner Spitze (§. 1) die Grundsätze auf, nach welchen
z.rl«str°ß«n.F°nd« zu die Zusammenlegungder Bezirlsstraßcnfonds stattfinden foll.

einem Provinz!»!^ Der §. 1 wurde nach langer und eingehenderBesprechung,in welcher die Ansichten über
s!iaßen«Fond«. ^ einzelnenBestimmungen desselben sehr weit auseinander gingen, als Ganzes zur Abstimmung

gestellt und per majora verworfen.
Gleichzeitig aber wurde beschlossen, die Weilern M. der Vorlage durchzuberathenund schließ¬

lich nochmals die ganze Vorlage zur Abstimmungzu bringen.
Dieser Beschlußkonnte nur gefaßt werden, wenn der Ausschuß der Ansicht war, daß durch

Annahme eines der folgenden8§. auch in veränderter Form, die Vorlage mit entsprechenderAb¬
änderung des §. 1 zur Annahme kommen könne.
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Die wesentlichsten Bestimmungenfür die Weiterberathnng ^
Zusammensetzung der Fonds näher bestimmt, und wird dessen Feststellung die wettern Constanzen
angeben. ^

Zu diesem §. 5 wird daher folgendeAenderung vorgeschlagen.
Das 1. Alinea zu streichen. , , , . 5. 5, ^.,,<,!,,

Da dieser Antrag im Ausschusse p°r m^sorn angenommen wurde, wird der ^. ^ day.n
abzuändern sein, daß Alinea 2, jetzt Alinea 1, und 3-2 werde. ^

Einen weitern Antrag betrifft der 8- «. in welchem am Schlüsse zuzusetzen
Die am 1. Januar 1872 vorhandenenCapitalbeständebleiben den Verbanden, welche fetvlge

angesammelt haben, unverkürzt zu ihrer alleinigen Disposition und Verwendnng,
Ebenso die vorhaudenen Passiva dem betreffendenVerbände, und hat dcrfel e zu Irr

Deckung so lange einen erforderlichen außerordeutlichenZuschlag zu leisteu, b,s du Nuckstande (unv
Zinsen) gedeckt sind. Neides unter Verwaltung des Provinzialcmsschusscs.

Da auch diesem Antrage die Majorität des Ausschusses beigetreteu, wurde die ganze Vor-
läge in der in der Anlage») beigefügtenFassung zusammengestellt. ^i.„men abaelchnt.

Diese Zusammenstellungkam zum Vortrage uud wurde mtt 10 gegeu ^ S m men °w eM
Der Antrag des Ausschussesan die hohe Versammlunggeht demnach dahm, tue Vorlage

zu verwerfen.
Der 2. Ausschuß.

Freiherr von Solemacher. Vorfitzender. Mnnd. Freiherr von Weuge-Wulffe,.Schu .
von Boenninghausen. Schroeder. Ringel. Paulsseu Berges Ca ar.

F. Richter. Freiherr von dem Bottlenberg genannt von Schirv. Gemuno,
N 0 llar. Dr. Wurzer, Referent.

Nr ».

Erstes Neferat des 2. Ausschusses
über das Allerhöchste Propositions-Detret: Entwurf eines Gesetzes, die Einführung breiter Radfelgen

für die öffentlichen Wege des RegierungsbezirkesDüsfeldorf betreffend.
Referent: von Boenninghausen.

Der Ausschuß, welchemder vorliegeude Entwurf znr gntachtlichm Aeu.eruug übergeben
wurde, hat nach genauer Einficht die Begründung der Motive °'«"a>mt. die Staats- -M'«'«" ^ be«

Der Vorschlagdes Ausschussesgeht daher dahin, ?'e hohe Versa nmwng wolle ^e^nmgsbezu««
Negierung bitten, den Entwurf zum Gefetze zu erheben, wünfcht aber dabei, dem 8. 3 DlMborf.
Ausdehnung zu geben und den §. 5 darauf bezüglich abzuändern. ^^-„..„..Z^ürk Düsseldorf.

Der § 1 spricht nnr vom Erlasse dieses Gesetzes ur den ^""M^
D° auch andere Regierungsbezirkeoder Theile derselbe» sich in emer ähnlichen Lage befmden,
wurde vom Ausschusse folgende Fassung in Vorschlaggebracht:

„Vom 1. Januar 1873 ab dürfeu
Düsseldor und Aachen uud des linksrheinischen Theiles des ^^^
Werk befahrenwerden, welches mit mindestens vier Zoll breiten Radfelgen versehen „r.

*) Siehe S. 5b u. ff.
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Darauf bezüglich würde es im §. 5 statt: „Der Regierung zu Düsseldorf", heißen: „Den
betreffenden Negierungen".

Der Ansschnß ging in seiner Stimmenmehrheitvon der Ansicht aus, daß die Ausführung
dieses Gesetzesin dem grüßten Theile der genannten Negiernngsbezirkeeinem schon längst gefühlten
Bedürfnisse entspreche und wenig störend in die landwirtschaftlichen Verhältnisse eingreife, indem in
diesen Theilen der resp. Negiernngsbezirkedie Nachtheileder schmalenRadfelgen bereits früher erkannt
und diese crbrcitcrt worden sind.

In anderer Weise verhehlteder Ausschuß es sich nicht, daß es Theile in den genannten
Regierungsbezirken gebe, auf die das. Gesetz für jetzt noch keinerlei Anwendung finden könne und
war es besonders der 8- 5, welcher dem Ausschusse die Befürwortung dieses Entwurfes zum Gesetze
sehr erleichterte,als derselbe von der sehr begründetenErwartung ausging, daß die betreffenden Re¬
gierungen den Anträgen der resp. Kreisstände,einzelne Gemeindenoder bestimmte Wege von der An¬
wendung dieses Gesetzes auszuschließen,wo nur eben thunlich, auch entsprechen würden.

Der 2. Ausschuß.
Der Vorsitzende: Frhr. v. Solemacher. Frhr. v. Wenge-Wulffen. v. Boenninghaufen,

Referent. Frhr. v. Leykam. Iac. Horst. Mund. Dr. Wurzer. Paulssen.
Fr. Vroich. Münster. Wachter. Graf R esse Ir ode. Caesar. F.Richter.

Ringel. Frhr. von dem Bott lenberg genannt v. Schirp.

Nr. H.

Zweiter Bericht des 2. Ausschusses
über das Allerhöchste Propositions-Detret Entwurf ^incs Gesetzes, die Einführnng breiter Nadfelgen

für die öffentlichen Wege des RegierungsbezirksDüsseldorf betreffend.

Referent: von Boenninghaufen.

Wie u°r. Der vorliegende Gesetzentwurfwurde dem II. Ausschusse zur nochmaligenBerathung wieder
zuertheilt, nachdemsich verschiedene Ansichten geltend machten uud vom AbgeordnetenVroich ein
Amendement zu dieser Vorlage gestellt worden war.

Der Ausschuß glaubte bei dem hoheu Landtage die Ablehnung des vom AbgeordnetenBroich
gestellten Amendements beantragenzu müssen, ging darauf mit ungetheiltcster Aufmerksamkeit in die noch¬
malige Prüfung dieses Gesetzentwurfes ein und wurde die in dem ersten Referateans gesprocheneAnsicht,
dem hohen Landtage zu empfehlen, diesen Gesetzentwurfauch auf den RegierungsbezirkAachen und
den linksrheinischen Theil des RegierungsbezirksCüln auszudehnen und dahin bezüglich abzuändern,
festgehalten.

Bei Durchberathung der einzelnen Paragraphen wurde ein Zusatz im §. 1 mit uachfolgender
Fassung angenommen:

„Das landwirtschaftliche Fuhrwerk, welches sich innerhalb seines Wirthfchaftsbezirkes
bewegt, ist keiner Beschränkungin Bezug auf die Breite der Radfelgen unterworfen; sobald es aber
als Frachtfuhrwcrk zum Vertrieb der Produkte oder zum Herbeiholenvon Produkten oder Materialien
dient, muß es mit Nadfelgen von mindestens4 Zoll Breite versehen sein."

Die 88» 2, 3 und 4 wurden unverändert angenommen.
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Dem 8- 5 wurde in seinem wichtigsten Theile eine andere Deutung gegeben wonach es den
Beschlüssen der resp. Kreisstände allein anheimgegeben werden soll, einzelne Gememde- oder bestimmte
Wege von der Anwendung dieses Gesetzes auszuschließen. U„8s^„sse

Demnach würde der ganze Gesetzentwurfin seiner jetzigen Fassung wie er vom Ausschusse
dem hohen Landtage zur Annahme empfohlen wird, nachfolgendenWortlaut haben.

Ontw urf.

§.i.

Vom i. Januar 1873 ab dürfen dürfen die öffentlichenWege ""d Slraße» d^Mg ruugs.
Bezirke Düsseldorf, Aachen und des linksrheinischenTheiles des RegierungsbezirksColn nur mit
Fuhrwerk befahren werden, welches mit mindestensvier Zoll breiten Nadfelgen versehen Yt.

Bezüglich der Schwere der Ladung gelten dieselben Bestimmungen,wie sie m der Verordnung
vom 17. März 1839 vorgesehensind. ^, ^.. c«<. >^3 5,w^t

Das landwirtschaftlicheFuhrwerk, welches sich innerhalb feines Wnthschaftsbezirtsbeweg.
<st keiner Beschränkung in Bezug auf die Breite der Radfelgen unterworfen fobald es abe a s
Frachtfuhrwcrl zum Vertrieb der Produkte oder zum Herbeiholen von Produtten oder Materialien
dient, muß es mit Radfelgen von mindestens4 Zoll Breite verfehen sem. .

8- 2.
Ausgenommenvon der Bestimmungdes 8- 1 ist:

a) alles Personen-Fuhrwerk;

.) alles Fuhrwerk, welches entwederdem Auslande oder s°lchm La^cstheüen angehört
in denen der Gebrauch von Radfelgen mit einer geringeren als der 8-1 vorgeMieoenen
Breite statthaft ist.

Uebertretungendieses Gesetzeswerden das'erste Mal mit 1 bis 5 im »e^
"it 2 bis 10 Thlrn. Geldbuße belegt. Die Strafe trifft den Eigenthümer des Fuhrwerts, l°u^^
v°n dem Führer desselben mit Vorbehalt seines Regresses an den Eigenthümer erlegt weroen.
Für ein und dieselbe Reise ist die Strafe nur einmal zu verhangen.

Der Wagenführer, welcher der nächsten Ortsbehörde zuzuführenist, soll VM oie,er mi
°Wer Bescheinigungdarüber versehen werden, daß die Contravcntion angezeigt worden ,'i.

^, Die Bestimmung des 8- L gilt auch M Wenigen
d'e Verordnung vom 17. März 1839, betreffend den Verkehr auf den KunWranen ^e, ^
^- 80), Anwenduug findet.

Den betreffenden Regiernngen bleibt vorbehalten,den im 8- 1 bestimmten Termin nothigen-
Ws um eine nicht über zwei Jahre hinausgehende Frist z^ ^

Den Beschlüssen der resp. Kreisstände wird anheimgegeben, einzelneGemein«
^ege von der Anwendung dieses Gesetzes auszuschließen.

Der 2. Ausschuß. m>"nNer
_ Freiherr von Solemacher, Vorsitzender. Paulssen. Caesar Gemun ^ '^
^'Broich. I. Horst. Mund. F, Richter. Wachter. Sch oede^S^

Schirp. vi-. Würz er. von Boenninghausen. Ringel, ^ras ^o ^
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Nr. 5

Ueferat des l. Ausschusses,
betreffenddie Selbstverwaltung der provinzialstandischenInstitute.

Referent: von der Mosel.

Nin-ck. NllerböchstenBescheidzu '11,1 des Landtags^lbschiedesvom 8. Juni 1871 ist der

3A".tt" Antrag vom 4! April 18.8 in seinem ersten, die Mittheilnug der zu erwartenden
PromnM Instttut Nnttag °^ ^^^^,^^ ..^ ^treffenden Theile zwar abgelehnt, dagegen ihrem weiter ausgesprochenen

WnnsHc wegen Ocwnhrnng der Selbstverwaltung ihrer Institute bereitwilligentgegengekommenworden.
Der Wortlaut des Bescheidesgibt der zuversichtlichenHoffnung Raum, daß jene Ablehnung

keineswegs eine ^urückweifungdes bei Gelegenheitdes Graf v. Schaesberg'fchenAntrages von den
Provin-ial-Ständcn entwickelten, auch heute als berechtigterkannten Wunsches, vor Crcirung der m
Aussicht gestellten Neform-Gcfetze gehört zn wcrdm, involvirt, vielmehrnnr aus äußern oder formellen
Gründen ;ur ^eit hat erfolgen muffen. Im Nebligenhaben die Stande alle Ursache, die weiterhin un
Primip gewährteSelbstverwaltung der provinzialständifchen Fonds und Institute, somit die Königliche
Bewilligungauch in ihrer gcgeuwärtigenVeschräutung,dautbarlichst anzuerlcunen und bestens zn acccvtireu.

Die den gegenwärtigtagenden Standen in Folge AllerhöchstenAuftrags durch dcu Königlichen
Landtags-Commifsarzur Berathung nnd Erklärung vorgelegten „Grund;ügc eines Regulativs für die
Organisation der Verwaltung des provinzialstandischenVermögens nnd der provinzialstandischenAn¬
stalten in der Rheinprovinz" gehen znnachstvon der unzweifelhaftrichtigenUnterstellungaus, daß
der Provin'ial-Lnndtag in seinen versammelten Ständen znr Führung der laufenden Verwaltung des
ständischenVermögens nnd der ständische» Austeiltender Provinz selbst und unmittelbar nicht im
Staude ist sich hierzu vielmehr besonderer Organe nothwendig bedienen muh. Als letztere werden
vorgeschlagcu,entweder:

n) lediglich ein ständischer Verwaltung^ Ausschußmit dem Landtags-Marschall an
der Spitze, oder

d) die gleichzeitige Mitwirkung eines vom Landtag zu wählenden, vom Könige zu
bestntigcudcu besoudcru ständischenOberveamtcn (Landes-Direktors), welcher,
wesentlich außerhalb des Ausschusses stehend, die eigentliche ständische Communal«
Verwaltung ihrem ganzen Umfangenach in sich einheitlichconccntrirt, und für
den gesammtcnGeschäftskreis sowohl die Vermittelung der Beziehungen zum
Ausschusse wie auch die vcrmögensrechtlichc Vertretung nach anßen in sich als
Spitze vereinigt. Im Vcdürfnißfallc sollen ihm ein oder mehrere Obcrbcamte
unterstellt werden.

Bei der Berathung über diese Vorschläge glaubte der unterzeichnete Ausschußsich für das
Prinzip der ersteril Alternative aussprechen zu sollen, indem sich gegen das System des zweiten Vorschlags
sofort die erheblichsten Bedenken aufdrängten. Vor Allem wurde die Befürchtung hervorgehoben,daß
die Anstellung eines fog. Landesdirektors als obersten h'hcf der gesammtcn Verwaltung die eben
gewährte Selbstverwaltung mehr oder weniger illusorisch mache und dieselbe, wenigstens im Lanfe der
'^eil, thatsächlich nahezu aufheben werde. Nückfichtlichder Bedeutung und Wirksamkeiteines solchen
Postens sei es in der That wenig relevant, ob derselbe aus einer staatlich zu bestätigendenWahl dc»
Landtags hervorgehe oder direkt von Negieruugswcgcuaugestelltwerde; ob er nominell im Dienste
der ständischen Verwaltung stehe oder als unmittelbarer Staatsbeamter fungire. Denn der Schwer'
Punkt der von den Stände!, seither erstrebtenund jetzt Allerhöchst bewilligten Selbstverwaltung liege
nach Ansicht des Ausschussesweniger in dem Rechte zur Auswahl und Anstelluug eigner Beamten,
als in der Befugniß, die Etats für die Verwaltung fämmtlicher ständischen Iustitute uud Fouds der
Provinz selbstständig aufzustellen,die Rechnungendarüber felbst zu prüfen und festzusetzen, sowie die
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Nechnungslegerzu dechargiren. Wer diese Rechnungsführerund die sonstigen unter ^nd^ch r E u-
trolle stehenden Beamten seien und von Wem sie angestelltwerden, daraus komme, 'h "forde liche
Qualifikation vorausgesetzt, wenig an. Es würde sogar, wie weiter unten, (3" ?/ "'^ "'',,..
zu erläutern sein wird dem provilisialständischen Interesse vielleicht am bes en m Wser Hm'cht gedient
sein, wenn die Provinz - natürlich unter Beibehaltung der Controlle durch eigne s ^ '°
derjenigenStaatsbeamten, welche bisher zur Bearbeitung des
worden sind, auch fernerhin bedienen dürfte. Dagegen tonne es der Natur d« Sache nach tau
ausbleiben,daß der Landesdirektor,welcher geeigneten Falls noch umgeben sei von
Qberbeamten theils administrativer, theils technischer Qualität, vermöge der ihm g^ebenen ^«
zum Nachtheile des provinzialständischenVerbandes und seiner Aufgaben sehr bald ""e>' ,u U"v°.
ragenden Einfluß und ein faktisches Uebergewicht sowohl über den ständischen Verwaltungs-M.sch^
als auch über den Landtagsmarschallselbst gewinnen, und daß er sich f°"«' '"!s^'" ?'' N«ndiM
Connnunal-Perwaltung uno die Aufsicht führende Staatsbehörde als ein mcht dahin gehöriges, mög-
«Her Weise sogar lästiges nnd hemmendes Mittelglied in unliebsamerWeise einschieven wcroe.

Die Erwägung dieser in ihren Couseque.nengewichtigen Gründe, welchen die "chr chemua)
nicht unerhebliche Kostspieligkeit eines event, erforderlichenumfangreichen
Mriit, bestimmteden N.isschuß, sich mit Einstimmigkeitfür die Ablehnungdes m Vorschlaggebrachten
Instituts eines Landcsdircttors auszusprecheu. ,

Die weitere Diskussion über die Art u»d Weise, wie denn nuu das m Kede steyen
ständische Verwaltungs-Organ znsmnmen zu setzen sei, führte zu der Ueberzeugung, °« ' "o
Gerathenstensei, anstatt ga.?z Neues zu schaffen,an bestehende Verhältniste uud ^umckst> e. an,
knüpfen. Die im §. 8 der „Gru.idzüge" vorgeseheneu Commissionen re,P. ^7''M m d «n
"uttelbare Verwaltung und Beanfsichtigung einzelner ständischerAnstalten bestände b"t.
Wirklichkeit; es bedürfe daher nur der Vervollständiguugund gleichmäßigeren Einr,chtnng°i, ^,^^
bewährt habendenSpczial-Organe, mit deren Zusammenfassung zu e:nem '^
legi» „/unter dem Vorsitze des Landtagsmarschalls das erstrebteOrgan ^ ^ V" "
provinzialständischeiiVermögens und der Pr°vinzialständische,> Anstalten von el g ge» ^
werde'dieses e Ilegialische Organ, für welches zur Vermeidung von ^"echs n g n m °n ^
Ausschüsse,, die Bezeichnung„Standerath" sich empfehlen dürfte, um ^ '"« u ' ch wem e ^
schon jetzt sich bewähre», weil es in seinen Gliedern bisher nicht unmi telba vo der Quelle

Provinzial-Landtage, .cl Iwo bestelltwar s°"^ " °^en
Elementen gleichsam von nnle.i anfgebant wird. Nichtsdestowenig^er werde w,,gm^^^
der Lokal-Conunissione» durch den Provinzial-Landtag deren gleichzeitige Bestimmung,n Mitg»
des Ständeraths natürlich die gebührendeRücksicht finden muffen. ^ Ansschusfe

Auf Grund der vorstehenden Erwäguugen ist das °!"l^"^ "^'^h^, ^^
"ufgestelltworden. Obwohl es sich formell und materiell an b'e "Mun',"g ' ^
d°ck> eiuige nicht unwesentliche Abweichungen,welche, soweit sie ans dem Vorgesagteni )
von selbst ergeben, in Nachstehendem sich motivircn. ,^ ^^^^ die deutlichere

Die neue Fassnng des Schlußsatzes im ersten Nlmea vev ^ ^ ^ ^^ Provinzial-
Präcisirung der in den „Grnndzügen" vorgeschlagenen Fest!ctzu»g^" / ' i,^. f^. ^e einzelnen
Landtages«, welcher Beschlußeben in der Revision und andcrweiten,^e Mm ^
^erwllltungszwcigc bcstchcndeu Reglcüients seinen Ausdruckzu su«en ) ^ ^^. ^.^ ^^. Ablehnung

Das letzte Alinea des §. 4, sowie die ganzen ^ ^ selbstverständlichausfallen,
"«es Landesdirettors und ihm zur Seite stehender anderer 5 ^ sich auf die

Die in dem ersten Satze des §. ? (jetzt 5)' gemach e Cu ^lwn^^ ^ l^)^^ ^
»ußerlichvernehmbar gewordeneGeneigtheit der ^taatöbehor^ ^^^ <zim
Ctnndeweieus auch fernerhin wie seither bei den Königlichen Ncgm'MM ^^ ^
derartiges Arraugcmcnt würden die Provinzialständc um so dantvarcr z ^,.
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begründeteZweifel darüber erhoben worden sind, ob besondere lediglich für die Besorgungder ständischen
Bureau- Kassen- technischen :c. Geschäfteanzustellende Beamten in diesem ihrem Wirkungskreisedas
ganze >hr hindurch eine volle Beschäftigungfinden würden.

Der zweite Absatz des nämlichenParagraphen ist unverändert beibehaltenworden, obwohl
eine Minorität im Ausschusse sich gegen die analoge Anwendung der Bestimmungen des §. 11 des
Reglements über die Civilversorgungder Militairpersonen vom 20. Juni 1867, als einer dem In¬
teresse der ständischen Verwaltung möglicherweise widerstreitendenBeschränkungder freien Auswahl
der Vüreaubeamten, aussprach. Es wurde daher von dieser Seite die Streichung des Zwischensatzes:
bei welcher" .... bis ... . „Nnwendungfinden", oder doch eine andere Fassung desselben befür¬

wortet welche den Ständerath bloß dazu verpflichte, bei der Besetzungjener Stellen den versorgungs-
berech/igten Militairpersonen, bei mindestens gleicher technischer und sittlicher Qualistkation mit der
von Civilbewerbern,vor diesen den Vorrang einzuräumen.

Zu §. 9 (jetzt 6). Da die Lokal-Commissionenfortan zugleich die Grund-Elemente des
Ständeraths zu bilden bestimmt sind (ß. 2), so mußte deren fakultativeBestellung in eine obligatorische
verwandelt werden, und dieselbe nicht bloß für einzelne, sondern für alle ständischen Anstaltenmöglichst
gleichmäßig, somit unter Ausschließungder bisherigen Commissareerfolgen. Die angenommene Zahl
von drei Mitgliedern für jede Commission, welche die Negel bilden soll, mithin Ausnahmen für den
Fall eines besondern Bedürfnisses nicht ausschließt, gibt die geeignete Gelegenheitzur angemessenen
Betheiligung der einzelnenStände bei der Zusammensetzungdieser Einzelorgaue sowohl, als folge-
wcise auch des Ständerathes.

Die nach dem Vorschlage in tz. 11 der „Grundzüge" dem Ober-Präsidenten einzuräumende
Befuqniß, an den Berathungen des Ständeraths resp, der Lokal-Commissionenentweder selbst oder
durch einen zu seiner Vertretung abzuordnenden Staatsbeamten Theil zu nehmen,— ist ein Aufsichts¬
mittel für welches sich in keinem Zweige der Communal-Verwaltung nach den bestehenden Gesetzen
ein Analogon findet. Zum Zwecke einer wirksamen Oberanfsichtsführung dürfte es aber auch voll¬
ständig ausreichen,wenn der Ober-Präfident das Recht hat, über alle Gegenständeder ständischen Ver¬
waltung Auskunft zu erfordern, und wenn ihm die Controlle über die Thätigkeit des Ständeraths
durch Mittheilung des jedesmaligen Sitzungs-Prototolls und einer Ausfertigung derjenigenBeschlüsse/
deren Einsicht er begehrt, erleichtert wird. — Hiernach hat der entsprechende 8- 6 der Anlage eine
veränderte Fassung erhalten. Ferner mußte in demselben Paragraphen in der Art des Einschreitens
gegen incorrette oder fehlerhafteBefchlüsse des Ständeraths eine Unterscheidung gemacht werden, je
nachdem diese Beschlüsse die Befugnissedes Ständeraths überschreiten oder das Staatswohl verletzen.
Nur über diese Verletzung steht die Entscheidung bei den Staats-Behörden, während wegen Ueber-
schreitungder Befugnissedes Ständeraths der Provinzial-Landtag das letzte Wort haben muß, weil
er die Quelle ist, aus welcher diese Befugnissesot'. §. 3) einzig und allein entspringen.

Die Ucbergangs-Bestimmungin dem Schluhparagraphen (§. 11 der Anlage) rechtfertigt sich
durch den dringenden Wunsch, die Wirksamkeit des Standcrathes, und mit ihm die Selbstverwaltung
überhaupt möglichst bald, jedenfalls aber vor der 21. Landtags-Diät in's Leben treten zu lassen.

Demnach beehrt der unterzeichnete Ausschuß sich, dem hohen Provinzial-Landtcigegehorsamst

zu empfehlen, ^ Majestät den Kaiser und König um die Allerhöchste Genehmigungdes an¬
liegendenRegulativs mittelst Adresse ehrfurchtsvollzu bitten.

Düsseldorf, den 28. Juni 1871.
Der I. Ausschuß.

von der Mosel, Vorsitzender. Dr. Wurzer. Contzen. vonHeister. GrafWolf-Melternich'
Constantin von Ruys. Freiherr Felix von L o ö. Freiherr von Fürstenberg. Bache"'

Aldringen. Bremig. von Handel. Mund.
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Regulativ
für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischen Vermögens und der provmzialstandischen

Anstalten in der Nhcinsirovinz.

8-1. , , ,
Zum Zwecke der Verwaltung des provinzialständischenVermögens und der provmzml.

ständischen Anstalten der Nheinpromnzwird unter dem Namen
Ständerath

em ständischer Vcrwaltungs-Ausschußbestellt.

8-2.
Der Ständcrath besteht aus: . ^ .. «. ^.» ^^Mer-
dem jedesnmligenLandtagsmarschalle, oder in VehinderungsMen desselben dem Denver

treter des Landtagsmarfchalls, als Vorsitzenden

einem Collegimn, welchesgebildet wird dnrch den Zusammentritt der für die unmittelbare Verwaltung
und Beaufsichtigungder einzelnenAnstalten bestehenden ständischen Commi,stonenltz. ">

Das Mandat de? Ständerathsglieder, fowie deren Stellvertreter giU m de Z^ räum
von L Jahren mit der Maßgabe, daß bei Ablauf dieser Wahlperiode du Mitgliedschaftnn <2M>
rathe bis zur Wahl des Nachfolgers fortdauert.

Anlage zu Vor¬
stehendem.

Standerath.

Zusammensetzungde«
Ständeraths.

zur Wahl des Nachfolgers fortdauert.
3. Wirkungskreis des

Ständerath«.Der Ständerath hat die Verwaltung des provinzialständifchen ^ch in
MlständischenAnstalten nach Maßgabe der Beschlüsse des
Gemäßheit des von diesem festzustellenden Finanzetats zu führen. In wie «en '' ^
Ständerath die Verwaltnng felbstständigzu führen, oder die Beschlußfassung ^ P"» ^
3« erwirkenhat, bestimmendie Reglements für die einzelnen Verwaltungszweige.
Provinzial-Landtage festgestellt, oder^ foweit sie bereits bestehen,revidirt und nnt den Bestimmung
°es gegenwärtigen Regulativs in Einklang gebracht werden. , «„„^aae <Mres-

Der Ständerath hat über die Ergebnisseder Verwaltnng dem Provmz.al-Landtagê °yre
Berichte zu erstatten. ,^ ^,. .„.watende durch Be-

Scinen Geschäftsgangregelt der Ständcrath durch eine von ihm zu eniwer, ,
fchluß des Provinzilll-Landtages festzustellende Geschäftsordnung.

^ Der Landtags-Marschall, uud in desfenBchindermigder Stellvertt^ .andt^arw«.
^rsth im Ständerathe Er bernft denselben und leitet die Verhandlmigen nach MMabe der ^
^dnung sß. 3 am Schl.). Er ist berechtigt,jeder Zeit, namentlich°^ " ^
ansammelt ist, Kenntniß von dem Gange der Verwaltung zu nehmen, und smd die Mn°,«)
verpflichtet, ihm jede verlangte Auskuuft zu gewähren. ständischenBeamten überschreiten,

Maßregeln, welche uach seiner Ansicht die Befugnissed" staumi«) '^ «. ^ - ^^^,
"er für den Verband und die Aufgabendchelbeu wesM l.chen Nachtheilherbei
"hren würden, kann er bis zur nächsten Sitzung des Stiinderaths beanstanden.

^ . Die Stellen der zur Besorgung der^reau- Kassen- te^ des ^d^ea.
^änderathes nöthigen Bemnten werden- insoweit diese Geschäfte nicht /" ^'"" "^'" ,den
Staatsbehörden in bisheriger Weife durch Beamte der Königlichen Regierungen fortgeführt
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Ständische Lokal»
Vommissionen,

Ständische Instituts-
Beamte.

Bestallung.

Oberaufsicht.

Ausführnnsss'Ne-
stinilnilngcii.

können -nach Zahl, Diensteinnahme und Art der Besetzung sanf Lebenszeit, ans Zeit, ans Kündigung)
auf Vorschlag des Ständcrathes mittelst des Finanzetats bestimmt.

Die Besetzung dieser Stellen, bei welcher die Bestimmungendes §. 11 des Reglementsüber
die Civilvcrsorguug der Militairpersoucn vom 20. Juni 186? analoge Anwendung finden, — erfolgt
durch den Stäuderath sclbstständig.

Diese Beamten werden von dem Laudtags-Marschalleoder einem von ihm cruauuten Dele-
girteu vereidigt uud in ihre Aemter eingeführt. Sie erhalten ihre Geschäfts-Iustruttioncnvom Ständerathe.

Das ständische Knsseu- und Rechnungswesen wird durch besonderesReglement geordnet.

8.6-

Für die unmittelbare Verwaltung lind Beaufsichtigungder einzelnen standischen Anstalten
werden besondere ständischeCommissionen bestellt. In der Regel soll jede derselben ans drei Mitglie¬
dern und ebenso vielen Stellvertretern bestehen.

Die Wahl der Mitglieder, wie die Begrenzung der Compet-nzund die Art und Weise der
Zusammensetzung der Commissionen erfolgt durch den Provinzial-Landtag.

Die Commissionen empfangenvon dem Ständerathe ihre Geschäfts-Instrnttion und führen
ihre Geschäfte unter Leitung und Aufsicht des Ständeraths und des Landtags-Marschalls.

8- 7.
Ueber die an den einzelnen standischen Instituten anzustellenden Beamten, über die Art der

Anstellungderselben, nnd in wie weit dabei die Bestimmungendes Reglements über die Civilversorguug
:c. der Militairpersoucn vom 20. Juni 1^l>? s^. ll und l.2) znr Änwendnng kommen, wird durch
die für diese Institute durch den Prouinzial-Landtag zu erlassenden Ordnungen bestimmt.

8- 8.
Sämmtliche ständische Beamte haben die Rechte und Pflichten mittelbarer Staatsbeamten.

Die besonderendienstlichen Verhältnisse der ständischen Beamten werden durch ihre Bestallungen ge¬
regelt, welche vom Landtags-Marschall ausgefertigt werden.

8- "-
Die staatliche Oberanfsichtüber die gcsammte ständische Bcrwaltnng führt der Ober-Präsident.
Derselbe ist befugt, über alle Gegenständeder ständischenVerwaltung Änstnnft zn erfordern.

Ueber die Thätigkeit des Ständeraths insbesonderewird er durch Mittheilung des Sitzungsvrotokolles
uach jeder stattgehabtenBerathung in fortlaufender Kennmiß erhalten; anch sind ihm auf Erforderu
Ausfertigungen der Beschlüsse des Ständcraths zur Ciusichtmitzutheilen.

Er kann Beschlüsse des Ständeraths, welche dessen, ihm durch den Provinzial-Landtag gemäß
8. 3 des gegenwärtigenRegulativs eingeräumte,Nefugnisfezu überschreiten scheinen, durch motivircnde
Verfügung außer Kraft fctzeu oder doch, falls der 2täuderath sich hierbei nicht beruhigen sollte, deren
Ausführung bis zur nachfolgenden Cutscheiduugdes Provinzial-Landtags sistiren. Beschlüssedes
Ttänderaths, welche das Slaatswohl verletzen, hat der Ober-Präsident zu beanstandenund, sofern
eine das Vorhandenseindieser VerletzungbegründendefchrifilicheCröffnung an den Ständcrath frucht¬
los geblieben ist, Behufs Cntschcidnugüber deren Ansführung dem betreffenden Nessort-Minister
einzureichen.

8- W.
Der Ucbergang der in der Provinz vorhandenen dazu geeigneten Fonds, Institute und

Stiftuugcu in die nach dem gegenwärtigenRegnlativ zu ordnende ständische Verwaltung wird durch
besondere, von dem Prouinzial-Landtage im Einverständnissemit der Staats-Negicrung aufzustellende
Reglements geordnet, sofern nicht etwa zu diesem Uebergangein Folge der — namentlichdurch die
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schon bestehenden Reglements begründeten— besonderen Rechtsverhältnisseeines solchen Fonds :c.
ein Gesetz erforderlichist.

s. 11.
Die vom Ständcralhe bei seinem Zusammentritt sich zu gebende Geschäfts-Ordnung(§. 3 Ueberganns«

letztes Alinea) erhält bis zur Versammlung des nächst folgendenProvinziell-Landlagcs, welchem die Bestimmung.
Feststellungderselben obliegt,provisorischeGültigkeit.

Imglcichen vertreten vorläufig und zwar bis zur Ausführung der in §. 6 vorgesehenen
Regulirung die gegenwärtigbestehendenbesondern ständischen Commissionen und Commissare die spateren
Commissionen und sind insbesondere befugt, zu einem provisorischen Ständerath nach 8- 2
zusammenzutreten.

N»o. N

Referat des l. Ausschusses,
die Petition der Cladt Düsseldorf behufs Belastung des Zuschusses aus dem Bcrgischen Schulfonds

für Elementarschulzwcckebetr.

Referent: Freiherr Felix v. Loö.

Seit dem Bestehen des VergischenSchulfonds bezog die Stadt Düsseldorf aus demfelbcn Zuschuß filr die Stadt
für Elementarschulzwccke einen jährlichen Zuschuß vou 4U0Thlrn. 12 Sgr. 6 Pf. Dnrch Bcr- Düsseldorf aus dem
fügung vom 9. April 1869 wurde dicfclbe jedoch benachrichtigt, daß der Herr Obcrpräfident der Rhein- W-Mien Schulfonds.
Provinz entschieden habe, der fraglicheZnschnß werde vom Ende des Jahres 18 <0 ab zurückgezogen
werden, da der Stadt ein Rechtsanspruchuicht zur Seite stehe, eine fo große Commune aber unzweifelhaft
in der Lage fei, ohne eine derartige Beihülfe für ihre Elcmcntarschnlbcdürfnissc Sorge zu tragen.
Auf wiederholteVorstellung bei dem Herrn Minister der Unterrichtsangelegenhcitenwurde die Stadt
unter Bestätigung der Entscheidungdes Obcrpräsidentenuud unter Verweisung auf den Rechtsweg
abschlägig bcschicdcn.

Unter diesen Umständenfühlt sich die Stadtverwaltung veranlaßt, dem Provinzial-Lcmdtage
die Bitte vorzutragen, Allerhöchsten Ortes das Gesuch um Aufhebung der gedachten Maaßregel und
um Belastung des in Rede stehenden Zuschusseszu befürworten.

Die Stadtverwaltung führt iu ausführlicher Deduktion zur Begründung ihres Antrages
einmal die großen Leistungender Stadt für Clcmentarschulzwcckcan; dann aber und zwar vorzugs¬
weise stützt sie denselben auf die Entstehung des BcrgischenSchulfonds und die Natur der einzelnen
Fonds, aus dcucu derselbe zusammengesetzt, woraus für sie, wenu anch' nicht ein voller Rechtslilcl, so
doch unbestreitbar eine historische und moralische Berechtigungerwachsen sei; zudem sei es wünschens-
wcrth, daß der Provinzial-Lcmdtag,zu dessen Aufgabe ähnliche die Provinz oder einen Theil derselben
betreffende Gegenständegehörten, wie derselbe sich ja auch schon wiederholtmit dem BcrgischenSchul-
fouds befaßt habe, sich mit der vorliegenden^rage beschäftige, da dem Abgcordnctenhausein dem
Etacitshaushaltsctat über den VergischenSchulfonds uud feine Verwendung uur fehr unvollständige
Vorlagen gemacht würden.

Bei Beurtheilung des vorstehendenAntrages kamen drei Punkte zur Sprache.
1. Ist die Königliche Staatsregierung durch Anordnungen irgend welcher Art, insbesondere

auch durch deu für das Jahr 1871 festgestelltenStaatshaushalts-Ctllt behindert,der StadblDüsscldorf
den in Rode stehenden Zuschuß zu belassen?
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2. Liegt es innerhalb der Compctenz des Provin;ial-Landtags, sich mit der vorliegenden
Petition der Stadt Düsseldorf zu befassen?

3. Stehen dem Antrage der Stadt Düsseldorf Rechtsansprüche oder sonstige Gründe zur Seite?
»ä 1. Es wurde im Ausschusse hervorgehoben, die Königliche Staatsregierung habe über die Gelder

des Bergischen Schulfonds, welcher im Staatshaushaltsetat figurire, keine freie Verfügung,
da sie an die Feststellungenvon Seiten der gesetzgebenden Faktoren gebunden sei; deshalb
könne sie auch in der Verwendung des bisherigen Zuschussesfür die Stadt Düsseldorf keine
Aenderung mehr eintreten lassen. Die Anlagen zum Staatshaushaltsetat für 1871 enthalten
nun folgende Angaben in Betreff des BelgischenSchulfonds:

Einn ahmen.
Thlr. Sgr. Pf.

2. von Grundeigenthum .... 10,944 4 11
K. Zinsen von Kapitalien .... 22,082 23 3
c. aus Staatsfonds ..... 5,328 —,
ck. sonstigeEinnahmen .... 1,645 1 in

im Ganzen 40,000 — ^ .

Ausgabe.
Thlr. Sgr. Pf.

a. dem Gymnasium zu Düsseldorf ....... . , 9 000 __ _-
d. „ „ zu Wipperfürth ........... 1^200 - —
0. der Kunstakademie zu Düsseldorf ...... 262 — —
cl. dem Progymnasium zu Sicgburg .......... 1953 5 3
e. an Lehrer und Schulen im HerzogthumBerg ....... 4 956 16 1
f. zu allgemeinen Bedürfnissen des Schulwesens im ehemaligen Belgischen

Lande und zwar zu Schulbauten ..... 4 800 — -^
Z. zur Remuncrirung der Schulpflcger ....... gW __ ^.
K. zu Gratifikationen und Unterstützungen für Lehrer, sowie zu tempo-

rairen Ergänzungenvon Lehrergchaltcrn, welche durch daraus zu ent¬
richtendePensionen an abgehendeLehrer bis zur Unzulänglichkeit
vermindert werden ........... 10 000 __ —

i. zur Unterstützungarmer Gemeindenzur Anschaffung von Lehrmitteln ^400 - -
il. zu Pensionen ............. 17^ ^ ^,
1. zur Vermehrung des Fonds, sowie zur Deckung von Einnahme-

Ausfällen ................... 2,739 15 6
W. Abgaben und Lasten vom Grundeigcuthum ... 20 — -^
u. Forstverwaltungs- und Kulturtosten ..... 279 17 10
0. Baukosten ............... 5^ ^. _
p. Kultustostcn ............... 10ßI ^ 4
c>. Verwaltungstosten ............. 100? — __

im Ganzen: Thlr. 40,000 - ^
Aus vorstehendenAngaben ergiebt sich, daß von Seiten der gesetzgebenden Faktoren über
die Verwendung der Gelder des BelgischenSchulfonds bis in's Einzelne hinein Bestimmungen
nicht getroffen sind, daß dieselbenvielmehr nur für die verschiedenen Zwecke und Bedürfnisse
des Schulwesens in den ehemals Bergischen Landen die zu verausgabenden Summen im
Ganzen festgestellt, somit die Staatsregierung in keiner Weise behindert haben innerhalb
der gezogenen Grenzen über die Mittel des BelgischenSchulfonds im Einzelnen zu verfügen.
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In dieser Einsicht liegt daher keineswegseine bindende Verpflichtungvor, der Vtadt Dusseldorf
den bisher gewährten Zuschuß für Elemcntarschulzwecke zu entziehen; d,e ^taatsregierung ist
vielmehr durchaus befugt, in dieser Angelegenheit den von jeher bestehendenZustand zu erhalten,

»ä 2. Von Seiten einer Minorität im Ausschusse wurde die Competenz des Provinzial-Landtags, stch
mit dieser Angelegenheitzu befassen, bestritten; es wurde von dieser Seite gesagt, n"^-"
des Gesetzes vom 27. März 1824 wegen Anordnung der Provinzial-Stande für die RYein-
Provinz, sei allerdings den Ständen die Befugniß beigelegt, Allerhöchsten Ortes Bitten und
Beschwerdenvorzulegen, welche aus dem besonderen Interesse der Provinz und ihrer einzelnen
Theile hervorgingen; dieser Fall liege hier aber nicht vor, denn unter den Begriff „einzelne
Theile einer Provinz" Wune nicht eine Stadt allein gefaht werden, eine solche tonne nur
als ein Individuum hier cmgesehcu werdeu. Dieser Auffassung tonnte sich die Majorität des
Ausschusses nicht anschließen, weil in dem angeführten §. 4U eine bestimmte Große oder Be¬
schaffenheit der einzelnenTheile nicht angegebenfei; auch handle es fich in dem vorliegenden
Falle keineswegsnur um das Interesse der Stadt Düsseldorf, fondern zugleich um das Interesse,
beziehungsweisedie Verwendung des für das ganze Belgische Land bestimmtenBergychen
Schulfonds; von diesem Gesichtspunkte ausgehend habe daher der RheinischeProvinzial-Landtag
sich bereits wiederholt, sei es im Allgemeinen, sei es in Betreff einzelner Verwenduugen
mit den Angelegenheiten des Bergischen Schulfonds befaßt; so habe der sechstePro-
vinzial-Landtag eine Adresse an Se. Majestät den König gerichtet, in welcher die Bitte
vorgetragen war, Se. Majestät wolle „den Rheinischen Provinzial - Ständen eine Con¬
trolle über die bestimmungs- und stiftungsmäßige Verwendung dieses Fonds in der
Weise Nllergnädigst zuweisen, wie getreue Staude sie bereits iu Beziehung ans andere
Provinzial-Institute der Allerhöchsten Weisheit verdanken", und zu diesem Zwecke die Bildung
einer aus Regierungsbeamten und Mitgliedern der Stände zusammengesetztenCommissionzu
genehmigen,und obwohl in dem Landtags-Abschiede vom ?. November1841 diefe Bitte abge¬
schlagen worden sei, habe der 7. Rheinische Provinzial-Landtag sich nicht abhalten lassen, aber¬
mals in einer Ndresse dieselbe Bitte zu wiederholen; es habe sich damals unter Anderm auch
um verschiedene Einzelheiten gehandelt, z. B. um Zuwendung eines jährlichen Zuschusses von
400 Thlrn. an das Gymnasium der außerhalb der BelgischenLande gelegenen Stadt Essen, um
Iahluug eines jährlichen Gehaltes von 70U Thlrn. an den Professor Fichte m Bonn. ,owie
um Zahlung von jährlich 300 resp, später 100 Thlrn. jährlich an den Negierungsschulrcity
Brüggemann zu Coblenz, dem letztere Summe auch uoch zugewendet wurde, als er vereits
im Eultusministerium zu Berlin angestellt war; nicht minder habe trotz der ErsolgioMeit
dieser Bitten uud des iu dem Landtagsabschicde vom 30. September 1843 ertheilten llbermaligen
abschlägigen Bescheides der 16. Rheinische Provinzial-Landtag sich von Neuem mit d'^r Ange¬
legenheitbeschäftigt und seine Bitten und Beschwerdenwieder in einer Adresse an dc^ «omgs
Majestät niedergelegt; die nächste Veranlassung hiezu habe folgender Fall geboten^ ^as
Gymnasium der Stadt Essen bezog bisher aus dem Bergifchen Schulfouds lahrllch dic^umme
von 400 Thlrn.; im Jahre 1850 wurde dies von der Commission der II. Kammer monirt, wen
die Stadt Essen uie zu dem Herzogtum Berg geHort habe, und von der H. Kammer ome
Ausgabe abgesetzt. Die Deckung des Ausfalls für d'as Gymnasium m,Essen geschah nun n
folgender Weise- Die ehemaligeAbtei Siegburg hatte die Verpflichtung, für den latmuschen
Unterricht in der Stadt Siegburg zu sorgen, uud zwar auf ihre alleinigeKosten Nach Auf¬
hebung der Klöster fand dies nicht mehr statt. Das veranlaßte die St» t -.egbnrg m der
Folge an den Staat die Anforderung zu stellen, daß er als Rechtsnachfolgerder Abtei d.e
Corge für den Unterricht auf seine Kosten übernehme, resp, die dazu gehörigen,Mtds bewillige.
Die Verhandlungen führten schließlich zu einer Cabinetsordre vom ^ahre 1818. in welcher d r
Konig verordnete, daß die Pensionen von 3 geistlichen Herren, des Abtes Speher und der
Abtei-Geistlichen Büllingen und von Muffel im Betrage von 1253 Thalern w dem Ab-
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sterben derselben eine Dotation der Schule zu Siegburg für ewige Zeiten bilden und diese aus
der Staatskasse bezahlt werden sollte. Bis 1850 waren diese 1253 Thaler auch fortwährend
an Siegburg bezahlt worden. Seit 1851 zog man jedoch von diesen 1253 Thalern, welche
der Staat der Schule in Siegburg schuldete, 400 Thaler ab und gab dieselben dem Gymnasium
in Essen, während man die diesem Gymnasium bisher aus dem Bergischen Schulfonds gezahlten
400 Thlr. von da ab an die Schule zu Siegburg auszahlte; und wenn nun auch, so wurde
von der Majorität des Ausschusses weiter ausgeführt, diese auf Sistirung des zu Siegburg
innegehaltenenVerfahrens und auf Gewährung einer Controlle über den Bcrgifchen Schulfonds
gerichteten Bitten eine Erhörung Allerhöchsten Ortes nicht fanden, vielmehr durch Landtags-
Abschiedvom 17. September 1864 ablehnend beschieden wurden, so sei doch in keinem dieser
ablehnendenBescheidedie Compctenzdes Provinzial-Landtags, Bitten und Beschwerden dieser
Art Sr. Majestät dem Könige vorzutragen, negirt worden; es stehe somit dem Provinzial-
Lcmdtage diese Competenz auch in der vorliegendenFrage unzweifelhaftzu.

aä 3. Zur Beurtheilung der Frage, ob dem Verlangen der Stadt Düsseldorf auf Fortgcwährung des
bisher aus dem BergischcnSchulfonds bezogenen Zuschusseszu den Kosten ihrer Elementar¬
schulzwecke ein begründeter Anspruch zur Seite stehe, ist die Entstehung und Natur des Bcrgifchen
Schulfonds in's Auge zu fassen. Den Grundstock des Bergischcn Echulfonds bilden die Güter
des im vorigen Jahrhundert in Düsseldorfbefindlichen und für Unterrichtszwcckethätigen Jesuiten-
Ordens. Als im Jahre 1773 Papst Clemens XIV. durch die Bulle „cluminu^L rLäomwr nustor"
den Jesuitenorden aufhob und dadurch der Besitzer obiger Güter einstweilennicht mehr existirte,
fielen dieselben in die Hände des Landesherrn, jedoch nicht als dona vlioantia zu ihrer freien
Verfügung, es blieb vielmehr für sie die Verpflichtung,diese Güter ihrem ursprünglichen Zwecke
gemäß zu verwenden;es ist dies in mehreren vom Kaiser approbirtenNcichshofrathsgutachten,
namentlich: 1. in Sachen des Magistrats von Cöln gegen den Churfürsten von Cöln (Oon-
olu8Vlru vom 20. Qctober 1774), 2. in Sachen des Bürgermeisters und Raths von Augs¬
burg gegen den Churfürsten von Bayern (OonoluLumvom 14. April 1774), 3. in Sachen des
Fürstbischofs von Paderborn gegen den Grafen von Lippe-Detmold (Oonoluämn vom 24.
Dezember 1??3) ausdrücklich bestimmt;dem Inhalte nach ist dort gesagt: Kaiserliche Majestät
habe gehorsamsten Neichshofraths Gutachten Allergnadigst approbirt, demzufolge, wenn der
betreffende Landesherr, die in seinem Gebiete befindlichen Güter und Einkünfte des Jesuiten-
Ordens nach Aufhebung dieses Ordens in Beschlag genommen und als bona vaoautia von
Landeshoheit wegen sich zugeeignet, Kaiserliche Majestät aus ReichsvätcrlicherVorsorge nicht
geschehen lassen könne, daß jene Schulen, Lehr- und PrediaMnstaltcn, welche vorhin von den
Mitgliedern des Jesuiten-Ordens besorgt worden, durch Entziehung deren Theils ox ^ooiali
luiiäaticme, theils aus demselben ursprünglicherin«tiwtiu, überhaupt dazu geordnetenGütern
und Einkünften geschwächt oder gar vereitelt würden, und daher auch dem Landesherr«, sowie
den betreffendenSchul-Curatorien obliege, dafür Sorge zu tragen, daß fämmtlicheseither von
den Iesuiten-Collegien verwalteten Renten und Gefalle forthin zu obigen Zwecken verwendet
würden, sonach aber 6« vaoantia Konurum keine Frage sein könne. Allerhöchst Dieselben
wollen sich demnach zu den betreffenden Landesherren verschen, daß alle dieser KaiserlichenEnt¬
schließung widersprechendenVerordnungen sofort aufgehobeu und außer Kraft gesetzt, die
bestimmungsmäßigeVerwendungden Berechtigtenfreigegeben und darüber daß Dieses geschehen,
innerhalb 2 Monaten weitere Anzeige gemacht werde, hiernach wurden nuu bis zum Jahre
1801 die in Rede stehenden Iesuitengüter von der kurfürstlichen Hoftammer zu Düsseldorf ver¬
waltet. Bereits vor dem Neichsdeputations-Hauptschlußvom 25. Februar 1803, welcher auch
die Güter der spater aufgehobenen Corporationen zur Verfügungdes Lanbesherrnstellte, halte der
Churfürst MarIofeph dieVcrwaltungder besagtenIesuitengüter einer zur Aufsicht über das gesummte
Schulwesenim HerzogthumBerg durch Nescript, ä. c!. München 25. August 18U2, einnesehtcn
Schulkommissionübergeben und dieselbe beauftiagt, „da zur Befriedigung'der mannigfaltigen
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Bedürfnissedes Schulwesens eine stärkereEinnahme erforderlichsein werde, als der bestehende
Schulfonds der Jesuitengüter abwerfe," darauf Bedacht zu nehmen, das Fehlendeaus analogen
Quellen zn ergänzen. In weiterer Ausführung dieses Zweckes wurde dann durch Nescriptc
des Churfürsten Mar Joseph vom 25. Januar 1803 und 12. September 1803 verordnet,
„daß das gesummteGut der Possideuten-Kloster, welches nach Abzug der darauf hafteuden
Pensionen und anderen Lasten disponibel blieb, für den Schulfonds bestimmt und gleich ver¬
wendet werden solle." Selbstredend konnte bei Einsetzungdieser Schulcommission und bei den
derselben zugewiesenen Functiouen es sich nur um das katholische Schulwesen handeln, da nach
den in Folge des Iülich-CleveBergischen Erbfolgestreites im 17. Jahrhundert zwischen Pfalz-
Neuburg uud Knrbraildenburg abgeschlossenen Religionsrezessen die BelgischeRegierung sich
in das evangelischeSchulwesen gar nicht einmischen durfte, nicht minder mußte das durch obige
Churfürstlichc Verordnungen für deu Schulfouds bestimmte Gut die Natur desselben an¬
nehmen. Das auf diese Weise dem Schulfonds zugeschlagene Gut bestandunter andern aus
den Gütern des Krcuzbrüdertlosters, des Cölcstinertlosters und anderer geistlichenCorpo-
rationen. Nußer deu vorgeuannteu Klostern wurden im Jahre 1803 auch uoch das Franzis-
tanertlosterund das Collegiatstift aufgehobenund deren Güter vom Fiskus eiugezogeu.Sämmt¬
liche hier genannten geistlichenGenossenschaftensorgten aber in der Stadt Düsseldorf
für den Höhen, und niedern Unterricht, sowohl durch die personliche Thätigkeit der Ordens-
Mitglicder, als auch durch Bestreitung der Kosten des Uuterrichts und zwar in manchen
Fällen auf Grund besonderer Stiftungen. Bei dem Collegiatstiftc läßt sich der Antheil
an dem städtischen Schulwesen bis auf das Ende des 14. Jahrhunderts zurückführen.
Die Stadt Düsseldorf zog daher zunächst uud vorzugsweiseNutzen aus den von diesen geist¬
lichen Genossenschaften geleitetenschulen. Es lag daher in der Natur der Sache, daß, wenn
auch durch Aufhebung der Klöster deren Schulen gleichfalls in Wegfall kamen, doch die für
diese Schuleu bestimmten und bisher verwendetenFonds auch ferner die ursprüngliche und
stiftungsmäßigeVerwendung fiudeu mußten. Daß vou Seiten des damaligen Landesherrn und
der richterlichen Behörden dem entsprechende Verordnungen und Urtheile erlassen wurden, ist
oben gesagt. Es wurde aber auch später diesem Gruudsatze entsprechend gehandelt. Durch die
französische Gesetzgebung, insbesonderedurch das Dekret vom 17. Dezember 181 l nnd die
Instruktion vom 21. Iuui 1812 wurde den Gemeindendie Verpflichtungauferlegt, Primär¬
schulen zu errichten uud zu unterhalten, denselben aber auch zugleich die hierfür vorhaudeneu
Lokalschulfouds zugesprochen. Der Stadt Düsseldorf wurde nun, nachdem ihr durch die Ein¬
ziehung der genanntenKlostergüterso bedeutende Lokalschulfonds entzogenwaren, ohne Zweifel
als eine Entschädigungfür die verlorenen Vortheile, aus dem aus den eingezogenen Kloster¬
gütern gebildeten Schulfonds, dem jetzigen Bergifchcn Schulfouds, für ihre Elementarschulzwecke
«" Zuschuß gezahlt, deu ihr auch bereits die Pfalz-Bayerische Negieruug seit der Entstehung
des Schulfouds gewahrt hatte. Bis zum Jahre 1869 wurde die Gewährung besagten Zu¬
schusses nie in Frage gestellt. Wie sehr die Ueberzeugungfeststand, daß der BelgischeSchul¬
fonds bestimmungsmäßigzu verwendensei, geht auch aus einer Kabincts-Ordre vom 18. De¬
zember 5846 hervor, welche das Ergebniß vielfacher Untersuchungen der Staatsbehörden über
den Charakterdieses Fonds war. In derselbenwird gesagt:

1. daß derjenige Theil des Fonds, welcher aus ehemaligen Iesuiteugüteru herrühre, als
katholisches Schulgut betrachtet und daher nur für katholische Unterrichtszwecke ver¬
wendet werden, ^«..^ c «. ^ .

2. der zur Erhaltung und Erweiterung des vormaligeu Lyceumszu Dusseldorf bestimmte
jährliche Zuschuß von 3000 Thalern auch stets nur für diefe oder für die an deren
Stelle getretene höhere Unterrichtsaustalt bestimmtbleiben,

3. der alsdann und nach Bestreitung der auf dem Bergischen Schulfonds sonst noch ruhen¬
den Lasten und speziellen VerpflichtungenverbleibendeNevenüenüberschuß aber, vor w,e
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nach vorzugsweise für das katholische Unterrichtswesenim Umfange des ehemaligen
Herzogthums Berg verwendetwerden, die evangelischen Schulanstalten jedoch von einer
Theilnahme an demselben nicht ausgeschlossen sein sollen.

Nach dieser Kabinets-Ordre sollen also, mit der Modifikationallerdings der Schlußbestimmung
unter Nro 3., die Mittel des BergischenSchulfonds, nach Zweck und nach Ort, ihre frühere Ver¬
wendung finden. Düsseldorf, wo ehemals aus den zum BergischenSchulfonds geschlagenen Gütern
in so bedeutendemMaahe auch für die Bedürfnisfe des Elementar-UnterrichtsSorge getragen wurde,
besitzt somit unbestreitbar ein, mindestensmoralisches Recht, an dem Genusse der Vortheile des Bergi¬
schen Schulfonds betheiligt zu bleiben, im vorliegendenFalle somit den bisher bezogenen Zuschuß
von 400 Thlrn. 12 Sgr. 6 Pfg. auch ferner zu beziehen.

Nachdemdas vorstehenddargelegte Verhältniß dem Ausschussevorgetragen und von der
Minorität des Ausschusses dem gegenüberhervorgehobenwar, daß die einseitige Darstellung in der
Petition und die Unkenntnih der die Staatsregierung bei ihren Verordnungen leitenden Motive, es
zur Fällung eines Urtheils an der nöthigen Klarheit fehle, erkanntedie Majorität desselben, ohne die
Bedürfnißfrage für die Stadt Düsseldorf, welche für das Unterrichtswescnder Stadt bereits so große
Opfer in anertennenswerther und bereitwilliger Weise gebracht hat, einer nähern Untersuchung z«
unterziehen, ohne auch die Angabe der Stadtverwaltung in ihrer Petition, daß nämlich dem Ver¬
nehmen nach der der Stadt Düsseldorf bisher geleisteteZuschuß der Stadt Barmen zugewendet werden
solle, mit in Anschlagzu bringen, das Verlangen der Bittstellerin mit Rücksicht auf die Entstehung
und die Natur des Bergischen Schulfonds für begründet an, und beschloß den Antrag zu stellen:

Der Provinzial-Lllndtllg wolle beschließen,
Se. Majestät den Kaiser und König in einer Adresse allerunterthänigst zu bitten, Hoch«

derselbe wolle Nllergnädigstzu befehlen geruhen, daß der Stadt Düsfeldorf, unter Auf¬
hebung der wider dieselbe erlassenen Reskrivte, der bisher aus dem BelgischenSchulfonds
bezogeneZuschuß für Clementarschulzweckeim Netrage von 400 Thlrn. 12 Sgr. 6 Pfg>
auch für die Zukunft belassen werden möge.

Düsseldorf den 30. Juni 1871,

Der 1. Ausschuß.
v. d. Mosel, Vorsitzender, v. Heister. Graf Wolff-Metternich. Dr. Wurzer. Const. V.
Ruys. Freiherr von Fürstenberg. Felix Freiherr von Lo«. Freiherr von LeykaM.

Schüler. Böninger. Mund. Kretz. Contzen. von Handel. Aldringen. Bachen,.

Nro. 7.

Referat des 1. Ausschuffes.
betreffend den Antrag, den Bergischen Schulfonds der Verwaltung des Provinzial-Landtages

zu übergeben.
Referent:Schrö der.

Verwaltung, de« N«. Seitens verschiedener Mitglieder des hohen Hauses war der Antrag gestelltworden, den
gilchen Schulfond». Bergischen Schulfonbs der Verwaltung des Rheinischen Provinzial-Landtages zu übergeben. Gestützt

wurde dieser Antrag darauf, daß dieser Fonds, wenn auch nicht zur Verwendung für die ganze
Provinz, doch eines wesentlichen Theiles derselben bestimmtsei und daß daher in diesem Augenblicke,
wo die der Provinz gehörigenInstitute und Fonds der selbstständigen Verwaltung des Provinzial-
Landtages unterbreitet werden sollten, es motivirt sei, auch diesen Fonds in den Vereich dieser Ver¬
waltung zu ziehen.
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Dagegen wurde aber geltend gemacht, daß dieser Fonds einen Theil des Staatsvermögens
bilde, alljährlich in den Staatshaushaltetat aufgenommenwerde und
Provinzial-Landtages entzogen sei. Ueberdies sei auch die Unterbreitung dieses Fonds unter dee
Verwaltung aus praktischen Gründennicht zu empfehlen,da es dem Provmz'al-Landtage«'p- ^ n
Verwaltungsausschussean den nöthigen Organen fehlen würde, um dicjmigen allgememen und loia en
Aufschlüsse zu erlangen, welche ^u einer gleichmäßigengerechten und richtigen Verwendung d,e,es
Fonds unerläßlich sind. ^ , «, . ».

Diese Ansicht fand die Majorität im Ausschüsse; derselbe stellt daher den Antrags
„Das hohe Haus wolle über den Antrag, Se. Majestät wolle geruhen, den Verglichen

Schulfonds ebenfalls der Verwaltungdes Rheinischen Provinzial-Landtages zu uberwei,en.
zur Tagesordnung übergehen."

Düsseldorf den 8. Juli 1871.
Der l. Ausschuß

von der Mosel, Vorsitzender. Schröder. Aldringen. Bremig. Vachem.
von Heister. Kretz. Graf Wolff-Metternich. von Handel. Nun".

Nr. 8.

Referat des 1. Ausschusses
über den durch AllerhöchsteOrdonnanzvom 12. Juni 1871 dem 20. Rheinischen Provinzial-Landtage

zur Begutachtung vorgelegtenAntrag des Gemeinderaths der Stadt Meisenheim.
Referent: Bremig. . ^„ , <,^. ^ ^ ».

Der Gemeinde-Vorstandvon Meisenheim hatte ^erm ^A^ 3^m7u^m
Regierung zu Coblenz eiu Gesuch gerichtet um Erhebung der Stadt Me.senhe.m n den R em^e Pr°vm i«l ° L°Mage.
Städte-V?rband. Dem entsprechend wurde in einem dem 19. Rheinischen
gelegten und von ihm angenommenen EntWurfe einer Verordnung, betreffend w Ausführung stand.Mr
Gesetze in dem vormals Hessen-HomburgischenOberamte Meisenhmn^" b''"mn't^ ^

„Die Stadt Meisenheim wird auf dem Provmzml-Landtage un Vianoe
vertreten". „,^ ,, ^ ^ beschloß der

Diese Verordnungist bis jetzt uicht zur Ausführung gelangt. Unterm 11. ^" °'.^^^,en und
Gemeinderath von Meisenheim, die vorbemeldete Petit.ou vom ö. ^st )86? znr^u^
die Aufsichtsbehörde zu bitten, von der Einführuug d°r, Nhe.n. chen S a te-O^ ^
1856 zu abstrahiren. Da diesem Beschlusse eine Motiv.rung mcht beifügt war ^ w ^
VerfügungSr Excellenzdes Herrn Ober-Präsidentender Rheuiprovm vm 1- ^« ^
Gemeinde Meisenheimaufgegeben,die Gründe für denselben m tzuthe.len.^ "gemäß h^er^
rath genannter Gemeindein einem Beschlusse vom ",Mai d. I °^ ^ .^ ^^^
obenerwähnte Petition vom 13. August 186? an die ver«
sei, die Gemeinde noch unter der das Gemeindeleben^
urtheilendenhomburgischenGemeinde-Verfassunggelebt der dem-
Verhältnisfen herauszntommen,sehr natürlich gewesen W; ^ß d'« Gememve^ ^.
nächstigen Einführuug der Preußischen Landgemeinde-Ord^ ^
Vorzüge dieser Verfassung kennen gelernt uud gefundenhabe, °°^°'° ° ,, '^^,H,„ ^ürfe, wieder
sprechend sei und

neue Zustände eingeführt zu sehen; zudem sei b/den tlemen ^ ^„
und der Vermögenslosigkeitder Gemeindezu befürchten, daß die Städte. ^r°nu> g
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Apparat des Beamtenwesensfür sie zu kostspielig werde, so daß eine Trennung von den übrigen
Landgemeinden für sie absolut nicht wünscheuswenh erscheine, sie vielmehr bitten müsse, „von der
Aufnahme in den Verband der Städte abzusehen und der GemeindeMeisenheim gleich den übrigen
Gemeinden des Kreises Meisenheim eine Vertretung auf dem Provinzial-Landtage im Stande der
Landgemeindendes 5. Wahlbezirks des Regierungsbezirks Coblenz zu gewahre»," Uuter Berück¬
sichtigung der Seitens der GemeindeMeifenheim vorausgeführte» unbestrittenenVerhältnisse glaubt
der Ausschuß,dem hohe» Landtage vorschlagen zu müssen, sich gutachtlich dahi» zu äußeru, daß dem
Antrage derselbenzu willfahren sei.

Der ». Ausschuß.

v.d. Mosel. Vorsitzender. V.Heister. Frhr. v. Fürstenberg. Graf Wolff-Metternich.
Bachem. Mund. Bremig. Kretz, Aldringen. Vöuinger. v. Handel.

in den Stand der
Städte.

Referat des l. Ausschusses
über den Antrag der GemeindeWermelskirchenum Aufnahme in den Staud der Städte.

Referent: Bremig.

Aufnahme der Ge- Die Gemeinde Wermelskirchen- Dorf und Oberhonschaft - bittet in einer sehr um-
meindeWeimMirche»fangreichen Denkschrift über ihre gegenwärtige» Verhältnisse um Vcrsewnq aus dem Stande der

'" "" """ '"" Landgemeinde»in den Stand der Städte. Zur Begründung dieses Auttags führt die Deukschrift
weMtl.ch aus: Be. e.ner Emwohner^ahlvon «204, Seelen, - wovon 1782 auf den Ort Wermels¬
kirchen und 44<!2 auf den Außenbezirkkommen - habe die vereinigte Gemeinde Wermelskirchen
gegenwärtig:

") ^ '" ^' ^' ^^"1 Finken ^ kaufmännische Geschäfte und eine» damit in Verbin¬
dung stehende» zahlreichenHandwerkerstand- z. B. 246 Weber, 162 Schlosser, Zirkel-
Säge- Zang- Sensen- und Bohrschmiede,48 Bandwirter, 35 Schuhmacher, 32 Schreiner,
1? Grob- uud Huf,ch.mede,15 Maurer, 13 Kleidermacher, 11 Glasern - und viele selbst¬
ständige Gewerbetreibende'als 108Kleinhändler, 61 Wirthe, 32Bäcker, 18Metzger, «Brauer
und Branntweinbrenner, 6 Müller, 51 Hausirer-

d) eiue evangelische und eine katholische Kirche;
«) sieben Elementarschulen (sechs evangelische und eine katholische) und eine Privat-Elementarschule

sowie eine höhere Bürgerschule;
ä) eine Apotheke und zwei vielbeschäftigte Aerzte;
o) ein Friedensgericht;
Y eine Reihe von wohlthätigen Anstalte» uud einen nach Schultze'schen Prinzipien gegrüudeten

Credit- und Sparverein;
3) eine Communalsteuertasse.

Mehrere große Märkte würden jedes Jahr daselbst abgehalten und bringe die Gemeinde
jährlich an direkten Steuern 6479 Thlr. 11 Sgr. 9 Vfg. und an Communalsteueru10470 Thlr auf;
aus allem Dem und den diesen Angaben beigefügtenJahreszahlen ergebe sich daß fast alle Einrich-
nchtungen, welche den Wohlstand und Verkehr, die Bildung und das Emporkommender Gemeinde
begründen, erst nach Einführung der Provinzialstände, nach Einteilung des Landes in städtische und
Landgemeindenins Leben getreten sind, und daß Wermelskirchenvon heute ein Anderes wie Wermels¬
kirchen von 1825 sei.
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Der Ausschuß,vou der Erwägungausgehend, daß alle vorbemcldeten gewerblichen,indu¬
striellen und sonstigen Einrichtungen der Gemeinde Wermelslirchcn einen mehr städtischen
Charaktergeben, glaubt demnach, dem hohen Provinzial-Lcmdtage den in der Petition
gestellten Antrag der gedachten Gemeindeempfehlen zu müssen.

Düsseldorf den ?. Juli 1871.

Der 1. Ausschuß.
Von der Mosel, Vorsitzender, von Heister. Graf Wolff-Mettcrnich. Mund. Freiherr
von Fürstenberg.. Bllchem. Freiherrvon Leytam. Schüler. Aldringen. Nremig.

Kretz. Böninger. Contzen. von Handel.

Nro. IN.

Referat der Finanz- und Bau-Commisfion.
die Stempelfreihcit der iu der Nhcinprovinzzu erbauendenProvinzial-Irren-Heil- und Pflege-

Anstalten betreffend,

^n Ausführungder Beschlüssedes 19. Provinzial-Landtagcstauchte bei dem Ankauf des StemMreitMder
Bauterrains für die zu bauenden fünf Anstalten die Frage auf, ob bei diesen Kaufverträgender gesetz- mmn Imnanstam».
liche Ncrthstcmpel zu erlegen sei, oder ob nicht überhaupt bei diesen provinziellen Irrenhäufer-Bauten
die Stcmpclsreiheit eintrete. Da unser Bau-Ausschußdie letztere Ansicht theilte, so wandte er sich
dieserhalb mit einer Anfrage au den Herrn Provinzial-Steuer Director zu Eöln. - Ta nun vou dieser
Behörde die abweisende Ansicht ausgesprochenuud de» zu errichtenden Irren-Heil- und Pflege-Anstalten
du gesetzliche Steuer-Freiheit nicht zugebilligtwurde, so erlaubte sich der Bau-Ausschußgegen diese
Entscheidung des Herrn Provinzial-Steuer-Directorsden Rekurs bei dem Herrn General-Directorder
Steuern zu ergreifen.

Der Bau-Ausschuß führte in seiner Eingabe vom 7. April 1870 aus. daß die in der
Rhemprovinzzu erbauenden füuf Irren-Heil- und Pflege-Anstaltenim wahren Sinne des Wortes Kranten-
Hcil-Anstaltcu- Hospitäler - seien, die aus öffentlichen Mitteln der Provinz erbaut und unter¬
halten werden; daß dieselben ferner öffentliche vom E taate anerkannte Kranken-Anstalten seien, indem
Se. Majestät der König unter AllergnädigsterAnerkennungder Fürsorge, welche die Stande der für
die leidende Menschheitso wichtigen Irren-Heil-Pflegeangcdeihenzu lassen beabsichtigen, s°w°^ '"
dem Lcmdtags-Abschiede vom 11. März 18L8 als in der AllerhöchstenOrdre vom 22. September 180«
d'e Genehmigungzum Bau dieser Anstalten ertheilt hätten. - Der Bau-Ausschußführte ferner an,
daß die in der Nheinprovinz zu erbaueuden fünf Irren-Anstaltenzur Rheinprovinz, aus deren ossenl-
Uchm Mitteln sie erbaut und unterhalten würden, in dem nämlichen Vcrhältnifsestanden, wie die nn
Jahre 18Ü3 in Westfalen im Bau begriffene Provinzial-Irren-Heil-und Pflege-Anstaltzu Lengerich
Mr Provinz Westfalen stehe, daß in der Provinz Westfalen die .«
Münster deu ständischen Antrag auf Stempelfreiheit zwar gleichfalls abgelehnt h°^ «llem daß m
News bei dem Herru Geueral-Direetorder Steueru bewirkt habe, daß durch dessen Erlaß vom
31- März 1803 die Entscheidungder Provinzial-Steuer-Direktionberichtigtund entschieden wurde,
d"K der Anstalt zu Lcngerich die Stempelfreihcit gesetzlich zustehe. ^ , „, ^ «««.

Gestützt auf Obiges stellte daher der Bau-Ausschuß in seiner Rekursschnft vom
<- April 1870 den Antrag:
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Daß der Herr Gencral-Tircctor rcscribiren wolle, daß den zu errichtenden Provinzial-
^rren-Anstaltcn die Befreiung von Entrichtung des tarifmäßigenStempels eingeräumt werde,
und daß bei deren zweiseitigen Verträgen mit andern Personen, welche zur Entrichtung des
Stempels verbunden sind, jedesmal nur die Hälfte des tarifmäßigen Stempels für den
Vertrag, und für die ausgefertigten Neben-Exemplare außerdem der gewöhnliche Stempel
entrichtet werde, daß ferner der beim Ankauf der Grundstücke gezahlte tarifmäßige volle
Stempel auf die Hälfte zu ermäßigen, fowic die Rückzahlungder alsdann zu viel gezahlten
andern Hälfte zu verfügen."
Hierauf wurde dem Bau - Ausschüsse das Nescript des Herrn Finanz-Ministers vom

31. Mai 187«) zugefertigt, in welchem der Ausschußmit seinen Anträgen theilweiseabgewiesenwurde.
Der Herr Finanz-Minister sagt in dem Rescripte, daß nach den allegirten Gesetzesstellen

den Anstalten die Stempelfreiheit erst dann zustünde, wenn dieselben constituirt seien und, was zur
Zeit nicht der Fall wäre, ein zur Erwerbung von Vermögen geeignetes Nechtssubjcctbilden würden.
Aus diesem Zugeständnissesei jedoch die Stempclfreiheit nicht für Lieferungsvertriigezu folgern, weil
nach der Stempel-Tarif-Position bei diesem Worte der volle Wcrthstcmpel für folche Verträge dem
Unternehmerzur Last falle. Der Herr Minister hält sich schließlich nicht für ermächtigt,von den vor
der Constituirung errichteten, nach Lage der Sache mit Recht für stempelpflichtig erachteten und vcr«
steucrteu Kaufverträgen die Hälfte des Wcrthstempels zu erstatten.

Die Finanz- und Bcm-Eommission ist nun der Ansicht, daß durch den Landtags-Abschied
vom 11. März 1868 und die Allerhöchste Ordre vom 22. September 1868, mit welchen den Ständen
die Allerhöchste Genehmiguugzum Bau dieser Anstalten ertheilt, den zu erbauenden Anstalten selbst
auch gleichzeitigdie Qualificalion eines Rechts-Subjekts zur Erwerbung von Vermögen beigelegt
worden ist. Sie ist ferner der Ansicht, daß die Verhältnisse der in hiesiger Provinz zu bauenden
Anstalten gerade die nämlichen sind, wie sie bei der Anstalt zu Lengerich in Westfalen der Fall
waren. Zu Lcugerich war die Anstalt auch erst im Bau begriffen,als das Nescript des Herrn General-
Dircctors der Steuern derselben die Stempelfreiheit zugestandund sie von dem Werthstempel bei Er¬
werbung des Terrains befreite. Was nun den Stempel zu den Lieferuugsverträgen betrifft, so ist
es allerdings richtig,daß solcher Stempel dem Unternehmerzur Last fällt. Indessen rechnendie Un¬
ternehmer dennochauf den Betrag eines folchen Stempels und bemessendarnach ihre Offerten, so
daß also indirect der ganze Wcrthstcmpeldennoch den Anstalten zur Last fällt.

Die Finanz- uud Bau-Commissiouträgt deshalb bci dcm hohen Landtage darauf an, eine
Adreffe an Sc. Majestät dcn Kaiser und Konig zu richten und die alleruntcrthänigste Bitte aus¬
zusprechen:

,Daß den in der Nheinprovinz zu erbauendenfünf Irren-Heil- und Pflege-Anstalten
die Befreiung von Entrichtung des tarifmäßigen Stempels in Gnaden zugebilligt werde,
und zu genehmigen, daß bci den zweiseitigen Verträgen mit andern Personen, welche zur
Entrichtung des Stempels verbundensind, jedesmal nur die Hälfte vom tarifmäßigenStempel
für den Vertrag, und für die ausgefertigte» Nebencxemplare außerdem der gewöhnliche
Stempel entrichtet werde. Daß ferner auf Befehl Sr. Majestät der beim Ankauf der
Grundstücke gezahlte tarifmäßige Stempel auf die Hälfte möge ermäßigt und die zu viel
gezahlteandere Hälfte der Provinz zurückerstattet werden möge."

Düsseldorf den 22. Juni 1871.

Die Finanz- und Van G ommission
für die zu bauenden Provinzial-Irren- Heil- und Pflege-Anstalten.

Freiherr von Waldbott-Bassenheim-Bornhcim. Dr. Wurzer. Wachter. Bachew.
Contzen. Schult. Freiherr Raitz von Frcntz. M. vom Brück. Paulssen.
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Nro. 1t

Referat der Jinanz- und Bau-Commission
für die in der Rheinprovinz zu erbanendenProvinzial-Irren-Heil- und Pflege-Anstalten.

NachdemSeine Majestät der König auf den Antrag der Finanz- m,d «ommtssion für S.m^Pr°«w.
die zu erbanendenProvinzial-Irren-Heil- nnd Pflege-Anstaltendas Regulatw W d Cmsssiond r
Provinzial-Obligationen bis zum Betrage von zwei Millionen Thalern durch C«-Ordre vom

19. April 18L9 Allergnädigst genehmigt hatten, schritt nnser ^«»nz-Ansschuß nn F brn^^
Anfertigung der Obligationen «. ^e. Nachde.n dieselben in den Gewölben des Nathhaufts «Kol
deponirt waren, fertigte er die Unterschriftenvon 40U Stück Obllgat.ouen » 500 Th- uud von
2090 Stück ü 100 Thlr. zun. Gesannntbetrage von 400.000 Thlr. nebst den be send n Coupo>rs
und Talons. Bevor diese gezeichnetenObligationen der Provinzial-HülfMsse zu Köln «nl äe^turn
übergeben werden tonnten, mußten dieselben zuvörderst nach Berlin geschickt werden, um '« dor m" °m
tarifmäßigen Stempel für Schuldverschreibungenabstempeln zu lasseu. Es wurden h'Nsm geM t
') für die 400 Stück i, 500 Thlr. ^ 200 Thlr. und d) für die 2000 Stücks 100 Thlr. ^ 333 ^ '
w Sgr., im Ganzen 533 Thlr. 10 Sgr. Desgleichen wnrden im Mm d 5 ferne« Ob Mtwnm
zum Betrage von «00.000 Thlr. nnd zwar 3000 Stück i, 100 Thlr uud 600 Stuck ^ 500 ^
nach Berlin zmn Abstempeln geschickt und hierfür 800 Thlr. Stempelsteuer gezahlt. " "mmt man
nun an. daß die M gestempelten Obligationen die Hälfte der ganzen Summe ausmachen, 1° wn°
die Provinz im Ganzen hierfür an Stempelsteuer 26«L Thlr. 20 Sgr. zu
ganzen Summe -.ä 2.000.000 Thlr. beträgt zu V"«/« der ganze Netrag ^Z Stempels ^
20 Sgr.; die Differenz von 1000 Thlrn. wird bei den einzelnen
daß nach dem Stempeltarif eine Scala besteht, nach welcherdie Steuer mcht nn Ganzen berechnet,
sondern für jede Obligation gezahlt werden muß. ^, .

Bei deu großen Opfern, welche die Provinz im Interesse der leidenden Menschheit sich °u-
gelegt h»t, und iu Anbetracht, daß die zu bauende» Anstalten
sämmtlich auch auf Kosten der Provinz später unterhalten werden, glaubt die <^""n« - un
Bau-Commission,daß es uur als in der Billigkeit liegend befuudeu werden dnrfte. daß d" ^m« ° ^
diejenigen Vortheile verzichte, die in Ausführung der verschiedenenBaute», Gnnfston
durch die finanzielle Gesetzgebnngder Staatskasse erwachsen. Da indessen d'e Staa b h° den 3«
dieser Verzichtleistnug nicht ermächtigtsind, so stellt die Finanz- uud

daß es dem hohen Landtage gefallen wolle, in einer Adresse an ^ne M«Ma den
Kaiser nnd König die allernnterthänigsteBitte auszusprecheu. daß Sm'e M^
haben wollen, die für Ausgabe der Provinzial-Obligationen tanfmaß.g le' tchende Stempe
steuer niederzuschlagenund der Staatskasse aufzugeben, die schon gezahlten 1,'^ ") -
10 Sgr. der ständischen Vautasse zurückzuzahlen."

Düsseldorf den 22. Juni 1871.

Die Finanz- und Bau <5om«issi°n für die zu bauendenProvinzial-Irren-Heil-
und Pflege-Anstalten

Frhr. v. Waldbott-Bafsenheim-Bornheim. Ur.Wurzer. Wachter Bachem.
Schult. Contzen. Frhr. Naih v.Frentz. Paulssen. M. vom Brück.
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Nro 12

Referat des 2. Ausschusses,
betreffend die Uebernahmeder Prämienstraße von der Großherzoglich Oldcnburgischen Grenze (Fürsten-
thum Birkenfeld) bei Katzenloch'erHammer bis zur sogenanntenIdarbrücke im Zuge der Prüm-

Virtenfelder Vczirksstraße, als Vczirksstraße.

Referent: Wachter.

Der Bau der Katzenloch-Allcnbach-Idarbrücker Prämienstraße war längere Zeit ein Gegen¬
stand der Verhandlungen zwischen unserer Königlichen Staatsregieruug und der Großherzoglich Olden¬
burgischenRegierung, indem es sich als ein dringendes Bedürfniß darstellte,die Nahe mit der Ober¬
mosel in eine direkte Verbindung zu bringen.

Um diesen Zweck zu erreichen, wählte man endlich genannte Linie, welche ein Mittelglied der
Großherzoglich OldenburgischenOberstein-Idar- und der Prüm-Virtcnfelder Vczirksstraßeist, die in
ihrer Ausdehnung den Verkehr über Morbach mit Vcrukastel, über Lougcamvmit Trarbach, so wie
über Monzelfeld mit Mülheim vermittelt, alfo eine ganze Anzahl Moselorte in den direkten Verkehr
mit der Nahe bringt.

Die Straße berührt die GemeindenAllcnbach, Wirschwcilerund Senzweiler, welche durch
den Bau derselbenGelder aufzunehmengenöthigt waren, deren Rückzahlungihnen auf längere Jahre
ansehnliche Zuschläge aufbürdet; dann erreicht sie den Bann der GemeindeKcmvfcld, welche großer
Armuth halber den Bau verweigerte. Für diese Gemeindenun, und für eine Strecke auf fiskalischem
Terrain (bei letzterem natürlicherweisegegen Vergütung der veranschlagten Anlagekosten)hat der Kreis
Berntastel den Bau übernehmen müssen und wäre durch die fortdauernde Unterhaltung neben und
mit den genannten drei Gemeindenunverhältnismäßig belastet.

Die Regierung und der ständische Commissarbefürworten die Uebernahme.
Die Wichtigkeitder Straße ist nicht zu verkennen, daher der Ausschußin Berücksichtigung

der vorliegendenVerhältnissebeantragt:
„die Katzenloch-Allenbach-Idarbrück'erPrämienstraße nach vollständig vorschriftsmäßigem

Ausbau in den Verband der Nezirksstraßenaufzunehmen,
Düfseldorf den 3. Juli 1871.

Der 2. Ausschuß.

Freiherr v. Solemacher, Vorsitzender. Freiherr v. Wenge-Wulffeu. Fr. Broich. Ringel.
Berger. Caefar. von B oenninghaufen. Nichter. Freiherr von d em Bottlen b erg

genannt von Schirp. Rollar. Gemünd.

Referat des 2. Ausschusses,
betreffenddie Uebernahmeder Gemeindestraßevon Kirn (Kreis Crcuznach)nach Krcbsweiler im Amte

Meisenheimauf den Vezirtsstraßenfonds.

Aufnahmeder Kirn- Referent: Wllchter,

^unter"3 BeM«? Die Stadtgemeinde Kirn hat im Jahre 1865 eine Verbindungsstraße zwischen der Bingen-
straßen. Saarbrücker Staatsstraße und der Meisenheimer Oberamtsstraße ausgebaut, um mit dem damals noch



22?

fremdländischen Kreise Meisenheimeine direkte gute Verbindung herzustellen, diesem für seine Produkte
die Anfuhr zur Nheiu-Nahebahn zu erleichtern und damit zugleichder Stadt Knn emen ^ortyen

^"^"'D7mals, unmittelbar nach dem Ausbau dieser Straßenstrecke
Länge, lag kein Grund vor, selbige in den Bezirksstrahen-Verbandaufzunehmen, mdem ste als Steven-
zweig einer Staatsstraße in unbedeutenderEntfernung an fremdemGebiete auslief.

Heute indessen,nachdem Meisenheim unserer Provinz einverleibt uud die gmannte ^
«mtsstraße unter unsere Verwaltung gekommenist, bietet sie als emgefngtesGlied zw ^n b^m
erwühntenHauptstrahen,die in ihrem Verlaufe drei große Thalgebiete verbinden,
welches noch erhöht wird, da sie den Verkehr zwischenden angrenzendenPfälzischen Gevietötymen
mit der Nahe uud weiterhin mit dem Hundsriickenin kürzester Linie vermittelt. - m,.,„M<m

Nunmehr besitzt sie daher die vollen Eigenschaften einer Vezirtsstraße,ist nach dem Gutachten
des Königlichen Vauinsvectors Conradi in Creuznach vom ^. Juni ds. Is., bis aus °'N'ge u° '
deutendheiten in vorschriftsmäßigemZustande und wird von der Königlichen Regierungim Einverständnisse
mit dem ständischen Commissarzur Uebernahmeempfohlen.— ,,. i„ <^^»„ ,^<>r

Zu ben.erke.iist schließlich noch, daß die GemeindeKirn in den letzten 10 Iuhr n über
W,<M Thaler für Straßenbauten ausgegeben hat, die sie durch Umlagen decken muß, '"daß man
einen Alt der Billigkeit vollzieht, sie von der Unterhaltung dieser kurzen Strecke, d,e e,n
Bindeglied in einem großen Straßenverbande bildet, zu entlasten. —

Aus allen hier zusammengefaßten Gründen beantragt der Ausschuß: cm^nk.im
„die Gemeindestraße von Kirn (KreisCreuznach)uach Krebsweiler un Amte

auf den westrheinischen Bezirksstraßenfondsdes RegierungsbezirksCoblenz zu übernehmen.
Düsseldorf den 5. Juli 1871.

Der 2. Ausschuß

Freiherr von Solemacher, Vorsitzender. Wachter. Freiherr von Leytam. Sch r o e d e r
Graf Hoensbroech. Schult. I. Horst, von Boenninghausen. Paulslen. ^oiin .

Freiherr von Schirp. Münster. Nichter. Gemünd. Fr. Bro'ch.

Nro. »H.

Ueferat des 2. Ausschusses
Wer das Gesuch der Gemeindeverwaltung von Wegberg im Kreise Erkelenz «m Uebernahme der
Prämienstraße von Wegberg nach Arsbeck auf den Bezirksstraßenbaufondsdes Regierungsbezirks Aachen.

Referent: Freiherr vonLeykllm.

Die Gemeindeverwaltungvon Wegberg führt in de«' ^B^ H^er
genannte Straßenbau bereits im Jahre 185? durch die GemeindeWegberg ausgesuyri ^ ^ ^^^
Zu dieser 1226 Ruthen langen Wegcstrecke seien im Ganzen ...... ' ^^ ^

""« Abzug der Staatsprämie von............daher im Gan'zen'^WiTTHlrT'
baar aus Gemeindemittelnverwendetworden. 29*
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Der jährliche Unterhalt dieser Straße belaste in sehr erheblicherWeise den Etat der
Gemeinde die Befürwortung des Antrages auf Uebernahmeder :c. Straße auf den Vezirksstraßen-
baufonds sei wiederholt bei der Königlichen Negierung in Aachen angestrebtworden, habe aber bis
seht zu einem günstigen Erfolge, nicht geführt. Die GemeindeWcgberg sehe sich demnach und
unter Bezugnahme auf den Vefcheid derselben Königlichen Regierung von: 21. Juni d. I. veranlaßt,
ihre Bitte um Uebernahmeder genannten Straße auf den betreffenden Vezirksfonds dem hohen Pro-
Vinzial-Landtagezur geneigten Berücksichtigung zu unterbreiten.

Der Ausschuß hält den Antrag der Gemeinde Wcgberg für wohl berechtigt und unter
Berücksichtigung der günstigenFinanzlage des Aachener Nezirksstraßenfondsfür wohl ausführbar und
bittet den hohen Provinzial-Landtag, bei Sr. Majestät dem Kaiser und Könige

„die Uebernahme der Strahenstreckevon Wegberg nach Arsbeck auf den Bezirtsstraßenbau-
fouds des RegierungsbezirksNachen, nachdemder normalmäßige Ausbau derselben durch
das betreffende Bau-Attest nachgewiesen sein wird, zu befürworten.

Düsseldorf den 4. Juli 1871.

Der 2. Ausschuß
Frhr. v. Solemacher, Vorsitzender. Frhr. v. W en g e-Wulffen. Fr. Broich. Riugel.

Berger. Cäsar. Frhr. v. d. Bottlenberg gt. v. Schirv. Nichter. Rollar.
Gemünd. Mund. v. Bönninghausen. Frhr. v. Leykam. Münster.

Referat des 2. Ausschusses
über das Gesuch der Gemeinde-Verwaltungenvon Unterbruch und Wasfenbcrg im Kreise Heinsberg

bezüglich des eigenthümlichen Erwerbes der Brückeüber den Roerfluß bei Orsbeck.

Referent: Freiherr von Leykam.

Elwnbung derRoel- Die Gemeinde-Verwaltungenvon Unterbruch und Wassenberg im Kreise Heinsberg haben
brücke bei Orsbeck.sich an den Rheinischen Provinzial-Landtag mit der Bitte gewendet, die bei Orsbeck ans der Heinsberg«

Erkelenzer Bezirksstraße gelegene über den Nocrftuß führendeBrücke eigenthümlich für Rechnung des
bezüglichen Bezirksstraßenbaufondszu erwerben.

Sie führen in dem betreffenden Gesucheaus, daß die genannte Brücke von Privaten erbaut, auch
gegenwärtig noch Eigenthumderselben sei und von diesen auf Grund einer zur Zeit ertheilten Konzession
ein besonderesund nicht unerhebliches Brückengeld erhoben werde. Dieses Verhältniß, in Folge dessen
neben dem gesetzlichen Chausfcebarrieregeld, noch ein besonderesBrückengeldauf der betreffenden
Bezirlsstraße erhoben werde, sei an und für sich ein abnormes, erschwere in mancher Beziehung den
nicht unbedeutenden Verkehr auf der Straße und habe fortwährendzu vielfachen BeschwerdenAnlaß gegeben.

Seit längerer Zeit sei es demnach ein Gegenstand allgemeinen Wunschesgewesen,daß die
Brücke in das Eigenthum der Bezirksstraßenverwaltung übergehe. Die Begründung desselben sei
auch früher bereits durch den 15. Provinzial-Landtag anerkannt worden, Hindernisse verschiedener
Art seien jedoch der Ausführung des wahlberechtigtenVerlangens der Gemeinden entgegengetreten,
so einerseits die hohe Preisfordcrung seitens der Eigenthümer der Brücke, dann aber und vorzüglich
die damalige ungünstigeFinanzlage des betreffenden,Aachener Bezirksstrahenfonds.
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Diese Verhältnisse hätte, sich seit jener Zeit günstiger für den
Brücke gestaltet. Die Eigenthümer der Brückehätten ihre frühere Forderung um 400« ^ namuch
von 1U- auf 12,000 Thlr. ermäßigt. Die finanziellen Verhältnisse
aber eine wesentlicheBesserung erfahren, so daß der früher kaum de" Ml'chm ^
selbst mit Schulden belasteteBezirksstraßenbaufonds nunmehr nach dem Abschlüsse pro 1U^ einen
disponibel« Baarbestand von mehr als 124.000 Thlrn. besitze und sehr wohl ")« ^«' "'/^
Verlangen der benannten Gemeinden um den eigenthümlichenErwerb buchender Brücke zu

" ""^Der Ausschuß tritt dem wohlbegründetenAntrage der
stimmig bei und bittet den hohen Provinzial-Landtag, eine Summe von ^00-12000 ^lnr.auo°,m
Aachener Vezirtsstraßenbaufonds zum Erwerbe einer eigenthümlichen Brücke ub'r den Noerfiufj o^
Orsbeck auf der Heinsberg-ErkelenzerBezirksstraßebewilligen, und es der betreffenden VeMsft aßen
Verwaltung überlassen zn wollen, Dieses, sei es durch Aukauf der vorhandenenBrücke von den i tz gen
Eigenthümern oder aber durch den Bau eiuer anderweitigenBrücke an der genannten Stelle ze naa)
dem das Eine oder Andere im Interesse des Vezirtsfonds und des öffentlichenVerkehrs liege,
auszuführen.

Der 2 Ausschuß
Freiherr von Solemach er, Vorsitzender. Freiherr von Ley kam. Freiherr vonWenge-Wulffen
Fr. Broich. Niugel. Berger. Caefar. Nichter. Nollar. Freiherr v. d. Bottlenverg

genannt von Schirp. Gemünd.

Referat des 2. Ausschusses,
den Abbruchdes Mittelthores in der Stadt Xanten betreffend.

Referent: von Boenninghausen,

Der Ausschuß hat Kenntniß von dem '3 Mi!3 ^M^n""'
laut Rescript vom 12. Dezember1858 der Herr Ober-Prastdent dem hohen ^'«mge « '
wng zugehen läßt, daß in Folge des am 12. RheinischenP«vinzial-Landtage g^
ein Drittel der durch Ankauf und Abbruch des Xantener Mittelthores erwach nd n K°ste. «f d^n
westrheinischen Bezirksstraßenfonds des Regierungsbezirks Expro aüons-
Deckung der übrigen zwei Kostendrittel aus Staatsfonds, sowie d,e Umleitung °e. ^P ^

Verfahrens, durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 8. Mm ',^ gem Mgt w rdm sn ^^
Nach Einsicht der Akten lautet das darauf bezugliche Referat vom

übereinstimmend mit dem Petitum weiter: ., . . ^ Beschluß
Da seit dem Ecksse der Allerhöchsten Ordre 2 Jahre verfloffen stnd, und der Beschluß

noch nicht zur Ausführung gekommen ist, beantragt der Ausschuß. ^.^ ..„ ^n das au.
Die hohe Versammlung möge den dringenden Wunsch aussprechen, daß das qu

Thor baldigst beseitigt werde . ^ ^ Ausschuß
Nachdemauch jetzt noch nicht, nn Jahre 1871, das qu^ ^yu^ "e,r ^,

darauf «„:
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Der hohe Landtag möge Sc Majestät bitten, zu befehlen, daß das den Verkehr so
sehr hemmende und gefahrbringendequ, Thor in Xanten auf Grund AllerhöchsterOrdre
vom 8. Mai 1858 nach Maßgabe der AllerhöchstgenehmigtenBedingungen jetzt baldigst
beseitigt werde.

Der 2 Ausschuß.
Freiherr von Solemacher, Vorsitzender. Nichter. Mund. Freiherr von Wenge-Wulffen.
Nollar. Fr.Nroich. Freiherr von Leykam. Ringel. Berger. vo n Bö nnin gh ausen-

Gemünd. Caesar. Freiherr von dem Bottlenberg genannt von Schirp.

Nro. 17.

Referat des 2. Ausschusses
über den Antrag der Gemeinde Wadenheim um Bewilligung einer Unterstützung von 6000 Thlrn.
zum Bau einer eisernen Brücke über die Ahr bei Neuenahr aus dem westrheinischenBezirksstraßenbau-

fonds des RegierungsbezirksCoblenz.
Referent: Berg er.

B°u einei eisernen ^"^ Beschluß des 19. Rheinischen Provinzial-Landtagesvom 2. April 1868 wurde der
Alirbiücke bei Neuen- Gemeinde Wadenheim zum Bau einer eisernen Brücke über die Ahr bei Neuenahr nicht allein ein Zuschuß

«Hr. von 3000 Thlrn. aus dem westrheinischenBezirtsstraßenbaufondsdes RegierungsbezirksCoblenz bewilligt,
sondern auch eine fernere Beihülfe von 6000 Thlrn. aus Staatsmitteln bei Sr. Majestätdem Könige
allerunterthäuigst zu diesen Zwecken zu gewähren beantragt.

Durch den Allerhöchsten Landtags-Nbschicdvom 8. Juni 1871 wurde zwar die Aufnahme
der Gemeindestraßevon der Ahr-Bezirtsstraße bei Wadenheim nach dem Bade Neuenahr nebst den
an beiden Seiten der Ufer ausgebautenDorfstraßen mit Ausschluß der Ahrbrückeunter die
Vezirtsstrllßen genehmigt, jedoch die erbetene Staatsbeihülfeabgelehnt.

Der Bau der Brücke konnte daher wegen Mangel an den dafür erforderlichen Geldmitteln
nicht ausgeführt und die bewilligten3000 Thlr. nicht erhoben werden.

Der Bürgermeister zu Neuenahr beantragt nunmehr Namens der Gemeinde Wadenheim
unterm 3. Juli ds. Is., daß dieser Zuschuß von 6000 Thlrn. zum Bau der mehrgenanntenBrücke
aus dem Bezirtsstraßenbaufonds bewilligt werden möge, um einem lange bestandenenBedürfnisse
endlich Abhülfe zu verschaffen. Es wird dabei ausgeführt, daß der frühere Kostenanschlagvon
9000 Thlrn. durch eine Vertiefung der Ahr von 3 Fuß und die dadurch verursachte tiefere Fundamentirung
des Unterbaues, sowie Vertheuerung der Eisenpreise sich nunmehrauf 13,000 Thlr. belaufe. Durch
längere Verschiebung des Baues würden die Baukosten noch größer werden.

Es liegt zwar eine Bescheinigungdes KreisbaumeistersCuno darüber vor, daß der Unterbau
ca. 4000 Thlr. und der Oberbau ca. 8000 Thlr., zusammen12/MTHlr. kosten würde. Ein spezieller

- Kostenanschlag befindet sich nicht bei den Acten.
Mit Rücksicht darauf, daß die Provinz in mannichfacher Beziehung an dem Gedeihen des

Bades zu Neuenahr mit der Umgegend ein großes Interesse hat, wie dies bereits in dem Immediat-
Gesuche an Se. Majestätden König vom 2. April 1868 ausführlich entwickelt worden ist, beschließt
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^er Ausschußmit Stimmenmehrheit,dem hohen Landtage die Bewilligung der erbetenen 6000 Thl
zu dem oftgedachten Brückenbau aus dem Fonds des westrheinischen Bezirks des Regierungsbezirks
Coblenz zu empfehlen.

Düsseldorf den 6. Juli 1871.
Der 2 Ausschuß.

Freiherr von Solemacher, Vorsitzender. Freiherr von Leykam. Graf von Hoensbroech.
Rollar. Gemünd. Schult. Münster. Freiherr von dem Bottlenberg genannt

von Schirp. Schroeder. Paulsfen. Inc. Horst, Berger.
Caesar. Nichter.

Nro. !8.

Ueftrat des 2. Ausschusses
über den von den Gemeinden Velbcrt, Mintard und Hösel beabsichtigten Bau einer Straße, einerseits
Von Heiligenhausin der Bürgermeisterei Velbert über Ober-Cilp, Lcmpendahl nach Kcttwig vor der Brücke,
andererseits von Ober-Cilp westlich über Spindeckund den Bahnhof Hösel an der Ruhrthal-Cisenbah»

in der Bürgermeisterei Mintard nach der Kcttwiger Staatsstraße.
Referent: Münster.

, Die verschiedenen betheiligten Gemeinden der Kreise M—^ ^üs^ .^r^
eme Strahmverbindung, ausgehend von Heülgcnhausan der ^elbert.Zm raiene , , h,,,« „achKettw.g «.
einerseits von Ober-Cilpnordlich gehend zur Brücke bei Kettw.g, wo dieselbe '" ^Kfw 8 ^ «a )^ ^ n,p. Bahnhof
straße einmündet, andererseits von Ober-Cilp westlich über Spmdeck, den Bahnhof 0°," ^^,^ ^^ ^ ^^
Nuhrthal-Cisenbahn in die MünsterscheStaatsstraße auslaufend. ^^ ^ ^ ^^. zirk«straßen.F°nb«.

Dicfe Straßenzüge find veranschlagtzu .....--- - ' ' ^ „
Davon wird die Vergisch-MärtischeCifenbahn übernehmen. . ----^-

bleiben zu decken 58,dW „ »

Den Gemeinden sind nun 10,000 Thlr. pro Meile Vauprümien ^ ^ ^
'« Aussichtgestellt, betragt bei den 2805 Ruthen .......- ^^Z—"—^1 ^

Es müssen also die Gemeindennoch aufbringen ^ . ' .'c ^^ Unterhaltung unmöglich
Hierzu sind dieselben bereit, sie können aber die Kosten ^ Mt ru ^ ^ ^,^

«^nehmen. Seitens desHandels-Ministeriums"ndaberdleBauPrami "ur°an ^ ^ ^
spätere Unterhaltung der Straßen, für welche die ^«,^«'8^ ^ ^,^ ^^^
wünschen deshalb die Gemeinden,daß die Wichtigkeitdieser S^e^ ^
«andtag auerwnntund dieselben tu den VeMsst^ vom

Die Königliche Negierungin Dufseldor bestnw Uet d. en « ^.^ ^^ ^^^
21- Mai «., dem auch der ständische Commissarbeistimmen w'll, da er oie H
wendigkeit dieser Straßenverbinduugen anerkennen mußte .,„,^nt ebenfalls die Nothwendig-

Der 2. Ausschuh tritt der Ansicht des Comm far ^ «n ^ ^ ^„^kommnen,
ke't des Baues dieser Straßen, um das ganze Straßennetz zu vervollstcmmgen z
und befürwortet:
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„Der hohe Landtag wolle ebenfalls sich dafür aussprechen, daß diese beiden Straßen
sich ihrer Lage und Wichtigkeithalber zu Vezirtsstraßen eignen, und es befürworten, daß
dieselben nach vollständignormalmäßigemAusbau in den Verband der ostrheinischenBezirks«
straßen des RegierungsbezirksDüsseldorf aufgenommenwerden."

Düsseldorf.dcn 23. Juni 1871.

Der 2. Ausschuß
Frhr. v. Solemacher, Vorsitzender.Frhr. v. Wenge-Wulffen, Münster. Schult.

I)r. Wurzer. Mund. I.Horst. Ringel, v. Bönninghausen. Gemünd.
Fr. Broich. Paulssen. Caesar.

Nro 1».

Referat des 2. Ausschusses
über zwei auf den ostrheinischen Vezirksstraßenfondsdes RegierungsbezirksDüsseldorf aufzunehmende

Straßen.

Referent: Münster.

Uebernahmeum zwei 1- Die Stadt Barmen hat von dem mittlerenTheil derselbenseit 1868 verschiedeneStrecken
Straße» m Elwfeld Commuualstraßenüber Westerkotten,Ehncrn-Graben bis zur Grenze und von da weiter nach Schaum¬
und Barmen »uf dm löffel im RegierungsbezirkArnsberg ausgebaut, um eine zweite Verbindung an die Elberfeld-Wittencr
Ne;irt«stiaßm.F°nds. Staatsstraße zu erlangen. Der in der Rheinprovinz gelegene Theil dieser Straße ist 560° lang,

der im Arnsberger Gebiet liegendeTheil 266° lang. Die Adjacenten haben den Grund und Boden
meist gratis hergegeben.Die Baukostenhaben circa 9000 Thlr. betragen, auf der Straße befindet sich
im ostrhcinischen Theil eine Barriere, ebenso eine im Arnsberger Theil, und beträgt das Varriercgeld
durchschnittlich 760 Thlr. Die Stadt Barmen wünscht, eine dieser Strecken, nachdem solche vollkommen
bezirtsstraßenmäßigauf Kosten derselben hergestellt ist, auf den ostrheinischenVezirksstraßenfondsüber¬
nommen zu haben, will sich jedoch vorbehalten, verlangen zu tonnen, daß die Barriere ans dieser Straße auf¬
gehoben werde, und bis dahin an dem Barricregeld für den nicht als Vezirksstraßeaufgenommenen
Theil der Straße pro ratu zu Participiren.

2. Die Städte Glbcrfcldund Barmen haben gemeinschaftlich eine Straße gebaut, ausgehend
von der Düsseldorf-SchwelmerStaatsstraße am „letztenHeller" zu Elberfeld. Sie geht über den Neuen-
Teich und einen Theil der Osterbaumer Straße in Varmer Gebiet und mündet am Loh in die Hatz-
feld-Varmer Bezirksstraße und in Unter-Varmen wiederumin die Düsseldorf-SchwelmerStaatsstraße.
Die Straße liegt im Barmer Gebiet mit 324« und im Clberfeldermit 300«, ist also 624 Ruthen lang.

Die Breite der Straße ist normalmäßig, die Steigung überall unter 8" auf die Ruthe,
sie ist theils mit Kopfsteinengepflastert, theils chaussirt.

Die Straße ist mit Hinzurechnungeiner 130° langen Strecke der Hatzfeld-BarmerBezirks¬
straße nur die zweite Verbindung zwischen Barmen und Elberfeld und bei dem enormen, regen Verkehr
zwischen beiden Orten und den oft vorkommenden Verkehrsstörungenein unzweifelhaftesBedürfniß,

Beide Städte wünschen nun, daß diese Straßen auf den ostrheinischen Bezirksstraßenfonds
des RegierungsbezirksDüsseldorf aufgenommenw erden möchten, die Stadt Barmen zugleich, daß ihr
auf dem nicht übernommenen Theil ihrer Communalstraßedas Varrieregeld pro rat» verbliebeund daß
sie jederzeitdie Aufhebung der Barriere verlangen könnte.
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Der 2. Ausschuß befürwortet es, daß dem hohen Landtag gefallen möge, Se. Majestät zu
bitten, daß diese beiden Straßen, nachdem solche vollständig reglemcntsmäßighergestellt,auf den ost¬
rheinischen Bezirksstraßenfondsdes RegierungsbezirksDüsfeldorfüberommen werden, die Chausfee-Weld-
Einnahme pro raw der nicht übernommenenCommunalstrahe der Stadt Barmen bleibe, daß ledoch
das Recht, die Aufhebung der Barriere jederzeitverlangen zu tonnen, abgelehntwerde.

Düsfeldorf den 30. Juni 1871.

Der 2 Ausschuß.
Freiherr von Sole mach er, Vorsitzender. Schröder. Münster. Freiherr von Leykam.

Freiherr v. Wenge-Wulffen. Caesar. Inc. Horst. Nichter. Broich. Rollar.
Mund, von Vönninghausen. Ningel. Berger. Freiherr von dem Bottlenberg

genannt von Schirp. Gemünd.

N,o 2U.

Referat des l. Ausschusses
über die Allerhöchste Proposition u,ä 2, betreffend die Aufstellung eines für den Betrag der Erstat-

tungsforderungen der Armen-VerbändemaßgebendenTarifes.

Referent: Contzen.

In Ausführung des 8- 30 des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitzvom s"^,^'"^^
6- Juni 1870 und des §. 35 des zur Ausführung diefes Bundes ^Gesetzes erlassenenGesetzes ^ ^nverbände.
vom 8. März cur. ist Seitens des KöniglichenMinisteriums des Innern der Entwurf eines für den
Betrag der Erstattungsforderungen der Armenverbände maßgebendenTarifes aufgestellt und gemäß
Schreiben des Königlichen«andtags-Commissars,Ober-Präsidenten der Rheinprovinz vom 20. b. M.
dem Provinzilll-Kcindtcige zur Begutachtung vorgelegt worden.

Die in diesen Tarif aufgenommenenVerpflcgnngs-Sätze follen keine Maximalsatze,fondern
Lausch-Quantums-Sätze sei,,, so daß in den einschlagende,/Fällen es nicht erst des Beweises
bedarf, daß der im Tarife ausgeworfeneBetrag wirklich verwendetworden ist und eben so wenig
°er Gegenbeweisdarüber zulässig ist, daß jener Betrag nicht verwendetworden sei.

Bei Normirung der Tarif-Sätze ist Rücksicht genommen worden auf die in dem Servis-
Turife Beilage U. des über die Quarticrleistung für die bewaffnete Macht wahrend des Friedenszu-
ftandes erlassenen Bundesgesetzcsvom 25. Juni 1868 enthaltene Klassen-Eintheilungder verschiedenen
Ortschaften und zwar foll der Tarifsatz, mit welchem die für die Verpflegung eines erkrankten oder
arbeitsunfähigen Hülfsbedürftigen im Alter von vierzehn und mehr Jahren entstandenen Kosten von
"nein anderen preußischen Armenvcrbandezu erstatten sind, betrage«:

1) für die im gedachte« Servis-Tarife in der zweite,, bis fünften Klasse aufgeführtenOrtschaften
für jeden Tag der Verpflegung ..................5 Sgr.

2) für die Städte Berlin, Alt'ona, Frankfurt a. M., Aachen, Nrcslau, Burtscheid, Casfel, Coblenz,
Cöln, Danzig, Dortmund. Ehrenbreitstein,Flensburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Magde¬
burg, Pofen, Schleswig, Stettin und Wiesbaden sals erste Servisklasfe) . 6 Sgr. 6 Vfg.

Die Kosten für gelieferte Kleidungsstücke, sowie die Kosten der ärztlichenund wundärztlichen
Verpflegung sind in vorstehenden Sätzen nicht enthalten, vielmehr sollen diese letzteren Kosten,
"amlich für ärztliche und wundärztlicheVerpflegung, für sämmtliche Ortschaften gleichmäßig erstattet30



234

werden mit 1 Sgr. pro Tag, wobei gleichwohl eine besondere Liquidirung erheblicher, außergewöhn¬
licher Aufwendungen, welche in Verwundungsfällcn, oder bei schweren oder ansteckendenKrankheiten
nothwendiggewordensind, nicht ausgeschlossen ist.

Gegen vorstehende Bestimmungen glaubt der Ausschuß folgende Einwendungen geltend
machen zu müssen: . ^ , , . ,i>

1) Derselbe erachtet die Verpflegungssätzeaä 5 Sgr. resp. 6^/2 Sgr. für zu niedrig gegriffen,
indem bei der feit langen Jahren herrschendenTheuerung der nothwendigsten Lebensmittel
notorisch mit denselben nicht ausgereicht werden kann, es möge der Kranke oder arbeits¬
unfähige Hülfsbcdürftige in der Stadt oder auf dem Lande, in Privat- oder öffentlicher
Pflege sich befinden. Daß aber eine genügendePflege dem Hülfsbedürftigen gewährt werde,
verlangt die Humanität, Auch ist zu befürchten, daß, bei Festhaltung an diesen niedrigen
Sätzen manche engherzige Gemeindezu der Ansicht gelangen mochte, sie habe nun auch dem
Kranken uud Hülfsbedürftigen nur das zu leisten, was innerhalb der Grenzen diefer Ver-
pflegungs-Sätze befchafft werden könne, und, ein Weiteres zu gewähre«, fich nicht für ver¬
pflichtet hält.

Der Ausschuß ist daher der Ansicht, daß die Verpflcguugsfatzeum 2^/2 Sgr. zu
erhöhen, mithin auf ?V« Sgr., resp. 9 Sgr. pro Tag und Mann zu bringen seien.

2) In dem Tarife ist der Veerdigungs-Kostennicht gedacht worden, so daß dieselben in jedem
einzelnen Falle besonders liquidin werden müßten. Der Ausschuß glaubt aber, daß recht
wohl für dieselbe ein Einheitssatzausgeworfen werden tonne, und beantragt, denfelben auf
3 Thlr. zu normiren — einen Satz, der bisher üblich gewesen ist.

3) Zur Beschränkungdes Tarifes, als nur für folche Personen geltend, welche 14 und mehr
Jahre zählen, vermag der Ausschußein Bedürfniß nicht anzuerkennen,indem, wenn — wie
es in den Motiven zur Vorlage heißt — durch einen einheitlichenTarif die vielfachen Schrei¬
bereien möglichst abgekürztund vermiedenwerden sollen, die Spezial-Liquidirungcn, so viel,
als nur immer thunlich vermieden werden müssen.

Der Ausschuß schlägt daher vor, den Tarif auch auf Personen unter 14 Jahren auszu¬
dehnen und den Verpflegungssatzvon 7^/2 Sgr. resp. 9 Sgr. auch auf letztere anzuwenden. Dem
etwaigen Einwände, daß bei dem jugendlichen Alter dieser Personen und deren geringerem Bedürfnisse
an Nahrungsmitteln dieser Satz zu hoch erscheinen möchte, glaubt der Ausschußentgegenstellen zu
können, daß, wenn Kinder weniger Nahrung bedürfenmochten,die Pflege derselben und die Kosten
dieser Pflege in der Regel größer sind, als bei Erwachsenen.

Im Uebrigen gibt der Entwurf des Tarifes dem Ausschuß zu Bemerkungenoder Ausstel¬
lungen keine Veranlassung und beantragt letzterer:

„Der hohe Landtag möge den Tarif dahin begutachten,daß die vorstehendaä 1, 2,
und 3 vorgeschlagenen Aenderungen,resp. Ergänzungen in denselben aufgenommenwerden
möchten."

Düsseldorf den 30. Juni 1871.

Der 1. Ausschuß.
von der Mofcl, Vorsitzender,von Heister. Graf Wolff-Mettcrnich. I)r. Wurzel.

Const. von Nuys. Freiherr von Fürstcnberg. Felix, Freiherrvon Loö. Schüler.
Aldringen. Böninger. von Handel. Contzen. Freiherrvon Leykam. Mund.

e
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Nro. 2l.

Referat des 1. Ausschusses
über die Allerhöchste Proposition Nr. 3, betreffend die Wahlen von drei Mitgliedern und ebwfo vielen

Stellvertretern zu der für die Rheinprovinz zu errichtenden Deputation W ^s He m°thswefcn
und die den gewählten Deputations-Mitgliedern zu gewahrendeEntschädigung.

Referent: Aldringen.

Nach den M. 41 und 44 des Ausführungsgesetzeszum Bundesgesetzeüber den Mrter Me»^
stützuugswohnsttz vom 8. März d. ,I. hat die Provinzialvertretung aus den Angehören der Pro z M das H ma.h
für die Dauer von drei Jahren drei Mitglieder und ebenso viele Stellvertreter zu ^r fm d'e Nhein.
Provinz mit dem Sitze in der Stadt Köln zu errichtendenDeputation für das H^nathswesen zu
wählen und weiterhin auch über die Hohe der Entschädigungzu beschließen,welche diesen gewählten
Mitgliedern für die ihnen erwachsenden Auslagen zu gewähreu ist.

Was die vorzunehmenden Wahlen anbetrifft, so erlaubt sich der Ausschuß,dem höh m Land,
tage zu empfehlen, darauf Rücksicht nehmenzu wollen, daß die iu dem Gesetze vom d^iarz o. ^.
der Deputation für das Heimathswesenzugewiesene Aufgabe darin besteht, zu entMioen.

1) über Streitigkeiten, welche gegen einen preußischenArmenverband von enm «„deren
deutschen Armenverband erhoben werden, vorbehaltlich des Rekurses au das Bundesamt für
Heimathswesen<M ^ u. 5? 1. o.); . , ^,..z.y^,n>>N'

2 in letzter Instanz über Beschwerden gegen Verfügungen der Vorstände
verbändedarüber, ob, in welcher Hohe uud in welcher Weife Armen-Unterstutzungen zu gewahrensm°

3)'ebenfalls in letzter Znstanz über Streitigkeiten, zu welchen die im ad^nistrative., Exe-
kutionswegestattfindende Heranziehungder Angehörigeneines Hülfsbedürftigeu zu defien umernuyung
Anlaß gibt l88- 65 und 66 I. o.); ,„ , ,., ^.„.

4) endgültig darüber, ob uud iu welcher Weise einem der P^inz angeh^
ständig prästationsfähigenOrts-Armenverbandevon dem Landarmen-Verbandeeine Beihülfezu gewayren

^' ^Anlangend die den gewähltenDeputations-Mitgliedern für 5^« Auslagen zu bewillige^
Entschädigung,so hält der Ausschußin Nücksicht auf den Umstand, daß solche ^lagm mr dmcy
die Reisen erstehen tönueu, welche die Deputatio,is-Mitglieder zur Erledigung 'h«r^
M machen habe.., die Gewähruug von Diäten und Reifetosten,uud zwar nach ^ s" ^ "°g
neten zum Proviuzial-Laudtage bestimmten Sätzen, für den augemestenste» Entschadigungs-Modus.
Der Ausschuß erlaubt sich dieserhalb folgcude Beschlußfassuugvorzuschlagen:

Die gewählten Mitglieder der Rheinische.. Deputation für das H""^ ^ n, o v. d«en
Stellvertreter, erhalten bei Dienstreisen nach dem Sitze der Deputats und "" ""d ^ ^«ul
bedingtenAbwesenheitvon ihrem Wohnorte an täglichen Diäten
Vergütung von einem Thaler für jede auf dem Landwegezurückgelegte Me le, °d" von zchn ^u°

loschen auf die Meile bei Benutzung der Eisenbahn °der der Dampfschiffe, M«^
Ranzig Silbergroschen für den Ab- und Zugang an der Eisenbahn uud den DampffchNfen.

Der 1 Ausschuß
v°n der Mosel, Vorsitzender, von Heister. Graf Wolff-Metternich. ^ Würger.

Freiherr von Fürstenberg. Felir Freiherr von Lo°. Contzen. Kretz. Aldrnige
Böninger. Mund, von Handel. Schuler.

------------------------- 30*
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Zahl und Zusammen¬
setzung der Reguü»
lungs'Cmnnnssionen.
(§. 18 resp. 23 de»
Ges, u, 8.Märzd.I.)

N«o. 22

Bericht des 1. Ausschusses
über die Allerhöchste Proposition Nr. 4, betreffend die nach den M. 18 refp. 23 des Ausführungs-

Gesetzes zum Bundes-Gcsetzeüber den Uuterstützungs-W ohnsitz vom 8. März d. I. zu bildenden
Negulirungs-Commissionen.

Referent: Ald ringen.

Die §§. 18 resp. 23 des Ausführungs-Gesetzcszum Nundes-Gesetze über den Unterstützungs-
Wohnsitz vom 8. März d. I. schreiben die Bildung von Negulirungs-Commissionenvor, deren Auf¬
gabe in der Nheiuprovinzdarin besteht, in folchcn Fällen, wo Nrmcnfonds oder Armenanstaltenfür
mehrere Gemeindenbestimmt sind, die durch die Aufhebungder bisherigen besonderenArmenbehörden
und die Uebertragung der Funktionen dieser letzteren auf die ordentlichen Gemeindebehörden nothwendig
werdenden Auseinandersetzungender Vermögensvcrhältnissezwischen den beteiligten Gemeindenher¬
beizuführen. Die gedachten Commissionen sollen aus einem von dem Oberpräsidentenzu ernennenden
Vorsitzendenund aus 2 oder 4 weiteren gemäß Beschluß der Provinzial-Vertretung zu wählenden
Mitgliedern bestehen. Es soll von der Provinzial-Vcrtretung auch über die Zahl der zu bestellenden
Commissionen beschlossenwerden.

Der Ausschuß,welchem die AllerhöchsteProposition Nr. 4 überwiesen worden, ist der Ansicht,
daß die zu bildenden Commissionendie ihnen gesetzteAufgabe nur dann in zweckentsprechenderWeise
:u erfüllen in der Lage sein werden, wenn sie den zu regulirenden Verhältnissenmöglichst nahe stehen,
und daß sich darum eine treisweisc Bildung dieser Commissionen in der Weise empfiehlt,daß die
Kreisstande die Commissions-Mitglieder zu wählen haben. Die Zahl der Commissions-Mitglieder
wird wegen der Schwierigkeiten,mit welchen die vorzuuchmenden Negulirungcn verbunden sein werden,
für alle Fälle auf 4 festzusetzensein. Der Ausschußschlägt hiernachdem hohen Landtage vor, dahin
Beschlußzu faffen,

daß eine Neguliruugs-Commissionfür jeden Kreis, in welchen! das Bedürfniß dazu hervor¬
tritt, zu bilden, daß die Wahl der Mitglieder derselben den Kreistagen zu übertragen und
daß die Zahl dieser Mitglieder auf 4 festzusetzensei.

Der 1 Ausschuß.
von der Mosel, Vorsitzender. Or. Wurzcr. Contzen, von Heister. GrafWolff'
Metternich. Const. von Ruy s. Felix Freiherr von Loü. Freiherr v «n Fürsten b erg.

Vachem. Aldringen. Bremig. Mund, von Handel.

Parificatwn der
Kliegslelstungen.

Nro 23

Referat des 1. Ausschusses
über Petitionen, welche beantragen, daß hinsichtlich der zu KriegsleistungcnaufgewendetenKosten eine

Ausgleichung innerhalb der Provinz durch den hohen Landtag herbeigeführtwerde.

Die treisständischeVersammlung des Kreises Coblenz, die Städte Düsseldorf, Crefeld,
Trier die BürgermeistereiGelsdorf, die Petitions-Commissionder
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Düren, der Director der LocabAblheilungRheinbach, LandrathWolf, sowie eine Reihe von Bewohnern aus
den BürgcrmeistereinCllstellaun, Alterkülz, Bell, Buch, Velthcim, Crastel, Cbschied, Gödenroth, Corweiler,
Hllssclbach und Michelbach, alle im Kreise Simmern gelegen, haben dem hohen LandtagePetitionen
überreicht,welche alle in dem Petilum gipfelu, daß, weil sie durch die von ihnen auf Requisition aus¬
geführten Kricgslcistungenim Verhältnis; zu ihrer Leistungsfähigkeit zu hart belastet worden, der hohe
Landtag eine Ausgleichunginnerhalb der Provinz herbeiführenmöge.

Während der Kreistag des Kreises Coblenzdie Ausgleichungbezüglich der
1) durch Einquartierung,
2) durch Fuhrengestellung,
3) durch Gestellung von Arbeitskräftenzu fortificatorischenArbeiten für vorübergehende Zwecke

getragenenKriegslasten verlangt, beziehen sich alle andere Petitionen nur auf die Last der Fuhren-
gestelluug. Alle Anträge jedoch werden gestützt auf den §. 18 des Gesetzes über die Kriegsleistungen
und deren Vergütigung vom 11. Mai 1851, welcher also lautet: „Sollten in Ausführung vor¬
stehender Bestimmungen einzelne Gemeinden oder Kreise im Verhältniß ihrer Leistungsfähigkeitzu
hart betroffen werden, so ist eine Ausgleichungeintreten zu lassen Sache der Kreis- resp. Provinzial-
Vertretungcn, gegen deren Entscheidungder Rechtswegnicht slattfindct." Was nun die Petition des
Kreises Coblenz anlangt, so wird im Allgemeinen ausgeführt: „Daß der genannte Kreis,
welcher einen der bedemenstenWaffcnplätze und zugleich den Sitz eines General-Commandos
umschließe, bei einer jeden Mobilmachung oder Kriegsbereitschaft, felbst bei Landwehr-Uebungen
und Manövern im Verhältniß zu andern Kreisen mit Kriegsleistungenund namentlichmit Ein-
Plartieruug ganz uuvcrhältuißmäßig schwer belastet werde; daß aber während des letzten Krieges
°er Kreis, wie sich schon jetzt übersehen lasse — die Leistuugcn seien nämlich noch nicht abgeschlossen,
l»dem die Dcmobilmachungdes 8. Armee-Corps und die damit für den Kreis verbundene bedeutende
Einquartierung noch bevorstehe — während der Zeit vom 19. Juli v. I. bis zuml. Juni d. I.
auch im Verhältnisse zu feiner Leistungsfähigkeitüberhaupt zu hart betroffen worden sei. Diese
Härte sei für den Kreis aber um so empfindlicher gewesen, als:

1) in demselbendie vorigjährige Erndte eine der schlechtestenseit Mcnschcngedenken gewesen, in¬
dem das Wenige, was unter der anhaltendenTrockenheit kümmerlich gewachsenwar, größten-
theils auf dem Felde durch das zur Unzeit eingetretene unaufhörlicheNegenwetterund weil
die Requisitionen für den Fuhrpark Pferde und Wagen des Landwirths in Anspruch nahmen,
verfault sei;

2) in den Gemeinden Coblenz, Ehrenbrcitstcin, Pfaffcnoorf, Horchhcim,Arzheim, Nicderberg,
Reucndorf, Metteruich und Nübcnachdie Rinderpest ausgebrochen sei und notorisch große
Nachtheilefür den Ackerbauund den Gewerbebetriebim Gefolge gehabt habe, indem in den
genannten Ortschaften508 Stück Rindvieh, 183 Ziegen und 22 Schaafe getödtet wordeil feien;

3) die Pockenkrankheitepidemischaufgetrcteu, so daß bis zum 1. Juni d. I. im Kreise
1387 Personen an dieser Seuche erkranktund 233 davon gestorben seien;

4) derselbe bis zum 1. Juni d. I. ans Grund des Gesetzes vom 1?. Februar 1850 die Summe
von 28,241 Thlrn. für Unterstützungender Familien der zum Dienste einberufenenReserven
und Landwehrmannfchaftcnverausgabt habe.

Bezüglich der einzelnen Leistungen, welche auf Gruud des Gesetzes vom 11. Mai 1851
«Mährt werden mußten, liegen der Petition verschiedene Nachweisungen bei.

H.. Aus der bezüglich .der Einquartierung, die zugleich die Seelenzahl, die Zahl der Haushal¬
tungen, die Zahl der Häuser der einzelnen Gemeinden, sowie die Stacitssteuern,
welche die Gemeinden resp, deren Eingesessenenpro 1870 zu entrichten hatten, enthält,
ergibt sich, daß der Kreis Coblenz in der angegebenen Zeit 1,629.953 Mann, also auf den
Kopf der Bevölkerung 22,14 Mann Einquartierung gehalten hat. Aus derselben geht ferner
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hervor, daß über diese Durchschnittszahl hinaus noch stärker belastet worden sind, die Ge¬
meinden Vubenheimmit 49,27 Mann per Seele

Nübenach „ 48,70 „ „
Moselweiß ., 39,41 „ „
Guts „ 30,84 „ „ „
Coblenz „ 31,41 „ ,.
Niederberg ., 30,30 „ „
Metternich „ 30,00 „ „
Horchheiin „ 30,00 „ „
Wallersheim „ 28,00 „ „
Lach „ 26,00 „ „
Kesselheim „ 25,00 „ „ „
Neuendorf „ 23,70 „ „
Vallendar „ 23,70 „ „
Pfaffendorf „ 22,40 ., „

Durch die große Zahl der Kriegsgefangenen, welche in Coblenz und in der nächsten Um¬
gebung untergebrachtwaren — 20,000 Mann in den beiden Lagern und 1800 Offiziere in
der Stadt — fei es nämlich nothwendiggeworden, eine bedeutendeZahl nicht mobiler Truppen
daselbstanzusammeln,welche ohne Verpflegung einquartiert waren.

Die Petition führt sodann weiter aus, daß unter Berücksichtigung des durch die ange¬
deuteten Verhältnisse herbeigeführten ungeheuern Preisaufschlags aller Lebensmittel und
dadurch, daß für die Unterbringung der Einquartierung bei den Auslegcwirthenin Coblenz
die Minimalsätzc pro Mann und Tag mit Verpflegung — nach Anrechnung der Entschä¬
digung von 5 Sgr. — 15 Sgr.; pro Mann und Tllg"ohne Verpflegung 5 Sgr. bezahlt
werden mußten, die Stadt Coblenz allein für 29,945 Mann mit Verpflegung die Auslage
von 14,972 Thlrn. uud für 408,171 Mann ohne^Verpflegung die Auslage von 81029 Thlrn.
in Summe die Auslage von 90001 Thlrn. und zwar ausschließlichder Offiziere gehabt
habe. Wollte mau eine solche Berechnungfür den ganzen Kreis aufstellen,wobei zu berück¬
sichtigen wäre, daß daselbst die ländlichenVerhältnisse zum größten Theile den in der
Stadt Coblenz sehr ähnlich sind, so würde man nicht zu hoch greifen, wenn man annehme,
daß die Quartierträger im Durchschnittausgelegt hätten, pro Mann und Tag mit Ver¬
pflegung 10 Sgr., ohne Verpflegung5 Sgr., was für 91635 Mann mit Verpflegung
30544 Thlr., für 1,193.035 Mann ohne Verpflegung 198,839 Thlr. also in Summa:
229,383 Thlr. ausmache, welche die Bewohner des Kreises zum Mindesten zur Tra¬
gung der Einquartierung hätten aufbringen muffen, ausschließlich der Offiziere, welche mit
345,283 Köpfen einquartiert waren. Daß hierin eine Ueberbürdungdes Kreifes Coblenz im
Sinne des §. 18 des Kriegsleistungs-Gcsetzesgefunden werden müsse, hält der Kreistag
für unzweifelhaft.

L. Die Petition geht sodann unter Hinweis auf die derselben beigefügteAnlage 3 über auf
die von den Kreiseingesessenen gestellten Fuhren, woraus sich ergibt, daß 475 Stück Fuhren
26714 Tage abwesendwaren.

Ueber diesen Punkt wird am Besten bei Besprechung der andern Petitionen das Nähere
zu erläutern sein, da diese alle sich nur mit der Fuhrengestellungbeschäftigen.

0. In Anlage 4 weist die Petition nach, daß die Gemeinden des Kreises für Arbeiten und
Fuhren zur Ausführung von fortificatorischen Arbeiten für vorübergehende Zwecke 6183 Thlr.
haben aufbringen müssen. Dazu wird ausgeführt, daß bei einer jeden Armirung der Festung
Coblenz-Chrenbreitstcindie Gemeindendes Kreises in der unglücklichenLage seien, die vor-
bemeldeten Arbeiten ausführen zu müssen, indem das Gesetz den Militärbehördenfür derartige
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Requisitionenden weitesten Spielraum lasse; die Grenzen für die Leistungsfähigkeitder
zunächst gelegenen Gemeinden seien hier zu weit und zu hoch gezogen und erst als dieselbe ganz
erschöpft gewesen, sei über die Grenzen des Kreises hinaus weiter in den 4meiligen Um¬
kreis hineingegriffenworden, worauf man jedoch fehr bald die Sistirung der Arbeiten hätte
eintreten lassen, so daß wieder einmal der Kreis Coblcnz die Kosten für Arbeiten habe
bezahlenmüssen, welche den Zweck gehabt, die Provinz, ja den ganzen Stallt zu schützen.
Anlangend die übrigen Petitionen, so ergibt sich daraus Folgendes:

1) Die Stadt Düsfeldorf hat auf Grund des §. 3 Nr. 2 des' Gesetzes vom 11. Mai 1851
während des Krieges mit Frankreich30 ziveispännigc Fuhren gestellt, welche vom 19. Sep¬
tember 1870 bis zum 13, März 1871 im feindlichenLande verwandt worden sind. Die Fuhren
mußten pro Tag und Gespann an die desfallsigenUnternehmermit 9 Thlrn. resp. 8 Thlrn.
bezahlt werden; in einzelnen Nllchbargemeinden war der Preis noch höher, so daß die Stadt
Düsseldorf nach einer beigefügten speziellen Nachweisung zu dem angegebenen Zwecke
20,324 Thlr. verausgabt hat. Nach Abzug der durch den Bundesrath bewilligtenEntschä-
digung von 2 Thlrn. lO Sgr. pro Fuhre und Tag mit zusammen 5L25 Thlrn. 20 Sgr. hat
die Stadt Düsseldorf alfo einen Zuschuß von 14898 Thlrn. zu trage», abgesehen von der Ent¬
schädigungfür Unglücksfällean Pferden und Wagen,

2) Die Stadt Crcfcld hat in gleicher Weife für 23 zwcispännigeFuhren pro Tag uud Gespann
8 Thlr. im Ganzen für die Zeit vom 19, September 1870 bis 2, März 1871 140W Thlr.
verausgabt, und beanspruchtaußerdem für Entschädigungau Einbußen von Pferden, Wagen
und Geschirren 5358 Thlr.

Nach Abzug der durch dcu Vundcsrath zu vergütende» Entschädigung von der erstgenannten
Summe verbleibt eine Summe vou 9965 Thlrn. 10 Sgr.

3) Der Oberbürgermeister von Trier schließt sich ohne jede spezielle Articulation über die aufge¬
wendetenKriegslastender Pc tition der Stadt Düsseldorf im Allgemeinen an.

4) Die Bürssermcisterci Gelsdorf hat für 28 theils einspännige,theils zweispännige gestellte Fuhr¬
werke 10700 Thlr. verausgabt und erhält durch den Vundcsrath uur 3700 Thlr. vergütet
und hat sonach eine Zubuße von 7000 Thlrn.

5) In der Petition ei ner großen Anzahl von Mitgliedern des landwirlhfchaftlichenVereins und
Fuhrcugcstcllerder Kreise Dürcn und Rheinbachwird ausgeführt, daß die vom Reichstage
bewilligtenSätze v on 1^ Thlrn. für einfpännige und 2^/3 Thlrn. für zweifpännigeFuhren
als unzureichendund zu gering zu erachten seien und daß bei der durch den hohen Landtag
herbeizuführenden Ausgleichung die Sätze von 4 Thlrn. für Einfpänncr uud 7 Thlrn. für Zwei¬
spänner, die ja auch von der Militärbehörde bewilligt worden, zu Grunde zu legen seien.

6) In ähnlicherWeise sprechen sich die Petenten aus dem Kreise Simmern aus und verlangen,
daß für Zweispänner der Satz von tt Thlrn. angenommenwerden möge.

Was nun zunächst die von dem Kreife Coblenz behauptetezu harte Belastung feiner Ein¬
gesessenen durch Einquartierung und Leistungen zu fortisicalorifchcnZwecken betrifft, so hat der Aus¬
schuh sich der Ueberzeugungnicht verschließen können, daß hier eine ganz außergewöhnliche allerdings
durch die Lage in resp, in der Umgebungder Festung herbeigeführte Uebcrbürdungals nachgewiesen zu
betrachten ist und daß sonach bei richtiger Würdigung des mehrcitirteu §, 18 des Gesetzes vom 11. Mai 1851
die Provinzial-Bertretung die Ausgleichungeintreten lassen muß, indeni es bei Anerkennungder über¬
mäßigen Belastungeines Theiles der Provinz nicht mehr in ihrer Befugniß liegt, darüber zu beschließen,
ob die Ausgleichungstattfinden folle oder nicht. An dieser Auffassungvermag auch das jedem Un¬
befangenen sich aufdrängendeGefühl Nichts zu ändern, daß die schreienden Härten des an sich zweck¬
mäßigen und für die Wohlfahrt des Landes nothwendigenKriegsleistungsgefetzes,welches dem Staate
die Mittel gibt, einen Krieg mit Nachdruck zu führe,,, ohne die fina»ziclle» Kräfte gänzlich zu erschöpfen,
nur dadurch von den Einzelnen abgewendetwerden könnten, daß der Staat diese, wie alle anderen
Kriegslasten trage, denn für die Ausgleichungauf diesem Wege fehlt es bis dahin an jeder gesetzlichen
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Bestimmung, während der quäst. §. 18 der einzige gesetzlicheTitel ist, auf Grund dessen den
Kreisen und Gemeinden,welche ihrer Lage nach stets und immerfort zu den fraglichen Leistungen heran¬
gezogen werden, geholfen werden kann und muß.

Alle oben erwähnten Petitionen haben endlich die durch die Fuhrengestellung erlittenen
lluhergewöhulicheu siecuniärenwie sonstigen damit verbundenen Lasten zum Gegenstaudeder Beschwerde
und verlangen auch hier Ausgleichuug. Es versteht sich von selbst, daß hier dieselben Grundsätze
maßgebendsind wie bezüglich der vorbesprochenen Kriegslastenund daher in erster Linie die Frage zu
prüfen ist, ob eine zu harte Belastuug vorliege. Hierbei ist zunächst ins Auge zu fassen, daß die
Requisitionenvon Fuhren, resp, die Heranziehung von solchen zn den militairischenFuhrparks auf
dreierlei Weise ausgeführt worden sind, nämlich:

1) Eiu Theil der Fuhren ist, insbesondereim Kreise Coblenz,dircct von den ab- und durchmar-
schnenden Truppen requirirt und mit nach Frankreichgenommen worden und sind dafür pro
Fuhre und Tag 6 Thlr. Entschädigungbezahlt worden, welche die Fnhreigenthümerbereits in
der Tasche haben,

2) Ein anderer Theil der Fuhren, woruuter alle die iu den verschiedenen Petitionen bezeichneten
sich befinden ,st von der Intendantur nach dem Bedürfnisseder Truppen direct von den Ge¬
meinden auf unbestimmte Zeit und Entfernung requirirt und den Fuhrparks zugetheilt worden
und hat noch keine Ent,chadiguiigerhalten.

3. Nebenbei hat die Intendantur durch UnternehmerFuhrparks beschaffen lassen und 6 Thlr.pro Fuhre und Tag bezahlt,

^ß^d?v^e:^ 2 genannten Fuhre...

und, während in einzelnenGemeinden kaum^"we? o3^°P ^ ebeffi^^d'" "?
reiche Gemeindenkein einzigesPferd für N»^.,^ . geblieben stnd, andere zahl-

Ter deutsche "gegeben haben, ist notorisch,
zahlendenEntschädigungssatzvon täglich I^Tblr',! ..^"'^ ?"^" einen aus der Bundeslasse zu

Mit Bezug hierauf hatten sich verschiedeneGem .den 3, W Zweispänner von 2'/, Thlrn. normirt.
bittend, an den deutsche» Reichstag gewendet Nhcmprovinz beschwerend und um Abhülfe

Dieser hat am 3. Mai d ^ besass?. >>'«>.
Antrage zu überweisen: ' ^0,,««, die Petitionen dem Herrn Reichskanzlermit dem

1. den Pelentcn für die Fuhrwerke eii»» No^.-.i.. ^ .

den für gewöhnliche Zeitm ortsübüchmAe.'sen ent pricht ^"'^^""' '" °"^"' welche
2. Die Lücke, welche das Gesetz vom 11 Mm i^i ^ .^'^ .

für die auf unbestimmte oder auf bmstchtl.ch des Maaßstabs der Vergütung
der Gesetzgebung zu beseitigen. ^ """' ^.nrien Fuhrwerke enthält, im Wege

Durch diesen Beschluß ist aber die unteraebcns «,.f «, ^ - „.
Gesetzes zu eutscheidende Frage uicht gelöst und gfaM d r ^ c'°! ^"' ^ ^ ^ mehreitirten
schon jetzt vorliegenden Material °uch bezüglich ^ in den Petitionen
im Sinne des vorgedachten8- 18 herbei eführt w«d ^ '" ^''ovinz
gerechte Ausgleichungnnr dann erzielt werden kann w nn ^ .,?".' °^ ""' "Köpfende und
Gemeindenund Kreise festgestellt sind, bei welchen ebenfalls di m«! . ^"'" ^""'^ "ejeuig"
provinziellenAusgleichungvorliegen und notor sch n „ch K ^2^^"^" des Gesetzeszu einer
nicht beschwerend an den hohen Landtag gewenw aben ^ «e « ,..?''^?"' ^ ^ ^"'""
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über die Kricgsleistnngcudargethan ist, daß sie dadurch im Verhältniß zn ihrer Leistungs¬
fähigkeit zu hart betroffen worden find und daß demnach eine Ausgleichungiu der Provinz
einzutretenhabe.
Da jedoch eine erschöpfendeuud gerechte Ausgleichungnur dadurch herbeigeführtwerden tan»,
daß alle Kreifc und Gemeindeilder Provinz aufgefordert werden, klar zu stellen, in wie weit
auch bei ihnen die Vorbedingungenzur Anwendung des 8- 18 vorhanden sind, so soll Se.
Exellenz der Herr Ober-Präsident ersucht werden, die dieserhalb nothwendigen Erhebungen
innerhalb einer von ihm zn bestimmenden Frist vornehmen zu lassen.
Zum Zwecke der Ausführnng und Aufstelluug der Ausgleichung wird eine aus fiiuf Mit¬
gliedern des Landtags — und zwar je ciuer aus den ö Regierungsbezirkenbestehende Com¬
mission gewählt, welche unter ^u erbittender Mitwirkung des Herrn Ober-Präsidenten ihren
Auftrag zu «ledigen hat.

'Düsseldorf'de» 8. Juli 1871.
Der l Ausschusl

von der Mosel, Vorsitzender. B reinig, Schröder. Contzen. Schüler.
Aloriugeu. Krcv. vou Handel. Bache,». Voningcr. von Heister.

Nro 2Ä.

Referat des 2. Ausschusses
über die Verwendung der Bczirtsstraßcn-Baufouds auf der linteu Rhciuseile.

Referent: Schult.

Der RegierungsbezirkAa ch eu hatlc am Schlüsse des Jahres 18." fünf und vierzig Bezirks- ^""^^'
fraßen in der «äuge von 20182,1,8 Ruthen. Nach den von der Königlichen Regierung zu Aachen vor- ^ichlii/g.
^legten Nachweisungcubetrugen: ,.. ». Aachen.

Thlr. ^gr. Ps.
l>) im Jahre l8«>7 die Einnahmen ...........l5ti,133 — 9

„ „ Ausgaben ............^^ ^. ^1^

blieb Bestand ............- ^ ".' ''
li) 1868 die Ei„„llh»,cn............... '^ >> 1

die Ausgabe,! ..............._^II^.____________

b'ieb Bestand ...............^ ^ '^
«) 18L9 die Einnahinen ...............m'^<» ?

die Ausgabe» ...............____^____— —

bl'eb Bestand ............. ^'^. ^ ^
u) 1«70 die Einnahmen .............. »V^, ,

die Ausgaben .............._---------------------

blieb Bestand .............' ' ,^".^^,«7^
Die Nllchweisungender muthmaßlicheuEiuuahmeu nnd Ausgabe., weiseu „ach pro t«<>

""d 1872 .^
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an Einnahmen: Thlr. Sgr. Pf.
1) Beischlägevon den direkten Steuern und den Schlacht- und Mahl-

stenern u, «V" > ................. 74,590 — —
2) Chaussccgeld .................. 27,560 — —
3) „ uon ExtraPosten nnd Stafetten ........ 195 ^ <)
4) Pacht von Grasnutzung und Obstpflanzung ........ 854 __ —
5) Strafen von Tcfraudationen nnd Schadcnersatzgclder..... 28 — —
6) von Ehaussee-Polizei-Contravcntioncn .......... 105 __ ,-
7) Ordnungsstrafen .............. 2 __ —
8) Verkaufte Chcmsscezcltel .......... 8 _ _-
9) aus dein Verkauf vou Bäumeu, Straßenabraum :c ...... 1 510 — —
W) Zinsen ................... ^ ____^ 35H - —

Summa ...... 107,912 8 9
an Ausgaben:

1) Erhcbnngstosten des Ehausscegeldcs .......... 125 24 —
2) Materielle Verwaltungstosten ...... ^,7, ^5 2
3) Antheile, die andern Kassen am Chaussccgeld zustehen ..'.'..' 143 23 2
4) Besoldung der Aufseher ..... ,, ^^ ^,.
5) Uulerstützungenund Pensionen ..... /i^ ^ ^
0) Unterhaltung der Straßen ......... ' '^ 90234 20 5

Summa ..... 1^1077912 8 9^
Die NachweijungPro 1873 nnd 1«74 weicht nur darin von der vorigen ab, daß der Ertrag

der Zinsen mit WÜTHlru. uud zur Uutcrhaltuugder Straßeu 93,712 Thlr. 17 Sgr, 8 Pf. auqcnommen
sind uud die Einnahme sowie die Ausgabe 105,390 Thlr. betragen soll

Der Ausschuß hat nichts zu erinnern gefunden und beehrt' sich der hohen Versammlung
vorzuschlagen,stch mit deu Verwendungs-R'achweisunge» der früheren Jahre uud mit den Nachweisnngen
über die muthmaßlichen En>nah,nenpro 1871 bis 1874 einverstandenzu erklären nnd die Forterhebnng
der Beischläge nn Betrage von 8'>«/« auf die directcn Steuern nnd die Schlacht- uud Mahlsteuer
bis 1874 zu beantragen.

Znr Ausnahme in die Reihe der Bezirtsstraßen werden von der königlichen Regierung
vorgeschlagen:

1) Die GcmeinwEhaussee von Witzerath nach Blatten, Sie geht von Wit^crath im Kreise
Montjoie an der Düren-Montjoier Straße über Simmerath. Strauch, Stukcuborn,
Nuhrbcrg, Schmidt uud Heimbach nach Vlatten, verbindet die Kreise Montioie, Düren
uud Schleidcu uud hat eiue Lauge von 0,310 Ruthen. Sie ist mit 5Me einer den
betreffendenGemeindenbewilligten Staatsprämie ausgebaut, die Unterhaltung fällt aber
den Gemeinden zu schwer, von denen in einigen die Communalumlagen 100»/,' der
Staatsstcuern betragen.

Der Ausschuß hält die Aufuahme der Straße für rechtlichbegründet nnd noth¬
wendig und beehrt sich, die Aufnahme derselben nach vollständigem Ausbau und nachdem
der ständischeCommissar seine Zustimmung gegeben haben wird, in die Reihe der
Nezirksstraßenzu beantragen.

2) Die Gemeinde-Chaussee l,an der Düren-Froihheim-GcmiinderBezirksstraße) von Wollers'
heim über Langendorf nach Zülvich.

Sie verdankt ihre Entstehung dem Bedürfniß, von den Stationen der Rheinische"
Eisenbahn möglichst direkte Verbindungswege anzulegen. Die Verbindnng von der
Etation Zülvich nach Wollersheim ging früher über Froitzheim uud war 'l'> Meile
laug; durch die Erbauung der Straße über Lcmgcndorfwurde diese Entfernung l»"
die Hälfte abgekürzt.
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Die Länge der Straße, soweit sie im RegierungsbezirkAachen liegt, beträgt 476 Nnlhen
und ist vollständig ausgebaut. Die im RegierungsbezirkCöln liegendeStrecke ist durch Allerhöchste
Ordre vom 23. August 1868 zur Nezirksstraßeerhoben worden, und schon deshalb ist es nothwendig,
bah dieses auch für die beantragte Strecke geschehe. Außerdem ist es im Interesse der Gemeinde
Wollershcim nothwendig, daß ihr die Last der Unterhaltung abgenommenwerde, indem dort die Ge¬
meinde-Umlagen über 100«/« der Staatsslcuern betragen.

Hiernach beehrt sich der Ausschuß,der hohen Versammlungzu empfehle», die Straße von
Wollershcim über Langendorf nach Zülpich, soweit sie im RegierungsbezirkAachen liegt, in die Reihe
der Bezirksstraßen nach vollständigemAnsbau aufzunehmen, nachdem der ständische Commiffarseine
Zustimmung gegeben haben wird.

Im RegierungsbezirkCoblenz sind 30 Bezirksstraßenin der Länge von 147600,1Ruthen,
welche sämmtlichausgebaut sind.

Nach der von der KöniglichenRegierung ^u Coblenz vorgelegtenNachweisung der Ein-
»ahmen und Ausgaben betrugen: Thlr. Sgr. Pf.

a) im Jahre 1869 die Einnahmen ........... 120,063 23 3
die Ausgaben ............ <>5,730 8 9

bleibt Bestand ........... 54,333 (^
d) im Jahre 1^70 die Einnahmen ............ 1^1,249 29 9

die Ausgaben ............ 57,175 23 11
bleibt Bestand ........... 5^0°

Die Nachwcisuug über die Einnahmen und Ausgaben pro 186,^ liegt
nicht vor.

Die Nachweisung der muthmaßlichcn Einnahmen und Ausgabenbetragt:
pro 1871 die Einnahme ll 8^ «'« .... 132,555 — —

„ Ausgabe ........ 71,9 2? — -
bleibt Bestand ...... 60.028 — —

pro 1872 „ Einnahme ....... I29,1<»9 - -
Ausgabe ........ 7 t,052 — -^
bleibt Bestand ...... 58,05? — —

pro 1873 „ Einnahme........126,538 — —
Ausgabe ........ 74,052 — -
bleibt Bestand ..:... 52,486 — —

Der Ausschuß hat nichts zu erinnern gefunden und beehrt fich, der hohen Versammlungvor¬
zuschlagen, sich mit der Nachweisnngüber die pro 186!» und pro !870 vcrwcndclc» Fonds sowohl als
"it der Nachweisnngüber die muthmaßlichcnEinnahmen und Ausgaben der Jahre lx?l -1873 ein-
W'standen zu erklären.

Im EinVerständnißmit dem ständischen Commissarwerden von der Königliche» Regierung
^ Eoblcnz zur Aufnahme als Bezirksstcaßc»vorgeschlagen:

1- die Straße von Dnmpclfeld über Schuld bis zum Ärmuthsbacheim Kreise Adenan und
2. die Straße durch das sogenannte Kellenbach-Thalvon Gcmündc» nach Martinstcin an der Nahe;

«tztcre mit ciner zu gewährenden Beihülfe von 12,000 Thalern aus dein Bezirksstraßenfondsvon
Coblenz.

Die Straße von Dümpclfcld über Schuld bis znm Ärmuthsbache,circa 2^5 Mcilcu laug,
NUlt die letzte Lücke ans in einem über 1 1 Mcilcu langen Slraßcnznge, welcher für den Verkehrüber
°°" Hundsrückeuvon der größten Wichtigkeit ist. Die betreffenden Gemeinden,welche zu den nnver-
"'ö>»dste„ des Kreises Adeuau gehören, waren nicht im Staude, die Kosten zum Bau der Straße3 l '

d. Coblenz
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aufzubriugeu, woran dic Ausführung des Projekts gescheitert ist, bis der Herr Handelsminister im
Jahre 1808 verfügte, dic Straße auf eine Strecke von 1850 Ruthen auf Staatskosten ausbauen zu
lassen, und dazu 38,000 Thaler zur Verfügung stellte unter der Bedingung, daß dic künftige Unter¬
haltung der Straße auf den Bezirksstraßenfonds übernommen werde. Dic Wichtigkeit der Straße und
die Unvcrmögeuheit der betrcffcudcnden Gemeinden ist dnrch den vom Herrn Handclsminister zur Ver¬
fügung gestellten Kostenbetrag festgestellt, demnach kann der Aufnahme dieser Straße zur Bezirlsstraße
um so weniger ein Hinderniß entgegenstehen, alsdann die Fonds des wcstrheinischenBezirks vollständig
vorhanden sind. Nach Mittheilung der Königlichen Regierung ist der Ban der Straße soweit gefördert,
daß dessen Beendigung im Herbste dieses Jahres zu erwarten steht

Der Ausschuß beehrt sich darauf anzutragen, daß die Straße uon Dümpelfcld über Schuld bis
zum Armuthsbachc als Bezirlsstraße aufgenommen werde, sobald sie vollständig ausgebaut sein wird.

Die Straße durch das sogenannte Kellenbacher Thal von Gcmünden im Kreise Sünmern
uach Martiusteiu a, d. Nahe im Kreise Crenznach ist nicht minder wichtig, sie bildet den Anschluß an
die großen Verkehrsadern, dic nach der^Nahc. der Mosel und dem Rhein führen und ist 44« Ruthcu
lang. Die Kosten des Ausbauender Straße sind auf 81,990 Thlr. berechnet, wovon 54 770 Thlr.
auf die Gemeinden des Kreises Simmern fallen, welche aufzubringen die betreffenden Gemeinden nicht
im Stande sind. Bon Seiten des Staats ist Dies anerkannt, er hat eine Prämie uon 22,055 Thlrn.
bewilligt, eine Nachprämie von.......... l173->
und mit Rücksicht auf die im Simmcrbachthalc belegcnen fiskalischenWaldungen einen
besonderen Zuschuß in Aussicht gestellt von......... 2090

so daß die Beihülfe des Staats sich ans......... 35 787 ^blr.
belauft.

Nach der Deutschrift der Köuiglichcu Regierung zn Coblenz beträgt der ratirliche Antheil
der Gemeinden im Kreise Snnmern an den vom Staate bewilligten Prämien ... 21 :;40 ^hlr.

der vom Herrn Finanzministcr in Aussicht gestellte Zuschuß . . . 2000 "
die Stände des Kreises Eiwmern haben, die Bedeutung der Straße und

die geringe Leistungsfähigkeit der betheiligten Gemeinden anerkennend, eine Beihülfe von 40 000
bewilligt. , ,'

Das Acnßerstc. wa° die betreffenden Gemeinden, nämlich Schlierscheid,
Gchlwciler, Königsau nnd Kellmbach leisten können und wozu sie sich verpflichtet
hab"', beträgt....................... . 11.000 .. ^ ,

«> ^ ^ c^< ^. ^ ^ . S u m m ll 44,340 Thlr.
Nach dem Anschlage betragen die Kosten . . . 54 ??<,

mithin fallen der Gemeinde Gemündcn, welche sich bereit crtlärl hat, mit den Vorhand
denen Mitteln den Bau auszuführen, noch..... i<,4''0 ^blr

^'? "^ «"ßerdem alleUeberschreit.mgen des Anschlags, die bei'einem Bau vou solcher BedMung
zu befürchten sind. Mehr zu leisten sind die Gemeinden nicht im Stande

.../3"'r ""6/Mnach der Bau der Straße innerhalb des Kreises Simmern ans einer Strecke

sich doch der Ausführung des Projekts b>° M unüberwindliche Hindernisfe entgegen, da es
nicht hat gelingen wollen, e,n gleiches Re,ultat hinsichtlich der im Kreise Crennmch' befindlichen
strecke zu erzielen. .' > ,

Die drei annen Gemeinden Hm.zenberg, Dhau« und Sinnnern a. d. Dhaun, welche im
K«,,e Creuzuach von der Straße berührt werden, würden uach dem Kostenanschläge 27 2>0 Thaler
aufzubringen haben. , ^ » , >

)er ratirliche Antheil an der Staatsprämie beträgt . . . 12 447 Thlr.
ie Gemeinden haben sich zu einem Beitrag verpflichtet von . . 4 000

Summa 16^4^Thlr7

^>«
D'
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Der fehlende Betrag von 10/713 Thalern, der durch den gerechtfertigten Antrag der Ge¬
meinde Simmcru a. d. Dhauu, welche die aufgeführten 4000 Thaler beiträgt, um ihr Dorf von der
Straße berührt zu sehe,', auf mm^skiio l^0«,0 Thaler erhöht wird, ist uicht aufzubringen, wie Tiefes
von alle» kompetenten Behörden auericmut worden ist.

Wenn dieser armen Gegend der Kreise Simmer» uud Ereuznach aufgeholfen werden soll,
bleibt nur übrig, daß vo» Seiten des Bezirksstraßenfonds Hülfe geleistet wird. Der Ansfchuß beehrt
sich demnach, der hohen Versammluug vorzuschlagen, zum Ausbau der Straße vou Gewunden »ach
Martinstein die fehlende Snmme von 12,00" Thalern ans dem westrhcinischeu Vczirtsstraßenfonds
des Regierungsbezirks Coblenz zu bewillige» und nach vorfchriflsmäßigcr Herstellung der Straße
dieselbe in die Reihe der Bezirkssiraßen aufzunehmen.

Der Regierungsbezirk 0 öl» hat 18 Bezirksstraße» in einer ^änge von 82,l»81 Ruthen, °. «löln.
Nach den von der Königlichen Regierung aufgestelllcu Nachweisnngen betrugen:

Thlr. Sgr. Pf.
n) im Jahre 1867 die Einnahmen............110,46« 4 9

die Ausgaben............ 88,082 17 4

Bestand .... 31,383 24 5
6) „ „ 156!> die Einnahmen............103,42« - 10

die Ausgabe»............ 74,618 20 11

Bestand .... 28.007 - 11
0) „ „ 1869 die Einnahmen............122,207 16 8

die Ausgaben............ 70,776 13 8

Bestand .... 51,431 3 —
ä) , „ 1^7" die Einnahmen............ 124,340 1!» 1

die Ausgabe»............ "6'49^ 13 3
Bestaub . . . 7 57,842 5 10

Die KöniglicheRegierung hat die Nachwcisung der muthmaßlichcuEinnahmen und Aus-
Labe» einseitig anfgestelliwie folgt:

Einnahme: Thlr. Sgr. Pf.
1) Pro 1872 Bestand aus frühern Jahren......... ^'2<<0 ^ ^
2) Beischläge von direkten Sienern uud vou der Schlachl- uud Mahl¬

steuer 7 5 Prozent............... 52.165 ^5 9
3) Brutto-Einnahme au tHausscegeld........... 16,n8^ ^, ^

4) Pachte und Miethen . . . .'......... > - - - ^ ^ ^
5) Extraordiunire Einnahme» .............. ^"^ "

Lumma .... 157900 — —

A usgabe: 2hlr, ^ Sgr. Pf.
1) Ehausseegeld-Erhebuugslosien............. ^3 ^ n.
2) Materielle Vcrwallungskoslen ............ "'" ^" "
3) Aulheile, welche andere» Kassen an der Chausseegeld-Eiuuahmc zu-

l. <. ... 6lil 8 1
stchcu .................... ^

4) Besolduug der Ehaussce-Aufseher........... ^' ^. ,
5) Ncmuucratioucn uud Unlerstütznugcu .......... .„^^^ "'' ^
6) Uuterhallunq uud Inslandsehuug der Bezirksstraße»..... u?,400 — —
7) Enraordiuaire u. unvorhergesehene Ausgaben zu speziellerBerechuuug 1,568 6___«

Summa .... 65,000 - -"
bleibt Bestand .... 92,900 — —
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Die Nachwcisung pro 1873 weicht uon jener pro 1872 >mr insoweit ab, daß pro 1873
ein Bestand von 92,90!» Thaler,! in Einnahme gestellt ist und einNcherschnß von 93,600 Thalern übrig
bleibt. Für das Jahr 1871 hat die Königliche Negicrnng nichts vorgelegt.

Der Ausschus; findet Veranlassung, mitzutheilen, daß die Regierungen von Aachen und Cöln
die ständischen Commissarien zur Aufnahme der Vorschläge über die Verwendung dcZ Bezirksstraßen¬
fonds nicht zugezogen haben, obschon dieses durch dcu H. 14 der Cabinets-Ordre vom 17. September
1855 ausdrücklich vorgeschrieben ist, und beehrt sich, der hohen Versammluug vorzuschlagen, daß der
Herr Ober-Präsident ersucht werde, den beiden genannten Negierungen wiederholt aufzugeben, künftig
in Gemeinschaft mit den ständischen Commissarien die Vorschläge über die Verwenduug des Bezirks¬
straßenfonds cinfzustellen.

«l. Düsseldorf. Der Regierungsbezirk Düsseldorf hat 30 Bezirksstraßcn, alle ausgebaut.
Nach der vou der Königlichen Regierung aufgestellten Nachweisung der Einnahmen und

Ausgaben ergibt sich:
Thlr Sgr. Pf.

1) Einnahme im Jahre 1868.......... . 129 780 20 6
Ausgabe „ „ „..............66M9 27 N

Bestand . . , . 63,! 10 22 ?
2) Einnahme „ „ 1869..............133,924 2 5

Ausgabe „ ,. „..............^1^8 ^ 10

Bestand . . . ^ 72,835 19 ?"
3) Einnahme „ „ 1870..............206 39) 10 9

Ausgabe „ „ „..............139,212 7 7

Bestand . . . '. TTMj 3 2^
In der ini Emverstäudniß mit dem ständischen Commissar aufgestellte» Nachwcisuug der

Eiunahmcn und Ausgaben sind aufgeführt die
Einnahmen vro 1871 mit.............140 600 Thlr.
Ausgaben ...............^ .,'... '. 69,550 „

bleibt Bestand .....71,(150 „"
Einnahmen pro !872............ 135 180
Ausgaben ..................' ' ' ^/^^ '^

bleib: Bestand.....73.900 „
Einnahmen pro 1873.............. ^ 168,030 .,

Ausgaben „ „.................^,280 ..

bleibt Bestand.....76,750 „
Der Ausschuß hat gcgeu die beiden Nachweisuugcu nichts zu erinnern gefunden und beehrt

sich, der hohen Versammlung vorzuschlagen, sich damit einverstanden zu erklären.
Zur Aufnahme in die Reihe der Bezirksstraßen sind von der Königlichen Regierung im Ein¬

verständnis; mit dem ständischen Commissar vorgeschlagen:

1) Die Oemeindcchaussec zwischen Nheydt und Wickrath. Sie hat eine Länge von 115»
Ruthen, und ist von den Gemeinden mit Hülfe einer Slantsprmnie von 7000 Thalern
pro Meile ausgebaut worden; sie verbindet die Coln-Venlocr Straße zu Nheydt mit der
Odenkirchen-Dülkener Bezirtsstraßc zu Wickrath.

Der Verkehr, welchen die Straße vermittelt, läßt sich schon daraus ermessen, daß
Hunderte uon Webern aus Wickrath und vielen dahinter gelegenen Ortschaften, welche für
die Fabrikanten zu Nheydt und Gladbach arbeiten, einen leichtern Verkehr erhalten.
Dann bietet diese Straße den vielen Oetonomen der Umgegend so wie des fruchtreichen
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Iülicher Landes vortheilhafte Gelegenheit zum Absatz ihrer Produkte nach den Städten
Nheydt und Gladbach.

Der Ausschuß beehrt sich, der hohen Versammlung vorzuschlagen, die Straße zwischen
Nheydt und Wickrath in die Reihe der Bezirksstraßen aufzunehmen.

2) Die Gemeindcchaussee vou der Landesgrenze bei Well über Wccze nach Uedem in einer
Länge von 3714 Ruthen. Die Frequenz der Straße ist eine sehr lebhafte, theils durch
die Üreuzuug der Erefeld-Clever Bezirtsslraße, theils durch die an derselben bei Weeze
eingerichtete Pcrsouenftation mit Güterbahnhof der Rheinischen Eisenbahn. Von dem
Bahnhose zu Weeze werden Kohlen, Mergel, Kalk und überhaupt vieles Frachtgut und
von der holländischen Grenze Heu bezogen, dagegen Getreide dem holländischen zugeführt.
Täglich geht zweimal die Post zwischen Ealcar über Uedem nach Weeze.

Unter diesen Verhältnissen dürfte der Uebernahme dieser Straße kein Bedenken ent¬
gegenstehen und der Ausschuß beehrt sich, der hohen Versammlung die Aufnahme als Bc»
zirksstraße nach vollständigem Ausbau zu empfehlen,

3) Die Straße vou Ealcar nach Winnetendonl. Sie hat eine Länge von 4« »26 Ruthen,
wovon ", 4 bereus ausgebaut siud. Unter den Straßen, welche die Rheinische Eisenbahn
mit der dem Nhcine entlang führenden Staatsstraße vou Eleve nach Moers u. s. w.
vcrbindcu nud iu weiterer Ausdehnung den Verkehr zwischen Maas und Rhein vermitteln,
nimmt die Straße, welche vou Calcar über Keppeln und Wiuuekcudouk uach Krvelaer
führt, eine der ersten Stellen ein. Dieselbe durchschneidet den fruchtbarsten und bcvöl-
rcrtstcn Theil der zwischen dem Nhcinthal uud der Nicrs gelegenen Gegend. Sie dient
nicht allein dazu, die bedcuteudcu ackerwirlhschnfllichcuProdukte auf die Eisenbahn uud
den Rhein abzuliefern, oder die fehlenden Bedürfnisse vom Rhein uud von der Maas für
die Umgcgcud zu beziehe», sondern auch für den durchgehendenVerkehr .ist sie von Wich¬
tigkeit, indem sie, wie gesagt, die Hauplverbiudungsstraße der Nheinniederuug mit der
Maasgcgcnd sowohl als auch vorzugsweise mit dc» vou Kevclaer auswärts gelegenen
Stationen der Rheinischen Eisenbahn ist.

Der Ausschuß beehrt sich, der hohen Versammlung vorzuschlagen, die Straße von Ealcar
über Keppclu, Uedem und Kcrveuhcim nach Wiuuckendouk in die Reihe der Vezirtsstraßcu aufzunehmen,
wenn sie vollständig ausgebaut sein wird.

Der Regierungsbezirk Trier hat 36 Bezirksstraßen in einer Länge von 23^,037 Ruthen «. Trier,
«der 1165/l« Meile».

Die vou der Köuiglichcu Regierung zu Tcier aufgestellte Rachwcifung der Eiunahmeu und
Ausgabe» enthält pro

Tl/r. Sgr. Pf.
186? Eiuuahmc ü, 8^>>.......... .118,256 >4 8

Ausgabe ............. ^ 82,«6l 12 4
bleibt Bestand.......35,395 2 4

1868 Einuahmc -7 10".« ........... 137,503 24 —
Ausgabe ..............^M«^^'.'^

bleibt Vcsiaud ...... 36,60! 7 3
1869 (zimiahme ..............151,862 9 —

Ausgabe .............. 112,755 20 5

bleibt Bcstaud....... 39,046 18 7
1870 Eiuuahmc .............. 145,124 22 7

Ausgabe ............... 92,130 3 5

bleibt Bestand......52,194 19 2



24«

Nach der Uon der,^öniglichcn Regierung im Eiuverständniß mit den, ständischen Commissar
aufgestelltenNachweisungbetragen Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr, Pf.

die Einnahmen pro IK?1 j872
1) Bestand aus dem Jahre 1870 nach Abzug der zu

. 43,256 — —
Bestand aus dem Jahre 181! ...... — ^. ^_ ^ ^,^ __ —

2) an Beschlägen ü 10°,n von den dircctcn Steuern
und der Schlacht- und Mahlstcucr ..... 84,305 — — 84,305 - —

3) au Chaussec-Ncvenüeu ......... 20,7.5 — ^ 20,775 — —
Summa der Einnahmen . . . 148,336 — - 141,08l» —

Die Ausgaben sollen betragen: l87l l872
Thlr. Thlr.

1) Erhcbungstosten des Ehansseegeldcs ......... 929 929
2) Materielle Verwaltungslosten ........... ^9 ,W
3) Antheile am Ehanssccgcldc anderer Regierungsbezirke.... 64? 64?
4) Besoldung der Anfscherund Wärter ......... 12,l39 12,139
5) Remnncrationcn und Unterstützungen, Pcusiou eines Aufsehers 1,172 1,172
6) zur Unterhaltung der Straßen pro Meile nahe 700 Thaler. . 81,500 8l,500
7) Erweiterung der Schankstraßein Merzig ........ 2,280
8) Verlegung der steilen Strecke zwischen Bitbnrg und Erdorf . . 13^000

Summa der Ausgaben ........ 112,336 ^97,<»56
Die Einnahme beträgt ......... 148.336 141,080 ^,

Mithin Bestand , . . 36,000 44,024
Der Ausschuß hat nichts zu erinnern gefunden n»d beehrt fich, der hohen Versammlung

vorzuschlagen,den Nachweisuugeuihre Zustimmung z» ertheilen.
Zur Uebermihmc als Bezirksstraßewerden im Einverständniß mit dein ständischenCommissar

vorgeschlagen:
1. Die Wittlich-UerzigerPrämienstraße.
Diese Straße führt aus der WittlickMlfer Vczirtsstraße auf der Höhe bei Dorf über Vcr-

liugeu nach llerzig an der Mosel, und hat eine Länge von 1935 Ruthen. "Nach Herzig werden die
land- und forstwirtschaftlichenErzeugnisse des Kreises gebrachtund dort verlade», währcud anderer
Seits die auf dem Wasserwegevon auswärts zu beziehenden Veoarfs-Arlitel meist über Ucrzig ein¬
gehen. Der Verkehr ist dort so bedeutend, daß dort eine Güter-Spedition besteht, daß täglich eine
Post zwischen Wittlich und Uerzig fährt und auch die Moseldampfschifffahrtdort einen Landeplatz ein¬
gerichtet hat. Die betheiligtenGemeindenhaben durch den Ban dieser Straße für den größern Ver¬
kehr die bedeutenden Opfer gebracht,in der Erwartung, daß fie nach ihrer Vollendung znr Bezirks¬
straße erhoben werde. Nach der Angabe des Herrn Landraths von Wittlich find diese Gemeinden,
mit Ausnahme uon Ncncrburg, ganz gering bemittelt und uicht in der Lage, die Straße noch längere
Zeit zu unterhalten

2. Die Winterfpelt>Schöneckcr-MürlcnbachcrPrämicnstraßc. Sie beginnt nnwcit Wintcr-
spelt und fühn über Habschcidt, Pronsfcld, Obcrlcmchund Schöneckennach Mnrlenbach und ist
8593 Nnthcn lang, durchfchncidct die Aachen-TriererStaatsstraße und die Cöln-Lurmwurger Straße
uud erreicht die Eisenbcchu-StaliouMürlcnbach. Auf der ganzen Straße herrschtein lebhafter Ver¬
kehr, welcher durch die Eisenbahn an Umfang gewinnen wird. Besonders groß ist die Abfuhr uon
Kalt und Holz; der Kalk wird nach den entfernteren Theilen des Kreifes Prüm, nach dem Negiernngs-
Bezirk Aachenund dem Großherzoglhum Lnxemburgausgeführt.

Da der Bezirksstraßeufondshinreichende Mittel zur Unterhaltungder beiden Straßen darbietet,
so beehrt sich der Ausschuß, der hohen Versammlung zu empfehlen, die Wittlich-UerzigerPrämienstraße
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und die Winterspelt- Schönecken-MürlenbllcherPramienstraße in die Reihe der Bezirlsstraßen aufzu¬
nehmen, wenn sie vollständig ausgebaut sein werden.

Schließlichwird noch mitgetheilt, daß
1. für den Regierungs-BezirkAachen der ständischeCommissar,Freiherr von Leylam und

dessen Stellvertreter, Paulssen;
2. für Coblenzder CommissarGemünd und dessen Stellvertreter Wachter, und
3. für Cöln der Commissar Schult und der Stellvertreter, Graf von Beissel, noch Mit¬

glieder der Versammlung,dagegen, daß die bisherigenCommissarienuud Stellvertreter für die Negic-
rungs-BezirkeDüsfeldorf und Trier nicht mehr Mitglieder des Landtages sind.

Düsseldorf den 30. Juni 1871.

Der 2. Ausschuß.
Freiherrv. Solemacher, Vorsitzender. Schult. Grafv. Hoensbroech. Münster. Wachter.
Meiherr von dem Vottlenberg genannt v. Schirsi, Vergcr. Gemünd. Nollar.

Ringel. Nichter. Caesar. Paulssen. Broich. Horst. Schroeder.

Referat des 2. Ausschusses
über die Verwendung der ostrheinischcn Bezirksstraßen-Vaufonds.

Referent: Mund.

Der zweite Ausschußbeehrt sich, dem hohen Provinzial-Landtage über die von den König- Verwendung der °st>
l'chen BczirksregierungenvorgelegtenEinnahme- und Ausgabe-Nachweisungen,nebst daran geknüpften iheuMen Bezirl«.
Vorschlägenüber die Verwendung der ostrheinischen Bezirksftraßen-Banfonds nachstehenden Bericht Mßensond«.
3« erstatten.

H. Regierungsbezirk Coblenz. «. C°blmz.
Der Regierungsbezirkhatte am 1. Januar d. I. 14 vollständig ausgebaute Bezirksstraßen

nämlich:
1) die Heddesdorf-Weycrbuscher Straße, lang 9253,0 Ruthen.
2) „ Asbllch-Kircheiper » „ 1536,3 „
3) „ Niederdollendorf-Kircheisier » ,. 1376,0 »
4) „ Betzdorf-Neuntirchener „ .. 2702,0 »
5) „ Honnef-Altentirchener „ „ 6652,6 „
6) , Wichlmünden-Nothcr » „ 1164,5 ,.
7) „ Bendorf-Grenzhausener „ ,. 1751.5 ,,
8) „ Dicrdorf-Seltcrser » „ 905,0 »
9) „ Linz-Nottbitzer !^ „ 3018,0 „

10) „ Heddesdorf-Waldbreitbllch-Noßbacher » „ 5577,0 „
11) , Wissen-Wildbergerhütter „ „ 4819,35 „
12) „ Dllllden-Alsdorfer „ „ 2269,0 !^
13) „ Nemvied-Dierdorfer „ „ 5386,4 »
14) „ Eitorf-Kircheiper

Summa . .
„ 215,0 °
. 46625,65 Nuthen

"" 24'/2 Meilen Hebebefugniß,was einen Zuwachs von 7870,4 Ruthen feit dem Jahre 186? ergiebt
,, In den von der KöniglichenRegierung vorgelegten Nachweifuugenüber die Einnahmen und
"usgaben fehlen diejenigendes Jahres 1868. Im Uebrigen betrugen:
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Thlr. Sgr. Pf.
1) im Jahre 1869 die Einnahmen ........... 22368 14 4

die Ausgaben............ 23510 — 7
mithin Vorschuh ..... " 1141 16^ 3

2) im Jahre 1870 die Einnahmen ........... 23390 2 3
die Ausgaben ............ 23312 1? 8^

mithin Bestand ...... 7? 15 3
Die muthmaßlichenEinnahmen und Ausgabe» werden sich für die Jahre 1871—73stellen

wie folgt:
Einnahmen:

1871. 1872. 1873.
Thlr. Thlr, Thlr.

1) Bestand aus den Vorjahren........... 7? — ^
2) Steuerbcischläge............... 18000 18000 18000
3) Chausseerevenüen............... 5700 5700 5700

Summa . . . . . 23837 23760 23760"

Ausgabe«.
Thlr. Thlr. Thlr.

1) Vorschuß aus deu Vorjahren .......... — 378? 8942
2) Ausgabe-Reste............... 150 — —
3) Tantieme der Einnehmer ............ 240 240 240
4) Materielle Verwllltungslosten .......... 150 150 150
5) Antheil an der Chausseegeld-Einnahme, welcher andern

Kassen zusteht ................ 100 IM 100
6) Besoldung der Aufseher und Wärter ........ 1840 1840 1840
?) Remunerationen und Unterstützungen........ 145 145 145
8) Unterhaltung',von 23,3 Meilen BcMsstraßcn ä 800 Thlr. 18640 18640 18640
9) AußerordentlicheInstandsetzungenderselben ...... 6359 7800 7800

Summa der Ausgaben . . . 27624 32702 37857
davon ab „ „ Einnahmen . . 2383? 23760 337 60.

ergibt einen Vorschußvon . . 368? 8942 1409?

Diese muthnmßlicheuEinnahmen und Ausgaben sind unter FestlMung des bisherigen Zu¬
schlages von 10 Prozent und nach deu bisherigen Erfahrungen, wonach die gewöhnlichen Unterhab

tungskosten800 Thlr. pro Meile, die Kosten für außerordentlicheInstandsetzungen230 Thlr. pro
Meile betragen haben, aufgestellt.Die Ausgaben,nach den Voranschlägender Krcisbaubcamtenbe¬
rechnet, dürften kaum in erheblicher Weise zu verringern sein, es lönnen also die Mittel zur Deckung
des in bedenklicher Weise anwachsenden Deficits nicht anders beschafft werden, als durch Erhöhung der
Steuerzuschläge.Die KöniglicheRegierung zn Coblenz beantragt nun, in Uebereinstimmungmit dem
provinzilllstündischeu Commissar,sie zu ermächtigen,13l,2 Prozent Steuerzufchlägeund, falls diese Be¬
träge nach ihrem pflichtmäßigenErmessen nicht hinreichen sollten, 15 Prozent zu erheben. A"
Deckung des voraussichtlicham Schlüsse des Jahres 1871 vorhandenenDeficits soll eine Anleihe bei
dem wcstrheinischen Vezirtsstraßenfonds gegen 3^/2 Prozent Zinsen aufgenommenwerden.

Der Ausschußhat nichts zu bemerken gefunden und bittet den hohen Provinzial-Landtag,
diesen Vorschlägenseine Zustimmung ertheilen zu wollen.
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ü. Regierungsbezirk Cöln.
Im RegierungsbezirkColn waren am 1. Mai d. I. an vollständig ausgebauten und um¬

gebautenBezirksstraßcnvorhanden:
1) Die Engelslirchen-Wipperfürther Straße lang 5581 Ruthen,
2) „ Engelskirchcn-Marienheider „ „ 4686 „
3) „ Beuel-Overather „ » 7488 „
4) „ Vonn-Buisdorfer . ., 1049 „
5) , Vensbcrg^Spitzer « » 2172 „
6) „ Mülheim-Wipperfürther „ „ 10,035 „
?) „ Dünwllld-Dabringhllusener „ » ^841 „
8) „ Siegstraße „ „ 9800 „
9) „ Wiehlmünden-Nother „ „ 11,073 „

10) „ Niedendollcndorf-Kirchciper „ „ 4764 „
11) „ Honnef-Altentirchener „ „ 32N9 „
12) „ Verbindungsstraße zwischen der

Niederdolleadorf-Kircheiperund
der Honnef-Altentirchener „ „ 142 „

13) „ Derschlllg-Rothemühlcr „ „ 6288 „
14) „ Brüchemühle-Nespener „ » 2122 „
15) „ Rath-Rosrath-Eschbacher „ „ 4775 „
16) „ Broelstraße „ 8018 „
17) „ TroisdochMondorfer „ „ 2113 „
18) „ Kaiscrau-^iicdergauler „ „ 3195 „
19) „ Linz-Notlbitzer „ „ 273 „
20) „ Wisscn-Morsbach-Wildbergerhütter„ „ 2802 „
21) „ Zcith-Vczirtsstraßc „ „ 9001 „
2^) „ Halft-Schonenberger „ „ 2812 „
23) „ DenNingen-Morsbacher „ „ 2706 „
24) „ Voxberg-Hülsterter „ „ 1426 „
25) „ Spitze-Kcsfclsdhünner-resp.Stümper „ „ 2562 „
26) „ Eitorf-Kirchciperstraße „ 212? „
2?) „ Müllcrheide-Auchelerstraße (^_^67 ___^

Summa ..... 114,626 Ruthen,
mit 57 Meilen Hcbebefugniß,

Nach den von der Königlichen Regierung gemachtenNachwcisungen für die Jahre 1867-1870
trugen:

Thlr. Sgr. Pf.
Im Jahre 1867 die Ginnahmen ....... 49632 1 3

die Ausgaben ....... 50167 ^^6____1
mithin Vorschuß. . 535 4 10

Im Jahre 1868 die Einnahmen....... 41985 23 4
die Ausgaben ........ 6W89____15_____11

mithin Vorschuß . . 40M3 22 ?
Im Jahre 1869 die Einnahmen....... 1165^8 N 9

die Ausgaben ........ 9372t 14___ 11
mithin Bestand . . 22816 26 10

Im Jahre 1870 die Einnahmen....... 63970 22
die Ausgaben ....... _6^.^1_____ I- ------^—

mithin Bestand . . 149 14 1132*

d Cöln.
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Die Nachweisungen der muthmaßlichen Einnahmenund Ausgaben für die Jahre 1872 und 1873
ergeben an:

Einnahmen.
1872. 1873.

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf-
1 Beischläge von den directcn Steuern und von der

' Schlacht- und Mahlsteuer ........... 28,994 29 3 28,994 29 3
2. Brutto-Einnahme an Chausseegeld . ....... 11,323 13 11 11,323 13 H
3. An Pachten und Miethen ........... 247 24 11 247 24 H
4. Extraordiuaire Einnahmen ........... 233 21 11 233 21 11

Summa der Einnahmen 40,800 — — 40,800 -------

Ausgaben.
1. Vorschuß aus den Jahren 1871 und 1872 ..... __ __ ^. 37,200 — -"
2. Chausseegeld-Erhebungskosten.......... 36 29 6 36 29 6
3. Materielle Verwaltungskosten .......... 219 4 7 219 4 ?
4. Antheile, welche andern Kassen an der Chausseegeld-

Einnahme zustehen .............. 4 12 3 4 12 3
5. Besoldung der Chaussee-Aufseher ......... 5130 — — 5130 - -"
6. Zu Remunerationenund Unterstützungen ...... 468 17 10 468 1? 1^
?. Zur Unterhaltung und Instandsetzung der Bezirtsstraßen,

rund 5? Meilen ü. 1000 Thlr........... 57,000 — — 57,000 -------
8. Zu ertmordinairer Instandsetzung .........15,000 - — 15,000 — --
9. UnvoiherzusehendeAusgaben und zur speziellen Berechnung 140 25 10 140 25 1»

Summa der Ausgaben 78,000 — — 115,200 — —
die Einnahmen b etragen 40,800 - - 40,800 - ^

ergiebt ein Deficit von 37,200 — — 74,400 -------

Zur Erläuterung ist hier zu erwähnen, daß sämmtliche in Ansatz gebrachten Beträge sich
auf den von der Verwaltung des ostrheinischen Bezirksstraßenfonds genehmigtenEtat pro 1871/73
gründen.

Bezüglich der aä 8 mit 15000 Thalern angesetzten Kosten für außerordentlicheInstand¬
setzungen hofft die KöniglicheNegierung zwar, daß der Bedarf sich für die Jahre 1872/73 Etwas
ermäßigen werde, glaubt aber doch fchon jetzt darauf hinweisenzu müssen, daß für die folgenden
Jahre wieder eine Steigerung eintreten werde, weil wegen der fehlenden Mittel die Verwendungen
auch für die laufende regelmäßigeUnterhaltung fchon länger haben eingeschränkt werden müssen.

Die Königliche Negierung hat ferner eine Nachweifung des Schuldenftandes des ostrheinischen
Bezirtsstraßenfonds des RegierungsbezirksCüln am Schlusfe des Jahres 1870 vorgelegt, wonach
geliehen worden sind:

Thlr. Sgr. Pf>
1. im Jahre 1867 bei dem Fouds zur Beförderung des Nheinhandels

(H. M. Rescrivt vom 11. November 186?) . . 8822 23 4
2. „ „ 1869 bei der Staatskasfe ...........47000 — -

(AllerhöchsteCabinets-Ordre vom 28.Iammr 1869,
Ministerial-Erlllß vom 15. April 1869).

3. „ „ 1869 bei der Staatskasse ...........27,612 — ""
(Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 3. Juli 1869,
Ministerial-Erlllß vom 31. Juli 1869.)
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Die Schulden sind sämmtlichunverzinslicheund haben Rückzahlungenauf dieselben bis
jetzt noch nicht Statt finden tonnen.

Der Ausschuß hat nichts zu erinnern gefundenund erlaubt sich, der hohen Versammlung
vorzuschlagen, sich mit den aufgestelltenEtats einverstanden zu erklären.

0. Regierungsbezirk Düsseldorf. °- Düsseldorf.
Am Schlüsse des vorigen Jahres waren im ostrheinischen,Bezirk der Regierung zu Düssel¬

dorf 30 ausgebaute Bezirksstraßen vorhanden,nämlich:
Ausgebaute Länge.

1. Wesel-Vocholder ..... 2622,9
2. Wesel-Vorkener ..... 4420
3. Haldern-Lieutenander.... 1500
4. Velbert- zur Straßer . . . 2745
5 Hilden-Vohwinkeler .... 3270
6. Vliedinghausen-Wermelskirchener1313
7. Lennartzhammer-Haddenbacher. 644
8. Elberfeld-Kuhlenthaler . , . 2977,5
9. Opladen-Burscheider .... 2896

10. Feld-Lüttringhausener . . . 1520
11. Ronsdorf-Kupferhammer . . 1105,8
12. Hückeswcigen-Höltereichener . . 1696
13. DünnwllldHammerforsterhöher 4475
14 Münster-Emmericher.... 3439,58
15. Empel-Millinger ..... 596
16. Grüne-Landwehrer .... 1490
17. VorwRcidevonnwlllder . . . 1912
1». Kaiserswerth-Wülfrather. . . 5503,5
19. Friedrich-Wilhelms- .... 2025,5
20. Hatzfeld-Unterbarmer.... 864
21. Eifernstein-Spickerlinder... 835
22. Kettwig-Bredeneier .... 2094
23. Werden-Kettwig v. d. Brücke'er 1707,5
24. Merscheider ....... 1866,5
25. Steele-Vredeneyer ..... 1970
26. Spitze-Stumpfer ..... 1425,5
27. Rees-Issclburger ..... 2379
28. Mettmann-Hochdllhler. . . . 1360
29. Werth-Hllmminkeler .... 2975
30. Barmm-Lichtenplatzer. . . . 122?

Summa 64855,28
mit einer Hebebefugnißvon 37"/40 Meilen.

Nach den von der Königlichen Regierung vorgelegten Einnahme- und Ausgabe-Nachweisungen
>ur die Jahre 1868/70 betrugen: Thlr. Sgr. Pf.

1. Im Jahre 186? die Einnahmen........... 172726 3 2
die Ausgaben ........... - ^82 1___^

Bestand .... 101744 2 1
2. „ „ 1869 die Einnahmen ...........!6W03 17 2

die Ausgaben ........... - 66665 4 .....̂

Bestand .... 102238 12 9
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3, Im Jahre 1870 die Einnahmen............ 258573 1 6
die Ausgaben ............ 159233 2« 11

Bestand . . . . 99345 7^
Die muthmaßlichenEinnahmen und Ausgaben für die Jahre 1871—73 werden betragen:

Einnahmen:
1871 1872 1873

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.
1. Bestand aus Vorjahren ..... 99,345 4 7 110,026 — - 129,830 — -
2. An Steucr-Bcischlägcn ...... 46,000 — ^ 46,000 — — 46,000 — —
3. „ Chaussecgeld ........ 13,54? — — 14,000 - — 14,000 —
4. „ Pachten und Miethen ..... 214 — — 2W — — 200 — --
5. Von Erttaposten und Estafetten ... 44 __ ^ 49 ^_ __ 49 ^. -
6. Extraordinaria .... . . . . 4,149 25 5 4,134 — — 4,030 — -

Summa der Einnahme 163,300 ^ ^ 174^400 __ __ 194,100 — —
Ausgaben:

1. Tantiemen .......... 422 25 6 430 — — 450 — ^
2. Materielle Verwaltungskosten ... 343 — — 350 _- __ 330 — —
3. Antheile anderer Kassen am Chaussee-

Geld ............ 157 __ _ 157 __ ^_ 157 _ -
4. Besoldungen der Aufseher..... 3,833 - - 3,833 — — 3,833 — ^
5. An Remunerationen und Unterstütz¬

ungen ............ 554 ^. __ 800 — - 800 — --
6. Zum Bezirksstrahenbau:

a) zur gewöhnlichen Unterhaltung von
32 Meilen........ 44,759 — — 35,100 — — 35,100 — -

b) Eriraordinaria (circa 100 Thlr.
pro Meile) ....... 3,200 4 6 3,900 - - 3,900 - -

Summa der Ausgaben 53,274 — — 44,570 — — 44 620 - ^'
Summa d er Einnahmen 163,300 — — 174400 — — 194100 —

mithin Bestand 110,026 - - 29,830 - — 149 480 - ^
wobei zu bemerkenbleibt, daß die Ausätze für den Straßenbau sich'für die Jahre 1872 und 18?3
nicht wie früher auf circa 32, sondern auf circa 39 Meileu Bezirksstraßenbeziehen, indem die König¬
liche Regierung, in Uebereinstimmnng mit dem ständischen Commissar,die Aufnahme folgender Straßen
in den Vezirtsstraßen-Verband in Vorschlag gebracht hat:

1) Die Communal-Ehaussee von Schlebusch nach Wiesborf. Sie ist bestimmt,die beiden großen
Verkehrsstraßcn, die Cöln-Verlinermid die Cölu-AruheimerChausseezu verbinde«und ist seit Anlage des
BahnhofesSchlebuschder Bergisch-Märtischen Eisenbahn ein unabweisbaresBedürfniß geworden Dieselbe
wurde aus Gemeindemittelnmit einer Staatsprämie von 6000 Thlrn. pro Meile erbaut und nähert
sich chrer Vollendung. Die Länge beträgt 1154,5 Ruthen und die Breite durchschnittlich 24-26 Fuß
ohne die Gräben; die Steigungen belaufen sich auf höchstens 3 Zoll per Ruthe. Da die Straße
unverkennbar sowohl für den durchziehenden wie für den inneren Verkehr eine besondere Bedeutung
erlangt hat so beehrt der Ausschuß sich, nicht nur die Aufnahmederselben unter die Bezirksstraßenzu
empfehlen, sondern befürwortet gleichzeitig einen weitern Antrag der Königlichen Regiernng,welcher dahin
gehl den be.den GemeindenSchlebusch und Wiesdorf einen Zuschuß zu dem Neubau dieser Straße
aus dem ostrheinischen Vczirksstraßen-Fondszu gewahren. Die Einwohner beider Gemeindensind mit
Ausnahme Weniger notorisch arm und ihre Prästationsfähigkeit ist nahezu erschöpft da die oben
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erwähnte Prämie nur ca. 3500 Thlr. betragen hat, während die Gesammtbaukosten auf 18,700 THIr.
sich belaufen. Der Ausschuß erlaubt sich daher, die Gewährung einer außerordentlichen Beihülfe von
1500 Thlrn. für die Gemeinde Wiesdorf und von 500 Thlrn. für die Gemeinde Schlcbusch in Vor¬
schlag zn bringen.

2) Die Gemeinde-Chaussee von Quatsche bei Nemscheidbis nach Feld. D»r auf den
Straßen in und um Nemscheidsich kreuzendesehr bedeutende durchgehende und Localverkehr wird
erheblich durch den Umstand belästigt, daß diese Wege über den Kamm des Berges, auf dessen Gipfel
Nemscheid liegt, mit großen Steigungen herauf und wieder herabführen. Zur Beseitigung dieses
Uebelstaudcs hat die Stadt Nemscheid den Ausbau resp. Neubau des in Rede stehendenWeges unter¬
nommen,welcher um die südliche und westliche Abdachungdes Berges herumführt, von einen, niedrigen
Punkte der Lennep-Remscheid-Elberfeldcr Bahn ausgeht, bei Schütteudcllcdie Solinger Staatsstraße
und bei Feld mit der Nirgdcrtamp-Trübsaler Staatsstraße zusammentrifftund so die directcste und
bequemste Linie für allen Vcrtehr bildet. Der von Wermelstirchen und Lennep nach Kronenbcrg,
Elbcrfeld und Solingen oder von dem Ncmschcider Bahnhof nach Solingen oder Kroncnberg oder
von Solingen nach Kroncnberg uud Nonsdorf sich bewegt. Die Gesammtlängeder Straße beträgt
1190 Ruthen mit einer wechselnden Breite von 24—32 Fuß. Mit Ausnahme einer kleinernälteren
Strecke ist der ganze Weg in den Jahren 1866 68 commuualchausscemäßig und mit einem Kostcn-
Aufwllnde von 22,704 Thlrn. ansgebaut worden. Nur für eine kurze Strecke von 604 Ruthen ist
eine Staatsprämic von 5000 Thlrn. pro Meile bewilligt worden. Aus diesen Gründen und mit
Rücksicht auf die finanzielleLage der GemeindeNemscheid,welche bereits 4 Thaler Communalstmer
von jedem Thaler der Klassen- uud Einkommensteuer aufzubriugcn hat, dürfte die Uebernahme dieser
Straßeustrcckcnauf den Bezirtsstraßenfonds gerechtfertigterscheinen.

3) Die Wcgcstrcckcvon dem Bahnhöfe Hochdahlzur Verbindung mit der Mettmann-Hoch-
dahler Bezirksstraße.

Die Metlmann-HochdcihlerBczirksstraßc endigte früher kurz vor Hochdahlund die angren¬
zenden Gemeinden Ertrath uud Millrath hatteu keiu Interesse an dem Ausbau der kurzen, nur 200
Nuthcu laugen Strecke Weges bis zum Bahnhof Hochdahl, während auch die Vergisch-Märkische
Eisenbahn-Gesellschaft hierzu uicht angehalten werden konnte. Da aber der Zustand dieses öffentlichen
Weges dem dortigen Vcrtehr keineswegs entsprach und zu viclcu Beschwerden Veranlassung gab,
gelang es endlich der KöniglichenRegierung, eine gütliche Vereinigung dahin hcrbcizuführm, daß
die Vergisch-Märkische Eisenbahn sich zu dem bczirksstraßemnäßigcnAusbau der genannten
Wcgcslrcckegegen Gewährung der Summe von 1900 Thalern verpflichtete,welche aus den Beiträgen
der übrigen Interessenten und einer Staatsbcihülfe von 000 Thlrn. zufammengebracht wurde und
unter der Voraussetzung,daß nach dem Ausbau die Uebernahme des Weges Seitens der Gemeindenoder
^s Bezirtsstraßcnfonds erfolge. Da nuu die GemeindenErtrath nnd Millrath, wie schon gesagt,
durchaus kein Interesse an der Straße haben könneu, welche ihrem Localverkehr uicht dient, so dürfte
d'e Uebernahme derselben, als eines zugehörigenTheils der Mcttmann-HochdllhlerBezirksstraße,auf
den Bezirtsstraßcnfonds wohl cmgezcigt sein.

4) Die Uebernahme der Communalchaufseevou Nicderwinterhagen über Haarhauscn uud
Heidgcn bis Neueuhaus in der GemeindeDhünu, im Kreise Lennep, tonnte der Ausschußzur Zeit
'wch nicht als geboten erachten, trat vielmehrder Ansicht des ständischen Commissariusbei, dieselbe
"'cht eher in Berathung zu ziehe», als bis die projcctirte Bahn von Lennepüber Hückeswagen nach
Wippcrfürlh der Straße eine vermehrte Bedeutung gibt, und bis die Straße mit dem zu erbauenden
Bahnhof in Verbindung gesetzt sein wird. Der Ausschuß beantragt deshalb die Ablehnungdes des-
Msigcn Antrages.

Die vorgelegten Einnahme- und Ausgabe-Etats haben zu Erinnerungen keine Veranlassung
geboten und wird die Genehmigung vom Ausschusse befürwortet.
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Der von dem ständischenCommissar, Abgeordneten Münster, gestellte Antrag: „die
Steuerbeischlägefür den ostrheinischen Bezirksstraßeiifondsdes NegicmngsbezirksDüsseldorf auf das
«schliche Minimum von 2,22 Procent herabzusetzen," kann zur Zeit bei der überaus günstigen Finanz¬
lage dieses Fonds erheblichenBedenken nicht unterliegen und erlaubt sich der Ausschußdaher, den¬
selben zur Annahme zu empfehlen.

Die ständischen Commissarien, AbgeordneteDr. Wurzer, Mund und Münster, sowie
der Stellvertreter des Letzter«, AbgeordneterBerg er, sind noch Mitglieder des Landtages, wogegen
für die Stellvertreter von Coblenzund Cöln, Nußbaum und Graf von Fürstenberg-Stamm -
heim, Neuwahlen Statt zu finden haben werden.

Düsfeld orf den 42. Juli 1871.

Der 2. Ausschuß.

Freiherr von Solemacher, Vorsitzender. Mund. Graf von Hoensbroech. Münster.
Freiherr v. Leykam. Jakob Horst. Schult. I. W. Caesar. Freiherr von dem Bottle n-
berg genannt v. Schirp. Nollar. F. Nichter. Freiherr u. Menge-Wulffen. Ningel.

Gemünd. Paulsscn. Berger v. Voeuuinghausen. Dr. Wurzer,

Referat des 2. Ausschusses
über den Bericht der KöniglichenNegierung zu Cöln über die Lage des rechtsrheinischen Bezirts-

straßenfonds des NegierungsbezirksCöln.

Referent: Dr. Würz er.

L«ge de« ostihtimschen Aus dem Bericht der KöniglichenRegierung zn Cöln und den beigefügtenAnlagen ist klar
«ezirlsstrllßenfond«dargestellt, daß zur, Unterhaltung der betreffendenStraßen pro 1871 und folgende erforderlich

te« Regiclungzbtzillssind ............................ 56,290 Thlr.
6°l"' Dazu an Cxtraordinair .......... 16,170 „

Summa . . . 72,460 „
Einnahme pro 1871 .............. 3 4,940 ^

fehlen . . . 37,520 „
außerdemhat derselbe Fonds eine Schuldenlast von ........... 60,000 „

Dem Ausschusse, von dem Wunsche beseelt, dem ostrheinischen Bezirke zu helfen, lag
folgenderAntrag des Abgeordnetenvon Eynern vor:

1) die Steucrbeischlägein dem ostrheinischen Straßen-Bezirk Cöln so weit zu erhöhen, als erfor¬
derlich ist zur Deckungseiner Bedürfnisfe.

2) dem besagten Vezirksfonds ausnahmsweise in der Art zu Hülfe zu kommen, daß demselben
aus den Ueberschüssender Provinzial-Hülfskasseeine Summe von 30,000 Thlrn. in 6 Jahres¬
raten von 5000 Thlrn. zur Deckung seiner Schulden zuerkannt werde.
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3) Zusatz-Amendement des AbgeordnetenMünster: Die Staatsrcgierung zu ersuchen, auf den
Nest des aus den Staatsmitteln dem gedachten Bezirke gemachten unverzinslichenDarlehns
Verzicht zu leisten.

Sämmtliche 3 Altträge wurden pm- majora angenommen,und wird somit hoher Versamm¬
lung vorgeschlagen, diesen Beschlüssen beizutreten.

Düsseldorf den 30. Juni 1871.
Der 2 Ausschuß.

Freiherr von Solemacher, Vorsitzender. Dr. Wurzer. Caesar. Grafv. Hoensbroe ch. Pllulssen.
Schult. Münster. Verger. Broich. Richter, von Voenninghausen. Rollar.

Wachter. Gemünd. Freiherr von Schirp. Freiherr von Wenge-Wulffcn.

Nro. 27

Ueferat des 2. Ausschusses,
betreffend eine Petition der Gemeinde Bisten nm einen Antheil an der Einnahme der dortigen Barriere

auf t^r Saarlouis^St, Ävold'cr Vezirtsstraße.

Referent: Wachter.

Die GemeindeBisten, Kreis Saarlouis, RegierungsbezirkTrier, wurde f. Z. angehalten, ^,^„ ^^O^meinde
eine ^weiqstraße von ungefähr 300 Ruthen Länge, ausgehend von der Saarlouis-St, Ävold'cr Bezirks-^sw, um Bcwilli-
straße, in der Richtung auf Merten in Lothringen auszubauen, zu deren Kosten sie trotz einer Staats- g,mg eines Autheil«
Prämie und einer Kreisnnterstützungnoch Schulden contrahiren mußte. - Diese Straße führt eine «m Eh»»ssee«elde.
direktere Verbindung mit Metz herbei und ist nach den Ausführungen der Gcmcuidcvertrctungweit
befahrenerals die Bezirksstraße nach St. Avold, aus welchem Grunde die Gemeinde,klein und arm,
die Unterhaltungskostennicht aufzubringen weiß. —

Dicserhalb bittet selbige, aus den Einnahmen der Barriere Bisten, welche durchschnittlich
552 Thlr. pro Jahr netto betragen, einen Antheil von 150 Thlrn. zur Unterhaltung der fraglichen
Straßcnstrcckc, die kein speciellesLocal- sondern nur ein allgemeines Interesse habe, jährlich zu erhalten. ^

Der ständischeCommissarund die Königliche Regierung iu Trier unterstützen die Peunon.
Der Ausschuß erkennt, unter vollständigerBerücksichtigungaller vorliegenden Verhältniße,

an, daß die Gemeinde Bisten durch die Aufbringung der Untcrhaltnngstosten so wie der Zmjcn
der für den Bau dieser Straßenstrecke contrahirteu Schnld sehr belastet ist, kann indessen prmcipie"
Ue Gewährung der Petition nicht beantragen, da bis jetzt Abgaben von den Einnahmen der BeznrZ-
straßen-Varricrenzur Unterhaltung von Commnnalstraßennirgends stattfinden und eine derartige ^
führung für die Vezirksstraßenfonds gefährliche Consequcnzcnzur Folge habeu tonnte, 'p"chi l ^
i>"her für Abweisungdes Gesuches aus, mit dem Hinzufügen, der Gemeinde anheimzustellen, die .m -
«ahme der betreffenden Straßenstrcckein den Verband der Vezirksstraßen zu beantragen, um von
Kosten der Unterhaltung entlastet zu sein. —

Düsseldorf den 27. Iuui 1871.

Der 2 Ausschuß

^reiherrvouSolemacher,Vorsitzender. FreiherrvonLeyka^
Kr.Nroich, Ringe/. Berger.

genannt von Schirp. Mund. Schult. Paulssen H°rst. v. Boeninghausen
Münster, Graf von Hoensbroech.

-------------------------- ^
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Verwaltung« - Bericht
der ProumM«Feuer

Societät.

Nr. 28.

Referat des 3. Ausschusses
über den Verwaltungsbcricht der Provinzial-^cucr-Direction.

Referent: von Eynern.

Der Bericht der Direction der Rheinischen Provinzial-Fcncr-Socictät über die Verwaltung
in den Jahren 1867, 1868 und 1869 bekundet die fortdauernde Entwicklung und befriedigenden
Resultate dieses Instituts. Der diesem Berichte beigefügte Iahrcs-Abfchlnß für den Jahrgang 1870
zeigt, daß auch iu diesem Zeiträume eine fernere Zunahme der Versicherungen stattfand und
die Summe des Vcrsichernngs-Eapitals und die der Beiträge

Für Immobilien: Thlr, 352,226,910 Thlr. 539,225 9 2
Mobilar: 5 2,717,506 „ 85,656 — 6

insgesammt Thlr. 404,944,416 Thlr. 624,8«1 9 8
am 1. Januar 1871 erreichte und daß das Jahr 1870 mit einem Gcsammtüberschusse von Thlr. 153,260
1 Sgr. 10 Pfg. sich als das günstigste seit dem Bestehen der Societät erwiesen hat.

Zu ciner genauen Ermittlung des jetzigen Reservefonds oder eisernen Bestandes
bedürfte es fowohl der Kenntniß des momentanen Nörfcnwcrthes der (Effecten in Händen der Societät
zu Anfang dieses Jahres als auch der noch zu zahlenden, aus dem Jahre 1870 rückständigen Brand-
Entschädigungen; es ist aber zu hoffen, daß dieser Fonds innerhalb der nächsten Etats-Periode die
im §. 35 des Reglements vorgesehene .hohe, nämlich den audcrthalbmaligen Betrag der jährlichen Beitrags¬
sätze, erreichen werde. Da es jedoch erst alsdann der Bcschlnßnnhme des Landtags unterliegt, über
die Fortdauer oder eine etwaige Ermäßignng der bisheugen Präiniensätze Bestimmung zu treffen,
so ist es felbstrcdcnd, dem Zlntrage der Direktion, welcher dahin geht: mit Ansammlung des eisernen
Bestandes bis zum nächsten Landtage fortzufahren, Folge zu geben. Wünschcnswerth ist es aber,
daß alsdann Behilf richtiger Ermittlung diefes Fonds der am 31. December des letztabschließenden
Jahrganges bestehende Berliner Borsenwerth der Effekten, fowic auch der Gcsammtbetrag der noch
rückstäudigeu Braud-Entschädignngen nnd event, andere Passiva der Societät angegeben werde.

Die dem Vcrwallungsberichte beigefügte Tabelle VIII — Seite 12 bis 16 — beziffert
den Gcfllmmtbetrag der Brand-Entschädigungen für

Immobilar: im Jahre 186? mit Thlr. 367884 28 4
„ 1868 „ „ 488608 23 —
„ 1869 „ „ 501529 4 —

und betrug derselbe -- Seite 44 im Jahre 1870 nur Thlr. 379159 16 6

- Es sind somit die beiden Jahre 1868 und 1869 der Societät keineswegs güustig gewesen,
insbesondere ist dieselbe im Jahre 1869 von außergewöhnlich großen E i n z e l - Verlusten betroffen
worden, nnd müssen diese Erfahrungen nothwendig dahin führen, daß auch unser Institut sich bei
concentrirten Risicos von bedeutendem Umfange durch theilwcise Rückversicherung gegen
allzugroßc Verluste schütze.

Die im Verwaltungsberichte hervorgehobene» Ursachen der Zunahme von Vrand-
fallen verdienen die allseitigste Beachtung, und dürfte es sich empfehlen, den Herren Bürgermeistern
und Vertretern der Societät in einer Rundschrift die aus den reichen Erfahrungen uud Beobachtungen
der Direction hervorgegangen«! Ansichten über die zur Verhütung von Braudfällen wirksamsten und
geeignetsten Maßnahmen mitzutheilen, und dabei überhaupt eine strenge Befolgung und Controlle
der Feucr-Löschordnung anzuregen.

Die in Eoblcnz, Crefcld und an andern Orten bestehenden Vereine der Schornstcinfcger'-
meister streben — wie aus den dem Ausschusse vorgelegten Schriftstücken derselben hervorgeht — das



nämliche Ziel in sehr löblicher Weise an, weshalb eine weitere Zunahme dieser Vereine, auch im
Interesse der Societät, wünschenswerth erscheint.

Der Vcrwaltungsbcricht führt au, daß sämmtliche, in den Jahren 1867, 1868 und 18W
von 265 Besitzern abgebrannter Gebäude ergaugene Gesuche um den Dispens zum Wieder-
Aufbau bis auf zwei derselbe» genehmigt worden sind, und liegt darin ein neuer Beweis, wie
unbegründet es ist, an den, den Wieder-Aufbau betreffenden, vorsorglichen Bestimmungen des Reglements
Anstoß zu' nehmen.

Der im Berichte angeführte Fall aus der Bürgermeisterei Nemagen unterlag im
Ausschüsse einer ausführlichen Berathung, als deren Resultat derselbe sich darin einigte, daß die vor¬
geschlagene Aenderung, resp. Verschärfung des 8> 47 unseres Reglements, wonach die
Zahlung einer Brandschaden-Vergütung auch für Immobilien fortfallen solle,

„wenn beim Negulircn des Schadens durch falsche Augabeu, Verheimlichung geretteter
Dinge oder felbst durch zu hohe Forderung bei Mobilarschadcn der Braudbeschädigte die
Societät betrügt <^der zu betrüge» versucht"

nicht zu empfchleu sei, weil sie einerseits zu strenge erschien, und deshalb auch für die Societät nach¬
teilig werden tonnte, und audcrnthcils, weil bei Mobilarschadcn, bei denen solche Fälle versuchten
Betrugs hauptsächlich nur vorkommen, die Societät durch den §. 15 ihrer Bedingungen für Mobilar-
Versichcrungen vom 15. August 18U3 und durch 8- ^ des Gesetzes vom 8. Mai 1837 bereits
gesichert ist.

Wenn aber auch an einen Betrug solcher Art, weun er bei Rcgulirnng eines Mobilar-
schadcns vorkommt, auch der Verlust der Entschädignng für das von dem nämlichen Besitzer zugleich
versicherte Immobilar geknüpft würde, so dürfte doch zu selten diese Bestimmung der Societät zu
Gute kommen, weil an^uuehmeu ist, daß zu allermeist in diesen Fällen das Immobilar hypotetarisch
beschwert sein wird, dem Hypothekar-Gläubiger gegenüber die Societät aber dennoch verpflichtetbleibt.

Der bei Abschätzung des Brandschadens bei der Abtei Kn cch t steden von Seiten eines der
^Perlen erhobene Anspruch auf eine additionclle Vergütung von 5> Baulei tuugskosten hat
durch dcu Ausspruch des Obmannes eine überaus klare und gründliche Widerlegung erfahren, und
da Ausschuß es auch uach dem Wortlaute des 8- 42 als unzweifelhaft erachtet, daß Baulcitungs-
t'osten niemals zu denjenigen Brandschäden gerechnet werden können, welche von der Sozietät vergütet
werden müssen, so erschien ihm der beantragte Zusatz zu 8- 42 uicht erforderlich.

Der Antrag der Direction auf Bewilligung eiuer jährliche» ,'»terstül»»g vou 5l» Thlrn.
"n die Wittwe des Kanzlisten Dcckers wurde seitens des Ausschusses nur für die Jahre 1870 und 1871
befürwortet und demgemäß in den Etat dieser Jahre aufgenommen, wobei Ausschuß den Grundsatz
e'npfcchl, daß übcrhanpt die Auszahlung derartiger Unterstützungen cm Hinterbliebene Familienglieder
ehemaliger Socictäts-Beamtcu seiteus der Direction erst nach genauer Ermittlung der Verhältnisse
" Betreff der Dürftigkeit und Würdigkeit der Vcnefizianten zu erfolgen habe. Das Gesuch der
Direction, auch uoch für das Verwaltuugsjahr t87<) die Ausgabe» nach dem Etat
der Vorjahre regulircu zu dürfen, wird, weil durch die verspätete Einberufung des Landtags
veranlaßt, resp, gerechtfertigt, vom Ausschüsse befürwortet uud zur Auuahme empfohlen.

In Betreff des Antrages der Direction, dahin gehend:
dem Landtage auheimz'»!cllc», auch für die aus dem uach 8- W9 des Rcglcmeuls gclnl-
deteu Fonds fließenden Verausgabuugeu zu Prämien uud Belohnungen für Brandhulse-
leistnngen u. s. w — Stempelfrei hei t zu beantragen,

sprach der Ausschuß seiuc Ansicht dahin aus, daß es den einzelnen Gemeinden uud Empfänger» solcher
^"ben z» überlasse» sei, für diese die Stempelfrcihcit zu erwirken, nachdem die dahin zielenden
schritte der Direction bei der Provinzial-Stcucr-Dircction und dem Königlichen Oberprastdmm
"solglos gebliebensind.

33"
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Die Uebersicht über den Stand derMobilar-Versicherungen zeigt ebenfalls erfreuliche
Fortschritte und ist mit dem allmähligen Anwuchs des Versicherung-Capitals auf Thlr. 52,717,506
und der Beiträge auf Thlr. 85,656 am 1. Januar 1871 auch das bisherige Deficit dieses Versiche-
rungs-Zweiges geschwunden und in einen Ucberschuß von Thlr. 1662 - 7 - 1" umgewandelt.

Die Mittheiluugen und Vorlagen der Direction über eincn projectirtcn Verband der
öffentlichen auf Wechselseitigkeit beruhenden Versicherungsanstalten in Deutsch¬
land und über die aus diesem Verbaude zu bildeudeudrei Abtheilungen resp. Einzel-Versiche-
ruugs-Gesellschaften für Rückversicherung, Krieg ssch adeu und Vorschußleistungen
wurde» im Ausschüsse einer eingehenden Berathung unterzogen, und seitens desselbendie Nützlichkeit
eines Verbandes dieser Vcrsicherungs-Iustitute zur Förderung ihrer allgemeinen Interessen auf's
neue ancrtannt.

Hinsichtlicheiner Betheiligung unserer Societät an den, neben diesem Verbände, jedoch
durch denselben und unter seiner Leitung zn errichtenden drei besonderenGenossenschaften traten aber
erhebliche Bedeuten zu Tage, und da diese Projectc gegenwärtig überhaupt eine feste Gestalt noch nicht
gewonnen haben, und erst alsdann die Frage des Anschlussesuuscrer Societät spruchreiferachtet
werden kann, so ist Ausschußder Ansicht, daß diese Angelegenheitdem nächsten Provinzial-Landtage
zu fernerer Behandlung zu übcrweifcu, die Direction unserer Societät jedoch zn autorisircn sei,
inzwischen an den fernern gemeinsamen Berathungen der Vorstände dieser Versicherungs-Gesellschaften
sich Wie bisher zn bethciligen.

Ausschuß verzichtet demzufolgeauf eine spezielle Prüfung und Beurtheilung dieser Projccte
und beschränkt sich darauf, im Allgemeinen fich dahin zu äußern, daß eine Betheiligung unserer
Societät an den zu schaffenden nencn Vcrsicherungs-Corvorationcnnicht vcreinbarlicherscheint mit
ihrer Stellung überhaupt uud insbesonderenüt demjenigen NechtsvcrIMniß, in welchem sie den
einzelnenVerpflichtetengegenübersteht.

So sehr unsere Anstalt bei der Vermehrung großer concentrirtcrNcrsichcrnngsobjcctceiner
ihcilwciseu Rückversicherung derselben zu festen Prämiensätzeubedarf, fo kaun sie doch zu dem
Ende nicht selbst neuen, in ihrem Umfangenicht zu bercchucudcn Nisicos als Betheili gtean einer
Rückverfichcrungs-Gesellschaft sich aussetzen.

Die Versicherunggegen Krie gs schaden trägt aber so große Gefahren in sich, daß sie
mit einer Societät, welche auf einer wechselseitigenunbegrenztenVerpflichtungder Versicherten beruht,
unvereinbarlich erscheinen, und um so mehr einem jeden Einzelnen anheimgegebenbleiben muß, als
es an allem Anhalte mangelt, die Lebensfähigkeiteines folchcn Instituts zu beurtheilen.

Daß zu einer Verbindung unserer Societät mit andern Gesellschaftenzum Zwecke gegen«
fettiger Vor fchußleistun gen kein Grund vorhaudcu ist, zeigt ersten Blicks die erfreuliche und
gegcu jedes Vorschußbcdürfnißgesichertefiuauzicllc Lage unseres Instituts. Möge dasselbe ferner
vom Glücke begünstigt, noch lange den bewährtenHänden anvertraut bleiben, deren vieljähriges,eifriges,
neues und sorgsames Wirken volle Anerkennungfindet.

Schließlich beantragt Ausschuß,die Neuwahl der Mitglieder des Verwllltungs-Ausschusfcs
der Societät vorzunehmen.

Düsseldorf den 30. Juni 1871.
Der ». Ausschuß.

Freiherr Naitz von Frentz, Vorsitzender. Becker. Graf von Hompefch. Freiherr von Spies-
Nüllesheim, Contzen. von Ehnern. Neusch.
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N,v. 29.

Referat des 3. Ausschusses,
die Rechnungen der Provinzial-Feuer-Societäts-Kasse von 1867, 1868 und 4869 betreffend.

Referent: Ncufch.

Die von dem KöniglichenLandtags-Comn.issar und Ober-Präsidenten Ercellenz Herrn Rechnungen der Pro»
von Pommcr-Eschemittelst Schreiben ä. ci, Düsseldorf den 20. Juni cur. Nr. 71 dem 20. Nheinifchcn "^„1867/69.^
Provinzial-Landtagcnbcrwiefencn Rechnungennebst Belägen der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät
der Jahre 1867, 1868 und 1869 wurden von dem damit beauftragtenIII. Ausschüsse, fo weit nöthig
und thunlich gewesen, geprüft und mit den Belägen, welche sich in 122 Bänden befinden, verglichen.

Daß die Rechnungen mit großer Pünktlichkeitgeführt find, davon hat der Ausschußsich
bei Durchsichtund Vergleichungmit den Belagen überzeugt, eine Revision pro oalonia aber nicht
vorgenommen, dieselbe auch nicht für nothig befunden, weil sie bereits stattgefundenhatte.

Nach Einsichtder vorgelegtenNcvisious-Vcrhandlungenvom l0. März 1869, 29. April 1870
und 29. April 1871 haben die dabei gezogenen Notatcn so weit möglich ihre Erledigung gefunden,
und erfolgte unterm 12, November 1869, 26. August 1870 und 31. Mai 1871 die Entscheidungdes
königlichenHerrn Obcr-P^äsidcnlcn, womit der Ausschußsich einverstandenerklärte.

Um gemäß den bestehenden Reglements für die Provinzial-Feuer-Societät dieDechargirung
der Rechnungen empfehlen zu können, wnrdc die Revision fortgesetzt, wobei sich folgendeResultate
"geben haben:

I. Die Rechnung von 1867 betreffend,
Thlr. Sgr. Pf.

Die Soll-Einnahme der Immobiliarversicherung ist aufgeführt und
beträgt nach den Heberollenuud den Resten ............ 1,306,394 22 6

die Ist-Einnahme beträgt ....... Thlr. 1,300,689 2 2 1,300,689 2 2
die Reste betragen .........„ 5,705 20 4

Summa Thlr. 1,306,394 22 6
die Soll-Ausgabe beträgt ...... 610,269 1 4
die Ist-Ausgabe beträgt ....... Thlr. 427,454 10 2 427,454 10 2
die Neste betragen ......... „ 182,814 21 2

Summll Thlr. 610,269 1 4________________
mithin Bestaub der Immobiliar-Vcrsichcrung ........ 873,234 22 -^

Mobiliar-Versicherung.

Soll-Einnahme der Mobiliar-Versicherung ist
aufgeführt und beträgt ........... Thlr. 53,736 2 2

die Ist-Einnahme beträgt .......Thlr. 49,539 9 1 49,539 9 1
die Reste betragen ......... 4,196 23 1

Summa Thlr. 53,736 2 2
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die Soll-Ausgabe beträgt ....... Thlr. 70.047 16 6 Thlr, Sgr, Pf.
die Ist-Ausgabe beträgt ....... Thlr. 65,664 23 7 65,664 23 7
die Neste betragen ......... 4,382 22 11

Summa Thlr. 70,04? 16 6 _________
mithin Vorschußder Mobiliar-Versicherung ......... 16,125 14 6
der Bestand der Immobiliar-Versicherungbetragt hier ..... «73,324 22 4
der Vorschußbei der Mobiliar-Versicherung......... 16,125 14 6
Resultat des ganzen Vcrsichcrungs-Geschäftsvon 186? ..... 857^109 7 6^

II. Die Rechnun g von 1868 betreffend.
Die Soll-Einnahme der Immobiliar-Versicherung ist aufgeführt

und beträgt gemäß deu Heberollen ............... 1,534,050 9 9
die Ist-Einnahme beträgt ....... Thlr. 645,988 13 8 645,988 13 8^
die Reste betragen ......... „ 888,061 26 1

Summa Thlr. 1,534,050 9 9
die Soll-Ausgabe beträgt ...... „ 750 098 25 1
die Ist-Ausgabe beträgt ....... Thlr. 545,023 29 — 545,023 29 -
die Reste betragen ......... „ 205,074 26 1

Summa Thlr. 750,098 25 1
mithin Bestand der Immobiliar-Versicherung ........ 100 964 14 8"

Mobiliar-Versicherung,
Soll-Einnahme der Mobiliar-Versicherungist

aufgeführt und beträgt ...........Thlr. 67,827 13 3

die Ist-Einnahme beträgt ....... Thlr^ 62,313 ^ 11 62,313 - 11
die Reste betragen .........^ 5 514 12 4

Summa Thlr. 67,82? 13 3
die Soll-Ausgabe beträgt ...... ^ 7^ ^9 3

die Ist-Ausgabe beträgt .......Thll 8?,628^9^V 87,628 29 5
die Neste betragen .........^ 7^54 29 ^

Summa Thlr, 94,783 29 3
mithin Vorschußder Mobiliar-Versicherung.......
der Bestand der Immobiliar-Versicherungbeträgt hier
der Vorschußbei der Mobiliar-Versicherungmacht .....

Bestand des ganzen Versichcrungs-Geschäftes nach der Rechnung von 1868 75,648 16
111. Die Rechnung von 1869 betreffend.

Die Soll-Einnahme der Immobiliar-Versicherung ist! aufgeführt
und beträgt gemäß den Heberollen ............... 1,561,816 19 3

die Ist-Einnahme beträgt .......Thlr. 678,371 26 9^ 678,371 26 9
die Neste betragen .........„^^883,444 22 6

Summa Thlr. 1,561,816 19^3
die Soll-Ausgabe beträgt ....... „ 785,946 29 10

die wirtlicheAusgabe beträgt ...... „ 539,735 2 4 539,735 2 4
die Neste sind aufgeführt mit ..... „ 246,211 27 6

Summa TlM 785Z46 29 10

25,316 28 6
100,964 14 8
25,316 28 6

mithin Bestand der Immobiliar-Versicherung ........ 138,636 24 5
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Mobiliar-Versicherung.
Soll-Einnahme der Mobiliar-Versicherungist

aufgeführt und beträgt ...........Thlr. 83,145 21 9 Thlr. Sgr. Pf.
die wirkliche Einnahme beträgt .....^ 76M6 16 6 76,956 16 6
die Neste betragen ........., 6,18 9 5 3

Summa Thlr. 83,145 21 9
die Soll-Ausgabe beträgt ....... „ 106 ,144 1 7

die wirtliche Ausgabe betragt .....Thln 97,178 14 1 97.178 14 1
die Neste betrage» .........„ 8,965 17 6

Summa Thlr. 106,144 1 7^______________.
mithin Vorschuh bei der Mobiliar-Versicherung ........ 20,221 2? ?
der Bestand der Immobiliarversicherung betragt hier ..... 138,636 24 5
der Vorschußbei der Mobiliar-Versicherung......... 20,221 2? 7
Bestand des ganzen Versichcrungs-Geschäftes nach der Ncchnuug von 1869 118,414 26 10
Es betragen mithin: ^^ ?-? -

1. der Bestand der Immobiliar-Versichcrung1867 ..... ^'^. .. «
.. 1868 ..... 100,964 14 8
3. " " " ' 1869 ..... M,«36 24 5

Die Vorschüsse der Mobiliar-Versicherungbetragen:
1. Vorschußuach der Rechnung von 186? ........ 16,12» 14
2. „ „ „ „ „ 1868 ........ 2o,31L 28 b
g' ^ " " " " i8«9........ 20,221 2? ?

Die Bestände sind immer in" der folgendenNechnung übertragen und stellcu sich für das
ganze Versicherung^Geschäftnach Abzug der Vorschüsse wie folgt:

1. 1867 auf.................. ^?'^ ' ".> iu^,^ . . 7c>,648 16 ^
3 1869 " ''.'.' '. ^ ^ .' ^ -' -' - - "^^^ ^ "

Bei einigen Nevistons-Eri»neru»geu war'die sofortige Erledigung nicht möglich, daher ,st
bie Entscheidunggetroffen, daß dieselbe bei Vorlegung der Rechnungvon 1870 erfolgen WU-

Der Ausschußempfiehlt dem hohen Landtage, die Anerkennungder Nlchtngwtder Rechnungen
und die Ertheilung der Decharge zu beantrage», uulcr dem Vorbehalt der Erledigung °cr no°,
unerledigtenNotatc».

Düsseldorf den 30. Iu»i 1871.
Der 3. Ausschuß.

Freiherr Mail; v. Fre»tz, Vorsitzender. Nensch. Graf Hompesch. Freiherr von L-P,e^
VÜIIeshcim. Becker, v. Eynern. Bachem Herger.
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Nro itU.

Referat des 3. Ausschusses
über den Etat der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societäts-Dircction für die Jahre 1870, 1871 u. 1872.

Referent: Ober-Bürgermeister Vcckcr.

Etat derselben pro In dem Etat sind die Ansätze an Gehältern nnd Remunerationen für die Unterbeamten
1870/72. der Societät den sich jährlich mehrenden Arbeiten um circa 6000 Positionen und den immer steigenden

Lebensbedürfnissenentsprechend gemacht.
Die Gehälter, des Ncndanten Chardon, des Kalkulators Klee, des Negistrators Bast, des

Assistenten Buhl und des Boten Oster sind um je 50 Thaler und das Gehalt des Assistenten Sauer,
welches nur 450 Thlr. und das des KuuzlistenGeringer, welches nur 380 Thlr. betrug, sind um je
100 Thaler erhöht, außerdem sind für Bcmühnngen der Beamten der Regiernngs-Hanptkassc zu
Coblenz, bei welcher der eiserne Bestand der Societät beruht, 50 Thaler in Ansatz gebracht.

Der Ausschußhält diese Ansätze, aus den oben angegebenen Gründen, für gerechtfertigt,ist
aber auch der Ansicht, daß aus denselben Gründen und insbesonderewegen der langen, treuen und
sehr tüchtigenLeistungen dem Inspektor Eick eine Gratifikation von 300 Thalern nnd dem Reise-
Inspektor und VureauvorstehcrBurger, wegen vermehrter Reisen und guter Leistungen,eine solche von
150 Thalern bewilligt werden möge.

Eine weitere Erhöhung des Etats ist durch die Besoldung zweier Policenschreibermit je
300 Thalern hervorgerufen worden.

Die Arbeiten derselben wurden bisher durch Hülfsarbeiter besorgt und sind dafür 330 Thlr.
weniger in Ansatz gebracht.

Auch ist das Extraordinarinm, nach Bedürfniß, um 154 Thaler geringer aufgeführt; aus
demselben Grunde sind für baulicheBedürfnisse100 Thaler mehr und für Utenstlien:c. 100 Thaler
weniger angegeben.

Der Etat weist für die Verwaltung der Societät an Vesoldnngen, Diäten, Reisekosten,
Remuneration der Hülfsarbeitcn und für Bürecmbedürfnisse pro 1870/1872eine Summe von 19,636 Thlr.
gegen 19,006 Thaler pro 1867/1869 nach. Der Ausschuß glaubt diese Ansätze (Titel I bis V) so
Wie die 8ud Titel Vl für Prämien, Abschaffungvon Strohdächern «. ausgeworfenen8000 Thaler
und die 5ud Titel VI! als Extraordinarium mit 500 Thalern dem hohen Landtage zur Genehmigung
vorschlagenzu dürfen.

In Betreff der >ul, Titel VII,, Pos. 25 aufgeführten Unterstützung für die Familie des
verstorbenenAssistenten Hons dürfte vor definitiver Bewilligung erst eine Untcrsuchnngder Verhält¬
nisse derselben anzustellenund nach dem Ergebnissedieser dem Herrn Landtags-Marschall anheim zu
geben sein, die Unterstützungferner auszuzahlen oder zu sistiren. Hons ist nemlich schon über 10 Jahre
todt und könnten dessen Angehörige leicht in der Lage sein, ohne weitere Unterstützungleben zu könne»,
llä Pos. 27. Da die Wittwe des verstorbenen Kanzlisten Dcckers sich in einer guten Stellung befindet,

so dürfte die für dieselbe mit 50 Thalern ausgeworfeneUnterstützungmit Ende dieses
Jahres ausfallen und,

acl Pos. 29. da die Wittwe des verstorbenenKanzlisteu Scharfer bei ihrem Bruder, welcherKaplan
ist, Aufnahme gefunden hat, ihr Mann nur weiche Jahre im Dienste der Societät stand,
so erachtet der Ausschuß eine dauernde Unterstützung derselben nicht für gerechtfertigt,
glaubt vielmehr dem hohen Landtage crgebenst anheim stellen zu dürfen, im vorliegenden Falle
eine einmalige Unterstützungvon 100 Thalern bewillige» und für die Zukunft im Allge¬
meinen festsetzen zu wollen, daß laufendeUnterstützungenan Familien verstorbener Beamten
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der Societät nur in den Fällen gewährt werden, wenn die Beamten längere Jahre bei
der Societät gearbeitet haben und deren Hinterbliebene in drückenden Verhältnissen sich
befinden.

Düsseldorf den 30. Juni 1871.

Der 3. Ausschuß
Ireiherr Naitz v.Frentz, Vorsitzender. Becker. Freiherr v. Spies-Büllesheim. Bachem.

GrafHompesch. Reusch. Berger. v. Eynern.

Nro. »l.

Referat des 3. Ausschusses,
betreffend das Ausscheiden des Kreises Meisenhcim aus dem Verbände mit der General-Assecuranz-

Gesellschaft zu Cassel.

Referent: Berg er.

In dem ehemaligen Hessen-Hombnrg'schen Oberamte, jetzt 3" Rheinprovinz ^hörenden
Kreise Meisenheim besteht eine mit Gesetzeskraft eingeführte Kurhesfische Vmnd assenordnu g v°m
27. April 1767, wonach alle in demselben befindlichen Gebäude bei der Gemral-BrandM^
Anstalt zu Cassel versichert werden müssen. Diese Bestimmung ist durch das Ge,ch v°" 20. Septemv'
^867 ausdrücklich aufrecht erhalten worden. Die Versicherungs-Prämien werden "s «ne Art Steuer
nach gleichen Sätzen ohne Rücksicht auf die Bauart und Feuergefährlichkcit der Gebäude von
Mitgliedern nach der Versicherungssumme erhoben. ;«<>»«„ «ls ein

Das Unglück eines Brandes wird hiernach in feder Beziehung als ein
gemeinsames betrachtet. . _, „ ....,„ ^^>- Iv,anas-

Der Gemeinderath zu Meisenheim hat am 9, März 1870 ans Aufheb^
Pflicht angetragn. Am I. März 1871 trat der Bezirksrath mit 6 gegen 5 Stimmen, 2 MlgUever
enthielten sich der Abstimmung, diesem Antrage bei. .^i^ is,,.,. Interessen

Die Antra steller führen aus, das Gesetz sei uicht mehr zettgema,, ^^^ ^M .
und ihre Freiheit, weshalb denn auch eine Petition ans 23 Gemeinden m. ca 1000 U'tei cl)r s

an das Abgeordneten-Haus auf Anfhebm.g gerichtet worden sei. ^" ^
per NMe für Gebäude bezahlen, die sie bei der Nhmu,chen ^"""i^a^F u «

Gesellschaften zu 50 Sgr. nnd 15 Sgr. versichern konnten. Wegen ^ ^^
Sandstein sei die dortige Bauart sehr solide. Auch wurden nach ^. 7 de ^u
"" dem 1. Januar 1873 alle Monopole erloschen, al,° auch die in Nede ftcuenoe ,

Wig werden. fortwährend behauptet, die Auf-
Von den. Landraths -Amt zu Mei,enhe.m w.rd in. Kreise befindlichen

^bung sei dem allgemeinen Interesse nachteilig und die und falle schwer
NW Wohnhäuser mit Zubehör mit erheblichen Kosten

"s Gewicht. In demZettranm von 1856 bis 1865 h^ ,die Durch.ch^
P"vinziat-Feuer-S°cietät 1 Thlr. 20 Sgr. 5 Pfg., bei der fesN'ch n «w "ur ^r ' f«
betragen, obschon der große Brand bei Merxheim mit einem Verstcherungs-Cap.tal von 96,^^)
^"gekomincn sei, 34

b

Ausscheide!, des
Kreise« Meisenheim
au« der General«
Assecuranz<Gesell.
schuft zu Kassel.
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Die Königliche General-Brandversicherungs-Commissionzu Cassel giebt zu, daß die Ver¬
bindung mit Meisenheim zu den gegenwärtigenTerritorial-Verhültnissen nicht mehr passe, weshalb
gegen die Abtrennung des Kreises nichts einzuwenden sei.

Das KöniglicheOber-Präsidium zu Cassel erachtetdie Lostrennung Meisenheim's von dem
Verbände ebenfalls wegen der territorialen Entlegenheit und der Zugehörigkeit zur Nhcinprovinz im
Interesse der provinziellen Einheit als empfehlenswerth,obschondie Motivirung des Antrages nicht
überall zutreffe. Die angebliche Bedrückung durch allzu hohe Prämien und die geringereFeuerge-
fährlichkeit widerlege sich durch die angeführten Prämiensätze von 1^° Thlr. gegen 1 Thlr. 6 Pfg»
und den großen jüngst vorgekommenen Vrand von Merxheim.

Ein Gesetzentwurf,betreffend Lostrcnnung, wird beigelegt.
Die KöniglicheRegierung zu Coblenz spricht sich in ihrem Berichte vom 13. Juni ds. Is.

in einem gleichen Sinne über die Frage aus.
Der Königliche Landtags-Commissar und Ober - Präsident, Herr von Pommer-Esche,

Excellenz, hat nun am 24. ds. Mt's. im Auftrage des Herrn Ministers des Innern verfügt, daß dem
Provinzilll-Landtagc Gelegenheitgegeben werden möge, fich über den Antrag der Stadt MeiscnheiM
ebenfalls zu äußern.

Der dem zufolge mit der Prüfung des Gesuches beauftragte Ausfchuß findet nach Lage
der Sache gegen die Aufhebung der betreffendengesetzlichen Bestimmungen und den vorliegenden
Gesetz-Entwurf, die Lostrennung des Kreifes Meiscnhcim von dem Cllsscler Ncrsicherungs-Vcrbcmde
und Zulassung an die Rheinische Provinzial-Fener-Societät bezüglichVersicherungder dortigenGebäude
betreffend,nichts zu erinnern. Nach ß. 1 des rcvidirtcn Reglements vom 1. September 1852 ist die
Letztere zur Aufnahme aller Gebäude der Provinz verbunden, eine Pflicht, die sie mit Freuden gegen
die derselbenhinzugelrctcnenBewohner von Meiscnhcimerfüllen wird.

Mit Rücksicht darauf, daß die Emanirung des in Rede stehenden Gesetzes nicht zweifelhast
ist, dürfte es sich empfehlen, fchon so frühzeitig mit der Aufstellung der Katasterbücherzu beginnen,
daß die Uebernahmeder Versicherungsanträgerechtzeitig erfolgen kann.

Düsfeldorf den 30. Juni 1871.

Der 3. Ausschuß.
FreiherrNaitz von Frentz, Vorsitzender,von Eynern. Graf von Hompefch. Becker»

Reusch. Bachem. Freiherr v. Spies-Büllesheim. Verger.

N,o. 32.

Referat des 4. Ausschusses,
betreffenddie Provinzial-Arbeits-Anstalt zu Brauweiler.

Referent: Schult.
Plllcknzilll-Arbeil«- Dem IV. Ausfchuffesind zur Berichterstattungüberwiesenworden:
AnstMzuBrlluweiler. i. Die Uebersichtder Verwaltungs-Resultate der Arbcits- Anstalt zu Vrauweiler für die I«^
Verwaltungsber'.cht, 1gß7^ ^g^g ^5, ^g.
Rechnungen. Etat. ^. die Rechnungender Anstalt für dieselben Jahre; und

3. der Vcrwllltungs-Etat pro 1871/1873. Der Ausschuß hat sich der Prüfung diefer Vorlagen unte^
zogen und beehrt sich das Resultat seiner Berathungen vorzutragen.
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Die Uebersichtder Verwaltungs-Resultate hat zu einer besondern Bemerkungleine Veran¬
lassung gegeben, es ergibt sich aus derselben, daß die Verwaltunggut und mit Umsicht geführt worden ist.

Die Rechnungen der Anstalt pro 1867, 1868 und 1869 sind von der Verwaltungs- Com¬
mission revidirt, vom Herrn Ober-Präsidenten superrevidirt und die Monita sind erledigt. Sie geben
zu Erinnerungen keine Veranlassung. Der Entwurf zum Verwaltungs-Etat pro 1871/1873 ist geprüft
wordenund hat zu folgendenBemerkungenVeranlassung gegeben.

Der Etat ist auf 800 Köpfe normirt, während sich jetzt nur 467 Köpfe in der Anstalt
befinden. Nach der Uebersicht der Verwaltungs-Resultate pnz. 6 war der PersonalbestandAnfangs
März 1870, 761 Köpfe und ist von da ab ans 46? heruntergegangen. Nimmt man den Durchschnitt
°er beiden Jahre, so ergibt sich eine Kopfzahl von 614. Wenn auch durch das neue Strafgesetzbuch
wenigerPersonen der Anstalt überwiesen werden, so kann dieses allein die Ursache der so schnellen
Verminderungder Kopfzahl nicht fein, da das Gesetz erst am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten
'st> Es muß demnach der Zufall oder ein anderes nicht bekanntesVerhältniß diese Verminderung
herbeigeführthaben, die keineswegsals fortdauernd angenommenwerden darf, und, wenn auch in den
-Wintermonatendie Kopfzahl der Bevölkerung immer stärker ist als in den Sommermonaten, wird
°ennoch der Etat auf 650 Köpfe normirt werden können.

Der Ausschuß beehrt sich der hohen Versammlung vorzuschlagen:sie wolle beschließen, daß
°er Etat der Arbeits-Anstalt Brauweilcr auf 650 Köpfe normirt werde, und daß in Folge dessen die
Annahmen a. für Verpflegung und d. aus dem Arbeitsverdienst,so wie die Ausgaben ». für Speisung,
"' für Krankenpflege, c. für Bekleidung, 6. für Lagerung, o. für Utensilien und Handwerksgeräthe
Und k. für Reinigungsdiensteum '/!« herabgesetzt werden.

Im Etat kommen folgende Veränderungen gegen den vorigen Etat vor:
Titel I. Besoldungen.

1- Der evangelischePfarrer Auler bezog bisher außer freier Wohnung ein Gehalt von 600 Thalern,
eine Erhöhung auf 700 Thaler ist im Etat vorgeschlagen. Diese Erhöhung ist vom Ausschuß
mit 8 gegen 5 Stimmen abgelehnt worden, weil das Gehalt hinreichendnormirt, jenes
des katholischen Geistlichen auf 600 Thaler normirt und dessen Wirkungskreis viel bedeu¬
tender sei. Nach der Ablehnung stellte der Referent den Antrag, dem Auler bis zum nächsten
Landtage jährlich 100 Thaler als Beihülfe zur Erziehung feiner Kinder zu bewilligen.

Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Die Ablehnung wird der hohen Versammlungvor¬
geschlagen.

2- Die Erhöhung des Gehalts des Arbeits-Inspektors Lehmann von 550 auf 600 Thaler wird
vom Ausschusse befürwortet und der hohen Versammlungzur Genehmigungempfohlen.

3. Ebenso des Gehalts des Magazin- und Oekonomie-Verwaltersvon 550 ans 600 Thaler mit dem
Vorbehalt, daß diese Erhöhung erst nach definitiver Besetzung der Stelle eintreten soll.

4. Die Erhöhung des Gehalts des Polizei-Inspektors von 550 auf 600 Thaler kann vom Aus¬
schusse zur Annahme nicht empfohlenwerden, weil die Geschäfte desfelben bei der geringen Zahl
der Bevölkerungnicht mehr bedeutend sind und die Stelle durch fernere Abnahme der Bevölkerung
vielleicht überflüssigwerden könnte.

5- Nr. 47. Die Aufseherund Werkmeistererhalten, wenn sie nicht Wohnung in der Anstalt haben,
eine Miethentschädigung von jährlich 30 Thalern und da deren jetzt 18 außer der Anstalt
wohnen, ist die Erhöhung von 480 auf 540Thlr. gerechtfertigt und wird zur Annahme empfohlen.

6- Rr. 49. Es wird eine Aufsehen» angestellt, welche im Stande ist, über die Verwendungder
Materialien Buch zu führen, auch im Zuschneidenvon Hemden und Kleidern erfahren ist. Mit
Rücksichtauf die höheren Anforderungen, welche an diese Aufseheringestellt werden, ,st das
Gehalt einer Aufseherin I. Klasse, nämlich 200 Thaler vorgeschlagen,wogegen eine Aufseherm-
stelle III. Klasse ausfällt und die Mehrausgabe 30 Thaler betragt. Der Ausschuhbeantragt
die Genehmigung. „. ,
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o. Unterstützungen.
Durch den Tod des SchneidermeistersGrell sind 120 Thaler abgegangen, dagegen sind auf

Grund Ober-Präsidial-Vcrfügungen hinzugekommen für die Wittwe Grell, die Wittwe Gorres, die
Wittwe Schmidt und die Wittwe Bcngelrath je 36 Thaler, zusammen 144 Thaler, demnach mehr
24 Thaler. Die Genehmigungwird beantragt.

Titel II. bis inclusive XI.
Nachdem der Ausschuß die Normirung des Etats auf 650 Köpfe ausgesprochenhat, beehrt

sich der Ausschuß vorzuschlagen,die Titel II. für Speisung, 1H. für Krankenpflege,VI. für Beklei¬
dung, VIl. für Lagerung, VIII. für Utensilicnund Handwcrksgerätheund X. für Reinigung um ^,"
zu reduciren. Die Ausgaben sind nach dem dreijährigen Durchschnittberechnet und findet sich nichts
zu erinnern.

Titel XIII. Geschäftsführung.
4. Für Briefporto sind 150 Thaler angesetzt, wogegennichts zu erinnern, da die Portofreiheit der

Anstalt aufgehobenist.
6. Für Diäten und Reisekosten sind 450 Thaler, gegen den vorigen Etat 90 Thaler mehr angesetzt,

auf Grund der letztjährigcnAusgabe, wogegennichts zu erinnern.
Titel XII. Kirchen- und Schulbedürfnisse. .

1. Für den Mitgebrauch der katholischen Kirche und zur baulichenUnterhaltung derselben sind
400 Thaler, 100 Thaler mehr gegen den vorigen Etat angesetzt. Nachdem die Anstellungeines
Geistlichen für die Anstalt erfolgt ist, hat die Verwaltungs-Commissionmit dem Kirchcnvorstande
Vertrag abgeschlossenund mit Rücksicht darauf, daß die Kirche jetzt tagtäglich von der Anstalt
benutzt wird, während dieses früher nur an den Sonn- und Feiertagen der Fall war, ist die
bisherige Entschädigung von 300 Thalern auf 400 Thaler erhöht worden, vorbehaltlichder
Genehmigung des Provinzial-Lcmdtags. Die Genehmigungwird vom Ausschusse beantragt.

2. Für Remuneration des Küsters der katholischenKirche sind 50 Thaler angesetzt, mehr 30 Thaler
gegen den vorigen Etat. Die Erhöhung wird zu genehmigen sein, da durch den tägliche«
Gottesdienst des slnsialts-Geistlichen die Dienste des Küsters bei weitem mehr in Anspruch

genommenwerden, wie früher.
3. Für Remuneration des Küsters in der evangelischen Kapelle sind zum ersten Male 20 Thaler

vorgeschlagen. Ein Aufseher der Anstalt versieht den Küsterdienst und hat für die Aufrecht¬
haltung der Ordnung und Reinlichkeitzu sorgen. Die Remuneration von 20 Thalern wird
zu bewilligensein.

4. Zur Ausspcndung des heiligen Abendmahls,für das Stimmen der Orgel und für Beleuchtung
in der evangelischen Kirche, so wie für den Mcssenwcinin der katholischen Kirche sind 25Thll-
vorgeschlagen,20 Thaler mehr als im vorigen Jahre. Die Beleuchtung der evangelischenKirche
wird für nothwendig erachtet, und da ein katholischer Geistlicher für die Anstalt seit Ableben

des katholischenPfarrers von Vrauweiler angestellt ist und täglich Messt liest, muß der
Messenwein geliefert werden, demnach ist die Erhöhung gerechtfertigt.

Titel XIV. Extraordinaria.
1. Für Reifeunterstützungenentlassener und unvermögenderHäuslinge sind 270 Thaler angesetzt,

180 Thaler mehr gegen den vorigen Etat. Die Häuslinge, welche bei ihrer Entlassung leinen,
oder nicht genügenden Eparfonds besitzen, erhalten jetzt aus der Anstaltskasseeine Unterstützung
von 5 Sgr. für 3 Meilen. Dieser Satz genügt nicht und die Erfahrung hat gelehrt, daß
Häuslinge auf dem Heimwege wegen Mangels an den nothwendigstenLebensbedürfnisfender
Bettelei verfallen und verhaftet worden sind. Auch im Interesse der Sicherheit wird die
Erhöhung geboten. Wenn der Etat, der auf 800 Köpfe berechnet ist, auf 650 Köpft
normirt wird, wird der nach dem 3jährigen Durchschnittberechnete Betrag von 270 Thalern
um '/ls zu reduciren sein.
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2. Zur Beschaffungvon Kleidungsstücken für entlassene unvermögendeHäuslinge sind 100 Thaler
vorgeschlagen. Bei der Entlassung werden den Männern die Jacken und den Frauen die Kleider der
Anstalt nicht verabfolgt. Würden diese ihnen gegeben, so würde
eines Unterkommens erschweren. Namentlich bei Frauenzimmern ist dieses in erhöhtem May'der MU,
es kommt nicht selten vor, daß weibliche Dctinirte die Aufnahmein ein Asyl, m em Kloster ooer
in eine Mägde-Herberge wünschen, dann ist es zur Erfüllung dieses Wunschesdurchaus noth¬
wendig, daß sie bei ihrem Eintritte in eines der genannten Institute mit ordentlichenKleidungs¬
stücken versehen sind. . ^ . ,

Der Ausschuh beantragt die Genehmigungdieses Vorschlags, es würden '/i° abzuzieheni ein.
Der Ausschuß beehrt sich schließlich der hohen Versammlung vorzuschlagen, den Verwaltung?!.

Etat pro 187l, 1872 mid 1873 mit den beschlossenenAbänderungenzu genehmigen und ^ erklären,
daß hinsichtlich der Rechnungenpro 1867, 1868 und 1869 nichts zu erinnern sei. daß die Uebersicht
der Verwaltungs-Nesultate zu leinen AusstellungenVeranlassung gebe, und aus denselben sich ergebe,
daß die Verwaltung gut und mit Umsicht geführt worden fei.

Düsseldorf den ?. Juli 1871.
Der H Ausschuß

Freiherr v. Eerde, Vorsitzender. Schult. Küchen. Lamberts. Maas. Dr. Reinartz.
Bachem. Iac. Iansen. I.Müller. Cremer.

Kirche zu
Billiiweiler.

Nro. 33

Referat des 4. Ausschusses
über den Antrag der Verwallungs-Commissionder Arbeils-Anstalt zu Brauweiler, betreffend eine zu

gewährendeBeihülfe zum Nestauralionsbau der dasigcn Kirche.

Referent: Schult.

Die Verwaltungs-Commiffionder Arbeitsanstalt ^ Vranweiler hat einen Anttag des dasigm
Kircheuvorslandcseingesandt, welcher dahin geht, daß ihm zum NcstaurauonZoau -^ Kirche zu
katholische« Kirche ein Zuschuß vou 500« Thlrn. ans Provinzialfonds. oder aus dem >i«,e ,
der Anstalt bewilligt werden möge. ^ ^ ,. „.. ^ <,„<,«« Ver-

Der IV Ansschuh, dem dieser Nutrag überwiesenworden, hat
sammlung das Sachverhältniß nach den beiliegenden Verhandlungen und das ^e,mmi ie

^"' '"^malige Abteikirche zn Vrauweiler, eins der ^ —^
U- Jahrhundert erbaut, wurde im Jahre 1806 durch franzosisches Dekret
t"che überwiesen. Dnrch die in, Lanfe der Zeit vorgenomnienenvielen
d«s der Abbruchdes an der Kirche belegenen Theiles des schö''en Knuzga es h r ,

Zahn der Zeit und durch sonstige Einwirluugeu war d°s herrliche Gebäude dem Verfall ah g^
Die theilweise zerrütteten Fundamente, die bedenklichen Risse m dm Gewol n d:e aus . rer ftn
"Htm Stellmig gewichenen Seitenmauern, so wie das vielfach morsche Gebäude selbst, mußten
Udem Kunstfreundeein wehmüthiges Gefühl hervorrufen.
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Die KömglicheStaatsrcgierung, welche sich die Erhaltung der monumentalen Gebäude
sehr angelegensein läßt, hat auch hier die Initiative zur Restauration und würdigen Herstellungdes
Bauwerks ergriffen, und nachdem sie zu diesem Zweck einen Staatszuschuß in Aussicht gestellt hatte,
hat die Pfarrgemeinde Brauwciler die Ausführung des Restaurationsbaues beschlossen, welche 186?
begonnen wurde. Der bewilligte Zuschuß des Staats beträgt 4000 Thlr. mit der Bedingung, daß
das Chor wie früher mit den Malereien hergestellt werde.

Während die Kosten ursprünglich zu 23,000 Thlru. veranschlagt waren, ergab sich schon
in nicht langer Zeit nach Beginn der Arbeiten, daß die Summe viel zu niedrig gegriffen war; die
in der wcitern Fortsetzungder Arbeit vorgefundenenSchäden haben sich in einem nie geahnten Maße
angehäuft und waren derart, daß deren Beseitigung uuumgänglichnöthig war, wenn nicht anders die
Stabilität des Bauwerks nach wie vor der Gefahr ausgesetztbleiben sollte.

Die Restauration des Hauptthurmes und der beiden Seitenthürme ist in Folge der vielen
umfangreichenAusbesserungenund der nothwendigenVerankerungen fast einem Neubau gleich zu
achten; die Dächer der Kirche, »ach dem Kostenanschläge nur mit einer Ausbesserungbedacht, haben
wegen ihres total defekten Zustandes erneuert werden müssen, resp, müssen noch erneuert werden, und
zwar nicht allein in der Verschaalung und Bedeckung, fondcrn auch in der Holztonstruction; die
Gewölbe, die durch deu Einfluß der Witterung und durch den eingetretenenScitenschub sehr gelitten
hatten, haben einer umfassenden Herstellungbedurft und mit einem Ueberzuge von Traßmörtel versehen
werden müssen, um die Deckengemälde zu sichern; alles Arbeiten, die sich erst im Laufe der Zeit
gezeigt haben und deren Ausführung unbedingt vorgenommenwerden mußte. So ist es gekommen,
daß die Fonds, die für andere Arbeiten disponibel gehalten werden sollten, auf jene zur Sicherheit
des Bauwerks nöthigen Arbeiten haben verwendetwerden muffen, und daß der Baufonds erschöpft ist.

Zu dem Rcstaurationsbllu sind veransgabt worden ........ 23,390 Thlr.
an rückständigen Rechnungennoch zu zahlen ........... 2,814 „

zusammen....... 26,204 „
Zur Bestreitung der Kosten sind aufgebrachtworden:

n.) von der politischen Gemeinde........... 17,093 Thlr.
d) von der Kirchcnfabrik ............. 6,000 „
e) vom Staate als Abschlagszahlungauf den bewilligten Zuschuß

von 4,000 Thalern .............. 2,000 „

zusammen ...... 25,093 „
Es bleiben demnach noch zu decken ................. 1,111 Thlr.
Die zur Vollcudung der Restauration noch erforderlichenKosten betragen .... 11,500 „

Die respektive Vedarfssummebeträgt demnach . . . . ^ 12,611 „
Als nicht dringend nothwendigtonnen folgende in dem Anschlage vorgesehene Arbeitenaußel

Ansatz bleiben
»,) Herstellung des Belags in der Kirche ........... 36? Thlr.
d) Anstrich und Vemalung in den Schiffen und dem Thurm ..... 620 „
0) Herstellung der Thurmtreppe ............... 21? „

zusammen ....... 1,204 „

Es sind demnachnoch erforderlich ............. 11,400 „
Zur Bestreitung dieser Summe sind disponibel:

1) die andere Hälfte des Staatszuschusses ........... 2,000 Thlr.
2) der Werth des Bestandes an vorräthigem Material:c ....... 2,500 „
3) angebotenerBeilrag der Gemeindeund der Kirchenfabrit . . . . . 1.900__^^

zusammen ....... 6,400 »
bleiben noch aufzubringen .................... 5,000 ,,
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Die Gemeinde und die Kirchenfabrit haben große Opfer gebracht um »°s —
Bauwerk, eine Zierde der Provinz, herzustellen,indem sie schon 23 000
sich bereit erklärt haben, noch 1900 Thlr. beizutragen, wenn d.e Ne t°m°ll^
die Bewohner der Pfarrgemeinde haben ferner, als Mitglieder e.ner
schaft. durch freiwilligeBeiträge 1500 Thlr. aufgebracht, «m "m M^
neue, dem St le entsprechende,zu ersetzen,so daß die Opferwillig e,t nur l bend °nerrannt w^
kann. Aber die Kräfte sind jetzt erschöpft, die Steuerlast ist durch ^ Vau der K^
geworden; die Begeisterung für die Herstellung des Gotteshaus 'st
Baues nach Angabe des Kirchenvorstandes«loschenund es hat sich der "h "^
bemächtigt, die durch den langwierigen Ban und die betrübende, hoftnungslofe ^ZM ^
rung ih c mit fo großen Opfern erkanftenClrebens gerechtfertigterscheint ^ ' '" "/^
Lage hm sich der Kirchenvorstandan die Verwaltnngs-Eommission
gewandt mit der Bitte beim Provinzial-Landtage zu befürworten, daß zur Vollendungde. auch zu
Zwecken der Provinz dienendenGotteshauses ein Znschuß von 5000 Thlrn. b°w>ll'g wnde.

DerAnsschuß hat aus den hiervor anfgesührtenThatsachend.e Ueberzeugung g^e^
daß zur Erhaltung der Kirche die bezeichneten Arbeiten «usge^« wer «
zuführen sind und man sich auf das Nothwendigsiebeschränkt hat; der ^"s ^
"ung daß der Provinz die Erhaltung eines der schönsten monnmentalen"nde nm l^
legen siin muß, als di! Kirche innerhalb der Mauern der Arbeitsanstalt steht und
wird ; daß die GemeindeBranweiler bereits große Opfer gebrachthat und anßer dem ">'g b° >'
Betrage von 19W Thlrn. fernere Beiträge nicht erwartet werden können,""^. b«y" "^ '"/ ^
Versammlung vorzuschlagen, zum Nestcmraliousbauder Kirche zu Brauweiler "' " ^ ""« ^
5000 Thlrn.. ans Provinzialfonds, dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskafse.zu bewilligen. Zahlbar
m den drei Jahresraten 1871, 1872 uud 1873. . ^„ü^,, Nnrlclms

Es wird ferner beantragt, zur Tilgung des von der ^ensabrik neg^rlm DaUch s
von 6000 Thlru. zur Bestreitung der Kosten der Restauration der Küche 3" V'"'w ' " ^'1
der zur ren/baren Beleguug kommenden Gcmeindebeiträgezur Uuterhaltnng der ArbeitsMnstalt
^r Höhe von 150 Thlrn. jährlich der dasigen Kirchenkasfe zu überweise«.

Die hohe Versammlunghat im Jahre 1868 beschlossen,daß ^ vorbey
Jahre 1868 und 1869 bis zum Betrage von 150 Thlrn. dem Kirchenvorstcmde
und der Herr Ober-Präsident hat durch Neslript vom 20. Zum c. angezeigt,
Pro 1868 und 63 Thlr. 26 Sgr. pro 1869 an die Kirchentasse

Da die Verhältnisse noch fortbestehen, wie sie im Jahre 1868 bestand ^
sich der Ansschuh,der hohen Versammluug vorzuschlagen, die Zinse" er zur «"tw ''^
Lenden Beiträge zur Unterhaltung der Arbeits-AMalt zu Brauwei er bis zur » " ^^
dem Kirchenvorstcmde von Brauweiler zu überweisenvom Jahre 18i0 av v.Z «um ^,

Düsseldorf den 3. Juli 1871.
Der H Ausschuß

Freiherr von Leykam. Schult, vom Brück. Becker. Mund, von Steffens.
Iac. Horst, von Eynern. Bachern,
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Nio. 3«

Ueftrat des ^. Ausschusses
über die Rechnungen und den Verwaltungsbericht des Landarmcnhausesin Trier

pro 1867, 1868 und 1869.

Referent: Küchen,

Dem 4. Ausschussesind durch den Herrn Landtags-Marschall die Rechnungen und der
Verwaltungsberichtdes Landarmenhausesin Trier für die Jahre 1867, 1868 und 1869 zur Prüfung
und Berichterstattungüberwiesenworden.

Der Ausschuß hat sowohl die Rechnungen wie den Bericht geprüft und beehrt sich, der hohen
Versammlung das Resultat seiner Bemühungen vorzutragen.

Die Bevölkerung betrug in 186? ............... 812 Köpfe.
„ „ 1868 ............... 966 „
„ „ 1869 ............... 934 „

Die Einnahme pro 1867 auf ....... 69221 Thlr. 6 Sgr. 4 Pfg.
Die Ausgabe pro 1867 auf ....... 70969 „ 6 „ — „

mithin Deficit . . . "^ 174? „ 29 ^ 8^
Die Einnahme pro 1868 auf ..... . 82795 ^10 ^ 8^
Die Ausgabe pro 1868 auf ....... 80159 „ 1 „ 10 „

mithin eine Mehreinnahme von 2636 „ 8 „ 10 „
Die Einnahme pro 1869 auf ...... 72349 ^- „ 6^7
Die Ausgabe pro 1869 auf ....... 63936 „ — „ 8 „

mithin eine Mehreinnahme von 8412 „ 29 „ 10 „
Wenn nun auch im Jahre 1867 sich ein Deficit herausstellte, was wohl in der Abnahme der

lohnend betriebenen Lumpcnschneidcrei seine Ursache hatte, so haben sich doch die Einnahmen der Jahre
1868 und 1869 wieder so vermehrt, daß ein bedeutendesUns zum Vorscheingekommen und dieses
Resultat wurde hauptsächlichdadurch erzielt, daß es den Bemühungen der Verwaltung gelang, in
den Fabritsbetrieb mehr Rührigkeit zu bringen, indem durch Einrichtung von Schmiede-Schlosser-
Klempner- Buchbinder-und Seiler-Werkstättender Betrieb erheblich vermehrt werden konnte.

In Folge dieser Einrichtungen und der vortheilhafterm Verwerthung der vorhandenen
Arbeitskräfte werden sich für die Zukunft die Einnahmen der Anstalt wohl erhöhen.

Sämmtliche Rechnungen der Jahre 1867, 1868 und 1869 sind von der Verwaltungs-
Commissiondes Landarmenhausesgeprüft und als richtig anerkannt, auch von dem Königlichen Herrn
Negierungs-Präsidenten dechargirt worden.

Die Verwaltungs-Commissionhat eine genaue Uebersicht der Verwaltungs-Resultate aufge¬
stellt, auch ist diese Uebersichtden Mitgliedern der hohen Versammlung mitgetheilt worden, so baß
der Ausschuß keine Veranlassnng hat, die aufgestellten Resultate spezieller vorzutragen; er ist zu der
Ueberzeugunggelangt, baß die Verwaltung des Landarmenhausesin Trier mit Umsichtgeführt worden ist.

Der 4. Ausschuß erlaubt sich daher der hohen Versammlung vorzuschlagen,dieser Erklärung
beizutreten.

Düsseldorf den 24. Juni 1871.

Der Ä. Ausschuß.
Freiherr v. Eerde, Vorsitzender. Küchen. Dr. Reinartz. Freiherr v. Mhlius. Freiherrv.

Vourscheidt. Freiherr L o ö. I.Müller. Cremer. Schult. A. Lamberts.
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N»o. 3».

Referat des 4. Ausschusses
über den Etats-Entwurf für die Verwaltung des Landarmeuhauscs in Trier pro 1871, 1872 und 1873.

Referent: Küchen.

Nach der vorliegenden Aufstellung find die Einnahmen und die Ausgabe» des Landarmen-
Hauses in Trier pro 1871,74 auf 52,900 Thlr. festgestellt, wobei für die neue Etats-Periode die
Bevölkerung auf 490 Köpfe per Jahr angenommen wurde. Dann ist außer eiuem jährlichen Zuschuß
von 40 Thalern, der der Wittwe des im Jahre 1808 verstorbenen Fabrik-Inspectors Petermaun
bewilligt werden soll, eine durchgängige Erhöhung der Gehälter der höhereu Beamten sowohl als
der Aufseher uud Werkmeister in Vorschlag gebracht worde», wobei berücksichtigt wurde, daß die
Gehälter der Anstallsbcmnten den seit deren Normirung veräudcrtcn Zeitvcrhaltnlssen nicht mehr
anpassend sind uud daß es, nachdem in allen übrigen Vcrwaltu»gs-Ne,sorts in Hinblick auf die
Theuerung der Lebensbedürfnisse eine Xufbesscrung der BeamtewGehältcr herbeigeführt worden, billig
"scheint, den Beamten des Landarmeuhauses eine gleiche Berücksichtigung angcdeihen ^n lafftn.

Der Etat für 1807/70 setzte für Gehälter 925«» Thlr. aus, während der Etat pro 1871//4
»915 Thlr. llnseiU, mithin gegenwärtig 605 Thlr. mehr. Der Königliche Ncgierl»igB^ra,ideut hat
dieser Maßnahme um so uub'edcuttichcr seine Zustimmung ertheilt, als
in Folge anderweiter zulässiger Ersparnisse hierdurch nur eine «der
W0 Thlr. jährlich erwächst, welche die Anstaltskassc uutcr den dcrmaligen finanzielle» ^erhaltm, en
°hneVe denken über,iehmcu könnte. Die verbesserten finanziellen Verhältnisse werde» hauptsächlich
dadurch erzielt, daß iu deu Fabriksbetrieb durch Einrichtung von verschiedenenWerkstätten mehrten
u«d daher auch mehr Einnahme gebracht worden ist. Ferner werden durch den Wegfall °cr "lnen-
Webcrmeister-Stelle resp, deren Combiuiruug mit der Wollspinnenncister-Stellc. ... ^y". ^
durch den Wegfall der Bäckermeister-Stelle und Uebertragung der Leitung des Bäckerei-
bttriebs an eiueu Wärter der Irren-Anstalt............ c» '>, '
und endlich durch den Wegfall der Feueruugs- uud.Erleuchtuugs-Materiallen für den
Wollspinner- und Schuhmachermeister ...............-------^----------

also zusaumicu Thlr. 470

"spart, so daß nur eine effective Mehrausgabe von 209 Thlr. verbleibt, die, wie oben erwähnt, in
Folge der neuen Einrichtungen leicht zn deckensein wird. «^5k„«n des-

Der 4. Ausschuß hat gegen den Etat nnr einzuweuden, ^
Nendauten der Anstalt von 500 Thlr. auf 000 Thlr. zu hoch gegriffen ist uud d" "b "„e ^'
Atzung p°u 50 Thlr». als genügend erachtet, daß er ferner gegeu d,e Erhohu'M^^ ^
^ Secretärs der Anstalt von 350 Thlr. auf 450 Thlr. zwar Wege» der ^ ^
Mannes nichts zu eriuuern hat, jedoch diefe Erhöhung uur "s Per'onl'che Z °ge P«
Erachtet wissen will, indem die Stelle als solche genügend dotirt erscheint, und bittet die hohe ^)°r
mmmlung, dieser Ansicht beizutreten.

Düsseldorf den 1. Juli 1871.

Der H Ausschuß

Freiherr von Gerde, Vorsitzender. Küchen. Esser. Freiherr v°" ^' ^"er.
Maas. vonMylius Ianseu. Cremer. I)r Nernartz. Lamberts.

Freiherr von Bourscherdt.

Dcsstli Gut.

35



Nro. 3«.

Referat der Man?- und Bau-Commission
über dic in der Nheinprovinz zu erbauendenProvinzial-Irren-Heil» und Pflege>Anstalten.

Referent: Freiherr Naitz von Frcntz.

Irren-Anstalten, Die zum 18. Proviuzial-Laudtage versammeltgewesenen Stände der Nheinprovinz hatten in
einer allerunterthänigstcnAdresse an Se. Majestät den König vom 9. December 1865 die Bitte aus¬
gesprochen, daß Sc. Majestät geruhen möge, zu genehmigen, daß in der Provinz zur Reorganisation
der Irren-Pflege fünf neue Irren-Heil- und Pflege-Anstalten und zwar in jedem der fünf Negicrungs-
Vezirke Eine, für je 209 bis 300 Kranke, nach dem bewährtestenSysteme erbaut werde», und daß
zur Bestreitung der Baw EinrichtungB- und Inventar-Kosten dieser fünf Anstalten, sowie zur An¬
schaffung der erforderlichen Grundstücke, der Provin; ein AllerhöchstesPrivilegium ertheilt werden möge,
bis zum Belauf von 2 Millionen Thlr. RheinischeProv.-Obligationcn auf den Inhaber - anpurwu,r —
auszugeben,dic jährlich mit 4^2 > zu verzinsen und mit l^ft "/« zu amortisiren sind, Dic Stande
knüpften fodann hieran noch dic fernere Bitte, daß sowohl hinsichtlich des Baues als auch der späteren
Verwaltung dieser Anstalten, den Ständen die Selbstverwaltung dieser Provinzial-Institute Aller-
gnädigst gegeben werden möge.

In dem hierauf erfolgten Allerhöchsten Landtags-Abschiede vom 11. März 1868 haben des
Königs Majestät diesen Beschlüssen des 18, Provinzial-Landtages im Allgemeinen zwar dic Genehmigung
ertheilt und den Ständen der Nheinprovinz als einen Beweis des AllerhöchstenVertrauens das erbetene
Recht der Selbstverwaltung dieser Anstalten Allergnädigstverliehen.Jedoch wurden AllerhöchstenOrts

vor Ausführung der Beschlüssenoch Modifikationen derselbenhinsichtlich der Vertheilung der Kosten
der Erbauung und Einrichtung der neuen Anstalten auf die einzelnen Ncgierungsbezirte sowie des
Nufbringungs-Modus für die zur Verzinsung und Tilgung der aufzunehmenden Anleihe erforderlichen
Mittel, wie nicht minder mit Bezug hierauf dic Abänderung ewiger Stellen des Regulativs für die
Verwaltung dieser Anstalten, als dringend nothwendig erkannt.

Der 19. Provinzial-Landtag hatte hierauf in dankbarer Anerkennung der ihm verliehenen
Selbstverwaltung den Allerhöchsten Orts angedeuteten Abänderungengenügt und mittelst Adresse vom
1. April 1868 die umgeändertenBeschlüsse und Regulativ zur Allerhöchste«Gcuehmigungunterbreitet.

Durch AllerhöchsteKabinets-Ordre vom 22. September 1868 sind nun die vom 19. Provin-
zml-Landtage gefaßten Acht Ncsolutionen, sowie das Regulativ über die Leitung und Verwaltung der
neuen Anstalten,Allergnädigstgenehmigt und dic Wahlen der Mitglieder der zur Ausführung der Bauten
niedergesetzten ständischenCommission bestätigt worden. Diese Allerhöchste Genehmigunguud Bestätigung
wurde den einzelnen Mitgliedern dieser Commissiondurch Erlaß Sr. Excellenz des Herrn Ober-Präsi¬
denten von Pommer-Eschevom 14. Oktober 1868 notificirt, uud hierauf in Folge Einladung des Herrn
Laudtags-MarfchnllsFreiherrn von Waldbott vom 2. November 1868 constitnirte sich am 17. November

1868 diese Commissionunter dem Vorsitze des Herrn Landtags-Marschalls und in Anwesenheitdes
Herrn Ober-Präsidenten in Coblenz im Sitzungssaals des Königlichen Regierungs-Gebäudes.

Die Finanz- und Vau-Commissionhalt sich nun verpflichtet, den zum 20. Provinzial-Land-
tage zusammengetretenenStanden über ihre Wirksamkeit Bericht zu erstatten und dieselben von Allem
in Kenntniß zu setzen, was in Ausführung des Beschlusses des 19. Provinzial-Landtages zur Erledigung
des ihr ertheilten Auftrages bis jetzt geschehen ist.

Nachdem die Commission sich am 17. November 1868 constituirt hatte, beschloß sie noch
am nämlichenTage die Bildung zweier Ausschüsse aus ihrer Mitte, nämlich einen aus 3 Mitgliedern
bestehendenFinanz-Ausschußund einen aus 7 Mitgliedern bestehenden Bau-Ausschuß; die Wahl der¬
selbe wurde sofort vorgenommen. Sodann beschloß die Versammlung,daß die große Commissionsich
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in fünf Bezirks-Commissionen, jede aus den drei Mitgliedern jedes Regierungsbezirksbestehend, zum
Zwecke der Ermittlung der zum Aufbau der zu errichtendenAnstalten geeignetenOrte, zu theilen
habe, wie dieses in der 7. Resolution vom Landtage bereits ausgesprochensei. Es wurde beschlossen,
daß diese Bezirks-Commissionenmit dem Berichte über ihre desfallsige Wirksamkeitund erzielten
Resultate, der nächstenVersammlung auch darüber ihr Gutachten abzugeben hätten, ob und an welche
der bestehenden Anstalten eine Anlehnung stattfinden tonne. Schließlich wurde beschlossen,daß für
die RegierungsbezirkeTrier und CoblenzAnstalten für 200 Irre, dagegen für Aachen, Coln und
Düsseldorf Anstalten für je 300 Irre gebaut werden fallen.

H,. Die Regierungsbezirke-Commissionenbegannen sofort ihre Thätigkeit. In der Sitzung der
großen Commissionvom 13. und 14. Januar 1869 wurden von sämmtlichen Bezirks-Commis¬
sionen Referate über den Ankauf geeigneterGrundstücke entgegengenommen. Man konnte sich
indessen nicht einigen, und es wurde beschlossen, daß die ganze Commissionan Ort und Stelle
sich vorher über die Lage und Brauchbarkeit der zu erwerbendenGrundstückenähere Ueber¬
zeugung verschaffenmöge. Diese Besichtigungen haben alsdann stattgefunden und wurde hinsichtlich

1. des RegierungsbezirksDüsseldorf am 19. März 1869 beschlösse!,, daß die bei Düsseldorf
gelegene Devartcmental-Irren-Anstalt, in welcher schon 316 Pfleglinge aufgenommen,nicht
geeignetsei, um eine Erweiterung derselben im Sinne der Allerhöchsten Orts genehmigten
Resolutionen vorzunehmen. In dieser Sitzung wurde sodann beschlossen, ein in der Nähe
des Städtchens Gerresheim bei Düsseldorf gelegenes Grnndstückvon 86 Morgen 150Nuthen
für den Preis von 27,000 Thlrn. für die Provinz zu erwerben und auf demselben die
neue Irren- Heil- uud Pflegc-Auftalt für den RegierungsbezirkDüsseldorf für 300 Kranke
zu bauen. Der Kaufact ist später sodann notariell gethätigtund der Kaufpreis am 20. Octobcr
1869 dem Verkäufer ausbezahlt worden.

2. Hinsichtlichder im RegierungsbezirkTrier zu bauenden Provinzial-Irren-Anstalt beschloß
die große Commission am 19. März 1869, weil die in der Stadt Trier gelegene Departemental-
Irren-Pflcge-Austalt zum Ausbau nicht geeignet und gelegen sei, daß deshalb eine neue
Anstalt für 200 Kranke in der Nähe der Kreisstadt Merzig auf einem dafelbst geeignet
befundenen Grundstücke erbaut werden soll. Dieses Grundstück umfaßt 70 Morgeu und ist
der Kaufpreis 29,000 Thlr. Es wurden spater noch 6 Morgen 98 Ruthen für den Preis
von 2782 Thlr. von der Bezirks-Commissionzur besseren Arrondirung hinzngekauftund
wurde diese nachträgliche Erwerbung durch Beschluß der großen Commission vom 18. Juni 1870
genehmigt. Der Kaufpreis der verschiedenen Grundstücke ist bezahlt.

3. Hinsichtlichder im Regierungs-BezirkeCoblenz zu bauendenAnstalt beschloß die Finanz-
und Bau-Commissionam 3. April 1869, die neue Anstalt in der Nähe der bei Andernach
gelegenen Departemental-Irrenanstalt St. Thomas zu baueu. Obgleich eine Erweiterung
letzterer Anstalt nicht thunlich, so wurde doch für nützlich gefunden, die neue Anstalt für
200 Kranke in der Nähe der fchon bestehendenzu bauen. Das dazu auserseheneTerrain
beträgt 50 Morgen und ist der Kaufpreis mit 24,450 Thlrn. bezahlt.

4. Die im RegierungsbezirkeAachen zu erbauendeProvinzial-Irren-Anstalt war Gegenstand
der Verhandlungen in mehreren Sitzungen der Fünfzehuer-Commission.Bekanntlichlagen
dem 19. Provinzial-Landtage Petitionen des Kreises Düreu und mehrerer anderer Kreise
des RegierungsbezirksAachen vor, dahin lautend, daß die bei Düren von diesen Kreisen
im Bau begriffene Departemental-Irrenanstalt von den Ständen übernommenwerden möge,
um dieselbezu einer Provinzial-Irren-Anstalt auszubauen. Diese Petition überwies der
19. Provinzilll-Lllndtag der Finanz- und Bau-Commissionzur Prüfung und Entfcheidung.
Die AachenerBezirks-Commissionreferirte in der Sitzung vom 13. Januar 1869, daß
das ursprüngliche Bauterrain bei Düren nur ein Areal von 13 Morgen umfasse, auf
welchembereits ein Gebäudeflügelausgebaut stehe und die Souterrains eines andern Flügels

35"
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fertig seien. Durch den unter Vorbehalt der Ratihabition bereits ermittelten Anlauf von
weitern 40 Morgen an die Baustelle anstoßenden Ackerlandeswürde das nöthige Areal
zusammengebrachtwerden können. Zu großen Bedenken hätte jedoch die Lage der vor¬
handenen Gebäude Veranlassung gegeben, die auch GeheimerMedizinal-Nath Dr. Nasse,
dem die Türcncr Pläne zur Prüfung unterbreitet waren, theilte.

Die Versammlung beschloß hierauf, daß, bevor ein definitiver Ankauf abgeschlossen
werde vor allem ein Gutachten einer ärztlichenCommission, bestehendaus Geheimrath
Dr. Nasse, Geheimer Sllnitatsrath Dr. La ehr und Medizinal-Nath Dr. Schnell ein¬
zuholen sei, und demnach definitiver Beschluß vorbehalten werde, bis dahin aber möge die
Vezirts-Commisssonihre Unterhandlungen in dieser Angelegenheitfortsetzen.

In der Sitzung der großen Commission zu Düren am 3. April 1889 in Gegenwart
Sr. Excellenzdes Herrn Oberpräsidcnten und der genannten ärztlichenCommissionwurde
zunächst das Gutachten der Herren Aerzte verlesen,dahin lautend: „Daß ihrer Ansichtnach
,eine Irrenanstalt von der gefordertenGröße sich nur dann zweckmäßig herstellen lasse,
„wenn unter Aufgebung des bisherigen Bauplanes ein neuer entworfen wird. Das vor¬
handene Gebäude würde sich iu Anbetracht seiner guten baulichen Ansführnng in den
„neuen Plan brauchbar einfügen lassen, obgleich nicht zu verkennen wäre, daß die erwähnte
„Lage und innere Cinrichtnng beschränkend auf die Verwendung einwirkenund die voraus¬
sichtlicheStörung der Symmetrie die ansprechende Form des ganzen Baues beeinträch¬
tigen würde."

Sodann wurde in jener Sitzung beschlossen, daß das von den bcthciligten Kreisen des
Regierungsbezirks Aachen zur Erbauung einer Departcmcntal-IrrenMlegcanstalt bereits
erworbene Terrain nebft den bereits darauf aufgeführten Bauten und dem zur Ausführung
schon vorhandenen Baumaterial zn dem selbstkostcndcnPreise mit allen Nechlcn und Pflichten
und erworbenenresp, in Aussicht gestellten Venefizien erworben werde; nicht minder sollen
die an vorstehendes Terrain anstoßenden 36 Morgen 16 Nuthen zu dem Preise von 450 Thlrn.
pro Morgen angekauft und darauf die Provinzial-Irren-Heil- und Pflegeanstalkfür den
Ncgierungsbezirl Aachenerbaut werden. Diefer Ankauf der 36 Morgen ist nun effcctuirt
worden, und außerdem genehmigtedie große Commission noch einen fernern Ankauf von
15 Morgen, so daß im Ganzen ein Areal von 64 Morgen vorhanden ist, für welches eine
Summe von 21,598 Thlrn. nach abgeschlossenenKaufverträgen gezahlt worden ist.

5. Die Cölner Bezirts-Commissionrcferirte in der Versammlungvom 14. Januar 1869 über
ihre Bemühungen hinsichtlich der Necherchen nach Vauterrain, woraus hervorging, daß die
Gemeinden Nhcinbach und Mcckenheim das erforderliche Vauterrain unentgeltlich hergeben
wollten. Da indessen feitens der Finanz- und Bau-Commissiou sowohl als auch seitens
der Universität Bonn dringend gewünscht wurde, daß die Anstalt für den Ncgierungsbezirl
Cöln in unmittelbare Nähe der Universität Bonn gebracht werde, so wurde beschlossen,
den Versuch zu machen, durch Vermittlung des Herrn Curators der Universität eine«
Zuschuß zu dem Terrain-Ankauf entweder aus Staats- oder Universitäts- Mitteln zu
erlangen. In der Sitzung vom 19. März 1869 wurde schließlich die Cölner Bezirks-
Commission beauftragt, dem Herrn Curator der Universität Bonn mitzutheilen, daß die
Bau- und Finanz-Commission gewillt sei, die Irren- Heil- und Pflegcanstalt für den
RegierungsbezirkCöln in der Nähe von Bonn zu bauen, wenn mit Rücksicht darauf, daß
verschiedene Gemeinden das erforderlicheTerrain gratis resp, zu ganz billigen Preise«
offerirt haben, das Curatorium ein entsprechendesTerrain von mindestens 50 Morgen
unentgeltlich der Provinz zu dem gedachten Zwecke zur Verfügung stelle und daß die
Provinz bereit fei, die zum Ankauf erforderlichenMittel verzinslich vorzuschießen,wenn
dieselben in vier Iahres-Ratcn zurückgezahlt würden. In Folge dieser Mittheilung wurden
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dann noch weitere Verhandlungen mit dem Herrn Curator der Universität geführt, die zum
Resultatehatten, daß Sc. Majestät der König durch AllerhöchstenErlaß vom 14. März 1870
zu den Grnnd-Crwerbungskostcndieser 50 Morgen, die auf 27,000 Thlr. berechnet waren,
die Summe vou 20,000 Thlru. iu der Weise zu bewilligengcruhteu, daß diese Summe
in vier unverzinslichenIahres-Naten von je 5000 Thlrn. gezahlt werde; der Nest der
Erwcrbungskostcnaä 7000 Thlr. wurde sodann von der Universilät Bonn und der Stadt
Bonn von jedem Theile zur Hälfte zu übernehmenvorgeschlagen. Der Minister knüpftean
die Auszahlung dieser Gelder die Bedingung, daß die Provinzial-Ständc die Verpflichtung
übernehmen, in dem Gebäude der Irren- Heil- nnd Pflegcanstalt, oder, wenn mehrere
Gebäude aufgeführt werden, in einem derselben diejenigenEinrichtuugeuzu treffen, welche
erforderlichsind, um es dem Direktor der Anstalt zu ermögliche,!, in derselben und mit dem
derselbenzu Gebote stehenden Material für wenigstens 50 Sludircudc der Bonner Hoch¬
schule während der Semestcrzeitc» in akademischer Weise klinischen Unterricht in der
Psychiatrie zn ertheilen.
In einer gemeinschaftlichenSitznng der ständischen Commissaricnmit dem Herrn Curator

der Universität und dem Herrn Oberbürgermeistervon Vonn, zu Bonn am 12. April 1870 acceptirtcn
die crstern, unter Vorbehalt der Genehmigungseitens der großen ständischenCommission, dankbar das
Königliche Gnadengeschenk und die Ancrbiclungcnder Universität und der Stadt, In der Sitzung der
Finanz- und Bau-Commissionam 18, Juni 1870 genehmigtesodann dieselbe die eben genannte Ver¬
handlung vom 12. April 1870 uud deu unverzinslichenVorschußeines Theiles der Kaufsumme. Es
wurde sodann die ganze Angelegenheitiu der Weise regnlirl, daß in einer notariellen Verhandlung
äe cluto Boun, 27. August 18?»» die Nhciuprovinz von der ArmenVerWallung zu Bonn 50
Morgen 1 Ruthe 20 Fuß für die Summe vou 27,000 Thlr». ankaufte. Zur Zahlung dieser Summe
wurde die erste Rate des Königlichen Gnaden-Gcschenls,sowie die von der Universität und der Stadt
Bonn von jedem Theile zur Hälfte zu tragenden 7000 Thlr, verwandt uud der Nest -ul 15,000 Thlr.
von der Provinz uuvcrziuslichvorgeschosfeu und wird derselbe in drei nacheinanderfolgenden Jahren
am 11. November 1871, 1872 nnd 1873 jedesmal mit jährlich 5W0 Thlrn. aus der Staatskasse
zurückgezahlt werde», Iu der Sitzung der großen Commissionvom 18. Iuui 1870 wurde sodann
ferner beschlossen,zur besseren Arrondirung des Terrains noch 4 Morgen 105 Ruthen 80 Fuß zuzu¬
kaufen, welche für Rechnungdes Regierungsbezirks^ülu incl. Kosten für die Summe von 3109 Thlrn.
2 Sgr. 2 Pf. erworben wurden. Einem neuen Antrag des bearbeitenden Technikers, noch andere
5 Morgen zur besseren Arrondirung des Anstaltsterrains anzukaufen,wurde ebenfalls Statt gegeben;
der Ankauf selbst ist ausgesetzt, bis der baulcilcnde Techniker die Grenze genauer festgesetzthaben wird.
L. Dem am 17. November 1868 gewählten Vau-Ansschusfe wurde iu jcuer Sitzung der Auftrag

ertheilt, iu allen Bau-Augclegenhciten,iusbcsoudcrcauch bezüglich der Austeilung von Bau-
Beamten, der VersammlungVorschlägezu machen. In Folge dieses Auftrags erkannte der Bau-
Ausschuß es für nothwendig, daß die Anfertigung der Pläne für sämmtliche 5 Anstalten, sowie
die BarttOberleitnng dieser Anstalten in Eine Hand gelegt werde, daß also nach einem Manne
zu suchen sei, dem die Kenntnisse und die Erfahrung zur Seite» stehen, um solche große Bauten
zu projccliren und zu leiten. Dieser Oberbauleiter würde sodann für die Dauer der Bauten
iu den Dienst der Provinz treten, und würde diese ihm die erforderlichen Arbeitskräfte stellen.
Es wurde somit die Errichtung eines Ccntral-Baubüreans beabsichtigt, um die nöthigen Vorar¬
beiten zu macheu, und spater bei Ausführung der einzelnen Bauten au jeder Baustelle einen
Baumeister unter der Leitung des Ccntral-Baubürcaus anzustellen.

Die Wahl des Ausschusses fiel auf deu bei der Königlichen Negieruug zu Coblenz ange¬
stellten Landbaumeister Dittmar, der von hochgestellten Personen aus dem Handelsministerium,
sowie vom Herrn Minister von Vodelschwingh uud unserm Herrn Oberprasidentcnals tüchtig
empfohlenwar, und der auch bei Ausführung der Neubauten der Irren-Anstalt zu Lengerich in
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Westfalen die Leitung derselbengeführt hatte. Der Bau-Ausschuß setzte sich mit Herrn Dittmar
in Verbindung, um die Bedingungen kennen zu lernen, unter welchen in den Dienst der Provinz
zu treten, er vielleicht geneigt sein würde. Nachdem der Ausschußdie Vereitwilligkeitsowie die
Bedingungen des Herrn Dittmar kennen gelernt hatte, trug er dieselben der Finanz- und Bau-
Commissionvor und diese beschloß am 13. Januar 1869:
1. Daß der Herr Dittmar als Oberleiter für alle 5 Anstalten angestelltund ihm ein jähr¬

liches Gehalt von 2000 Thlrn. zugesichert werde.
2. Daß dem Herrn Dittmar außerdem eine Gralification von 6000 Thlrn. bewilligt werde, wovon

ein Drittel nach Feststellungder Pläne und Beendigung aller Vorarbeiten, und der Nest nach
Beendigung der Bauten und der erforderlichenAbrechnungenund unter der Bedingung
gezahlt werden soll, wenn die dem Herrn Dittmar überwiesenenGeschäfte zur Zufriedenheit
der Bau-Commissionausgeführt sein werden.

3. Daß außerdem dem Herrn Dittmar eine firirte jährliche Neifc-Entschädigungvon 900 Thlrn.
gezahlt werden soll.

Unter diesen Bedingungen wurde der Ausschuß ermächtigt, mit Herrn Dittmar einen
Vertrag abzuschließen.

In der Sitzung vom 13. Januar 1869 beschloß die Finanz- und Bau-Commission
sodann, daß der Bau-Ausschuß ermächtigtwerde, die nöthigen Unter-Beamten anzustellen.
In Folge dieser Beschlüsse hat der Vau-Ansschußam 24. Februar den betreffenden Vertrag
mit Herrn Dittmar abgeschlossen und gleichzeitigdurch Vermittlung Sr. Excellenz des
Herrn Ober-Präsidenten bei dem hohen Ministerium für den ?c. Dittmar einen Urlaub aus
seiner jetzigen Stellung als Landbaumcister und zwar für die Dauer der ganzen Bauperiode
beantragt. Laut Mittheilung des Herrn Ober-Präsidenten vom 3. März 1869 ist dem
:c. Dittmar zur Uebernahmeder genannten Leitung ein 5 bis Mhriger Urlaub Seitens
des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bewilligt worden und
hat Herr Dittmar seine jetzige Stellung am 1. April 1869 angetreten. - Die erste Aufgabe
des Herrn Dittmar war, sich die geeigneten tüchtigentechnischenKräfte zu suchen und dem
Bau-Ausschußals Unter-Beamte des Ccntral-Vuubüreaus in Vorschlag zu bringen. Es wurden
nun vor und nach auf dem Central-Banbürcau auf Kündigung mit Diäten angestellt und
waren vorhanden: bis October 1869 zwei Arbeiter; es kam 1 Arbeiter im Monate November
1869 hinzu; im Dezember1869 noch zwei Arbeiter; im Januar 1870 sechs Arbeiter; im
November 1870 zwei Arbeiter und im Januar 1871 noch zwei Arbeiter. Im Ganzen sind
außer Herrn Dittmar und einem Bauschrciber jetzt 15 technischeUnterbeamte vorhanden

und zwar: 1 Baumeister — gleichzeitig als Stellvertreter des «. Dittmar — 3 Bauführer,
5 Architecten und 6 Bau-Assistenten, mit einem Diäten-Auswande von monatlich etwas
über 800 Thlr.

Ueber den Fortgang dieser technischenVorarbeiten erlauben wir uns nun Folgendes
ergebenst mitzutheilen: Nach der Sechsten Resolution hatte der hohe Laudtag uns den
Auftrag gegeben, nach geschehener Erwerbung der Baustellen die nöthigen Bau-Techniker
anzustellen und mit denselben unter Zuziehung von Aerzten die Plane :c. der 5 Irren-
Anstalten aufzustellen und darnach die verschiedenen Bauten in Ausführung zu bringen.

Um nun nichts zu versäumen,hatten wir in der Sitzung vom 13. Iannar 1869 beschlossen,
drei Sachverständige, die als Autoritäten der Psychiatrie bekannt sind, zu ersuchen, nicht
nur ein allgemeinesProgramm, sondern auch für jede Anstalt, ein besonderes Programm
aufzustellen, welche dem Baumeister Dittmar bei Bearbeitung der verschiedenen Skizzen
und Plane, welche auf den mit ihrer Zustimmung angekauften Bau-Grundstückenzur Aus¬
führung kommen sollen, zu berathen, bevor sie der großen Commissionzur Feststellung
vorgelegt werden. Die drei gewählten Aerzte, nämlich die Herren: 1. Geh. Medizinal-Rath
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Dr. Nasse zu Sicgburg, 2. der Geh. Sanitäts-Nath Dr. Laehr zu Asyl Schweizerhofund
3. der Medizinal-Rath Dr. Schnell zu Hildesheim, hatten auf uuser Ersuchenihre Unter¬
stützung zur Lösung der großen, uns gestelltenAufgabe bereitwilligst zugesagt. Wir
beschlossen ferner am 1«. Juni 1870 die Ueberscndung der angefertigtenBaupläne an die
Königliche Bau-Abtheilung zu Berlin zur Revision in baupolizeilicher Hinsichtund zwar je
nach dem Fortgang ihrer Anfertigung. Die Arbeiten sind nun in soweit vorgeschritten, dah
die Plane von Merzig, Andernachund Gcrrcshcim von dem Ausschusse durchberathcn und
von uns festgestelltworden sind. Die Pläne der Merziger Anstalt sind sodann am
10, Iannur c., die von Andernacham 11, Februar und die von Gerrcsheim am 15. März
durch Vermittlung des Herrn Obcrpräsidentcn nach Berlin abgegangen Die Pläne von
Dürcn und Bonn find nach Auftrag des Ausschusses noch einigen Abänderungenunter¬
worfen worden, werden jedoch zur eudgültigen Feststellungauch ehestensvorgelegt werden.

Copien der Pläne sind auf dem Central - Baubürcau zurückgeblieben, um währendder
Zeit, daß die Original«,, in Berlin sind, an den speciellen Anschlägen der Anstalten arbeiten
zu lönnen. Auf dem Terrain der Anstalten zu Gerreshe'.m und Düren sind während des
Jahres 1870 Ziegelsteine fabrizirt worden und zwar zu Gerreshcim 5 Millionen mit einem
Kostcnanfwandevon 25,000 Thlrn.; die Zahl der in Düre» fabrizirten läßt sich noch nicht
angeben, weil die Zicgelöfen noch nicht abgenommenfind. Zu dem Andernacher Terrain
gehört auch eine fehr reichhaltige Quelle mit bedeutendem Gefalle und zwar bis zur
Baustelle von 80 Fuß. Eine Umfassungdiefer Quelle ucbst einer Wasserleitungist fchon
verdungen worden, die Leitung deß Wassers bis zur obersten Etage der Gebäude wird
dadurch ermöglicht,ohne daß es einer Dampfmaschinebedarf.

0. Der am 17. November 1868 gewählte Finanz-Ausschußschritt sofort zu deu Vorarbeiten, um in
Ausführung der SiebentenResolutionfür die Provinzial-Obligationcn ein Allerhöchstes Privilegium
Namens der Stände zu erWirten, und demnächst nach Maßgabe des Bedarfs deren Emission
zum bestmöglichen Courswerthe zu bewirken. Nachdemder Finanz-Ausschuß nach vorheriger
Rücksprachemit dem Herrn Oberpräsidenten das betreffendeRegulativ für die Einisston der
Prouinzial-Obligationen, nebst Schema's für den Inhalt der Obligationen, der Zinscoupons
und der Talons entworfen, wurde dasselbe der Finanz- und Bau-Commissionunterbreitet und
von derselben in der Sitzung vom 13. Januar 1869 geuchmigtund dem Herrn Obcrprästdenten
zur gütigen Erwirkungder Allerhöchsten Genehmigungübergeben.Diese AllerhöchsteGenehmigung
ist dann auch am 19. April 1869 erfolgt und ist der Abdruck des Regulativs, sowie des Inhalts
der Obligationen uud der Schemas der Zinscoupons und der Talons in der Gesetz-Sammlung
von 1869 Nro. 40 S. 710 publizirt worden, — In derselben Sitzung beauftragten wir den
Finanz-Ausschuß, uach Allerhöchster Genehmigungdes Regulativs nebst Anlagen, auf Grund
desselben

3. die Emissionder provinziellenObligationen zum bestmöglichen Course zu betreibenund letztere
nebst Eoupons und Talons zu unterzeichnen,

d. sodann auch die bis zum Jahre 1870 nöthigen Gelder in geeigneter Weise aus der Provinzial-
Hülfstasfe vorschußweisezu entnehmen. Zur Ausstellung der Anweisungenfür die Zah¬
lungen der nöthigen Baufonds für die einzelnen Anstalten und Führung der Controlle über
Dasjenige, was jedem einzelnen Regierungsbezirkezur Last fällt (Sechsie Nesol.), wurde von
uns Freiherr Naitz von Frentz bevollmächtigt.

«. Beauftragten wir den Finanz-Ausfchuß,mit einer, jeder Baustelle zunächst gelegenen König¬
lichen Steuer- oder Gemeinde-Kasse,bezüglichder Uebernahmeeiner Spczial-Baukasfe zu
contrahiren und abzufchließen.

Es ist zu berichten:



280

aä ». dllh die sämmtlichen Obligationen nebst Coupons und Talons zum Betrage non zwei
Millionen Thlr. angefertigt sind und zwar 10,000 Stück lr<l 100 Thlr. und 2000 Stück
aä 500 Thlr., die in den feuerfesten Räumen des Cölner Nathhausesunter Obhut des
Herrn OberburgermeistersBachcm deponirt sind, und wofür an Druckkoste»,Papier :c.
1064 Thlr. 3 Sgr. 8 Pfg. gezahlt wurden. Bon dieser Anzahl Obligationen sind
Ende Februar 1870 ^ 400,000 Thlr. und zwar 2000 Stück ü 100 Thlr. und 400
Stück ^ 500 Thlr. nebst den betreffenden Coupons und Talons unterzeichnet uud der
Provinzial-Hülfskasse ad slo^u^itnm übergebe,: worden. An Stempcllosten wurden
hierfür 533 Thlr. 10 Sgr. an das Königliche Haupt-Tteueramt zu Cöln gezahlt.

Ferner sind Anfangs Mai d. I. fernere 000,000 Thlr. in Obligationenund zwar
«00 Stück n 500 Thlr. und 3000 Stück -l 100 Thlr. nebst Coupons und Talons
gezeichnet und der Provin;ial-Hülfstasse aä llo^asiwni übergebenwordeil. An das
Königliche Hauptsteueramtzu Colu wurden hierfür an Stempeltosten 800 Thlr. gezahlt.

Was nun die Emissionder Obligationenbetrifft, so hatten alle Bemühungen lange
zu keinem günstigen Resultate geführt. Die Untcrhandluugcn mit verschiedenen Bankiers,
um die Obligationen zu eiuem fcsteu Course zu übertrage», lieferten lein Resultat und
die meisten der Häuser wollteu uur gege» Provision deu Versuch inachen, sie unterzu¬
bringen, ohne für den Cours uur irgend etwas F'stes angeben zu tonnen. Wir
beschlossen darauf am 18. Inni 1870, die Provinzial-Hülfskassez i ersuche»,die Ver-
ausgllbung der Obligationen zu 90°/u zu versuchen. 'Nach Mittheilung derselben sind bis
Anfang April erst 121 Stück -i. 100 Thlr. ^. 12,100 Thlr. uud 49 u 500 Thlr. ^ 24500 Thlr.
im Ganzen also nur für 36,600 Thlr. nominal abgesetzt worden. Da nach Rückkehr
der Pläne von Berlin die Arbeiten in vollem Maaße beginne» und auch jetzt schon
zu den Erdarbeiter,, Lieferuug vou Steiucn:c. größere Snmmen erforderlichwerden,
so machte der Finanz-Ausschußnochmalsden erneuerten Versuch, die Obligationen zu
einem festen Preise einem Bankhausezu übertrage,, uud diesmal wurde der Versuch mit
Erfolg gekrönt. Am 19. April c. wurden die sämmtlichen Obligationen dem Bankhausc
Salomon Oppenheimjun. & Comsi. zu Cöln in Berbinduug mit der Disconto-Gesell-
schaft in Berlin zum Course von 90^°/» in der Weise verkauft, daß die erste Million
sofort übergebenund gezahlt werde; bei der zweiten Million hat das Haus Oppen¬
heim bis zum 31. Dezember c. Zeit, sich zu erkläre», ob es dieselbe zu dem genannten
Course übernehmenwill, wohingegendie Stände gebundensind, sie alsdann zu diesem
Preise abzugeben.

aä d. Durch Verfügung des Herrn Ober-Präsidenten Excellenz vom 28. Januar 1869 wurde
die Provinzial-Hülfskassezu Cölu angewiesen,bis zum Jahre 1870 die auf jene Kasse
zum Zwecke der Reorganisation der Irrenpflege anzuweisenden Summen vorschußweise
aus dem zur Disposition der Provinzial-Stände stehenden Theile des Zinsgewinnes
auszuzahlen. Es sind demnächst bis zum Schlüsse des Jahres 1869 auf die Provin¬
zial-Hülfskasse14,612 Thlr. 18 Sgr. 11 Pfg. augewiesen, resp, aus ihr vorschußweise ent¬
nommen worden. — Da 1870 für Ankauf der verschiedenenBauterrains sowie für Bestrei¬
tung der Kosten des Cmtral-Baubüreaus und sonstiger Arbeiten größere Summen erfor¬
derlich waren, so reichte der Vorschuß der Provinzial-Hülfskassenicht aus, und es mußte in
anderer Weise zur Beschaffungvon Geldmitteln Rath geschafft werben. Der Finanz-
Ausschußeröffnete dicserhalbbei dem A. Schaafhausen'schenBankverein in Cöln einen
Credit und bezog von dieser Stelle die erforderlichen Mittel, die sich bis zum 19. April
d. I. auf 196,395 Thlr. 9 Sgr. 4 Pfg belaufen und sodann aus den verkauften
Obligationen durch das Bankhaus Oppenheim dem A. Schaafhausen'schenBankverein
zurückgezahlt wurden. Bis zum 1. Juni d. I. belaufen sich die sämmtlichen Ausgaben
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auf 283,582 Thlr. 21 Sgv. 6 Pfg. Die nachfolgende Tabelle weiset nach, zu welchem
Zweckedie bis jetzt gezahltenGelder verwendetwurden, ebenso welchem Regierungs¬
bezirke dieselben zur Last fallen. Eine besondereRubrik enthält diejenigenAusgaben,
die allen Regierungsbezirkengemeinschaftlich zur Last fallen, und deren Vertheilungauf
die einzelnen Regierungsbezirkeerst später beschlossen werden muß,

aä «. In den Regierungsbezirken Trier, Coblcnz, Aachen und Düsseldorf sind an den
betreffenden Stellen Spezial-Vaukassenerrichtet und ist mit den Nendcmtcn der betreffende
Vertrag abgcfchlossenworden auf ein festes Aversum.Für den Regierungsbezirk Coln muß
dies noch geschehen und wird in demselbendie Spezial-Baukasscin Bonn eingerichtetwerden.

Nimmt man sämmtliche Arbeiten in Erwägung, die uus in Erfüllung des Auf¬
trages des hohen Landtages obliegen, fo fallen dieselben in drei Haupt-Abschuitte.
I. a. Organisation des Geschäftsganges;

d, Errichtung des Eentral-Baubüreaus;
o. Erwerbung der Grundstücke für den Vau der fünf Anstalten.

II. a. Erwirkung des Privilegiums zur Ausgabe der Obligationen,
d. Anfertigung derselben,sowie deren Emission;
o. Gründung der Spezial-Vaukassen;
d. Ausfertigung der Zahluugs-Anweisnngenuud Eontrolle der verschiedenenKassen;
o. Ausarbeitung resp. Berathung und Feststellungder Skizzen und Pläne sämmt¬

licher Anstalten sowie deren Anschläge.
III. Verdinge, Submissionen der Materialien und Arbeiten bei den einzelnenBauten

uud Ausführung derselben.
Was den Abschnitt 1 betrifft, so ist derselbe vollständig erledigt. Von

Abschnitt II sind ->. 1> « <I erledigt, bei o bedürfen die Pläne von Vonn und
Düren noch der Feststelluug.

acl. III. wird mit den Verdingen .'c. sofort vorgegangenwerden, sobald die
Pläne successive von Berlin wieder hicher gelangen.

Was nun die vom hohen Landtagezur Dispositiou gestellte» Mittel aubclaugt, so sind wir
der Ansicht, daß, wenn nicht sehr ungünstigeEonjccturen eintreten, — als wohin hauptsächlich die
erhöhten Preise der Baumaterialien uud Arbeitslöhne zu rechnen sind, die seit dem Jahre 1865, wo
die Summe von 2,000,000 Thlrn. festgesetzt wurde, bedeutendin die Höhe gegangen sind — wir
alsdann mit dieser Summe ausreichenwerden. Im Ucberschlagc dürfte eine Anstalt von 300 Kranken
excl. Grund und Boden sowie Einrichtung auf 400,000 Thlr. zu rechnen sein, und eine Anstalt von
200 Kranken auf 300,000 Thlr., zusammen1,800,000 Thlr. Hierzu kommen dann für sämmtliche
Anstalten, für Grund und Boden 100,000 Thlr. und zur Einrichtung 100,000 Thlr., wozu die zwei
Millionen hinreichen würden.

So viel läßt sich indessen jetzt schon übersehen,daß der verlorene Courswerth der Papiere
nicht in Abzug gebrachtwerden kann, sondern daß die ganze Summe in baarem Gelde zur Verfügung
gestellt werden muß. - Wir unterlassen es indessen, dicserhalb bei dem hohen Landtage einen defini¬
tiven Antrag zu stellen, weil noch nicht festgestellt werden kann, wie hoch der Verlust an den Obliga¬
tionen sein wird und wir somit in die Lage kommen tonnten, alsdann später wiederholt neue Antrage
zu stellen. Da indessen bis dahin, wo diese Frage in Betracht gezogen werden muß, der hohe Land¬
tag abermals versammeltsein wird, so behalten wir uns, die csinitivcn Antrage bis zum nächsten
Landtage ergebenst vor.

Düsseldorf den 22. Juni 1871.

Die Finanz- und Bau-tkomunssion für die zu bauenden «Provinzial-Irren-Heil«
«Pflege-Anstalten

Dr. Wurzer. Wachter. Vachcm.
Contzen. Schult. Paulssen. Freiherr Naitz von Freutz. M. vom Brück.
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N«o 37.

Referat des 0. Ausschusses,
betreffend die Rheinische Proviuzial-Hülfskasse.

Referent: Contzen.

Mittelst Rescrivtes vom 20, Juni enr. .nl> Nr°. 57 I.. «. legt der Königliche Landtags- ^H°"I^°^°''
Commissar,der Herr Ober-Präsident der Nheinprovinz, dem Herrn Landtags-Marschall vor:

1) die zur Vertheilung an die Provinzial-Landtags-Mitglicder erforderliche Anzahl von Exem¬
plaren des Verwaltungs-Berichtcsder Provinzial-Öülfskassefür die Jahre 1868,1869 und 1870;

2) einen Antrag der Dircction der Hülfskasse vom 23. Dezember 187N auf Erhöhung der
Remunerationen für die Subalteru-Veamten der Hülfskasse;

3) eineu Beschlußder gedachten Direction vom 20 Mai d. I., betreffend die Gewährung von
Darlehen an die auf Grund des Gesetzes vom 4, Juli 1868 gebildeten Erwerbs- und W,rth-
schafts-Genossenschllften; ,

4) einen auf vorstehende Positionen 2 und 3 bezüglichen Bericht der Dircction der Provmzial-
Hülfsfasse vom 29. Mm d. I.; ,

5) ein auf vorstehende Position 3 bezügliches Gesuch des Vorstandes des landwirtschaftlichen
Vereins für Rhcinprcußcn vom 8. März d. I. ^. ^. >

Der Herr Landtags-Eommissar knüpft an diefe Vorlagen das Ersuchen, über d,e dann
gestellten Anträge die Beschlußfassungdes Provinzial-Landtages herbeizuführen.

Der Ausschuß, mit der Prüfung dieser Vorlagen befaßt, bemerkt,
ücl 1. daß der in den Händen der Mitglieder des Provinzial-Landtagesbefindliche gedruckte VerM

über die Verwaltung der Provinzial-Hülfskasse während der Jahre 1868, 1869 uud IdiU
einen ausreichendenUebcrblick über diese Verwaltung gewähre und zu besonderen Bemer¬
kungen dem Ausschüsse keine Veranlassung biete, weshalb er glaube, sich lediglich auf den¬
selben beziehen zu können.

In den Vorlagen ^ „ , .
acl 2 und 4 wird von Seiten der Direction der Provinzial-Hülfskasse der Antrag gestellt, oay

vom I. Januar d. I. ab die jährlichen Remunerationen .
») des Secrctairs und des ersten Buchhalters von je 300 Thlrn. aus 4l)U ^.yu.
d) des zweiten Buchhalters vou 200 Thlrn. auf 250 Thlr.
«) des Kassirers von 300 Thlrn. ans 350 Thlr.

erhöht werden mögen. Begründet wird dieser Antrag dnrch den H'"wc's. daß d °l2ye.
rigen Remunerationen als ein geuügeudes Acquivalent für dic Arbeitsleistungen die n
Beamten nicht mehr anerkannt werden könnten und zwar jetzt um so "en'g", °^ !
Beamten durch die der Hülfskasse
Anleihe zur Reorganisation der Irrenpflege in der Nheinprovinzein nicht uneryevi,ll)er Z«.
wachs an Arbeit geworden sei. ^ m , ^ >,»,. ^^lin,.

In Anerkeiinungdieser Grüude befürwortet der Ausschuß den Antrag der D.rectwn
der Provinzial-Hülfskassebeim hohen Landtage: ,^°>>^l<>n

mit den vorgeschlagenenErhöhungen der Nemnnerationen für d,e vorgedachten
Beamten sich einverstandenzu erklären. ^

.ä 3 und 5. Was du Antrag der Direction der Proviuzial-Hulfslasse und das da V«
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werden dürfen, so kann der Ausschuß ein Bedürfniß zu einer solchen Abänderung nicht an¬
erkennen indem das Statut für die Genossenschaften kein Hinderniß biete, bei der Proviu-
'ial-Hülfskasse Darlehue zu beanspruchen und ebenso wenig für die Direction dieser Kasse,
den Genossenschaften Darlehue zu gewahren.

In dem §. 8 befindet sich nämlich »ud c. die Bestimmung:
„Darlehne aus der Hülfskassekönnen gegen genügende Sicherheit gewährt werden,
an Corporationen und vom Staat genehmigte gemeinnützige Anstalten."

Da nun nach dem §. 11 des Bundcsgcsctzesvom 4, Juli 1868 über die privatrechtliche
Stellung der Erwerbs- und Wirthschafts-Gcnosscnschaftcndie in dem 8- 1 bezeichneten Genossen¬
schaften unzweifelhaftCorporationen sind, so erledigen sich hierdurchder Nutrag der Dircctiou der
Provinzial-Hülfs-Kasse in dem Protokolle vom N». Mai cur. und das Gesuch des lcmdwirthschaft-
lichen Vereins voni 8. März cur. von selbst.

Düsseldorf den 10. Juli 1871.

Der « Ausschuß
Freiherr von Leykam, Vorsitzender. Contzcu. Or. Wurzer. Becker. Mund. M. vom Brück.

Noeggerath.

Nro. lt»

Referat des 6. Ausschusses
über die Taubstummen-Anstalten.

Referent: Horst.

Taubstummen« Der Königliche WirklicheGeheimc-Nath und Ober-Präsident der Nhein-Provinz, Herr von
Anstalten. Pommer-EscheExcellenz legt dem 20. Provinzial-Landlage folgendenBericht des Rheinischen Provin¬

ziell-Schul - Collegii vom 9. Juni c. nebst Anlagen vor, betreffend die Wciterbewilligung der laut
Beschlusses des 19. Provinzial-Laudtages bis Ende 1870 gewährten Zuschüsse.

1. Zur Stcllenvcrmchrnng in den vier Taubstummen-Seminar-"Anstalten zu Kempen, Brühl,
Moers und Ncuwicd und den beiden Taubstummen-Anstaltenzu Nachen und Cöln, so wie die
Neubewilligung weiterer Zuschüsse zur Beschaffungeigener Schul-Austalts-Gcbäudefür Kempen
und Brühl, zur Creirung von Hülfslehrerstcllen an den vier Seminar-Anstalten und zur
Vermehrung der Unterrichts-Mittel.

2. Gin Gefuch des Vorstandes der Taubstummen-Anstaltzu Aachen vom 17. v. Mts. um Erhöhung
des dieser Anstalt aus Provinzilll-Mitteln bisher gewährtenZuschusses mit der Bitte, hierüber
eine Beschlußfassung herbeiführenzu wollen.

Der betreffende Ausschuß hat sich nach wiederholtenBerathungen zu folgendenAnträgen
geeinigt:

1. Die auf den früheren Provinzial-Landtagen bereits bewilligten . . . Thlr. 2000 „ -- „ ""
zur Vermehruug der Stellen an den Provinzial-Tanbstummen-Nnstalten,von
Kempen,Brühl, Moers und Neuwied, für die Jahre 1871,1872 und 1873
auch zu bewilligen.—
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2. Ferner ...................... Thlr, 2000 „ - „ -
für Deckung der Mehr-Ausgaben dieser Anstalten,

3. für die Taubstummen-AnstaltAachen ............. „ 1250 „ -— „ —
statt wie bisher 1000 Thlr.

4. für die Taubstummen-Anstaltin Cöln ........... „ 1000 „ ^- „ —
Diese 3 letzten Posten ebenfalls für die Jahre 1871, 1872, 1873. -
Der Ausschuß glaubt, daß die geforderteSumme von 24,000 Thlrn. für den Bau zweier

Schulhauser für die Anstalten in Kempen und Vrühl zu hoch sei und beantragt deshalb 5., nur
20,000 Thlr., auf zwei Jahre vertheilt, zur Verfügung zustellen, damit durch die ständischenCommissare
diese Bauten errichtetwerden, welche ausschließlichesEigenthum der Provinz verbleibe».-

Der Ausschuß lehnt die gefordertenThlr. 1000 per Jahr für Errichtuug von vier neuen
Hülfslehrerstcllcn ab, weil er der Ansicht ist, daß bei der geringen Schülcrzahl das Lehrerpersonalfür
jetzt hinreichendsei, er befürwortet die geforderten Thlr. 40 per Jahr für die vier Anstalten Kempen,
Brühl, Mocrs und Neuwicd für Vermehrung von Unterrichtsmittel''.

VorstehendeBetrage sollen ans den Fonds genommenwerden, welche zur Verfügung der
Provinziell-Stande bei der Rheinischen Provinzial-Hülfskassc stehen.

Der Ausschuß hält es für zweckmäßig, daß die ständischen Commissare durch den hohen
Landtag beauftragt weiden, der Frage näher zu treten, ob die beiden Anstalten in Moers nnd Ncuwied,
ihrer geringen Schüler-Zahl wegen, nicht in eine Anstalt zu vereinigensein möchten und darüber dem
nächste»Provinzial-LcmdtageBericht zu erstatte«. —

Da die Zuschüsse aus Provinzial-Mittcln für die vier Provinzial-Taubstummen-Anstaltenzu
Kempen, Vrühl, Moers nnd Neuwicd regelmäßig wiederkehrenund die vier Anstalten ohne diese
Zuschüsse nicht bestehen können, so stellt der Ausschußbei dem hohen Proviuzial-Landtageden Antrag,
die Zuschüsse, welche nothwendig sind, für die Folge auf die Proviuz umzulegen.

Gegen die Ncchnungs-Ablageüber die Taubstummen-Anstaltenzu Kempen, Vrühl, Mocrs
und Ncuwied für die Jahre 1807, 1808, 1809 fandeu die ständischenCommissarennd auch der
Ausschuß nichts zu erinnern.

Die im neuen Etat für die Jahre 1871, 1872 und 1873 vorgesehene Gehalts-Erhöhung
für die Lehrer der vier Anstalten befürwortet der Ausschuß zwar, bittet jedoch den hohen Landtag,
es dem Ermessender ständischen Commisfareanheimstellen zu wollen, ob und wie hoch die Zulage
sein foll. —

Die Commissaresind nicht in der Lage, dem hohen Provinzial-Landtage einen genauen Bericht
über die vier Taubstummen-Anstaltenerstalten zu tonnen, indem die Bemerkungen,die sie bei der
Besichtigung gemacht, von dem sie begleitenden Dezernentendes Provinzial-Schul-Collcgiums,
Herrn Rechnungsrath Eigenbrodt, an sich genommen wurden und derselbe schwer ertrankt ist.

Düsseldorf den 5. Juli 1871.

Der «. Ausschuß.
Freiherr v. Lcykam, Vorsitzender.1)r. Würz er. Iat. Horst, v. Steffens. Mund. Ningel.

Contzen. Becker.
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Anhang.
i.

Verzeichnis der Ausschüsse
des 20. Rheinische»Provinzial-Landtagesiu ihrer definitiven Zusammensetzung.

I. Ausschuß Zur Bearbeitung der Allerhöchsten Propositionen Nro. 1, 2, 3 und 4 und der sich
aus II. Nr. 1 des Landtags-Abschiedcsergebenden ProPosition und Petitionen juristischer Natur.
1. Herr von der Mosel, Vorsitzender. n. ^ Freiherr F. von LoL.
2. „ Bruno von Heister. 12. „ 5>ugo Mund.
3. „ Freiherr von Ley kam. 13. ^ von Nuys.
4. ., Graf Wolf von Metternich. 14. D^. Würger.
5. „ Freiherr v.Fürstenberg-Borbeck. 15 " K^^j,
6. „ Aldringen. 16. ^ N3. Schüler.
7. „ Bachcm. 17. ^ von Handel.
8. „ Boeninger. 18. „ Brcmig.
9. „ Contzen. 19. ^ Schröder.

10. Herr Schlachte r.

2. Ausschuß. Zu Vezirksstraßcn-Angelegcnheiten und Königlicher Proposition Nro. 5.
1. HerrFrhr. v. Solemacher, Vorsitzender. 12. Herr Nichter.
2. „ Graf v. Hoensbroech, Excellenz. 13. „ Paulssen.
3. „ Freiherr von Schirp. 14. „ Schult.
4. „ Grafv. Nesselrode-Ehres- 15. „ I)r. Wurzer.

hoven. 16. „ N. Nollar.
5. „ Freiherr von Wenge-Wulffen. 17. „ I. von Noenninghauscn.
6. „ Caesar. 18. „ F. Vroich.
7. „ W. Münster. 19. „ Mund.
8. „ I. Gemünd. 20. ., Freiherr von Ley kam.
9. „ Wachter. 21. „ Vergcr.

10. „ E. Ningel. 22. „ Schröder.
II. „ I. Horst.

3. Ausschuß. Provinzial-Feuer-Socictät.
1. Herr Freiherr Naitz v. Frentz, Vor- 6. Herr Becker.

sitzender. 7. ., Berger.
2. „ GrafAlfredv.HompeschNurich. 8- ,, Neusch.
3. „ Freiherr v. Spies-Büllcsheim. 9. „ Paulssen.
4. „ Vachem. ^. , Dr. Engels.
5. „ von Eynern.
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. Ausschuß, a. Provinzial-Arbeitsllnstaltzu Vrauwcilcr. d. Hebammen-Lehranstalt zu Cöln. o. Land«
Armenhaus zu Trier.

1. Herr Freiherr von Gerde, Vorsitzender. 9. Herr Schult
2. „ „ von Mylius. 10.
3. „ Freiherrvon Bourscheidt. 11.
4. „ Freiherr Clemens von Loö. 12.
5. „ Dr. Nocggerath. 13.
6. „ Dr. Reinartz. 14.
?. „ Lambertz. 15.
8. „ Küchen.

Müller.
Bach em.
A. Maas.
I. Iansen.
I. Kremer.
R. Esser.

3. Ausschuß- Provinzilll-Irren-Heil-Answlt zu Siegburg.
1. Herr Freiherr von Louisenth al, 6. Herr P aulssen.

Vorsitzender. 7. „ Schult.
2. „ Bremig. 8. „ FreiherrNllitz von Frentz.
3. „ Or. Würz er. 9. „ Vachem.
4. „ Wachter. 10 „ vom Brück.
5. „ Contzen. 11. » Horst.

<j. Ausschuß, a. Proviuzial-Hülfskasse. d. Grundsteuer-Deckungsfonds,o. Taubstummen-Schulen.
ä. Elisabeth-Blindenanstaltzu Dürcn.

1. Herr Freiherrv. L e y kam, Vorsitzender. 9. Herr Schult.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naitz von Frentz.
von Steffens.
Mund,
vom Brück.
Contzen.
Becker.
Dr. Würz er.

10. „ Dr. Nocggerath.
11. „ Ringel.
12. „ von Eynern.
13. „ Freiherr Felix von Loö.
14. „ Horst.
15. „ Schröder.

?. Ausschuß. Landtags-Oekonomie.
1. Herr Graf von Hompefch-Rurich,

Vorsitzender.
2. „ Freiherr von Mylius.
3. „ Dr. Nocggerath.

I. Müller.

5. Herr Kürten.
6. „ A. Dick.
7. „ Hirschbrunn.
8. „ A. Iagenberg.
9. „ F. R. Kockerols.
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II.

Ueberficht der verschiedenen ständischen Commissionen
auf Grund der vom 20. Rheinische» Provinzial-Landtage vollzogenenWahlen.

I. Provmzial-Verwaltunqsmth.
Mitglieder:

1. Für den Regierungsbezirk Cöln.
Die Abgeordneten:1. Graf Boos-Waldeck. 2. Horst. 3. Schult.

2. Für den Regierungsbezirk Coblenz.
Die Abgeordneten: 1. Nremig, 2. Wachter. 3. Dr. Wurzer.

3. Für den Regierungsbezirk Düsseldorf.
Die Abgeordneten:1. Freiherr Raitz von Frentz. 2. von C'hnern. 3. Münster.

4. Für den Regierungsbezirk Trier.
Die Abgeordneten:1. Freiherr von Solemacher. 2. Küche». 3. Nichter.

5. Für den Regierungsbezirk Aachen.
Die Abgeordnete»:1. Freiherr von Leyt'am. 2. Becker. 3. Ianscn.

II. Deputation für das Heimathswesen.
(Allerhöchste Propositiou Nro. 3.)

H. Mitglieder:
Die Abgeordneten: 1. Dr. Wurzer. 2. Schröder. 3. Gymnich.

i>. Stellvertreter:
Die Abgeordneten:1. Münster, 2. Vcrger und 3. der Nittcrguts-Bcsiher Wolters.

III, Bezirks-Commissionen für die tlassifizirte Einkommensteuer.
(Allerhöchste Proposition Nro. 7.)

1. Für den Regierungsbezirk Cöln.
H. Aus den Mitgliedern des Landtags:

Die Abgeordneten:1. Dr. Noeggcrath. 2. Horst. 3. Schult,
b. Aus den Cintommcnstcncrpflichtigcn:

4. Sllnitatsrath Dr. Vieger aus Mülhcim a. Rh. 5. Graf v. Ncsselrodezu Ghreshovcn.
6. Gutsbesitzer von Franken in Lohmar. ?. Graf von Beisscl zu Schloß Frentz. 8. Haupt-
man» a. d. Mund aus Brüchen. 9. Handelsgerichts-PräsidentKohlhaas zu Köln,

37
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Zu Stellvertretern:

»ä ». Tie Abgeordneten: 1. RcichsfreiherrClemens von Lo« aus Wissen. 2. GutsbesitzerKretz
aus Mchlem.

»<i b. 3. GutsbesitzerFrings aus Hersel. 4. Gutsbesitzer Pingen aus Widdersdorf. 5. Advocat-
Anwalt Hopmann in Bonn. 6. GutsbesitzerPostHalter Frenger zu Fühlingen.

2. Für beu Regierungsbezirk Coblenz.
H. Aus den Mitgliedern des Landtags:

Die Abgeordneten: 1. Landtags-Marschall Freiherr von Waldbott-Basscnhcim-Bornheim.
2. Wachter aus Voppard. 3. Cäsar aus Neuwied.

b. Aus den Einkommcnsteucrpflichtigen:
4. Advocat-AnwültBremig aus Coblenz. 5. GutsbesitzerGemünb aus Breisig. 6. Kauf-
maun Böcking aus Trarbach. ?. Bürgermeister Dr. Wurzer aus Niederhammerstein.
6. Hirschbrunn aus Obcrmcudig. 9. Kaufmann Victor Sahler aus Creuznach.

Zu Stellvertretern:

»ä 2. Die Abgeordneten:1. Rollar aus Sponheim. 2. Müller aus Güls.
»ä d. 3. Gutsbesitzer Iaith aus Wiudesheim. 4. Tabaksfabrikant Balth. Kreycr zu Coblenz.

5. Gutsbesitzer Immich zu Enlirch. U. Rentner Weber aus St. Goar.

3. Für den Regierungsbezirk Aachen.
». Aus den Mitgliedern des Landtags:

Die Abgeordneten: 1. Freiherr von Leykam aus Schloß Elsum. 2. Oberbürgermeister
Contzen aus Aachen. 3. BürgermeisterPaulssen aus Laffeld.

K. Aus den Einkonimenstenerpflichtigen:

4. Freiherr von Geyr-Schweppenburg aus Aachen. 5. CommerzienrathRobert Scholler
zu Düren. «. Lcderfabritaut F. A. Laug-Gores zu Malmedy. 7. Fabrikant I. Arnold
Blschoff zu Aachen. 8. Freiherr von Vourscheidtzu Rath. 9. Tuchfabritant Emil Peters
aus Cupen.

Zu Stellvertretern:

»6 ». Die Abgeordneten: 1. Freiherr von Spies-Büllesheim aus Haus Hall. 2. Kockerolsaus
Leiffarth.

»6 b. 3, Gutsbesitzer und Bürgermeister Ios. Iansen aus Scherreshof. 4. Gutsbesitzer Jacob
Jausen zu Bmsfeld. 5. Tuchfabrik« nt Gustav Fremerey zu Cupen. 6. Gutsbesitzer LambertBrcwer aus Oidtweilcr,

4. Für den Regierungsbezirk Trier.
2. Aus den Mitgliedern des Landtags:

Die Abgeordneten: 1. Handelsgerichts-PräsidentKüchen in Trier. 2. Bürgermeister Reusch
aus Lebach.

b. Aus den Eintommensteuerpstichtigen:
3. CommerzienrathSchlachter aus St. Johann. 4. Kaufmann 5. Richter aus Mülheim
°n der Mosel. 5. LederfabrituntEdmund Ncls aus Prüm. 6. Advocat Friedrich ilell
zu Trier.

Zu Stellv er tretern :
»ä ». 1. Abgeordnetervon Handel aus Kürenz.
»ä b. 2. Gutsbesitzer Eugen Richard zu Niedersgegen. 3. Gutsbesitzer Richard von Beulwitz

aus Mariahütte.
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5. Für den Regierungsbezirk Düsseldorf.
Ä. Aus den Mitgliedern des Landtags:

Die Abgeordneten:1. Hauptmann a. b. Münster aus Wesel. 2. Franz Broich aus Gref-
rlltt). 3. Graf Hoensbrocch-Haagzu Schloß Haag. 4. von C'ynern aus Barmen.

d. Aus den Einkommensteuerpflichtigen:
5. OberbürgermeisterOndercyck aus Crefeld. «. Gutsbesitzer Font aus Pfalzdorf. ?. Ritter¬
gutsbesitzer Graf von Spee zu Heltorf. 8. Kaufmann Carl Schwarz aus Düsseldorf.
9. Rentner Friedrich Hermann Wülfing aus Elberfeld. 10. Commerzienrath Albert Hardt
zu Lennep. 11. Handelsgcrichts-Präsident W. Prinzen aus Gladbach. 12. Kaufmann
Gustav vom Rath aus Duisburg

Zu Stellvertretern:
26 a. Die Abgeordneten:1. von Boenninghcmsenaus Wardt. 2. vom Brück aus Crefeld.
aä d. 3. Rittergutsbesitzer Freiherr von Frentz-Garrath zu Düsseldorf. 4. Fabrikant Ernst

Iohanny zu Hückcswagen. 5. Kaufmann Th. Kaulen aus Neuwerk. 6. Kaufmann
Gustav Schliever zu Elberfeld.

IV. Der nach der Allerhöchsten Proposition Nro. 8 für die'Vertheilung und Vergütung der
Kriegsleistungenzu bildende Ausschuß.

1. Für den Regierungsbezirk Cöln.
2, Mitglieder:

Die Abgeordneten: 1. Ho.uptmo.nn a. d. Mund. 2. OberbürgermeisterWachem aus Cöln.
3. Bürgermeister Schult.

b. Stellvertreter:
Die Abgeordneten: 1. Graf Nesselrode. 2. Jacob Horst aus Cöln. 3. Dr. Engels.

2. Für den N e giern ngsbezirk Co blenz.
a Mitglieder:

Die Abgeordneten: 1. Freiherr von Necum zu Creuznach. 2. Abvocat-AnwaltVremig zu
Coblenz, 3. Gemünd aus Niedcrbreisig.

d. Stellvertreter:
Die Abgeordnete»: 1. Graf Wolff-Metternichzu Gymnich. 2. Wachter. 3. Dr. Wurzer.

3. Für den Regierungsbezirk Aachen.
2. Mitglieder:

Die Abgeordneten:1. Graf Hompesch. 2, Becker. 3. Freiherr von Leykam.
b. Stellvertreter:

Die Abgeordneten:1. Ianscn. 2. Lambertz. 3. Paulsscn aus Laffelb.

4. Für den Regierungsbezirk Trier.
2. Mitglieder:

Die Abgeordneten:1. Freiherr von Lonisenthal. 2. Küchen. 3. von Handel.
K. Stellvertreter: ^ „<.. , „ «, . ,.

Die Abgeordneten:I.Freiherr von Solemacher-Grünhaus. 2. Aldrmgen, 3. von Beulwch.3?^
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5. Für den Negierungsbezirk Düsseldorf.
2. Mitglieder:

Die Abgeordneten: 1. Graf Hoensbrocch. 2. von Eyncrn. 3. von Nuys.
d. Stellvertreter:

Die Abgeordneten: 1. Graf von Spce. 2. vom Brück. 3. von Boenninghausen.

V. Commission zur Mitwirkung und Controle in den Angelegenheiten der Rentcnbank.
(Allerhöchste Proposition Nro. 9.)

». Mitglieder:
Die Abgeordneten:1. Graf Nesselrode. 2. Boeninger.

d. Stellvertreter:
Die Abgeordneten: 1. Graf von Spee. 2. Münster.

VI Für die Prouinzial-Arbeits.Anstalt zu Brauweiler.
». Mitglieder:

Die Abgeordneten:1. Schult. 2. Bachem.
d. Stellvertreter:

Die Abgeordneten: Schröder. I)r. Noeggerath.

VII. Für die Provinzial-Hebammen-Lehmnstalt zu Cöln.

a. Mitglieder:
Die Abgeordneten: 1. Dr. Noeggerath. 2. Oi-. Engels,

d. Stellvertreter:
Die Abgeordneten: 1. Horst. 2. Dr. Neinartz.

VIII. Für die Provinzial-Irrenheilanstalt zu Siegburg.

a. Mitglieder:
Die Abgeordneten l. Dr. Wurzer. 2. Horst,

d. Stellvertreter:
Die Abgeordneten: 1. Graf von Nesselrode. 2. Graf Boos.

IX. Finanz- und Bau-Commission für die zu erbauenden fiinf Provinzial-Irren-Heil-
und Pflegeanstlllten.

1. Für den Negierungsbezirk Düsseldorf.
Die Abgeordneten: 1. Freiherr Naitz von Frmtz. 2. vom Brück. 3. von der Mosel.

2. Für den Negierungsbezirk Cöln.
Die Abgeordneten: 1. Graf Beissel. 2. Bachem. 3. Schult.

3. Fi^ den Negierungsbezirk Aachen.
Die Abgeordneten: 1. Freiherr von Geyr. 2. Contzcn. 3. Paulssen.

4. Für den Negierungsbezirk Trier.
Die Abgeordneten:1. Freiherr von Louisenthal. 2. Küchen. 3. Neusch.

5. Für den Negierungsbezirk Coblenz.
Die Abgeordneten: 1. Bremig. 2. Dr. Wurzer. 3. Wachter.
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X. Für das Landarmenhllus zu Trier.
». Mitglieder:

Die Abgeordneten:1. HandelsgerichtspräsidentKüchen. 2. ReM.
i>. Stellvertreter:

1. Kaufmann Aldringen. 2. Abgeordnetervon Handel.

XI. Für die Provinzial-Blindenanstalt „Elisabeth-Stiftung" zu Düren.
Commissarien:

Die Abgeordneten:1. Dr. Noeggerath. 2. Freiherr v. Leykam. 3. Vöninger 4. v. Eynern.

XII. Für die Provinzial-Feuer-Societät.
2. Mitglieder:

1. Die Abgeordeten:OberbürgermeisterBachem. 2. Freiherr Naitz von Frentz. 3. Ncusch.
4. von Eynern. 5. Becker,

b. Stellvertreter.
Die Abgeordneten: 1. Berger. 2. Münster. 3. Graf von Nesselrode. 4. Paulssen.
5. vom Brück.

XIII. Für die Provinzial-Hülfskasse.
1. Di recti on.

2. Mitglieder:
Die Abgeordneten:1. Freiherr von Lcytam. 2. Becker. 3. Schult,

b. Stellvertreter:
Die Abgeordneten: 1. Freiherr Raitz von Frentz. 2. Horst. 3. Paulssen.

2. Ausschuß.
Mitglieder:

Die Abgeordneten: 1. Ringel, 2. Schröder. 3. von Eynern. 4. Oberbürgermeister
Contzen. 5, Dr. Wurzer. 6. Freiherr von Loü.

XIV. Für die Taubstunnuenschulen.
». zu Mors:

Abgeordneter vom Brück,
b. zu Neuwicb:

Abgeordneter Mund,
o. zu Aachen:

AbgeordneterContzen.
6. für Coln, Brühl und Kempen:

Die Abgeordneten: 1. Horst, 2. Bachem.

XV. Aezirksstraßen-Commissarien.

.4.. Für die linksrheinischen Bezirk sstr aßen- Baus onds.
I.Für den Regierungsbezirk Cöln.

Commissar:AbgeordneterSchult. Stellvertreter: AbgeordneterGraf Beissel.
2. FürdenRegierungsbezirkAachen.

Commissar: AbgeordneterFreiherr von Leykam. Stellvertreter: AbgeordneterPaulssen.
3. Für den Regierungs bezirk Düsseldorf.

Commissar: Abgeordnetervon Bönninghausen. Stellvertreter: Abgeordnetervon Ruys.
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4. Für den Regierungsbezirk Coblenz.
Commissar: AbgeordneterGemünd. Stellvertreter: AbgeordneterWachter.

5. Für den Regierungsbezirk Trier.
Commissar:Abgordneter Reusch. Stellvertreter: AbgeordneterRichter.

L. Für die rechtsrheinischen Bezirksstraßeu-Ba«fond<
1. Für den Regierungsbezirk Coblenz

Commissar: AbgeordneterDr. Wurzer. Stellvertreter: AbgeordneterCaesar.
2. Für den Negierun g sbezi rt Cüln.

Commissar: AbgeordneterMund. Stellvertreter: Dr. Engels.
3. Für den Regi c ru n gsb ezirk D üsseldo rf.

Commissar:AbgeordneterMünster. Stellvertreter: AbgeordneterBerger.
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Tlluust»mme»-A»stalte», derenNcch-
nungcn und Etats ... 97. 151.

Trabeu-TrotzbiischerStraße . . . 50-
Tre,»-C»lteUu»»erStraße . . 50.
Trier, Regierungsbezirk,dessen Be¬

zirksstraßensystem78. 158-160. 247-249.
Trier, Landllrmenhlluszu, s. dieses.
V»lleno»r-Huhrer Straße . . , 5.
Vullender, Or., Anstalts-Arzt zu

Brauweiler, Belastungseines Ge¬
haltes ......... 137.
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Waldbreitlülch, Gemeinde, deren
Unterstützung zum Bau der Wied>
bachbrücke .... . . 93

Wambachthul, Wiesen-Genossenschaft
im, deren Unterstützung91 -92.

Wassenberg-VanlerStrllße . . .
Veeze-Weller Straße . 78. 157-
Wegberg-ArslieckerStraße 69.143.
Weiden-Nlieydter Straße 82. 147.
WermelsKirchen,Gemeinde, deren

Aufnahme in den Verband der
Städte ..... 66. 166.

Weischblichthol-Straße . . . .
Wieodorf-SchlebuscherStraße 79.

seile. Seile.
Winterspelt- Kchönecker - Mürlen-

b»cher-Strllße . . 78. 159. 248-249.
-94, 147. Wittlich.Uerziger Straße. . 78. 159. 248.

Witzerath.Mattener Straße . 77. 153. 242.
180—181. Wolsersum,landtagsfähiges Ritter-

5. gut .......... 41.
-158. 247. Wollersheim-Mpicher Straße 77. 153.242 -
22? - 228. 243.
186—187. Wülselen-Kt«U>erg.Fweis<l«.Iiiger-

Häuser Straße ...... 5.
Anten, Abbruch des Mittelthores

222—223. in .....70. 149-150. 229-230.
5. Zusammenlegungder Grundstücke,

194—195. wirthschaftliche, im Bezirk des
254-255. Justiz-Senats zu Ehrenbreitstein 3.

3^
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nßali.

/x. Allgenleine Gegenstä nde.
Seile,

1. Verzeichnis; der zum 20. Proviu-
zial-Laudtagcin Düsseldorfanwe¬
send gewesenen Abgeordneten . 52—53.

2. Eröffnung des Landtags , . . III. 103.
3. Allerhöchster Lcmtags - Abs chied

vom 3. Juni 1871 .... 3—7.
4. Allcrhöchstes-Propositious-Detrct

vom 8, Juni 1871 .... ^1-12.
5. Allerhöchste Vorlage vom 28.

Januar 1871 ...... 35 45.
6. Allerhöchste Erucummg des Frei.

Herrn von Waldbott-Nassenhcim-
Nornheim nun Landtagsmarschall
und des ^rciherrn von Frentz-
Garrath zum Vicelaudtags-
marschall ......... 103.

7. Bildung und definitiv e Zusammen¬
setzung der Ausgüsse 103-107. 28? 288-

N. Allerhöchste Präpositionen
Seite.

1. Die gulachttiche Aeußerung über
de» Eulwurf einer Verordnung,
betr. die auderweile Regelung
uud Verwaltung des Landarmem
Wesensin der Rheinprovinz II. 17—29.

54-55. 178-180. 204-206.
2. Die gutachtliche Aeußerung über

den Entwurf eines für den Be¬
trag der Eistallungs-Fordernngen
der Armen-Verbändemaßgebenden
Tarifs betr. 11. 29-34. 74-75.

137. 23 3—234-
3. Die Wahl von drei Mitgliedern

und ebenso vielen Stellvertretern
zu der für die Nheinprovinz mit
dem Sitze in der Stadt Cöln zu
errichtendenDeputation für das
Heimathswefenbetr. 11. 75.138—140. 235.

>l?ettc,

4. Die gutachtliche Aeußerung über
die Zahl und Zuscunmenfetzung
der nach U. 18refp.23 des Ge-
fctzcs vom 8. März 1871, betr.
die Ausführung des Vuudcsgc-
fctzcs über den Uutcrstützungs-
wohusitz, zu bildcudcu Neguli-
rungs-Kommissioncubetr. 11. 34—35. 76-

141-142. 226.
5. Die gutachtliche Aeußerung über

den Entwurf eiuec, Regulativs für
die Vereinigungder in der Nhein¬
provinz bestehendenBczntsstra-
ßenfonds zu eiucm Provinzial-
stroßmfouds betr. 11. 35-45. 55—5^

162—165. 169-172. 206-207.
6 Die gutachtliche Aeußerung über

den Entwurf ciues Gesetzes, betr.
die Einführung breiter Radfelgen
für die öffcutlicheuWege des
NegicrnngobezirlsDüsfcldvrfbetr.12. 46-48.

58-59. 182—185. 207-209.
7. Die Neuwahl der Mitglieder

und Stellvertreter zn den Bezirks-
itommissioncnfür die tlassifizirte
Einlommen-Stcucrbetr. 12. 113 — 116.

289-291.
8. Die Wahl znr Ergänzung des

Ausfchnsscs in Gcmäßheit des
8,5 Nr. 2 des Gesetzes wcgender
^ricgsleistungen nnd deren Ver¬
gütung vom 11. Mai 1851 betr. 12.

117 - 118. 291—292.
9. Die Wahl von Abgeordnetenu.

Stellvertretern in Rücksicht auf
die den Stauden durch die G. 5
uud 47 des Gesetzesvom 2. März
1850 in Angelegenheiten der Nen-
tcnbo.nl zugewiesene Mitwirkung
betr ........12.116.292.
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(l. Oiwiderungen des Königlichen Land-
tags-<3ommissars auf Einträge deS I».

Provinzial-Landtages
Seite.

1. Die Erweiterung der Bestimmn»-
genüberdie Besteuerung derHunde
bctr.......... 49.

2. Tie Aufnahme mehrerer Straßen
unter die Bezirksstraßcn betr. . 59»

3. ?ezirlsslrnßen - Angelegenheiten
betr ...... . . . . 51.

l). Adressen und Bitten, welche an des
Königs Majestät gerichtet worden sind

3eite,

I.Die Einrichtung und Verwaltung
des Landarmenwescns in der
Nheinprovinz betr. (Allerhöchste
Proposition Nr. l) 5.4—55. 178-180-

2. Entwurf eiucs Regulativs, betref¬
fend die Vereinigung der iu
der Nhein-Provinz bcstehcuden
Bezirksstraßcn -Fonds zu einem
Provinzialstraßcn.Fonds (Aller-
höchste Propositiou Nr. 5) . . 55-58.

162-IU 5. 169-172.
3. Entwurf eines Gesetzes, betref¬

fend die Einführung breiter Nad¬
felgen für die öffentlichen Wege
des Nlgicrnngsbeznts Düsseldorf
(Allerhöchste Proposition Nr. 6) 58 - 59.

182—185-
4. Dank- uud Glückwuuschadressenn

des Kaisers und Königs Majestät. 60.
104. 113.

5. Tie Organisation der Selbstver¬
waltung des provinzialständischen
Vermögens uud der provinzial-
ständischenAnstalten in derNhcin-
Provinz bctr. . 60—63. 126- 132. 141.

6. Die Verleihung der Nittcrguts-
Qualitat an die Güter Grond-
stein-Polshof uud Commcndcric
Sicridorf betr.......63-64.

7. Die Ueberwcisung des belgischen
Schulfonds au die provinzial-
ständifchc Verwaltung betr. 64—65. 175.

8. Die Erstattung der Unterstütz¬
ungen der Augehörigen einberu-

Kciic,

feuer Reservisten und Landwehr-
männer ans der französischen
Kriegs-Contribution betr. 65—66. 162.

175. 176-1??.

9. Die Vertretung der Stadt Meisen-
Heim auf dem Provinzialland-
tage betr......... 66. 136.

10. Die Aufnahme der Gemeinde
Wcrmelskirchenin, den Stand der
Städte betr.......66. 166.

11. Die Verleihung der Slempel-
freihcit an die iu der Nhein-
Provinz zu erbauenden fünf
Irrcn-Heil- und Pflege-Anstalten
betr. ......... 67. 119.

12. Den Erlaß der Stempelsteuer für

Ausgabe der Proviuzial-Obliga-
tionen betr........67. 119.

13. Die Aufnahme der Katzenloch-
Allcrbach-Idarbrücker Prämicn-
straße unter die Bczirtsstraßen
betr ..........68. 143.

14. Desgleichen der Straße von Kirn
nach Krebsweiler betr. ... 68. 69.

143.

15). Desgl. der Straße von Wcgberg
nach' Arsbeck betr .....69. 143.

16. De» Erwerb einer Brücke über
den Noerflnß für den Aachener
Vezirksstraßen-Fonds betr. . 69-70.

143.

17. Den Abbruch des Mittelthorcs
in Xanten betr......70. 149—

150.

18. Die Bewilligung einer ferneren
Beihülfe aus dem Bczirls-
straßen-Fonds zum Bau einer
eisernen Ahrbrückc bei Bad
Neuenahr betr......71. 148 -

-149.

19. Die Herabsetzung der Bczirts-
Slraßcnbcischlllge im ost-rhci-
Nischen Theile des Ncg.^Bez.
Düsseldorf bctr......72. 196-

20. Die Uebernahme der Straße
von Hciligeuhaus nach Bahnhof
Hösel und von Ober-Eilp nach
Kettwig v. d. Br. auf den Bezirks-
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straßcn-Fonds betr.
Zeit»',

. . . 72.-73.
119—120.

21.Desgleichen von zwei Straßen
in Elberfeld und Barmen 73 -74. 139.

l». Anträge und Anzeigen, die an den
Königliche,» it>,ndtag^-Ol»>nmissariuS

gerichtet worden sind,
3cite.

1. Neuwahl der Bezirks Eommis'
sionen für die tlassifizirte Ein-
kommcnstcucr ...... 113—116.

2. Wahl zur Ergänzung des stän¬
dischen Ausschusses in Betreff
der Kriegslcistungcn und deren
Vergütung ....... 117—118.

3. Wahl der ständischenCommisfarc
für die Ncntcnbankin Münster 116.

4. Wahlen für die Vcrwaltuugs-
Commissioncn der Provinzial-
Institute zu Vrauweiler, Düren
und Trier, sowie iu den Aus¬
schuß und dieDirectiou der Pro¬
vinzial Hülfslasse und für die
Ve;irksstraßen . 133. 134,

187
5. Wahl zur Ergänzung des Ver-

wllltungs-Ausschusses für die
Provinzial-Feuer-Societät . .

6. Wahl von ständischen Com-
missarienfür die Taubstunimcu-
Anstalten in der Nhcinprovinz

7. Wahl der Eommission zur
Vcrthcilung der Beihülfen für
Reservisten und Landwehr-
männer, sowie zur Ausgleichung
der Kriegslcistungen. 76-77. 176—177,

8. Rheinische Provinzial - Feuer-
Societät:

-,, dcreuRechnungen pro 1867
bis 1869, 142.

!>. deren Etat pro 1870 1872 142-
>', deren Nerwaltuugsbericht

pro 1867-1869. . . . 145-146.
9. P rovinzialarbeits - Anstalt zu

Vrauweiler,
ü, deren Rechnungen pro

1867-1869..... 166.
d. deren Etat pro 1871-1873. 166—169.

160. 169.
188 196.

146.

172.

o. deren Vcrwaltnngsbericht
pro 1867 1869. , . .

ä. Unterstützung für die Direk¬
tor-Wittwe Falkenberi .

Seite,

85
12N-

166.

-86-
121.

133.

133.

149.

169.

125

124.
124.

124

L. Untcrstütziingsbcwilligniig
für die Poli^ciInspcktor-
Wittwe Hoffmann . . , 87.

l'. desgl fürden Anstaltsbuch-
biudermcistcrVrowu, . 86,

Z. Beihülfe zu deu Kosten
der Restaurationder Pfarr¬
kirche zu Brauweilcr. 87. 121.

Ii. Wahl stä,ioischer Eom-
missarien und Stellvertre-
ter in die Verwaltungs-
Komiuission......

i. Aufhebung der Vcnsions-
beitrage der Beamten 85. 124-

10. Provinzial - Hebammen- Lehr¬
anstalt zu Eüln:

«.. deren Rechnungen pro
1867—1869 . ! , 87. 123-

d. deren Etat pro 1872/73 87. 123 -
«. deren Verwaltungs-Kom¬

mission ...... 88<
11. Provinzial - Irren - Heilanstalt

zu Eicgburg:
ll. deren Rechnungen pro 1867

- ^869. ......
b. deren Etat pro 1872—173
o. deren Verwaltungs-Com¬

mission ......
cl. Uebcrschrcitung eines Bau¬

kosten-Anschlages , 89
e. Bildung eines Reserve¬

fonds sür dieselbe 90.
Landarmcnhaus zu Trier:
ll. dcssenNechuungeupro 186?

-1869.......
d. dessen Etat pro 1872/73
c dchcn Verwaltungsbericht

pro 1867-1869. . . .
cl. dessen Verwaltuugs-Com-

mission .......
6. Unterstützungsbewillignng

für die Inspektor-Wittwe
Petermann ..... 89. 124.

12.

90. 124,
90. 124.

169.

-90. 124.

21- -122,

88. 124,
88. 132,

88. 124.

89. 133,
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Seite

l. Aufhebung der Pensions¬
beiträge der Beamten 85. 124—125.

13. Provinzial -Blinden- Anstalt
„Elisabethstiftung" zu Düren:

a.dn cn Etats pro 1870 1872
97—98. 133.

d. Wahl ständischer Kommis¬
sare .......98. 134,

14. Taubstummen - Anstalten zu
V'ürs, Kempen, Nenwied, Cöln
und Aachen:

«.. Rechnungen pro 1867—
1869 .......97. 151.

b. Etat pro 1872/73 ... 97. 151.
o. Verwaltung und Zuschüsse 69—97.

150—151.

ci. Wahl ständischer Kommis-
saricn ........ 172.

15. Rheinische Provinzial-Hülfs¬
kasse zu Cöln:

a. dcrm, Rechnungen Pro
1867-1869......91. 176.

d. Verwaltung pro 1867-
1869 ........94. 187.

o. Nemuncrations - Erhöhung
für deren Beamte ... 94. 187.

cl. Darlehen aus derselben
an Erwerbs- und Wirth-
schafls-Gcnossenschaftcn. . 94, 187.

S. Bewilligungen aus den zur
ständischen Disposition
stehenden Zins - Ueber-
schüsscn derselben ... 95. 96.

k. Wahlen in die Direktion
und den Ausschuß für die¬
selbe ........187—188.

16. Die stattgehabte Verwendung der
wcstrhcinischcu Bezirlsstrußen-
fonds für die Jahre 1867—1869
resp. 1870 und die für die Jahre
1871 1873 vorgeschlagene Ver¬
wendung derselben betr. . 77

^eite.

78. 151-
159.

a. Neg.-Ncz. Aachen . 77. 151-153.
d. „ Coblenz 77-78.153—155.
«. Cöln . . 78. 155-156.
<i. Düsseldorf

Trier . .
78. 157-158.
78. 158-159.

17. Die stattgehabte Verwendung der
ostrheinischcn Vczirts-Straßen-
Fonds für die Jahre 1867-
1869 resp. 1870 und die für die
Jahre 1871—1873 vorgeschla-
gcfchlagene Verwendung dersel¬
ben betr. ...... 79,

«. Neg.-Vcz. Eoblenz . 79.
6. „ Cöln . . 79.
(,. „ Düsseldorf 79.

18. Lage des rechtsrheinischen Be°
' zirtsstraßen-Fonds des Ncgic-

rungs-Bezirks Cöln und Be¬
schaffung von Geldmitteln für
denselben . 79-80. 196—198.

19. Erganzungswahlcn der Bczirks-
Straßcn-Commissaricn . ^^.

20. Pachtnachlah für den Vczirks-
Straßen - Barriere-Empfänger
Klein zu Vrcbach.....

21. Entwässerung der Cöln-Venlocr
Bezirksstraße in Chrcnfcld . .

22. Ausscheiden des Kreises Meisen¬
heim aus dem Verbände der
General-Assekuranz-Gesellschaft
zu Kassel ........

23. Unterstützung der Wiesen-Ge¬
nossenschaft des uulern Wam-
bachthnles im Kreife Neuwied 91

188—
189—
190-
192-

196.
190.
192.
196.

199-

160.

82.

83.

203.

196.

182.

176.

84. 142.

.92 180.
481.

24. Bewilligung eines einmaligen
Zuschusses für die Ackerbauschule
zu Eleve zur Vervollständigung
ihrer Lehrmittel

92-93. 121.

93. 133.

25. Bewilligung einer Beihülfe zur
Hebung der Scidcnzucht in der
Nh einProvinz ......

26. Bewilligung eines fernern Zu¬
schusses für die Gemeinde Wllld-
breitbach zum Bau einer Brücke
über den Wicdbach an der Kreuz-
Kapelle .......93—94 14?

27. Unterstützungs-Bewilligung für
die Wittwe des ständischen Ne-
gistrators Schwitz ....

28 Den ständischenBibliothetfonds
beir ..........

29. Nichtwiederbesetzungder stän

99

99

. 125.

143.
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Zcitc,

dischmKanzlcigehülfcnstelle. . 147.
30. Graiisitationenfürdas ständische

Bureau- und Dienst-Personal. 199.
31. die bauliche Unterhaltung des

Staudehauscs ...... 148. 198.
f^. Anträge, welche abgelehnt oder
von den Antragstellern zurückgenom
men beziehungsweise den Petenten

zurückgegeben worden sind
ZMc.

1. Antrag auf Neubau eines ^>r-
chivgcbäudeszu Düsseldorf . . 113. l66.

2. Antrag auf Einladung der Mit¬
glieder der Vczirts-Eominissionen
für die tlassifizntc Einkommen¬
steuer mittelst rctommandirter
Schreiben ....... 118. 165.

8. Antrag der Gemeinde Baum-
holder auf Aufhebung des
Chausscegcldcs auf dcnBezirts-
straßen ........ 81. 125.

4. Antrag auf "usbau einer Ve-
zirksstraße von Weiden nach
Rhcydt .... 82. 147. 186-18?

5. Antrag der Gemeinde Bisten auf
Zubillignng eines Aulheils am
Chausscegclde ...... 81. 143.

6. Antrag auf Bewilligung einer
Unterstützung znr Forderung
der Drainage im Kreise Neu-
wied .......92. 180-181-

?. Antrag auf Aufnahme der Ge¬
meinde Ehrcnfeld in den Stand
der Städte ....... 138.

8. Antrag der Gemeinde Eckenhagen
auf Bewilligung einer Beihülfe
zum Brückenbau ..... 186.

9. Antrag des Vaterländischen
Fraucu-Vcreins zu Berlin auf
Gewährung einer Beihülfe zur
Forderung seiner Zwecke . . 92. 176.

10. Antrag von laudwirthschcift-
lichen Kasinos des Kreises Düssel¬
dorf auf Grundsteuerullchlaß 125. 166.

11. Aulrai der Gemeinde Haun auf
Bewilligung einer Beihülfe zum
Ausbau der Straße nach dem
Bahnhofe ....... 141. 162.

öcüe,
12. Antrag auf Uebernahme der

Kluse-DahlcranerStraße auf deu
BczirksstraßcufondI .... 83. 149.

1Z. Antrag des DüsseldorferKünst-
ler-Unterstützungs-Vereins um
Verwendung beider Staatsregic-
rung wegen Erbauung einer
Kunsthllllcin Düsseldorf. . . 132. 166.

14. Antrag des Proviuzial-Feuer-
Sozietäts-TcMtors ^Liuzenbach
auf Bewilligung einer Pension 146—147.

15. Antrag auf Uebernahme der
Niederwinterhagen-Neueuhauscr-
straßc auf deu Nczirtsstraßenfonds 195—196

16. Antrag auf Bewilligung einer
Beihülfe zur Hebung der
Pferdezucht....'. 144. 181-182-

17. Autrag auf Uebernahme der
Kosten der Grenzsperre gegen
die Rinderpest ......135-136.

18. Antrag der Stadt Düsseldorf
auf Verwendungbei der Staats-
regicrung wegen Fortbczngihrer
Zuschüsse aus dem bergischcn
Schnlfonds .......134-135-

19. Antrag wegen Förderung der
gewerblichen Bildung des tleinen
Bllucrustcmdes ..... l65—166.
<3. Nefernte und Denkschriften.

Seite,
1. Ueber die AllerhöchstePropo¬

sition Nr. 1, betr. die Einrich¬
tung und Verwaltung des Land-
armenwescns in der Nhcinpro-
vinz .........204-201.

2. Ueber die AllerhöchsteProPo¬
sition Nr. 5, betr. den Entwurf
eines Regulativs znr Vereini¬
gung der in der Nheinprovinz
bestehendenBczirtsstraßenfonds
zu einemProviuzilllstraßenfonds206—20?.

3. und 4. Ueber die Allerhöchste
Proposition Nr. 6, betr. den
Entwurf eines Gesetzes wegen
Einführung breiter Radfelgen
für die öffentlichenWege des
Neg.-Bez. Düsseldorf . . 207-209.
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Seite.
5. Ueber die Selbstverwaltung der

provinzialständischenInstitute . 210—215.
6. Ueber die Petition der Stadt

Düsseldorf Behufs Velassuug des
Zuschusses aus dem bergischen
Schulfonds für Elementar-
Schulzwecke ....... 215—220.

7. Ueber den Antrag auf Ueberwei-
fung der Verwaltung des Bel¬
gischen Schulfonds an die
Provinz ........220-221.

8. Ueber den Antrag der Stadt
Meisenheim auf Gewährung der
Vertretung im Stande der Land¬
gemeinden ....... 221—222.

9. Ueber den Antrag der Gemeinde
Wermclskirchen auf Aufnahme
in den Stand der Städte. . . 222—223.

10. Ueber die Stcmpelfreiheit der
in der Rhcinprovinz zu erbauen¬
den Irren-Heil- und Pflege-
Anstalten ....... 223—224

11. Ueber die Stempelsteuer von
den Proviuziäl-Obligationen . 225.

12. Ueber die Aufnahme der Katzen-
loch-Ibarbrückerstraßeunter die
Bezirtsstrahen ...... 221.

13. Dcsgl. der Kirn-Krebsweiler
Straße ........ 226 227.

14. Desgl. der Wegbcrg-Arsbecker
Straße ........227- 228.

15. Ueber die Erwerbung der Noer-
brücke bei Orsbeck für den Ve-
zirtsstraßenfonds .....228-229.

16. Ueber den Abbruch des Mittcl-
thores in der Stadt Xanten . 229- 230.

17. Ueber den Antrag der Gemeinde
Wadenheim aufBewilliguugeiner
Unterstützung von 6000 Thlrn.
aus dem Bezirts-Straßenfonds
zum Ban einer eisernenBrücke
über die Ahr bei Neuenahr . 230-231.

18. Ueber denAntrag der Gemeinden
Velbert, Minlard und Hösel
Aufnahme voll zwei Straßen-
zügcn unter die Bezirksstraßen. 231—232.

19. Ueber die Aufnahme von zwei
Straßen in Elberfeld und Bar-

Seile,

mcu unter die Bezirtsstraßeu . 232—233.
20. Ueber die Aufstellung eines für

den Betrag der Erstattungs-For-
derungen der Armcnverbände
maßgebendenTarifs .... 233—234.

21. Ueber die Wahlen der ständi¬
schen Mitglieder zu der rheini-
nischen Deputation für das Hei-
mathswesen und die denselben
zu gewährendeEntschädigung . 235.

22. Ueber die Zahl und Zusammen¬
setzung der nach denM. 18 und
23 des Nusführuugs - Gesetzes
zum Nundcsgesetze über den Un-
tcr>tütznngswohnsitzzu bilden¬
den Regulirungs-Commisstonen. 236.

23. Ueber die Petitionen wegen
Herbeiführung einer Ausglei¬
chung der Kriegsleistuugcn inner¬
halb der Provinz.....236-241.

24. Ueber die Verwendung der links¬
rheinischen Vezirksstmßcnbllu-
fonds .........241-249.

25. Ueber die Verwendungder rechts¬
rheinischen Bezirks straßcnbau-
fonds .......249-256.

26. Ueber die Lage des rechtsrhei¬
nischen Bczirksstraßenbllufonds
des RegierungsbezirksCöln . 256—257.

27. Ueber den Antrag der Gemeinde
Nisten auf Ueberweisungeines
Antheils ail der Chausscegeld-
Einnahmc ....... 259.

28. Ueber den Verwaltungsbericht
der Proviuzial-Feucr-Sozietäts-
Direktion für die Jahre 186?
1869 .........258-260.

29. Ueber die Rechnungender Pro-
Vinzial-Fcuer-Sozietätpro 186?
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Anhang.
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